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Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,

dass Sie nun die zweite Neuausgabe des Handbuchs Produktionswirtschaft 2019/2020 in den Handen halten, freut mich
sehr. Dieses Buch biindelt alle fiir Sie wichtigen Dokumente der Arbeit in der deutschen AV-Produktion und ist damit zu-
gleich auch eine Sammlung der Erfolge der Produzentenallianz (PA): Sie finden Regelungen zu fairen Vertragsbedingun-
gen mit den Sendern, Tarifvertrage und gemeinsame Vergiitungsregelungen zwischen Sendern, Verbanden der Kreativen
und der PA. Das letzte Kapitel enth&lt Mustervertrége, beispielsweise fir Buch-, Stoff und Treatment-Entwicklung. AuBer-
dem finden Sie Selbstverpflichtungen der PA: Eine Uiberarbeitete Begriffsbestimmung zum Leitbild Film- und Fernsehpro-
duzent/in sowie einen Verhaltenskodex gegen sexuelle Belastigung. Das Handbuch wird auch in einer digitalen Version
auf unserer Homepage zugénglich sein. Dort finden Sie auch alle Dokumente sowie Updates, Aktualisierungen und die
neuesten Verhandlungsergebnisse.

Die Produzentenallianz wurde gegriindet, um verbindliche Regeln und faire Wettbewerbsbedingungen fiir die Produk-
tionswirtschaft zu erzielen. Dieses ist in groBem MafBe gelungen: In Zusammenarbeit mit der PA haben sich die ARD in
den ,Eckpunkten 2.0” und das ZDF in den ,Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit” umfassende Selbstver-
pflichtungserklarung gegeben. Beide werden kontinuierlich weiterentwickelt, so wurden zuletzt die Eckpunkte erweitert
um eine Neuregelung zur Bruttoerlésbeteiligung, Umsetzungsleitfaden zur Musterabrechnung, Ergdnzungen zum Um-
setzungsleitfaden Schichtenmodell sowie Modifikationen im Leistungsmodell. All diese Ergebnisse fiihren dazu, dass die
Produzent/innen fundamental besser gestellt und zunehmend honoriert werden — und dies auch dem deutschen Produk-
tionsmarkt zu Gute kommt.

Auch die Gemeinsamen Vergutungsregelungen wurden seit der letzten Ausgabe des Handbuchs erweitert: Mittlerweile
gibt es Regelungen zwischen den Sendern und der Produzentenallianz mit dem Bundesverband Regie (BVR) sowie dem
Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD). Die Vergitungsregelungen zwischen BVR, ZDF und PA wurden im Bereich
Dokumentation um eine Ergénzung aktualisiert.

2018 wurde ein neuer Manteltarifvertrag mit ver.di fiir die auf Produktionsdauer beschéftigten Film- und Fernsehschaf-
fenden neu ausgehandelt. Eine echte Innovation stellt die nach mehreren Verhandlungsjahren nun gefundene Gesamt-
regelung zum Hochschul-Abschlussfilm dar. Neu ist auch, dass der parallel abgeschlossene Tarifvertrag fiir Schauspieler/
innen und Kleindarsteller/innen in der Laufzeit mit dem Manteltarifvertrag synchronisiert wurde. Diese Tarifvertrédge sind
von einem Kompromisscharakter gepréagt. Auch in Zukunft sind flexible und lange Arbeitszeiten am Set méglich, die dem
Filmstandort Deutschland im internationalen Vergleich nitzen. Mit der langen Laufzeit der Tarifvertrdge konnte eine hohe
Planungssicherheit erméglicht werden. Die Aufnahme neuer Berufsbilder in die Gagen-Tariftabelle starkt die Kalkulati-
onsgrundlagen der Produktionsunternehmen gegeniber den Auftraggebern und stellt somit insgesamt ein vertretbares
Tarifpaket dar.

Vor dem Hintergrund der internationalen Veréffentlichungen zahlreicher Félle von sexueller Belastigung am Arbeitsplatz
hat der Gesamtvorstand der PA einen Verhaltenskodex gegen sexuelle Beldstigung und Gewalt als Empfehlung fir die
Mitgliedsunternehmen verabschiedet, der nun ebenfalls in das Handbuch aufgenommen wurde. Ebenso haben die Sen-
der ihre Leitlinien jeweils um einen Passus ergénzt: die ARD ihre Leitlinien fir die Zusammenarbeit und das ZDF seine
Eckpunkte fur die Transparenz.

Kurz vor Drucklegung konnte noch die Eckpunktevereinbarung lber die vertragliche Zusammenarbeit zu Film-/Fern-
sehgemeinschaftsproduktionen und vergleichbaren Kino-Koproduktionen mit der ARD abgeschlossen werden. Insge-
samt ist das Handbuch Produktionswirtschaft damit die umfassendste Sammlung relevanter Dokumente fir die deutsche
AV-Produktion. Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg und unserem Nachschlagewerk einen regelmaBigen Einsatz!

Dr. Christoph E. Palmer
Geschaftsfuhrer der Produzentenallianz
Berlin, im April 2019
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LEITBILD PRODUZENT/IN
VON ANIMATION,
DOKUMENTATION,
ENTERTAINMENT, FIKTION

UND WERBUNG

Film- und Fernsehproduzent/innen als Motor des kreativen und

wirtschaftlichen Prozesses bei der Herstellung audiovisueller Werke

Eine Begriffsbestimmung

Produzieren ist jeden Moment Teamwork.
Und auBerdem: Kunst ohne Geld ist und bleibt brotlos.
(Regina Ziegler)

Ich atme Film.
Ohne Film wiirde ich aufhéren zu existieren.
(Bernd Eichinger)
Maérz 2019

1. Der Begriff der/des Produzenten/in: Angebotsviel-
falt und Integritat

Die Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen
e.V., kurz: Produzentenallianz, vertritt einen weiten Begriff
der/des Filmproduzenten/in. Ihre Produktionen umfassen

— bewegte Bilder jeglicher Genres wie Animation, Doku-
mentation, Entertainment, Fiktion und Werbung,

— die auf verschiedene Arten ausgewertet werden kén-
nen, wie beispielsweise im Kino, Fernsehen, auf Stre-
amingplattformen oder iiber andere, zur Ubertragung
audiovisueller Inhalte geeigneter Medien.

Produzent/innen sind das Herz der deutschen Film- und
Fernsehwirtschaft. Sie sorgen fiir die verfassungsrechtlich
gebotene Meinungsvielfalt: Ohne sie gébe es die auBer-
gewdhnlich reichhaltige kulturelle Vielfalt im audiovisuel-
len Angebot in Deutschland nicht, in dem sich unser Alltag
und unsere Kultur im Wandel der Zeiten und Moden im-
mer wieder neu spiegeln.

Deutsche Film- und Fernsehproduzent/innen stehen ein fir

— Kreativitdt und Innovation in der audiovisuellen Produk-
tion,

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

— Integritdt und Unabhé&ngigkeit unserer kreativen Part-
ner/innen,

die Beriicksichtigung der Vielfalt der Meinungen, Sicht-
weisen, Stile und Ausdrucksformen, sowie

— ihre Verantwortung firr eine weltoffene und integrative
Gesellschaft in Deutschland.

In der Kombination aus kreativem Input, Gestaltung der
Finanzierung und Refinanzierung sowie der Fiihrung des
Produktionsprozesses realisieren Produzent/innen das
Werk nach ihren inhaltlichen Vorstellungen und im engen
Dialog mit allen schépferisch Beteiligten.

Nur diejenigen, die am Ende die Gesamtverantwortung
fir das ganze Produkt tragen, kénnen Produzent/innen
genannt werden. Darunter fallen nicht Zulieferer von Tei-
len eines Programms, die ,verldngerte Werkbank” eines
auftraggebenden Senders, jemand, der oder die nur auf
Rechnung Dritter arbeitet. Ebenso wenig sind Produzent/
innen ,Producer”, d.h. angestellte Mitarbeiter eines Pro-
duktionsunternehmens, die mit einzelnen der genannten
Aufgaben von Produzent/innen betraut sind, jedoch keine
finanzielle Gesamtverantwortung tragen.

Die Produzentenallianz beruft sich in ihrem Leitbild auf
Carl Laemmle. Der judische Unternehmer wanderte 1884
aus seiner schwébischen Heimat Laupheim aus, griindete
1915 die Universal Studios — und damit Hollywood. Uni-
versal Pictures Gibernahm unter seiner Leitung die kreative
und finanzielle Verantwortung fiir mehr als 9000 Stumm-
und Tonfilme, darunter ,Im Westen nichts Neues”, der
zwei Oscars gewann. Laemmle etablierte die Genres des
Horrorfilms und des Western beim Massenpublikum. Lei-
der gibt es bis heute viel zu selten Auszeichnungen fir die
Arbeit der Produzent/innen. Deswegen vergibt die Pro-
duzentenallianz gemeinsam mit der Stadt Laupheim seit
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2017 den Carl Laemmle Produzentenpreis, um die Arbeit
der Produzent/innen zu wertschétzen und ins Bewusstsein
zu rufen. Der Preis wird fir das produzentische Lebens-
werk vergeben und ist mit 40.000€ der hochstdotierte
Preis fuir Produzent/innen in Deutschland.

2. Die finf Merkmale von Film- und Fernsehproduzent/
innen

Kreativer Motor

Produzent/innen sind der
kreative Motor in allen
Phasen der Filmentste-
hung: von der ersten Idee,
Uber die Entwicklung des
Konzepts oder Formats,
die Auswahl der Mitwir-
kenden, die Dreharbeiten,
den Schnitt, bis hin zur
Endfertigung.

Film- und Fernsehproduzent/innen sind dabei auch der
zentrale Faktor beim projektiibergreifenden Kreativpro-
zess. Mit Erfahrung, Markt- und Konsumentenkenntnis trei-
ben sie die ,Forschung und Entwicklung” neuer Genres
und Programme fiir alle Verbreitungswege und Endgerate
voran. Sie gestalten damit das Potential und die Zukunft
der Bewegtbildmedien. Systematisches Innovationsma-
nagement auf jeder Stufe der Wertschépfung — der Ideen-
generierung, dem Produktionsprozess und der Geschéfts-
modelle — ist Aufgabe der Produzent/innen.

Wirtschaftliche Verantwortung

Film- und Fernsehpro-
duzent/innen tragen die
wirtschaftliche ~ Gesamt-
verantwortung. Sie sorgen
fur die Finanzierung und
tragen das Risiko, falls Fi-
nanzierungspartner/innen
ihre versprochene Vorfi-
nanzierung nicht leisten.
AuBerdem tragen sie das
Risiko, dass eine Produktion teurer wird als geplant. Haufig
tragen sie schlieB3lich auch das Risiko, dass die Produktion
vom Publikum nicht angenommen wird und keine ausrei-
chenden Erldse erzielt werden, um die Investitionen in
den Film zuriickzuverdienen.

Organisation, Steuerung und langfristige Planung

Produzent/innen  orga-
nisieren, steuern und
verantworten die Entste-
hung des Films von der
Drehbuchentwicklung bis
zur Abgabe des fertigen
Films an die Auswerter/
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innen (Verleih, Fernsehen, Streamingplattform etc.) und
Uberwachen dabei den gesamten Produktionsprozess, in-
klusive der Budgetierung und der Termin- und Ablaufpla-
nung. Gleichzeitig fiihren sie ihr Unternehmen als dauer-
hafte wirtschaftliche Einheit. Um dessen Zukunft langfristig
zu sichern, missen sie auch kommende technische und
kulturelle Entwicklungen abschatzen, wie beispielsweise
die sich durch die Digitalisierung stéandig weiterentwi-
ckelnden Auswertungsformen und verdnderten Sehge-
wohnheiten der Zuschauer/innen.

Teambildung und -fiihrung

Produzent/innen stellen
sich Teams fir die Pro-
duktion zusammen, die
Gber eine sehr intensive
Produktionszeit nicht nur
hochprofessionell und en-
gagiert arbeiten missen,
sondern auch menschlich
miteinander harmonieren
miussen.

Auswertung / Vermarktung

Produzent/innen missen
sich schon im Stadium
der Konzeption und Ent-
wicklung der audiovisuel-
len Produktion um deren
mogliche  Vermarktung
kiimmern: das anvisierte
Publikum, die geeigne-
ten Auswertungsformen,
das erfolgversprechende
Marketingkonzept.

Die fiinf Merkmale von Film- und Fernsehproduzent/in-
nen

Auswertung /
Vermarktung

Wirtschaftliche
Verantwortung

Kreativer
Motor

Organisation,
Steuerung und langfristige
Planung

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



VERHALTENSKODEX
) GEGEN SEXUELLE
BELASTIGUNG UND GEWALT

der Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V.

Empfehlung fiir die Mitgliedsunternehmen

Beschlossen vom Gesamtvorstand am 2. Mai 2018

Praambel

Die Mitglieder der Allianz Deutscher Produzenten — Film &
Fernsehen (Produzentenallianz) sind sich einig, dass sexu-
elle Belastigungen und Gewalt eine schwere Beeintrach-
tigung und Verletzung der Rechte jedes/jeder Einzelnen
darstellen und dass in der deutschen Bewegtbildindustrie
kein Platz dafir sein darf. Diese Verhaltensweisen stéren
nicht nur den Betriebsfrieden und belasten Arbeitsklima
und kreative Zusammenarbeit, sondern sie gefdhrden den
Ruf und das éffentliche Vertrauen der betroffenen Unter-
nehmen und letztlich der Bewegtbildbranche insgesamt.

Ziel dieses Verhaltenskodex ist es, dass sexuelle Belasti-
gungen und Gewalt am Arbeitsplatz vermieden werden
und dass audiovisuelle Produktionen gemeinsam in ge-
genseitigem Respekt und in einer gewalt- und angstfreien
Arbeitsatmosphére hergestellt werden kénnen.

Dieses Ziel soll erreicht werden,

— indem mit diesem Kodex durch anschauliche und aus-
differenzierte Begriffsbestimmun- gen ein verbessertes
Problembewusstsein geschaffen wird,

— indem klare Erwartungen an alle Beteiligten formuliert
werden, die durch interne und externe Fortbildungen
vermittelt werden,

— indem durch ein abgestuftes System von Reaktion und
Sanktion méglichen VerstéBen begegnet wird und

— indem durch Beratung und Beschwerdeméglichkeiten
den betroffenen Mitarbeiter/innen sowie Unterneh-
mensvertreter/innen Unterstiitzung bei der Aufklérung
von méglichen Fallen der sexuellen Belastigung ver-
bindlich gewahrt wird.

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

Der Verhaltenskodex ist eine Empfehlung
der Produzentenallianz.

Anwendungsbereich

Dieser Verhaltenskodex betrifft alle im Zusammenhang mit
der Arbeitsleistung von Mitarbeiter/innen erwarteten Ak-
tivitdten und damit nicht nur Verhaltensweisen am unmit-
telbaren Arbeitsplatz, sondern auch bei arbeitsbedingten
Treffen an sonstigen Orten. Die Pflicht, die Anforderungen
des Verhaltenskodex zu erfiillen, sind auch Subunterneh-
mer/innen der Mitgliedsunternehmen und des Verbands
selbst und deren Mitarbeiter/innen aufzuerlegen.

Begriffsbestimmung ,sexuelle Belastigung”

Sexuelle Beladstigungen im Sinne dieses Verhaltenskodex
sind insbesondere in folgenden Fallen gegeben:

— Sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die unter
Strafe stehen, z.B. sexuelle N&tigung

— Sexuelle Annédherungsversuche, die unter Ausnutzung
von beruflichen Abhéngigkeitsverhéltnissen erfolgen
oder mit dem Versprechen von beruflichen Vorteilen
oder Androhen von Nachteilen einhergehen

— Von Kolleg/innen nicht gewolltes Zeigen, Verbreiten
und &ffentliches Nutzen von pornographischem Mate-
rial, exhibitionistische Handlungen

— Sexuelle Ubergriffe, bei denen die persénlichen Gren-
zen von Kolleg/innen tberschritten werden, z.B. sexuell
bestimmter, aufgedréngter bzw. unerwiinschter Kor-
perkontakt

— Wiederholte anzigliche Bemerkungen, Witze oder
Gesten, z.B. tiber kérperliche Vorziige oder Schwéchen
in einem sexuellen Kontext

— Stalking
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MaBnahmen: Aufklarung und Prévention

Zu den erforderlichen MaBnahmen zur Vermeidung bzw.
Bekampfung von sexuellen Belastigungen am Arbeits-
platz gehort zunachst eine umfassende Aufklarung der
Mitarbeiter/innen liber den Tatbestand der sexuellen Be-
lastigung sowie liber die angemessenen Reaktionen der
Beteiligten und Sanktionen bei einer nachgewiesenen
sexuellen Belastigung. Zur Information und Aufklarung
werden dieser Verhaltenskodex und weitere Informatio-
nen intern kommuniziert und allgemeine Schulungen der
Mitgliedsunternehmen und der Produzentenallianz veran-
staltet. Dies gilt sowohl fir unbefristet als auch fir auf Pro-
duktionsdauer beschéftigte Mitarbeiter/innen.

MaBnahmen: Vertrauliche Beratung

Die Mitarbeiter/innen haben im Falle einer méglichen se-
xuellen Belastigung das Recht auf ein personliches, strikt
vertraulich zu behandelndes Beratungsgesprach. Dafir
stehen mindestens folgende Ansprechpartner/innen zur
Verfligung:

— Intern: betriebliche Beratungs- und Beschwerdestelle
fur Félle moglicher sexueller Beldstigungen (vgl. auch
§13 AGG)

— Extern: Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belasti-
gung und Gewalt e.V.

— Extern: Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Ablauf und Inhalt der Beratung sollten, wenn nicht beson-
dere Griinde entgegenstehen, in Grundziigen protokol-
liert und gemaB aktueller Datenschutzregelungen aufbe-
wahrt werden.

MaBnahmen: Reaktion und Sanktion

Die Produzentenallianz empfiehlt folgende Reaktionen
und ggf. Sanktionen, je nach Schwere der méglichen Re-
gelverletzung:

Empfohlene Reaktion
von Betroffenen und Zeug/innen

— Betroffene sowie Zeug/innen des Vorfalls sollten — am
besten sofort — im Rahmen des Zumutbaren auf die Un-
zulassigkeit des Verhaltens des Taters bzw. der Taterin
hinweisen. Damit werden persoénliche Grenzen gesetzt
und die Regelverletzer/in in ihre Schranken verwiesen.
Dabei sind die Zuschauer/innen eines Vorfalls aufgeru-
fen, die betroffene Person offen zu unterstiitzen.

— Betroffene und Zuschauer/innen werden ermutigt, der-
artige Vorfalle wenigstens in groben Zigen zu proto-
kollieren. Dies hilft, auch in anderen Fallen bei dem-/
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derselben méglichen Tater/in zur Aufklarung von Fehl-
verhalten beizutragen, auch dann, wenn es sich um
jeweils fiir sich genommen kleine Grenziiberschreitun-
gen handelt, die erst in ihrer Summe zu einer unzumut-
baren Arbeitssituation fiihren.

— Vorgesetzte und Mitarbeiter/innen mit Personalverant-
wortung, z.B. Geschéftsfiihrung, Regie, Heads of De-
partment, sind Vorbilder und stehen in einer besonde-
ren Verantwortung, korrigierend einzugreifen, wenn sie
Verhaltensweisen beobachten, die im Widerspruch zu
diesem Verhaltenskodex stehen.

— Eine Aufkldrung des Tatvorwurfs ist erforderlich, wenn
die Geschéftsfiihrung bzw. deren Vertreter/innen nicht
Zeug/innen des Vorfalls waren. Dies ist besonders bei
Beschwer- den schwierig, bei der/die Betroffene an-
onym bleiben méchte. Bei der Aufklérung des Sach-
verhalts sollten — soweit es die Vertraulichkeit erlaubt
— auch dritte Personen befragt werden und der/die Be-
schuldigte mit den Vorwiirfen konfrontiert werden, um
ihr/ihm die Mdglichkeit zu geben, sich zu verteidigen.

Gebotene Sanktionen je nach Schwere
der sexuellen Belastigung

— Hinweis auf die sexuelle Beldstigung in der konkreten
Situation und entsprechende Ermahnung, dieses Ver-
halten nicht zu wiederholen

— Persénliches Gesprach mit anschlieBender Drohung
mit arbeitsrechtlichen Konsequen-zen

— Formelle schriftliche Abmahnung
— Fristlose Kiindigung

— Strafanzeige bzw. Strafantrag

Zusammenarbeit mit anderen Verbanden und
Institutionen der Filmwirtschaft

Die Produzentenallianz arbeitet bei der Bekdmpfung von
sexueller Belastigung in der deutschen Film- und Fernseh-
wirtschaft vertrauensvoll mit allen Mitgliedsunternehmen
des Tragervereins der Vertrauensstelle gegen sexuelle Be-
lastigung und Gewalt mit. Sie ist in stdndigem Austausch
mit der Beauftragten der Bundesregierung fir Kultur und
Medien, anderen zustdndigen Behorden, den offentlich-
rechtlichen Sendern, sowie dem VAUNET - Verband pri-
vater Medien.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.
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Préambel:

Die vertragsschlieBenden Parteien erkennen die Wichtig-
keit der unabhéngigen Produktion in Film und Fernsehen
an und tragen deren Bedeutung durch den Abschluss
dieses Tarifvertrages Rechnung, der den wesentlichen,
auBerhalb der 6ffentlich-rechtlichen Strukturen liegenden
Bereich der Filmherstellung erfasst.

1.1.

1.2.

1.3.

I. Manteltarifvertrag
1. Geltungsbereich

Raumlich: fir das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland.

Sachlich: Fur die nicht 6ffentlich-rechtlich organi-
sierten Betriebe zur Herstellung von Filmen.

Personlich: Fir alle Film-und Fernsehschaffenden,
die im Sinne dieses Tarifvertrages mit der Herstel-
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A.1.2. Sonderregelungen fir Arbeitsvertrdge mit
verminderter Wochengage (TZ 5.3.3.). .......25

A.1.3. Auflésung des Arbeitszeitkontos:................ 25
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2. WoChengage......cooceeurerireneneneneentneneseseseeseeseseeneens 26
3. Aufgehoben ... 26
4. GagenhOhe ... 26
5. Gagentabelle ... 26
6. Andere Film-und Fernsehschaffende .................... 26
7. Geltungsdauer.......ccveeenenenentrenereeneeeeneeeens 26
IIl. Tarifvertrag fir Kleindarsteller..........ccccovuvveecenenereenenene. 28
1. Geltungsbereich .......cooivvireerennenieniereecnienens 28
2. Allgemeine Regelungen.......c.cccoeveeenrecenrenenncnnnes 28
3. Grundgagen....c ettt et aeseenes 29
4. Zuschlage / Gagen fir besondere
kleindarstellerische Leistungen........cccocccceeeruennnee. 29
5. Sondervergitungen.........c.ccceeceereeenernenerneneeneneenes 29
6. Pauschalbesteuerung.......ccccoecevevinennccncccnncnnnes 29
7. Geltungsdauer.......evnernennerenerenereneneeaeeenes 29
lung von Filmen unmittelbar im Zusammenhang
stehend abh&ngig beschéftigt werden. Das sind
insbesondere Tatigkeiten in den Gewerken: Regie,
Produktion, Ausstattung/Szenenbild, Kamera, Dar-
stellende Kiinstler/-innen (Schauspieler, Sanger,
Tanzer), Bildmontage/Filmeditor, Ton, Bildnachbe-
arbeitung/VFX, Beleuchtung/Kamerabihne, Mas-
kenbild, Kostiimbild, Spezialeffekte, Stunt sowie
Assistenten vorgenannter Sparten und Filmschaf-
fende in dhnlichen oder weiteren mit der Herstel-
lung von Filmen unmittelbar im Zusammenhang
stehenden Tatigkeiten.
1.4. Kleindarsteller gelten als Filmschaffende im Sin-

ne dieses Tarifvertrages. Kleindarsteller sind Film-
schaffende, deren darstellerische Mitwirkung die
filmische Handlung nicht wesentlich tréagt und die
ihr kein eigenpersénliches Gepréage gibt. Die be-
sonderen Arbeitsbedingungen der Kleindarsteller
sind im Tarifvertrag fir Kleindarsteller (Abschnitt lIl)
geregelt.
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1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Fir die standig beschéftigten Filmschaffenden sind
abweichende Vereinbarungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen zulassig. Unter standig
Beschéftigten im Sinne dieses Vertrages sind sol-
che Filmschaffenden zu verstehen, die von dem
Filmhersteller durch einen Vertrag in einem zusam-
menhangenden Zeitraum oder fiir Tatigkeiten in
mindestens drei Filmen oder wahrend der Dauer
eines Jahres liber sechs Monate beschéftigt sind.

Praktikant/Trainee ist, wer zum Zwecke der Ausbil-
dung oder im Rahmen einer Aus- und Weiterbil-
dung zeitweilig oder fir die Dauer einer Produkti-
on die Filmherstellung begleitet, ohne durch seine
Tatigkeit die Tatigkeit eines Filmschaffenden zu er-
setzen.

2. Vertragsabschluss

Vertrdge zwischen Filmherstellern und Filmschaf-
fenden sollen schriftlich abgeschlossen werden.
Hat der Filmschaffende die vereinbarte Tatigkeit
ohne schriftlichen Vertrag und ohne die schriftliche
Bestatigung eines miindlich geschlossenen Vertra-
ges bereits aufgenommen, so gilt im Zweifelsfalle
ein Arbeitsverhéltnis zu angemessenen Bedingun-
gen nach MaBgabe dieses Vertrages als vereinbart.
Abanderungen, Ergédnzungen und eine Aufhebung
des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit einer
schriftlichen Vereinbarung, wobei Schriftwechsel
genuigt.

Im Falle des Abschlusses durch einen Vertreter
des Filmschaffenden ist der Filmherstel-ler unbe-
schadet der Giiltigkeit des Vertrages berechtigt zu
verlangen, dass der Vertrag auch von dem Film-
schaffenden selbst gezeichnet oder eine Vollmacht
nachgereicht wird.

3. Rechte an Film, Foto und Namen

Die nachstehenden Regelungen dieser Ziff. 3 gelten fir
Film- und Fernsehschaffende, an deren Leistungen oder
Beitrdgen Schutzrechte (z.B. urheberrechtlicher Schutz,
Leistungs- oder Bildnisschutz) bestehen:

3.1.
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a. Der Film- und Fernsehschaffende, der ein Ur-
heberrecht am Filmwerk erwirbt, rdumt dem
Filmhersteller das ausschlieBliche Recht ein, das
Filmwerk sowie Ubersetzungen und andere fil-
mische Bearbeitungen oder Umgestaltungen
des Filmwerks auf alle Nutzungsarten zu nutzen.

b. Ist der Film- und Fernsehschaffende Urheber
eines vorbestehenden Werks, so rdumt er dem
Filmhersteller das ausschlieBliche Recht ein, das
Werk unverandert oder unter Bearbeitung oder
Umgestaltung zur Herstellung eines Filmwerks

3.2.

3.3.

zu benutzen und das Filmwerk sowie Uberset-
zungen und andere filmische Bearbeitungen auf
alle Nutzungsarten zu nutzen.

c. Ist der Film- und Fernsehschaffende ausiiben-
der Kiinstler, so rdumt er dem Filmhersteller
das Recht ein, das Filmwerk unter Verwendung
der Darbietung auf eine den dem ausiibenden
Kinstler nach §77 Abs. 1 und 2 Satz 1 und §78
Abs. 1 Nr. 1 und 2 UrhG vorbehaltenen Nut-
zungsarten zu nutzen.

d. Istder Film- und Fernsehschaffende Filmurheber
oder Urheber eines vorbestehenden Werks, so
bedarf die Einrdumung von Rechten fir unbe-
kannte Nutzungsarten sowie die Verpflichtung
hierzu einer schriftlichen Vereinbarung.

d. §§43,90 und 93 UrhG bleiben unberihrt.

Der/die Film- oder Fernsehschaffende rdumt dem
Filmhersteller dartiber hinaus das Recht ein, an der
Herstellung des Filmwerks beteiligten Filmschaf-
fenden Ausschnitte zu deren Eigenwerbung zur
Verfiigung zu stellen und diesen die entsprechen-
de nicht-kommerzielle Nutzung zu gestatten. Der/
die Film- oder Fernsehschaffende hat das Recht,
dieser Nutzung zu widersprechen.

Uber Ziff. 3.1 und 3.2 hinaus gehende Rechtsein-
rdumungen sind durch individuelle Vereinbarun-
gen zwischen Film- und Fernsehschaffenden und
dem Filmhersteller nach MaBgabe der Ziffern 3.3.1
und 3.3.2 zul3ssig.

3.3.1. Die Einrdumung des Rechts, Bildnisse und/
oder Film-und/oder Tonaufzeichnungen ei-
nes/einer Film- oder Fernsehschaffenden
Uber die Bewerbung des Filmwerks hinaus
fur die Bewerbung und/oder Verwertung
von sonstigen Waren oder Dienstleistungen
mit oder ohne Bezug zum Filmwerk zu ver-
wenden (inklusive z.B. Merchandising, Wer-
bung), setzt eine entsprechende ausdriickli-
che schriftliche Vereinbarung mit dem Film-
oder Fernsehschaffenden voraus. Durch ei-
ne solche Verwertung darf das persénliche
und kinstlerische Ansehen des Film- oder
Fernsehschaffenden nicht verletzt werden.

3.3.2. Firdie Beurteilung der Angemessenheit der

Vergutung wird fur Filmschaffende, die dem

Filmhersteller im Zusammenhang mit der

Herstellung eines Kinofilms Rechte an ihren

urheberrechtlich oder leistungsschutzrecht-

lich geschiitzten Leistungen/Werkbeitragen
einrdumen, auf Ziff. 4.2 des Erganzungstarif-
vertrages Erlésbeteiligung Kinofilm verwie-
sen. Im Ubrigen gelten (auch im Hinblick auf
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3.4.

4.1.

4.2.

eine Rechtseinrdumung gem. Ziff. 3.3.1) die
§8§32, 32a und 79 Abs. 2 UrhG. Das gilt so-
lange, wie es noch keinen Ergédnzungstarif-
vertrag auch fiir TV-Produktionen gibt, auch
fur die Beurteilung der Angemessenheit der
Verglitung von Fernsehschaffenden, die bei
TV Produktionen mitwirken.

Recht auf Nennung

Einen Anspruch auf Nennung des Namens im
Vor- oder Nachspann des Kinofilms, soweit ein
Vor- oder Nachspann hergestellt wird, haben Re-
gisseure, Schauspieler, Produktionsleiter, Kamera-
manner, Szenenbildner, Tonmeister, Filmeditoren,
1. Aufnahmeleiter, Masken- und Kostimbildner,
andere Filmschaffende jedoch nur dann, wenn die
Verpflichtung zu ihrer Nennung im Einzelvertrag
vereinbart worden ist. Ist bei einer Verwertung im
Fernsehen eine entsprechende Nennung nicht
rundfunkiblich, kann hiervon abgewichen werden.
Bei Fernsehproduktionen wird sich der Filmherstel-
ler um eine Nennung der vorgenannten Fernseh-
schaffenden bemiihen. Der Filmhersteller haftet
jedoch nicht fiir Unterlassungen Dritter.

4. Tatigkeit des Filmschaffenden

Umfang und Tatigkeit des Filmschaffenden werden
durch den Vertrag bestimmt.

Der Filmschaffende hat auf Verlangen des Film-
herstellers die von ihm vertraglich libernommenen
Leistungen in der Vertragszeit auch fiir einen ande-
ren Film zu erbringen oder eine andere Tatigkeit,
die seiner beruflichen, im Vertrag vorausgesetzten
Eignung entspricht, in demselben Film zu iiberneh-
men. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn
die Tatigkeit des Filmschaffenden bereits begon-
nen hat. Sofern der Filmschaffende sich weigert,
die ihm angebotene Tatigkeit zu Gibernehmen, ver-
liert er seinen Gagenanspruch aus dem Vertrag, der
dem Arbeitsverhéltnis zugrunde liegt. Sofern er fir
den alten Vertrag bereits tatig war, verliert er den
Gagenanspruch anteilig insoweit, als er noch nicht
tatig war. Er erhalt seine Gage anteilig, insoweit er
bereits tatig geworden ist.

a.Synchronisation Der Filmhersteller kann von den
unter Mitwirkung von Film- und Fernsehschaffen-
den zustande gekommenen Aufnahmen durch
Synchronisation fremdsprachige Fassungen her-
stellen oder durch Dritte herstellen lassen. Er kann
hierbei den Film- oder Fernsehschaffenden durch
eine andere Kraft ersetzen. Der Filmhersteller kann
Aufnahmen derselben Fassung nachsynchronisie-
ren sowie Stummaufnahmen sprachlich synchro-
nisieren und die Berechtigung hierzu Dritten ein-
raumen. In solchen Fallen darf der Filmschaffende
nur dann durch eine andere Kraft ersetzt werden,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

wenn dies aus kinstlerischen oder wirtschaftlichen
Griinden notwendig ist, insbesondere dann, wenn
die durch eine Verwendung des urspriinglich tétig
gewordenen Film- oder Fernsehschaffenden anfal-
lenden Kosten fiir den Filmhersteller unzumutbar
sind oder die/der Film- oder Fernsehschaffende
trotz dreier Terminvorschlége nicht verfligbar ist.

Der Filmhersteller kann auf die Dienste des Film-
schaffenden verzichten, soweit im Einzelvertrag
nichts anderes vereinbart ist. Der Filmschaffende
hat in diesem Fall Anspruch auf die vereinbarten
Verglitungen.

Der Filmschaffende ist verpflichtet
a) abVertragsabschluss dafiir Sorge zu tragen, dass
der Filmhersteller ihn kurzfristig erreichen kann;

b) beiund nach Vertragsabschluss den Filmherstel-
ler auf Verlangen Uber abgeschlossene Vertré-
ge, die innerhalb eines Zeitraums von vier Wo-
chen nach vereinbartem Vertragsende begin-
nen, schriftlich in Kenntnis zu setzen;

c) vom Vertragsbeginn an dem Filmhersteller an
jedem von ihm gewdinschten Arbeitsort zur Ver-
figung zu stehen, sofern nicht Dispositionen
erfolgen, die dies fir den Filmschaffenden aus
schwerwiegenden Griinden unzumutbar ma-
chen;

d) im Falle einer entsprechenden Vereinbarung im
Einzelvertrag an der Urauffiihrung einer weite-
ren Auffiihrung des Films im Inland, an offiziel-
len Filmfestspielen sowie an den im Rahmen der
Spio-Gemeinschaftswerbung  stattfindenden
Veranstaltungen teilzunehmen. Die Anwesen-
heit kann nicht verlangt werden, wenn der Film-
schaffende wegen anderweitiger vertraglicher
Verpflichtungen an der Teilnahme verhindert ist.

Der Filmschaffende hat innerhalb der Vertrags-
dauer auch bei der Herstellung eines Reklamevor-
spanns und der evtl. Kurzfassung zur Werbung fir
den Film auch im Fern-sehen mitzuwirken.

Ein Filmschaffender, der im Jahresvertrag oder
im AusschlieBlichkeitsvertrag fiir noch nicht ge-
nannte Filme angestellt wird, ist berechtigt, wenn
seine Beschaftigung inner-halb der ersten 5/12
der Vertragszeit nach Vertragsbeginn aus nicht in
seiner Person liegenden Griinden vertragswidrig
groblich vernachlassigt worden ist, am Ende dieser
Zeitspanne den Filmhersteller unter Setzung einer
Nachfrist von acht Wochen schriftlich zum Beginn
seiner Beschéaftigung aufzufordern. Nach fruchtlo-
sem Ablauf dieser Zeit erlischt das Vertragsverhalt-
nis, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, mit Aus-
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4.7.

5.1.

5.2.

1

nahme des Gagenanspruchs des Filmschaffenden.
Dem Filmschaffenden steht kein Anspruch auf zu-
satzlichen Schadenersatz zu. Er braucht sich einen
anderweitigen Erwerb wahrend der Vertragszeit
nicht anrechnen zu lassen.’

Der Filmschaffende hat auBer in den im Einzelver-
trag vorgesehenen Fallen das Recht, die Arbeit
einzustellen, wenn und solange der Filmhersteller
mit der Erfillung seiner Zahlungsverpflichtungen
im Verzug ist oder wenn bei festgestellten, ihn ge-
fahrdenden VerstoBen gegen Arbeitsschutzbestim-
mungen keine Abhilfe geschaffen wird. Im Falle des
Zahlungsverzuges oder des Streites hieriiber ist
der Filmschaffende auf Verlangen des Filmherstel-
lers gegen eine von diesem innerhalb einer Woche
nachzuweisende Sicherheitsleistung zur Fortset-
zung seiner Dienste verpflichtet.

5. Arbeitszeit
Prdambel

Die besonderen Bedingungen der Film-und Fern-
sehproduktion haben zur Folge, dass die Arbeits-
zeiten sich grundsatzlich an den kiinstlerischen und
technischen Erfordernissen des jeweiligen Herstel-
lungsprozesses orientieren. Fir die jeweils auf Pro-
duktionsdauer befristeten Arbeitsverhéltnisse kann
daher bei den folgenden Bestimmungen dem Um-
stand Rechnung getragen werden, dass die Film-
schaffenden wahrend eines Kalenderjahres nicht
durchgehend 52 Wochen beschéftigt sind. Die
Bestimmungen unter diesem Tarifvertragsabschnitt
5 stellen nur im Zusammenhang (TZ 5.1. bis 5.9)
und in Verbindung mit dem Gagentarifvertrag bzw.
mit den Regelungen zur Einstiegsgage des Schau-
spieltarifvertrages eine zuldssige Regelung fur die
Arbeitszeiten von Film- und Fernsehproduktionen
dar. Einzelabreden zum Ausschluss einzelner oder
mehrerer der TZ 5.1. bis 5.9. sowie des Gagenta-
rifvertrages sind unzul&ssig, dies trifft insbesondere
auf Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gem. § 7 Abs. 3 ArbZG (einzelver-
tragliche Inbezugnahme) zu; es gilt §4 Abs. 3 TVG.
TZ 1.5 bleibt unberihrt.

Arbeitszeit

5.2.1. Die wochentliche regelméfBige Arbeitszeit
betragt 40 Stunden, die, soweit dieser Tarif-
vertrag nichts anderes bestimmt, gleichmé-
Big auf die Wochentage Montag bis Freitag
zu verteilen sind.

5.2.2. Die Arbeitszeit rechnet sich von dem Zeit-

Protokollnotiz zu Ziffer 4.6: Die Tarifvertragsparteien sind sich dariiber einig, dass

es sich bei dieser Vereinbarung stets um befristete Arbeitsverhéltnisse handelt.
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punkt an, zu dem der Produzent oder dessen
Beauftragter den Filmschaffenden bestellt
haben, ohne Rucksicht auf den Zeitpunkt
des Einsatzes.

5.2.3. Als Arbeitszeit gelten auBer der Proben-und
Drehzeit am Set auch die Zeit fiir die Vorbe-
reitungs-, Bearbeitungs-und Abwicklungs-
tatigkeiten des Filmschaffenden, die er auf
Veranlassung des Produzenten oder dessen
Beauftragten in Erfiillung seiner vereinbar-
ten Tatigkeit zu leisten hat.

5.2.4. Jeder angefangene Arbeitstag wird mit min-
destens 8 Stunden berechnet.

5.2.5. Tageshdochstarbeitszeit

5.2.5.1. Die Planung und téagliche Dauer der
Drehzeit ist so einzurichten, dass fiir
alle Filmschaffenden am Drehtag und
Drehort eine tégliche Hochstarbeitszeit
von 12 Stunden geméB den folgenden
Bestimmungen eingehalten werden
kann.

5.2.5.2. Die maximale Tageshdchstarbeitszeit
darf nur in hochfrequenten Fernseh-
Serien-Produktionen und nur an einem
Tag jeder Kalenderwoche im gesamten
Produktionszeitraums von 12 auf 13
Stunden verléngert werden.

5.2.5.3. Die maximale Tageshdchstarbeitszeit
von 12 Stunden bzw. 13 Stunden im
Falle von TZ 5.2.5.2. darf nur in den fol-
genden Ausnahmesituationen an ein-
zelnen Tagen und mit Zustimmung der
Filmschaffenden liberschritten werden,
diese Ausnahmesituationen sind:

a. zeitlich aufgrund Drittentscheidung
eingeschrénkte Motivverfigbarkeit,

b. erheblich erhéhter organisatorischer
Aufwand bei Massenszenen, zum
Beispiel in historischen Kostimfil-
men, oder in vergleichbaren auBer-
gewdhnlichen Fallen,

c. hohere Gewalt oder

d. nicht planbare Ereignisse, die auBer-
halb des Verantwortungsbereichs
des Produzenten verursacht wurden.

5.2.5.4. Bei Uberschreitung von 13 Stunden
téglicher Arbeitszeit verlangert sich die
direkt anschlieBende gesetzliche Min-
dest-Ruhezeit von 11 Stunden (gem. TZ
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5.9.1 und 5.9.2.) auf tarifvertraglich 12
Stunden.

5.2.5.5. Hinsichtlich der Pausen gilt TZ. 5.8.2..

5.3.  Wochengage

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Die Wochengage vergiitet eine 5-Tage-Wo-
che innerhalb einer Kalenderwoche, in der
jeder angefangene Arbeitstag mit mindes-
tens 8 Stunden berechnet wird. Sie beinhal-
tet die Verpflichtung, an einzelnen Tagen bis
zu 4 weitere Stunden zu arbeiten, wobei ins-
gesamt 50 Wochenstunden nicht liberschrit-
ten werden diirfen.

Die Wochengagen, die der gesondert kiind-
bare Gagentarifvertrag ausweist, vergliten
den Regelfall der Film-und Fernsehproduk-
tion; sie sind als Mindestgagen verbindlich,
soweit nicht ein Vertrag nach Ziff. 5.3.3 ab-
geschlossen wird.
Ausnahmsweise kann - unter Beriicksichti-
gung der Produktionsformen, insbesondere
bei non-fiktionalen Produktionen - ein Ver-
trag mit verminderter Wochengage abge-
schlossen werden; die Gage betragt in die-
sem Fall 80% der Wochengage gemaB TZ
5.3.2. Bei Vertrégen mit verminderter Wo-
chengage bestehen Verpflichtungen gem.
TZ 5.3.1 nicht. Die Arbeitszeit richtet sich
ausschlieBlich nach T2 5.2.1.

Die Verrechnung der Mehrarbeitszuschla-
ge mit Ubertariflichen Gagenbestandteilen
ist nur zuldssig, wenn es einzelvertraglich
vereinbart ist und die tarifvertraglichen Min-
destbedingungen nicht unterschritten wer-
den (Gunstigkeitsprinzip).

5.4. Mehrarbeit

5.4.1.

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus,
dass in die werktagliche Arbeitszeit des an
einer Film- oder Fernsehproduktion mit-
wirkenden Film- oder Fernsehschaffenden
regelmaBig und in erheblichen Umfang
bezahlte Arbeitsbereitschaft im Sinne von
§ 7 Abs. 1 Nr. 1a Arbeitszeitgesetz fallt. Da-
bei ist weiterhin davon auszugehen, dass
bei einer Tageshéchstarbeitszeit von 13
Stunden (vergl. TZ 6) Arbeitszeit mindestens
3 Stunden Arbeitsbereitschaft anfallen. Bei
kirzeren Arbeitszeiten kann ggf. weniger
Arbeitsbereitschaft anfallen. Mit der Zeit-
kontenregelung fir die genannten Film- und
Fernsehschaffenden ist davon auszugehen,
dass deren Arbeitszeit 48 Stunden wdchent-
lich im Beschéftigungszeitraum beziehungs-
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5.4.2.

5.4.3.

weise im Durchschnitt von 12 Kalendermo-
naten nicht Gberschreitet.

Mehrarbeit ist im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen zul&ssig. Sie muss vom Pro-
duzenten oder dessen Beauftragten an-
geordnet sein. Uberschreitet sie an einem
Arbeitstag die 12. Arbeitsstunde, bedarf
sie der Zustimmung des Filmschaffenden.
Mehrarbeit ist bei Vertragen mit verminder-
ter Wochengage nach TZ 5.3.3 die Uber-
schreitung der téglichen Arbeitszeit von 8
Stunden gemaB3 TZ 5.2.1.

Der Produzent oder dessen Beauftragter
sind fir die Anordnung und schriftliche Fi-
xierung der Mehrarbeitsstunden bzw. -tage
sowie der -vergiitungen verantwortlich.

5.4.3.1. Fir die Erfassung und Abgeltung von

Mehrarbeit und darauf entfallende Zu-
schldge wird ein Zeitkonto gefiihrt und
ist nach dem in der Anlage Zeitkonto
erlduterten Modell geregelt.

5.4.3.2. Mehrarbeit Giber 10 Stunden pro Tag

5.4.4.

ist vom Arbeitgeber fortlaufend ge-
sondert unter Ausweis der geleisteten
Tagesarbeitszeit zu erfassen. Die ent-
sprechende Aufzeichnung wird dem
Arbeitnehmer mit der monatlichen Ab-
rechnung auf Verlangen ausgehéndigt.
Weitergehende arbeitsrechtliche Aus-
kunftsanspriiche bleiben unberihrt.

Mehrarbeit bei Wochengagenvertrdgen ge-
maB TZ 5.3.1

5.4.4.1. Angeordnete Arbeit, die im Rahmen

der gesetzlichen Bestimmungen uber
die 12. Stunde pro Tag (tégliche Mehr-
arbeit) oder tUber die 50. Stunde bzw.
den 5. Tag pro Woche (wéchentliche
Mehrarbeit) hinausgeht ist ebenso wie
die Arbeit am 6. und 7. Tag der Kalen-
derwoche Mehrarbeit. Sie ist zusatzlich
zur zeitanteiligen Gage mit Zuschlagen
gemé&B TZ5.4.3.2 oder 5.4.3.3 abzugel-
ten.

5.4.4.2. Wochentliche Mehrarbeit: Fir jede

angefangene, Uber die 50. Wochen-
arbeitsstunde hinausgehende Stunde
betragen die Mehrarbeitszuschlége fiir
die 51. bis zur 60. Stunde 25 %, fiir jede
weitere, darliber hinausgehende Stun-
de 50 %.

5.4.4.3. Tagliche Mehrarbeit: Fallen unabhéan-

gig von der vorstehenden Regelung an
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5.4.4.4.

5.4.5.

einem Tag — sofern gesetzlich zuldssig
— mehr als 12 Stunden Arbeitszeit an,
so betragt der Mehrarbeitszuschlag fur
die 13. Stunde 60 %, fir jede weitere
100 %. Diese Mehrarbeitsstunden wer-
den bei der Berechnung der wochentli-
chen Mehrarbeit nach Textziffer 5.4.3.2
nicht mehr beriicksichtigt.

Arbeit am 6. und 7. Tag der Kalender-
woche wird wie wdchentliche Mehr-
arbeit nach TZ 5.4.3.2 berechnet und
abgegolten.

Mehrarbeit bei Vertragen mit verminderter
Wochengage gemaf3 T2 5.3.3

5.4.5.1. Im Fall eines Vertrages mit verminder-

5.4.5.2.

ter Wochengage gem. TZ 5.3.3 ist jede
auf Anordnung geleistete Arbeit tber
die 8. Stunde pro Tag hinaus Mehrar-
beit. Gleiches gilt fir die Arbeit am 6.
und 7. Tag.

Die Abgeltung fur Mehrarbeit fir die
41. bis 50. Wochenstunde an den Ta-
gen von Montag bis Freitag betragt
zusatzlich zur zeitanteiligen Gage 25%;
fur dariiber hin-ausgehende Mehrar-
beit gilt TZ 5.4.3.2 entsprechend.

Nachtarbeit

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Nachtarbeit ist die Arbeit, die in der Zeit zwi-
schen 22.00 und 6.00 Uhr geleistet wird.

Pro Nachtarbeitszeitstunde wird zusétzlich
zur Gage ein Zuschlag von 25% gezahlt.
Soweit es sich um Mehrarbeit handelt, wird
zusétzlich der Mehrarbeitszuschlag gezahlt.

Ist die Benutzung von &ffentlichen Verkehrs-
mitteln aufgrund der Lage des Arbeitsortes
oder der Arbeitszeit nicht moglich, so hat
der Filmhersteller fir den Transport zum und
vom Arbeitsort zu sorgen.

Arbeit an Sonn-und Feiertagen

5.6.1.

5.6.2.

Sonn-und Feiertagsarbeit ist die Arbeit, die
an diesen Tagen zwischen 0.00 Uhr und
24.00 Uhr geleistet wird. Feiertage sind die
gesetzlichen Feiertage am Arbeitsort, zu-
satzlich Ostersonntag, Pfingstsonntag sowie
HI. Abend und Silvester; die beiden letzte-
ren jeweils ab 12.00 Uhr mittags.

Fur jeden Sonn- und Feiertag, an dem ge-
arbeitet wurde, ist als Ausgleich an einem

5.6.3.

Werktag ein bezahlter Ruhetag zu gewahren
(Feiertage i.S. dieser TZ sind Weihnachten,
Ostern, Pfingsten und 1. Mai). Kann dieser
Ruhetag nicht gewéhrt werden, so ist ein zu-
satzlicher bezahlter Urlaubstag zu gewahren.

Fir die Arbeit an Sonntagen wird zusatzlich
zur zeitanteiligen Gage ein Zuschlag von
50 %, an gesetzlichen Feiertagen von 100 %
gezahlt. Sofern es sich um einen Sonntag
oder die Feiertage Heilige Drei Kénige,
Fronleichnam, Maria Himmelfahrt oder Al-
lerheiligen innerhalb der Phase des 1. bis
5. Produktionstages einer Kalenderwoche
handelt (versetzter Dreh), wird kein Zu-
schlag gezahlt.

5.7. Berechnung der Zuschlége

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Die zeitanteiligen Gagen pro Stunde und
die Zuschlage fiir Mehr-und Nachtarbeit
sind nach der umgerechneten Stundengage
zu berechnen. Eine Stundengage entspricht
1/50 der Wochengage bzw. 1/10 der Tages-
gage oder bei Vertrdgen mit einer vermin-
derten Wochengage nach TZ 5.3.3 1/40 der
Wochengage bzw. 1/8 der Tagesgage.

Die Umrechnung der Wochengagen erfolgt:

a) bei Filmschaffenden, mit denen die Zahl
der Drehtage fest vereinbart ist, nach der
Zahl der vereinbarten Drehtage;

b) bei Filmschaffenden, bei denen die Zahl
der Drehtage nicht fest vereinbart ist,
nach der fur den Fall einer Vertragsver-
langerung vereinbarten Tagesgage;

c) bei allen tbrigen Filmschaffenden nach
der Zahl der Werktage (auBer Sonn-
abend), die in die Vertragszeit fallen.

Die Zuschlage fir Sonn-und Feiertagsarbeit
sind nach der unmittelbaren oder umge-
rechneten Tagesgage zu berechnen. Eine
Tagesgage entspricht 1/5 der Wochengage
oder 1/22 der Monatsgage.

5.8. Pausen

5.8.1.

Dem Filmschaffenden steht bei einer Ar-
beitszeit bis zu 8 Stunden eine Pause zu,
die in der Regel zwischen der 4. und 5. Ar-
beitsstunde liegen soll. Die Pausenlénge ist
so zu bemessen, dass der Filmschaffende
ausreichend Gelegenheit hat, eine warme
Mahlzeit einzunehmen, sie muss mindes-
tens 45 Minuten betragen. Aus zwingenden
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5.9.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

produktionstechnischen Griinden kann im
Rahmen der Bestimmungen des Arbeitszeit-
gesetzes die Pause verlegt werden.
5.8.2. Bei verldngerten Arbeitszeiten ist bei Uber-
schreitung von 12 Stunden Arbeitszeit eine
weitere Pause von 30 Minuten zu gewahren.
5.8.3. Die Pausen rechnen bis zur Dauer von 1
Stunde und 15 Minuten nicht zur Arbeitszeit.

Arbeitsfreie Zeit

5.9.1. Zwischen dem Ende und dem Beginn der
Arbeitszeit muss eine arbeitsfreie Zeit von
mindestens 11 Stunden liegen.

5.9.2. Ein arbeitsfreier Tag z&hlt als Ruhe-oder Ur-

laubstag im Sinne dieses Tarifvertrages nur

dann, wenn er neben den arbeitsfreien 24

Stunden auch die gesetzliche Ruhezeit von

11 Stunden umfasst.

5.9.3. Ist der Filmschaffende lénger als 21 Tage

beschaftigt, miissen pro Monat mindestens

zwei zusammenhdngende Ruhetage ge-
wahrt werden.

6. (entfallen.)
7. Vorbereitungsarbeiten

Jeder Filmschaffende hat im Rahmen seines Tatig-
keitsbereiches auf Anforderung des Filmherstellers
bei Proben, Motivsuche, Anfertigung von Entwiir-
fen, Erstellung von Kalkulationen und anderen Vor-
arbeiten fiir den Film mitzuwirken.

Wenn derartige Dienstleistungen vor Beginn der
Vertragszeit erbracht werden sollen, so gilt die da-
fir aufgewendete Zeit als Arbeitszeit im Sinne von
Ziff. 5.2.

8. AusschlieBlichkeits-und andere
Verpflichtungen des Filmschaffenden

Filmschaffende haben fiir die gesamte Vertragszeit
ausschlieBlich zur Verfligung zu stehen, soweit im
Vertrag nichts anderes vereinbart ist. Weitere Aus-
nahmen bedirfen der Zustimmung des Filmher-
stellers.

Gegen Tagesgage oder tageweise beschéftigte
Filmschaffende sind berechtigt, wéhrend der Ver-
tragszeit auch anderweitig tatig zu sein, wenn sie
den neuen Vertragspartner bei Vertragsabschluss
auf die bestehenden Verpflichtungen hingewie-
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9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

sen haben. Wird daraufhin der Filmschaffende von
mehreren Filmherstellern fir die gleichen Tage an-
gefordert, geht die friiher eingegangene Verpflich-
tung der spater eingegangenen vor.

9. Absage einer disponierten
Aufnahme bei Tagesgage

Werden Innenaufnahmen dem Filmschaffenden bis
20.00 Uhr des vorausgehenden Tages abgesagt,
entfallt der Gagenanspruch fiir diesen Tag. Werden
Innenaufnahmen dem Filmschaffenden spéater als
zu dem vorgenannten Zeitpunkt bis zu 3 Stunden
nach seinem disponierten Eintreffen abgesagt, be-
tragt der Gagenanspruch 1/3 der Tagesgage. Bei
Absage nach dem Ablauf von 3 Stunden bleibt der
Gagenanspruch in voller Hohe bestehen.

Werden AuBenaufnahmen dem Filmschaffenden
bis zu 3 Stunden vor seinem disponierten Eintreffen
am Arbeitsort aus wetterbedingten Griinden abge-
sagt, entfallt der Gagenanspruch fiir diesen Tag.

Halt sich der Filmschaffende auf Verlangen des
Filmherstellers bis zu 5 Stunden nach disponier-
tem Arbeitsbeginn auf Abruf zur Verfligung, erhalt
er fur eine Wartezeit bis 13.00 Uhr des Abruftages
die Halfte der Tagesgage und fir eine liber diesen
Zeitraum hinausgehende Wartezeit die volle Tages-
gage, wenn er nicht mehr beschéftigt wird.

10. Vertragsdauer

Der Beginn der Vertragszeit soll kalendermé&Big
festgelegt werden.

Bei ausnahmsweise nicht terminierten Vertragen
hat der Filmhersteller dem Film-schaffenden den
datierten Vertragsbeginn mindestens 6 Wochen
vorher schriftlich mitzuteilen. Erfolgt diese Mittei-
lung nicht, so ist der Filmschaffende berechtigt, von
dem Vertrag zurlickzutreten. Bei Filmschaffenden,
die gegen Tages-, Wochen-oder Monatsgage ver-
pflichtet sind, muss der friiheste Zeitpunkt der Be-
endigung der Tatigkeit nach dem Datum festgelegt
werden.

Der Filmhersteller kann den Beginn der Vertrags-
zeit durch schriftliche Mitteilung bis zu 7 Tage auf-
schieben. In einem solchen Falle verschiebt sich
das Ende der Vertragszeit um die entsprechende
Zeit. Eine Verschiebung um mehr als 7 Tage bedarf
der Zustimmung des Filmschaffenden.

Der Filmhersteller ist berechtigt, die Vertragsdau-

er aus produktionsbetrieblichen Griinden zu ver-
langern, sofern dadurch nicht anderweitige ihm
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
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schriftlich bekannt-gegebene Verpflichtungen des
Filmschaffenden beeintrachtigt werden. Zur Behe-
bung von Ausfall-und Negativsch&den ist der Film-
schaffende verpflichtet, iiber den Ablauf der Ver-
tragszeit hinaus mindestens noch drei Tage dem
Filmhersteller zur Verfigung zu stehen und diese
Prioritat des Filmherstellers bei neuen Verpflichtun-
gen zu beriicksichtigen. Die Gage fiir die Zeit der
Vertragsverlangerung ist nach der fiir die Vertrags-
zeit vereinbarten Gage zeitanteilig zu berechnen
(Ziff. 13.2 bleibt unberuhrt).

Der Filmschaffende hat auch nach Vertragsende
unter Berlcksichtigung seiner anderweitigen Ver-
pflichtungen fiir Neu-, Nachaufnahmen oder Syn-
chronisationsarbeiten zur Verfligung zu stehen. Da
Filmschaffende erhélt fir Neu-und Nachaufnahmen
eine Vergutung, die aus der fir die Vertragszeit ver-
einbarten Gage zeitanteilig zu berechnen ist.

Der Filmhersteller ist berechtigt, den Vertrag auch
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zu I&sen,
wenn der Filmschaffende bei Abschluss des An-
stellungsvertrages wesentliche Umsténde auf aus-
driickliches Befragen verschwiegen bzw. nicht an-
gegeben hat, die er kannte oder kennen musste,
und welche die Erfullung der von ihm Gibernomme-
nen vertraglichen Verpflichtungen gefdhrden oder
unmdglich machen.

Erfolgt aufgrund der Bestimmungen dieses Ver-
trages eine Auflésung des Vertragsverhaltnisses
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist, so hat der
Filmschaffende nur insoweit Anspruch auf die Ga-
ge, als sie der bisherigen Dienstleistung und dem
Zeitanteil an der gesamten Vertragszeit entspricht.
Die dem Filmhersteller neben dem Anspruch auf
Dienstleistung zustehenden sonstigen Anspriiche
aus dem Vertragsverhéltnis bleiben unberihrt.

Der Darsteller ist berechtigt, unter Verrechnung der
zusétzlich fallig werdenden Arbeitgeberanteile bei
einer befristeten Besché&ftigung von weniger als
einer Woche unter Anrechnung der Vorbereitungs-
zeit bei bis zu 2 Drehtagen 3 Tage, bei bis zu 4 Dreh-
tagen 5 Tage als abrechnungsmaBige Vertragszeit
zu vereinbaren. Dies gilt nicht, wenn der Darsteller
anderweitig fur diesen Zeitraum beschéftigt ist.

11. Gagen und Gagenzahlung

Die Gagen werden in einem gesondert kiindbaren
Gagen-Tarifvertrag zum Manteltarifvertrag fir Film-
und Fernsehschaffende festgelegt und sind als
Mindestgagen verbindlich.

Die Zahlung erfolgt bei Tagesgagen nach Dreh-
schluss, spatestens am darauffolgenden Werktag
(ausgenommen Sonnabend, Sonn-und Feiertag).

12.1.

12.2.

Bei Wochen-und Monatsgagen erfolgt die Zahlung
jeweils am letzten Tag des Abrechnungszeitraums
Im Abrechnungszeitraum angefallene Zuschlage
sind mit der néchstfolgenden Gagenzahlung abzu-
rechnen.

Die Beendigung von auf Produktionsdauer befris-
teten Vertragen muss mindestens sieben Kalender-
tage vorher bekanntgegeben werden. Erfolgt dies
nicht, so ist von Bekanntgabe der Beendigung des
Vertrages an die Gage zeitanteilig noch 7 Kalender-
tage zu bezahlen.

Der Filmschaffende soll mit Arbeitsaufnahme, spa-
testens aber zum Abrechnungstermin, seine Steu-
er-ID und Sozialversicherungsausweis dem Film-
hersteller zur Verfiigung stellen.

12. Auslagen, Spesenvergiitung
und Reisekosten fiir Dienstreisen, Verglitung
fur An-und Abreise

Dienstreisen:

Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein Filmschaffen-
der auf Anordnung oder mit Genehmigung des
Filmherstellers oder seines Beauftragten sich zur
Auslibung dienstlicher Aufgaben an einen ande-
ren Ort begibt. Der Filmschaffende hat Anspruch
auf Erstattung der Fahrtkosten und der durch die
Dienstreise entstehenden Mehrkosten. Die tatsach-
lich aufgewendete Reisezeit wird wie normale Ar-
beitszeit ohne Zuschlage vergiitet. Dies gilt auch
fiir Dienstreisen an Sonnabenden, Sonn-und Feier-
tagen. Der Filmschaffende ist hinsichtlich der Wahl
des Verkehrsmittels an die Weisungen der Produk-
tionsfirma gebunden.

Reisekostenvergiitung:

Die zu vergiitenden Reisekosten bestehen aus
Fahrtkosten, Tagegeld, Ubernachtungskosten und
Nebenkosten.

Inlandsreisen:

a) Als Fahrtkosten werden nur die tatsichlichen
Ausgaben gegen Vorlage der Belege erstattet.
Bei Flugreisen werden grundsétzlich die Kosten
der Touristenklasse erstattet.

b) Die Mehraufwendungen fiir Verpflegung (Tage-
geld) werden pauschal nach den jeweils glti-
gen steuerlichen Richtlinien erstattet.

c) Die Kosten fiir Ubernachtung werden pauschal
ohne Nachweis der Kosten in Héhe der jeweils
gliltigen steuerlichen Richtlinien erstattet, wenn
eine Ubernachtung erforderlich war. Sollten un-
vermeidbare héhere Ubernachtungskosten ent-
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12.3.

12.4.

13.1.

stehen, sind sie gegen entsprechenden Nach-
weis zu erstatten.

d) Nebenkosten sind alle Auslagen, die aus dienst-
lichen Griinden wahrend der Dienstreise ent-
standen sind und nicht zu den Fahrt-, Verpfle-
gungs-und Unter-bringungskosten zahlen. Die
Auslagen sind zu belegen.

Auslandsreisen:

Als Fahrtkosten werden nur die tatsachlichen Aus-
gaben gegen Vorlage der Belege erstattet. Bei
Flugreisen werden grundsatzlich die Kosten der
Touristenklasse erstattet. Schiffspassagen unterlie-
gen einer gesonderten Vereinbarung. Grundsétz-
lich sind Uber Art, Umfang und Hoéhe der erstat-
tungspflichtigen Tage- und Ubernachtungsgelder
vor Antritt der Reise von Fall zu Fall gesonderte
Vereinbarungen zu treffen.

Reisezeitbezahlung:

Reist der Film-/Fernsehschaffende zur Aufnahme
seiner Beschaftigung an einen anderen Ort als den
Geschéftssitz des Herstellers, so werden die Zeit
fur An- und Abreise von bzw. zu seinem Wohnsitz
wie Arbeitszeit vergiitet, jedoch ohne jegliche Zu-
schldge. Diese Regelung gilt nur, wenn der standi-
ge Wohnsitz des Beschéftigten im Geltungsbereich
dieses Tarifvertrages liegt. Sie gilt nicht fir Darstel-
ler. AuBerdem werden die tatsdchlichen Aufwen-
dungen fir Eisenbahn bzw. Flugzeuge vergiitet.
Ferner wird eine Reisekostenvergiitung gemaB
12.2 b und 12.2 d vorgenommen.

Ziffer 12.4 Satz 1 gilt nicht fiir die tégliche An-und
Abfahrt vom Wohnsitz zum Arbeitsort, wenn der
Arbeitsort innerhalb der Wohnortsgrenzen bzw. bis
zu 20 km auBerhalb liegt. Die besonderen Bestim-
mungen fur Kleindarsteller bleiben unberihrt.

13. Verhinderung des Filmschaffenden

Ist der Filmschaffende am piinktlichen Erscheinen
oder an der Auslibung seiner Tatigkeiten verhin-
dert, so hat er dem Filmhersteller dies unter An-
gabe der Griinde und unter Angabe der voraus-
sichtlichen Dauer der Verhinderung unverziiglich
mitzuteilen. Der Filmhersteller hat das Recht der
Nachprifung. Im Krankheitsfall ist der Filmherstel-
ler berechtigt, Filmschaffende durch einen von ihm
beauftragten Vertrauensarzt untersuchen zu lassen,
sofern der Filmschaffende kein Zeugnis eines Ver-
trauensarztes einer Krankenversichrung beibringt.
Gegebenenfalls hat sich der Filmschaffende der
Untersuchung durch einen von der Ausfallversi-
cherung des Filmherstellers bestimmten Vertrau-
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

ensarztes zu unterziehen. In diesem Falle entbindet
der Filmschaffende den hinzugezogenen Vertrau-
ensarzt der Ausfallversicherung des Filmherstellers
notwendigerweise in Bezug auf Angaben tber die
Dauer der Krankheit und die sich daraus ergeben-
de Arbeitsunféhigkeit von der &rztlichen Schwei-
gepflicht gegenliber dem Filmhersteller. Fiir alle
Filmschaffenden, die Arbeitnehmer im Sinne des
Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) sind, gelten
ausschlieBlich die Bestimmungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes (EFZG).

Im Falle der Verhinderung des Filmschaffenden hat
der Filmhersteller das Recht, die Dienste des Film-
schaffenden fir eine Zeit, die derjenigen der Ver-
hinderung entspricht, langer zu den vertraglichen
Bedingungen in Anspruch zu nehmen, es sei denn,
der Grund der Verhinderung ist héhere Gewalt.

Bei Verhinderung des Beschaftigten durch Krank-
heit oder Unfall ohne sein Verschulden wird die
Vergitung gem. § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsge-
setz (auch innerhalb der ersten vier Wochen einer
Beschaftigung, der § 3 Abs. 3 EFZG bleibt insofern
unberiicksichtigt) fir die Dauer von 6 Wochen,
langstens bis zum Vertragsende fortgezahlt. Die
arztliche Bescheinigung der Krankmeldung kann
vom ersten Tag an verlangt werden. Soweit der Pro-
duzent Beitrdge zu einer aufgrund gesetzlicher Ver-
pflichtung bestehenden Kranken oder Unfallversi-
cherung oder einen Zuschuss gemaB §257 SGB V
leistet, werden die Leistungen dieser Versicherun-
gen fur den Fortzahlungszeitraum auf Anspriiche
nach Satz 1 angerechnet.

Bei Verhinderung des Beschéftigten aus anderen,
in seiner Person liegenden Griinden ohne sein Ver-
schulden wird die Vergiitung nach MaBBgabe des
§ 616 BGB fortgezahlt, wobei als verhaltnismaBig
nicht erhebliche Zeitim Sinne des § 616 BGB gelten:

bei Verpflichtungen bis zu 7 Kalendertagen 2 Tage,
bei langerer Verpflichtung 4 Tage.

Stehen dem Beschaftigten aufgrund der Verhinde-
rung Anspriiche wegen des Verdienstausfalls ge-
gen Dritte zu, so hat er diese Anspriiche in Héhe
der vom Produzenten fiir die Ausfallzeit zu erbrin-
genden Leistungen an diesen abzutreten.

14. Urlaub

Urlaub ist grundsatzlich innerhalb der Vertragszeit
zusammenhangend zu gewédhren und zu geneh-
migen. Sofern die Tatigkeit endet, ohne dass der
Urlaub durchgefiihrt werden konnte, wird er abge-
golten. Eine pauschale Abgeltung mit der Wochen-
gage ist unzuléssig, sie hat gesondert zu erfolgen.
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14.2. Dem Filmschaffenden steht pro 7 zusammenhén-
gender Tage der Vertragszeit ein halber Urlaubstag
zu. Bei der Anrechnung von Bruchteilen von Ur-
laubstagen gilt die Regelung des Bundesurlaubs-
gesetzes. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindes-
tens 1/2 Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage
aufzurunden.

14.3. Die Héhe des fir die Urlaubstage zu zahlenden
Urlaubsentgeltes berechnet sich nach der gegebe-
nenfalls unmittelbaren oder umgerechneten Tages-

gage.

14.4. Eine Abgeltung des Urlaubs durch Zahlung statt
bezahlter Freizeit ist nur statthaft, wenn die Ta-
tigkeit endet, ohne dass der Urlaub wegen einer
Anschlussbeschaftigung des Filmschaffenden ge-
wahrt werden konnte. Die Héhe der Urlaubsabgel-
tung entspricht dem entgangenen Urlaubsentgelt.

14.5. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen,
soweit die vorstehenden nicht giinstiger fir den
Filmschaffenden sind.

15. Pensionskasse?

Der Erwerb und die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft
bei der Pensionskasse Rundfunk oder dem Versorgungs-
werk der Presse steht dem Filmschaffenden, auch als ar-
beitnehmerahnliche Person, im Rahmen von deren Satzun-
gen offen. Der Filmhersteller leistet zus&tzlich zur verein-
barten Vergiitung den zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Tarifvertrages satzungsgemaB3 vorgeschriebenen Anteil.

16. Abweichende gesetzliche Bestimmungen

Soweit einzelnen Bestimmungen dieses Tarifvertrages
zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere
fur bestimmte Arbeitnehmergruppen (z.B. Jugendliche,
Schwerbeschadigte), entgegenstehen, gelten diese, ohne
dass die lbrigen Bestimmungen des Tarifvertrages hier-
durch beriihrt werden.

17. Verjéhrung

Fiir die Verjahrung von Anspriichen des Vertragspartners
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Soweit es sich um
Anspriiche auf Zuschlage zu Gagen (Ziff. 5) handelt, hat
der Filmschaffende diese gegeniiber dem Filmhersteller
innerhalb von 3 Monaten schriftlich geltend zu machen,
andernfalls verfallen sie. Diese Frist ist gehemmt, solange

2 Die sogenannte Limburger Lésung, zuletzt gedndert am 1.12. 2017, gilt in den ar-
beitsrechtlichen Auswirkungen zur Beitragspflicht und Beitragsabfiihrung fiir Film-
schaffende und Filmhersteller im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages.

3 SatzungsgemaB fallen Pensionskassenbeitrdge fiir Auftragsproduktionen &ffent-
lich-rechtlicher Sender an, sofern der Filmschaffende die Meldung seiner Mitglied-
schaft in der Pensionskasse dem Filmhersteller bekannt gibt.
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der Filmschaffende an der Geltendmachung der Anspri-
che gehindert ist.

18. Besitzstandwahrung

Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages bestehen-
de, fir den Filmschaffenden giinstigere Bestimmungen
in Einzelvertragen werden durch diesen Tarifvertrag nicht
beriihrt.

19. Vertragsrecht und Gerichtsstand

Fur die Anwendung und Auslegung des Beschéftigungs-
vertrages gilt deutsches Recht. Gerichtsstand fiir Streitig-
keiten aus dem Arbeitsverhaltnis ist Berlin, Hamburg oder
Minchen nach MaBgabe des Sitzes oder Wohnsitzes des
Beklagten innerhalb des 6rtlich zustandigen oder des ihm
ortlich néchstliegenden dieser Gerichte. Differenzen tber
die Auslegung des Tarifvertrages, die die Filmschaffenden
mit den Filmherstellern haben, diirfen nicht zu ihren beruf-
lichen oder personlichen Nachteilen fiihren.

20. Beginn und Beendigung
des Tarifvertrages

20.1. Der Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Er
ist frlhestens zum 31. Dezember 2020 mit einer
Frist von vier Monaten kiindbar.

20.2. Im Falle der Beendigung des Tarifvertrages durch
Kindigung bleiben seine Bestimmungen unab-
dingbar solange in Kraft, bis ein Tarifpartner dem
anderen schriftlich mitteilt, dass er die Verhandlun-
gen Uber einen Tarifvertrag nicht aufnehmen oder
fortsetzen wird.

20.3. Die VertragsschlieBenden werden innerhalb von vier
Wochen nach Kiindigung tber den Abschluss eines
neuen Tarifvertrages in Verhandlungen eintreten.

20.4. Die VertragsschlieBenden streben die Allgemein-
verbindlichkeitserklarung dieses Tarifvertrages
durch den Bundesminister fiir Arbeit und Sozial-
ordnung an.

Berlin, den 29. Mai 2018

Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen e.V.,
(Berlin)

Alexander Thies, Christoph Palmer

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di,

Bundesvorstand, (Berlin)
Frank Werneke, Matthias von Fintel

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



Anlage Zeitkonto

A.1. Zeitkonto-Modell nach dem Prinzip 50-40:

(1)

Die derzeitige Berechnungsgrundlage der Wo-
chengage bleibt bestehen.

Mit der Wochengage ist die regelméBige wo-
chentliche Arbeitszeit in Hohe von 40 Stunden
einschlieBlich von bis zu 10 weiteren Arbeits-
stunden vergiitungsrechtlich abgegolten.

A.1.1. Arbeitszeitkonto:

(1)

(2)

(3)

In das Zeitkonto werden alle Arbeitszeiten von
mehr als 50 Stunden pro Woche und alle tagli-
chen Mehrarbeitsstunden von mehr als 12 Stun-
den pro Tag einschlieBlich der darauf evtl. entfal-
lenden Zeitzuschlage eingespeist.

Auf jede in das Zeitkonto eingespeiste Arbeits-
stunde ab der 51. Stunde bis zur 60. Stunde pro
Woche entféllt ein Zuschlag von 25 %. Auf jede
in das Zeitkonto eingespeiste Arbeitsstunde ab
der 61. Stunde pro Woche entfallt ein Zuschlag
von 50 %.

Auf jede in das Zeitkonto eingespeiste 13. tag-
liche Arbeitsstunde entfallt ein Zuschlag von
60 %. Auf jede in das Zeitkonto eingespeiste
Arbeitsstunde bei mehr als 13 téglichen Arbeits-
stunden entfallt ein Zuschlag von 100 %.

A.1.2. Sonderregelungen fiir Arbeitsvertrage mit
verminderter Wochengage (TZ 5.3.3.):

(M

Bei Arbeitsvertragen mit einer verminderten
Wochengage werden alle ab der 41. Stunde
pro Woche in das Arbeitszeitkonto eingespeis-
ten Arbeitsstunden zuziiglich eines Zuschlages
in Hohe von 25% bewertet. Ansonsten bleibt es
bei den Zuschlagsregelungen der Buchstaben

b) und c).

A.1.3. Auflésung des Arbeitszeitkontos:

(1

(2)

Im Anschluss an die Produktionsdauer und den
zu gewédhrenden Urlaub wird das Arbeitszeit-
konto aufgel&st. Sofern der letzte vergiitete Tag
bei einer Wochen-, oder Monatsgage ein Freitag
ist, endet in diesen Fallen der Vertrag in Anwen-
dung des Zeitkontos mit Ablauf des darauffol-
genden Sonntags.

Mit Auflésung des Zeitkontos werden im Aus-
gleichszeitraum acht Std. Zeitguthaben in einen
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1.1.

1.2.

1.3.

sozialversicherungspflichtigen Beschaftigungs-
tag umgewandelt und bei Zugrundelegung der
tariflichen 40 Std.-Woche bei funf Arbeitstagen
mit 1/50 der Wochengage pro Beschéftigungs-
stunde vergltet. Zeitguthaben von weniger als
acht Std. werden stundenweise vergitet und ab
vier Stunden als ein Beschéftigungstag bewer-
tet.

(3) Dieser Betrag wird mit Auflédsung des Zeitkontos

im Ausgleichszeitraum fallig.

(4) Wenn der Filmschaffende dem Arbeitgeber mit-

teilt, dass er eine Anschlussbeschaftigung hat,
wird das Zeitausgleichskonto ganz oder teilwei-
se in Geld abgegolten. Diese Mitteilung soll im
Regelfall vier Wochen vor dem jeweiligen Ende
des Beschaftigungszeitraums erfolgen.

(5) Die Tarifparteien stellen klar, dass im Zeitkon-

tenmodell keine zusatzlichen Urlaubsanspriiche
generiert werden.

Il. Gagentarifvertrag
1. Geltungsbereich
Fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Sachlich: Fur die nicht 6ffentlich-rechtlich organi-
sierten Betriebe zur Herstellung von Filmen.

1.2.1. Dieser Gagentarifvertrag gilt nicht fir Wer-
befilme.

Personlich: Fir alle Film-und Fernsehschaffende,
die im Sinne dieses Tarifvertrages mit der Herstel-
lung von Filmen unmittelbar im Zusammenhang
stehend abh&ngig beschéftigt werden. Das sind
insbesondere Tatigkeiten in den Gewerken: Regie,
Produktion, Ausstattung/Szenenbild, Kamera, Dar-
stellende Kiinstler/-innen (Schauspieler, Sanger,
Tanzer), Bildmontage/Filmeditor, Ton, Bildnachbe-
arbeitung/VFX, Beleuchtung/Kamerabihne, Mas-
kenbild, Kostiimbild, Spezialeffekte, Stunt sowie
Assistenten vorgenannter Sparten und Filmschaf-
fende in dhnlichen oder weiteren mit der Herstel-
lung von Filmen unmittelbar im Zusammenhang
stehenden Tatigkeiten.

1.3.1. Ausgenommen sind Film-und Fernsehschaf-

fende, die ausschlieBlich mit Synchronarbei-
ten beschéftigt werden.
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2. Wochengage

Die Wochengage gilt die im Manteltarifvertrag fiir Film-
und Fernsehschaffende unter TZ 5.2 vereinbarte wéchent-
liche Arbeitszeit ab.

3. Aufgehoben

4. Gagenhdhe

4.1. Die in der Gagentabelle Ziffer 5 angegebenen
Tages-oder Wochengagen sind Mindestgagen, die
fur die unter den persénlichen Geltungsbereich
Fallenden nicht unterschritten werden diirfen.

5. Gagentabelle

Siehe nachste Seite

6. Andere Film-und Fernsehschaffende

Fir alle im persénlichen Geltungsbereich des Tarifvertra-
ges fur Film-und Fernseh-schaffende unter Ziffer 1.3 ge-
nannten Berufe, die in der vorstehenden Gagentabelle
(Ziffer 5) nicht enthalten sind, werden die Gagen auf der
Basis der manteltarifvertraglichen Bedingungen des Tarif-
vertrages frei ausgehandelt.

7. Geltungsdauer

7.1. Der Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Er
ist frlhestens zum 31. Dezember 2020 mit einer
Frist von vier Monaten kiindbar.

7.2. Erfolgt keine Kiindigung, verldngert sich der Ver-
trag bei gleicher Kiindigungsfrist jeweils um ein
Jahr.

7.3.  Nach erfolgter Kiindigung bleiben die Vertragsbe-
stimmungen bis zum Abschluss eines neuen Vertra-
ges in Kraft oder bis eine der Vertragsparteien die
Verhandlungen fiir gescheitert erklart.

7.4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, nach einer
Kindigung innerhalb von vier Wochen Verhandlun-
gen Uber einen Neuabschluss aufzunehmen.

7.5. Die VertragschlieBenden streben die Allgemein-
verbindlichkeitserklarung dieses Tarifvertrages
durch den Bundesminister fiir Arbeit und Sozial-
ordnung an.

26
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Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen e.V.,
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di,

Bundesvorstand, (Berlin)
Frank Werneke, Matthias von Fintel
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Gagentabelle fiir Film- und Fernsehschaffende 2018 bis 2020

plus 2% bzw.
Wochengagen bis 3;6:4'\ggust rr;)ir}ldesstens 30€ plus 2,‘5 % plus 2,?5%
ab 1. September | ab 1.Juli2019 | ab 1. April 2020
2018
Regie-Assistenz 1.371€ 1.401€ 1.436€ 1.468€
2. Regie-Assistenz 819€ 839€ 858¢€
Continuity 1.121€ 1.151€ 1.180€ 1.207€
Herstellungsleitung 2.393€ 2441€ 2.502¢€ 2.558¢€
Produktionsleitung 1.794€ 1.830€ 1.876€ 1.918€
Produktionsleitungs-Assistenz 1.293€ 1.323€ 1.356€ 1.387€
1. Aufnahmeleitung 1.371€ 1.401€ 1.436€ 1.468€
2. Aufnahmeleitung 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Motiv-Aufnahmeleitung 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Set AL-Assistenz 819€ 839€ 858¢€
Filmgeschaftsfihrung 1.337€ 1.367€ 1.401€ 1.433€
Assistenz der Filmgeschéftsfiihrung 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Filmbuchhaltung inkl. Kassenfiihrung 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Produktions-Sekretariat / Team-Assistenz 971€ 1.001€ 1.026€ 1.049€
Produktionsfahrer (mit Produktionserfahrung) 744 € 774 € 793€ 811€
Kameramann/-frau 2.869€ 2.926€ 2.999€ 3.066€
Kamera-Schwenker (nicht lichtsetzend) 1.595€ 1.627€ 1.668€ 1.706€
1. Kamera-Assistenz /DIT (Digital Imaging Technican) 1.360€ 1.390€ 1.425€ 1.457€
2. Kamera-Assistenz / Daten-Assistenz 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Material-Assistenz 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Data Wrangler (HD) 995¢€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Oberbeleuchter 1.581€ 1.621€ 1.657€
Lichttechniker 1.180€ 1.210€ 1.237€
Lichtassistenz (mit Produktionserfahrung) 819€ 839€ 858€
1. Kamerabiihne 1.480€ 1.517€ 1.551€
Kamerabiihnen-Assistenz 934€ 957€ 979€
Schnitt (Filmeditor) 1.508€ 1.538€ 1.576€ 1.611€
1. Schnitt-Assistenz 904 € 934€ 957€ 979€
2. Schnitt-Assistenz 789€ 819€ 839¢€ 858€
Szenenbild 1.704€ 1.738€ 1.781€ 1.821€
Szenenbild-Assistenz 1.154€ 1.184€ 1.214€ 1.241€
AuBen-Requisite 1.257€ 1.287€ 1.319€ 1.349€
Setrequisite (vorher Innen-Requisite) 1.121€ 1.151€ 1.180€ 1.207€
Requisite-Assistenz 819€ 839¢€ 858¢€
Location-Scouting 995€ 1.025€ 1.051€ 1.075€
Kostiimbild 1.508€ 1.538€ 1.576€ 1.611€
Kostlimbild-Assistenz 1.085€ 1.115€ 1.143€ 1.169€
Kostiimberatung 1.303€ 1.333€ 1.366€ 1.397€
Garderobe/Gewand 1.057€ 1.087€ 1.114€ 1.139€
Maskenbild 1.303€ 1.333€ 1.366€ 1.397€
Ton 1.537€ 1.568€ 1.607€ 1.643€
Ton-Assistenz 1.121€ 1.151€ 1.180€ 1.207€
2. Ton-Assistenz 819€ 839€ 858¢€
Sounddesign * 1.480€ 1.517€ 1.551€
Tagesgagen
Standfoto 221€ 227€ 233€ 238€
Ténzer (bei Sololeistung +50%) 245€ 251€ 257€ 263€
(*) Soweit beim Produzenten angestellt
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1.1.

1.2.

4

Ill. Tarifvertrag fiir Kleindarsteller
1. Geltungsbereich

Kleindarsteller gelten als Film- und Fernsehschaf-
fende im Sinne des zwischen den Tarifparteien ge-
schlossenen Manteltarifvertrages.

Kleindarsteller sind Film- und Fernsehschaffende,
die bei der Herstellung einer Film- oder Fernseh-
produktion im Bereich der Kleindarstellung enga-
giert werden und deren darstellerische Mitwirkung
die filmische Handlung nicht wesentlich tragt und
die ihr kein eigenpersénliches Geprage gibt. Das
ist dann anzunehmen, wenn fur die darstelleri-
sche Mitwirkung laut Drehbuch (a) kein langerer
Sprecheinsatz und (b) kein langerer Wort- bzw.
Reaktionswechsel vorgesehen ist. Zur Kleindarstel-
lung/Komparserie im Sinne dieses Kleindarsteller-
Tarifvertrags gehéren neben den Kérperdoubeln
abschlieBend folgende Tatigkeitsbereiche:

1.2.1. die einfache Kleindarstellung, das heif3t, die
darstellerische Mitwirkung, die (a) keinen
individuellen Sprecheinsatz hat und die (b)
entweder im Hintergrund des dargestellten
Geschehens bleibt oder zwar im Vorder-
grund des dargestellten Geschehens spielt,
jedoch keinen verbalen bzw. nonverbalen
individuellen Wort- oder Reaktionswechsel
mit Schauspielrollen hat?,

1.2.2. die ,gehobene” Kleindarstellung, das heift,
die darstellerische Mitwirkung, die (a) ent-
weder im Hintergrund des dargestellten
Geschehens bleibt oder (b) zwar im Vorder-
grund des Geschehens spielt, jedoch keinen
verbalen bzw. nonverbalen langeren Dialog
mit Schauspielrollen hat, aber als besonde-
rer einzelner Typ und/oder durch einen kiir-
zeren Sprecheinsatz erkennbar wird®,
1.2.3. die ,Edelkomparserie”6, das heif}t, die dar-
stellerische Mitwirkung, die laut Drehbuch
- auch im Vordergrund des Geschehens - ei-
nen abgeschlossenen, verbalen bzw. non-
verbalen Reaktionswechsel oder verteilt auf
die ganze Spielhandlung des Films nicht
mehr als wenige jeweils abgeschlossene,
verbale bzw. nonverbale kiirzere Reaktions-
wechsel mit anderen Figuren, die Schau-
spielrollen sind, hat,

Beispiel fiir Hintergrund: Géste im Restaurant gegebenenfalls auch mit Kostim

und in Maske; Beispiel fiir Vordergrund: die Darstellung einer Person, die vor der
durch einen Schauspieler / eine Schauspielerin dargestellten Person in einer Kas-
senschlange wartet.

vgl. die Beispiele in FuBnote 3: die Gaste im Restaurant streiten sich, die Person in

der Kassenschlange schimpft riipelig und rempelt

Diese Kategorie entspricht dem bisher bei ZDF-Produktionen verwandten Begriff

der ,kleinen Rolle”
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1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

Werden bei der Herstellung einer Film- oder Fern-
sehproduktion laut Drehbuch oder in sonstiger
Weise von einer/einem Film- und Fernsehschaffen-
den liber kleindarstellerische Leistungen im Sinne
von TZ 1.2. hinaus Leistungen einer schauspieleri-
schen Rolle verlangt, dann ist dieser Tarifvertrag fiir
Kleindarsteller nicht anwendbar und es miissen zwi-
schen der/dem Film- und Fernsehschaffenden und
dem Filmhersteller von diesem Tarifvertrag abwei-
chende Vereinbarungen im Sinne des auch von den
Tarifparteien zusammen mit dem BFFS in Ergén-
zung zum Manteltarifvertrag (MTV) geschlossenen
Tarifvertrages fir Schauspielerinnen und Schau-
spieler (,Schauspieltarifvertrag”) getroffen werden.

Werden hingegen bei der Herstellung einer Film-
oder Fernsehproduktion laut Drehbuch von einer/
einem Film- und Fernsehschaffenden durchweg
keine Leistungen einer schauspielerischen Rolle ver-
langt, die Uber die besonderen kleindarstellerischen
Leistungen im Sinne von TZ 1.2. hinausgehen, findet
dieser Tarifvertrag fur Kleindarsteller Anwendung.

2. Allgemeine Regelungen

Kleindarsteller-Engagements kénnen durch Be-
auftragte einer Film-/Fernsehproduktion mundlich
(z.B. telefonisch) abgeschlossen werden. Auf eine
schriftliche Bestatigung kann verzichtet werden.

Kleindarsteller haben bei Verlegung des Beginns
der Vertragsdauer Anspruch auf das vereinbarte
Honorar, wenn ihnen die Verlegung nicht mindes-
tens 24 Stunden vor vereinbarter Arbeitsaufnahme
bekanntgegeben wird.

Fur Kleindarsteller, die zu Aufnahmen auB3erhalb des
Bereichs &ffentlicher Verkehrsmittel verpflichtet wer-
den, gilt die Zeit der An- und Abreise vom Endpunkt
offentlicher Verkehrsmittel zum bzw. vom Aufnahme-
ort als Arbeitszeit.

Sofern bei Beendigung der Dreharbeiten 6ffent-
liche Verkehrsmittel die Heimfahrt nicht ermégli-
chen, hat der Filmhersteller auf seine Kosten fir die
Heimbeférderung der Kleindarsteller zu sorgen.

Wird nach Beendigung der normalen Arbeitszeit
durch Abschminken, Kostlimabgabe oder Gagen-
zahlung ohne Verschulden des Kleindarstellers ei-
ne weitere Stunde liberschritten, so ist jede weitere
angefangene Stunde als Mehrarbeit zu vergiten.

Den Weisungen der Produktion hinsichtlich seiner
Kleidung, eventuell verlangtem Zubehér und seiner
Mitwirkung in der Film-/Fernsehproduktion hat der
Kleindarsteller Folge zu leisten.
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

3. Grundgagen

Der Kleindarsteller erhélt ab dem 1. Januar 2017
je achteinhalbstiindigem Einsatztag, unabhangig
davon, ob er in eigener oder von der Produktion
gestellter Kleidung auftritt, eine Tagesgage in H6-
he von 109,-€ (ab dem 1. September 2018 111,-€,
ab dem 1. Juli 2019 114,-€, ab dem 1. April 2020
117,-€). Betragt der Einsatz lediglich bis zu 6,5
Stunden, so erhalt der Kleindarsteller ab dem 1. Ja-
nuar 2017 je bis zu sechseinhalbstiindigem Einsatz-
tag, unabhéngig davon, ob er in eigener oder von
der Produktion gestellter Kleidung auftritt, eine Ta-
gesgage in Héhe von 83,-€ (ab dem 1. September
2018 85,-€, ab dem 1. Juli 2019 87,-€, ab dem 1.
April 2020 89.-€).

Mit der Tagesgage sind alle Leistungen des Klein-
darstellers abgegolten, die er innerhalb der Hand-
lung der Film-/Fernsehproduktion nach Weisung
der Regie erbringen muss, soweit sie tUber den
Rahmen der Kleindarstellung gemaB TZ 1.2. nicht
hinausgehen.

Bei Kleindarstellern dirfen Pauschalgagen bis zu
einer Woche die tarifvertraglich vereinbarten Ta-
gesgagen nicht unterschreiten. Bei AusschlieBlich-
keitsverpflichtung von Kleindarstellern ab einer
Woche gegen Tagesgage besteht Anspruch auf
mindestens vier Tagesgagen pro Woche.

4. Zuschlage / Gagen fiir
besondere kleindarstellerische Leistungen

Fir besondere Aufwendungen und Leistungen des
Kleindarstellers sind zur Tagesgage Zuschldge zu
zahlen.

4.1.1. Bei Mitwirkung in eigener gepflegter Ge-
sellschaftskleidung, z.B. Gehrock, Cutaway,
Frack, Stresemann, Abendkleid, Cocktail-
kleid, Pelzmantel, Pelzstola 23,- €.

4.1.2. Wenn sich der Kleindarsteller in einer nicht

der Jahreszeit entsprechenden Kleidung

l&nger als nur voriibergehend im Freien auf-

halten muss 31,- €.

Mehrarbeitszuschlage Uber die vereinbarte Ar-
beitszeit gemaB TZ 3.1 hinaus sowie Nacht-, Sonn-
und Feiertagszuschlage richten sich nach dem
Manteltarifvertrag, TZ 5.4 -5.7.

Werden vom Kleindarsteller besondere kleindar-
stellerische Tatigkeiten oder Anforderungen ver-
langt, gelten folgende Grundgagen, auf die auch
die vorgehenden Bestimmungen TZ 4.1. und 4.2.
anzuwenden sind:
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5.1.

5.2.

5.3.

4.3.1. Fur die Kleindarstellung im Sinne von 1.2.2.
wird ab dem 1. Januar 2017 eine Tagesga-
ge von 144,- € (ab dem 1. September 2018
147 ,-€, ab dem 1. Juli 2019 151,-€, ab dem
1. April 2020 154,-€). gezahlt.
4.3.2. Fur die Kleindarstellung im Sinne von 1.2.3.
(,Edelkomparserie”) wird eine Tagesgage
von 250,- € gezahlt. Ausgenommen hier-
von sind kleindarstellerische Tatigkeiten in
hochfrequenten Produktionen i.S.v. TZ 3.5.4
des Schauspieltarifvertrages, furr die sich die
Vertragsparteien auf eine festzulegende
Grundgage nicht einigen konnten.

5. Sondervergiitungen

Wird ein Kleindarsteller namentlich aufgefordert,
sich fur eine eventuelle Engagementsverpflichtung
personlich vorzustellen, so erhalt er - unabhéngig
davon, ob ein Engagement zustande kommt oder
nicht - eine Aufwandsentschadigung von 16,- €.

Wird ein engagierter Kleindarsteller an einem Tag
vor Beginn der Dreharbeiten gesondert zur Ein-
kleidung oder Kostiimprobe an den Drehort oder
einen anderen Ort bestellt, so erhilt er eine Auf-
wandsentschadigung von 16,- €.

Werden bei Dreharbeiten oder Proben eigene Sa-

chen des Kleindarstellers beschmutzt oder bescha-
digt, so haftet der Filmhersteller fir den Schaden.

6. Pauschalbesteuerung

Bei Pauschalbesteuerung von Kleindarstellern nach Fi-
nanzamtslisten reduzieren sich die Gagen der TZ 3 und
die Zuschlage gem. TZ 4 mit Ausnahme von TZ 4.2 um je-
weils 20%.

7.1.

7. Geltungsdauer

Der Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Er
ist frlhestens zum 31. Dezember 2020 mit einer
Frist von vier Monaten kiindbar.

Berlin, den 29. Mai 2018

Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen e.V.,
(Berlin)
Alexander Thies, Christoph Palmer

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di,
Bundesvorstand, (Berlin)
Frank Werneke, Matthias von Fintel
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TARIFVERTRAG , DEBUT- UND
ABSCHLUSSFILM”

Praambel

Die deutsche Filmwirtschaft bildet Nachwuchs fir die
unterschiedlichen Filmschaffenden-Berufe auf vielfalti-
ge Weise aus. Die Ausbildung im Bereich Regie erfolgt
in der Regel an Filmhochschulen und endet dort mit der
Herstellung eines Abschlussfilms. Hieran schlieBen sich in
der Regel fir die Hochschulabsolventen Gelegenheiten
an, durch die Fertigung und Beauftragung von so bezeich-
neten Debutfilmen Praxiserfahrung zu sammeln und ihr
Know how zu erweitern und zu verfestigen. Sender, Film-
férderinstitutionen und Filmproduzenten finanzieren die
Herstellung solcher Filmwerke im Vergleich zu anderen
Auftragsproduktionen grundsétzlich mit niedrigeren Bud-
gets. Andererseits bedarf es auch fir die Einhaltung von
professionellen Standards und Qualitét sowie mit Blick auf
die Sicherstellung von Auswertungsmdglichkeiten solcher
Filmwerke eines professionellen und erfahrenen Film-
teams hinter der Kamera und einen entsprechenden Cast
aus erfahrenen Schauspielerinnen und Schauspielern.

Die vertragsschlieBenden Parteien sind sich dieser Tatsa-
che bewusst. Sie sind sich weiterhin bewusst dass derzeit
eine nicht unerhebliche Zahl von Abschluss- und Debut-
filmen unter finanziell extrem eingeschrénkten Bedin-
gungen hergestellt werden. Derzeit werden Debut- und
Abschlussfilmen oftmals von Filmherstellern produziert,
die weder verbands- noch tarifgebunden sind. Als solche
verguten sie die fur die Filmproduktion Beschéftigten des
Filmteams und die Schauspieler weit unterhalb des Stan-
dards aus den geltenden Tarifvertrdgen.

Da die bisherige Situation dazu fiihrt, dass Abschluss- und
Debutfilme kaum noch von erfahrenen Produktionsun-
ternehmen hergestellt werden, hat dies zur Folge, dass
weder der Wissenstransfer zum filmischen Nachwuchs in
ausreichendem Mal3e stattfindet, noch ein Mindestschutz
der beteiligten professionellen Mitwirkenden gewéhrleis-
tet ist. Dieser Fehlentwicklung zum Nachteil der Filmschaf-
fenden und der Professionalisierung von Regie-Debutan-
tinnen und — Debutanten wollen die Tarifparteien Einhalt
gebieten und mit diesem Tarifvertrag Gberprifbar entge-
gensteuern.

Zu diesem Zweck soll es auch tarifgebundenen Unterneh-
men erméglicht werden, Abschluss- und Debutfilme zu
Bedingungen zu produzieren, die einerseits deutlich bes-
ser sind als die oben beschriebenen Fehlentwicklungen,
die andererseits aber den tariflichen Standard bedingt
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und klar definiert unterschreiten durfen, um derartige
Abschluss- und Debutfilme unter eingeschrankter Finan-
zierungslage herstellen zu kénnen. Dabei ist es das er-
klarte Ziel der vertragschlieBenden Parteien, dass die im
Vergleich zu anderen Filmproduktionen geringeren zur
Verfigung stehenden Mittel bei Abschluss- und Debut-
filmen mit finanziellen Einschrankungen von allen Seiten
gleichmaBig getragen werden. Die vertragschlieBenden
Parteien halten ausdriicklich fest, dass es vermieden wer-
den soll, dass einzelne Gewerke, z.B. Schauspieler(innen),
eine Art ,Sonderopfer” erbringen.

Da den vertragschlieBenden Parteien noch keine tarifli-
chen Erfahrungswerte mit diesen Sachverhalten zur Verfi-
gung stehen, wird dieser Tarifvertrag befristet und wird er
ein Jahr vor seinem Ablauf von beiden Seiten gemeinsam
evaluiert.

1. Geltungs- und Anwendungsbereich
Dieser Tarifvertrag gilt:
1.1.  R&umlich:

Fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
1.2.  Sachlich:

Fur die nicht 6ffentlich-rechtlich organisierten Be-
triebe zur Herstellung von Film- und Fernsehpro-
duktionen.

1.3.  Persdnlich:

Fur alle Film- und Fernsehschaffenden im Sinne des
Manteltarifvertrages zwischen Allianz Deutscher
Produzenten — Film und Fernsehen e. V. und Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di vom
29. Mai 2018, die im Zusammenhang mit der Her-
stellung des ersten Langfilms eines Regisseurs/
einer Regisseurin beschaftigt werden. Ein solcher
Langfilm muss eine Mindestlange von 80 Minuten
bzw. bei Kinderfilmen von 60 Minuten aufweisen.
Es handelt sich um einen ersten Langfilm, wenn die
Regisseurin oder der Regisseur mit einem Hoch-
schulabschluss im Fach Regie oder zu dessen Er-
langung erstmals die alleinige Regieverantwortung
fur den Langfilm tragt. Dies kann entweder im Zu-
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sammenhang mit der Ausbildung an einer staatli-
chen Filmhochschule1 geschehen, in der Regel als
Abschlussfilm, oder, wenn der Abschlussfilm nicht
die Kriterien eines Langfilms erfiillt, erst danach, je-
doch nur dann, wenn der erste Langfilm innerhalb
von drei Jahren nach ihrem/seinem Hochschulab-
schluss begonnen wird. MaBgebender Zeitpunkt
ist der Drehbeginn. SchlieBlich sind die nachfol-
genden Regelungen nur anwendbar, wenn die Ge-
samtnettoherstellungskosten des ersten Langfilms
1.200.000,-- EUR nicht tibersteigen. In den Gesamt-
nettoherstellungskosten sind fiir diese Vereinba-
rung HU- und Gewinn-Pauschalen sowie Producer’s
Fees enthalten, nicht aber die ggf. von den Film-
schaffenden zuriickgestellten Gagenbetréage.

_ 2. Andere Tarifvertrége,
Ubereinkiinfte und Empfehlungen

2.1. Tarifvertrage

Als zwingende Voraussetzung fiir die folgenden
Regelungen unter 3. bis 5. gelten die nachfolgend
bezeichneten Tarifvertrédge, die zwischen Allianz
Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e. V.,
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di so-
wie zT. dem Bundesverband der Film- und Fern-
sehschauspieler e. V. (BFFS) geschlossen wurden:

2.1.1. Manteltarifvertrag
2.1.2. Gagentarifvertrag

2.1.3. Erganzungstarifvertrag Erlosbeteiligung
Kinofilm

2.1.4. Tarifvertrag fur Schauspielerinnen und
Schauspieler

2.1.5. Kleindarsteller-Tarifvertrag

in der jeweils geltenden Fassung und im
jeweils geltenden Rechtstatus.

2.2.  Einschrénkung der Tarifvertréage

Dieser Tarifvertrag ,Abschluss- und Debutfilm” schréankt
lediglich den Gagentarifvertrag sowie den Tarifvertrag fir
Schauspielerinnen und Schauspieler und den Kleindar-
steller-Tarifvertrag ein. Die beiden anderen oben in 2.1.1.
und 2.1.3. genannten Tarifvertrage bleiben unberihrt.

1 Kunsthochschule fiir Medien KéIn (KHM), Filmuniversitat Babelsberg KONRAD
WOLF, Filmakademie Baden-Wiirttemberg (FABW), Deutsche Film- und Fernseh-
akademie Berlin (DFFB), Hamburg Media School (HMS), Hochschule fiir Fernsehen
und Film Miinchen (HFF), ifs internationale filmschule kdIn.
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3. Gagenstaffelung nach Budgethdhe

Die im Gagentarifvertrag, Tarifvertrag fiir Schauerspiele-
rinnen und Schauspieler sowie dem Kleindarsteller-Tarif-
vertrag festgelegten Mindestgagen kénnen je nach Hohe
der Nettoherstellungskosten wie folgt unterschritten wer-
den:

— Bei Nettoherstellungskosten zwischen 1,05
Mio. € bis 1,2 Mio.€ besteht ein Gagenanspruch
von mindestens 80 % der Tarifgage.

— Bei Nettoherstellungskosten zwischen 900 T€
bis 1,05 Mio.€ besteht ein Gagenanspruch von
mindestens 65 % der Tarifgage.

— Bei Nettoherstellungskosten zwischen 750 T€
bis 900 T€ besteht ein Gagenanspruch von min-
destens 50 % der Tarifgage.

Der Anspruch auf einen gesetzlichen Mindestlohn
gilt jedoch in jedem Fall.

4. Beteiligung an Ertrdgen / Riickfiihrung von
Riickstellungen

4.1. Erlésteilung bis zum Erreichen der Tarifgage

Erhalt der Filmproduzent Erlése aus der Verwer-
tung und Nutzung des Filmwerkes, werden diese
an die Filmschaffenden fair und gleichberechtigt
ausgeschlittet, soweit damit eine Erstattung einer
Differenz zwischen der gezahlten reduzierten Ga-
ge bis zur Tarifgage gewahrleistet wird. Wenn der
Filmproduzent sich anstelle von Erlésbeteiligungen
fur Ruckstellungen entscheidet, werden die Riick-
stellungen nicht zum Budget fiir die 0.g. Gagenstaf-
fel hinzugerechnet und gilt auch fir sie, dass bei
den Zahlungen zur Auflésung der Riickstellungen
alle Beteiligten, die auf Gagen- bzw. HU & Gewinn
bzw. Producer Fee-Anteile verzichtet haben, fair
und gleichberechtigt behandelt werden.

4.2. Rangfolge

Die Vertragsparteien stimmen Uberein, dass die Er-
|6steilung bzw. Ruckfiihrung der zuriickgestellten
Gagen bzw. HU & Gewinn bzw. Producer Fee-An-
teile nach Ziff. 4.1 einsetzt, wenn der Filmhersteller
aus sédmtlichen bei ihm eingehenden und ihm ver-
bleibenden Erlésen aus der Verwertung des Film-
werks alle unbedingt rickfihrbaren Kredite und
Darlehen inklusive Zinsen, die im Zusammenhang
mit der Finanzierung des Filmwerks stehen, sowie
seinen Eigenanteil zur Finanzierung des Filmwerks
zuriickgedeckt hat. Sind im Zuge der Herstellung
des Filmwerks Kostenlberschreitungen entstan-
den, so sind auch diese in nachgewiesener Hohe
vorab riickfihrbar.
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4.3. Arbeitsvertraglicher Anspruch auf Erfillung und
Auskunft

In den individuellen Arbeitsvertragen mit den be-
teiligten Filmschaffenden hat der Filmhersteller die
Verpflichtung zur Erfillung der in den TZ 4.1. und
4.2. geregelten Anspriiche dauerhaft auch tiber die
Dauer dieser Vereinbarung hinaus zu vereinbaren,
sowie dariiber jéhrlich fir die Dauer von fiinf Jah-
ren nach Abschluss des individuellen Arbeitsver-
trags Auskunft zu erteilen.

5. Meldungen

Die Produzentenallianz tragt dafiir Sorge, dass den beiden
anderen vertragsschlieBenden Parteien die unter Anwen-
dung dieses Tarifvertrages durchgefiihrten Filmproduktio-
nen vor Drehbeginn gemeldet werden.

6. Geltungsdauer
6.1. Beginn und Ende der Laufzeit

Dieser Tarifvertrag tritt am 01.09.2018 in Kraft und
endet als befristete Pilotregelung am 31.12. 2020.
Eine Nachwirkung gem. § 4 Abs. 5 TVG ist ausge-
schlossen.

6.2.  Evaluierung

Um eine gemeinsame Evaluierung des Tarifvertrags
zu ermdglichen, wird jedes beteiligte Produktions-
unternehmen folgende Unterlagen an eine von
ver.di und BFFS gemeinsam benannte Person und
an eine von der Produzentenallianz benannte Per-
son, die sich beide jeweils gegeniiber dem Pro-
duktionsunternehmen vertraglich zur Verschwie-
genheit verpflichten oder ohnehin zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtet sind, tbergeben:

(1.) eine Schlussfinanzierung (Finanzierungsbe-
standteile) und

(2.) einen Schlusskostenstand, differenziert nach
FFA-Schema (01 — Vorkosten, 02 — Rechte und Ma-
nuskript, 03 — Gagen, differenziert a) — m), 04 — Ate-
lier/Motive, usw.); Uberschreitungen des urspriing-
lich geplanten und finanzierten Budgets sind dabei
auszuweisen. Der Geschéftsfiihrer des Produktions-
unternehmens versichert an Eides statt, dass der
vorgelegte Schlusskostenstand zutreffend ist.

(3.) Zu den Gagenpositionen aus 6.2.2. ist das ent-
sprechende Lohnjournal des Projekts vorzulegen.

(4.) Bei begriindeten Zweifeln an den Angaben des
Produktionsunternehmens im Einzelfall kdénnen
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ver.di und BFFS gemeinsam einen zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichteten Dritten damit beauf-
tragen, den Schlusskostenstand durch Einblick in
die Produktionsunterlagen zu prifen. Dieser Per-
son ist nach vorheriger Anmeldung Zugang zu den
entsprechenden Unterlagen zu gewahren. Sollten
sich Abweichungen von mehr als 5% gegeniiber
dem eidesstattlich versicherten Schlusskostenstand
ergeben, werden die Kosten dieser Prifung vom
Produktionsunternehmen getragen.

(5.) Das Priifungsrecht und die Verpflichtung des
Geschéftsfihrers zur Vorlage einer eidesstattlichen
Versicherung entfallen, wenn der Filmhersteller
nachweist, dass der vorgelegte Schlusskostenstand
von einer Bundes- oder Landesférderung gepriift
und akzeptiert wurde.

(6.) Ziel der Prifung und anschlieBenden Evalua-
tion ist es herauszufinden, ob die auch in der Pra-
ambel festgehaltene Zielvorstellung realisiert wur-
de. Insbesondere ob eine gesteigerte Anzahl von
Debut- und Abschlussfilmen von tarifgebundenen
Filmherstellern und damit einhergehender Einhal-
tung der mit diesem Tarifvertrag untern den TZ 2
bis 5 genannten Regelungen produziert worden ist.

6.3.  Verhandlung uber Fortsetzung
Die VertragsschlieBenden werden innerhalb von 4
Wochen nach Abschluss der Evaluierung tGber den
Abschluss einer Fortsetzung des Tarifvertrages in
Verhandlungen eintreten.

Berlin, den 02. Juli 2018

Bundesverband der Film und Fernsehschauspieler e. V. —
BFFS-Vorstand

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di Bundesvor-
stand (Berlin)

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e. V.
(Berlin)

33






TARIFVERTRAG FUR
SCHAUSPIELERINNEN UND
SCHAUSPIELER

1. Geltungs- und Anwendungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Raumlich:
Fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Sachlich:

Fur die nicht 6ffentlich-rechtlich organisierten Be-
triebe zur Herstellung von Film- und Fernsehpro-
duktionen.

Personlich:

Fiir alle Film- und Fernsehschaffenden im Sinne des
Manteltarifvertrages zwischen Allianz Deutscher
Produzenten — Film und Fernsehen e. V. und Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di vom
21.11.2011, die im Zusammenhang mit der Her-
stellung von Film- und Fernsehproduktionen zur
Erbringung einer schauspielerischen Tatigkeit be-
schaftigt werden (im Folgenden ,Schauspielerin-
nen” genannt).

Die schauspielerische Tatigkeit ist eine Darstellung,
die zumindest eine Szene der ganzen Spielhand-
lung der Film- oder Fernsehproduktion mittragt
bzw. ihr ein eigenpersénliches Geprage gibt.

Abgrenzung zur Kleindarstellung

Die schauspielerische Tatigkeit ist von der Tatigkeit
der Kleindarstellung im Sinne des Kleindarstellerta-
rifvertrages zwischen Allianz Deutscher Produzen-
ten — Film und Fernsehen e. V. und Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft — ver.di vom 02.07.2013
abzugrenzen. Die Tatigkeit der Kleindarstellung ist
nicht Gegenstand dieses Tarifvertrages fiir Schau-
spielerinnen und Schauspieler. Zur Erérterung et-
waiger Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen der
schauspielerischen Tatigkeit und einer Tatigkeit,
die unter den Kleindarstellertarifvertrag fallt, wer-
den die Vertragsparteien eine paritatisch besetzte
Clearingstelle einsetzen.
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2.1.

2.2.

2.3.

gultig ab 1. Januar 2018

2. Andere Tarifvertrage, Ubereinkiinfte

und Empfehlungen
Tarifvertrage

Fir Schauspielerinnen gelten neben diesem Tarif-
vertrag flir Schauspielerinnen und Schauspieler die
nachfolgend bezeichneten Tarifvertrédge, die durch
diesen Tarifvertrag fir Schauspielerinnen und
Schauspieler ausdriicklich unberihrt bleiben:

2.1.1. Der Manteltarifvertrag

zwischen Allianz Deutscher Produzenten -
Film und Fernsehen e. V. und Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft — ver.di in der jeweils
geltenden Fassung und im jeweils geltenden
Rechtstatus.

2.1.2. Der Ergénzungstarifvertrag Erlésbeteiligung

Kinofilm

zwischen Allianz Deutscher Produzenten -
Film und Fernsehen e. V. und Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft — ver.di sowie dem
Bundesverband der Film- und Fernsehschau-
spieler e. V. (BFFS) in der jeweils geltenden
Fassung und im jeweils geltenden Rechtsta-
tus.

Ubereinkunft zwischen BFFS und BV

Fiir Schauspielerinnen ist die Ubereinkunft zwischen
BFFS und Bundesverband Deutscher Fernsehprodu-
zenten e.V. (BV) zur Frage der Sozialversicherungs-
pflicht von Film- und Fernsehschauspielern vom
28.12.2008 uneingeschrankt wirksam und anwend-

bar.

Empfehlung der Tarifparteien

Die Tarifparteien empfehlen ihren Mitgliedern die
Beachtung der in der Anlage enthaltenen Gemein-

samen Empfehlung der Tarifparteien zum Tarifab-
schluss vom 02. Juli 2013.
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3.1.
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3. Vergiitung / Gage
Préaambel zur Vergiitung und zu Gagen

Jeder einzelnen Schauspielerin steht insgesamt ei-
ne angemessene, vom Erfolg der Film- oder Fern-
sehproduktion unabhéngige Grundvergiitung im
Sinne der nachfolgenden Ziffer 3.2. zu.

Nach Auffassung der Parteien dieses Tarifvertrages
kann und soll diese Grundvergiitung jedoch nicht
durch ein jede einzelne Schauspielerin erfassendes
.Gagenraster” oder eine fiir alle Schauspielerinnen
festgeschriebene Tarifvergltung abgebildet wer-
den.

Den Parteien dieses Tarifvertrages ist bewusst, dass
die Schauspielerinnen sehr verschiedene, individu-
elle Kuinstlerpersonlichkeiten sind, die unter ande-
rem wegen ihres Aussehens, Ausdrucks, Alters, Cha-
rismas und Geschlechts sowie ihrer Reife und Erfah-
rung seitens des Filmherstellers sehr unterschiedlich
mit der Ubernahme von Rollen betraut werden und
die einen sehr unterschiedlichen Marktwert haben.

Nach der Uberzeugung der Parteien dieses Tarif-
vertrages soll es daher unverandert bei der in der
Film- und Fernsehbranche getlibten Praxis verblei-
ben, wonach die jeweilige Grundvergiitung gemaf
nachfolgender Ziffer 3.2. zwischen Filmhersteller
und Schauspielerin grundséatzlich individuell ver-
handelt wird, ab Inkrafttreten dieses Tarifvertrages
fur Schauspielerinnen und Schauspieler allerdings
unter Beachtung der Bestimmungen dieses Tarif-
vertrages, insbesondere unter Beachtung der nach-
folgenden Ziffer 3.4. Des Weiteren soll nach Uber-
zeugung der Parteien dieses Tarifvertrags bei den
individuellen Verhandlungen darauf geachtet wer-
den, Schauspielerinnen aufgrund ihres Geschlechts
bei gleichwertigen Rollen nicht ungleich grundzu-
vergliten.

Dieser Tarifvertrag bestimmt vor diesem Hinter-
grund keine Grundvergiitungshéhen, die fir alle
Schauspielerinnen angemessen sind, sondern be-
schrankt sich ausdricklich darauf, stattdessen in
nachfolgender Ziffer 3.4. die an die Einstiegsgage
gekoppelten Gagenuntergrenzen festzulegen, un-
ter denen Schauspielerinnen auBer in den in nach-
folgender Ziffer 3.5. genannten Féllen nicht grund-
vergitet werden diirfen. Das gilt auch fir den Fall,
dass Schauspielerinnen beschéftigt werden, die
noch Berufseinsteigerinnen sind.

Die Vertragsparteien sind sich ausdriicklich einig
und halten lediglich zur Klarstellung fest, dass aus
den vorstehend genannten Griinden die an die Ein-
stiegsgage gekoppelte Gagenuntergrenze keine
Regelgage fiir jede Schauspielerin ist.

3.2.

3.3.

3.4.

Grundverglitung

Die Grundvergiitung im Sinne dieses Tarifvertrages
ist diejenige Verglitung, die eine Schauspielerin fur
ihre gesamte Arbeit im Rahmen einer Film- oder
Fernsehproduktion, insbesondere fiir alle Drehtage
und ihre Zusatz- und Vorbereitungsleistungen (im
Sinne von Ziffer 3a und 3b der Ubereinkunft zwi-
schen BFFS und BV geméB vorstehender 2.2. die-
ses Tarifvertrages) und fir die Rechtseinrdumung
zur Nutzung der Film- und Fernsehproduktion vom
Filmhersteller erhalt.

Soweit ein Fernsehsender oder sonstige Dritte im
Einzelfall an Schauspielerinnen Zusatzvergiitungen
z.B. in Form von Wiederholungshonoraren bezah-
len, stehen diese den Schauspielerinnen zuséatzlich
zu und mindern die Grundverglitung nicht.

Gagenuntergrenze je Drehtag

Die Grundvergiitung einer Schauspielerin darf an-
teilig berechnet auf den einzelnen Drehtag die Ga-
genuntergrenze je Drehtag nicht unterschreiten.

Die Gagenuntergrenze je Drehtag befindet sich fur
alle Schauspielerinnen auf der Héhe der Einstiegs-
gage (Ziffer 3.4.).

Die anteilige Grundvergiitung einer Schauspielerin
je Drehtag ergibt sich durch Teilung ihrer gesamten
Grundvergiitung geméaB vorstehender Ziffer 3.2.
durch die anzurechnende Anzahl der Drehtage.

Bei dieser Teilung werden Drehtage zu 100% an-
gerechnet, an denen damit begonnen wird, die
Schauspielerin mit der Kamera zur Herstellung ei-
ner Film- oder Fernsehproduktion oder des dazu-
gehdrenden Trailers aufzunehmen.

Bei dieser Teilung werden Drehtage zu 50% ange-
rechnet, an denen die Schauspielerin zwar antritt,
um mit der Kamera fiir die Herstellung einer Film-
oder Fernsehproduktion oder des dazugehérenden
Trailers aufgenommen zu werden, diese Aufnahme
aber nicht stattfindet.

Probe- und/oder Castingaufnahmen, die nicht in
der Film- oder Fernsehproduktion oder dem dazu-
gehdrigen Trailer verwendet werden, bleiben bei
der Teilung auBBer Betracht.

Einstiegsgage
Die Einstiegsgage ist die anteilige Grundvergiitung
je Drehtag im Sinne der Ziffer 3.3., die eine Berufs-

einsteigerin, die nicht unter die Ausnahmen von Zif-
fer 3.5. fallt, wenigstens erhalten muss. Sie betragt:
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3.5.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

in der Zeit bis zum 31. August 2018 775,-€
oder bei Vereinbarung von Wiederholungsho-
noraren 750,-€;

ab dem 1. September 2018 810,-€ oder bei
Vereinbarung von Wiederholungshonoraren
785,-€;

ab dem 1. Juli 2019 830,-€ oder bei Verein-
barung von Wiederholungshonoraren 805,-€;

ab dem 1. April 2020 850,-€ oder bei Verein-
barung von Wiederholungshonoraren 825,-€.

Zulassige anteilige Grundvergiitungen je Drehtag
unterhalb der Einstiegsgage

Die anteilige Grundvergiitung je Drehtag im Sin-
ne der vorstehenden Ziffer 3.3. darf die an die
Einstiegsgage gekoppelte Gagenuntergrenze im
Sinne der vorstehenden Ziffer 3.4. ausschlieBlich in
den nachfolgend abschlieBend aufgefiihrten Fallen
ausnahmsweise unterschreiten:

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Jugendliche unter 18 Jahren

Bei Jugendlichen bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres;

Schauspielschiilerinnen

bei Schauspielschiilerinnen, die zur Vorbe-
reitung auf den Schauspielberuf noch eine
Schauspielschule besuchen und diese noch
nicht mit bestandenem Abschluss beendet
haben;

Unausgebildete und unerfahrene Schauspiel-
laien

bei Schauspiellaien, die liber keine abge-
schlossene Ausbildung und liber keine hinrei-
chende Erfahrung in der schauspielerischen
Tatigkeit verfligen.

Zu diesem Personenkreis der Schauspiellaien
gehdren ausdriicklich nicht folgende Personen:

3.5.3.1. die eine abgeschlossene Schauspiel-,

Filmschauspiel-, Pantomime-, Opern-
oder Musicalschulausbildung haben;

3.5.3.2. die mindestens an 3 verschiedenen

Film- bzw. Fernsehproduktionen, aus-
genommen hochfrequente Fernseh-
produktionen im Sinne der nachfol-
genden Ziffer 3.5.4., schauspielerisch
(mit vorgegebenen Dialogtexten und
nicht als Kleindarsteller im Sinne des in
vorstehender Ziffer 1.4. bezeichneten
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Kleindarstellertarifvertrages) gleich in
welchem Umfang und in welcher Weise
mitgewirkt haben;

3.5.3.3. die mindestens 1 Jahr an einer Film-

bzw. Fernsehproduktion schauspiele-
risch (mit vorgegebenen Dialogtexten
und nicht als Kleindarsteller im Sinne
des in vorstehender Ziffer 1.4. bezeich-
neten Kleindarstellertarifvertrages)
gleich in welchem Umfang und in wel-
cher Weise mitgewirkt haben;

3.5.3.4. die mindestens 1 Jahr an einer oder

mehreren  professionellen  Biihnen
schauspielerisch (eben nicht nur als Sta-
tisten) gleich in welchem Unfang und in
welcher Weise tatig waren;

3.5.3.5. die von der ZAV als Schauspielerinnen

oder Filmschauspielerinnen gefihrt
werden;

3.5.3.6. die ausdrucklich als Schauspielerinnen

(und nicht etwa als Schauspielschiilerin-
nen) Mitglieder des BFFS sind oder un-
ter Beachtung der Ziffern 3.5.3.1 bis
3.5.3.4 Mitglieder bei ver.di sind.

3.5.4. Hochfrequente Fernsehproduktionen

bei allen Schauspielerinnen in sog. ,hochfre-
quenten Fernsehproduktionen”, weil die Tarif-
parteien fir diesen Produktionsbereich keine
Einigung erzielen konnten.

Als ,hochfrequente Fernsehproduktion” wird
eine Fernsehproduktion bezeichnet, bei der
durchschnittlich mehr als 16 Programmminu-
ten je Drehtag mit ein oder mehreren Units
hergestellt werden sollen. Die zu dieser Be-
rechnung nétigen Informationen, wie Spiel-
dauer, Anzahl der Drehtage, Anzahl der Fol-
gen, stellt der Filmhersteller den Schauspie-
lerinnen auf Nachfrage vor Vertragsabschluss
zur Verfigung.

3.5.5. Low-Budget-Kinoproduktionen

bei Low-Budget-Kinoproduktionen:

3.5.5.1. Als Low-Budget-Kinoproduktionen gel-

ten — vorlaufig und ohne Vorfestlegung
fur eine dauerhafte Tarifbindung (Nach-
wirkungsausschluss) — Kinoprodukti-
onen, die ein Budget fir die Herstel-
lungskosten von weniger als 15.000,-€
je Minute der fir die Vorfiihrung vorge-
sehenen Lange des herausgebrachten
Films aufweisen.
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3.6.

4.1.
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3.5.5.2. Die Tarifparteien vereinbaren, spétes-
tens zeitgleich mit Unterzeichnung die-
ses Tarifvertrages Gespréche mit Bran-
chenteilnehmern aufzunehmen, um zu
fur die Branche geltenden Rahmenre-
gelungen zu kommen, die verlassliche
Produktionsbedingungen bei Wahrung
von Standards zur sozialen und wirt-
schaftlichen Sicherung von Filmschaf-
fenden auch bei Low-Budget-Kinopro-
duktionen gemé&B vorstehender Ziffer
3.5.5.1. zum Ziel haben.

3.5.5.3. Kommt es bei diesen Gesprachen mit
Branchenteilnehmern innerhalb eines
Zeitraums von 18 Monaten nach Inkraft-
treten dieses Tarifvertrags zu keinem
gemeinsam aus Sicht der Tarifparteien
geeigneten Ergebnis, das zur Verein-
barung einer Ergénzung zu diesem
Tarifvertrag im Sinne von vorstehender
Ziffer 3.5.5.2. fiihrt, steht jeder der Tarif-
parteien das Recht zu, diesen Tarifver-
trag vorzeitig zu kiindigen.

3.5.6. Low-Budget-Fernsehproduktionen

Sollten BFFS und ver.di beabsichtigen, mit
Sendern fir fiktionale Low-Budget-Fernseh-
produktionen gesonderte Bedingungen zu
vereinbaren, werden die Tarifparteien sich
Uber eine Einbeziehung dieser Bedingungen
in diesen Tarifvertrag verstandigen.

Langerfristige Beschéaftigungen (ungeregelter Be-
reich)

Beschaftigungen bei Fernsehproduktionen, die im
Voraus vereinbart durchgéngig langer als 3 Mona-
te mit durchschnittlich mehr als 3,0 Drehtagen pro
Monat an-dauern, sind von den tariflichen Regelun-
gen gemalB vorstehenden Ziffern 3.2. bis 3.5. aus-
genommen.

Vertrage zwischen Filmhersteller/innen und
Schauspieler/innen

Arbeitsvertrag vor Beginn der Beschéftigung

Die schriftlichen Arbeitsvertrage zwischen Filmher-
stellern und Schauspielerinnen sind nach Méglich-
keit vor Beginn der Beschéftigung auszuhandigen.
Im Ubrigen gelten insoweit die entsprechenden
Regelungen des Nachweisgesetzes und des Man-
teltarifvertrags.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

Begriff

Die Vertragsparteien stimmen {iberein, dass die
richtigen Bezeichnungen der unter diesen Tarifver-
trag fallenden Personen ,Schauspielerinnen” bzw.
.Schauspieler” sind und die Arbeitsvertrage gemaB
vorstehender Ziffer 4.1. dementsprechend ,Vertrag
fur Schauspielerinnen und Schauspieler” heiBen
sollten. Die Produzentenallianz wird ihre Mitglieder
spéatestens mit Abschluss dieses Tarifvertrages hier-
auf hinweisen und die Anpassung anderslautender
Vertragsmuster empfehlen.

5. Verwertungsgesellschaften
Keinen Einfluss auf Grundvergiitung

Zu erwartende Ausschittungen aus dem Aufkom-
men gesetzlicher Vergiitungsanspriiche durch ei-
ne Verwertungsgesellschaft (z. B. der GVL) an die
Schauspielerin haben keinen Einfluss auf die Hohe
ihrer Grundvergliitung.

Alternativ: Die zu erwartende Ausschiittung ei-
ner Verwertungsgesellschaft (z. B. der GVL) an die
Schauspielerin hat keinen Einfluss auf die Héhe ih-
rer Grundvergiitung.

Drehtagsinformationen

Der Filmhersteller verpflichtet sich, die Gesamt-
drehtagszahl einer Film- oder Fernsehproduktion
und die Drehtaganzahl aller mitwirkenden Schau-
spielerinnen, die einer solchen Ubermittlung zuge-
stimmt haben, der zustandigen Verwertungsgesell-
schaft (z. B. der GVL) oder einer sonstigen zwischen
den Parteien dieses Tarifvertrages vereinbarten
Stelle zur Verfligung zu stellen.

6. Demomaterial
Recht zur Eigendarstellung

Einer Schauspielerin wird vom Filmhersteller das
grundsatzliche Recht eingerdumt, zur Eigendar-
stellung Szenenausschnitte aus Film- und Fernseh-
produktionen (ohne Musikunterlegung) mit einer
Laufzeit von insgesamt bis zu 3 Minuten, jedoch
begrenzt auf eine maximale Dauer von 25% der
Gesamtlaufzeit der betreffenden Produktion, zu
verwenden, an denen sie selbst beteiligt ist, aber
erst nachdem

6.1.1. der kommerzielle Kinostart des betreffenden

Kinofilms 6 Monate verstrichen ist bzw. die be-
treffende Fernsehproduktion zum ersten Mal
ausgestrahlt wurde
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6.2.

6.3.

6.1.2. und nur mit Schauspielkolleginnen, die in

Schriftform (auch per Email) ihr Einverstéandnis
erklart haben, in zur Eigendarstellung ge-
dachten Szenenausschnitten anderer Schau-
spielerinnen aufzutauchen. Die Einholung
dieser jeweiligen Zustimmung obliegt der
Schauspielerin. Die Notwendigkeit solcher
Zustimmungserklarungen der Schauspielkol-
leginnen entfallt fir Produktionen, fir die ein
Manteltarifvertrag Anwendung findet, der fir
alle Schauspielerinnen eine entsprechende
Rechtseinrdumung fiir Eigendarstellungen ih-
rer jeweiligen Schauspielkolleginnen vorsieht.

Anzeige und Widerspruchsrecht

Die beabsichtigte Verwendung von Szenenaus-
schnitten zur Eigendarstellung ist von der Schau-
spielerin dem Filmhersteller in Schriftform (auch
als Email) an die im Vertrag anzugebende Adresse
anzuzeigen. Der Filmhersteller kann einer solchen
Verwendung widersprechen, wenn Dritte, denen
an diesen Szenenausschnitten Rechte zustehen, ei-
ner entsprechenden Verwendung in ihrem jeweili-
gen Vertrag oder aus ihnen zustehenden Rechtspo-
sitionen widersprochen oder die entsprechenden
Rechte trotz eines entsprechenden Manteltarifver-
trages nicht eingerdumt haben. Das Recht zur Ver-
wendung der Szenenausschnitte zur Selbstdarstel-
lung durch die Schauspielerin steht dieser erst nach
Ablauf einer Frist von einem Monat nach Zugang
der schriftlichen Ankiindigung der entsprechenden
Nutzungsabsicht beim Filmhersteller und nur dann
zu, wenn der Filmhersteller dieser Verwendung
nicht gem. dieser Ziffer 6.2. widersprochen hat.

Kostenlibernahme

Wenn der Schauspielerin Szenenausschnitte zum
Zwecke der Eigendarstellung direkt vom Filmher-
steller zur Verfligung gestellt werden, kann der
Filmhersteller seinen tatsachlichen Aufwand in an-
gemessener Héhe der Schauspielerin in Rechnung
stellen. Weitere Kosten, die mit einer Verwendung
der Szenenausschnitte zur Eigendarstellung ver-
bunden sind (z.B. Abgeltung der von der Gema
wahrgenommenen Musikrechte), trégt die Schau-
spielerin.

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

7.1.

7.2.

7. Geltungsdauer
Anfang und Beginn

Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2018 in Kraft und
ist frihestens zum 31.12.2020 mit einer Frist von
vier Monaten kiindbar.

Kindigung

Im Fall der Beendigung dieses Tarifvertrages durch
Kiindigung bleiben seine Bestimmungen unab-
dingbar so lange in Kraft, bis ein Tarifpartner dem
anderen schriftlich mitteilt, dass er die Verhandlun-
gen Uber einen neuen Tarifvertrag nicht aufnehmen
oder fortsetzen wird.Srtsetzung

Die VertragsschlieBenden werden innerhalb von 4
Wochen nach Kiindigung Gber den Abschluss eines
neuen Tarifvertrages in Verhandlungen eintreten.

Berlin, den 29. Mai 2018

Bundesverband Schauspiel e. V. (BFFS)-Vorstand

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di,

Bundesvorstand (Berlin)

Heinrich Schafmeister,
Frank Werneke

Michael Brandner
Matthias von Fintel

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e. V.

(Berlin)
Alexander Thies
Christoph Palmer
Mathias Schwarz
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Anlage:
Gemeinsame Empfehlung der Tarifparteien zum Tarifabschluss vom 02. Juli 2013
Fiir den schauspielerischen Prozess nétige Rahmenbedingungen

Filmhersteller und Schauspielerinnen verpflichten sich, zu-
mindest die brancheniblichen Rahmenbedingungen ein-
zuhalten, um den schauspielerischen Prozess zu ermégli-
chen bzw. nicht zu stéren. Zu diesen Rahmenbedingungen
gehoren insbesondere folgende Regelungen:

1. Drehbuch

Der Filmhersteller ist bemiiht, die Dreh- bzw. Regiefas-
sung des Drehbuchs der Schauspielerin so rechtzeitig zu-
zusenden, dass sie ausreichend Mdglichkeit hat, sich auf
die schauspielerische Tatigkeit vor den Dreharbeiten vor-
zubereiten.

2. Drehbuchinderung

Der Filmhersteller ist bemiiht, etwaige Drehbuchénderun-
gen der Schauspielerin so rechtzeitig zuzusenden, dass sie
ausreichend Gelegenheit hat, ihre schauspielerische Vor-
bereitung an die Anderungen anzupassen.

3. Schauspielerische Vorbereitung
Schauspielerinnen haben sich gewissenhaft auf die Dreh-
arbeiten vorzubereiten.

4. Spezialtraining
Sofern der Filmhersteller von der Schauspielerin erwartet,
fur die Dreharbeiten spezielle — insbesondere gefahrliche
— Fertigkeiten, zu erlernen, unterstiitzt der Filmhersteller

die Schauspielerin rechtzeitig durch Vermittlung von ge-
eigneten Trainingsmaoglichkeiten.
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5. Aufenthaltsméglichkeit

Der Filmhersteller bemiiht sich, Aufenthaltsmoglichkeiten
fur Schauspielerinnen in der Nahe des Sets bereitzustel-
len, die geeignet sind, die Konzentration zwischen den
Eins&tzen vor der Kamera aufrechtzuerhalten.

6. Umkleide- und Maskenraum

Der Filmhersteller bemiiht sich, fiir das Umkleiden und
Maskieren der Schauspielerinnen geeignete Umkleide-
und Maskenrdume in der Ndhe des Sets bereitzustellen.

7. Anschluss der duBBeren Erscheinung

Schauspielerinnen diirfen wéhrend der Dreharbeiten ihr
auBeres Erscheinungsbild (Haarschnitt, Rasur usw.) nicht
schuldhaft veréndern, es sei denn, dies geschieht mit Ein-
verstandnis des Filmherstellers und/oder dies fiihrt zu kei-
ner Beeintrachtigung der Film- bzw. Fernsehproduktion,
fur die die Schauspielerinnen beschéftigt wurden.

Berlin, den 02. Juli 2013

Bundesverband der Film und Fernsehschauspieler e. V. —
BFFS-Vorstand

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di Bundesvor-
stand (Berlin)

Heinrich Schafmeister

Frank Werneke

Michael Brandner

Matthias von Fintel

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e. V.
(Berlin)

Alexander Thies

Christoph Palmer

Mathias Schwarz

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.
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ERGANZUNGSTARIFVERTRAG
ERLOSBETEILIGUNG KINOFILM

zwischen ver.di, Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler
(BFFS) und der Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V.

Praambel ... 41
Geltungsbereich ... 41
Rechte am Film ...ttt 42

Grundséatze der Bemessung der iiber eine
Tarifverglitung oder eine angemessene
Grundvergiitung hinausgehenden

Beteiligungsanspriiche ......cccocovevnevncnncnnencnnene. 42
Beteiligungsatze ..., 43
Definition der Beteiligungsschwellen ..................... 43
Ertrage des Filmherstellers .......ccccovevnevincvncenee. 44

Besondere Bestimmungen fiir Koproduktionen ...45
Besondere Bestimmungen fir Kinofilme, an

denen auslandische Filmschaffende mitwirken .....45
Abzilige vom Beteiligungsanspruch ........................ 45

1. Praambel

Mit der Urhebervertragsrechtsnovelle wurden mit
Wirkung zum 01.07.2002 die §§ 11 Satz 2, 32 und
32 aindas UrhG eingefligt. Nach Ansicht von ver.di/
BFFS gibt §32 UrhG auch bei Bezahlung der Tarif-
verglitung oder, wenn eine tarifvertragliche Rege-
lung fehlt, bei Bezahlung einer in angemessener
Hoéhe bezahlten Grundvergiitung, ab einer zu de-
finierenden Erlésschwelle einen Anspruch auf eine
Erlésbeteiligung und unter den Voraussetzungen
des §32 a Abs. 1 UrhG einen dariiber hinausge-
henden Anspruch auf weitere angemessene Betei-
ligung (sog. ,Fairnessausgleich”). Nach dem Ver-
stdndnis der Allianz Deutscher Produzenten — Film
& Fernsehen e.V.ist bei Zahlung der Tarifvergiitung
wegen §32 Abs. 4 UrhG nur Raum fiir einen Fair-
nessausgleich. Das gilt nach dem Verstandnis der
Arbeitgeberseite entsprechend, wenn zwar keine
tarifvertragliche, sondern eine sonstige angemes-
sene Grundverglitung bezahlt wird.

Unter Aufrechterhaltung ihrer wechselseitigen Po-
sitionen haben die vertragsschlieBenden Parteien
Verhandlungen zu einer tarifvertraglichen Rege-
lung von Beteiligungs- und/oder Anspriichen auf
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

1.3.

2.1.

2.2.

1

Giiltig ab 1. Januar 2014

ABWICKIUNG . 46
Abrechnungspflicht der Filmhersteller gegeniiber
der Kopfstelle / Prifungsrecht der Verteilstellen ..47
Zahlungen des Filmherstellers an die

Verteilstelle ... 47
RUCKErstattung .....c.coceeeueueeneneeeeueeneneniereneeneneeeeneneenes 47
Pflichten der Filmhersteller, Zustimmung zur
Weitergabe von personenbezogenen

Informationen ..........cecceeiceccccncnecnceeeeeene 48
Pflicht des Filmherstellers zu

VertragsanpassuUNgen .....c.ccceeeieniieienenesessennes 48
Vertraulichkeit .......cccceeenininnininicicccccccicnnee 49
Geltungsdauer, Beginn und Beendigung des
Ergénzungstarifvertrages .........coceeveeecrcreneeeenecncnes 49

Fairnessausgleich der unter den persénlichen Gel-
tungsbereich fallenden Filmschaffenden aufge-
nommen.

Die nachstehenden Vereinbarungen werden nur
fur Kinofilme getroffen. Sie stellen kein Prajudiz
fir Art und Hoéhe einer angemessenen Verglitung
oder einer Bestsellervergiitung bei Fernsehproduk-
tionen oder anderen audiovisuellen Produktionen
dar.1Die dafiir angemessenen Vergutungen sollen
in einem weiteren Ergdnzungstarifvertrag geregelt
werden.

2. Geltungsbereich

Raumlich: fir das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland.

Sachlich: Fur die nicht 6ffentlich-rechtlich organi-
sierten Betriebe zur Herstellung von Kinofilmen
(.Kinofilm"), die den Film allein oder in Koproduk-

Die vertragsschlieBenden Parteien stimmen insoweit Giberein, dass Finanzierungs-

strukturen und Marktgegebenheiten bei derartigen sonstigen Produktionen an-
ders gelagert sind als bei Kinofilmen.
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2.3.

3.1.

tion herstellen und die ihren Sitz in der Bundesre-
publik Deutschland haben (,Filmhersteller”). Als
Kinofilme gelten alle Filmproduktionen i.S.d. § 14
a Abs. 1 FFG, die fiir eine reguléare Erstauswertung
i.5.d. §14 a Abs. 5 FFG in Filmtheatern auch in der
Bundesrepublik Deutschland hergestellt werden.
Die Gewéahrung von Férderung durch den DFFF
oder die FFA fir eine Filmproduktion bewirkt eine
widerlegliche Vermutung, dass es sich um einen Ki-
nofilm handelt.

Personlich: (auf Seiten der Berechtigten?) Fur alle
Filmschaffenden, die als Urheber oder austibende
Kinstler im Rahmen eines Beschaftigungsverhélt-
nisses bei der Produktion eines Kinofilmes einge-
setzt werden und denen in Bezug auf den jeweili-
gen Kinofilm Anspriiche aus §§32 und 32a UrhG
zustehen. Ein Ausschluss des Geltungsbereichs
dieses Erganzungstarifvertrages fur Filmschaffende
geméaB Ziff. 1.5 des zwischen Ver.di und der Allianz
der Produzenten — Film & Fernsehen e.V. den Tarif-
parteien mit Wirkung ab dem 1.1.2012 geschlosse-
nen Manteltarifvertrag (,MTV") erfolgt nicht.

3. Rechte am Film

Der Umfang der von den Filmschaffenden, die un-
ter den persoénlichen Geltungsbereich fallen, dem
Filmhersteller eingerdumten Rechte richtet sich
nach der individuell zwischen ihnen getroffenen
Vereinbarung. In Ermangelung einer solchen Ver-
einbarung gelten die Regelungen der §§89, 92, 43
UrhG.

3.2. Die Vertragsparteien werden iiber die Regelung in

4.1.

2
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Ziff. 3.1 hinaus im Rahmen der n&chsten Verhand-
lungen liber den Neuabschluss des Manteltarifver-
trags eine Regelung tUber den Umfang der tarifver-
traglich eingerdumten Rechte treffen.

4. Grundsaitze der Bemessung der {iber
eine Tarifverglitung oder eine angemessene
Grundvergiitung hinausgehenden
Beteiligungsanspriiche

Unter Aufrechterhaltung der jeweiligen in vor-
stehender Ziffer 1.1 aufgezeigten Positionen der
Vertragsparteien stellen diese klar, dass die in ei-
nem unter Beteiligung einer der Tarifparteien ge-
schlossenen Gagentarifvertrag (,Gagentarifver-
trag”) oder in einem zwischen ihnen geschlossenen
Kleindarsteller- Tarifvertrag (,Kleindarsteller-Tarif-
vertrag”) geregelte tarifliche Gage zusammen mit
den in diesem Erganzungstarifvertrag vereinbarten
Beteiligungsregelungen jedenfalls eine angemes-
sene Vergiitung i.S.d. § 32 UrhG darstellt. Soweit im

S. Definition des Begriffs ,Berechtigter” in Ziff. 4.4.

Gagentarifvertrag oder im Kleindarsteller-Tarifver-
trag keine tarifliche Vergutung fir ein bestimmtes
Gewerk geregelt ist?, trifft dieser Erganzungstarif-
vertrag keine Aussage liber die Hohe einer ange-
messenen Grundvergiitung. Die Vertragsparteien
gehen jedoch davon aus, dass auch fir solche Ge-
werke, die unter den persénlichen Anwendungsbe-
reich dieses Erganzungstarifvertrags fallen und fir
die der Gagentarifvertrag oder der Kleindarsteller-
Tarifvertrag keine tarifliche Vergiitung vorsieht, die
Hohe der Erlosbeteiligung, die zusatzlich zu einer
vertraglich zu vereinbarenden oder kinftig tariflich
zu regelnden angemessenen Grundvergiitung zu
bezahlen ist, abschlieBend in diesem Ergénzungs-
tarifvertrag geregelt ist.*

4.2. Die Bezahlung einer Vergltung gemafB Ziff. 4.1

stellt eine angemessene Vergltung fir alle dem
Produzenten eingerdumten Nutzungsrechte dar,
wenn bei der nach diesem Ergénzungstarifvertrag
zusatzlich zu bezahlenden Erldsbeteiligung die
Ertrage des Filmherstellers aus den eingerdumten
Nutzungsrechten nach MaBgabe nachstehender
Ziff. 7 in die Berechnung der Beteiligungsschwellen
und vorbehaltlich der Ziff. 7.5 auch in die Berech-
nung der Erlésbeteiligungsanspriiche einbezogen
werden.

4.3. Die in diesem Ergédnzungstarifvertrag geregelten

Beteiligungsanspriiche der Berechtigten® richten
sich gegen den Filmhersteller als dem Vertrags-
partner der Berechtigten.Dazu, ob dariiber hinaus
gegen Lizenznehmer des Filmherstellers Anspri-
che aus §32 a Abs. 2 UrhG bestehen kénnen, sagt
dieser Ergénzungstarifvertrag nichts aus.’

4.4. Dieser Ergénzungstarifvertrag sieht die Zahlung

einer Erlésbeteiligung fir alle fir die Herstellung
eines Kinofilmes engagierten ausiibenden Kiinst-
ler und fir sédmtliche Filmschaffende vor, denen in
Bezug auf den jeweiligen Kinofilm Anspriiche aus
§§32 und 32 a UrhG zustehen kénnen (zusammen
die ,Berechtigten”)?, auch wenn die entsprechen-
den Mitwirkenden nicht tarifgebunden sind oder
sie ihre Leistungen als Selbstédndige erbringen.

Die vertragschlieBenden Parteien haben Kenntnis davon, dass die Allianz Deut-
scher Produzenten — Film & Fernsehen e.V. mit Ver.di/BFFS Verhandlungen lber
einen Tarifvertrag fir Schauspieler fiihrt.

Das schlieBt Anpassungen und Verdnderungen der hierin getroffenen Beteili-
gungsregelungen im Rahmen von Verhandlungen tber einen nach Auslaufen die-
ses Erganzungstarifvertrages (s. Ziff. 12) neu abzuschlieBenden Tarifvertrag tiber
Beteiligungsregelungen nicht aus.

S. Definition in Ziff. 4.4

Zu den Anspriichen gegen Koproduzenten s. die Regelungen in Ziff. 8.
Protokollnotiz: Die vertragsschlieBenden Parteien gehen jedoch davon aus, dass
dies jedenfalls dann regelmaBig nicht der Fall sein dirfte, wenn die Lizenznehmer
des Filmherstellers zu branchentiblichen Konditionen gegeniiber dem Filmherstel-
ler abrechnungsverpflichtet sind oder die Verwertungsrechte vom Filmhersteller
jeweils nur kurzfristig vergeben und dann durch ihn erneut lizensiert werden.
Grund hierfiir ist, dass die vertragsschlieBenden Parteien der Uberzeugung sind,
dass bei einem komplexen Werk, wie es ein Kinofilm darstellt, Beteiligungsansprii-
che nicht getrennt voneinander und gesondert fiir verschiedene Gewerke verhan-
delt werden kénnen. Das wiirde zu unterschiedlichen Abrechnungsschemata, vor
allem aber zu méglichem Streit tiber die Hohe der Berechtigung der einzelnen
Gewerke untereinander fiithren.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

10

12

Filmschaffende im Sinne dieses Erganzungstarif-
vertrages sind alle unter den Manteltarifvertrag
fallenden Gewerke?. Nicht unter die von diesem
Ergédnzungstarifvertrag erfassten Filmschaffenden
fallen die in Ziff. 4.5 genannten Gewerke.

Die Anspriiche der Drehbuchautoren, der Urheber
zugrundeliegender Werke (Roman, Theaterstick),
der Komponisten und sonstiger Urheber vorbeste-
hender Werke, die nicht unter die im Manteltarifver-
trag geregelten Gewerke fallen', sowie die Inha-
ber von Leistungsschutzrechten an in einem Kino-
film verwandter Musik, soweit die entsprechende
Musikdarbietung nicht als Teil der Spielhandlung
wiedergegeben wird (z.B. Orchester im Bildhinter-
grund), werden durch die in diesem Erganzungsta-
rifvertrag geregelten Erlésbeteiligungsanspriiche
nicht erfasst."

Die Erlésbeteiligungsanspriiche der Berechtigten
bestehen nach Erreichen der Beteiligungsschwel-
len 1-3 gem. Ziff. 6 an allen in Ziff. 7 definierten Er-
|6sen des Filmherstellers.

Durch die entsprechend Ziff. 5 ansteigenden Betei-
ligungssatze wird aus Sicht der vertragsschlieBen-
den Parteien auch der Regelung des §32 a Abs. 1
UrhG Rechnung getragen. Die steigenden Beteili-
gungssatze stellen im Verhaltnis zum Filmhersteller
eine weitere angemessene Beteiligung im Sinne
des §32 a Abs. 4 UrhG dar.

5. Beteiligungsatze

Ab Erreichen der in Ziff. 6.1 definierten Beteili-
gungsschwelle 1 steht der Gesamtheit der Berech-
tigten'? ein Anspruch in Héhe von 7,5% an allen
gemaB Ziff. 7 definierten weiteren Erlésen des Pro-
duzenten zu.

Ab Erreichen der in Ziff. 6.2 definierten Beteili-
gungsschwelle 2 steht der Gesamtheit der Berech-
tigten eine Beteiligung in Héhe von 12,5% an al-
len gemaB Ziff. 7 definierten weiteren Erlésen des
Filmherstellers zu.

Ab Erreichen der in Ziff. 6.3 definierten Beteili-
gungsschwelle 3 steht der Gesamtheit der Berech-
tigten eine Beteiligung in Hohe von 15% an allen
gemalB Ziff. 7 definierten weiteren Erlésen des
Filmherstellers zu.

Gleichgliltig auf welcher vertraglichen Grundlage sie erbracht werden.

S. FuBnote 9, die insoweit entsprechend gilt.

Uber die Ermittlung der fiir diese Urheber angemessenen Vergiitung und ihnen
etwa zustehende angemessene weitere Beteiligungen trifft dieser Ergédnzungstarif-
vertrag keine Regelung.

Da nicht samtliche dieser Gewerke von tarifgebundenen Berechtigten erbracht
werden, ist sicherzustellen, dass auch diese anderen Berechtigten gleichberechtig-
ten Zugang zu den entsprechenden anteiligen Zahlungen erhalten. Das soll durch
die Mechanik, die in Ziff. 11 ff. geregelt wird, sichergestellt werden.
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6. Definition der Beteiligungsschwellen

Die Beteiligungsschwelle 1 ist erreicht, wenn der
Filmhersteller aus der Verwertung aller Verwer-
tungsrechte an dem Kinofilm Erldse erzielt hat, die
alle unbedingt riickfiihrbaren Darlehen'?, die im un-
mittelbaren Zusammenhang mit der Finanzierung
des Kinofilms stehen, und die darauf anfallenden
Zinsen sowie seinen tatsachlich in die Finanzierung
des Kinofilms eingebrachten Eigenanteil i.S.d. § 34
FFG (eigene finanzielle Mittel sowie Riickstellun-
gen fiir personelle und sachliche Eigenleistungen
des Filmherstellers in den sich aus den Grundsat-
zen sparsamer Wirtschaftsfihrung ergebenden
Grenzen) Ubersteigen.™

In die Finanzierung einer Kinofilmproduktion als
Darlehen oder in Form von Eigenkapital investier-
tes Privatkapital ist wie der Eigenanteil des Filmher-
stellers vorrangig zurtickzufiihren. Dies gilt auch fir
eine mit dem Privatinvestor fiir die Bereitstellung
des Privatkapitals zur Finanzierung der Produktion
vereinbarte Verzinsung.

Ruckstellungen Dritter stellen wirtschaftlich be-
trachtet Fremdmittel dar und sind bei Félligkeit
vorrangig zu bedienen, soweit diese im Budget
enthalten waren und eine brancheniibliche Héhe
nicht Uberschreiten. Kosteniiberschreitungen sind
ebenfalls aus den Erlésen vorrangig abzudecken.
Kostenunterschreitungen fiihren in der Regel zu ei-
ner Kiirzung der Férdermittel und einem reduzier-
ten Eigenanteil und fiihren somit zu einem fritheren
Erreichen der Beteiligungsschwelle 1.

Betrage, die vom Filmhersteller zur Finanzierung
der Produktion verwandt werden, sind zur Ermitt-
lung der Beteiligungsschwellen 1-3 heranzuziehen,
sie stellen jedoch keine beteiligungspflichtigen Er-
|6se i.S.v. Ziff. 7 dar.

Die Beteiligungsschwelle 2 ist erreicht, sobald der
Filmhersteller nach Erreichen der Beteiligungs-
schwelle 1 aus der Verwertung aller Verwertungs-
rechte an dem Kinofilm weitere Erlése in Hohe aller
bedingt riickzahlbaren Férdermittel (Projektfilm-
férderung und/oder Férderdarlehen) erzielt hat.
Wenn solche Mittel nicht zur Finanzierung des Films
eingesetzt wurden, wird die Beteiligungsschwelle 2
erreicht, sobald der Filmhersteller weitere Erldse in
Hohe von weiteren 10% der Herstellungskosten
des Kinofilms bzw. im Falle einer Koproduktion sei-

Es wird klargestellt, dass Vorschiisse, Vorauszahlungen und Minimum Garantien
auf der Ebene des Filmherstellers keine Darlehen i.S. dieser Regelung darstellen.
Gleichzeitig wird anerkannt, dass Lizenznehmer, die solche Vorschiisse, Vorauszah-
lungen und Minimum Garantien leisten, berechtigt sind, diese mit den aus der Ver-
wertung der ihnen eingerdumten Rechte erzielten Erl6se zu verrechnen.
Protokollnotiz: Die Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V. weist da-
raufhin, dass der Verzicht auf einen von ihr geforderten beteiligungsfreien Korridor
kein Prajudiz fir die Verhandlungen fiir einen etwaigen Ergénzungstarifvertrag zu
Fernsehproduktionen darstellt.
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7.2.

7.3.

7.4.
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nes Finanzierungsanteils an dem Kinofilm erzielt
hat.

Die Beteiligungsschwelle 3 ist erreicht, wenn der
Filmhersteller nach Erreichen der Beteiligungs-
schwelle 2 weitere Erlése in Hohe von weiteren
20 % der Herstellungskosten des Kinofilms bzw. im
Falle einer Koproduktion seines Finanzierungsan-
teils an dem Kinofilm erzielt hat.

7. Ertrage des Filmherstellers

Zur Ermittlung der Beteiligungsschwellen und zur
Berechnung der Erldsbeteiligungsanspriiche sind
samtliche Erlose des Filmherstellers aus der Ver-
wertung des Kinofilms in allen Medien (z.B. Kino,
Video, Video on Demand, Pay-TV, Free-TV, Weltver-
trieb und Lizensierung einer Making-of-Produktion)
und aller eingerdumten Nutzungsrechte heran-
zuziehen, die der Filmhersteller vereinnahmt hat,
soweit nicht nachstehend abweichend geregelt
(nachstehend ,Erlése”).

Von den Bruttoerl6sen sind eine darin enthaltene
Mehrwertsteuer sowie etwaige gesetzlich geschul-
dete Quellensteuern abzusetzen. Ebenso in Abzug
zu bringen sind unmittelbar mit einer Verwertung
im Zusammenhang stehende Rechteerwerbskos-
ten, soweit sie nicht bereits in den Herstellungskos-
ten des Films enthalten sind (z.B. stiickzahlbezoge-
ne Merchandisinglizenz zugunsten des Rechtein-
habers an dem dem Kinofilm zugrundeliegenden
vorbestehenden Werk).

Wertet der Filmhersteller den Kinofilm selbst aus
(z.B. im Eigenverleih), so stellen die hieraus erziel-
ten Erlése unter Beriicksichtigung der Regelung
der Ziff. 7.4 beteiligungspflichtige Erlése i.S.d. Ziff.
7.1 dar.

Von den vom Filmhersteller vereinnahmten Erl6-
sen dirfen im Rahmen der Ermittlung der Betei-
ligungsschwellen und des Beteiligungsanspru-
ches der Berechtigten nur die Provisionen und
Vertriebskosten in Abzug gebracht werden, die
im unmittelbaren Zusammenhang mit der Verwer-
tung stehen und die die Grenzen der Grundsétze
sparsamer Wirtschaftsfiihrung, wie sie in der Pro-
jektfilm-Richtlinie der FFA niedergelegt sind, nicht
Ubersteigen.

Ganz oder teilweise ausgenommen von den be-
teiligungspflichtigen Erlésen i.S.v. Ziff. 7.1. bis 7.4.
(nicht jedoch bei der Ermittlung der Beteiligungs-
schwellen) sind die nicht oder nur in sehr geringem
Ausmal aus einer Verwertung von Leistungen der
Berechtigten erzielten Verwertungserldse des Film-
herstellers. Das sind folgende Erlése:

— 100% der Erlése aus der Vergabe von Biihnen-
und Wiederverfilmungsrechten,

— 100% der Erlése aus der Veréffentlichung des
Drehbuchs oder einer Novelle auf der Grundla-
ge des Drehbuchs,

— 66,6% der Erlose aus begleitenden Buchverof-
fentlichungen (z.B. ,Buch zum Film"), soweit in
diesen weitere Elemente des Filmes vervielfal-
tigt werden,

— 100% der Erlése aus der Verwertung von Musik-
Soundtracks sowie von neu eingespielten Hor-
spielen und Hérblichern,

— 50% der Erlése aus der Verwertung der Tonspur
des Films (bei teilweisen Neueinspielungen ge-
gebenenfalls zeitanteilig berechnet),

— 100% der Erlése aus der Verwertung von Mer-
chandising-Rechten, soweit dabei keine urhe-
ber- oder leistungsschutzrechtlichen Beitrage
der Berechtigten verwandt werden.'s

Soweit hiernach Nebenrechtserlése in die Berech-
nung der Erlésbeteiligungsanspriiche einzubezie-
hen sind, erfolgt dies nach Abzug der vom Filmher-
steller zur Erméglichung der jeweiligen auBerfilmi-
schen Nutzung aufgewendeten Herstellungskosten
(z.B. Kosten fiir den Umschnitt der Tonspur).

Weiter ausgenommen sind 100% der vom Filmher-
steller erhaltenen Zahlungen von Verwertungsge-
sellschaften, soweit diese nur fur die Filmhersteller-
rechte aus § 94 UrhG geleistet werden

7.6.  Ruckfuhrungsverpflichtungen an die FFA und/oder

Landerférderungen mindern die beteiligungs-
pflichtigen Erlése des Filmherstellers, wenn und
soweit die entsprechende Forderinstitution nicht
eine gleichrangige Auszahlung des Erlsbeteili-
gungsanspruchs mit der Riickzahlung des entspre-
chenden Forderdarlehens bzw. einer Projektfilm-
férderung akzeptiert hat.

7.7. Sollte es zu einer gesetzlichen Regelung kommen,

-

5

auf Grund deren die Berechtigten fiir Online- oder
sonstige Verwertungen einen unmittelbaren Vergu-
tungsanspruch gegen den jeweiligen Verwerter er-
halten, so stellen die aus einer solchen Verwertung
erzielten Erlése des Filmherstellers keine beteili-
gungspflichtigen Erlése i.S.d. Ziff. 7.2 bis 7.4 dar.

Wie etwa beim reinen Titel- oder Logo- Merchandising. Die Behandlung von Mer-
chandising-Erlésen aus Verwertungen, in denen ganz oder teilweise Leistungen
der Berechtigten enthalten sind (z.B. Abbildungen von Schauspielern), und die H6-
he der Einbeziehung derartiger Erlése in die beteiligungspflichtigen Erlése bleibt
hier bewusst ungeregelt. Hieriiber soll eine Einigung im Rahmen der Verhandlun-
gen zum Umfang der tarifvertraglichen Rechteeinrdumung innerhalb des nachsten
Manteltarifvertrages (s. Ziff. 3.2) gesucht und gefunden werden.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

8. Besondere
Bestimmungen fiir Koproduktionen

Koproduktionsbeteiligungen dienen der Finan-
zierung einer Kinofilmproduktion. Die finanziellen
Beitrdge eines Koproduzenten, die der Finanzie-
rung eines Kinofilms dienen, begriinden damit als
solche keinen Erlosbeteiligungsanspruch, werden
aber bei der Ermittlung der Beteiligungsschwellen
1 bis 3 berlicksichtigt.

Ein inlandischer Koproduzent, der in den sachli-
chen Geltungsbereich dieses Ergédnzungstarifver-
trages fallt, schuldet die Erlésbeteiligungsanspri-
che gem. diesem Ergénzungstarifvertrag, sobald
in seiner Person die Beteiligungsschwelle 1 (bzw. 2
und 3) erreicht wird.

Der Filmhersteller, der im Rahmen einer Koproduk-
tion mit den Berechtigten im Zusammenhang mit
der Herstellung des Kinofilms vertragliche Verein-
barungen getroffen hat, haftet fiir die Erfillung der
Erlésbeteiligungsanspriiche durch seine Koprodu-
zenten nicht. Er wird sich jedoch bemiihen, mit sei-
nen inlandischen Koproduzenten zu vereinbaren,
dass diese ihrerseits die Erlosbeteiligungsanspri-
che gem. diesem Ergénzungstarifvertrag anerken-
nen und bedienen.

Ausléndische Koproduzenten schulden fiir die von
ihnen erzielten Erlése keine Erlésbeteiligung nach
diesem Ergénzungstarifvertrag.

Von dem Filmhersteller fiir Koproduzenten verein-
nahmte Betrage, die er an Koproduzenten abfiih-
ren muss, mindern die von ihm im Rahmen seiner
Abrechnung anzusetzenden Erlése. Zahlungen des
Filmherstellers an einen inlandischen Koproduzen-
ten (z.B. aus Verwertungsanteilen) sind bei diesem
Koproduzenten Ertrége, die zur Ermittlung der fir
ihn geltenden Beteiligungsschwellen heranzuzie-
hen sind.

Im Falle einer Koproduktion ist fiir die Ermittlung
des Erreichens der Beteiligungsschwellen jeweils
auf den betreffenden Koproduzenten abzustellen.

9. Besondere Bestimmungen fiir
Kinofilme, an denen auslandische
Filmschaffende mitwirken

Die Mitwirkung auslandischer Filmschaffender im
personlichen Geltungsbereich mindert den Betei-
ligungsanspruch der Berechtigten um den Anteil,
der auf den entsprechenden ausléndischen Film-
schaffenden entféllt. Eine Minderung findet nicht
statt, wenn die/der entsprechende auslandische
Filmschaffende nachweist, dass er/sie tarifgebun-
den ist. Um eine entsprechende Kiirzung berech-
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9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

nen zu kdnnen, werden Ver.di/BFFS die Verteilstel-
len gem. Ziff. 11. beauftragen, dem Filmhersteller
mitzuteilen, welcher Anteil nach den Regelungen
der Ziff. 11.7 auf den entsprechenden Filmschaf-
fenden entfillt, sofern der Filmhersteller die dafiir
noétigen Informationen zuvor libermittelt hat.

Zahlungen, die an auslandische Filmschaffende,
die unter die Regelung der Ziff. 9.1, S.2, fallen, und
die auf Grund zwingender Regelungen erbracht
werden (z.B. Residuals der amerikanischen Guilds
oder Beteiligungsanspriiche nach franzdsischem
Urheberrecht), mindern den anteiligen Beteili-
gungsanspruch des entsprechenden Filmschaffen-
den. Ziff. 9.1, S. 3, gilt entsprechend.

10. Abziige vom
Beteiligungsanspruch

Ubertarifliche Zahlungen an einzelne oder mehre-
re Berechtigte mindern den Beteiligungsanspruch
nicht.

Individuell zwischen dem Filmhersteller und ein-
zelnen Berechtigten vereinbarte Gewinn- und/
oder Erfolgsbeteiligungen (z.B. Escalator) min-
dern den anteiligen Erlésbeteiligungsanspruch,
der auf den Filmschaffenden entfallt, mit dem
eine entsprechende Gewinn- oder Erfolgsbetei-
ligung vereinbart wurde, nicht aber den Erlsbe-
teiligungsanspruch der lbrigen Berechtigten. Um
eine Berechnung entsprechender Abziige vorneh-
men zu kdnnen, gilt Ziff. 9.1, S. 3, entsprechend.
An einzelne Berechtigte bezahlte Gewinn- oder
Erfolgsbeteiligungen werden bei der Berechnung
der Beteiligungsschwellen 1-3 nicht berlcksichtigt.
Einzelheiten der Berechnung des entsprechenden
Minderungsbetrages werden in der Verteilungsver-
einbarung gem. Ziff. 11.1 geregelt.

Ziff. 10.2. gilt entsprechend fiir Gewinn- und/oder
Erfolgsbeteiligungen, die der Filmhersteller an Re-
gisseure, an andere Berechtigte oder an Personen
gem. Ziff. 4.5 auf der Grundlage von mit deren Ver-
bénden vereinbarten Gemeinsamen Vergiitungs-
regeln oder Tarifvertrdgen, die zur Regelung von
deren Anspriichen nach §§ 32, 32a UrhG vereinbart
werden, bezahlt werden.

Zahlungen oder Anspriiche, die Berechtigte von
Verwertungsgesellschaften erhalten oder gegen
diese haben, mindern den Erlésbeteiligungsan-
spruch nicht.

Die Tatsache, dass einzelne oder verschiedene der
von Berechtigten erbrachten Gewerke von nicht ta-
rifgebundenen Berechtigten erbracht werden, min-
dert den Erldsbeteiligungsanspruch — vorbehalt-
lich der Regelung in Ziff. 9, 11.3 und 11.6 — nicht. Es
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ist jedoch dafiir Sorge zu tragen, dass diese nicht
tarifgebundenen Berechtigten gegenliber den mit
der Abwicklung und Verteilung des Erl6sbeteili-
gungsanspruches zu beauftragenden Verteilstelle'®
Anspruch auf Auskehrung der auf sie entfallenden
Anteile erhalten.

11. Abwicklung

Die Zahlungen, die in Erfillung des Beteiligungs-
anspruches erfolgen, sind unter den Berechtigten
ohne Ricksicht auf eine Tarifbindung aufzutei-
len. Hierzu werden Ver.di/BFFS in einer geson-
derten Verteilungsvereinbarung (nachstehend
die ,Verteilungsvereinbarung”) mit Zustimmung
der Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fern-
sehen e.V. sog. Verteilstellen (nachstehend die
JVerteilstelle(n)") beauftragen, die von den Film-
herstellern auf die Erlésbeteiligungsanspriiche zu
leistenden Zahlungen entgegenzunehmen, sie von
den Filmherstellern einzufordern und sie an die Be-
rechtigten auszukehren.

Soweit fur die Durchfiihrung und Abwicklung der
Verteilungsvereinbarung und/oder fir die Geltend-
machung von Auszahlungsanspriichen oder sons-
tigen Anspriichen eine individuelle Ermachtigung
oder Bevollméchtigung durch die Berechtigten er-
forderlich ist, werden sowohl die Filmhersteller als
auch die Verteilstellen sich bemiihen, die entspre-
chenden Erkldrungen der Berechtigten einzuholen.

Die Verteilstellen werden sich nach besten Kréften
bemiihen, dass auch die nicht tarifgebundenen Be-
rechtigten die auf sie entfallenden Anteile erhalten
(s. Ziff. 10.5). Verweigert ein Filmschaffender hierzu
eine erforderliche Zustimmung oder widerspricht
ein Berechtigter der Ubermittlung der fiir die Ab-
rechnung und Ausschittung erforderlichen Daten
an eine Verteilstelle, so kann der Filmhersteller
den Betrag der Erlésbeteiligung um den auf den
entsprechenden Berechtigten entfallenden Anteil
kurzen bzw., wenn er schon bezahlt sein sollte, die
Ruckerstattung fordern. Ziff. 9.1, S. 3, gilt insoweit
entsprechend.

Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einig-
keit, dass die Verteilstellen aufgrund der Beauftra-
gung durch Ver,di/BFFS folgende Befugnisse inne-
haben sollen:

1. die Befugnis, die Auszahlung der Erlésbetei-
ligung fur die Berechtigten gegeniiber dem
Filmhersteller einfordern zu kénnen;

2. die Befugnis, von den Filmherstellern Auskunft
zu verlangen, ob und inwieweit die Vorausset-

16 S. Definition des Begriffs in Ziff. 11.1
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11.6.

zungen fir die Auszahlungen der Erlésbeteili-
gung vorliegen;

3. die Befugnis zur Uberpriifung des Vorliegens
der Voraussetzungen zur Auszahlung der Erl6s-
beteiligung;

4. die Befugnis gemaB Ziff. 12.5, erforderliche Un-
terlagen des Filmherstellers prifen bzw. einse-
hen zu lassen.

Die Auszahlung der Erlésbeteiligung darf nicht da-
von abhéngig gemacht werden, dass die Berech-
tigten:

1. sofern eine Verwertungsgesellschaft als Verteil-
stelle beauftragt wird, Mitglieder der betreffen-
den Verwertungsgesellschaft werden, oder

2. tarifgebunden sind,

3. oder Mitglied des BFFS oder eines anderen Ver-
bands werden.

Diejenigen Berechtigten, die der Abwicklung der
Auszahlung der Erlésbeteiligung und/oder der
Ubermittlung der fiir die Abrechnung und Aus-
schiittung erforderlichen Angaben widersprochen
haben, sind von der Ausschittung ausgeschlossen.
Die Verteilstellen haben den jeweiligen Filmher-
steller von einem entsprechenden Widerspruch
schriftlich zu informieren.

. Ver.di und BFFS haben der Allianz Deutscher Pro-

duzenten — Film & Fernsehen e.V. dem Grunde
nach mitgeteilt, wie die Binnenverteilung des Be-
teiligungsanspruchs auf die Gewerke und die ge-
werkinterne Weiterverteilung auf die einzelnen
Berechtigten erfolgen soll. Bis zur Mitteilung dieser
Angaben wird der Beteiligungsanspruch insge-
samt nicht fallig.

Die Binnen- und die gewerkinterne Verteilung be-
riicksichtigt nach Uberzeugung von Ver.di/BFFS
in angemessener Weise die Bedeutung der urhe-
ber- und leistungsschutzrechtlichen Beitrdge der
Berechtigten zum Entstehen eines Kinofilms. Die
Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen
e.V. akzeptiert die von Ver.di/BFFS vorgeschlage-
ne Binnen- und gewerkinterne Verteilung, soweit
diese nachvollziehbar und nicht offensichtlich un-
angemessen ist. Mit dieser MaBBgabe werden die
Binnen- und die gewerkinterne Weiterverteilung
der Zahlungen des Filmherstellers auf den Betei-
ligungsanspruch Bestandteil dieses Erganzung-
starifvertrags und sind fir die Verteilung von den
Verteilstellen anzuwenden.

Die Mitteilung lber die Aufteilung unter den Be-
rechtigten durch Ver.di/ BFFS stellt ausdriicklich
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

keine Anerkennung durch den Filmhersteller oder
die Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fern-
sehen e.V. dar, dass der Filmschaffende des so be-
nannten Gewerks allgemein oder im konkreten Fall
Urheber des Filmwerks ist oder die entsprechende
Person z.B. trotz Geringfuigigkeit ihrer Mitwirkung
auch materiell Anspruch auf Erlésbeteiligung oder
Fairnessausgleich hat.

12. Abrechnungspflicht der
Filmhersteller gegentiber der Kopfstelle /
Prifungsrecht der Verteilstellen

Jeweils zum Ende eines Kalenderjahres hat der
Filmhersteller einer in der Verteilungsvereinbarung
damit beauftragten Verteilstelle als sog. ,Kopfstel-
le” eine Berechnung des Beteiligungsanspruchs
nach einem in der Verteilungsvereinbarung fest-
zulegenden Schema unter Ausweis der fiir die Be-
rechnung des Beteiligungsanspruchs nach diesem
Ergdnzungstarifvertrag relevanten Angaben uber-
mitteln. Die entsprechende Abrechnung ist mit
dem Stichtag 31. Dezember bis spatestens zum 31.
Marz des Folgejahres vorzulegen. Diese Verteilstel-
le ist berechtigt, diese Abrechnung an eine etwa
zusatzlich beauftragte weitere Verteilstelle weiter-
zuleiten.

Diese Verpflichtung ist erstmals zum Ende des Ka-
lenderjahres zu erfiillen, welches auf den Kinostart
des betreffenden Kinofilms folgt.

Wenn die vom Filmhersteller in einem Kalenderjahr
aus der Verwertung des Kinofilmes nach Ma3gabe
des Tarifvertrages ermittelten Erlése insgesamt
EUR 5.000,00 nicht liberschritten haben, ist dies
der Kopfstelle mitzuteilen und sind die erzielten Er-
|6se auf das néchste Jahr vorzutragen.

Die Kopfstelle oder die Verteilstellen gemein-
schaftlich oder eine der Verteilstellen allein kénnen
die von dem Filmhersteller erteilten Abrechnungen
durch einen Wirtschaftspriifer oder vereidigten
Buchprifer, oder eine sonstige geeignete Person,
die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sein
muss, Uberpriifen lassen. Die Uberpriifung ist zu
den Ublichen Geschéftszeiten, insgesamt durch
die Verteilstellen jedoch héchstens ein Mal im Jahr
durchzufiihren. Die Kosten einer solchen Priifung
tragt der Filmhersteller, wenn die Prifung ergibt,
dass die von dem Filmhersteller erteilte Abrech-
nung um 5% zum Nachteil der Berechtigten ab-
weicht. Ist dies nicht der Fall, tragen die Verteilstel-
len die Kosten.

Bis zum Erreichen der Beteiligungsschwelle 2 ent-
fallt das Prifungsrecht der Kopfstelle und der Ver-
teilstellen, wenn der Filmhersteller der Verteilstelle
einenvon der FFA oder einer Lénderférderung oder
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

in deren Auftrag gepriften Schlusskostenstand der
Produktion tbersendet und nachweist, dass die Er-
|6sabrechnungen des Filmherstellers gegeniber
der FFA bei Gewédhrung von Projektfilmférderung
oder von den Lénderférderern bei Gewdhrung von
Forderdarlehen akzeptiert wurden.

13. Zahlungen des Filmherstellers
an die Verteilstelle

Die Zahlungen der gem. diesem Erganzungsta-
rifvertrag ermittelten Erlsbeteiligung leisten die
Filmhersteller an die in der Verteilungsvereinba-
rung damit beauftragte Verteilstelle, die die Antei-
le der Berechtigten gem. den Regelungen dieses
Ergédnzungstarifvertrages zu berechnen und an die
Berechtigten auszuzahlen hat.

Die Zahlung der Filmhersteller erfolgt mit befrei-
ender Wirkung hinsichtlich der sich nach diesem
Ergénzungstarifvertrag errechnenden Erlésbeteili-
gungsanspriiche aller Berechtigter. Ausgenommen
hiervon sind die Berechtigten, deren Anteil an der
Erlosbeteiligung der Filmhersteller nach den Re-
gelungen dieses Ergdnzungstarifvertrages gekiirzt
hat (s. z.B. Ziff. 9.1 und 11.3).

Die Zahlungen der Filmhersteller erfolgen in einer
Summe fiir alle Berechtigten pro Kinofilm auf ein
von der Kopfstelle einzurichtendes Konto unter ge-
nauer Bezeichnung des jeweiligen Kinofilms.

Alle von den Filmherstellern nach dem Tarifvertrag
zu leistenden Beteiligungszahlungen verstehen
sich zuzlglich einer etwa geschuldeten Umsatz-
steuer.

14. Riickerstattung

Anspriiche von Berechtigten auf anteilige Beteili-
gung an der nach diesem Ergénzungstarifvertrag
ermittelten Erlésbeteiligung, die nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in
dem die Zahlung der fiir den jeweiligen Kinofilm
jeweils falligen Erlésbeteiligung durch den Film-
hersteller an die Kopfstelle erfolgte, ausgezahlt
werden konnen, verfallen.

Der Filmhersteller kann dann von der jeweils zu-
standigen Verteilstelle innerhalb eines Zeitraumes
von einem weiteren Jahr nach Ablauf der Frist ge-
maB vorstehender Ziff. 14.1 die Riickerstattung ei-
nes Betrages in Hohe von 85 % der bei dieser Ver-
teilstelle so verfallenen Anteile der von ihm geleis-
teten Erlésbeteiligung verlangen, soweit der sich
so errechnende Riickzahlungsbetrag insgesamt
EUR 375,- Ubersteigt. Innerhalb dieser gleichen
Frist werden die Verteilstellen dem Filmhersteller
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auf Anfrage Auskunft dariiber geben, welche Antei-
le an der von ihm bezahlten Erlésbeteiligung nicht
ausgezahlt werden konnten.

Macht der Filmhersteller seinen Riickforderungsan-
spruch innerhalb des Jahreszeitraumes gem. Ziff.
14.2 nicht geltend, verféllt der Rickforderungsan-
spruch des Filmherstellers.

15. Pflichten der Filmhersteller,
Zustimmung zur Weitergabe von
personenbezogenen Informationen

Die Filmhersteller sind verpflichtet, den Verteilstel-
len die fir die individuelle Berechnung und Aus-
schiittung der Erlosbeteiligung an den jeweiligen
einzelnen Berechtigten erforderlichen Angaben zu
liefern, insbesondere:

1. genaue Bezeichnung des Kinofilms;

2. das Genre bzw. den Genre-Mix des Kinofilms.
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass folgen-
de vier Filmgenres unterschieden werden:

i. Spielfilm,

ii. Tierspielfilm,

iii. Animationsfilm,
iv. Dokumentarfilm.

Die Angabe des Genre-Mix darf unter Aufrundung
von in 10 von Hundert Schritten erfolgen;

3. Kontaktdaten (Namen, Anschriften, Telefon, E-
Mail und Bankverbindung) der Berechtigten,
sofern diese der Ubermittlung der Daten nicht
widersprochen haben bzw. die Namen der Wi-
dersprechenden;

4. Anzahl der Drehtage der Berechtigten, wenn
der Berechtigte zu den Sektionen Schauspiel
oder kiinstlerische Spezialkleindarstellung i.S.d.
Binnenverteilungsregelung gehort;

5. die Art der Mitwirkung (die ,Sektion” i.S.d. Bin-
nenverteilung) des Berechtigten an dem Kino-
film, die den Berechtigten nach diesem Ergén-
zungstarifvertrag und der Binnenverteilung be-
rechtigt, an der Erlésbeteiligung teilzunehmen;

6. diein der Verteilungsvereinbarung festzulegen-
den, zur Ermittlung eines objektiven Schlissels
der jeweiligen prozentualen Anteile der gewer-
kinternen Verteilung auf die einzelnen Berech-
tigten einer Sektion erforderlichen Angaben;

7. nach MaBgabe von Vereinbarungen im Sinne
von Ziff. 10.2 und 10.3 ggf. zu berticksichtigen-
de Abzugsbetrdge unter Nennung des jeweili-
gen Berechtigten;

15.2.

16.1.

16.2.

8. eventuelle Filmschaffende, die in ein ,Sonder-
gewerk” i.S.d. Binnenverteilungsregelung ge-
héren, weil deren Mitwirkung laut Verteilungs-
schema in der Regel nicht zur Erlésbeteiligung
berechtigt, deren Mitwirkung aber beim be-
treffenden Kinofilm nach Auffassung des Film-
herstellers ausnahmsweise eine ausreichende
Schépfungshdhe erreicht, so dass diese Film-
schaffenden ausnahmsweise erlésbeteiligt wer-
den sollen;

9. im Fall von 8. alle Informationen gem&B Punkt
3,4, 6 und 7 sowie ein prozentualer Faktor zwi-
schen 1% und 100%, mit dem der Planschlissel
des Sondergewerks (von x%) auf die konkrete
kiinstlerische Relevanz des oder der zum Son-
dergewerk gehdrenden Filmschaffenden ange-
passt werden kann;

10.Ein etwaiger Widerspruch eines Berechtigten
gegen die vertragliche Ubernahme der Rege-
lungen dieses Ergénzungstarifvertrages gem.
11.3.

Auf Grund dieses Ergénzungstarifvertrages sind
die Filmhersteller berechtigt und verpflichtet, die
Informationen gem. Ziff. 15.1 zum Zweck der Be-
rechnung der Anteile der einzelnen Berechtigten
an der Erlésbeteiligung an die Verteilstellen zu
tbermitteln.

16. Pflicht des Filmherstellers
zu Vertragsanpassungen

Die Filmhersteller verpflichten sich, sich nach bes-
ten Kréften zu bemdihen, in ihren vertraglichen
Vereinbarungen, die sie kiinftig mit Berechtigten,
die nicht unmittelbar an die Regelungen dieses
Ergénzungstarifvertrages gebunden sind, fur die
Mitwirkung in von den jeweiligen Filmherstellern
hergestellten Kinofilmen treffen, eine schriftliche
Zustimmungserkldrung zur Regelung ihrer Beteili-
gungsanspriiche nach §§32 und 32 a UrhG nach
den Bestimmungen dieses Ergénzungstarifvertra-
ges und zur Ubermittlung der fiir eine Verteilung
auf die einzelnen Berechtigten erforderlichen per-
sonenbezogenen Informationen an die Verteilstel-
len aufzunehmen.

Der Filmhersteller ist verpflichtet, zusammen mit
der ersten Abrechnung gem. Ziff. 12.1 der Kopfstel-
le mitzuteilen, mit welchen Berechtigten weder die
Anwendbarkeit dieses Erganzungstarifvertrages
vereinbart noch eine Zustimmungserkldrung gem.
Ziff. 16.1 vereinbart werden konnte.
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17. Vertraulichkeit

Die den Verteilstellen von den Filmherstellern gelieferten
Informationen tUber die vom Filmhersteller erzielten Erlése
(insb. Hohe der erhaltenen Vergiitungen, Héhe von Lizen-
zerlose, etc.) und liber die Berechtigten sowie die Ergeb-
nisse einer Priifung sind von den Verteilstellen vertraulich
zu behandeln. Diese Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt
ausdriicklich auch gegeniiber den Tarifvertragsparteien.

18. Geltungsdauer,
Beginn und Beendigung des
Erganzungstarifvertrages

18.1. Dieser Ergénzungstarifvertrag tritt am 01.01.2014
in Kraft. Seine Regelungen finden Anwendung auf
Kinofilmproduktionen, deren erster Drehtag drei
Monate nach seinem Inkrafttreten stattfindet.

18.2. Dieser Ergénzungstarifvertrag trifft keine Aussage
dariiber, welche Vergiitungen bei Filmproduktio-
nen, deren Drehbeginn vor diesem Zeitpunkt liegt,
angemessen sind.

18.3. Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Ergénzungsta-
rifvertrages bestehende, fir den Filmschaffenden
geltende giinstigere Bestimmungen zu Beteili-
gungsregelungen in Einzelvertragen werden durch
diesen Ergénzungstarifvertrag nicht beriihrt.

18.4. Dieser Erganzungstarifvertrag ist friihestens zum
01.01.2017 mit einer Frist von vier Monaten kind-
bar.

18.5. Im Fall der Beendigung dieses Ergénzungstarif-
vertrages durch Kiindigung bleiben seine Bestim-
mungen unabdingbar so lange in Kraft, bis ein
Tarifpartner dem anderen schriftlich mitteilt, dass
er die Verhandlungen uber einen neuen Ergén-
zungstarifvertrag nicht aufnehmen oder fortsetzen
wird.

18.6. Die VertragsschlieBenden werden innerhalb von
vier Wochen nach Kiindigung tber den Abschluss
eines neuen Ergénzungstarifvertrages in Verhand-
lungen eintreten.
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Berlin, den 13. Mai 2013

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V.,
(Berlin)

gez. Alexander Thies
[Vorsitzender des Gesamtvorstands]

gez. Christoph Palmer
[Vorsitzender der Geschéftsfiihrung]

gez. Mathias Schwarz

[Direktor fir Internationales, Service & Recht I,
Leiter Sektion Kino]

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft — ver.di,
Bundesvorstand, (Berlin)

gez. Frank Werneke
[Stv. Vorsitzender]

gez. Matthias von Fintel
[Tarifsekretar Medien]
Bundesverband der Film und Fernsehschauspieler e.V. —

BFFS, Vorstand

gez. Heinrich Schafmeister
[Mitglied des Vorstands]

gez. Hans-Werner Meyer
[Mitglied des Vorstands]
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VERTEILUNGSTARIFVERTRAG

zum Ergénzungs-Tarifvertrag Erlésbeteiligung Kinofilm

Zwischen

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V.

vertreten durch Dr. Christoph E. Palmer und Prof. Dr. Mathias Schwarz

einerseits sowie

andererseits

wird folgender Verteilungstarifvertrag geschlossen.

KronenstraBBe 3, 10117 Berlin

Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS)

vertreten durch Michael Brandner und Hans-Werner Meyer

KurfurstenstraBe 130, 10785 Berlin

ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
vertreten durch Frank Werneke und Matthias von Fintel,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

ver.di, BFFS und Produzentenallianz werden nachfolgend auch zusammen als ,Tarifparteien” bezeichnet.

Praambel

Die Tarifparteien haben mit dem Erganzungstarifvertrag
Erlésbeteiligung Kinofilm vom 13.05.2013 (im Folgenden
JTarifvertrag”) Erlésbeteiligungsanspriiche fir die vom
persodnlichen Anwendungsbereich des Tarifvertrages er-
fassten Urheber und darstellenden ausiibenden Kinstler
(im Folgenden ,Berechtigte”) gegeniiber den Filmherstel-
lern (im Folgenden ,Filmhersteller”) geregelt. Ausweislich
Ziffer 11. des Tarifvertrages ist vereinbart, dass ver.di und
BFFS mit Zustimmung der Produzentenallianz eine geson-
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derte Verteilungsvereinbarung schlieBen und auf Grund-
lage dieser Verteilungsvereinbarung Verteilstellen mit der
Verteilung und Ausschiittung dieser kiinftigen Erlésgelder
(im Folgenden ,Beteiligungsvergiitung”) an die Berech-
tigten beauftragen. Dieser Verteilungstarifvertrag umfasst
in Artikel | diese Verteilungsvereinbarung, in Artikel 1l die
fur die Umsetzung der Verteilungsvereinbarung nétigen
Anderungen am zugrundeliegenden Tarifvertrag sowie in
Artikel 11l Vereinbarungen zur Laufzeit dieses Verteilungs-
tarifvertrages.
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Artikel |
Vereinbarung tiber die Verteilung und
Ausschiittung
von Beteiligungsvergiitungen

gemaB
Erganzungstarifvertrag Erlésbeteiligung Kinofilm
vom 13.05.2013

zwischen

ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
vertreten durch Frank Werneke und Matthias von Fintel
Paula-Thiede-Ufer 10

10179 Berlin

— im Folgenden ,ver.di” —
und

Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS)

vertreten durch Michael Brandner und Hans-Werner
Meyer

Kurfurstenstral3e 130

10785 Berlin

—im Folgenden ,,BFFS" —
und

Deutsche Schauspielkasse GmbH

vertreten durch Heinrich Schafmeister und Bernhard
Stérkmann

KurfiirstenstraBBe 130

10785 Berlin

—im Folgenden ,deska” —

sowie
Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V.
vertreten durch Dr. Christoph E. Palmer und Prof. Dr.
Mathias Schwarz
KronenstrafBe 3
10117 Berlin

— im Folgenden ,Produzentenallianz” -
ver.di, BFFS, Produzentenallianz und deska werden
nachfolgend auch zusammen als ,Vertragsparteien”

bezeichnet.

ver.di, BFFS und Produzentenallianz werden nachfolgend
auch zusammen als ,Tarifparteien” bezeichnet.
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Praambel

Die Tarifparteien haben mit dem Erganzungstarifvertrag
Erlésbeteiligung Kinofilm vom 13.05.2013 (im Folgenden
JTarifvertrag”) Erlosbeteiligungsanspriiche fiir die vom
persénlichen Anwendungsbereich des Tarifvertrages er-
fassten Urheber und darstellenden austibenden Kiinstler
(im Folgenden ,Berechtigte”) gegeniiber den Filmherstel-
lern (im Folgenden ,Filmhersteller”) geregelt. Ausweis-
lich Ziffer 11. des Tarifvertrages ist vereinbart, dass ver.di
und BFFS mit Zustimmung der Produzentenallianz eine
gesonderte Verteilungsvereinbarung schlieBen und auf
Grundlage dieser Verteilungsvereinbarung Verteilstellen
mit der Verteilung und Ausschiittung dieser kiinftigen Er-
I6sgelder (im Folgenden ,Beteiligungsvergiitung”) an die
Berechtigten beauftragen. Die vorliegende Vereinbarung
Uber die Verteilung und Ausschiittung von Beteiligungs-
vergutungen stellt diese Vereinbarung gemaB Tarifvertrag
(im Folgenden ,Verteilungsvereinbarung”) mit folgender
MaBgabe dar:

BFFS und deska nehmen auf ausdriicklichen Wunsch der
Vertragsparteien die Funktion als Kopfstelle gemaB Ziffer
12.1 des Tarifvertrages wahr.

Es besteht zwischen den Vertragsparteien Einigkeit daru-
ber, dass es BFFS und deska auch die Entgegenahme und
Verteilung des Anteils an die Berechtigten, die nicht dem
Gewerk Schauspiel angehéren, nach Maf3gabe dieses Ver-
teilungstarifvertrages wahrnehmen.

Die Tarifparteien sind sich einig, dass diese Verteilungs-
vereinbarung der Abwicklung tarifvertraglicher Anspri-
che nach MaBgabe des Tarifvertrages dient.

§1

Grundlagen dieser Verteilungsvereinbarung

(1) Der Anspruch der Berechtigten auf Beteiligungsver-
glitung richtet sich dem Grunde nach und in der H6-
he ausschlieBlich nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrages.

(2) Die Verteilung der Beteiligungsvergiitung an die Be-
rechtigten richtet sich fiir die in dieser Verteilungs-
vereinbarung bezeichnete Verteilstelle ausschlieBlich
nach den Festlegungen der Tarifparteien im ,Vertei-
lungsschema zum Erganzungstarifvertrag Kinoerlos-
beteiligung” (im Folgenden ,Verteilungsschema®),
das dieser Verteilungsvereinbarung als wesentlicher
Bestandteil als Anlage 1 beigeflgt ist.

(3) GeméB dem Verteilungsschema erfolgt die Vertei-
lung der Beteiligungsvergiitung an die Berechtigten
durch die Verteilstellen, was hier zur Klarstellung noch
einmal dargestellt wird, in zwei Schritten: Im ersten
Verteilungsschritt wird die jeweilige von einem Film-
hersteller geleistete Beteiligungsvergiitung auf die
verschiedenen erlésberechtigten Gewerke verteilt
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(,Binnenverteilung”). Im zweiten Schritt erfolgt die
Weiterverteilung der Gewerkanteile an die Berech-
tigten, die diesen Gewerken angehéren (,gewerkin-
terne Verteilung”). Fiir die weiteren diesbeziiglichen
Details wird auf die Bestimmungen des als Anlage 1
beigefligten Verteilungsschemas verwiesen.

§2
Vertragsgegenstand / Beauftragung als
Kopfstelle und Verteilstelle

Die Tarifparteien beauftragen hiermit die deska, ge-
meinschaftlich mit dem BFFS die Aufgabe als Kopf-
stelle im Sinne des Tarifvertrages zu libernehmen.

Die Tarifparteien beauftragen die deska, gemein-
schaftlich mit dem BFFS als Verteilstelle im Sinne des
Tarifvertrages fur die Berechtigten nach MaBgabe
des Tarifvertrages inklusive des Verteilungsschemas
sowie der Bestimmungen dieser Verteilungsverein-
barung tatig zu werden.

§3
Aufgaben und Befugnisse
von BFFS und deska

BFFS und deska haben entsprechend den Bestim-
mungen des Tarifvertrages sowie des Verteilungs-
schemas die Aufgabe, Zahlungen der Filmhersteller
zur Erfillung ihrer Verpflichtungen aufgrund von
Anspriichen der Berechtigten auf Beteiligungsvergi-
tungen geméaB dem Tarifvertrag entgegenzunehmen,
von den Filmherstellern einzufordern und an die Be-
rechtigten auszukehren.

Soweit flir die Durchfiihrung und Abwicklung dieser
Verteilungsvereinbarung und/oder fiir die Geltend-
machung von Auszahlungsanspriichen eine individu-
elle Erméachtigung oder Bevollmachtigung der deska
durch die Berechtigten erforderlich ist, werden die
Tarifparteien ihren jeweiligen Mitgliedern empfeh-
len, die entsprechenden Erklarungen abzugeben;
die Produzentenallianz wird ihren Mitgliedern eben-
falls empfehlen, die entsprechenden Erkldrungen der
Berechtigten einzuholen.

Zwischen den Tarifparteien besteht Einigkeit, dass
die deska und BFFS folgende Befugnisse innehaben:

a) die Befugnis, die Beteiligungsvergiitung fir die
Berechtigten von den Filmherstellern nach MaB-
gabe des Tarifvertrags einzufordern;

b) die Befugnis, von den Filmherstellern Auskunft
zu verlangen, ob und inwieweit die tarifvertrag-
lichen Voraussetzungen fiir die Auszahlung der
Beteiligungsvergiitung vorliegen;
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c) die Befugnis gemal3 §4 dieser Verteilungsver-
einbarung, erforderliche Unterlagen der Filmher-
steller zu prifen bzw. einzusehen oder einsehen
zu lassen;

d) die Befugnis zur Uberpriifung des Vorliegens
der Voraussetzungen zur Auszahlung der Betei-
ligungsverglitung gegeniiber den Berechtigten.

§4
Tarifvertragliche Abrechnungspflicht
der Filmhersteller gegeniiber der Kopfstelle
und Verteilstelle / Priifungsrecht der deska

Die Abrechnungspflicht zur Ermittlung der gemaf
Tarifvertrag von den Filmherstellern geschuldeten
Beteiligungsvergiitung richtet sich nach dem Tarifver-
trag. Haben deska und/oder der BFFS eine Priifung
durchgefiihrt, so erklart ver.di fir die von ver.di ver-
tretenen Berufsgruppen, das Priifungsergebnis anzu-
erkennen. Eine weitere Priifung findet dann zu dem
gleichen Priifungszeitraum nicht statt.

Das Prifungsrecht der Kopfstelle bzw. der Verteil-
stelle bei Filmherstellern, die zur Zahlung der Beteili-
gungsverglitung geméaB Tarifvertrag verpflichtet sind,
richtet sich nach dem Tarifvertrag.

§5
Zahlungen der Filmhersteller
an die Kopfstelle

Die Zahlungen der gemaB Tarifvertrag ermittelten
Beteiligungsvergiitung fir die Berechtigten leisten
die Filmhersteller jeweils in einer Summe fir alle
Berechtigten pro Kinofilm an den BFFS auf ein von
dem BFFS zu diesem Zweck bei einem Rechtsanwalt
einzurichtendes Anderkonto unter genauer Bezeich-
nung des jeweiligen Kinofilms.

Der fiir die einzelnen Kinofilme auf die Berechtigten
entfallende Betrag der jeweiligen Beteiligungsvergi-
tung pro Kinofilm wird dem jeweiligen Filmhersteller
von der Kopfstelle mitgeteilt. ver.di erklart fiir die von
ver.di vertretenen Berufsgruppen aus dem Kreis der
Berechtigten, diese dem Filmhersteller von der Kopf-
stelle fur den jeweiligen Kinofilm mitgeteilte Auftei-
lung zwischen dem Gewerk Schauspiel und den von
ver.di vertretenen Berufsgruppen anzuerkennen.

Die Zahlungen, die fiir das jeweils abzurechnende Ka-
lenderjahr an die Kopfstelle zu leisten sind, sind bis spa-
testens zum 31. Mérz des jeweils auf das abzurechnen-
de Kalenderjahr folgenden Jahres zur Zahlung fallig.

Alle von den Filmherstellern nach dem Tarifvertrag zu
leistenden Beteiligungszahlungen verstehen sich zu-
ziiglich einer etwa geschuldeten Umsatzsteuer in ge-
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(2)

3)

(4)

(5)
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setzlicher Hohe. Im Zusammenhang mit der Ermittlung
der der Umsatzsteuer unterliegenden Betrége wird auf
Ziff. 8a Satze 3 und 4 dieser Vereinbarung verwiesen.

Im Hinblick auf eine etwaige Verpflichtung zur Zah-
lung von Lohnsteuer wird klarstellend vereinbart,
dass diese vom Filmhersteller von den Beteiligungs-
zahlungen einzubehalten und abzufiihren ist. Soweit
fur die Beteiligungszahlungen die Pflicht zur Entrich-
tung von Sozialversicherungsbeitragen bestehen
sollte, wovon die Tarifparteien allerdings nicht ausge-
hen, behalt der Filmhersteller die anfallenden Arbeit-
nehmeranteile von den Beteiligungszahlungen ein
und entrichtet diese an die zustdndige Einzugsstelle.

Klarstellend wird festgehalten: Sofern im Zusammen-
hang mit Beteiligungszahlungen Kiinstlersozialabga-
ben zu entrichten sind, so trégt diese der Filmherstel-
ler und mindern die Beteiligungszahlung nicht.

§6

Auszahlungen an die Berechtigten

BFFS und deska sind verpflichtet, die von den Film-
herstellern an sie geleisteten Zahlungen der Beteili-
gungsvergiitung an die Berechtigten des jeweiligen
Kinofilms, denen nach den Regelungen des Tarifver-
trages ein Anspruch auf Beteiligungsvergiitung zu-
steht, nach MaBgabe des Verteilungsschemas sowie
nach Vorabzug der Verwaltungskosten gemaB §7
dieser Vereinbarung auszuzahlen.

Die Auszahlung der Beteiligungsvergiitung darf ge-
maB dem Tarifvertrag nicht davon abhangig gemacht
werden, dass die Berechtigten:

a) tarifgebunden sind oder
b) Mitglied von ver.di, des BFFS oder eines anderen
Verbands werden.

Diejenigen Berechtigten, die der Abwicklung der
Auszahlung der Beteiligungsvergiitung und/oder
der Ubermittlung der fiir die Abrechnung und Aus-
schittung erforderlichen Angaben widersprochen
haben, sind von der Ausschiittung ausgeschlossen.
Die Verteilstelle hat den jeweiligen Filmhersteller von
einem entsprechenden, ihr bekannten Widerspruch
schriftlich zu informieren und den auf den jeweiligen
Berechtigten entfallenden Anteil an der Beteiligungs-
verglitung abziiglich der Halfte der Verwaltungskos-
ten gemaB § 7 dieser Verteilungsvereinbarung an den
jeweiligen Filmhersteller nach Erhalt zuriick zu leisten.

Die Zahlungen an die einzelnen Berechtigten erfol-
gen durch die Verteilstelle bargeldlos auf ein vom
einzelnen Berechtigten zu benennendes Konto.

Eine Ausschiittung unterbleibt solange, wie der Ver-
teilstelle keine aktuelle Bankverbindung bekannt ist

(6)

(2)

(3)

und der Berechtigte auf eine Anfrage unter der der
Verteilstelle bekannten Anschrift nicht reagiert.

BFFS und deska sind nicht verpflichtet, zusétzlich zu
den ihnen von den Filmherstellern bereitgestellten
Informationen eigene Ermittlungen (z. B. nach
Berechtigten) vorzunehmen.

§7

Verwaltungskosten

Nach der Systematik des Tarifvertrages ist die Ver-
teilung der an die Kopfstelle und an die Verteilstelle
bezahlten Beteiligungsvergiitung Aufgabe der Ver-
tragsparteien, die auch das Verteilungsschema erar-
beitet haben und damit von ver.di und dem BFFS. Die
Bereitschaft dieser Vertragsparteien, diese Verteilung
zu Ubernehmen, war eine wesentliche Bedingung
fur die Produzentenallianz, dem Tarifvertrag und den
darin festgelegten Beteiligungssétzen zuzustimmen.
Der Produzentenallianz war beim Abschluss des Ta-
rifvertrages und ist zum Zeitpunkt des Abschlusses
dieser Verteilungsvereinbarung bewusst, dass bei
einer Einzelabrechnung der Filmhersteller gegen-
Uber allen Berechtigten bei den Filmherstellern er-
hebliche Kosten angefallen wéren, die in der Regel
die Verwaltungskosten gemaB nachstehendem Abs.
(4) — vermutlich sogar deutlich — Gberseigen drften.
Dies vorausgeschickt hélt die Produzentenallianz die
Hoéhe der Verwaltungskosten gemaB nachstehendem
Abs. (4) fur plausibel angesetzt.

Die auf dem Anderkonto gemaB §5 Abs. (1) einge-
henden Zahlungen sind die nach dem Tarifvertrag
geschuldeten Beteiligungsverglitungen fur die Be-
rechtigten einschlieBlich der Kosten fiir die Vertei-
lung auf die Berechtigten. Die Kosten der Verteilung
gehen zu Lasten der Berechtigten.

BFFS und die deska werden von den eingehenden
Zahlungen die bei ihr als Kopfstelle fiir die Entgegen-
nahme und Verteilung der eingehenden Zahlungen
anfallenden Verwaltungskosten gem&B nachfolgen-
dem Abs. (4) Satz 1 abziehen. BFFS und deska wer-
den dariiber hinaus die bei ihnen fir die Verteilung
und Weiterleitung der Beteiligungsvergiitung an die
einzelnen Berechtigten weiter anfallenden Verwal-
tungskosten geméaB nachfolgendem Abs. (4) Satz 2 in
Abzug zu bringen.

Zur Deckung der Verwaltungskosten der Kopfstel-
le fallt zunachst ein Betrag in Hohe von 2,75% zzgl.
MwSt. der jeweils gezahlten Beteiligungsvergiitung
als Vergutung fir die Kopfstelle an. Zur Deckung der
Verwaltungskosten der Verteilstelle fallen weitere
13,75% zzgl. MwSt. der bei der Kopfstelle jeweils zur
Verteilung eingegangenen Beteiligungsvergiitung
als Vergutung fur die Verteilstelle an.
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(5) Nach Ablauf von zwei Jahren sollen unter Zugrundele-
gung der dann vorliegenden Erfahrungswerte die H6-
he der Vergiitung fiir die von der Kopfstelle und der
Verteilstelle zu erbringenden vertragsgemaBen Leis-
tungen besprochen und diese erforderlichenfalls an-
gepasst werden. Sollte sich vor Ablauf von zwei Jahren
herausstellen, dass die gemé&B den vorstehenden Re-
gelungen verbindlich vereinbarte Verglitung fur
die Kopfstelle und die Verteilstelle die anfallen-
den Verwaltungskosten nicht decken kann oder
die tatsdchlichen Verwaltungskosten diese Ver-
gltung dauerhaft tbersteigen oder iibersteigen
werden, ist eine entsprechend angemessene An-
passung der Verglitung vorzunehmen.

§8

Riickerstattung

Die Voraussetzungen fiir eine vollstdndige oder teilweise
Riickerstattung der von einem Filmhersteller geleisteten
Beteiligungsvergiitung durch die Verteilstelle richten sich
nach dem Tarifvertrag sowie § 6 Abs. 3 dieser Vereinbarung.

§8a
Mitteilungspflichten der deska

Soweit dies zur Umsetzung der Tarifvertragsregelungen
Ziff. 9.1 S. 3, 10.2. S. 2, 11.3 und 13.2, jeweils in Verbin-
dung mit Ziff. 11.7 des Tarifvertrages, erforderlich ist,
sowie im Hinblick auf eine etwaige Verpflichtung zur
Einbehaltung von Lohnsteuer auf an angestellte Berech-
tigte entfallende Betrdge beauftragen ver.di und BFFS
die deska hiermit, dem Filmhersteller auf Antrag hin mit-
zuteilen, welche Anteile nach der Binnenverteilung auf
die einzelnen Berechtigten entfallen. Entsprechendes gilt
fur die Mitteilung tUber nicht auszahlbare Anteile an der
Erlésbeteiligung gem. Ziff. 14.3 des Tarifvertrags. Zur Er-
mittlung der zu leistenden Umsatzsteuer wird die deska
dem Filmhersteller ebenfalls mitteilen, ein wie hoher Be-
trag der von dem Filmhersteller geleisteten Zahlung auf
nicht der Verpflichtung zur Leistung von Umsatzsteuer un-
terworfene Kleinunternehmer entféllt. Die Mitteilung der
deska erfolgt ausschlieBlich auf der Grundlage der Anga-
ben, die die Berechtigten der deska erteilen; eine Prifung
der Richtigkeit der Angaben obliegt der deska nicht. Zur
Ermittlung der KSK-Verpflichtung des Filmherstellers wird
die deska dem Filmhersteller weiter mitteilen, ein wie ho-
her Anteil der geleisteten Zahlung auf Selbsténdige ent-
fallt. Die Mitteilung der deska erfolgt auch insoweit aus-
schlieBlich auf der Grundlage der Angaben, die die Be-
rechtigten der deska erteilen; eine Priifung der Richtigkeit
der Angaben obliegt der deska auch in diesem Fall nicht.
Die deska ist bereit, in ihrer Funktion als Verteilstelle fiir
den jeweiligen Filmhersteller auch die Gutschriftenerstel-
lung liber gezahlte Umsatzsteuern zu Gibernehmen, sofern
die deska und der jeweilige Filmhersteller sich in einer ge-
sonderten Vereinbarung liber die diesbeziglichen Kondi-
tionen einschlieBlich einer angemessenen Vergiitung fir
die deska einigen und der Ubernahme aus Sicht der deska
auch sonstige Griinde nicht entgegenstehen.
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§9
Vertraulichkeit

BFFS und deska sind verpflichtet,

a) die von den Filmherstellern gelieferten oder im
Rahmen einer Priifung gewonnenen Informatio-
nen iber Erlése (insb. Verglitungen, Lizenzerl6-
se),

b) die von den Filmherstellern in Bezug auf die Be-
rechtigten gelieferten Daten (insb. Anschrift, Art
des Engagements) und

c) von ihr selbst erhobene oder gewonnene Infor-
mationen Uber die Berechtigten (insb. Engage-
ments, Hohe der Zahlungen) vertraulich zu be-
handeln.

Diese Verpflichtung zur Vertraulichkeit steht einer
Weitergabe der Daten gemé&B Absatz (1) in anonymi-
sierter oder pseudonymisierter Form, also zumindest
ohne Angabe von Namen und Anschriften, Filmtiteln,
genauen Budgetangaben etc., von der deska an die
Vertragsparteien vorbehaltlich noch erforderlicher
weiterer Zustimmungen Dritter, zum Beispiel der Be-
rechtigten, nicht entgegen, zum Beispiel zur Evaluie-
rung des Tarifvertrages. Beschrankungen, die sich fir
eine Weitergabe dieser Daten aus den Datenschutz-
gesetzen ergeben, sind zusétzlich zu beachten.

§10
Dauer der Verteilungsvereinbarung

Diese Verteilungsvereinbarung gilt auf unbestimmte
Zeit.

Sie kann von jeder der Vertragsparteien mit einer
Ktindigungsfrist von 4 Monaten zum Ende eines Ka-
lenderjahres gekiindigt werden.

deska und/oder BFFS sind dariiber hinaus berech-
tigt, diese Verteilungsvereinbarung ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist zu kiindigen, sofern einzelne
Berechtigte dem Abzug von Verwaltungskosten von
der an sie auszukehrenden Beteiligungsvergiitung
widersprechen und/oder der Abwicklung der Aus-
zahlung der Beteiligungsvergiitung durch die deska
widersprechen.

Die Kiindigung hat schriftlich an alle Vertragsparteien
zu erfolgen.

Eine Kiindigung des Tarifvertrages beriihrt die Wirk-
samkeit dieser Vereinbarung nicht. Alle Vertragspar-
teien verpflichten sich auf Wunsch einer Vertragspar-
tei, Gespréche lber eine Anpassung auch ohne Kiin-
digungsausspruch aufzunehmen.
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§11
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verteilungsver-
einbarung ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die
Wirksamkeit der tibrigen Regelungen dieser Verteilungs-
vereinbarung hiervon unberiihrt. Die Vertragsparteien
werden diese Regelung durch eine wirksame Regelung
ersetzen, die dem Regelungsziel, welches die Vertragspar-
teien mit der unwirksamen Regelung erreichen wollten,
am nachsten kommt.

Berlin, den 20. Dezember 2018

Frank Werneke und Matthias von Fintel

(ver.di)

Simone Wagner und Hans-Werner Meyer

(BFFS)

Heinrich Schafmeister und Bernhard Stérkmann
(deska)

Dr. Christoph E. Palmer und Prof. Dr. Mathias Schwarz
(Produzentenallianz)

Artikel Il

Anderungstarifvertrag zum
Erganzungstarifvertrag Erlésbeteiligung Kinofilm
vom 13.05.2013

Praambel

Die Tarifparteien vereinbaren mit diesem Anderungsta-
rifvertrag die fiir die Umsetzung der Verteilungsvereinba-
rung gemaB Artikel | nétigen Anderungen am zugrunde-
liegenden Tarifvertrag.

Ziffer 13.1
des Tarifvertrages wird wie folgt gedndert:

Die Zahlungen der gemiB diesem Erganzungstarifvertrag
ermittelten Erlésbeteiligung leisten die Filmhersteller an
die in der Verteilungsvereinbarung damit beauftragte
Kopf- und Verteilstelle, die die Anteile der Berechtigten
geméaB den Regelungen dieses Erganzungstarifvertrages
zu berechnen und an die Berechtigten auszuzahlen hat.
Fiir die Kosten der Verteilung gilt § 7 der Verteilungsver-
einbarung gemalB Artikel | dieses Verteilungstarifvertra-
ges. Die weitere Vergutung fur die Tatigkeit als Kopfstelle
bemisst sich nach nachfolgender Ziff. 13.3. dieses Ergén-
zungstarifvertrages.

Ziffer 13.2
des Tarifvertrages wird wie folgt geédndert:

Die Zahlung der Filmhersteller erfolgt mit befreiender
Wirkung hinsichtlich der sich nach diesem Erganzungsta-
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rifvertrag errechnenden Erlésbeteiligungsanspriiche aller
Berechtigter. Ausgenommen hiervon sind die Berechtig-
ten, deren Anteil an der Erlésbeteiligung der Filmherstel-
ler nach den Regelungen dieses Ergénzungstarifvertrages
gekirzt hat (s. z.B. Ziff. 9.1 und 11.3). Die vorstehend ge-
nannte befreiende Wirkung entfillt nachtréglich jedoch
wieder, das heiBt der Anspruch des oder der Berechtigten
auf Zahlung einer Erlésbeteiligung nach diesem Tarifver-
trag lebt gegeniiber dem Filmhersteller wieder auf, wenn:

— Die Voraussetzungen des §6 Abs. (3) der Verteilungs-
vereinbarung gemal Artikel | dieses Verteilungstarif-
vertrages vorliegen und/oder

— die Verteilstelle Zahlungen an den Filmhersteller zu-
rickerstattet, insbesondere wenn sie ihrer Verpflich-
tung zur Riickerstattung gemaB Ziff. 14.2 dieses Ergén-
zungstarifvertrages nachkommt.

Ziffer 13.3
wird wie folgt gedndert:

Die Zahlungen der Filmhersteller erfolgen in einer Summe
fur alle Berechtigten pro Kinofilm auf ein von der Kopf-
stelle einzurichtendes Konto unter genauer Bezeichnung
des jeweiligen Kinofilms. Fir die Kosten der Tatigkeit der
Kopfstelle gilt § 7 der Verteilungsvereinbarung gemaB Ar-
tikel | dieses Verteilungstarifvertrages.

Artikel 111
Inkrafttreten und Vertragsdauer dieses
Verteilungstarifvertrages:

1. Der Verteilungstarifvertrag tritt riickwirkend zum 1.Ja-
nuar 2014 in Kraft. Er ist fruhestens zum 31. Dezember
2018 mit einer Frist von vier Monaten kiindbar.

2. Erfolgt keine Kiindigung, verlangert sich der Vertrag
bei gleicher Kiindigungsfrist jeweils um ein Jahr.

3. Nach erfolgter Kiindigung bleiben die Vertragsbe-
stimmungen bis zum Abschluss eines neuen Vertra-
ges in Kraft oder bis eine der Vertragsparteien die
Verhandlungen fiir gescheitert erklart.

4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, nach einer
Kindigung innerhalb von vier Wochen Verhandlun-
gen Uber einen Neuabschluss aufzunehmen.

Berlin, den 9. M&rz 2018
Frank Werneke und Matthias von Fintel (ver.di)

Berlin, den 21. M&rz 2018
Michael Brandner und Hans-Werner Meyer (BFFS)

Berlin, den 17. Marz 2018
Dr. Christoph E. Palmer und Prof. Dr. Mathias Schwarz

(Produzentenallianz)
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Anlage 1 zum Verteilungstarifvertragvom 20.12.2018

_ Genrefaktoren bei Sektionen
g % e |£ 1 4
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1. |Regie 15,38% | 100% 85% |100% 1.01. Filmregie Einsatztage 100% 1,0
1.02. | Ko-Filmregie Einsatztage 60% 1,0
1.03. Biihnenregie Einsatztage 50% 1,0
1.04. | Choreographie Einsatztage 50% 1,0
2. |Kamera 531% |100% |5% 140% 2.01. |Bildgestaltung Einsatztage 100% 1,0
2.02. | 2.-Unit-Bildgestaltung Einsatztage 50% 1,0
3. |Szene 4,24% 100% 5% 10% 3.01. Szenenbild Einsatztage 100% 1,0
3.02. Artdirektion Einsatztage 1,0
3.03. Setdekoration Einsatztage 40% 1,0
3.04. Location Einsatztage 1,0
3.05. |AuBenrequisite Einsatztage 1,0
3.06. [Innenrequisite Einsatztage 1,0
4. |Kostim 2,16% |100% |5% 10% 4.01. |Kostimbild Einsatztage 100% 1,0
5. | Maske 1,88% 100% 5% 5% 5.01. Maskenbild Einsatztage 100% 1,0
5.02. SFX-Maskenbild Einsatztage 100% 1,0
6. |Tongestaltung |3,43% |100% 170% | 130% 6.01. | Originalton(meister) Einsatztage 15,05% 1,0
6.03. Sounddesign Einsatztage 28,04% 1,0
6.05. FX-Editing Einsatztage 67,85% 1,0
6.09. Gerauschton(meister) Einsatztage 53,85% 1,0
6.10. Gerausche(macher) Einsatztage | 100,00% 1,0
6.12. | Mischung Einsatztage 64,62% 1,0
7. | Animation 36,34% | 0% 100% | 5% 7.01. | Storyboard Animationsfilm | Einsatztage 50,71% 1,0
7.02. Layout Einsatztage 13,42% 1,0
7.03. Staging Einsatztage 7.42% 1,0
7.04. Art-Direction / Einsatztage 61,48% 1,0
Production-Design
7.05. Character Design Einsatztage 100,00% 1,0
7.06. Set-, Background- & Einsatztage 82,81% 1,0
Location-Design
7.07. | Prop-Design Einsatztage 36,93% 1,0
7.08. FX-Design Einsatztage 25,13% 1,0
7.09. | Color-Styling Einsatztage 4,94% 1,0
7.10. Lighting Einsatztage 3,19% 1,0
7.11. Animation Direction Einsatztage 43,04% 1,0
7.12. Lead Animation Einsatztage 23,85% 1,0
7.13. VFX Animationsfilm Einsatztage 3,98% 1,0
8. |[Montage 514% |100% |50% |160% 8.01. |Filmmontage Einsatztage 100% 1,0
8.02. Animatic-Schnitt Einsatztage 80% 1,0
9. | Schauspiel 25,10% |100% |23% |8% 9.01. | Filmschauspiel Drehtage 100% 1,0
9.02. | Synchronschauspiel Takes 1% 1,0
9.07. | Stuntschauspiel Drehtage 100% 1,0
9.08. Stuntkoordiantion, -dou- Drehtage 25% 1,0
beln
10. | Sondergewerk | 1,00% Einsatztage 1,0
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Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler DIE SCHAUSPIELER

Anlage 4 Verteilungsschema

zum Erganzungstarifvertrag Kinoerlésbeteiligung
nachfolgend ,Verteilungsschema" genannt
von Heinrich Schafmeister

1. Einflihrung

Der Verteilungs- und Auszahlungsprozess der Erlosbeteiligung erfolgt in zwei Schritten:

In einem ersten Verteilungsschritt werden die Erlészahlungen des Filmherstellers auf die verschie-
denen beteiligten erlésberechtigten Gewerke der Filmherstellung verteilt. Dieser erste Verteilungs-
schritt wird nachfolgend ,,Binnenverteilung® bezeichnet.

In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Weiterverteilung der Gewerkanteile an die Berechtigten,
die diesen Gewerken angehtren. Die Weiterverteilung innerhalb eines Gewerkes wird nachfolgend
~gewerkinterne“ Verteilung” bezeichnet.

Die Binnenverteilung erfolgt mithilfe der nachfolgend erduterten Genreverhélinisformel sowie der
Zuwachsformel. Die vom Filmgenre bzw. Genre-Mix abhangige Gewichtung eines Gewerks wird
mithilfe der Genreverhaltnisformel ermittelt. Soweit Gewerke bei der Herstellung eines Kinofilms
nicht beteiligt waren, wird Uber die Zuwachsformel eine entsprechende Verteilungsanpassung fir
die Gbrigen anwesenden Gewerke berechnet.

Die gewerkinterne Verteilung erfolgt unter Zugrundelegung und Anwendung der nachfolgend erlau-
terten Sektionsschlisselformel und der Berechtigtenschlisselformel. Durch die Sektionsschlussel-
formel wird die Gewichtung der einzelnen Sektion im betreffenden Gewerk ermittelt. Die Berechtig-
tenschlisselformel beriicksichtigt den mit dem Sozialbeugungsexponenten gesteuerten sozialen
Ausgleich innerhalb einer Sektion und liefert schlieBlich als Resultat den Berechtigtenschlissel.
Der Berechtigtenschlilssel bestimmt die Erléssumme des einzelnen Berechtigten.

2. Zuordnung der Berechtigten

2.1. Berechtigte
Alle Filmschaffende, die bei der Herstellung eines Kinofilms durch ihre Mitwirkungen Erlésbeteili-
gungsberechtigungen erlangen, sind Berechtigte.

2.2 Sektionen
Eine Sektion ist eine Gruppe von Filmschaffenden, die bei der Herstellung eines Kinofilms die
gleichartige Tatigkeit ausgelibt haben und dadurch zur Erldsbeteiligung berechtigt sind. Die Sekti-
onen sind in der Verteilungsschematabelle Ziffer 7. abschlieBend aufgefihrt.

2.3. Kreativgewerke
Ein Kreativgewerk ist die Zusammenfassung einer oder mehrerer Sektionen. Die Kreativgewerke
sind in der Verteilungsschematabelle Ziffer 7. abschlieRend aufgefihrt.

2.4, Sondergewerk

Filmschaffende, deren Tatigkeit nach Auffassung des betreffenden Filmherstellers beim betreffen-
den Kinofilm ausnahmsweise doch eine entscheidende kinstlerische Relevanz haben, ohne dass
sie einem der Kreativgewerke und deren Sektionen zugeordnet werden kénnen, werden in einem
sogenannten ,Sondergewerk" als erlésbeteiligungsberechtigt zusammengefasst.

2.5. Gewerke

Gewerke bezeichnet die 9 Kreativgewerke und das Sondergewerk.

Stand: 12.11.2013
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DIE SCHAUSPIELER Verteilungsschema

26. Zustandigkeitsbereiche der beiden Verteilstellen
26.1, Zustandig fur das Kreativgewerk Schauspiel ist die Deutsche Schauspielkasse.

26.2.  Zustandig far die Gewerke 1 bis 8 und 10 in der Verteilungsschematabelle {Ziffer 7.) ist xxx.

3. Filmgenres

3.1. Realspielfilm
Realspielfilm im Sinne dieses Verteilungsschemas ist ein Kinofilm mit einer ausschliellich durch
Menschen (Schauspieler, Tanzer, Sanger), Tiere oder durch Puppenspieler gefiihrte Puppen ge-
tragenen Spielhandlung.

324 Animationsfilm
Animationsfilm im Sinne dieses Verteilungsschemas ist ein Kinofilm mit einer ausschlieRlich durch
kinstlich erzeugte Figuren ohne Beteiligung von Lebewesen getragenen Spielhandlung.

3.3 Dokumentarfilm
Dokumentarfilm im Sinne dieses Verteilungsschemas ist ein Kinofilm, der ohne Spielhandlung und
ohne Verwendung kinstlich erzeugter Figuren eine Realitdt dokumentiert.

3.4, Genrezuordnung

Jeder Kinofilm ist entsprechend seines Charakters einem oder mehreren der 3 Filmgenres der Zif-
fern 3.1. bis 3.3. zuzuordnen. Die Zuordnung des betreffenden Kinofilms erfolgt durch den betref-
fenden Filmhersteller geman der folgenden Ziffern 3.4.1. und 3.4.2.

3.4.1. Eindeutige Genrezuordnung

Entspricht der Charakter eines Kinofilms zu mehr als 80% einem der unter den Ziffern 3.1. bis 3.3.
aufgefiihrten Filmgenres, wird der Filmhersteller den betreffenden Kinofilm zu 100% dem betref-
fenden Genre zuordnen.

342 Genre-Mix

Entspricht der Charakter eines Kinofilms nicht zu mehr als 80% einem der unter den Ziffern 3.1. bis
3.3. aufgefiihrten Filmgenres, wird der Filmhersteller den sogenannten Genre-Mix des betreffenden
Kinofilms angegeben. Der Genre-Mix ist das Verhaltnis der Filmgenres am betreffenden Kinofilm.
Der Filmhersteller wird den Genre-Mix unter Aufrundung von in 10 von Hundert Schritten angeben.

4, Binnenverteilung

Die Binnenverteilung ist die Verteilung der Gesamtbeteiligung auf die 10 Gewerke.

4.1, Gewerk-Planschlissel
Allen 10 Gewerken sind planmaRig gemalk der Verteilungsschematabelle in Ziffer 7. jeweils pro-
zentuale Anteile, sogenannte ,Gewerk-Planschlissel" (kurz: ,Planschlissel"), zugewiesen.

4.2, Genrefaktoren

Jedem der 9 Kreativgewerke ist fur jedes der 3 Filmgenres geman der Verteilungsschematabelle in
Ziffer 7. jeweils ein prozentualer Genrefaktor zugewiesen. Das Sondergewerk hat keine Genrefak-
toren.
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4.3.

4.4

4.5.

4.6.

46.1.

46.2.

4863,

46.4.

4.7.

4.7.1.
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Genreverhaltnisfaktor
Fur jedes der 9 Kreativgewerke wird aufgrund der Genrezuordnung des betreffenden Kinofilms und
mithilfe der ,Genreverhaltnisformel" gemat Ziffer 4.4. der Genrevernaltnisfaktor errechnet.

Genreverhaltnisformel

2, ) Genreanteil | des Kinofilms
Z[Gem'efaktorc des Gewerks, x— -

E=) ZGcnrcantciI“ des Kinofilms

u=|

] = Genreverhiltnisfaktor des Gewerks,

i steht fur eines der 9 Kreativgewerke.
g und a durchlaufen die 3 Filmgenres Spielfilm, Animationsfilm und Dokumentarfilm.

Die Genrefaktoren der 9 Kreativgewerke sind in der Verteilungsschematabelle (Ziffer 7) hinterlegt.

Die Genreanteile des Kinofilms werden wie in Ziffer 3.4. angegeben.

Sondergewerkfaktor

Wenn das Sondergewerk bei einem Kinofilm anwesend sein sollte, erfolgt durch den Filmhersteller
eine Angabe des Sondergewerkfaktors. zwischen 1% und 100%. Der Sondergewerkfaktor belasst
oder reduziert die Wirkung des Planschlissels fur das Sondergewerk entsprechend der kinstleri-
schen Relevanz der in diesem Gewerk zusammengefassten Filmschaffenden bei der Herstellung
des betreffenden Kinofilms.

Gewerk-Istschlissel

Die Planschlussel (Ziffer 4.1.) werden gesondert fir jeden Kinofilm in prozentuale Anteile, soge-
nannte ,Gewerk-Istschlissel” (kurz: Istschlissel') umgerechnet, nach denen die Gesamtbeteili-
gung des betreffenden Kinofiims auf die einzelnen Gewerke aufgeteilt wird. Die Umrechnung er-
folgt mithilfe der sogenannten ,Zuwachsformel" gemaf Ziffer 4.7. unter Berlcksichtigung:

der aufgrund des Genres bzw. des Genre-Mixes und der Genrefaktoren berechneten Genrever-
haltnisfaktoren der Kreativgewerke,

der tatsachlich beim betreffenden Kinofilm anwesenden Kreativgewerke
des tatsachlich beim betreffenden Kinofilm anwesenden Sondergewerks
und seines Sondergewerkfaktor gemaR Ziffer 4.5.

Zuwachsformel

Die Zuwachsforme! wird fir alle Gewerke, die am beteiligungsfahigen Kinofilm tatséchlich beteiligt
sind, in der folgenden Fassung angewendet:

Planschliissel, x Genreverhéltnisfaktor des Gewerks,

- = Istschliissel des Gewerks,
Z(Plansch]i]ssclk x Genreverhéltnisfaktor des Gewerks, )
k=1

i steht fur eines der 10 Gewerke, das am betreffenden Kinofilm tatsachlich beteiligt ist.
k durchlauft alle (n) Kreativgewerke, die am betreffenden Kinofilm tatsachlich beteiligt sind.
Die Planschliissel aller Gewerke sind in der Verteilungsschematabelle (Ziffer 7.) hinterlegt.

Die Genreverhiiltnisfaktoren aller Kreativgewerke sind in der Verteilungsschematabelle (Ziffer 7.)
hinterlegt.

Der Genreverhiiltnisfaktor des Sondergewerks ist gleich dem Sondergewerkfaktor (Ziffer 4.5.).

3=
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Die Zuwachsformel wird fir alle Gewerke, die am beteiligungsfahigen Kinofilm nicht beteiligt sind,

in der folgenden Fassung angewendet:

Planschliissel, x 0 = Istschliissel des Gewerks, = 0%

Die Planschliissel aller Gewerke sind in der Verteilungsschematabelle (Ziffer 7.) hinterlegt.

i steht fiir eines der 10 Gewerke, das am betreffenden Kinofilm nicht beteiligt ist.

Gewerkinterne Verteilung

Die gewerkinterne Verteilung ist die Weiterverteilung eines Gewerkanteils an die dem jeweiligen
Gewerk zugehdrenden Berechtigten.

Basiseinheit

Die Basiseinheiten der Berechtigten sind die Werte, die gewerksintern zur Berechnung der Beteili-
gung eines jeden Berechtigten zugrunde liegen. Jede Sektion hat ihre entsprechend der Vertei-
lungsschematabelle (Ziffer 7.) eigene Art der Basiseinheit.

Anzahl der Einsatztage als Basiseinheit

Zur Berechnung der Beteiligung der Berechtigten von Sektionen, fur die in der Verteilungsschema-
tabelle (Ziffer 7.) Einsatztage bestimmt wurden, werden die tatsachliche Anzahl ihrer vom Filmher-
steller angegebenen Einsatztage zugrunde gelegt.

Anzahl der Drehtage als Basiseinheit

Zur Berechnung der Beteiligung der Berechtigten von Sektionen, fir die in der Verteilungsschema-
tabelle (Ziffer 7.) Drehtage bestimmt wurden, werden die tatsachliche Anzahl ihrer vom Filmherstel-
ler angegebenen Drehtage zugrunde gelegt.

Anzahl der Takes als Basiseinheit

Zur Berechnung der Beteiligung der Berechtigten von Sektionen, fiir die in der Verteilungsschema-
tabelle (Ziffer 7.) Takes bestimmt wurden, werden die tatsachliche Anzahl ihrer vom Filmhersteller
angegebenen Tontakes zugrunde gelegt.

Sektionswertung

Die Sektionswertung (kurz: ,SW") ist der prozentuale Faktor gemal der Verteilungsschematabelle
in Ziffer 7., mit der die Basiseinheiten einer Sektion gegeniiber den Basiseinheiten anderer Sektio-
nen auf- oder abgewertet werden, um der kinstlerischen Relevanz der betreffenden Sektion ge-
genlber den anderen Sektionen gerecht zu werden.

Sektionsschlissel

Der Sektionsschitssel ist der prozentuale Anteil, der einer Sektion am Istschliissel seines Gewerks
zusteht. Die Sektionsschllssel aller Sektionen werden mithilfe der sogenannten ,Sektionsschlis-
selformel" errechnet.
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54,

5.5.

5.86.

56.1.

56.2.

56.3.

5.6.4,

Sektionsschlusselformel

Basiseinheitsumme der Scktion, x Scktionswertung,

= Sektionsschliissel,

=
Z[Basiscinhc{tsumme der Sektion, x Sektionswertung, |
k=1

i steht fiir eine der Sektionen des am betreffenden Kinofilm tatsachlich beteiligten Gewerks.
k durchlauft alle (n) Sektionen eines beim betreffenden Kinofim beteiligten Gewerks.

Die Basiseinheitsumme der Sektion ist die Summe aller Basiseinheiten (Ziffer 5.1.) der Berechtigten
einer Sektion.

Die Sektionswertung der Sektionen ist in der Verteilungsschematabelle (Ziffer 7.) unter SW hinter-
legt.

e — e — - s s e = — —

Sozialbeugungsexponent

Der sogenannte ,Sozialbeugungsexponent® (kurz: ,SbE") ist der sektionseigene Exponent zwi-
schen 0 und 1 gemaf der Verteilungsschematabelle in Ziffer 7., der die Verhaltnisse der Basisein-
heiten innerhalb einer Sektion beugt, um dadurch einen gewissen sozialen Ausgleich zwischen den
Berechtigten dieser Sektion vorzunehmen.

Berechtigtenschlissel

Der Berechtigtenschlissel ist der prozentuale Anteil, der einem Berechtigten an der Auskehrbrutto-
summe (Ziffer 6.2.) einer der beiden Verteilstellen zusteht, in deren Verantwortungsbereich auch
das Gewerk des betreffenden Berechtigten fallt. Die Berechnung der Berechtigtenschliissel erfolgt
mithilfe der sogenannten ,Berechtigtenschlisselformel' (Ziffer 5.7.) unter Beriicksichtigung

der errechneten Istschliissel der Gewerke (wie in Ziffer 4.7.), die im gleichen Verantwortungsbe-
reich einer der beiden Verteilstelle liegen, in dem auch das Gewerk liegt, der der Berechtigte zuge-
teilt ist

des errechneten Istschliissels des Gewerks (wie in Ziffer 4.7.), dem der betreffende Berechtigte
zugeteilt ist,

des errechneten Sektionsschliissels der Sektion (wie in Ziffer 5.4.), der der betreffende Berechtigte
zugeteilt ist

und des Sozialbeugungsexponenten (SbE) der Sektion, der der betreffende Berechtigte in der Ver-
teilungsschematabelle (Ziffer 7.) zugeteilt ist.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.
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Berechtigtenschlisselformel

Basiseinheit, "™ x Sektionsschliissel . Istschliissel

u . = Berechtigtenschliissel,
> Basiseinheit™ > Istschliissel,
k=1

p
i steht fur einen Berechtigten.

Der Basiseinheit gemaf Ziffer 5.1. des Berechtigte i.

Der ShE gehért zu der Sektion, der der Berechtigte i zugeteilt ist.

Der Sektionsschliissel gehort zu der Sektion, der der Berechtigte i zugeteilt ist.

k durchlauft alle (n) Basiseinheiten der Berechtigten einer Sektion, der der Berechtigte i angehort.
Der Istschliissel gehtirt zu dem Gewerk, dem der Berechtigte i zugeteilt ist.

s durchlauft alle (v) Istschliissel der Gewerke, die im gleichen Zustandigkeitsbereich einer der Ver-
teHstellen liegen, in dem auch das Gewerk ||egt dem der Berechtigte i zugeteilt ist.

Gewerkibergreifende Mitwirkung

Gehort ein Berechtigter entsprechend seiner Mitwirkung mehreren Sektionen unterschiedlicher
Gewerke an, wird fur ihn je Gewerk, dem er angehor, ein gesonderter Berechtigtenschlissel er-
rechnet.’

Sektionsiibergreifende Mitwirkung innerhalb eines Gewerks

Kénnte ein Berechtigter entsprechend seiner Mitwirkung mehreren Sektionen innerhalb eines Ge-
werks angehéren, wird er nur der angehérigen Sektion mit der groiten Sektionswertung zugewie-
sen und fur ihn nur ein Berechtigtenschllssel errechnet. Fiir ihn gelten die Art der Basiseinheit und
die Sektionswertung dieser zugewiesenen Sektion. Seine gesamte Anzahl der Einsatztage bzw.
Drehtage bzw. Takes in den (zu beteiligenden) Sektionen, denen er angehdren kdnnte, werden als
seine Basiseinheit in die Berechnungen einbezogen.’

Berechtigtenbruttoanteil

Der Berechtigtenbruttoanteil ist der Anteil, der einem Berechtigten bei einem Kinofilm zusteht,
wenn der Berechtigte nicht bereits Erlésanteile aufgrund anderer Erlésbeteiligungsvereinbarungen
erhalten hat.

Die Berechnung des Berechtigtenbruttoanteil eines Berechtigten erfolgt wie in folgender Formel
beschrieben:

Berechtigtenschliissel x Auskehrbruttosumine, = Berechtigtenbruttoanteil

i steht fur die Verteilstelle, in deren Zustandigkeitsbereich das Gewerk liegt, der der Berechtigte
zugeteilt ist.

Der Berechtigtenschliissel wie in Ziffer 5.7. berechnet.

Die Auskehrbruttosumme wie in Ziffer 6.2. berechnet.

Berechtigtenabzug

Wenn der Berechtigte bereits Eridsanteile aufgrund anderer Erlésbeteiligungsvereinbarungen er-
halten hat, werden diese mit dem Berechtigtenbruttoanteil wie folgt verrechnet:

Beispiel: Wirkte ein Berechtigter als Filmregisseur und als bildgestaltender Kameramann bei einem Film mit, erhalt er die Erlos-
antelle aus der Sektion Filmregie und aus der Sektion Bildgestaltung.

Beispiel: Wirkte ein Berechtigter als Originaltonmeister und als Sounddesigner bei einem Film mit, erhdlt er nur die Erltsanteile
aus der Sektion Sounddesign, die mit der Anzahl seiner Einsatztage als Originaltonmeister und als Sounddesigner und der Sek-
tionswertung der Sektion Sounddesign zu berechnen sind.

-6 -
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5.11.1. Wenn der bereits ausgezahlte Erlésanteil aufgrund anderer Erlésbeteiligungsvereinbarungen mehr
als der Berechtigtenbruttoanteil ist, wird letzterer nicht ausgekehrt und gilt als Berechtigtenabzug.

5.11.2. Wenn der Berechtigtenbruttoanteil mehr als der bereits ausgezahlte Erlosanteil aufgrund anderer
Erlosbeteiligungsvereinbarungen ist, gilt letzterer als Berechtigtenabzug und wird vom Berechtig-
tenbruttoanteil abgezogen.

6. Verteilstellenbetrage

6.1. Bruttoanteile der Verteilstellen
Die Verteilstellenbruttoanteile der Verteilstellen, Deutsche Schauspielkasse und xxx, an der Ge-
samtbeteiligung entsprechen der Istschlissel-Summe der Gewerke, die in den Verantwortungshe-
reich der jeweiligen Verteilstellen fallen.

6.1.1. Bruttoanteil der Deutschen Schauspielkasse

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Der Bruttoanteil der Deutschen Schauspielkasse an der Gesamtbeteiligung errechnet sich wie in
der folgenden Formel dargestelit:

' Gesamtbeteiligung x Istschliissel des Gewerksg,, .. = Bruttoanteil Deutsche Schauspielkasse

e —————— e — —

Bruttoanteil der xxx

Der Bruttoanteil der xxx an der Gesamtbeteiligung errechnet sich wie in der folgenden Formel dar-
gestelit:

9
Gesamtbeteiligung letschlusse] des Gewerks,, = Bruttoanteil xxx
=t

p durchlauft alle 8 Gewerke, die der xxx gemaf Ziffer 2.6.2. zugeteilt sind.

Auskehrbruttosumme der Verteilstellen

Die Auskehrbruttosumme einer Verteilstelle ist ihr Bruttoanteil abzliglich ihrer Verwaltungskosten,
wie in folgender Formel dargestelit:

— e e e e e ——————— ——rr —

Bruttoanteil der Verteilstelle - Verwaltungskosten der Verteilstelle = Auskehrbruttosumme

Verwaltungskosten der Deutschen Schauspielkasse

Von ihrem Bruttoanteil darf die Deutsche Schauspielkasse xx% als Verwaltungskosten einbehal-
ten.

Verwaltungskosten der xxx

Von ihrem Bruttoanteil darf die xxx yy% als Verwaltungskosten einbehalten.

Nettoanteil der Verteilstellen

Die Nettoanteile der Verteilstellen sind die Anteile, die den Verteilstellen unter der Berlicksichtigung
zustehen, dass die Berechtigtenbruttoanteile mit den Erlésbeteiligungen gemafl Ziffer 5.11. ver-
rechnet wurden, die die betreffenden Berechtigten aufgrund anderer Erlésbeteiligungsvereinbarun-
gen bereits erhalten haben.
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n
Bruttoanteil der Verteilstelle - Z Berechtigtenabzug = Nettoanteil der Verteilstelle
k=1

Bruttoanteil der Verteilstelle (Ziffer 6.1.)

Berechtigtenabzug (Ziffer 5.11.)
k durchlauft alle (n) Berechtigtenabziige, von den im Zustandigkeitsbereich einer der beiden Ver-

teilstellen befindlichen Berechtigten, die bereits aufgrund anderer Erlésbeteiligungsvereinbarungen
Erlésbeteiligungen erhalten haben.
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7. Verteilungsschematabelle:
il Somerk Genrefaktoren bel e E;nniuln'li
ewerk- eKtions- ozlal-
Kreatlvgewerke Planschidssel | Regispieiiim Anlmatlons- | Dokumentar- Seklionen Baslseinhelt wertung beugungs-
filen flim exponent
1.01 Filmragie Ensalztags 100% 1.0
. 102 Ko-Fimreple Eingatztags B0% 1
1. 100% ¥
REGIE 15,38% Q0% B5% 100% 03 B ehia Ei s 0% 10
D C'norauiraﬁ' 18 E'Insalztnie Sﬁi} 1-12
2 KAMERA 5.31% 100% 5% 140% [ .5-3—_-_@%:@ E:HM 100% 1-3
f._z_ 2 -Linit-| ..Iaiastaht.rg _nsala[ﬁﬂa 0% 1_
3.01._Szenenbid E nsatzlage 100% 1,0
3.02. Analrektion | Elnsatztags k) 1.0
3 SZENE 4,24% 100% 5o 10% 3.03. Satdakoration Elnsatrtags 1,0
3.04. Localion Einsatriaga k) 1,0
4.05. Aultenrequisite Einsalztaga i) 1.0
— 3.08. Innaﬂrequis e Einsatztags % 1,0
4. KOSTUM 216% 100% 5% 0% 409, Hostombid ‘E‘rnsa‘lz‘tags 100% 1.2
5 MASKE 1.88% 1000 son 50 501 Maskenpild Einsaiziags 100% 1.2
502, SFX-Maskenblid Einsalztags 100% 1.0
e ey
6.01 Originaiten{maister) Einsatztage 15,05% 1.2
6.03 Sounddesign Eir a 28,04% 1,0
TON- 6.05_FX-Ediling Elnsatziags 67.85% 1.0
8. 3.43% 100% 170% 130%
GESTALTUNG 609 Gerauschlen{meister) | Einsatzsga 53,85% 1.0
F.10 Garduschaimachar) E.nnnrnggn 100 D% 1.0
£.12. Mischung Einsatzlage 64, 82% 1.0
= == e
Sloryboard Animat-
7.0, onsfilm Elnsatriaga 50.71% 1.0
7,02 Layaut Einsatziage 13,42% 1,0
7.03, Staging Eingalriane 7,42% 1.0
Art-Diraction f Procue- N
7.04, Han-Design Elnsatziage 61,48% 10
7.05. Character Design Elnsalziage 100,00% 1.0
Sel-, Background- & 1
7. ANIMATION 35,34% 0% 100% 5% 7.06. Lm,ion_,ﬂ,sign Einsatziage B2.81% 10
7.07. Prop-Dasign Einsatrtags 36,93% 1.0
7.08 FX-Design Einsalztage 25.13% 1.0
7.09_Color-Styling Einsatztage 4,94% 1.0
7.10. Lighting Einsatztage 3,19% 1,0
7.11 Animation Direction Elnsatztage 43,04% 1.0
7.12_Leag Animation Elnsatztage 23.85% 1.0
7.13._VFX Animationsfilm Einsalztage 3,98% 1,0
8. MONTAGE 5,14% 100% 50% 160% 501 Fmeomege Einsaiztage 1% L1
£.02. Animatic-Schitt Einsatztage 0% 10
TR
9.01. Filmschauspiel Urentage 100% b
07 Synchronschauspiel Taxas 1% 1.0
9. SCHAUSPIEL 2510% 100% 23% 8% §.07. Stuntschauspial Drehtage 100% 10
Stunt
9,08, -koordiantian, Drehtage 25% 10
-derbaln
gENDER .
10 GEWJI_E'RK 1,00% Einsatrtages

Hinweis: siehe aktuelle Tabelle auf S. 57
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zwischen

(1)

und

(2)

(3)

9

'GEMEINSAME
VERGUTUNGSREGEL
NACH § 36 URHG

finaler Verhandlungsstand Mai 2019

Verband Deutscher Drehbuchautorene. V.
CharlottenstrafBBe 95, 10969 Berlin

Bayerischer Rundfunk Anstalt des éffentlichenRechts
Rundfunkplatz 1, 80335 Miinchen

Hessischer Rundfunk Anstalt des 6ffentlichenRechts
BertramstrafBe 8, 60320 Frankfurt am Main

Mitteldeutscher Rundfunk Anstalt des 6ffentlichenRechts
KantstraBe 71-73, 04275 Leipzig

Norddeutscher Rundfunk Anstalt des 6ffentlichenRechts
Rothenbaumchaussee 132-134, 20149 Hamburg

Radio Bremen Anstalt des 6ffentlichenRechts
Diepenau 10, 28195 Bremen

Rundfunk Berlin-Brandenburg Anstalt des 6ffentlichenRechts
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin

Saarlandischer Rundfunk Anstalt des 6ffentlichenRechts
Funkhaus Halberg, 66100 Saarbriicken

Stidwestrundfunk Anstalt des 6ffentlichenRechts
NeckarstraBBe 230, 70190 Stuttgart

(10) Westdeutscher Rundfunk Kéln Anstalt des 6ffentlichenRechts

Appellhofplatz 1, 50667 Kéln

vertreten durch

Norddeutscher Rundfunk Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Rothenbaumchaussee 132-134, 20149 Hamburg

und

(11) Degeto FilmGmbH,

sowie

Am Steinernen Stock 1, 60320 Frankfurt am Main

(12) Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V.,

KronenstraBBe 3, 10117 Berlin
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Vorbemerkungen

Die Parteien haben gemeinsam mit dem Verband Deut-
scher Bihnen- und Medienverlage e.V. (VDB) seit dem 20.
Juli 2017 Uber Verglitungsregelungen fir vollfinanzierte
fiktionale Auftragsproduktionen der ARD-Anstalten und
der Degeto verhandelt. VDD und VDB haben zu diesem
Zweck eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel ge-
schlossen, gemeinsam mit den ARD-Anstalten, der Dege-
to sowie der Produzentenallianz einheitliche Mindeststan-
dards aufzustellen, die fur alle Drehbuchautorinnen und
Drehbuchautoren' gelten, unabhangig davon, ob sie Ver-
trage direkt oder vertreten durch einen Verlag abschlie-
Ben.

Protokollnotiz

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Drehbuch-
autoren wéhrend des gesamten Schaffungsprozesses der
Filmherstellung erstellen die ARD und die Degeto unter
Einbeziehung der Produzentenallianz im 1. Halbjahr 2019
selbstverpflichtende Leitlinien.”

Die Parteien haben sich darauf verstéandigt, die von der
ARD vorgeschlagene Systematik der Nutzungsvergiitung
als Grundlage fiir die Gemeinsamen Verglitungsregelun-
gen zu akzeptieren. Zugleich wird diese Systematik aber
um Regelungen erganzt, die ausdriicklich den Besonder-
heiten der Arbeit der Drehbuchautoren im Filmherstel-
lungsprozess geschuldet sind.

Dies vorausgeschickt, stellen die Parteien folgende Ge-
meinsame Vergitungsregeln auf:

1. Anwendungsbereich

1.1. Diese Gemeinsamen Vergutungsregeln finden
Anwendung auf Drehbuchvertrége tiber vollfinan-
zierte fiktionale Auftragsproduktionen der ARD-
Anstalten und der Degeto mit einer Lange von ca.
90 Minuten. Fir teilfinanzierte fiktionale Auftrags-
produktionen der ARD-Anstalten und der Degeto
finden die Gemeinsamen Vergiitungsregeln nach
MafBgabe der nachfolgenden Protokollnotiz eben-
falls Anwendung. Ausgenommen sind Produkti-
onen, die mit Mitteln der deutschen Bundes- und
Landerfilmférderung hergestellt werden, Kinofil-
me, Hochschulfilme und Debitfilme. Debutfilme
sind Produktionen, bei denen der Drehbuchautor
erstmals mit der Realisierung eines Drehbuchs fur
eine fiktionale Produktion mit einer Ldnge von ca.
90 Minuten fiir die ARD-Anstalten oder fir die De-
geto beauftragt wird oder wenn der Drehbuchautor
bislang nur einen Spielfilm mit einer Lénge von ca.
90 Minuten fiir einen anderen Sender realisierthat.

1 Personenbezeichnungen, die nurin ménnlicher Form wieder gegeben werden, um-
fassen Personen jeden Geschlechts.
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Protokollnotiz zu Ziffer 1.1

Die Parteien haben zunéchst ihre Verhandlungen
zu vollfinanzierte fiktionale Auftragsproduktionen
gefiihrt. Zu teilfinanzierten fiktionalen Auftragspro-
duktionen sollen noch gesondert Verhandlungen
im 1. Halbjahr 2019 gefihrt werden. Unabhéngig
hiervon stimmten die Parteien darin (iberein, dass
die fiir vollfinanzierte Auftragsproduktionen aufge-
stellten Gemeinsamen Vergitungsregeln auch fiir
teilfinanzierte fiktionale Auftragsproduktionen der
ARD-Anstalten und der Degeto mit einer Linge von
ca. 90’ angemessene Vergiitungsregeln enthalten
und auf diese anzuwenden sind. Ausgenommen
vom Anwendungsbereich sind jedoch Verwertungs-
handlungen, die der Auftragsproduzent aufgrund
der ihm vorbehaltenen Rechte vornimmt. Uber de-
ren angemessene Beriicksichtigung bei der Vergu-
tung ist noch zu verhandeln.

1.2. Diese Gemeinsamen Verglitungsregeln finden An-
wendung auf Vertrage mit Drehbuchautoren, die
ihren Lebensmittelpunkt in der Europaischen Uni-
onhaben.

1.3. Diese Gemeinsamen Verglitungsregeln finden
keine Anwendung auf fiktionale Auftragsproduk-
tionen mit einer anderen als der unter Ziffer 1.1
genannten Lénge, auf Dokumentationen und auf
Serien. Die Parteien streben an, sich im Laufe des
Jahres 2019 in gesonderten Gespréachen auch fur
diese Bereiche auf Gemeinsame Vergiitungsregeln
zu einigen, die sich an dem Kompromiss orientie-
ren, den die Parteien in diesen Gemeinsamen Ver-
glitungsregeln gefundenhaben.

2. Umfang der
eingerdumten Nutzungsrechte

Der Drehbuchautor rdumt dem Filmhersteller mit Ver-
tragsschluss zum Zwecke der Weiterlibertragung an die
ARD-Anstalten oder die Degeto an der Produktion die
ausschlieBlichen sowie zeitlich, rdumlich und inhaltlich
unbeschrankten sowie libertragbaren und unterlizenzier-
baren Nutzungsrechte in Bezug auf seine Autorenleistung
zur umfassenden Auswertung der Produktion in allen Nut-
zungsarten ein. Die Einzelheiten der Rechteeinraumung
regelt der jeweilige Drehbuchvertrag. Diese Rechteeinrau-
mung schlieBt das Recht zur Bearbeitung und Umgestal-
tung der Produktion unter Wahrung des Urheberpersén-
lichkeitsrechts des Drehbuchautors ein. Ein nachtraglicher
Erwerb von Nutzungsrechten durch die ARD-Anstalten
bzw. die Degeto fir bestimmte Nutzungen der Produktion
gegen eine gesonderte Vergiitung, ist nicht erforderlich.
Durch den Drehbuchvertrag wird sichergestellt, dass der
Filmhersteller sémtliche Nutzungsrechte an der Produkti-
on in dem hier beschriebenen Umfang erwirbt. Die Vergi-
tung fir sémtliche Nutzungen der Produktion ergibt sich
vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 6.2 abschlieBend aus
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diesen Gemeinsamen Vergiitungsregeln. Die von einer
Verwertungsgesellschaft wahrgenommenen gesetzlichen
Verglitungsanspriiche des Drehbuchautors verbleiben
beim Drehbuchautor.

Protokollnotiz zu Ziffer 2

Uber die Nebenrechte, insbesondere bzgl. Wiederverfil-
mung und Novellisation, werden die Parteien im 1. Halb-
jahr 2019 einvernehmlich eine Regelung finden, die den
besonderen Interessen der Drehbuchautoren und den
ARD-Anstalten gerecht wird.

3. Vergiitung
3.1.  Regulares Paket

3.1.1. Fir die Erstellung des Werkes, die Einrdu-
mung der Nutzungsrechte und die Befugnis
zur Nutzung des Werkes nach MaBgabe des
in diesen Gemeinsamen Vergiitungsregeln
geregelten Punktesystems erhélt der Dreh-
buchautor eine Erstvergiitung in Héhe von
EUR 65.000,00. Mit Zahlung dieser Erstver-
glitung ist die Nutzung des Werkes im Um-
fang von 420 Punkten abgegolten.

3.1.2. Die mit der Erstvergilitung abgegoltenen

Punkte kénnen die ARD-Anstalten nach

MaBgabe der Bestimmungen dieser Ge-

meinsamen Vergiitungsregeln fir die Nut-

zung der Produktion einsetzen. Durch jeden

Nutzungsvorgang wird eine bestimmte An-

zahl von Punkten verbraucht.

3.1.3. Wenn die ARD-Anstalten die Punkte, die
mit der Erstverglitung abgegolten sind, ver-
braucht haben, sind weitere Nutzungen der
Produktion nur zuldssig, wenn die jeweili-
gen ARD-Anstalten, die weitere Nutzungen
der Produktion durchfihren moéchten, vom
Drehbuchautor weitere Punkte nacherwer-
ben. Der Drehbuchautor kann einem Nach-
erwerb von Punkten nicht widersprechen.
Der Nacherwerb erfolgt gegen eine Vergi-
tung in Héhe von EUR 120,00 pro Punkt.

3.1.4. Fir die Herstellung eines Drehbuchs fiir Pro-
duktionen aus der Reihe ,Tatort” und aus
der Reihe ,Polizeiruf 110" erhalt der Dreh-
buchautor abweichend von Ziffer 3.1.1 eine
Erstvergiitung in Héhe von EUR 85.000,00.

3.2. Kleines Paket
3.2.1. Fur Produktionen, die von den ARD-Anstal-
ten beauftragt werden (ausgenommen sind
Produktionen, die von der Degeto beauf-

tragt werden, sowie alle Produktionen aus
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3.3.

der Reihe ,Tatort” und aus der Reihe ,Poli-
zeiruf 110"), kann die ARD-Anstalt bzw. der
Filmhersteller alternativ zu dem in Ziffer
3.1.1 geregelten Paket nach MaB3gabe die-
ser Ziffer 3.2 ein Paket mit reduzierter Punk-
tezahl erwerben (,,Kleines Paket”).
3.2.2. Die Erstvergiitung fur das Kleine Paket be-
tragt EUR 36.500,00. Mit Zahlung dieser
Erstvergltung erwirbt der Auftraggeber
180 Punkte.

3.2.3. Wenn die ARD-Anstalten die Punkte, die
mit der Erstvergiitung abgegolten sind, ver-
braucht haben, sind fiir weitere Nutzungen
der Produktion von den ARD-Anstalten vom
Drehbuchautor weitere Punkte nacherwer-
ben. Der Drehbuchautor kann einem Nach-
erwerb von Punkten nicht widersprechen.
Bis zu einem Nacherwerb von insgesamt
240 Punkten (durch die die Gesamtzahl der
Punkte im Reguléren Paket erreicht wird) be-
tragt die Vergiitung EUR 175,00 pro Punkt.
Fur weitere Punkte erfolgt der Nacherwerb
auch bei Produktionen, fur die zunachst nur
das Kleine Paket erworben wurde, gegen ei-
ne Vergiitung in Héhe von EUR 120,00 pro
Punkt.

Protokollnotiz zu Ziffer 3.2

Die ARD-Anstalten werden von der Méglichkeit
zum Erwerb des Kleinen Pakets in einer Weise Ge-
brauch machen, die dem Ausnahmecharakter die-
ser Regelung gerecht wird. Das Kleine Paket soll
nicht dazu fiihren, dass der kiinstlerisch hochwerti-
ge und meist auch anspruchsvoller zu erarbeitende
~Mittwochsfilm” abgewertet wird. Es soll daher nur
in Ausnahmeféllen genutzt werden. Die ARD-An-
stalten werden dem VDD zwei Jahre nach Inkrafttre-
ten der Gemeinsamen Vergitungsregeln berichten,
fiir wie viele Produktionen pro Kalenderjahr seit In-
krafttreten der Gemeinsamen Vergiitungsregeln tat-
sdchlich nur das Kleine Paket erworben wurde. Die
Parteien werden sich ggf. im Rahmen der Evaluation
auf eine Anpassung von Ziffer 3.2.1 verstdndigen,
durch die das von den Parteien gewollte und hier
beschriebene Ergebnis erreicht wird.

Zahlungsmodalitaten der Erstvergiitung

Die Parteien vereinbaren folgende Falligkeit der

Erstverglitung:

— 1/3 bei Vertragsschluss,

— 1/6 bei Abgabe der ersten Drehbuchfassung,

— 1/6 bei Abnahme der endgiiltigen Drehbuch-
fassungund

— 1/3 bei Drehbeginn.
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3.4.

3.5.

4.1.

Verglitung fiir Rechercheaufwand

Die Parteien kommen iiberein, dass bei Produk-
tionsvorhaben mit einem erkennbaren/zwischen
den Parteien abgesprochenem hohen Recher-
cheaufwand der hierdurch ausgeléste Aufwand
dem Drehbuchautor gesondert zu vergiiten ist.
Die Vergiitung muss spatestens mit Abschluss des
Drehbuchvertrages erfolgen.

Sémtliche Betrage in diesen Gemeinsamen Vergii-
tungsregeln sind Nettobetrage zzgl. Umsatzsteuer
in gesetzlicherHohe.

4. Punktwert fiir einzelne Nutzungen
ARD-Hauptprogramm

Fir eine Ausstrahlung der Produktion im Haupt-
programm der ARD werden in Abh&ngigkeit von
der Uhrzeit der Ausstrahlung folgende Punktever-

braucht:

Zeitraum Faktor

4.2.

00:30 Uhr - 05:59 Uhr
06:00 Uhr - 13:59 Uhr
14:00 Uhr - 17:59 Uhr
18:00 Uhr - 19:59 Uhr
20:00 Uhr - 20:59 Uhr 1
21:00 Uhr - 22:29 Uhr
22:30 Uhr - 00:29 Uhr

O NONPDN -

MaBgeblich fiir die Einordnung ist der Beginn der
Ausstrahlung der Produktion. Die Berechnung des
Punktwerts erfolgt anhand des Faktors, der von der
Uhrzeit der Ausstrahlung abhangt, und eines Basis-
wertes fiir das Hauptprogramm der ARD von 10 als
Multiplikator (Basiswert x Faktor = Punktwert). Bei
einer Ausstrahlung, die um 20:15 Uhr beginnt, wer-
den also beispielsweise 100 Punkte verbraucht (10
Punkte (Faktor) x 10 (Basiswert) = 100 Punkte).

Dritte Programme

4.2.1. Fir eine Ausstrahlung der Produktion in den
Dritten Programmen werden in Abh&ngig-
keit von der Uhrzeit der Ausstrahlung und
vom Sender folgende Punkte verbraucht:

Zeitraum Faktor

MaBgeblich fir die Einordnung ist der Beginn der
Ausstrahlung. Die Berechnung des Punktwerts er-
folgt anhand des Faktors, der von der Uhrzeit der
Ausstrahlung abhéngt, und eines Basiswertes fiir al-
le Dritten Programme von 1,5 (Basiswert x Faktor =
Punktwert). Bei einer Ausstrahlung in einem Dritten
Programm, die um 20:15 Uhr beginnt, werden al-
so beispielsweise 15 Punkte verbraucht (10 Punkte
(Faktor) x 1,5 (Basiswert) = 15 Punkte).

Nutzungen der Produktion durch Dritte Program-
me, fir die die jeweilige ARD-Anstalt Punkte nach-
erwerben muss, weil die mit dem urspriinglichen
Paket abgegoltenen Punkte verbraucht sind (Ziffer
3.1.3 und Ziffer 3.2.3), wird (in Anlehnung an den
sog. Fernsehvertragsschliissel) folgender differen-
zierter Basiswert zugrunde gelegt:

Drittes Programm Basiswert
BR Fernsehen 1,7
hr-fernsehen 0,8
MDR Fernsehen 11
NDR Fernsehen/Radio Bremen 1,8
rbb Fernsehen 0,7
SWR/SR Fernsehen 1.8
WDR Fernsehen 21

Bei einer Ausstrahlung im WDR Fernsehen, die um
20:15 Uhr beginnt und fir die Punkte nacherwor-
ben werden missen, werden also beispielsweise
21 Punkte verbraucht (10 Punkte (Faktor) x 2,1 (Ba-
siswert) = 21 Punkte).
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00:30 Uhr - 05:59 Uhr
06:00 Uhr - 13:59 Uhr
14:00 Uhr - 17:59 Uhr
18:00 Uhr - 19:59 Uhr
20:00 Uhr - 20:59 Uhr 1
21:00 Uhr - 22:29 Uhr
22:30 Uhr - 00:29 Uhr

O NONDPDN =

4.3. Spartenkanale
4.3.1. Furdie Ausstrahlung in den Spartenkanélen
werden folgende Punkteverbraucht:
Programm Punkte
One 3 Punkte
KiKa 3 Punkte
Phoenix 1 Punkt
Arte 5 Punkte
3Sat 5 Punkte
ARD Alpha 1 Punkt
Tagesschau 24 1 Punkt
4.3.2. Mit den Punkten gemaB Ziffer 4.3.1 sind be-
liebig viele Ausstrahlungen in dem jeweili-
gen Sender innerhalb von sechs Monaten
seit der jeweils ersten Ausstrahlung abge-
golten.
4.4. Mediathek

4.41. Fir die Nutzung der Produktion in den Me-
diatheken der ARD-Anstalten (ber einen
Zeitraum von sechs Jahren (,Abgeltungs-
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zeitraum") gerechnet ab dem 8. Kalendertag
nach der ersten Ausstrahlung der Produkti-
on (ob diese Ausstrahlung im ARD-Haupt-
programm oder in einem Dritten Programm
erfolgt, spielt keine Rolle) werden 20 Punk-
te verbraucht. Wahrend des Nutzungszeit-
raums darf die Produktion nach MaBgabe
des bei Inkrafttreten dieser Gemeinsamen
Verglitungsregeln gliltigen Telemedienkon-
zepts der ARD-Anstalten nach einer belie-
bigen Anzahl von Ausstrahlungen (mit einer
jeweils maximalen Verweildauer von drei
Monaten) in die Mediathek eingestellt wer-
den.

4.4.2. Wenn die kumulierte Zahl der Abrufe der
Produktion im Abgeltungszeitraum 400.000
Abrufe Ubersteigt (darauf, wie h&ufig die
Produktion im Abgeltungszeitraum in die
Mediathek eingestellt wird, kommt es nicht
an), werden fir jede weitere angefangenen
100.000 Abrufe jeweils 1 zus&tzlicher Punkt
verbraucht.

4.4.3. Diese Regelung zum Punktwert der Media-
thekennutzung basiert auf dem bei Inkraft-
treten dieser Gemeinsamen Vergiitungs-
regeln gliltigen Telemedienkonzepten der
ARD-Anstalten. Danach ist die Verweildauer
von Produktionen, auf die diese Gemein-
samen Vergitungsregeln anwendbar sind,
nach einer Ausstrahlung im ARD-Hauptpro-
gramm oder in einem Dritten Programm auf
maximal drei Monate begrenzt. MaBgeblich
fur die zusatzliche Vergiitung geméaB Ziffer
4.4.2 ist das Ergebnis der Methode zur Er-
fassung von Abrufen in der Mediathek, die
die ARD-Anstalten jeweils nutzen. Die ARD-
Anstalten sind dazu verpflichtet, die Abrufe
mit einem technisch anerkannten und nach-
vollziehbaren Verfahren zu zéhlen. Dariiber
hinaus unterliegen sie keinen Vorgaben
hinsichtlich der fur die Zdhlung verwende-
ten Methode und Technik. Gemeinsames
Ziel der Parteien ist es, dass die Erfassung
der Abrufe aussagekréftig ist und echte Nut-
zungen erfasst werden. Solange das (noch)
nicht der Fall ist, werden Unscharfen bei
der Erfassung (z.B. den Umstand, dass auch
Abrufe von nur wenigen Sekunden Dauer
gezahlt werden) nicht vergiitungsmindernd
beriicksichtigt. Die Parteien gehen davon
aus, dass solche Ungenauigkeiten im Laufe
der Zeit durch bessere Methoden zur Erfas-
sung der Abrufe reduziert werden, wobei
die Verantwortung fir die Verbesserung
der Methoden ausschlieBlich bei den ARD-
Anstalten liegt.
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Protokollnotiz zu Ziffer 4.4

Sofern die tatsdchliche Mediathekennutzung deut-
lich von der Nutzung abweicht, die die Parteien den
Gemeinsamen Vergiitungsregeln zugrunde gelegt
haben, werden die Parteien sich nach Treu und
Glauben auf eine Anpassung der Regelungen iber
die Mediathekennutzung verstdndigen, die diesen
Abweichungen Rechnung tréagt. Dies gilt entspre-
chend, wenn die zuldssige Verweildauer (derzeit
drei Monate) geméB Telemedienkonzept verdndert
wird.

4.5. Servicewiederholungen

Servicewiederholungen innerhalb von 48 Stun-
den nach der Ausstrahlung in dem jeweiligen Pro-
gramm sind durch die fir diese Ausstrahlung ver-
brauchten Punkte jeweils mit abgegolten. Sonnund
Feiertage bleiben bei der Berechnung der 48 Stun-
den unberiicksichtigt. Servicewiederholungen sind
nicht zulassig in den Zeitzonen 5 und 6 (20:00 Uhr
bis 22:29 Uhr).

5. Vergiitung fiir die
kommerzielle Auswertung der Produktion

Der Drehbuchautor erhélt eine Erlésbeteiligung in Hohe
von 4 Prozent der Bruttoeinnahmen, die die ARD-Anstal-
ten bzw. die Degeto aus der kommerziellen Verwertung
der Produktion erzielen. Die kommerzielle Verwertung
umfasst sdmtliche Nutzungen der Produktion, fiir die
die Gemeinsamen Vergiitungsregeln keine besonderen
Regelungen enthalten. Bruttoeinnahmen und damit Be-
messungsgrundlage sind die an die ARD-Anstalten bzw.
die Degeto ausbezahlten Erlése des Verwerters aus der
kommerziellen Verwertung, der den unmittelbaren Ver-
wertungsvertrag mit der jeweiligen ARD-Anstalt oder der
Degeto geschlossen hat (Abziige begrenzt auf Abzugspo-
sitionen entsprechend Eckpunkte 2.0). Im Falle von kom-
merziellen Verwertungen unmittelbar durch die Degeto
(Direktvertrieb) sind die bei der ARD bzw. der Degeto ein-
gehenden Bruttoeinnahmen die Bemessungsgrundlage
fur die Erlésbeteiligung. In diesem Fall sind etwaige Syn-
chronisationskosten von den Bruttoeinnahmen abzuzie-
hen. Die Erlésbeteiligung wird spatestens zum 30.06. des
Folgejahres bezogen auf die gesamten Bruttoeinnahmen,
die aus allen Verwertungen der Produktion in dem voraus-
gegangenen Kalenderjahr erzielt wurden, ermittelt und
jeweils spatestens bis zum 30.9. ausgezahlt. Ein Anspruch
auf die Erlésbeteiligung entsteht nur, wenn die Summe
dieser Bruttoeinnahmen im Kalenderjahr insgesamt EUR
2.500,00 Ubersteigt (,Aufgreifschwelle”). Die Erlésbetei-
ligung wird dann auf die gesamten Bruttoeinnahmen aus
dem Kalenderjahr gewahrt und nicht lediglich auf den die
Aufgreifschwelle Ubersteigenden Betrag. Eine Abrech-
nung kann durch den Verwerter unmittelbar erfolgen.
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6.1.

6.2.

7.1.
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6. Leistungsverpflichtung sowie
Mindestvergiitung

Die Parteien haltend klarstellend fest, dass die vor-
stehend beschriebenen Vergiitungen fiir die Leis-
tungen des Drehbuchautors in Form der Zustim-
mung zur Nutzung bzw. zur Verwertung (Rechteein-
rdumung nach UrhG) im Falle von Ziffer 3.1.3, 3.2.3
und 5 unmittelbar gegeniiber den ARD-Anstalten
und im Falle von Ziffer 5 bei Abrechnung durch den
Verwerter unmittelbar gegeniiber den Vertriebsge-
sellschaften fallig werden. Die Vergiitung stellt so-
mit kein nachtragliches Entgelt dar, weder fur die
Leistung des Drehbuchautors gegeniiber dem Pro-
duzenten, noch fur die Leistung des Produzenten
an die Degeto bzw. an die ARD-Anstalten, noch fur
die Leistung der Degeto an die ARD-Anstalten. Die
Parteien sind sich einig, dass den dass den Dreh-
buchautoren durch diese Klarstellung mit Blick auf
ihre Vergiitung keine Nachteile entstehen sollen.

Die Vergiitung nach diesen Gemeinsamen Vergi-
tungsregeln sind Mindesthonorare. Die ARD-An-
stalten und die Degeto bzw. die Produzentenallianz
kénnen mit Drehbuchautoren auch héhere Vergi-
tungen vereinbaren. Diese Gemeinsamen Vergi-
tungsregeln bewirken in ihrem sachlichen und per-
sonlichen Anwendungsbereich keine Begrenzung
der Vergiitung nachoben.

7. Entwicklungshonorar

Die Parteien haben sich im Rahmen der Verhand-
lungen darauf verstandigt, dass qualitativ hochwer-
tige Autorenleistungen fiir die Entwicklung zukinf-
tiger Drehbiicher ein Entwicklungshonorar (Préami-
enmodell) erhalten sollen, welches sich nach den
folgenden Eckdaten richtet:

— Pro Kalenderjahr (erstmals fiir das Ausstrah-
lungsjahr 2019) stellen die ARD-Anstalten ein
Budget in Héhe von EUR 300.000,00 fir die
Auszeichnung von zehn Drehbiichern mit den
meisten Préamienpunkten zur Verfiigung.

— Das Entwicklungshonorar fiir ein ausgezeichne-
tes Drehbuch betragt maximal EUR 30.000,00
und soll zweckgebunden der Entwicklung neu-
er Drehbucher fiir ein weiteres ARD/Degeto-
Projekt dienen.

— Sollte nach der Entwicklung kein Produktions-
vertrag mit einer ARD-Anstalt oder der Degeto
abgeschlossen werden, besteht ein Rickkauf-
recht des Autoren.

— Die Préamierung der Drehbicher richtet sich
nach dem Punktemodell, welches die ARD-An-
stalten seinerzeit mit der Produzentenallianz in

den Eckpunkten fir ausgewogene Vertragsbe-
dingungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte bei Produktionen fiir die Gen-
res Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation
vereinbarthaben.

7.2. Die Details des Entwicklungshonorars und des
Ruickkaufrechts werden die Parteien einvernehm-
lich nach Abschluss dieser Gemeinsamen Vergii-
tungsregelnfestlegen.

8. Namensnennung im Vor- und Abspann

Die ARD-Anstalten und die Degeto verstandigen sich mit
dem VDD darauf, dass Drehbuchautoren im Abspann
direkt vor der Regie und im Vorspann direkt nach den
Hauptdarstellern genannt werden. Wurden im Drehbuch
Vorlagen oder Konzepte Dritter in einem Drehbuch ver-
arbeitet, wird dem Drehbuchautor eine angemessene Na-
mensnennung zuteil (Reihenidee vor Drehbuch).

9. Clearingstelle

Die Parteien werden unmittelbar nach Inkrafttreten dieser
Gemeinsamen Vergiitungsregeln eine Clearingstelle ein-
richten. Die Clearingstelle hat vier Mitglieder. Zwei Mit-
glieder werden vom VDD entsendet und zwei Mitglieder
gemeinsam von den ARD-Anstalten, der Degeto und der
Produzentenallianz. Die Clearingstelle hat die Aufgabe,
Auslegungsfragen im Zusammenhang mit der Anwen-
dung der Gemeinsamen Vergiitungsregeln zligig und ein-
vernehmlich zu kléren. Die Clearingstelle gibt Empfehlun-
gen zur Anwendung und Auslegung der Gemeinsamen
Verglitungsregeln. Sie trifft keine Beschlusse, durch die
die Gemeinsamen Vergitungsregeln geédndert werden.
Die Clearingstelle kann sich eine Geschéftsordnung ge-
ben.

10. Evaluation

Die Parteien werden spétestens ein halbes Jahr vor dem
Ende der Mindestlaufzeit (Ziffer 13.1) der Gemeinsamen
Vergiitungsregeln, gemeinsam eine Bewertung (Evaluati-
on) insbesondere des Anwendungsbereiches/Ausnahme
fur Debutfilme (Ziffer 1.1), die Nutzung in den Spartenka-
nalen (Ziffer 4.3.1.), die Héhe der Aufgreifschwelle (Ziffer
5), die Regeln Uber die Nutzung von Produktionen in der
Mediathek (Ziffer 4.4) und lber das Kleine Paket (Ziffer
3.2) unter Beriicksichtigung der jeweiligen Protokollnoti-
zen vornehmen.

11. Auskunft und Rechnungslegung,
Nutzungsberichte

11.1. Die ARD-Anstalten werden umgehend nach Inkraft-
treten dieser Gemeinsamen Vergiitungsregeln die
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organisatorischen und technischen Voraussetzun-
gen fir die Erfassung der Daten schaffen, die zur
Durchfihrung der Gemeinsamen Vergitungsre-
geln, insbesondere zur Erfassung der Nutzungs-
vorgange, erforderlich sind. Dabei kénnen Sie auch
mit Dritten zusammenarbeiten.

11.2. Die ARD-Anstalten werden den Drehbuchautoren
vollstandige Berichte Gber Nutzungen der jeweili-
gen Produktion, fiir die diese Gemeinsamen Vergu-
tungsregeln gelten, seit Vertragsschluss und iiber
den entsprechenden Punkteverbrauch (,Nutzungs-
berichte”) seit Inkrafttreten der Gemeinsamen Ver-
glitungsregeln bis spatestens 2021 zur Verfiigung
stellen. Nach Ablauf dieses Ubergangszeitraums
sollen die Drehbuchautoren mindestens einmal
jahrlich (jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres)
einen Nutzungsbericht erhalten. Zur Auskunft ge-
mal dieser Ziffer 11.2 sind die ARD-Anstalten als
Gesamtschuldnerverpflichtet.

11.3. Wenn die ARD-Anstalten die Punkte, die mit der
Erstverglitung abgegolten sind, verbraucht haben,
erfolgen die weiteren Nutzungsmeldungen jeweils
mit der Gutschrift im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 2
UStG, durch die der Drehbuchautor fiir den Punk-
tenacherwerb der ARD-Anstalten fiir weitere Nut-
zungen verglitet wird. Zur Auskunft gemaf3 dieser
Ziffer 11.3 ist die ARD-Anstalt verpflichtet, die die
jeweilige Nutzung der Produktion durchfiihrt.

11.4. Mit der vollstandigen und fristgemaBen Auskunfts-
erteilung durch die ARD-Anstalten gemiaB die-
ser Ziffer 11 sind die gesetzlichen Anspriiche des
Drehbuchtautors aus § 32d und § 32e UrhG erfiillt.

12. Mitwirkungspflichten
des Drehbuchautors

Der Drehbuchtautor ist verpflichtet, die in der Anlage 1
zu diesen Gemeinsamen Vergltungsregeln aufgefihr-
ten Stammdaten der ARD-Anstalt, in deren Auftrag die
Produktion hergestellt wird oder der Degeto, wenn die
Degeto Auftraggeber der Produktion ist, in jeweils aktu-
eller Fassung zur Verfligung zu stellen. Voraussetzung fir
diese Informationspflicht ist, dass der Drehbuchvertrag
eine Kontaktanschrift einschlieBlich einer E-Mail-Adresse
enthalt, die der Drehbuchautor fiir diese Mitteilungen
nutzen kann. Durch rechtzeitige Absendung der Mittei-
lungen an diese Anschrift erfillt der Drehbuchautor seine
Mitwirkungspflicht nach dieser Ziffer 12. Eine Mitteilung
per E-Mail ist ausreichend. Erfillt der Drehbuchautor die-
se Mitwirkungspflicht nicht, verliert er seine Anspriiche
auf Folgeverglitungen (Verglitungen aufgrund des Nach-
erwerbs von Punkten) und auf Beteiligungserlése aus
kommerziellen Nutzungen nach Ablauf von drei Jahren
nachdem solche Anspriiche entstanden sind. Der Dreh-
buchautor stimmt einer automatisierten Verarbeitung sei-
ner Daten, die zur Durchfiihrungen dieser Gemeinsamen
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Vergutungsregel erforderlich sind, durch die ARD und die
beauftragte Produktionsfirmazu.

13. Inkrafttreten, Laufzeit und
zeitlicher Anwendungsbereich

13.1. Diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln treten mit
ihrer Unterzeichnung durch alle Parteien vorbe-
haltlich etwa erforderlicher Gremienzustimmung
rickwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. Das heif3t,
die Bestimmungen dieser GVR gelten fiir samtliche
Drehbuchvertrage uber vollfinanzierte fiktionale
Auftragsproduktionen der ARD-Anstalten und der
Degeto mit einer Ladnge von ca. 90 Minuten (Ziffer
1.1), die nach dem 31.12.2018 geschlossen wor-
densind.

Protokollnotiz zu Ziffer 13.1

Zusétzlich gelten zu Gunsten der Drehbuchautoren
fir alle ab dem 01.01.2019 geschlossenen fikti-
onalen Auftragsproduktionsvertrdge der Degeto
die Regelungen dieser GVR. Die Degeto wendet
die Regelungen zur Mindestvergiitung gem. Ziffer
3.1.1 und 3.1.4 dieser GVR zu Gunsten der Dreh-
buchautoren auch auf Drehbuchvertrige an, die
seit Einfiihrung der ,Anlage 4” (Offnungsklausel)
abgeschlossen wurden.

13.2. Die Parteien verstandigen sich darauf, dass fur al-
le im Anwendungsbereich der Gemeinsamen Ver-
glitungsregeln fallenden Filmwerke (Ziffer 1.1),
die nach dem 31. Dezember 2007 erstmals in ei-
ner ARD-Anstalt ausgestrahlt worden sind und bei
denen der Drehbuchautor eine Buyout-Vergiitung
erhalten hat, die Nachvergutungsregelung in Ziffer
3.1.3 rickwirkend Anwendung finden (d. h. eine
Nachvergiitung unabhéngig von der erhaltenen
Buyout-Vergiitung in jenen Fallen erfolgt, in denen
seit dem 01.01.2008 ein Punktwert von 420 Punk-
ten Uberschritten wird). Dies gilt auch dann, wenn
ein gerichtliches Verfahren nach § 32 a UrhG zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeinsamen
Vergitungsregeln bereits anhéngig ist. Wird die
klagende Partei durch Anwendung dieser Ziffer
13.2 klaglos gestellt, sollen die Kosten des Verfah-
rens gegeneinander aufgehobenwerden.

13.3. Solange die ARD-Anstalten und Degeto noch nicht
Uber die organisatorischen und technischen Vor-
aussetzungen fur die Erfassung der Daten verfi-
gen, wird ihnen zur Prifung und Auszahlung des
Nachvergiitungsbetrages nach Ziffer 13.2 ein an-
gemessener Zeitraumzugestanden.

13.4. Die Gemeinsamen Vergiitungsregeln haben eine
Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2021. Nach Ablauf
der Mindestlaufzeit verlangert sich die Laufzeit der
Gemeinsamen Vergutungsregeln automatisch um
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

jeweils ein weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer
der Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum
Jahresende gekiindigt wird. Wenn sich die Parteien
auf eine Verlangerung der Evaluation einigen und
die Mindestlaufzeit sich dadurch entsprechend ver-
langert (Ziffer 10), betrégt die Frist zur Kiindigung
drei Monate zum Ablauf der verlangerten Mindest-
laufzeit.

Die Kiindigung muss schriftlich erfolgen.

14. Schlussbestimmungen

Sollten Bestimmungen dieser Gemeinsamen Ver-
gutungsregeln ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden oder Bestimmungen dieser Gemein-
samen Vergitungsregeln lickenhaft sein, so wird
dadurch die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmun-
gen nicht beriihrt. Die Parteien sind sich einig, dass
unwirksame und liickenhafte Bestimmungen durch
wirksame Bestimmungen ersetzt oder ergénzt wer-
den, die dem gewollten wirtschaftlichen Ergebnis
am nachsten kommen.

Samtliche Anderungen dieser Gemeinsamen Ver-
gltungsregeln bedirfen der Schriftform. Das gilt
auch furr die Abbedingung der Schriftform.

Diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln und ihre
Auslegung unterliegen dem Recht der Bundes-
republik Deutschland. AusschlieBlicher Gerichts-
stand fur Streitigkeiten der Parteien im Zusammen-
hang mit diesen Gemeinsamen Vergiitungsregeln
ist - soweit rechtlich zuldssig - der Sitz der jeweils
beklagten Partei.

Berlin, den
Verband Deutscher Drehbuchautoren

Hamburg, den
Fur die Landesrundfunkanstalten der ARD:
Norddeutscher Rundfunk

Frankfurt, den
Degeto Film GmbH

Berlin, den
Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen e.V.

Zum Zeitpunkt des Abdrucks noch nicht unterzeichnet.
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Der Einigungsvorschlag vom 11.9.2018 in dem Schlich- ist Gegenstand weiterer Beratungen. Der Einigungsvor-
tungsverfahren BVR, ARD/Degeto und PA wurde von den schlag einschlieBlich der Begriindung ist nachstehend
Mitgliedern des BVR abgelehnt. Inwieweit eine Anwen- abgedruckt.

dung seitens der ARD/Degeto auf neue Vertréage erfolgt,

Stand: Mai 2019

EINIGUNGSVORSCHLAG

In dem Schlichtungsverfahren zwischen

{1) Bundesverband Regie e. V. (BVR)
Augsburger Stralle 33, 10789 Bertin

(nachfoigend "BVR"}

und

{2) Bayerischer Rundfunk Anstaft des 6ffentlichen Rechts
Rundfunkplaiz 1, 80335 Minchen

{3) TIessischer Rundfunk Anstalt des &ffentlichen Rechts
Bertramstrafe §, 60320 Frankfurt am Main

{(8) Mitteldentscher Rundfunk Anstalt des éffentlichen Rechts
Kantstralle 71-73, 04275 Leipzig

(5) Norddeutscher Rundiunk Anstalt des ffentlichen Rechts
Rothenbaumchaussee 132-134, 20149 Hamburg

(6) Radio Bremen Anstalt des dffentlichen Rechts
Diepenau 10, 28195 Bremen

{7) Rundfunk Berlin-Brandenburg Anstalt des dffentlichen Rechts
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin

{8) Saarlindischer Rundfunk Anstzalt des dffentlichen Rechis
Funkhaus Halberg, 66100 Sgarbriicken

{9) Siidwestrundfunk Anstalt des éffentlichen Rechts
Neckarstralie 230, 70190 Swuttgart

{100 Westdeutscher Rundfunk Kéln Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Appellhofplatz 1, 50667 Koin

{nachfolgend gemeinsam "ARD-Anstalten")

und

{11) Degeto Film GmbH,
Am Steinernen Stock 1, 60320 Frankfurt am Main

{(nachfoigend "Degeto™)

sOwie

(12) Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e. V.,
Kronenstrafie 3, 10117 Berlin

{nachfolgend "Produzentenallianz™)
RMTMUE3273K6-657639031-30 1.0
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hat die Schlichtungsstetle nach miindlicher Beratung durch Beschluss folgende

Gemeinsamen Vergiatungsregeln

aufgestellf:

1.  Anwendungsbereich

1.1  Diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln finden Anwendung auf Regievertriige iiber vollfinanzierte
fiktionale Auftragsproduktionen der ARD-Anstalten und der Degeto mit einer Lange von ca. 90 Minu-
ten. Ausgenommen sind Kinefilme, Hochschulfilme und Debiitfilme (das heiBt, wenn die Regisseurin’
erstmals mit der Realisierung eines Spielfilms mit einer Linge ven ca. 90 Minuten flir die ARD-
Anstalten oder fiir die Degeto beaufiragt wird oder wenn die Regisseurin bislang nur einen Spielfilm
mit einer Linge von ca. 90 Minuten fiir einen anderen Sender realisiert hat).

1.2 Diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln finden Anwendung auf Vertrige mit Regisseurinnen, die ihren

Lebensmittelpunkt in der Europiischen Union haben.

1.3 Diese Gemeinsamen Vergitungsregeln finden keine Anwendung auf fiktionale Auftragsproduktionen
mit einer anderen als der unter Ziffer 1.1 genennten Lange, auf Dokumentationen und auf Serien. Die
Parteien streben an, sich in gesonderten Gesprichen auch fiir diese Bereiche auf Gemeinsame Vergii-
tungsregeln zu einigen, die sich an dem Kompromiss orientieren, den die Parteien in diesen Gemein-

samen Vergltungsregein gefunden haben.

2, Umfang der eingeriumten Nutzungsrechte

Die Regisscurin rdumt dem Filmhersteller mit Vertragsschluss zum Zwecke der Weiteriibertragung an
die ARD-Anstalten oder die Degeto an der Produktion die ausschlieBlichen sowie zettlich, rdumlich
und inhaltlich unbeschrénkten sowie iibertragbaren und unterlizenzierbaren Nutzungsrechte in Bezug
auf ihre Regieieistung zur umfassenden Auswertung der Produkiion in allen Nutzungsarien ein. Die
Einzelheiten der Rechieeinrdumung regelt der jeweilige Regievertrag. Diese Rechtecinrdumung
schlieBt das Recht zur Bearbettung und Umgestaltung der Produktion unter Wahrung des Urheberper-

sonlichkeitsrechts der Regisseurin emn. Ein nachtriglicher Erwerb von Nutzungsrechten durch

* Diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln gelten fiir Regisseurinnen und flir Regisseure. Lediglich zur besseren Les-

barkeit wird nur die weibliche Form verwendet.
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die ARD-Anstalten bzw. die Degeto fiir bestimmte Nutzungen der Produktion gegen eine gesonderte
Verglitung, 1st nicht erforderlich. Durch den Regievertrag wird sichergesteilt, dass der Filmhersteller
sdmtliche Nutzungsrechte an der Produktion in dem hier beschriebenen Umfang erwirbt. Die Vergii-
tung fir simtiiche Nutzungen der Produktion ergibt sich abschliciend aus diesen Gemeinsamen Ver-
gltungsregeln. Die von ciner Verwertungsgesellschaft wahrgenommenen gesetzlichen Vergiitungsan-

spriiche der Regisseurin verbleiben bei der Regisseurin.

Vergiitung

Regulires Paket

3.1.1 Fiir die Erstellung des Werkes, die Einrdumung der Nutzungsrechte und die Befugnis zur Nut-
zung des Werkes nach Malgabe des in diesen Gemeinsamen Vergiitungsregeln geregelten
Punktesystems erhilt die Regisseurin eine Erstvergiitung in Hihe von EUR 61.000,00. Mit Zah-
lung dieser Erstvergiitung ist die Nutzung des Werkes im Umfang von 420 Punkten abgegol-

ten.

3.1.2 Die mit der Erstvergiitung abgegoltenen Punkte kénnen die ARD-Anstalten nach Maligabe der
Bestimmungen dieser Gemeinsamen Vergiitungsregeln fir die Nutzung der Produktion einset-

zen, Durch jeden Nutzungsvorgang wird cine bestimmte Anzahl von Punkten verbraucht,

3.1.3 Wenn die ARD-Anstalten die Punkte, die mit der Erstvergiitung abgegolten sind, verbraucht
haben, sind weitere Nutzungen der Produktion nur zuldssig, wenn die jeweiligen ARD-
Anstallen, die weitere Nutzungen der Produktion durchfilhren méchten, von der Regisseurin
weitere Punkte nacherwerben. Die Regisseurin kann einem Nacherwerb von Punkten nicht wi-
dersprechen. Der Nacherwerb erfolgt gegen eine Vergitung in Héhe von EUR 120,00 pro
Punkt.

Kleines Paket

3.2.1 Fir Produktionen, die von den ARD-Anstallen beaufiragt werden (ausgenomumen sind Produk-
tionen, die von der Degeto beaufiragt werden, sowie Produktionen aus der Reihe "Tatort” und
aus der Reihe "Polizeiruf 110"), kann der Auftraggeber alternativ zu dem in Ziffer 3.1.1 gere-
gelten Paket nach Mafgabe dieser Ziffer 3.2 ein Paket mit reduzierter Punktezaht erwerben
{"Kleines Paket™).

322 The Erstvergiitung fur das Kleine Paket betrdgt EUR 34,200,00. Mit Zahlung dieser Erstvergi-
tung erwirbt der Auftraggeber 180 Punkte.

3.2.3 Wenn die ARD-Anstalten dic Punkte, die mit der Erstvergiitung abgegolien sind, verbraucht
haben, sind weitere Nutzungen der Produktion nur zuldssig, wenn die ARD-Anstalten von der
Regisseurin weitere Punkte nacherwerben. Die Regisseurin kann einem Nacherwerb von Punk-
ten nicht widersprechen. Bis zu einem Nacherwerb von insgesamt 240 Punkten (durch die die
Gesamtzahl der Punkte im Reguliren Paket erreicht wird) betrigt die Verglitung EUR 175,00
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pro Punkt. Fiir weitere Punkte erfolgt der Nacherwerb gegen eine Verglitung in Héhe von EUR
120,00 pro Punkt.

Protakollnotiz zu Ziffer 3.2

Die Farteien gehen davon aus, dass pro Kalendevjahr nicht mehr als 25% der Froduktionen, fir die
diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln gelten, die Voraussetzungen fiir das Kleine Paket gem. Ziffer
3.2.1 erfiillen. Die ARD-Anstalten werden von der Miglichkeit zum Erwerb des Kleinen Pakets aufler-
dem in einer Weise Gebrauch machen, die dem Ausnahmecharakter dieser Regelung gerecht wird, Die
ARD-Anstalten werden dem Bundesverband Regie zwei Jahre nach Inkrafttreten der Gemeinsamen
Vergiitungsregeln berichten, wie viele Produktionen pro Kalenderjahr seit Inkrafitreten der Gemein-
samen Vergiitungsregeln tatsdchlich die Voraussetzungen fiir das Kieine Paket erfiillen. Wenn dieser
Wert in einem oder mehreren Kalenderjahren den Wert von 25% iiberschreitet, werden sich die Par-
teien im Rahmen der Evaluation auf eine Anpussung von Ziffer 3.2.1 verstindigen, durch die das von

den Parteien gewolilte und hier beschriebene Ergebnis erreicht wird.

Samtliche Betrige in diesen Gemeinsamen Vergiitungsregein sind Nettobetrage zzgl. Umsatzsteuer in
gesetzlicher Hohe.

Punktwert fiir einzelne Nutzungen

ARD-Hauptprogramm

Fiir eine Ausstrahlung der Produktion im Hauptprogramm der ARD werden in Abhéngiglkeit von der
Uhrzeit der Ausstrahlung folgende Punkte verbraucht:

Zeitraum Faktor
00:30 Uhr — 05:59 Uhr 1
06:00 Uhr — 13:59 Uhr 2
14:00 Uhr — 17:59 Uhr 4
18:00 Uhr — 19:59 Uhr 7
20:00 Uhr — 20:59 Uhr 10
21:00 Uhr — 22:26 Uhr 7
22:30 Uhr - 00:28 Uhr 5

Mafgeblich fir dic Einordnung ist der Beginn der Ausstrahlung der Produktion. Die Berechnung des
Punktwerts erfolgt anhand des Faktors, der von der Uhrzeit der Ausstrahlung abhéngt, und eines Ba-
siswertes von 10 als Multiplikator {Basiswert x Faktor = Punktwert). Bei einer Ausstrahlung, die um
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4.2

20:15 Uhr beginnt, werden also beispielsweise 100 Punkte verbraucht {10 Punkte (Faktor) x 10 {Ba-
siswert} = 100 Punkte).

Protokellnotiz zu Ziffer 4.1

Die Parieien streben Verhandiungen iiber Gemeinsame Vergiitungsregeln fiir vollfinanzierte fiktionale
Aufiragsprodulktionen der ARD-Anstalien und der Degeto mit einer Linge von weniger als 90 Minuten
(inkl Serien} an (siehe Ziffer ). Im Rahmen dieser Verhandlungen wolfen die Parteien fiir Produktio-
nen, die aufiragsgemdfl als Kinder- oder Jugendfilm hergestellt werden, die Einfilhrung eines Wahl-
rechts der Regisseurin zur abweichenden Festlegung der Primetime auf die Zeit von 18:00 - [9:59
Uhr (state 2000 Ukr bis 20.59 Uhr) erdrtern,

Dritte Programme

421 Fiir eine Ausstrahlung der Produktion in den Dritten Programmen werden in Abhéngigkeit

von der Uhrzeit der Ausstrahlung und vom Sender folgende Punkte verbraucht:

Zeitraum Faktor
00:30 Uhr — 05:59 Uhr I
06:00 Uhr — 13:39 Uhr 2
14:00 Uhr — 17:59 Uhr 4
18:00 Uhr — 19:59 Uhr 7
20:00 Uhr — 20:59 Uhr 10
21:00 Uhr — 22:29 Uhr 7
22:3¢ Uhr — 00:2% Uhr 5

Mafgeblich fiir die Einordnung ist der Beginn der Ausstrahiung. Die Berechnung des
Punktwerts erfolgt anhand des Faktors, der von der Uhrzeit der Aussirahlung abhingt, und
eines Basiswertes von 1,5 (Basiswert x Faktor = Punktwert). Bei ciner Ausstrahlung in ei-
nem Dritten Programm, die um 20:15 Uhr beginnt, werden also beispielsweise 15 Punite
verbraucht (10 Punkte {(Faktor) x 1,5 (Basiswert)} = 15 Punkte).

Nutzungen der Produktion durch Dritte Programme, fir die die jeweilige ARD-Anstalt
Punkte nacherwerben muss, weil die mit dem urspriinglichen Paket shgegoltenen Punkte
verbraucht sind {Ziffer 3.1.3 und Ziffer 3.2.3), wird in Anlehnung an den sog. Fernsehver-
tragsschliissel folgender differenzierter Basiswert zugrunde gelegt:
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ARD-Anstalt Basiswert

Bayerischer Rundfunk 1,7
Hessischer Rundfunk 0,8
Mitteldeutscher Rundfunk 1,1
Norddeutscher Rundfunk 1,8
Rundfunk Berlin-Brandenburg 0,7
Slidwestrundfunk 1,8
Westdeutscher Rundfunk 2,1

Bei einer Ausstrahlung im Westdeutschen Rundfunk, die um 2G:15 Uhr beginnt und fiir die
Punkte nacherworben werden miissen, werden also beispielsweise 21 Punkte verbraucht (106
Punkte (Faktor) x 2,1 (Basiswert} = 21 Punkte).

4.3 Spartenkanile

4.3.1 Fiir die Ausstrahlung in den Spartenkanilen werden folgende Punkte verbraucht:

Sender Punkte
One 3 Punkte
KiKa 3 Punkte
Phoenix 1 Punkt
Arte 5 Punkte
38at 5 Punkte
ARD Alpha 1 Punkt
Tagesschau 24 1 Punkt

432 Mit den Punkten gemill Ziffer 4.3.1 sind beliebig viele Ausstrahlungen in dem jeweiligen

Sender innerhalb von sechs Monaten seit der jeweils ersten Ausstrahlung abgegolten.

44 Mediathek

441 Fiir die Nutzung der Produktion in der Mediathek der ARD-Anstalten tiber einen Zeitraum
von sechs Jahren {"Abgeltungszeitraum™) gerechnet ab dem 8. Kalendertag nach der ersten
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Ausstrahlung der Produktion (ob diese Ausstrahlung im ARD-Hauptprogramm oder in e1-
nem Dritten Programm erfolgt, spielt keine Rolle) werden 20 Punkte verbraucht, Wihrend
des Nutzungszeitraums darf die Produktion nach Mallgabe des bei Inkrafttreten dieser Ge-
meinsamen Vergltungsregeln giiltigen Telemedienkonzepts der ARD-Anstalten nach ciner
belichigen Anzahl von Ausstrahlungen (mit einer jeweils maximaten Verweildauer von drei

Monaten) in die Mediathek eingestellt werden,

442 Wenn die kumulierte Zahl der Abrufe der Produktion im Abgeltungszeitraum 400.000 Abru-
fe libersteigt (darauf, wie hiufig die Produktion im Abgeliungszeitraum in die Mediathek
eingestellt wird, kommt es nicht an), werden fiir jede weitere angefangenen 100.000 Abrufe

jeweils 1 zusétzlicher Punkt verbraucht.

443 Diese Regelung zum Punktwert der Mediathekennutzung basiert auf den bei Inkrafttreten
dieser Gemeinsamen Vergilitungsregeln giiltigen Telemedienkonzepten der ARII-Anstalien.
Danach ist die Verweildauer von Produktionen, auf die diese Gemeinsamen Vergilitungsre-
geln anwendbar sind, nach einer Aussirahlung im ARD-Hauptprogramm oder in einem Drit-
ten Programm auf maximal drei Monate begrenzt. Maligeblich fiir die zusitzliche Vergiitung
gemidf Ziffer 4.4.2 ist das Ergebnis der Methode zur Erfassung von Abrufen in der Media-
thek, die die ARD-Anstalten jeweils nutzen. Die ARD-Anstalten sind dazu verpflichtet, die
Abrufe mif einem technisch anerkannten und nachvollziehbaren Verfahren zu zihlen. Dar-
iber hinaus unterliegen sie keinen Vorgaben hinsichtlich der fiir die Zahlung verwendeten
Methode und Technik. Gemeinsames Ziel der Parteien ist es, dass die Erfassung der Abrufe
aussagekriftig ist und echte Nutzungen erfasst werden. Solange das {noch) nicht der Fall ist,
werden Unscharfen bel der Erfassung {z.B. den Umstand, dass auch Abrufe von nur wenigen
Sekunden Dauer gezdhlt werden) nicht vergiitungsmindernd berficksichtigt. Die Parteien ge-
hen davon aus, dass solche Ungenauigkeiten im Laufe der Zeit durch bessere Methoden zur
Erfassung der Abmufe reduziert werden, wobei die Verantwortung fiir die Verbesserung der
Methoden avsschliefllich bei den ARD-Anstalten liegt.

Protokolinotiz zu Ziffer 4.4

Sofern die tatsdchliche Mediathekennutzung deutlich von der Nutzung abweicht, die die Parteien den
Gemeinsamen Vergiitungsregeln zugrunde gelegt haben, werden die Parteien sich nach Treu und
Glauben auf eine Anpassung der Regelungen iiber die Mediathekennutzung verstindigen, die diesen
Abweichungen Rechnung trdgt. Die gilt entsprechend, wenn die zuldssige Verweildauer (derzeit drei

Mbonate) gemiifl Telemedienkonzept verdndert wird.

4.5 Servicewiederholungen

Servicewiederholungen innerhalb von 48 Stunden nach der Ausstrahlung in dem jeweiligen Programm
sind durch die fiir diese Ausstrahlung verbrauchten Punkte jeweils mit abgegolten. Sonn- und Felerta-
g¢ blciben bei der Berechnung der 48 Stunden unberiicksichiigt. Servicewiederholungen sind nicht zu-
lassig in den Zeitzonen 5 und 6 (20:00 Uhr bis 22;30 Uhr),
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Vergiitung fiir die kommerzielle Auswertung der Produktion

Die Regisseurin erhdlt eine Erldsbeteiligung in Hohe von 4 Prozent der Bruttoeinnahmen, die die
ARD-Anstalten und die Degeto aus der kommerziellen Verwertung der Produkiion erzielen. Die
kommerzielle Verwertung umfasst simtliche Nutzungen der Produktion, fiir die die Gemeinsamen
Vergiitungsregeln keine besonderen Regelungen enthaiten. Bruttoeinnahmen sind die Erldse des Ver-
werters aus der kommerziellen Verwertung, der den unmittelbaren Verwertungsvertrag mit der jewei-
ligen ARD-Anstalt oder der Degeto geschlossen hat und die als Bemessungsgrundlage fUr die Betetli-
gung der jeweiligen ARD-Anstalt bzw. der Degeto definiert sind, Die Synchronisationskosten sind
von den Bruttoeinnahmen abzuziehen. Die Erldsbeteiligung wird am Ende eines Kalenderiahres bezo-
gen auf die gesamten Bruttoeinnahmen, die alle Verwerter mit der Produktion in dem jeweiligen Ka-
lenderjahr erzielt haben, ermittelt. Ein Anspruch auf dic Erldsbeteiligung entsteht nur, wenn die Sum-
me dieser Bruttoeinnahmen im Kalenderjahr EUR 10.000 ibersteigt {"' Aufgreifschwelle™). Die Er-
l8sbeteiligung wird dann auf die gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Kalenderjahr gewdhrt und nicht
lediglich aul den die Aufgreilschwelle tbersteigenden Betrag. Eine Abrechnung kann durch den Ver-

werter unmittelbar erfolgen.

Leistungsverpflichtung sowic Mindestvergiitung

Die Parteien haltend klarstellend fest, dass die vorstehend beschriebenen Vergiitungen fitr die Leistun-
gen der Regisseurin in Form der Zustimmung zur Nutzung bzw. zur Verwertung (Rechteeinrdumung
nach Urh(3) im Falle von Ziffer 3 unmittelbar gegeniiber des ARD-Anstalten und im Falle von Ziffer 5
unmittelbar gegeniiber den Vertriebsgesellschaften fallig werden. Die Verglitung stellt somit kein
nachtrégliches Entgelt dar, weder fiir die Leistung der Regisseurin gegenliber dem Produzenten, noch
fir die Leistung des Produzenten an die Degeto bzw, an die ARD-Anstalten, noch fiir die Leistung der
Degeto an die ARD-Anstalten. Die Parteien sind sich einig, dass der Regisseurin durch diese Klarstel-

lung mit Blick auf ihre Verglitung keine Nachteile entstehen sollen.

Die Verglitung nach diesen Gemeinsamen Vergiitungsregeln sind Mindesthonorare. Die ARD- Anstal-
ten und die Degeto bzw. die Produzentenzallianz kénnen mit Regisseurinnen auch héhere Verglitungen
vereinbaren. Diese Gemeinsamen Vergitungsregeln bewirken in ithrem sachlichen: und persénlichen

Anwendungsbereich keine Begrenzung der Vergiitung nach oben,

Clearingstelle

Die Parteien werden unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Gemeinsamen Verglitungsregeln eine Clea-
ringstelie einrichten. Die Clearingstelle hat vier Mitglieder. Zwei Mitglieder werden vom Bundesver-
band Regie entsendet und zwei Mitglieder gemeinsam von den ARD-Anstalten, der Degeto und der
Produzentenallianz. Die Clearingstelle hat die Aufgabe, Auslepungsfragen im Zusammenhang mit der
Anwendung der Gemeinsamen Vergiitungsregeln ziigig und einvernehmlich zu kidren. Die Clearing-
stetle gibt Empfehlungen zur Anwendung und Auslegung der Gemeinsamen Vergiitungsregeln. Sie
trifft keine Beschliisse, durch die die Gemeinsamen Vergiitungsregeln gedndert werden, Die Clearing-

stelle kann sich eine Geschiftsordnung geben.
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6.3

9.4

10.

Evaluation

Die Partelen werden spitestens ein halbes Jahr vor dem Ende der Mindestlaufzeit (Ziffer 11.2) der
Gemeinsamen Vergilitungsrepeln, gemeinsam eine Bewertung der Regelung zur Mediathekennutzung
sowle der Auswirkung dieser Gemeinsamen Vergiitungsregeln, insbesondere der Zeitzonen (Ziffern
4.1 und 4.2), vomehmen (Evaluation). Gegenstand dieser Evaluation sind insbesondere die Regeln
iber die Nutzung von Produkticnen in der Mediathek (Ziffer 4.4) und iiber das Kleine Paket (Ziffer
3.2) unter Beriicksichtigung der jeweiligen Protokolinotizen. Die Evaluation endet am 30.09.2020.
Wenn die Parteien auf eine Verldngerung der Evaluation verstindigen, verlidngert sich die Mindest-

laufzeit der Gemeinsamen Vergiitungsregeln um diesen Zeitraum.

Auskunft und Rechnungslegung, Nutzungsberichte

Die ARD-Anstalten werden umgehend nach Inkrafttreten dieser Gemeinsamen Vergitungsregeln die
organisatorischen und technischen Voraussetzungen fiir die Erfassung der Daten schaffen, die zur
Durchfithrung der Gemeinsamen Vergilitungsregeln, insbesondere zur Erfassung der Nutzungsvorgén-

ge, erforderlich sind. Dabei kdnnen sie auch mit Dritten zusammenarbeiten.

Die ARD-Anstalten werden den Regisscurinnen vollstindige Berichte Gber Nutzungen der jeweiligen
Produktion, fiir die diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln gelten, seit Vertragsschluss und iiber den
entsprechenden Punkieverbrauch ("Nutzungsberichte") seit Inkrafttreten der Gemeinsamen Vergil-
tungsregeln bis spatestens 2020 zur Verfiigung stellen. Nach Ablauf dieses Ubergangszeitraums sollen
die Regisseurinnen mindestens einmal jéhrlich (jewetls nach Ablauf eines Kalenderjahres) einen Naut-
zungsbericht erhalten. Zur Auskunft gemilB dieser Ziffer 9.2 sind die ARD-Anstalten als Gesami-
schuldner verpflichtet.

Wenn die ARD-Anstalten die Punkte, die mit der Erstverglitung abgegolten sind, verbraucht haben,
erfolgen die weiteren Nutzungsmeldungen jeweils mit der Gutschrift im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 2
UStG, durch die die Regisseurin im Nacherwerb fiir die Punkte vergiitet wird, die die ARD-Anstalten
fiir weitere Nutzungen erwerben. Zur Auskunfi gemil dieser Ziffer 9.3 ist die ARD-Anstalt verpflich-
tet, die die jeweilige Nutzung der Produktion durchfiihrt,

Mit den volistindigen und fristgemifien Auskunfiserteilung durch die ARD-Anstalten gemif3 dieser
Zitfer 9 sind die gesetzlichen Anspriiche der Regisseurin aus § 32d und § 32¢ UrhG erfiillt.

Mitwirkungspflichten der Regisseurin

Die Regisseurin ist verpflichtet, die in der Anlage 1 zu diesen Gemeinsamen Vergiitungsregeln aufge-
fihrten Stammdaten der ARD-Anstalt, in deren Auftrag die Produktion hergestellt wird oder der De-
geto, wenn die Degeto Auftraggeber der Produktion ist, n jeweils aktueller Fassung cur Verflgung zu
stellen. Voraussetzung fur diese Informationspflicht ist, dass der Regievertrag eine Kontaktanschrift
einschlieBlich einer E-Mail-Adresse enthélt, die die Regisseurin fiir diese Miiteilungen nutzen kann.
Durch rechtzeitige Absendung der Mitteilungen an diese Anschrit erfiillt die Regisseurin ihre Mitwir-
kungspflicht nach dieser Ziffer 10. Eine Mitteilung per E-Mail ist ausreichend. Erfiillt die Regisseurin
diese Mitwirkungspflicht nicht, verliert die Regisseurin ihre Anspriiche auf Folgevergiitungen (Vergii-
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tungen aufgrund des Nacherwerbs von Punkten) und auf Beteiligungserlse aus kommerziellen Nut-
zungen nach Abiauf von drei Jahren nachdem soiche Anspriiche entstanden sind. Die Regisseurin
stimmt einer automatisierten Verarbeitung ihrer Daten, die zur Durchfithrung dieser Gemeinsamen
Verglitungsregeln erforderlich sind, durch die ARD-Anstalten und die beauftragte Produltionsfirma
Zu.

Inkrafitreten, Laufzeit und zeitlicher Anwendungsbereich

Diese Gemeinsamen Vergilitungsregeln treten riickwirkend zum (1.01.2018 in Kraft, wenn keine der
an der Schlichtung beteiligten Parteien dem Emnigungsvorschlag nach MaBgabe von § 36 Abs. 4 Satz 2
UrhG widerspricht und der Einigungsvorschlag dadurch als angenommen gilt. Das heif}t, die Bestim-
mungen dieser Gemeinsamen Verglitungsregeln gelten dann fir sdmtliche Regievertrige liber vollfi-
nanzierte fiktionale Aufiragsproduktionen der ARD-Anstalten und der Degeto mit einer Linge von ca.
90 Minuten (Ziffer 1.1}, die nach dem 31.12.2017 geschlossen worden sind. Die Frist fiir den Wider-
spruch gegen den Einigungsvorschlag betrigt aufgrund der Schlichtungsvereinbarung der Parteien
abweichend von § 36 Abs. 4 Urh(G drei Monate.

Die Gemeinsamen Vergiitungsregeln haben eine Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2020. Nach Ablauf der
Mindestlaufzeit verlingert sich die Laufzeit der Gemeinsamen Vergittungsregeln automatisch um je-
weils ein weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von dret Monaten zum
Jahresende gekindigt wird. Wenn sich die Parteien auf eine Verlangerung der Evaluation einigen und
die Mindestlaufzeit sich dadurch entsprechend verléngert (Ziffer 8), betréigt die Frist zur Kiindigung

drei Monate zum Ablauf der verlingerten Mindestlaufzeit.

Dic Kiindigung muss schriftlich erfolgen.

Schlussbestimmungen

Sollten Bestimmungen dieser Gemeinsamen Vergiitungsregeln ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden oder Bestimmungen dieser Gemeinsamen Vergiitungsregeln lickenhaft sein, so wird
dadurch die Wirksamkeit der {ibrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Die Parteien sind sich einig, dass
unwirksame und liickenhafte Bestimmungen durch wirksame Bestimmungen ersetzt oder erginzt wer-

den, die dem gewollten wirtschaftlichen Ergebnis am nidchsten kommen.

Samtliche Anderungen dieser Gemeinsamen Verglitungsregeln bediirfen der Schriftform. Das gilt
auch flir dic Abbedingung der Schrifiform,

Diese Gemeinsamen Vergiitungsregeln und ihre Auslegung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Ausschlielicher Gerichtsstand fiir Streitigkeiten der Parteien im Zusammenhang mit
diesen Gemeinsarnen Vergltungsregeln ist — soweit rechtlich zuldssig — der Sitz der jeweils beklagten
Partei.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.
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Begrindung

Die Parteien haben mehrere Jahre lang intensiv aber ergebnisios iiber den Abschluss gemeinsamer
Vergiitungsregeln fir Regisseurinnen fir vollfinanzierte fiktionale Auftragsproduktionen der ARD-
Anstalten und der Degeto verhandelt — zuletzt im Rahmen einer Mediation. Im Anschluss an diese er-
gebnislosen Verhandlungen haben die Parteien sich auf die Durchfiihrung eines Schlichtungsverfah-
rens und die Bildung einer Schlichtungsstelle gen. § 36a UrhG verstandigt und dazu eine schrittliche
Vereinbarung getroffen. Die Parteien haben sich in dieser Vereinbarung auf Dr. Ole Jant als Vorsit-
zenden der Schlichtungsstelle geetnigt (§ 36a Abs. 2 UrhG).

Die Parteien haben sich dartiber hinaus darauf verstdndigt, dass jede der beiden Seiten (ARD-
Anstalten, Produzentenallianz und Degeto einerseits sowie Bundesverband Regie andererseits) je dret
Beisitzer benennt. Fiir den BVR waren dies die Herren Dr, Florian Prugger, Stephan Wagner und
Dr. Hirgen Kasten {bis zum 04.05.2018) bzw. Frau Katharina Schickling (ab dem 04.05.2018}. Die
ARD hat Herrn Dr. Michael Kithn benannt, die Degeto Frau Christine Strobl und die Produzentenalli-
anz die Herren Prof. Dr. Johannes Kreile und Prof. Dr. Mathias Schwarz (abwechselnde Teilnahme an

den Sitzungen der Schlichtungsstelle).

Die Parteien haben das Schlichtungsverfahren ohne Prijudiz fiir die zukiinftige Parteifihigkeit der
ARD-Anstalten, der Degeto und der Produzentenallianz im Sinne von § 36 UrhG gefithrt. Fir dic
Zwecke des Schlichtungsverfahrens und fir die in diesem Einigungsvorschlag niedergelegte gemein-
same Verglitungsregel sowie deren Anwendung ist die Parteifdhigkeit der ARD-Anstalten, der Degeto

und der Produzentenallianz im Sinne von § 36 UrhG zwischen den Parteien jedoch nicht strittig.

Dem Einigungsvorschlag liegt ein "modifiziertes Beteiligungsmodell” zugrunde. Aufgrund dieses
Vergiitungsmodells erhalt die Regisseurin unabhidngig von der tatséichlichen Nutzung der Produktion
durch die ARD-Anstalten ¢ing garantierte Mindestvergiitung (“Erstvergiitung™), die deutiich {iber der
Vergiitung liegt, die Regisseurinnen bislang fiir voilfinanzierte Auftragsproduktionen fiir ARD-
Anstalten erhalten haben. Zugleich ist gewshrieistet, dass die Regisseurin fiir sémtliche Nutzungen der

Produktion, die nicht mit der Erstvergitung abgegolten sind, eine angemessene weitere Vergiitung er-
halt.

Der Einigungsvorschlag enthilt Mindestvergiitungen. Er schliefit die Vereinbarung héherer Honorare

ausdriicklich nicht aus.

Bis zum Betrag von EUR 61.000 liegt das Auswertungsrisiko vollstandig bei den ARD-Anstalten,
denn die Regisseurinnen erhalten diese Verglitung unabhingig davon, wie die ARD-Anstalten die

Produktion auswerten.

Mit der Erstvergiitung ist eine bestimmte Anzahl von Wertungspunkien abgegolten. Diese Wertungs-
punkte kdnnen die ARD-Anstalten nach eigenem Belieben fiir Nutzungen der Produktion verwenden.
Der Einigungsvorschlag regelt, wie viele Wertungspunkte flir einzelne Nutzungen verbraucht werden.
Durch diese Bewertung lisst sich der rechnerische Wert der Nutzungen in Euro ermitteln {Anzahl
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Weriungspunkte x Punktwert). Dieses System schafft fiir alle Beteiligien Transparenz Gber die Nut-
zungen und aber die Vergiitung.

Die Parteicn waren sich einig, dass die gemeinsame Vergiitungsregel eine garantierte Mindestvergii-
tung in Hhe von EUR 61.000 vorsehen soll. Dieser Betrag liegt etwas unter den urspriinglichen For-
derungen des BVR, jedoch deutlich iiber dem, was die ARD-Anstalten, die Degeto und die Produzen-
tenallianz urspriinglich angeboten hatten. Um eine Bewertung der einzelnen Nutzungen auf der
Grundlage dieser garantierten Mindestvergitung zu erméglichen, war die Festlegung der Summe der
Wertungspunkte erforderlich, die mit dieser Erstverglitung abgegolten sind. Auf Anregung des Vorsit-
zenden der Schlichtungsstelle haben die Parteien diesen Wert nach intensiven Verhandlungen auf 420

festgesetzt.

Wenn dic Wertungspunkic, dic dic ARD-Anstaiten mit der Erstverglitung crworben haben, aufge-
braucht sind, miissen dic ARD-Anstalten flir weitere Nutzungen der Produktionen zusétzliche Wer-
tungspunkte von der Regisseurin erwerben. Dadurch ist gewihrleistet, dass die Regisseurin {{ir alle
Nutzungen, die die Summe von 420 Wertungspunkten fibersteigen, eine zusétzliche Vergiitung erhal-
ten. So genannte Buy-Oui-Vertrage sind im Anwendungsbereich der gemeinsamen Verglitungsregel

deshalb ausgeschlossen.

Bei bestimmten Produktionen, die von Landesrundfunkanstalten beauftragt werden, sind die Auswer-
tungsmoéglichkeiten typischerweise begrenzi. Um dem Rechnung zu tragen, sieht der Einigungsvor-
schlag ein sog. "Kleines Paket" vor, bei dem die garantierte Erstvergiitung und die Zahl der Wertungs-
punkte gegeniiber dem regulédren Paket reduziert sind. Der Einigungsvorschlag regelt, welche Produk-
tionen fir das "Kleine Paket" qualifiziert sind. Die Parteien unterstreichen ihr gemeinsames Verstand-

nis des "Kleinen Pakets" als Ausnahme im Ubrigen durch eine Protokolinotiz.

Die Bewertung der Sendungen einer Produktion differenziert nach den Nutzungsbereichen der ARD-

Anstalten: ARD-Hauptprogramm, Dritie Programme, Spartenkaniile und Mediathek.

Fiir das ARD-Hauptprogramm und fiir die Dritten Programme greift der Einigungsvorschlag das Prin-
zip der nach Sendezeiten gestaffelten Vergltung auf. Eine solche sendezeitbezogene Abstufung ist ei-
ne allgemein anerkannie Methode, um durch typisierte Betrachtung die Nutzungsintensitét in der Ver-
ghitung zu berlicksichtigen. Ein solcher Verglitungsansatz ist ausgewogen, denn er entspricht dem ge-
setzlichen Leitbild des Urheberrechts, wonach die Nutzung des Werkes die Grundlage fur die Vergil-

tung sein soll.

Der Einigungsvorschlag nimmt eine stirkere Differenzierung in der sog, Prime Time vor, als dies zum
Teil bisher Praxis ist. Diese Dillerenzierung erlaubt eine bessere Feinsteuerung in dem Zeitraum zwi-
schen 18:00 Uhr und 00:00 Uhr, Diese Differenzierung und die damit verbundene Abstufung der Wer-
tungspunkie in diesem Zeitraum waren zwischen den Parteien besonders umstrittent. Dabel war Ge-
genstand der Kontroverse nicht so sehr der tatsdchliche Befund, dass in diesem Zeitraum die in Zu-
schauerzahlen ausgedriickte Nutzungsintensitit variiert. Strittig war vielmehr die grundsétzliche Fra-

ge, ob es liberhaupt statthaft sei, hier die Vergiitung derart abzustufen. Unter Berticksichtigung aller
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Elemente des Einigungsvorschlags ist es aber gerechtfertigt und angemessen, dass die Vergiitung fiir
Nutzungen vor 20:00 Uhr und nach 21:00 Uhr {(maBgeblich ist der Sendebeginn) geringer bewertet
wird als Sendungen in der eigentlichen Prime Time zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhlr. Der Vorsit-
zende der Schlichtungsstelle hat die Parteien darauf hingewiesen, dass nach seiner Uberzeugung auch
der geselzliche Aufirag der 6ilentlichen Rundfunkanstalten einer solchen nutzungsbezogenen Betrach-

tung nicht entgegensteht,

Die Anzahl der Wertungspunkte, die auf dieser Basis durch Ausstrahlungen von Produktionen im
ARD-Hauptprogramm verbraucht wird, war zwischen den Parteien ebenfalls sehr umstritten. Der Vor-
sitzende der Schlichiungsstelle hat den Parteien in der Sitzung der Schlichtungsstelle am 04.05.2018
nach intensiven Gesprachen mit den Parteien und auf der Grundlage der bisherigen Verhandlungen
den in Ziffer 4.1 des Einigungsvorschlags niedergelegten Kompromissvorschlag gemacht.

Das Vergilitungsmodell fur die Dritten Programme folgt dem fiir das ARD-Haupiprogramm. Die ge-
geniiber dem ARD-Hauptprogramm geringere Reichweite der Dritten Programme wird durch einen
geringeren Basiswert beriicksichtigt. Dieser Basiswert differenziert aulerdem zwischen den Program-
men kleiner und grofler Landesrund funkanstalten,

Die Nutzung von Produkiionen in der Mediathek der ARD-Anstalten gewinnt an Bedeutung, Ange-
sichts der fortschreitenden Konvergenz der Medien und der zunehmenden Nachfrage nach nicht-
linearen Angeboten ist davon auszugehen, dass die Zahl der Nutzer, die Produktionen in der Media-
thek abrufen, weiter anwachsen wird. Der Einigungsvorschlag fGhrt deshalb ersimals eine Vergii-
tungskomponente ein, die die Intensitit der Mediathekennutzung beriicksichtigt. Zusitzlich zu einer
Basisvergiitung werden zusétzliche Wertungspunkte verbraucht, wenn in einem Zeitraum von sechs
Jahren {Abgeltungszeitraum) die Produktion mehr als 400.000 Mal abgerufen wird. Die ARD-
Anstalten haben diesem Ansatz, der in der Tat ein Paradigmenwechsel ist, vehement widersprochen,
Es ist aber konsequent und im Sinne der urheberrechtlichen Vergiitungsgrundsitze, auch hier in star-
kerem MaBe als bisher die Intensitét der Nutzung zu beriicksichtigen und damit die Mediathekennut-

zung nicht mehr vollstindig pauschal zu vergliten.

Die so ermittelten Vergiitungen sind nach Uberzeugung der Schlichtungsstelle angemessen und waren

daher als gemeinsame Vergilitungsregeln aufzustellen.

Berlin, den 11. September 2018

Dr. Ole Yani

Rechtsanwa

- .

Vorsitzender der Schlichtungsjtelle
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ERGEBNIS DER

VERHANDLUNGEN

vom 13. Januar und 16. April 2012 zwischen dem Verband der
Drehbuchautoren (VDD), dem ZDF und der Allianz Deutscher

Produzenten — Film & Fernsehen fliir ZDF-Produktionen

Diese GVR wird zur Zeit mit den beteiligten Parteien neu verhandelt,

mit einem Abschluss ist im Jahr 2019 zu rechnen. Bitte beachten Sie fir

den aktuellen Stand unsere Homepage

1. Wiederholungsvergiitungsmodell

Vergiitung fiir die Erstellung des Werkes und der einge-
rdumten Nutzungsrechte (inklusive 48 Stunden-Regelung,
7-Day-Catchup — exklusive Vertrieb)

Wiederholungsféhiges Grundhonorar
€ 27.820,00 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 13.910,00 brutto (45 Minuten)

Bei Wiederholungen:

ZDF Hauptprogramm (12:01-23:59)
50% des wiederholungsfdhigen Honorars

ZDF Vormittag (05:30-12:00)
10% des wiederholungsfahigen Honorars

ZDF Nachtprogramm (00:00-05:29)
7,50% des wiederholungsfdhigen Honorars

3sat
12,5 % des wiederholungsfdhigen Honorars
bei 3 Ausstrahlungen pro Quartal

KIKA/Phoenix
10% fuir 5 Ausstrahlungen pro Monat

Arte
Erstausstrahlung bei Koproduktionen inkludiert, Wie-
derholung
€ 4.000,00 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 2.000,00 brutto (45 Minuten)
Rédiffusion € 1.300,00 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 650,00 brutto (45 Minuten)
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Vertrieb: 4 % des Brutto-Erl6ses bei ZDF-Enterprises
(bzw. beim Produzenten, sofern es sich um eine vollfi-
nanzierte Auftragsproduktion handelt, falls sie im Ein-
zelfall vom Produzenten vertrieben wird).

Digitalkanale (z.Z. ZDFneo, ZDFinfo, ZDFkultur)
5 % des wiederholungshonorarfahigen Honorars fir
beliebig haufige Ausstrahlungen innerhalb von 6 Mo-
naten

ORF
Erstausstrahlung bei Koproduktionen inkludiert.
Fir WH wird gezahlt nach aktuellem ORF-Satz: z.Z.
€ 12.671,11 brutto (90 Minuten) bzw. € 6.335,56 brut-
to (45 Minuten)
Vertrieb: 4 % des Brutto-Erléses bei ZDF Enterprises
(bzw. beim Produzenten, sofern es sich um eine vollfi-
nanzierte Auftragsproduktion handelt, falls sie im Ein-
zelfall vom Produzenten vertrieben wird).

SRF
Erstausstrahlung bei Koproduktionen inkludiert.
Fir WH wird gezahlt nach aktuellem SRF-Satz: z.Z.
71,00 CHF / Minute (fur 90 Minuten-Formate)
Vertrieb: 4 % des Brutto-Erléses bei ZDF Enterprises
(bzw. beim Produzenten, sofern es sich um eine vollfi-
nanzierte Auftragsproduktion handelt, falls sie im Ein-
zelfall vom Produzenten vertrieben wird).

Online Nutzung des ZDF auBerhalb des 7-day-catch-up-

Zeitraumes (nicht ZDF-E, dort gilt nachfolgende Vergii-

tungsregel fiir die kommerzielle Verwertung/Vertrieb)
4,5% des wiederholungshonorarfédhigen Honorars pau-
schal (fallig bei erstmaliger Nutzung)
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Kommerzielle Auswertung/Vertrieb
4% des Brutto-Erléses bei ZDF Enterprise (bzw. beim
Produzenten, sofern es sich um eine vollfinanzierte Auf-
tragsproduktion handelt, falls sie im Einzelfall vom Pro-
duzenten vertrieben wird).

Zahlungsmodalitdten des Grundhonorars:
1/3 bei Vertragsabschluss
1/6 bei Lieferung der 1. Fassung
1/6 bei Abnahme der 1. Fassung
1/3 bei Endabnahme des Drehbuchs

2. Einkorbmodell

Vergiitung fiir die Erstellung des Werkes und der einge-
rdumten Nutzungsrechte (exklusive Vertrieb)

Erster Korb
€ 46.000 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 23.000,00 brutto (45 Minuten) jeweils Grundvergi-
tung fiir 7 Jahre, beginnend mit Erstausstrahlung der
Produktion, inkludiert sind ORF und SRF,

nach 7 Jahren
Wiederholungsvergiitung - s.o. zu 1.

Kommerzielle Auswertung/Vertrieb
4% des Brutto-Erléses bei ZDF (bzw. beim Produzen-
ten, sofern es sich um eine vollfinanzierte Auftragspro-
duktion handelt, und sie im Einzelfall vom Produzenten
vertrieben wird).

Zahlungsmodalitaten des 1. Korbes:
2 Zwoélftel bei Vertragsabschluss
1 Zwélftel bei Abgabe 1. Fassung
2 Zwélftel bei Abnahme 1. Fassung*
2 Zwolftel bei Endabnahme Buch
5 Zwolftel bei Drehbeginn

3. Dreikorbmodell

Vergiitung fiir die Erstellung des Werkes und der einge-
rdumten Nutzungsrechte (exklusive Vertrieb)

Erster Korb
€ 46.000 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 23.000,00 brutto (45 Minuten) jeweils Grundvergi-
tung fiir 7 Jahre, beginnend mit Erstausstrahlung der
Produktion
inkludiert sind samtliche Nutzungen des ORF und SRF,
sofern es sich nicht um einen Vertrieb handelt

Zweiter Korb
€ 11.000,00 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 5.500,00 brutto (45 Minuten) jeweils fur weitere 7
Jahre
inkludiert sind samtliche Nutzungen des ORF und SRF,
sofern es sich nicht um einen Vertrieb handelt
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Dritter Korb
€ 7.000,00 brutto (90 Minuten) bzw.
€ 3.500,00 brutto (45 Minuten) jeweils bis zum Ende
der Schutzfrist
inkludiert sind samtliche Nutzungen des ORF und SRF,
sofern es sich nicht um einen Vertrieb handelt

Kommerzielle Auswertung/Vertrieb
4% des Brutto-Erléses bei ZDF Enterprise (bzw. beim
Produzenten, sofern es sich um eine vollfinanzierte Auf-
tragsproduktion handelt, falls sie im Einzelfall vom Pro-
duzenten vertrieben wird).

Zahlungsmodalitaten des 1. Korbes:
2 Zwélftel bei Vertragsabschluss
1 Zwolftel bei Abgabe 1. Fassung
2 Zwélftel bei Abnahme 1. Fassung'
2 Zwolftel bei Endabnahme Buch
5 Zwélftel bei Drehbeginn

Zahlungsmodalitaten des 2./3. Korbes:
Die Vergiitung fir den 2. und 3. Korb wird mit Aufnahme
der Nutzung fallig.

Weitere Eckpunkte

— Bei den o.g. Honoraren handelt es sich um Regelvergii-
tungen, von denen in begriindeten Einzelféllen abgewi-
chen werden kann.

— Welches der drei Vergiitungsmodelle zum Zuge kommt,
bedarf einer Ubereinstimmenden Entscheidung zwi-
schen Autor und Vertragspartner (Produzent / ZDF).

— Wird ein Autor durch einen anderen ersetzt, muss die
Ablésung schriftlich begriindet werden. In strittigen Ein-
zelfallen wird sich das ZDF um eine Einigung bemihen.
Die Evaluation dieser Regelung zwischen ZDF und VDD
erfolgt nach zwei Jahren.

Der Rechtsanspruch des ausscheidenden Autors, ent-
sprechend seinem urheberrechtlichen Anteil, der in die
Drehfassung einflieBt, bei der Verwertung des Films
genannt (§ 13 UrhG) und an den Erlésen aus der Ver-
wertung des Films angemessen beteiligt zu werden (§§
11 S. 2, 32 UrhG), bleibt hiervon unberthrt.

— Vergltungen fiir kommerzielle Auswertungen/Vertrieb
werden mit Geldeingang bei ZDF-E (bzw. beim Produ-
zenten, sofern es sich um eine vollfinanzierte Auftrags-
produktion handelt, falls sie im Einzelfall vom Produzen-
ten vertrieben wird) abgerechnet.

1 *Protokollnotiz: Die Abnahme der ersten Fassung erfolgt, wenn die tiblicherwei-
se an das Drehbuch zu stellenden Kriterien und eine diesbeziiglich erforderliche
Nachbesserung bezogen auf die 1. Fassung erbracht ist. Im Konfliktfall gibt es eine
Mediation, ggf. unter Einbeziehung des VDD.
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— Es wird die Evaluation der gesamten Vereinbarung nach
drei Jahren verabredet, fiir den Vertrieb gesondert nach
5 Jahren.

Die Zahlungen des ZDF bzw. des Auftragsproduzenten
an die Pensionskasse werden wie bisher fortgefiihrt.

Im Fall einer gesetzlichen Verédnderung des Mehrwert-
steuersatzes werden die vereinbarten Verglitungssatze
entsprechend angepasst.

Sémtliche Verabredungen stehen unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der jeweiligen Gremien von Produzen-
tenallianz, VDD und ZDF.

Berlin, den 14.05.2012
fir den VDD-Vorstand
Dr. Knut Boeser & Pim G. Richter

Mainz, den 19.07.2012
fur das ZDF

Dr. Thomas Bellut
Intendant

Minchen, den 17.07.2012

Alexander Thies
fir die Allianz Deutscher Produzenten
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Fernsehfilm (90 Minuten)

Praambel

Die Parteien haben ein Schlichtungsverfahren gem. §§ 36,
36a UrhG zu gemeinsamen Vergitungsregeln fiir den
Bereich der fiktionalen Auftragsproduktionen gem. § 36
UrhG gefihrt.

Als Ergebnis dieses Verfahrens einigen sich die Parteien
Uber die nachfolgenden Vergiitungsregeln sowie liber die
Allgemeinen Bedingungen zum Regievertrags gemaf An-
lage 1 dieser Vereinbarung.

Die Allgemeinen Bedingungen zum Regievertag und die
nachfolgenden Verglitungsregeln tragen den Besonder-
heiten des Programmprofils und der dem ZDF zur Verfu-
gung stehenden Programmplattformen und plétze ein-
schlieBlich seiner sog. Digitalkanale (wie derzeit zdf_neo,
ZDFinfo, ZDFkultur), Online-Présenz und Vertriebswegen
Rechnung. Abweichend von der Systematik des § 36 UrhG
vereinbaren die Parteien nicht allein eine Mindestvergu-
tung, sondern ZDF-spezifische Basisvergiitungen.

I. Geltungsbereich

Sachlich: Die Vergutungsregelungen finden Anwendung
fur vollfinanzierte fiktionale Auftragsproduktionen des
ZDF. Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt, gelten
die Regelungen fiir Regisseure eines fiktionalen Fernseh-
films von 90 Minuten, sofern dieser von einem Produzen-
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ten mit Sitz in Deutschland hergestellt wird. Die Parteien
werden sich zu fiktionalen Auftragsproduktionen mit ge-
ringerer Lange, insbesondere Serien und Reihen sowie zu
Dokumentationen gesondert und soweit moglich auBer-
halb des Schiedsstellenverfahrens verstandigen.

Personlich: Die Vergiitungsregeln finden Anwendung fiir
Regisseure mit Lebensmittelpunkt in der Europaischen
Union.

Il. Vergiitungen

Fir die Erstellung des Werkes, Einrdumung und Abgeltung
der Nutzungsrechte und zur Abgeltung aller sonstigen
Leistungen gemaB dem Regievertrag inkl. der Allgemei-
nen Bedingungen zum Regievertrag wird eine Erstvergi-
tung gezahlt (nachfolgend 1). Neben der Erstvergiitung,
die grundsatzlich — soweit dort nichts Gegenteiliges gere-
geltist — alle Rechte und Leistungen abgilt, werden zusatz-
lieh nutzungsabhangige Wiederholungshonorare gezahlt
(nachfolgend Ziff. 2).

Die kommerzielle Verwertung der Produktion (Programm-
vertrieb) wird mit einer Erlésbeteiligung vergiitet (nach-
folgend Ziff. 3). Die Vergutungssétze nach Ziff. 1, 2 und 3
kénnen nicht unterschritten werden.
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Erstvergiitung

Fur Regisseure mit einer ausfiihrlichen Filmographie,
die eine professionelle Praxis als Filmregisseur nach-
weisen kénnen (in der Regel 180 Minuten Fiktion als
Hauptregisseur vergleichbarer Art), betragt das ZDF-
Basishonorar 27.820 € brutto.

Fur Anféanger, die diese Voraussetzungen nicht erfil-
len oder — unabhangig davon — fiir Produktionen des
«Kleinen Fernsehspiels” oder vergleichbare Produkti-
onen betragt das ZDF Basishonorar 22.260 € brutto.

Mit der Erstverglitung sind neben der Werkerstellung

und Rechtelibertragung folgende Nutzungen abge-

golten:

— Erstsendung im (Haupt-)Programm des ZDF

— 1 x ZDF-Vormittagsprogramm (5.30-12.00 Uhr)

— 1 x 3sat

— Erstausstrahlung ORF bei Koproduktion, sonst Ver-
trieb

— Erstausstrahlung SRF bei Koproduktion, sonst Ver-
trieb

— Erstausstrahlung ARTE bei Koproduktion

— Eine Wiederholung innerhalb von 48 Stunden im
jeweiligen Programm. (Erstsendung und Wiederho-
lung) primetime (18.00-22.00 Uhr) ausgenommen.
Bei Berechnung der 48 Stunden bleiben Sonn- und
Feiertage unberiicksichtigt

— 7-Tage Abruf (1 Tag vor und 7 Tage nach der jewei-
ligen Ausstrahlung) bzw. bei ARTE: 21-Tage-Abruf

— Verwendung von Ausschnitten bis zu 5 Minuten, maxi-
mal aber 25 % des Werkes

Uber das Ersthonorar hinaus werden die nachfol-
genden Folgevergiitungen gezahlt, die nach der
jeweiligen Nutzung fillig werden. BezugsgréBe fiir
das jeweilige Honorar ist die Bemessungsgrundlage
(wiederholungshonorarfdhiges Honorar). Die Be-
messungsgrundlage betragt fiir 90-Minuten-Forma-
te 23.650 € brutto.

Die Bemessungsgrundlage fiir Anfénger, fiir Produk-
tionen des ,Kleinen Fernsehspiels” oder vergleich-
bare Produktionen betragt fir 90-Minuten-Formate
18.950 € brutto.

Fiur Wiederholungen gelten folgende Vergiitungssat-
ze:
— im ZDF Hauptprogramm/Primetime (18.00-23.59

— im ZDF Hauptprogramm/Nacht (24.00-05.29 Uhr).
25%

B 1T | SOOI 4%
— in den Digitalkanalen (beliebig hdufige Ausstrah-
lungen innerhalb von 6 Monaten)...........cccccu.u.... 4%

— in den Gemeinschaftsprogrammen KIKA/Phoenix

(5 Ausstrahlungen/Monat) .......ccccceveeeeerercneneenencae 8%
—Im Programm ARTE (bei Koproduktionen, sonst
kommerzielle Verwertung)......ccccoueveecevnunecncncnne. 5%

des wiederholungshonorarfédhigen Honorars.

Damit sind auch Wiederholungen innerhalb von 48
Stunden nach der jeweiligen Wiederholungssendung
im jeweiligen Programm abgegolten, es sei denn, die
Wiederholung erfolgt in der Primetime (18.00-22.00
Uhr). Bei Berechnung der 48 Stunden bleiben Sonn-
und Feiertage unberiicksichtigt.

— Fur das Recht der 6ffentlichen Zugénglichmachung
(Online-Nutzung) auBerhalb des 7-Tage-Abrufs (1
Tag vor und 7 Tage nach der jeweiligen Ausstrah-
lung) bzw. hinsichtlich ARTE auBerhalb des 21-Ta-
ge-Abrufs und auBerhalb des kommerziellen Ver-
triebs werden pauschal 4,5 % des wiederholungs-
honorarfadhigen Honorars bei erstmaliger Nutzung
fur einen Zeitraum von 10 Jahren gezahlt. Danach
betragt die Verglitung 1 % pro Jahr, sofern keine
Wiederholungssendung in einem vom ZDF veran-
stalteten oder mitveranstalteten Programm erfolgt.
Im Fall einer Wiederholungssendung sind mit dem
dafir angefallenen Wiederholungshonorar auch
die Online-Nutzungen fiir ein Jahr abgegolten.

Der 7-Tage Abruf (1 Tag vor und 7 Tage nach der
jeweiligen Ausstrahlung) ist mit der jeweiligen Ver-
glitung fir die Ausstrahlung abgegolten.

b. Kommerzielle Verwertung

Fir den Vertrieb wird eine Erlésbeteiligung in Ho-
he von 4 % von den bei ZDF Enterprises bzw. beim
ZDF im Falle von entgeltlichen Programmabgaben
an ARTE eingehenden Brutto-Einnahmen nach Vor-
abzug der Synchronkosten gezahlt. Individuelle Er-
I6sbeteiligungsanspriiche entstehen allerdings nur
dann, wenn im Einzelfall die Bruttoeinnahmen von
ZDF Enterprises aus der Produktionsverwertung
1.500 € netto liberschreiten. Die Abrechnung und
Zahlung erfolgt jeweils zum 30.06. des folgenden
Jahres. Eine individuelle Ausschiittung erfolgt nur
dann, wenn eine Bagatellgrenze von 15 € im Jahr
Uberschritten wird.

lll. Laufzeit
Die Vereinbarung hat eine Mindestlaufzeit bis zum
31.12.2017. Danach gilt sie automatisch fir ein Jahr fort,
soweit sie nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor dem
Laufzeitende gekiindigt wird.
IV. Sonstiges
Sollten Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sein
oder werden oder etwaige Liicken aufweisen, bleibt die

Giiltigkeit der Regelungen im Ubrigen unberiihrt. Zwi-
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schen den Parteien besteht Einigkeit, dass derartige Re-
gelungen durch solche Regelungen erganzt werden, die
dem gewollten wirtschaftlichen Ergebnis am nachsten
kommen. Samtliehe Anderungen dieser Gemeinsamen
Vergutungsregeln bedirfen der Schriftform. Dies gilt auch
fir die Abbedingung der Schriftform.

Erfullungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist — so-
weit rechtlich zulassig — jeweils der Sitz der beklagten Par-
tei. Es gilt deutsches Recht.

Berlin, den 27.11.2014

Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in
Deutschland e. V.

Peter Carpentier, Stephan Wagner, Esther Gronenborn

Mainz, den 12.12.2014

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Anstalt des &ffentli-
chen Rechts

Dr. Thomas Bellut, Intendant

Berlin, den 8.12.2014
Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V.
Alexander Thies

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen zum Regievertrag

Hauptregisseur mit Wiederholungshonoraranspruch
(MWF) fiir vollfinanzierte Auftragsproduktionen (Fiktion)

(Hauptregisseure sind Regisseure eines Fernsehspiels
oder eines anderen, nach Umfang und eigenpersénlicher
Gestaltung vergleichbaren Fernsehfilmwerks)

Der Filmschaffende tUbertrdgt dem Filmhersteller zur Wei-
terlibertragung an das ZDF Rechte gemaf der folgenden
Regelungen:

1. Rechteeinrdumung

1.1 Der Filmschaffende libertragt dem Filmherstel-
ler zur Weiterlibertragung an das ZDF die aus-
schlieBlichen sowie zeitlich, rdumlich und inhalt-
lich unbeschrankten Rechte an seiner Leistung.
Stehen dem Filmschaffenden Urheberrechte
oder sonstige Rechte zu, rdumt er dem Film-
hersteller zur Weiteriibertragung an das ZDF
an dem Werk oder an seiner sonstigen Leistung
das ausschlieBliche sowie zeitlich, raumlich und
inhaltlich unbeschrankte Nutzungsrecht ein.

1.2 Beschafft der Filmschaffende zur Erbringung
seiner Leistung oder des Werkes Requisiten
oder verwendet er eigene Requisiten, Ubertragt
er dem Filmhersteller zur Weiteriibertragung an
das ZDF die zur Verwendung dieser Requisiten
im Zusammenhang mit der Verwertung seiner
Leistung oder des Werkes nach diesem Vertrag
erforderlichen Rechte. (Ist die Requisitenbe-
schaffung nicht unerheblich und sind fir die
Beschaffung von Requisiten Ublicherweise Ver-
glitungen vorgesehen, so erhalt der Filmschaf-
fende eine Vergutung, sofern die Einbringung
und Vergutung schriftlich mit dem Filmherstel-
ler vertraglich vereinbart ist.)
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1.3 DasZDF kann die vom Filmhersteller solcherma-
Ben erworbenen Nutzungsrechte ohne Zustim-
mung des Filmherstellers und des Filmschaffen-
den ganz oder teilweise auf Dritte Gbertragen;
es kann diesen auch einfache Nutzungsrechte
ohne Zustimmung des Filmherstellers und des
Filmschaffenden einrdumen.

1.4.1 Der Filmschaffende steht dem Filmhersteller fur
den Bestand der nach diesem Vertrag zu Uber-
tragenden Rechte und Befugnisse ein und ver-
sichert, dass er diese weder ganz noch teilweise
auf Dritte Ubertragen oder mit Rechten Dritter
belastet, auch Dritte nicht mit ihrer Wahrneh-
mung beauftragt hat. Er stellt den Filmhersteller
insoweit von allen Anspriichen Dritter frei.

1.4.2 Dem Filmschaffenden bleiben seine von ur-
heberrechtliehen  Verwertungsgesellschaften
wahrgenommenen Verglitungsanspriiche nach
§§ 20b Abs. 2%, 21, 22,27 Abs. 2 und 3,49, 52a,
52b, 54, 63a UrhG vorbehalten. Der Filmschaf-
fende erhélt das einfache Recht, die Produktion
im Rahmen eigener Vortrags- und Lehrtétigkeit
sowie zur nicht-kommerziellen Eigendarstel-
lung (letzteres in Ausschnitten im Umfang von
bis zu 3 min, jedoch nicht mehr als 25 % der
Gesamtlange der Produktion) zu nutzen vorbe-
haltlich Rechte Dritter, die der Filmschaffende
zu kléren hat. Der Filmhersteller stellt ihm dafir
die Produktion auf geeigneten Bild-Ton-Tragern
(unkomprimiertes Dateiformat) gegen Kosten-
erstattung zur Vertagung, sofern die Rechte der
Ubrigen Urheber- und Leistungsschutzberech-
tigten zur Nutzung geklart sind.

*  Der Vergiitungsanspruch des Regisseurs gegen das Kabelunternehmen wird vom
ZDF gegeniiber der ARGE Kabel gem. § 20b Abs. 2 S. 4 UrhG erfiillt. Diese Vergii-
tungsanspriiche des Regisseurs gehen damit auf das ZDF uber.
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Einzelbefugnisse des ZDF

2.1

2.11

Das ZDF ist mit Blick auf die vom Filmhersteller
erworbenen Nutzungsrechte insbesondere aus-
schlieBlich berechtigt, selbst oder durch Dritte
oder gemeinsam mit ihnen die Leistungen des
Filmschaffenden im In- und Ausland ganz oder
teilweise beliebig oft ohne zeitliche Begren-
zung

durch Rundfunk jeder Art zu senden. Dieses

Recht umfasst die Verbreitung von Rundfunk-

programmen, einschlieBlich Live-Streaming, in

jeder technischen Art und Weise (einschlieBlich
der Nutzung des sog . ,Internetprotokolls”: ,IP-

TV"), insbesondere

— terrestrisch (wie bspw. durch DVB-T, DVB-H,
DMB oder entsprechende NachfolgeTech-
nologien wie bspw. DXB),

— via Kabel (in jedem technischen Verfahren
wie bspw. Breitband, DSL oder entsprechen-
de Nachfolge-Technologien (X-DSL), ein-
schlieBlich der Berechtigung zur integralen
(Kabel-) Weitersendung der Programme im
In- und Ausland),

— sowie durch Satellitenausstrahlung.

Mitumfasst sind

— Verteildienste in Form von Fernsehtext, Ra-
diotext und vergleichbaren Textdiensten so-
wie

— Pay-Dienste wie beispielsweise in Pay-Radio,
Pay-TV einschlieBlich Pay-per-channel, Pay-
per-view, Near-video-on-demand und/oder

— sonstige Verbreitungsarten und/oder Medi-
en;

die Leistung oder das Werk &ffentlich aufzufiih-
ren, vorzutragen, vorzufihren und mittels Bild-
und/ oder Tontrédger sowie auch auB3erhalb des
Raumes, in dem die persénliche Darbietung
stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher oder
dhnliche technische Einrichtungen offentlich
wahrnehmbar zu machen;

von der Leistung oder dem Werk Bild- und/oder
Tontrager jeder Art herzustellen, sie zu verviel-
faltigen und zu archivieren sowie Bild- und/oder
Tontrager in jeder Art in und auBerhalb des
Rundfunks z.B. im Transkriptionsdienst, im Kino
oder im sonstigen audiovisuellen Bereich ge-
werblich oder nicht gewerblich durch Verkauf,
Vermietung und Verleih oder auf andere Weise
zu verwerten und zu verbreiten. Die Verwen-
dung im audiovisuellen Bereich umfasst alle Ar-
ten der audiovisuellen Nutzung, insbesondere
auch multimediale Verwertungen (z.B. durch
Videokassetten, CDI/CD-ROM, Schallplatten,
Audiokassetten, CD, CDV, DVD usw.) auBBerhalb
des Rundfunks, wobei die Fixierung/Wiederga-

2.1.4.1

2.14.2

2.1.5

be eines Bild- und/oder Tontrégers durch jedes
technische Mittel (beispielsweise Festplatten,
Festspeicher etc.) und in jedem technischen
Standard (wie beispielsweise High Definition)
erfolgen kann;

die auf Bild- und/oder Tontréger tbertragene
Leistung oder das Werk unter Wahrung des
Urheberpersdnlichkeitsrechts (§ 93 UrhG) zu
bearbeiten, insbesondere zu kiirzen und zwar
auch fir Videotextuntertitelung, zu teilen, mit
einem anderen Titel zu versehen, es sei denn.
dass der Titel urheber- oder wettbewerbsrecht-
lichen Schutz genieBt, in andere Sprachen zu
Ubersetzen, mit anderen Werken zu verbinden
oder in andere Werke aufzunehmen sowie in
sonstiger Weise umzugestalten und zu dndern
und die Bearbeitung. Umgestaltung oder Ande-
rung wie die Leistung oder das Werk zu verwer-
ten;

bei Anderungen, Bearbeitungen, Umgestaltun-
gen, Kiirzungen, Ubersetzungen und Synchro-
nisationen der Produktion (nachfolgend Bear-
beitungen genannt), ist in allen Fallen das Urhe-
berpersonlichkeitsrecht des Filmschaffenden zu
wahren.

Der Filmschaffende soll vorher gehért werden,
wenn die Anderungen wesentlich sind. Scha-
densersatzanspriiche sind damit nicht verbun-
den. § 93 UrhG bleibt davon unberiihrt. Ist eine
Bearbeitung der deutschsprachigen Fassung
erforderlich, kann das ZDF dem Filmschaffen-
den die Méglichkeit geben, derartige Bearbei-
tungen selbst vorzunehmen. Wesentliche Be-
arbeitungen werden dem bearbeitenden Film-
schaffenden brancheniblich verglitet

die Leistung oder das Werk sowie bildliehe Dar-
stellungen davon einschlieBlich des Bildes des
Filmschaffenden als schriftliches Begleitmaterial
zu Sendungen zu vervielfdltigen und zu verbrei-
ten in Programmvorschauen und Programm-
Ubersichten, Inhaltsangaben, Werbeschriften
des ZDF oder sonst fir Public-Relation-Zwecke,
auf Messen, Ausstellungen, Festivals und Wett-
bewerben, fur Prif-, Lehr- und Forschungszwe-
cke sowie im Rahmen der politischen und kultu-
rellen Bildungsarbeit zu verwerten, ebenso die
von der Leistung oder dem Werk hergestellten
Bild- und/oder Tontrager.

Die Verwendung nach den vorstehenden Absét-
zen umfasst insbesondere auch die Einspeiche-
rung in Datenbanken und die &ffentliche Wie-
dergabe in allen Abrufdiensten (z.B. Video- und
Audio-on-demand-Nutzungen, Podcasting bzw.
Video-Podcasting, Online-Dienste), bei denen
Text-, Ton- oder Bilddarbietungen auf Anfor-
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2.1.10

derung aus elektronischen Speichern zur Nut-
zung Ubermittelt werden, wobei die 6ffentliche
Zugénglichmachung des Werkes in der Weise
erfolgen kann, dass Angehérige der Offentlich-
keit an einem von diesen individuell gewahrten
Ort oder zu einer von diesen individuell ge-
wahrten Zeit Zugang zu diesen Werken haben.
Die Rechteeinrdumung erfolgt unabhangig da-
von, ob das Angebot nicht downloadfahig oder
downloadfdhig ist (beispielsweise ,Podcasting”
und ,Video-Podcasting”) oder ob es entgeltlich
oder unentgeltlich angeboten wird.

Die vorstehend genannten Rechte werden un-
abhéngig von der verwendeten Speicher- bzw.
Datenlbertragungstechnik und unabhangig
davon eingerdumt, ob die Nutzung mit oder
ohne Zwischenspeicherung und/oder mittels
eines individuellen Abrufs erfolgt und/oder ob
der Empfang bzw. die Wiedergabe mittels Fern-
seher, Computer oder sonstiger — auch mobiler
— Endgeréate erfolgt

Des Weiteren hat das ZDF auch das ausschlieB3-
liche, zeitlich, rdumlich und inhaltlich unbe-
schrankte Recht, die Produktion oder die davon
hergestellten Vervielfaltigungsstiicke sowie die
zum Ton- und/oder Bildtrédger gehérenden Ein-
zelbilder oder Ausschnitte oder sonstigen im
Zusammenhang mit der Produktion hergestell-
ten Aufnahmen zur Herstellung und zum Ver-
trieb von Waren aller Art sowie zur Vermarktung
von Dienstleistungen aller Art unter Verwen-
dung von Namen, Titeln, fiktiven oder tatséch-
lichen Figuren, Abbildungen, Stimmen, Sze-
nen, Handlungsablaufen, Vorkommnissen und
Gegenstanden, die in einer Beziehung zu dem
Werk oder der Produktion stehen, kommerziell
zu nutzen sowie unter Verwendung derartiger
Elemente aus dem Werk bzw. der Produktion
fur Waren und Dienstleistungen jeder Art zu
werben (Merchandising). Eingeschlossen sind
auch sog. ,Themen-Park”-Nutzungen sowie das
Recht, das Werk / die Produktion ganz oder
teilweise durch Herstellung und Vertrieb von
Spielen / Computerspielen einschlieBlich in-
teraktiver Computerspiele und/oder sonstiger
Multimedia- Produktionen auszuwerten.

Dem ZDF steht auBerdem das Recht zu, die
Produktion unter Einschluss der Leistungen
kiinstlerisch oder literarisch in anderen Medien
wie Blihne, Buch, Druckschriften oder Presseer-
zeugnissen und dergleichen zu nutzen oder
nutzen zu lassen.

Das ZDF ist berechtigt, die Leistungen des
Filmschaffenden in zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses noch nicht bekannten kinftigen
Nutzungsarten auszuwerten. Das ZDF wird den
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2.2

Filmschaffenden liber die Aufnahme der neuen
Nutzung unverziglich unterrichten.

Eine Namensnennung erfolgt im Vor- und/oder
Abspann. Im Vor- und/oder Abspann kann bei
Doppelfunktion ein Name nur einmal genannt
werden. Bei herausragender Produktion aus
dem Bereich ,Szenische Produktionen”, ,Mu-
sikdramatische Werke", ,Theater- und Musikauf-
zeichnungen”, die durch eine besondere Leis-
tung des Filmschaffenden gekennzeichnet ist,
istdie Nennung des Namens im Vorspann unab-
hangig von der Nennung im Abspann méglich.
Die Nennung erfolgt ebenfalls im Werbemateri-
al fir den Film wie Plakaten, Flyern, Covern (z.B.
von DVDs), soweit die Nennung verhéltnisma-
Big ist. Das ZDF soll seine Vertragspartner auf
die Nennungsverpflichtung hinweisen.

Der Filmschaffende hat das Recht, seinen Na-
men aus berechtigten Griinden zurlickzuziehen,
wenn er in seinen Urheberpersonlichkeitsrech-
ten (z.B. bei Bearbeitungen) verletzt sein sollte.
Soweit keine berechtigten Interessen des ZDF
entgegenstehen und wirtschaftlich vertretbar,
wird der Namen des Filmschaffenden aus Vor-
und Abspann entfernt.

3. Verpflichtungen des Filmschaffenden

3.1

3.2

Der Filmschaffende steht zur Durchfiihrung von
Fototerminen gemaB Nummer 2.1.5 nach Ab-
sprache zur Verfiigung. Das ZDF ist berechtigt,
zu diesem Zweck selbst Fotos vom Filmschaf-
fenden aufzunehmen oder durch Dritte (z.B.
Pressefotografen) machen zu lassen und ent-
sprechend zu verwerten. Die Verwendung von
diesen Fotografien ist durch den Filmschaffen-
den einmalig zu autorisieren und darf nur aus
substantiellen Griinden hinsichtlich einzelner
Bilder und nicht wider Treu und Glauben ver-
weigert werden. Soweit der Regisseur bewusst
im Rahmen der Erstellung des Bildes mitgewirkt
hat, gilt die Autorisierung als erteilt. In Fallen, in
denen das Bildnis nicht unter bewusster Mitwir-
kung des Regisseurs hergestellt wurde und in
denen der Regisseur nicht das Hauptmotiv im
Bild darstellt, gilt unabhéngig von der Frage,
ob die Regelung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 KUG zur
Anwendung gelangt, die Veroffentlichung als
genehmigt.

Falls der Filmschaffende Auffiihrungsmaterial
benutzt, das nicht vom Filmhersteller zur Ver-
fugung gestellt ist, hat er die zur Abrechnung
mit den Autoren, Komponisten und Verlegern
notwendigen Angaben spatestens bei Ver-
tragsabschluss dem Filmhersteller schriftlich
einzureichen. Der Filmhersteller Gbernimmt die
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Befriedigung der sich aus der Verwendung des
Auffihrungsmaterials ergebenden Anspriiche
nur bei rechtzeitiger Mitteilung. Unterbleibt
dies, hat der Filmschaffende den Filmhersteller
von Anspriichen Dritter freizustellen.

3.3 Der Filmschaffende hat seine vertraglichen Leis-
tungen personlich zu erbringen.

Ergénzungsvereinbarung zu den Gemeinsame Vergtitungsregeln
vom 27.11./8.12./12.12.2014

Reihen und Serien

zwischen Bundesverband Regie (BVR), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) und
Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V. (Produzentenallianz)

Praambel

Die Parteien haben am 27.11./8.12./12.12.2014 gemein-
same Vergltungsreglungen (,Gemeinsame Vergitungsre-
geln”) abgeschlossen fiir den Bereich der fiktionalen Auf-
tragsproduktionen gern. § 36 UrhG. Die Gemeinsamen Ver-
glitungsregeln findet Anwendung fiir vollfinanzierte fiktio-
nale Auftragsproduktionen des ZDF und gilt fiir Regisseure
eines fiktionalen Fernsehfilms von 90 Minuten. Die Parteien
haben vereinbart, sich zu fiktionalen Auftragsproduktionen
mit geringerer Lange als 90 Minuten, insbesondere Serien
und Reihen, gesondert zu verstandigen.

I.  Hierfir treffen die Parteien nachfolgende ergénzende
Vergutungsvereinbarung:

1. Vergltung fir 45 Minuten Formate

a) Erstvergltung
Fir Regisseure mit einer ausfihrlichen Filmogra-
phie, die eine professionelle Praxis als Filmregis-
seur nachweisen kénnen (in der Regel 180 Minu-
ten Fiktion als Hauptregisseur vergleichbarer Art)
betréagt das ZDF-Basishonorar 12.500 € brutto.

b) Uber das Ersthonorar hinaus werden auf Basis
der Gemeinsamen Vergiitungsregeln Folgever-
glitungen gezahlt, die nach der jeweiligen Nut-
zung fallig werden. BezugsgréBe fir das jeweili-
ge Honorar ist die Bemessungsgrundlage (wie-
derholungshonorarfdhiges Honorar).

Die Bemessungsgrundlage betrégt fiir 45-Minu-
ten Formate 11.000 € brutto.

2. Vergutung fir 60 Minuten Formate
a) Erstvergltung
Fur Regisseure mit einer ausfihrlichen Filmogra-

phie, die eine professionelle Praxis als Filmregis-
seur nachweisen kénnen (in der Regel 180 Minu-

100

ten Fiktion als Hauptregisseur vergleichbarer Art)
betréagt das ZDF-Basishonorar 17.150 € brutto.

b) Uber das Ersthonorar hinaus werden auf Basis
der Gemeinsamen Vergiitungsregeln Folgever-
glitungen gezahlt, die nach der jeweiligen Nut-
zung fallig werden. BezugsgréBe fir das jeweili-
ge Honorar ist die Bemessungsgrundlage (wie-
derholungshonorarfdhiges Honorar).

Die Bemessungsgrundlage betragt fur 60-Minu-
ten-Formate 14.600 € brutto.

3. Einzelvertraglich kénnen bei entsprechendem
Honoraraufschlag zusétzliche Mitabgeltun-
gen zu den in der Vergiitungsvereinbarung von
27.11./8.12./12.12.2014, Ziffer Il. 1. Absatz 3 und I,
2, Absatz 4, aufgefuhrten vereinbart werden.

Il. Im Ubrigen bleiben die Regelungen aus den
Gemeinsamen Vergiitungsregeln vom 27.11./
8.12./12.12.2014 von der vorliegenden Erganzungs-
vereinbarung unberihrt und gelten ergénzend.

Berlin, den 28.7.2015

Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in
Deutschland e. V.

Peter Carpentier, Stephan Wagner

Mainz, den 28.8.2015

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Anstalt des 6ffentli-
chen Rechts

Dr. Thomas Bellut, Intendant

Berlin, den 21.8.2015

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V.
Alexander Thies
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Protokollnotiz:
Sollte sich das Nutzungsverhalten des ZDF betreffend die
Sffentliche Zugénglichmachung der Werke in den Media-

theken substanziell andern, werden die Parteien Gespra-
che Uber einen etwaigen Anpassungsbedarf der Verein-
barung aufnehmen.

Gemeinsame Vergiitungsregeln

DOKUMENTARFILM

zwischen Bundesverband Regie (BVR), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) und
Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V. (Produzentenallianz)

Praambel

Die Parteien haben am 27.11./8.12./12.12.2014 gemein-
same Verglitungsregelungen (,Gemeinsame Vergiitungs-
regeln”) abgeschlossen fiir den Bereich der fiktionalen
Auftragsproduktionen geméaB § 36 UrhG. Die Gemeinsa-
men Vergltungsregeln finden Anwendung fiir vollfinan-
zierte fiktionale Auftragsproduktionen des ZDF und gilt fur
Regisseure eines fiktionalen Fernsehfilms von 90 Minuten.
Zu fiktionalen Auftragsproduktionen mit geringerer Lénge
als 90 Minuten haben die Parteien eine Erganzungsverein-
barung (Reihen und Serien) geschlossen.

Die Parteien haben vereinbart, sich zu Dokumentationen
gesondert zu verstandigen. Hierfir treffen die Parteien die
hier nachfolgende Vergiitungsvereinbarung.

Der BVR versichert, im Dokumentarfilmbereich auch fir
die Autoren eine reprasentative, unabhéngige und zur
Aufstellung gemeinsamer Vergitungsregeln erméchtigte
Vereinigung im Sinne von § 36 Abs. 2 UrhG zu sein.

Die Grundannahme der gleichwertigen Bewertung von
Regie- und Autorenleistung in dieser Vereinbarung erfolgt
unpréjudiziell und ausgehend davon, dass beide Leistun-
gen in der Regel in Personalunion erbracht werden. Die
Bewertung ist mit keinerlei Festlegung fir zukiinftige Ver-
einbarungen verbunden.

Die nachfolgenden Vergiitungsregelungen tragen den
Besonderheiten des Programmprofils und der dem ZDF
zur Verfigung stehenden Programmplattformen und
-plétze einschlieBlich seiner sog. Digitalkanéle (wie der-
zeit ZDFneo, ZDFinfo, ZDFkultur), Online-Prdsenz und Ver-
triebswege Rechnung. Abweichend von der Systematik
des § 36 UrhG vereinbaren die Parteien nicht allein eine
Mindestvergiitung, sondern eine ZDF-spezifische Basis-
vergutung. Diese ZDF-Basisvergiitung kann, soweit nach-
folgend nichts anderes geregelt ist, nicht unterschritten
werden.
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I. Geltungsbereich

Sachlich: Die Vergitungsregelungen fir Dokumentatio-
nen und Reportagen finden Anwendung fir vollfinanzier-
te Auftragsproduktionen des ZDF, die fiir das Hauptpro-
gramm ,ZDF" hergestellt werden, auch wenn sie umfas-
send in den eigenen und mitveranstalteten ZDF-Angebo-
ten einschlieBlich der 6ffentlichen Zuganglichmachung im
vom Rundfunkstaatsvertrag geregelten Bereich genutzt
werden kénnen. Dabei ist vorausgesetzt, dass die jewei-
lige Produktion in ihrer Gesamtheit ein neues eigenstan-
diges Werk darstellt mit entsprechender Autoren- und Re-
gieleistung inkl. umfangreicher Dreharbeiten.

Die Dokumentationen werden in die nachfolgenden Kate-
gorien eingeteilt:

Kategorie 1: Geringes bis mittleres Budget bis max.
150.000 €; Produktionslange von 30 Minuten.

In diese Kategorie fallen beispielsweise derzeit: 37 Grad,
ZDF Zoom, planet e.

Kategorie 2: Mittleres Budget bis max. 250.000 €; Produk-
tionslange von 45 Minuten mit konkretem Themenfokus
und/oder spezielleren Themenaspekten mit mittlerem
Aufwand und haufigem Einsatz unterschiedlichster Ge-
staltungselemente.

In diese Kategorie fallen beispielsweise derzeit: Erlebnis-
Dokus, Zeitgeschichte und -geschehen, z.B. ZDFzeit.

Kategorie 3: Hohes Budget iiber 250.000 €; Produkti-
onsldnge von 45 Minuten mit oftmals zeithistorischen
Anknlpfungspunkten, weiten Themenstellungen sowie
verstarktem Einsatz von unterschiedlichen, kreativen Ge-
staltungselementen, in der Regel prominenter Sendeplatz
in der Prime Time.

In diese Kategorie fallen beispielsweise derzeit: Terra X,
Feiertags- und Sonderdokumentationen.

Personlich: Die Vergltungsregelungen finden Anwen-
dung fir Regisseure und Autoren mit Lebensmittelpunkt
in der Européischen Union.
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Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten
die Regelungen fiir Regisseure und Autoren mit einer aus-
fuhrlichen Filmographie, die eine professionelle Praxis als
Dokumentarfilmregisseur bzw. -autor nachweisen kénnen
(in der Regel 90 Minuten Dokumentation als Regisseur
bzw. Autor vergleichbarer Art und Giite).

IIl. Vergiitungen (exklusive Vertrieb)

A. ZDF-Korbvergiitungen

Fir die Erstellung des Werkes, Einrdumung und Abgel-
tung der Nutzungsrechte und zur Abgeltung aller sons-
tigen Leistungen gemé&B Regie- bzw. Autorenvertrag
inkl. der Allgemeinen Bedingungen werden die nach-
folgenden sog. Korbverglitungen gezahlt.

Die jeweilige Vergiitung richtet sich nach der einschla-
gigen oben genannten Kategorie der Dokumentation.

1. Korb
Das ZDF-Basishonorar betragt fur einen Nutzungszeit-
raum von 7 Jahren, beginnend mit Erstausstrahlung der

Produktion,

fur Autoren- und Regieleistung jeweils fir

Kategorie T € 5.500 netto
Kategorie 2: ... € 8.000 netto
Kategorie 3:.....niniiciiccicne € 10.500 netto

das heif3t, fiir Autoren- und Regieleistung zusammen
fur

€ 11.000 netto
€ 16.000 netto
€ 21.000 netto

In dem ZDF-Basishonorar enthalten ist ein Aufschlag
von 4,5 % des Honorars fir die &ffentliche Zuganglich-
machung (Online-Nutzung) im vom Rundfunkstaatsver-
trag bzw. den ZDF-Telemedienkonzepten umrissenen
Bereich; auBerhalb dieses Bereichs gilt die nachfol-
gend geregelte Verglitung fir die kommerzielle Ver-
wertung/Vertrieb, Ziffer Il

Inkludiert sind insbesondere auch samtliche Nutzun-
gen des ORF und SRF im Fall der Koproduktion, im Fall
eines Vertriebs gilt Ziffer Il1.

Fiir Anfanger, die die Voraussetzung einer erfahrenen,
professionellen Praxis als Dokumentarfilmregisseur
bzw. -autor nicht erfullen, gilt ein in Kategorie 1 und 2
um jeweils 10 % reduziertes Basishonorar, in der Kate-
gorie 3 ein um 20 % reduziertes Basishonorar.

Abgegolten mit dem 1. Korb bis zum Ende der Schutz-
frist sind neben der Erstellung des Werkes auch Ne-
benrechte wie Archivierungsrechte, Vervielfaltigungs-
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rechte, Bearbeitungsrechte, Vorfiihrungsrechte etc.,
soweit es sich nicht um eine kommerzielle Verwertung
handelt.

Ausschnittnutzung: In der Ldnge unbegrenzte Aus-
schnittnutzungen innerhalb der Korblaufzeit sind mit
der jeweiligen Korbvergiitung abgegolten. Ausschnitt-
nutzungen nach Ablauf der Korblaufzeit sind bis max. 5
Minuten auch nach Ablauf des 1. Korbes mit der Korb-
vergiitung abgegolten. Dariiber hinausgehende Aus-
schnittnutzungen, d. h. Ausschnitte langer als 5 Minuten
werden pro rata vergutet.

2. Korb

Die Korbverglitung betrdgt ab dem 8. Jahr ab Erstsen-
dung fir weitere 7 Jahre,

fur Autoren- und Regieleistung jeweils

Kategorie T e € 1.500 netto
Kategorie 2: ....cvecvecneeenceeecnneennne € 2.250 netto
Kategorie i € 3.000 netto

das heifB3t, fur Autoren- und Regieleistung zusammen
fur

Kategorie T e € 3.000 netto
Kategorie 2: .....vecrecneeinccneccnneennne € 4.500 netto
Kategorie i € 6.000 netto

In der Korbvergiitung enthalten ist ein Aufschlag von
4,5 % des Honorars firr die &ffentliche Zugénglichma-
chung (Online-Nutzung) im hoheitlichen Bereich; au-
Berhalb des hoheitlichen Bereichs gilt die nachfolgen-
de Verglitungsregel fir die kommerzielle Verwertung/
Vertrieb, Ziffer Ill.

Inkludiert sind insbesondere auch sémtliche Nutzun-
gen des ORF und SRF im Fall der Koproduktion, im Fall
eines Vertriebs gilt Ziffer Il1.

3. Korb

Die Korbvergiitung betragt ab dem 15. Jahr ab Erstsen-
dung bis zum Ende der Schutzfrist,

fur Autoren- und Regieleistung jeweils fir

Kategorie T € 900 netto
Kategorie 2:.....vicvecneincinccnneennne € 1.300 netto
Kategorie i € 1.700 netto

das heif3t, fur Autoren- und Regieleistung zusammen
fur

Kategorie T € 1.800 netto
Kategorie 2: ......ecnecneineecneccnneennne € 2.600 netto
Kategorie i € 3.400 netto

In der Korbvergiitung enthalten ist ein Aufschlag von
4,5 % des Honorars fur die 6ffentliche Zugénglichma-
chung (Online-Nutzung) im hoheitlichen Bereich; au-
Berhalb des hoheitlichen Bereichs gilt die nachfolgen-
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de Vergltungsregel fir die kommerzielle Verwertung/
Vertrieb, Ziffer lll.

Inkludiert sind insbesondere auch samtliche Nutzun-
gen des ORF und SRF im Fall von Koproduktion, im Fall
eines Vertriebs gilt Ziffer lIl.

B. Anpassung der ZDF-Basis- und Korbvergiitung

Eine Anpassung der dargestellten ZDF-Basis- und Korb-
Verglitungssatze (oben unter Il. A. Kérbe 1-3) kann
erstmals ab 2018 erfolgen. Diesbeziigliche Gesprache
werden Mitte 2017 aufgenommen. Als MaBstab fiir ei-
ne etwaige Anpassung ist die Brancheniiblichkeit her-
anzuziehen, insbesondere beim ZDF der Vergiitungsta-
rifvertrag fur Freie Mitarbeiter (VTV) und bei der Produ-
zentenallianz der Tarifvertrag fur auf Produktionsdauer
beschaftigte Film- und Fernsehschaffende (TV FFS),
wobei im Zweifel auf den Durchschnitt abzustellen ist.

C. Anhebung der bisherigen Vergiitungsséatze

Die bisher gezahlten Honorare an die fiir das ZDF be-
reits tatigen Dokumentarfilmer in vergleichbaren Pro-
duktionen werden im Einzelfall wie folgt erhdht und
bilden den 1. Korb:

a. Fur Neuvertrdge ab Abschluss dieser gemeinsamen
Verglitungsregelung plus 5 % bezogen auf das bis-
her gezahlte Honorar.

b. Fir Neuvertrage ab 1.1.2017 weitere 6 % auf den
gesteigerten Satz von 2016.

c. Fir Neuvertrage ab 1.1.2018 weitere 3 % auf den
gesteigerten Satz von 2017.

In dieser Erhéhung der Honorare enthalten sind 4,5 %
fur die offentliche Zugénglichmachung (Online-Nut-
zung) im vom Rundfunkstaatsvertag bzw. den Teleme-
dienkonzepten umrissenen Bereich; auB3erhalb davon
gilt die nachfolgende Vergiitungsregel fiir die kommer-
zielle Verwertung/Vertrieb, Ziffer Ill.

Fir die weiteren Vergiitungen (2. und 3. Korb) gelten
die oben dargestellten Vergutungssatze.

lll. Kommerzielle Verwertung

Fir den Vertrieb wird eine Erlésbeteiligung gezahlt in Ho-
he von je 4 % fiir Regie und fiir Buch von den bei ZDF-
Enterprises bzw. beim ZDF im Falle von entgeltlichen
Programmabgaben an ARTE eingehenden Brutto-Erlésen
abziiglich nachgewiesener Synchronisationskosten. Zur
Errechnung der Erlosbeteiligung werden die Bruttoer-
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I6se zunachst um 35 % pauschal reduziert, um dem im
Vergleich zu fiktionalen Produktionen im Vorfeld héheren
Aufwand, insbesondere beziiglich der Aufbereitung fir
den internationalen Markt, Rechnung zu tragen.

Individuelle Erlosbeteiligungsanspriiche entstehen aller-
dings nur dann, wenn im Einzelfall die Bruttoeinnahmen
von ZDF Enterprises oder vom ZDF (soweit der Vertrieb
nicht Gber ZDF Enterprises erfolgt) aus der Produktions-
verwertung 1.500 € netto pro Vertriebsvorgang Ulber-
schreiten. Die Abrechnung und Zahlung erfolgt jeweils
zum 30. Juni des folgenden Jahres. Eine individuelle Aus-
schiittung erfolgt nur dann, wenn eine Bagatellgrenze von
15 € im Jahr tberschritten wird.

Ausschnittverwertungen bis 5 Minuten der Produktion
sind erldsbeteiligungsfrei.

IV. Laufzeit

Die Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen
und kann erstmals zum 31.12.2018 mit einer Frist von 6
Monaten gekiindigt werden.

V. Sonstiges

Sollten Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sein
oder diese unwirksam werden oder etwaige Liicken auf-
weisen, bleibt die Giiltigkeit der Regelung im Ubrigen
unberiihrt. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass
derartige Regelungen durch solche Regelungen ergénzt
werden, die dem gewollten wirtschaftlichen Ergebnis am
nachsten kommen. Samtliche Anderungen dieser Ge-
meinsamen Vergltungsregel bediirfen der Schriftform.
Dies gilt auch fiir die Bedingung der Schriftform.

Erfillungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist — so-
weit rechtlich zulassig — jeweils der Sitz der beklagten Par-
tei. Es gilt deutsches Recht.

Berlin, den 1.3.2016
Bundesverband Regie e.V.
Vorstand

Peter Carpentier, Stephan Wagner

Mainz, den 11.3.2016

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Anstalt des &ffentli-
chen Rechts

Dr. Thomas Bellut, Intendant

Berlin, den 17.3.2016

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e.V.
Alexander Thies
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2. ERGANZUNGSVEREINBARUNG

zur gemeinsamen Vergiitungsregelung

zwischen

Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in Deutschland e.V.,
Augsburger StraBBe 33, 10789 Berlin, vertreten durch den gf. Vorstand Peter Carpentier,

Marie Noelle und Katarina Schickling,
(im Folgenden ,BVR” genannt)
und

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen,

ZDF-StraBBe 1, 55127 Mainz, vertreten durch den Intendanten Dr. Thomas Bellut,

und

Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V.,

(im Folgenden ,ZDF” genannt)

KronenstraBBe 3, 10117 Berlin, vertreten durch den Vorsitzenden Alexander Thies,

(im Folgenden ,Produzentenallianz” genannt)

(gemeinsam Produzentenallianz mit ZDF und BVR im Folgenden auch die ,Parteien” genannt)

Praambel

Die Parteien haben am 27.11./8.12./12.12.2014 eine
gemeinsame Vergiitungsregelung (Gemeinsame Vergi-
tungsregelung) abgeschlossen fiir den Bereich der fiktio-
nalen Auftragsproduktionen gem. §36

UrhG. Die Gemeinsame Verglitungsregel findet Anwen-
dung fir vollfinanzierte fiktionale Auftragsproduktionen
des ZDF und gilt fiir Regisseure eines fiktionalen Fernseh-
films von 90 Minuten. Zu fiktionalen Auftragsproduktionen
mit geringerer Lange als 90 Minuten haben die Parteien
am

28.7./21.8/28.8.2015 die ,Erganzungsvereinbarung zur
Gemeinsamen Verglitungsregel fir den Bereich Reihen
und Serien” (Erganzungsvereinbarung Reihen und Serien)
geschlossen.

Unter Beibehaltung der darin gefunden Regelungen ha-

ben sich die Parteien auf die nachfolgenden Anderungen
geeinigt:
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Die vereinbarte Erstvergiitung und die Bemessungs-
grundlage (wiederholungshonorarfdhiges Honorar) nach
der Gemeinsamen Verglitungsregelung und der Ergén-
zungsvereinbarung Reihen und Serien werden fiir Neu-
vertrdge um 6 % erhoht.

Die Bemessungsgrundlage wird zusétzlich liber 3 Jahre
um jeweils 3% per anno ausgehend von dem Vergiitungs-
satzin 2017 erhoht.

Danach ergeben sich folgende angepasste Verglitungs-
satze:

1. Erstvergiitung

Fir Regisseure mit einer ausfihrlichen Filmographie, die
eine professionelle Praxis als Filmregisseur nachweisen
kénnen (hierfir sind in der Regel 180 Minuten Fiktion als
Hauptfilmregisseur vergleichbarer Art) betragt das ZDF
Basishonorar
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— fir 90 Minuten Formate 29.489,20 € brutto.

Fir Anfénger, die diese Voraussetzungen nicht erfil-
len oder — unabhéngig davon — fiir Produktionen des
«Kleinen Fernsehspiels” betrédgt das ZDF Basishonorar
23.595,60 € brutto.

— flr 45 Minuten Formate 13.250 € brutto.

— fir 60 Minuten Formate 18.179 € brutto.

2. Bemessungsgrundlage

Fir weitere Nutzungen werden nachfolgende Folgever-
glitungen gezahlt, die nach der jeweiligen Nutzung fallig
werden. BezugsgréBe fur das jeweilige Honorar ist die
Bemessungsgrundlage (wiederholungshonorarféhiges
Honorar). Die Bemessungsgrundlage betragt fir Neuver-
tréage:

— ab dem 1. Jahr dieser Erganzungsvereinbarung
fiir 90 Minuten Formate 25.821,07 brutto
fiir 45 Minuten Formate 12.009,80 brutto
fiir 60 Minuten Formate 15.940,28 brutto

— ab dem 2. Jahr dieser Erganzungsvereinbarung
fiir 90 Minuten Formate 26.573,14 brutto
fiir 45 Minuten Formate 12.359,60 brutto
fiir 60 Minuten Formate 16.404,56 brutto

— ab dem 3. Jahr dieser Erganzungsvereinbarung
fiir 90 Minuten Formate 27.325,21 brutto
fiir 45 Minuten Formate 12.709,40 brutto
fiir 60 Minuten Formate 16.868,84 brutto

Fir Wiederholungen gelten folgende Vergiitungssatze
bezogen auf das wiederholungshonorarfédhigen Honorar:

1.
ZDF Hauptprogramm
Primetime (18.00 — 23.59 Uhr) 50%
Vormittag (05.30 - 12.00 Uhr) 10%
Nachmittag (12.01 = 17.59 Uhr) 30%
Nacht (24.00 — 05.29 Uhr) 2,5%
2.
3sat 3%
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ZDFneo

Primetime (18.00 — 23.59 Uhr) 8%

Vormittag (05.30 —12.00 Uhr) 2%

Nachmittag (12.01 = 17.59 Uhr) 4%

Nacht (24.00 — 05.29 Uhr) 1%
4.

in den weiteren Digitalkané&le (derzeit ZDFinfo)

(beliebig haufige Ausstrahlungen innerhalb von

6 Monaten) 4%
5.

in den Gemeinschaftsprogrammen KIKA/Phoenix

(5 Ausstrahlungen/Monat) 8%
6.

im Programm ARTE

(bei Koproduktionen, sonst Vertrieb) 3%

Damit sind auch Wiederholungen innerhalb von 48 Stun-
den nach der jeweiligen Wiederholungssendung abge-
golten, es sei denn die Wiederholung erfolgt in der Pri-
metime (18.00-22.00). Bei Berechnung der 48 Stunden
bleiben Sonn- und Feiertage unberiicksichtigt.

Fir das Recht der nicht-kommerziellen &ffentlichen Zu-
ganglichmachung (Online-Nutzung) auBerhalb des
7-Day-Catch-Up (1Tag vor und 7 Tage nach der jeweiligen
Ausstrahlung) bzw. hinsichtlich ARTE auB3erhalb des 21-Ta-
ge Abrufs und auBerhalb des kommerziellen Vertriebs,
werden einmalig pauschal 4,5% des wiederholungshono-
rarfahigen Honorars gezahlt fiir einen Zeitraum von 5 Jah-
ren, gezahlt. Danach betragt die Vergiitung 1% pro Jahr,
sofern keine Wiederholungssendung in einem vom ZDF
veranstalteten oder mitveranstaltetem Programm erfolgt.
Im Fall einer Wiederholungssendung snd mit dem dafiir
angefallenen Wiederholungshonorar auch die Online-
Nutzungen fiir ein Jahr abgegolten.

Der 7-Tage Abruf (1Tag vor und 7 Tage nach der jeweili-
gen Ausstrahlung) ist nach jeder Ausstrahlung mit der je-
weiligen Verglitung abgegolten.

Iv.
Laufzeit: Eine etwaige Anpassung der dargestellten
ZDF-Basisverglitungen kann erstmals 3 Jahre ab Unter-

zeichnung dieser Vereinbarung erfolgen. Diesbezligliche
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Gespréche werden im Ende 2020 aufgenommen. Als
MaBstab fiir eine etwaige Anpassung ist die Brancheniib-
lichkeit heranzuziehen, insbesondere beim ZDF der Ver-
glitungstarifvertrag fir Freie Mitarbeiter (VTV) und bei der
Produzentenallianz der Tarifvertrag fir auf Produktions-
dauer beschiéftigte Film- und Fernsehschaffende (TV FFS),
wobei im Zweifel auf den Durchschnitt abzustellen ist.

V.

Im Ubrigen bleiben die Regelungen der Gemeinsamen
Verglitungsregel und der Erganzungsvereinbarung Rei-
hen und Serien unberiihrt.

Berlin/Mainz, den 20.07.2018

Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in
Deutschland e.V.

Peter Carpentier

Marie Noelle

Katarina Schickling

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Dr. Thomas Bellut

Intendant

Allianz Deutscher Produzenten

Film & Fernsehen e.V.
Prof. Dr. Johannes Kreile
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2. GEMEINSAME

_ VERGUTUNGSREGEL
FUR DOKUMENTATIONEN

zwischen

Bundesverband Regie e.V.,

Augsburger Str. 33,10789 Berlin, vertreten durch den gf. Vorstand Peter Carpentier,

Esther Gronenborn und Stephan Wagner

und

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen

(im Folgenden ,BVR” genannt)

ZDF Str. 1,55 127 Mainz, vertreten durch den Intendanten Dr. Thomas Bellut

und

Allianz Deutscher Produzenten — Film und Fernsehen e. V.

(im Folgenden ,ZDF” genannt)

KronenstraBBe 3,10117 Berlin, vertreten durch den Vorsitzenden Alexander Thies

(im Folgenden ,Produzentenallianz” genannt)

(gemeinsam Produzentenallianz, ZDF und BVR im Folgenden auch die ,Parteien” genannt)

Praambel

Die Parteien haben am 27.11./8.12./12.12.2014 eine ge-
meinsame Vergitungsregelung (,Gemeinsame Vergi-
tungsregel”) abgeschlossen fiir den Bereich der fiktionale
Auftragsproduktionen geméaB §36 UrhG. Die Gemeinsa-
me Vergitungsregel findet Anwendung fiir vollfinanzierte
fiktionale Auftragsproduktionen des ZDF und gilt fiir Re-
gisseure eines fiktionalen Fernsehfilms von 90 Minuten.
Zu fiktionalen Auftragsproduktionen mit geringerer Ldnge
als 90 Minuten haben die Parteien eine Erganzungsver-
einbarung (Reihen und Serien) geschlossen. Die gemein-
same Vergitungsregelung aus dem Jahr 2014 und die
Ergénzungsvereinbarung (Reihen und Serien) aus dem
Jahr 2015 werden mit der im September/Oktober 2018
abgeschlossenen 2. Ergédnzungsvereinbarung zur gemein-
samen Verglitungsregelung fortgefihrt.

Die Parteien haben vereinbart, sich zu Dokumentationen
gesondert zu verstandigen. Hierfir haben die Parteien im
Marz 2016 die ,Gemeinsame Vergitungsregel (Dokumen-
tationen)” vereinbart. Diese wird mit der hier vorliegenden
Vereinbarung fortgefiihrt.

Der BVR versichertim Dokumentarfilmbereich auch fir die
Autoren eine reprasentative, unabhénige und zur Aufstel-
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lung gemeinsamer Vergitungsregeln ermé&chtigte Verei-
nigung zu im Sinne von § 36 Abs. 2 UrhG zu sein.

Die Grundannahme der gleichwertigen Bewertung von
Regie- und Autorenleistung in dieser Vereinbarung erfolgt
unpréjudiziell und ausgehend davon, dass beide Leistun-
gen in der Regel in Personalunion erbracht werden. Die
Bewertung ist mit keinerlei Festlegung fir zukiinftige Ver-
einbarungen verbunden.

Die nachfolgenden Vergitungsregelungen tragen den
Besonderheiten des Programmprofils und der dem ZDF
zur Verfligung stehenden Programmplattformen und
-platze einschlieBlich seiner sog. Digitalkanale (wie derzeit
ZDFneo und ZDFinfo), Online-Prasenz und Vertriebswege
Rechnung. Abweichend von der Systematik des § 36 UrhG
vereinbaren die Parteien nicht allein eine Mindestvergi-
tung, sondern eine ZDF-spezifische Basisverglitung. Diese
ZDF Basisvergiitung kann, soweit nachfolgend nichts an-
deres geregelt ist, nicht unterschritten werden.

I. Geltungsbereich

Sachlich: Die Vergiutungsregelungen fir Dokumentatio-
nen und Reportagen finden Anwendung fur vollfinanzier-
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te Auftragsproduktionen des ZDF, die fiir das Hauptpro-
gramm ,ZDF" hergestellt werden, auch wenn sie umfas-
send in den eigenen und mitveranstalteten ZDF-Angebo-
ten einschlieBlich der 6ffentlichen Zuganglichmachung im
vom Rundfunkstaatsvertrag geregelten Bereich genutzt
werden kénnen. Dabei ist vorausgesetzt, dass die jewei-
lige Produktion in ihrer Gesamtheit ein neues eigenstan-
diges Werk darstellt mit entsprechender Autoren- und Re-
gieleistung inkl. umfangreicher Dreharbeiten.

Die Dokumentationen werden in die nachfolgenden Kate-
gorien eingeteilt:

Kategorie 1: Geringes bis mittleres Budget bis max.
150.000€; Produktionslange von 30 Minuten. In diese Ka-
tegorie fallen beispielsweise derzeit: 37 Grad, ZDF Zoom,
planet e.

Kategorie 2: Mittleres Budget bis max. 250.000 €; Produk-
tionslange von 45 Minuten mit konkretem Themenfokus
und/oder spezielleren Themenaspekten mit mittlerem
Aufwand und héaufigem Einsatz unterschiedlichster Ge-
staltungselemente.

In diese Kategorie fallen beispielsweise derzeit: Erlebnis-
Dokus, Zeitgeschichte und -geschehen, z.B. ZDFzeit.

Kategorie 3: Hohes Budget liber 250.000€; Produkti-
onsldnge von 45 Minuten mit oftmals zeithistorischen
Ankniipfungspunkten, weiten Themenstellungen sowie
verstarktem Einsatz von unterschiedlichen, kreativen Ge-
staltungselementen, in der Regel prominenter Sendeplatz
in der Prime Time.

In diese Kategorie fallen beispielsweise derzeit: Terra X,
Feiertags- und Sonderdokumentationen.

Personlich: Die Vergltungsregelungen finden Anwen-
dung fiir Regisseure und Autoren mit Lebensmittelpunkt
in der Europaischen Union.

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten
die Regelungen fiir Regisseure und Autoren mit einer aus-
fuhrlichen Filmographie, die eine professionelle Praxis als
Dokumentarfilmregisseur bzw. -autor nachweisen kénnen
(in der Regel 90 Minuten Dokumentation als Regisseur
bzw. Autor vergleichbarer Art und Giite).

Il. Vergiitungen (exklusive Vertrieb)

A. ZDF-Korbvergiitungen

Fir die Erstellung des Werkes, Einrdumung und Abgel-
tung der Nutzungsrechte und zur Abgeltung aller sonsti-
gen Leistungen gemalB Regie- bzw. Autorenvertrag inkl.
der Allgemeinen Bedingungen werden die nachfolgen-
den sog. Korbvergiitungen gezahlt.
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Die jeweilige Vergiitung richtet sich nach der einschlagi-
gen oben genannten Kategorie der Dokumentation.

1. Korb
Das ZDF-Basishonorar betragt fir einen Nutzungs-
zeitraum von 7 Jahren, beginnend mit Erstausstrah-
lung der Produktion, fiir Autoren- und Regieleistung
jeweils fir
Kategorie 1: 6.250,--€ netto
Kategorie 2: 9.000,--€ netto
Kategorie 3: 11.750,--€ netto

das heiB3t, fir Autoren- und Regieleistung zusammen
far

Kategorie 1: 12.500,--€ netto

Kategorie 2: 18.000,--€ netto

Kategorie 3: 23.500,--€ netto

In dem ZDF-Basishonorar enthalten ist ein Aufschlag
von 4,5% des Honorars fiir die 6ffentliche Zuganglich-
machung (Online-Nutzung im vom Rundfunkstaats-
vertrag bzw. den ZDF-Telemedienkonzepten umrisse-
nen Bereich; auBerhalb dieses Bereichs gilt die nach-
folgend geregelte Vergltung fir die kommerzielle
Verwertung/Vertrieb, Ziffer Il

Inkludiert sind insbesondere auch samtliche Nutzun-
gen des ORF und SRF im Fall der Koproduktion, im
Fall eines Vertriebs gilt Ziffer IlI.

Fir Anfénger, die die Voraussetzung einer erfahrenen,
professionellen Praxis als Dokumentarfilmregisseur
bzw. -autor nicht erfillen, gilt ein in Kategorie 1 und 2
um jeweils 10% reduziertes Basishonorar, in der Kate-
gorie 3 ein um 20 % reduziertes Basishonorar.

Abgegolten mitdem 1. Korb bis zum Ende der Schutz-
frist sind neben der Erstellung des Werkes auch Ne-
benrechte, wie Archivierungsrechte, Vervielfaltigungs-
rechte, Bearbeitungsrechte, Vorfihrungsrechte etc.,
soweit es sich nicht um eine kommerzielle Verwertung
handelt.

Ausschnittnutzung: In der Ldnge unbegrenzte Aus-
schnittnutzungen innerhalb der Korblaufzeit sind
mit der jeweiligen Korbvergiitung abgegolten. Aus-
schnittnutzungen nach Ablauf der Korblaufzeit sind
bis max. 5 Minuten auch nach Ablauf des 1. Korbes
mit der Korbvergiitung abgegolten. Dariiber hinaus-
gehende Ausschnittnutzungen, d.h. Ausschnitte 1an-
ger als 5 Minuten werden pro rata vergltet.

2. Korb
Die Korbvergiitung betragt ab dem 8. Jahr ab Erstsen-
dung furr weitere 7 Jahre, fur

Autoren- und Regieleistung jeweils
Kategorie 1: 1.590,--€ netto
Kategorie 2: 2.385,--€ netto
Kategorie 3: 3.180,--€ netto
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das heif3t, fir Autoren- und Regieleistung zusammen
far

Kategorie 1: 3.180,--€ netto

Kategorie 2: 4.770,--€ netto

Kategorie 3: 6.360,--€ netto

In der Korbverglitung enthalten ist ein Aufschlag von 4,5%
des Honorars fir die 6ffentliche Zugénglichmachung (On-
line-Nutzung) im hoheitlichen Bereich; auBerhalb des ho-
heitlichen Bereichs gilt die nachfolgende Vergitungsregel
fur die kommerzielle Verwertung/Vertrieb, Ziffer IlI.

Inkludiert sind insbesondere auch samtliche Nutzungen
des ORF und SRF im Fall der Koproduktion, im Fall eines
Vertriebs gilt Ziffer Il

3. Korb
Die Korbvergiitung betragt ab dem 15. Jahr ab Erst-
sendung bis zum Ende der Schutzfrist, fir

Autoren- und Regieleistung jeweils fiir
Kategorie 1:  954,--€ netto
Kategorie 2: 1.378,--€ netto
Kategorie 3: 1.802,--€ netto

das heiBt, fir Autoren- und Regieleistung zusammen
fur

Kategorie 1: 1.908,--€ netto

Kategorie 2: 2.756,--€ netto

Kategorie 3: 3.604,--€ netto

In der Korbvergiitung enthalten ist ein Aufschlag von
4,5% des Honorars fiir die 6ffentliche Zugéanglichma-
chung (Online-Nutzung) im hoheitlichen Bereich; au-
Berhalb des hoheitlichen Bereichs gilt die nachfolgen-
de Verglitungsregel fiir die kommerzielle Verwertung/
Vertrieb, Ziffer Ill.

Inkludiert sind insbesondere auch sédmtliche Nutzun-
gen des ORF und SRF im Fall von Koproduktion, im
Fall eines Vertriebs gilt Ziffer IlI.

B. Zuséatzliche Leistungen

Zusatzlich erbrachte Leistungen (wie z.B. Schnitt- und/
oder Textarbeit) fir non-lineare Angebote/Nutzungen
(wie z.B. Social Media) werden zusétzlich nach individuel-
lem Aufwand pauschal vergiitet.

C. Anpassung der ZDF-Basis-
und Korbvergiitung

Eine Anpassung der dargestellten ZDF-Basis- und Korb-
Verglitungssatze (oben unter Il. A. Kérbe 1-3) kann erst-
mals ab 2022 erfolgen. Diesbeziigliche Gesprache wer-
den Mitte 2021 aufgenommen. Als MaBstab fiir eine etwa-
ige Anpassung ist die Brancheniblichkeit heranzuziehen,
insbesondere beim ZDF der Verglitungstarifvertrag fir
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Freie Mitarbeiter (VTV) und bei der Produzentenallianz
der Tarifvertrag fur auf Produktionsdauer beschéftigte
Film- und Fernsehschaffende (TV FFS), wobei im Zweifel
auf den Durchschnitt abzustellen ist.

D. Anhebung der
bisherigen Vergiitungssatze

Die bisher gezahlten Honorare an die fur das ZDF bereits
tatigen Dokumentarfilmer in vergleichbaren Produktionen
werden im Einzelfall wie folgt erhéht und bilden den 1.
Korb:

Fir Neuvertrdge ab 1.1.2019 plus 6% bezogen auf das
bisher gezahlte Honorar.

In dieser Erh6hung der Honorare enthalten sind 4,5% fiir
die offentliche Zugénglichmachung (Online-Nutzung) im
vom Rundfunkstaatsvertag bzw. den Telemedienkonzep-
ten umrissenen Bereich; auBBerhalb davon gilt die nachfol-
gende Vergiitungsregel fiir die kommerzielle Verwertung/
Vertrieb, Ziffer Ill.

Liegt die erhéhte Vergitung gemal Ziffer D. unterhalb
der Vergiitung geméaB Ziffer Il.A., richtet sich die Vergi-
tungshéhe nach Ziffer II.A.

Fir die weiteren Vergiitungen (2. und 3. Korb) gelten die
oben dargestellten Verglitungssatze.

lll. Kommerzielle Verwertung

Fir den Vertrieb wird eine Erlésbeteiligung gezahlt in Ho-
he von je 4% fiir Regie und fiir Buch von den bei ZDF-
Enterprises bzw. beim ZDF im Falle von entgeltlichen
Programmabgaben an ARTE eingehenden Brutto-Erlésen
abziiglich nachgewiesener Synchronisationskosten. Zur
Errechnung der Erlosbeteiligung werden die Bruttoerlose
zunachst um 35% pauschal reduziert, um dem im Vergleich
zu fiktionalen Produktionen im Vorfeld hoheren Aufwand,
insbesondere bezuglich der Aufbereitung fir den interna-
tionalen Markt, Rechnung zu tragen.

Individuelle Erlosbeteiligungsanspriiche entstehen aller-
dings nur dann, wenn im Einzelfall die Bruttoeinnahmen
von ZDF Enterprises oder vom ZDF (soweit der Vertrieb
nicht Gber ZDF Enterprises erfolgt) aus der Produktions-
verwertung 1.500€ netto pro Vertriebsvorgang Ulber-
schreiten. Die Abrechnung und Zahlung erfolgt jeweils
zum 30. Juni des folgenden Jahres. Eine individuelle Aus-
schiittung erfolgt nur dann, wenn eine Bagatellgrenze von
15€ im Jahr Uberschritten wird.

Ausschnittverwertungen bis 5 Minuten der Produktion
sind erldsbeteiligungsfrei.
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IV. Laufzeit

Die Vereinbarung gilt ab 1.1.2019 und ist auf unbestimm-
te Zeit geschlossen. Sie kann erstmals zum 31.12. 2021 mit
einer Frist von 6 Monaten gekiindigt werden.

V. Sonstiges

Sollten Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sein
oder diese unwirksam werden oder etwaige Liicken auf-
weisen, bleibt die Giiltigkeit der Regelung im Ubrigen
unberiihrt. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass
derartige Regelungen durch solche Regelungen ergénzt
werden, die dem gewollten wirtschaftlichen Ergebnis am
nachsten kommen. Samtliche Anderungen dieser Ge-
meinsamen Vergltungsregel bediirfen der Schriftform.
Dies gilt auch fir die Bedingung der Schriftform.

Erfillungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist — so-
weit rechtlich zulassig — jeweils der Sitz der beklagten Par-
tei. Es gilt deutsches Recht.

Berlin, den 16.12.2018
Bundesverband Regie e.V.
Peter Carpentier

Marie Noelle

Mainz, den 16.01.2019

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Dr. Thomas Bellut,

Intendant

Berlin, den 22.01.2019

Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen e.V.
Alexander Thies
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Regelungen zu fairen
Vertragsbedingungen

ARD-Eckpunkte 2.0 — Eckpunkte fiir ausgewogene Vertragsbedingungen
und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte bei Produktionen fiir die
Genres Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation — Stand 2019

Das ZDF und die Fernsehproduzenten — Rahmenbedingungen einer fairen
Zusammenarbeit — Stand 2016






ARD-ECKPUNKTE 2.0

Eckpunkte fiir ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire

Aufteilung der Verwertungsrechte bei Produktionen fiir die Genres

Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation

In der Fassung vom 22.12.2015, zuletzt gedndert in Eckpunkt 8 und
Anlagen 5a/b (ARD-Leistungsmodell) mit Wirkung zum 01.01.2019

zuvor geandert zum 01.04.2018 in Eckpunkt 3 und
Anlagen 8a/b (Erlésbeteiligung) sowie zum 01.09.2018 in Anlage 1

(Erganzung zum Umsetzungsleitfaden zum ARD-Schichtenmodell)

Praambel ... 115
1. Anwendungsbereich ... 116
2. ReChtE.cce e 116
3.  Erlésbeteiligung der Produzenten ...............cuu.. 117
4.  Verwertung nicht genutzter Rechte....................... 118
5.  Kalkulationsrealismus..........ccccoeveeueeueununnnunerinenenns 118
6. Biirgschaftskosten..........cccoeveeeiucenenninnnineninenenns 120
7.  Entwicklungskosten und Pitchingkosten.............. 120
8.  Leistungsmodell.......ooiiiiinnnninininiiiene 121
9. Zahlungsplan.....cnnnecnnnneecenreeeeneees 121
10. Verfahren zur Beschleunigung des

Abschlusses von Vertragen .........c.ccceceeecnceenennenene 121
11.  Produzentenbindung .....cccoceeeeveeenenueecncneneneenccncnes 121
12. Ergénzende Regelungen fir

Unterhaltungsformate........cccccoeerevevcnnnecncncnnnne 121
13. Einrichtung einer Schiedsstelle...........ccccoeueueuece. 122
T4, GeltungSAauer .......oeevneeereeencreneneecereeeeeeenes 122

15. Informationsveranstaltungen und Evaluation...... 122

Anlage 1 Umsetzungsleitfaden zum Schichtenmodell..123
Ergénzung zum Umsetzungsleitfaden zum

Schichtenmodell vom 01.09.2018................ 124
Anlage 2 Schematische Darstellung zum
Schichtenmodell.........cccoeiiiiiniiiinnn. 127
Anlage 3 Details und Definitionen zu Ziffer 5 .............. 128
Praambel

Die ARD-Landesrundfunkanstalten verfolgen mit den
nachfolgenden Eckpunkten das Ziel, die langjéhrige Part-
nerschaft zwischen den ARD-Landesrundfunkanstalten ei-
nerseits und den deutschen Produzenten andererseits zu
starken.
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Zusétzlicher Koordinierungsaufwand
beim Produktionsleiter bei
Unterhaltungsproduktionen
Definition: Besonders aufwéndige
dokumentarische Produktionen

Anlage 4 7 Regeln fiir einen guten Pitch und
Erstattung von Pitchingkosten....................... 129

Anlage 5 a) Umsetzungsleitfaden zum Leistungsmodell

der ARD .....veeeiececireeceeeeereneeaeseeeeaenes 129
b) Punktesystem zum Leistungsmodell
der ARD.....oiiiiciecreeeieseaes 135
Anlage 6 Ausgestaltung Schiedsstelle.......................... 139
Anlage 7 Leitfaden zur Umsetzung von Ziffer 4
(Verwertung nicht genutzter Rechte)............ 139
A Fiktion und Unterhaltung ........cccceeuvvreeencncece 139
B Dokumentarische Produktionen.................... 140
C Ansprechpartner in den Hausern................... 142
Anlage 8 a) Umsetzungsleitfaden zur
Musterabrechnung......ccccccoeeceeveruecncncnunnnnee 143
b) Musterabrechnung ......ccccoeeeveneneucccnne. 144

Diese Eckpunkte dienen der Ausfiillung der Protokoller-
klarungen der Lander zum 12. sowie 19. Rundfunkande-
rungsstaatsvertrag, indem die ARD-Landesrundfunkan-
stalten fir den Bereich Film- und Fernsehproduktionen
ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire Auf-
teilung der Verwertungsrechte gegeniiber den Produkti-
onsunternehmen zusagen.
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Die ARD-Landesrundfunkanstalten sind der Auffassung,
dass mit den vorliegenden Eckpunkten fiir die verabrede-
te Laufzeit ausgewogene Vertragsbedingungen sowie ei-
ne Struktur, die eine faire Aufteilung von Verwertungsrech-
ten bei teilfinanzierten Auftragsproduktionen erméglicht,
vorliegen und hierdurch auch dem Interesse der Fernseh-
zuschauer an einem bestmdglichen Angebot in der ARD
umfassend Rechnung getragen wird.

Vor dem Hintergrund der Protokollerklarung zum 12.
Rundfunkdnderungsstaatsvertrag wurden erstmals im
Jahr 2009 Eckpunkte fiir die Vertragsgestaltung bei voll-
finanzierten Auftragsproduktionen im fiktionalen Bereich
ausgelotet, mit den Produzenten diskutiert und zusam-
mengestellt. Im Dezember 2013 wurden die Eckpunkte
auf alle Unterhaltungssendungen (mit Ausnahme von Talk-
shows) fiir »Das Erste« erweitert. Im Mai 2013 folgten die
separaten Eckpunkte fiir dokumentarische Produktionen.

Im Jahr 2015 wurde mit der Allianz Deutscher Produzen-
ten — Film & Fernsehen e.V. ein intensiver und konstrukti-
ver Austausch liber eine Weiterentwicklung der Eckpunk-
te gefiihrt, der sich an den aktuellen Markt- und Rahmen-
bedingungen und am Text der Protokollerklarung zum 19.
Rundfunkénderungsstaatsvertrag orientierte. Dazu geho-
ren insbesondere die digitalen Verdnderungen im Bereich
der Produktion und Verwertung, eine verédnderte Wettbe-
werbslandschaft sowie Verdnderungen in den Finanzie-
rungsgrundlagen des 6ffentlich-rechtlichen Rundfunks.

In Folge wurden vorausgehende Eckpunkte zusammengefiihrt.

1. Anwendungsbereich

Die Eckpunkte beziehen sich auf Produktionen im Auftrag
der ARD-Landesrundfunkanstalten oder der Degeto in
den Genres Fiktion, Unterhaltung (mit Ausnahme von Talk-
shows) und Dokumentation.

Neben vollfinanzierten Auftragsproduktionen wenden die
ARD-Landesrundfunkanstalten die Eckpunkte auch bei
teilfinanzierten Auftragsproduktionen an.

Als teilfinanzierte Auftragsproduktionen im Sinne dieser
Eckpunkte gelten Produktionen, die die jeweilige ARD-
Landesrundfunkanstalt oder die Degeto beauftragen und
an denen sie im Rahmen der Nettoherstellungskosten ei-
nen mehrheitlichen und der Produzent einen eigenen Fi-
nanzierungsanteil aufbringen.

Dabei orientiert sich die Feststellung des Vorliegens einer
Auftragsproduktion® in der Regel an dem Merkblatt der
VFF zur Definition einer Auftragsproduktion. Im Ausnah-
mefall und bei einvernehmlicher Festlegung der Parteien
kann der Finanzierungsanteil der ARD-Landesrundfunkan-
stalt — auBer bei dokumentarischen Produktionen — auch
geringer sein, er wird jedoch mindestens 65 % betragen.

1 www.vff.org/definition-von-auftragsproduktionen.html
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Unerheblich ist, ob der Produzent schon vor Beginn der
Verhandlungen eine Teilfinanzierung angeboten, oder
sich die Notwendigkeit dazu erst im Laufe der Verhand-
lungen ergeben hat.

Mit den vorliegenden Eckpunkten sollen Produzenten
nicht in eine sogenannte »Gap-Finanzierung« gedrangt
werden. Falls der Produzent eine festgestellte Finanzie-
rungsliicke nicht ibernehmen, der Sender die Produktion
aber weiterhin beauftragen méchte, wird entweder der
Aufwand der Konzeption gemeinsam verringert oder die
Produktion als vollfinanzierte Auftragsproduktion ausge-
stattet. Fir diese gilt dann weiterhin der Grundsatz der
uneingeschrénkten und vollstdndigen Rechtelibertragung
an die auftraggebende Landesrundfunkanstalt.

Keine teilfinanzierte Auftragsproduktion im Sinne dieser
Eckpunkte sind geférderte Produktionen, deren Rechteer-
werb durch die ARD-Landesrundfunkanstalt im Rahmen
der Férderung eigenen Regeln unterliegen.

Ankniipfungspunkt fiir die Definition von Unterhaltungs-
produktionen ist der ARD-Produzentenbericht 2014.

Zum Genre »Fiktion« gehdren sowohl Fernsehspiele als
auch Fernsehserien einschlieBlich Doku-Drama?.

Dokumentationen im Sinne dieser Eckpunkte sind solche,
die eine Programmlange von mindestens 15 Minuten auf-
weisen und inhaltlich in sich abgeschlossen sind. Doku-
mentarfilme haben eine Programmlange von mindestens
60 Minuten.

Die weiterentwickelten Eckpunkte gelten ab dem
01.01.2016 mit Ausnahme derjenigen Bestimmungen, die
ausdriicklich erst den Beginn zu einem anderen Zeitpunkt
vorsehen. Siehe dazu unter den einzelnen Eckpunkten so-
wie unter Geltungsdauer (Eckpunkt 14).

2. Rechte

Die ARD-Landesrundfunkanstalten nehmen zur Kenntnis,
dass die Allianz Deutscher Produzenten zur Rechtefrage
eine unterschiedliche Auffassung vertritt: Die ARD-Lan-
desrundfunkanstalten gehen davon aus, dass bei 100 %)
finanzierter Auftragsproduktion eine vollstdndige Rechte-
Ubertragung auf die Landesrundfunkanstalten zu erfolgen
hat. Die Produzenten vertreten die Auffassung, dass den
ARD-Landesrundfunkanstalten auch dann nur beschrank-
te Rechte zustehen sollen.

Einem vielfdltigen und leistungsfahigen Produzenten-
markt wird aus Sicht der ARD auch durch eine Vielfalt in
den Finanzierungsmodellen entsprochen. Diese sollten
gleichberechtigt nebeneinander stehen und den Betei-

2 Doku-Drama bedeutet die Fiktionalisierung eines historischen oder zeitgenéssi-
schen Stoffes mit einem fiktionalen Anteil an der Produktion von mehr als 50 %).
Nicht umfasst sind dokumentarische Programme, die zur lllustration geschichtlicher
oder zeitgendssischer Sachverhalte fiktionale Elemente enthalten.
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ligten ermdglichen, am konkreten Projekt tiber das beste
Modell zu entscheiden.

Die ARD-Landesrundfunkanstalten erklaren ihre Bereit-
schaft, die Aufteilung von Rechten im Rahmen von Ein-
zelfallverhandlungen zu akzeptieren, wenn sich die Pro-
duzenten mit einem im Einzelfall auszuhandelnden Pro-
zentsatz an der Mitfinanzierung beteiligen, auch um einen
Markt fir Neben- und Zweitverwertungsrechte an Fern-
sehauftragsproduktionen zu beférdern.

Die Grundsé&tze zur Rechteaufteilung bei teilfinanzierten
Auftragsproduktionen im Sinne dieses Eckpunktepapie-
res sind in den Anlagen 1 und 2 (Umsetzungsleitfaden
und schematische Darstellung zum Schichtenmodell) na-
her beschrieben.

3. Erlésbeteiligung der
Produzenten

3.1. Bruttomodell

Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Dege-
to beteiligen die Produzenten nach MaBgabe der
nachfolgenden Bestimmungen an sémtlichen Brut-
toerlésen abziiglich nachgewiesener Synchroni-
sationskosten, die bei der Verwertung der ganzen
Produktion im Ausland, im inlandischen Pay-TV, bei
einer Kinoverwertung, einer VoD-Auswertung, bei
einer Verwertung der Videogrammrechte (DVD,
Blu-Ray etc.) und bei Nebenrechten (z.B. Merchan-
dising, etc.) erzielt werden.

Bruttoerldse sind die Erldse des Verwerters, der
den unmittelbaren Verwertungsvertrag zu Markt-
preisen mit der jeweiligen ARD-Landesrundfunk-
anstalt/Degeto geschlossen hat (= durch die LRA
beauftragtes Verwertungsunternehmen)und die als
Bemessungsgrundlage fir die Beteiligung der LRA
definiert sind. Die Synchronisationskosten sind vom
Gesamt-Bruttoerlés abzuziehen. Mégliche Verwal-
tungspauschalen zwischen den Verwertern und der
Landesrundfunkanstalt/Degeto gehen nicht zu Las-
ten der Bruttoerlosbeteiligung der Produzenten.

Von den Synchronisationskosten sind auch fremd-
sprachig untertitelte Fassungen erfasst.

Die Produzenten sind an samtlichen Nebenrechten
zu beteiligen. Fir die Ausschnittverwertung gilt fol-
gendes: ARD-seitig wird eine Erldsbeteiligung an
Ausschnittverwertung nur bei dokumentarischen
Produktionen auBerhalb des Free TV im Lizenzge-
biet Deutschland zugestanden. Eine Beteiligung
erfolgt nicht bei Ausschnittvergabe an Auftrags-
produzenten, die gegen das pauschale Entgelt von
150€ erfolgt.
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Bei der Programmeinbringung bei ARTE ist zu un-
terscheiden, ob es sich um eine hoheitliche Abga-
be oder eine Programmlizensierung handelt. Pro-
grammeinbringungen Gber ARTE Deutschland gel-
ten als hoheitliche Abgabe und sind somit nicht er-
|6sbeteiligungspflichtig. Programmeinbringungen
Uber ARTE France gelten als Programmlizensierung
und sind erlsbeteiligungspflichtig. Bei einer Pro-
grammeinbringung Uber ARTE G.E.LE. entsteht
dem Produzent ein Anspruch an den Bruttoerlésen
im gleichen Verhéltnis, in dem ARTE France an der
Finanzierung dieser Programmeinbringung betei-
ligt war (in der Regel zu 50 %).

Die Erlésbeteiligung erfolgt auch bei der Ver-
wertung in bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten
Nutzungsarten, sofern sich die ARD-Landesrund-
funkanstalten im Rahmen der Auftragsproduktions-
vertrdge die Rechte zur Nutzung in unbekannten
Nutzungsarten libertragen lassen.

3.2.  Abrechnungszeitraum und Musterabrechnung

Die Abrechnung erfolgt jahrlich jeweils zum 30.06.
eines Jahres fiir den Zeitraum 01.01.-31.12. des
Vorjahres tber die Musterabrechnung.3 Bei Brut-
toerlésen bis zu 1.500,00€ pro Jahr und Verwer-
tungsvertrag findet eine Erlésbeteiligung nicht
statt.

Sonderregelung fiir dokumentarische Produktio-
nen: Zur Errechnung der Erlésbeteiligung werden
die beim Verwerter eingehenden Bruttoerlse zu-
néchst pauschal um 35% reduziert, insbesondere
um dem — im Vergleich zu fiktionalen Programmen
— im Vorfeld weit héheren Aufwand zur Aufberei-
tung fir den internationalen Markt Rechnung zu
tragen.

Sonderregelung fiir teilfinanzierte Produktionen:
Die ARD-Landesrundfunkanstalten werden Produ-
zenten mit den in Ziffer 3.3 festgelegten Prozent-
satzen an den Bruttoerlésen (abzlglich nachge-
wiesener Synchronisationskosten) beteiligen. Eine
Beteiligung der ARD-Landesrundfunkanstalten an
den Erlésen des Produzenten findet nicht statt.

3.3.  Geltungsbereich

Dieser Eckpunkt wird angewandt auf alle Produkti-
onen, die nach dem 01.01.2016 verwertet werden.

Das bedeutet fur vollfinanzierte Produktionen, dass
die Bruttobeteiligung greift, wenn der mafBgebli-
che Produktionsvertrag und der Verwertungsver-
trag nach dem 01.01.2016 geschlossen wurden.

3 Details sind in der Anlage 8a (Umsetzungsleitfaden zur Musterabrechnung) und 8b
(Musterabrechnung) néher beschrieben.
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Fir vollfinanzierte Produktionen, deren Produk-
tionsvertrag vor dem 01.01.2016 abgeschlossen
wurde, bleibt es bei Anwendung des Nettomo-
dells, auch wenn ein Verwertungsvertrag nach dem
01.01.2016 geschlossen wurde.

Bei teilfinanzierten Produktionen muss ebenfalls
sowohl der eigentliche Produktionsvertrag als auch
der maBgebliche Verwertungsvertrag nach dem
01.01.2016 geschlossen worden sein, damit das
Bruttomodell zur Anwendung kommt.

Bei voll- und teilfinanzierten Produktionen, deren
Produktions- und Verwertungsvertrag zwischen
dem 01.01.2016 und dem 31.03.2018 geschlos-
sen wurden, wird der Produzent nach MaBBgabe der
vorstehenden Bestimmungen mit 16 % am Brutto-
erlos beteiligt.

Bei voll- und teilfinanzierten Produktionen, deren
Produktionsvertrag zwischen dem 01.01.2016 und
dem 31.03.2018 und deren Verwertungsvertrag
nach dem 01.04.2018 geschlossen wurde, wird der
Produzent nach MaB3gabe der vorstehenden Be-
stimmungen mit 17 % am Bruttoerl&s beteiligt. Die
Abrechnung erfolgt unter Verwendung der Muster-
abrechnung. Bei Produktionsvertrdgen, die nach
dem 01.04.2018 geschlossen wurden, erfolgt die
Erlésbeteiligung ebenfalls in Héhe von 17 % un-
ter Verwendung der Musterabrechnung regelma-
Big direkt tber die Verwerter (Erlésschuldner des
Produzenten).4 In diesem Fall handelt es sich um
ein Entgelt fir eine gesonderte Leistung des Produ-
zenten gegenliber dem Vertrieb (Zustimmungsleis-
tung des Produzenten unmittelbar gegeniiber dem
Drittverwerter).

Die Allianz Deutscher Produzenten erklart, dass auf
Grundlage der nach dem 31.12.2018 vorliegenden
Zahlen im Rahmen der Gesamtevaluation des EPP
2.0 eine Neubewertung erfolgt, ob die Erlésbeteili-
gung sachgerecht ist.

4. Verwertung nicht genutzter Rechte

Sofern einzelne Produktionen eines Produzenten im Rah-
men samtlicher Programme, die die ARD-Landesrund-
funkanstalten selbst veranstalten oder an denen sie be-
teiligt sind, sowie in Verwertungsformen auBerhalb des
Free-TV-Senderechtes nicht innerhalb eines Zeitraumes
von funf Jahren genutzt werden, erméglichen die ARD-
Landesrundfunkanstalten sowie die Degeto bei konkre-
tem Verwertungsinteresse dem Produzenten im Einzelfall
fur jedes insoweit nicht genutzte Recht, die Verwertung
selbst vorzunehmen.

4 Details sind in der Anlage 8a (Umsetzungsleitfaden zur Musterabrechnung) und
8b (Musterabrechnung) naher beschrieben.
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Diese Méglichkeit der Selbstverwertung wird dem Produ-
zenten dann eingerdumt, wenn die jeweilige Nutzungs-
moglichkeit, z.B. Senderecht, Kinorecht, DVD-Recht, On-
Demand-Recht, Merchandising-Recht von der ARD-Lan-
desrundfunkanstalt nicht genutzt wird.

Fir den Fall, dass der Produzent von der eingerdumten Ver-
wertungsmaoglichkeit im Bereich »Senderechte« Gebrauch
macht, behélt die jeweilige ARD-Landesrundfunkanstalt
fur alle Dritten Programme, das Gemeinschaftsprogramm
sowie firr solche Programme, an denen sie beteiligt ist, ein
nicht-exklusives Senderecht. Das nicht-exklusive Sende-
recht schlieBt auch eine 7-Day-Catch-Up-Nutzung im Rah-
men der nicht-exklusiven Ausstrahlung mit ein. Weiterhin
verbleibt den ARD-Landesrundfunkanstalten die Méglich-
keit der Nutzung der Ausschnittsrechte fir eine Dauer von
Ausschnitten bis zu drei Minuten.

Im Falle einer Verwertung einer vollfinanzierten Auftrags-
produktion durch den Produzenten gilt zugunsten der auf-
traggebenden ARD-Landesrundfunkanstalt die unter Eck-
punkt 3 geregelte modifizierte Erlésbeteiligung reziprok.

Sonderregelung fiir fiktionale Produktionen und Unterhal-
tungsproduktionen:

Dieser Eckpunkt wird angewandt auf alle vollfinanzierten
Produktionen, die ab dem 01.03.2008 erstausgestrahlt
worden sind. Teilfinanzierte Produktionen werden ab
01.01.2014 von diesem Eckpunkt erfasst.

Sonderregelung fiir dokumentarische Produktionen:
Dieser Eckpunkt wird angewandt auf alle vollfinanzierten
Produktionen, die ab dem 01. Juli 2011 erstausgestrahlt
worden sind. Teilfinanzierte Produktionen werden ab
01.01.2014 von diesem Eckpunkt erfasst.

Bei einem nachgewiesenen Verwertungsinteresse in Héhe
von mindestens 1.500,00 € auBBerhalb der deutschsprachi-
gen Gebiete ist eine Rechtertlickiibertragung auch vor Ab-
lauf der 5-Jahres-Frist mdglich. Fir Frankreich gilt dies erst
nach Ablauf von 6 Monaten nach Erstausstrahlung, wobei
nach Ablauf dieser Frist in Frankreich die Auswertung
durch die ARD-Landesrundfunkanstalt nicht-exklusiv ist.

Details zur Rechterlickiibertragung finden sich in den ent-
sprechenden Umsetzungsleitfaden fir fiktionale Produk-
tionen und Unterhaltungsproduktionen sowie fiir doku-
mentarische Produktionen in den Anlagen 7A bis C.

5. Kalkulationsrealismus

Die ARD-Landesrundfunkanstalten bekréftigen ihre Auf-
fassungen, dass eine projektindividuell erstellte, beidsei-
tig abgestimmte, realistische Kalkulation Grundlage eines
jeden Produktionsauftrags ist (»Kalkulationsrealismus«).
Die bisher geltenden Eckpunkte und die nachfolgende
Aufzéhlung zusatzlich akzeptierter Positionen (Eckpunkt
5.1 ff.) sind eine notwendige Voraussetzung fiir eine rea-
listische Kostenkalkulation.
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Der jeweils gliltige, von der Allianz Deutscher Produzen-
ten ausgehandelte Mantel- und Gagentarifvertrag ist fur
die Kalkulation bestimmend; dies betrifft sowohl die H6-
he der Mindestgagen wie auch das im Manteltarifvertrag
vereinbarte Zeitkonto und die sich hieraus ergebenden
Mehrkosten. Kalkulierbar sind in Zukunft Zuschlage fir
zwei Uberstunden pro Tag fiir das Produktionsteam sowie
Feiertags- und Nachtzuschlage.

Die Regelungen zu Mindestgagen gelten nicht fiir die Be-
rufsbilder Kamera, Schnitt und Ton in dokumentarischen
Produktionen.

Fur die Sozialversicherungsbeitrage der Schauspieler gilt
die mit der Rentenversicherungsanstalt Bund vereinbarte
Regelung zur Behandlung der Beschéftigungszeiten von
Schauspielern, einschlieBlich ggf. vorgenommener Riick-
verrechnungen bei Mehrfachbeschéftigung.

Sofern die Allianz Deutscher Produzenten (in Abstimmung
mit den ARD-Landesrundfunkanstalten) gemeinsame Ver-
glitungsregelungen nach §36 Urheberrechtsgesetz oder
einen Urhebertarifvertrag vereinbart, sind diese fir die
Kalkulation maBgeblich.

Die MafBstédbe zum Kalkulationsrealismus dirfen nicht da-
zu fiihren, ein Projekt fiir einen bestimmten Sendeplatz
ohne Berlicksichtigung des zur Verfiigung stehenden re-
daktionellen Etats zu entwickeln (»Etatrealismus«).

Die nachfolgenden Regelungen zum Kalkulationsrealis-
mus gelten bei dokumentarischen Produktionen abwei-
chend von Ziffer 1 auch, wenn der Finanzierungsanteil der
ARD-Landesrundfunkanstalt oder der Degeto zwischen
65%) und 80 %) liegt.

5.1. Die ARD-Landesrundfunkanstalten werden folgen-
de zusétzliche Kalkulationspositionen akzeptieren,
es sei denn, sie sind produktionsspezifisch offen-
sichtlich nicht geboten.

Fiktion

— Continuity

— Casting

— Materialassistenz

— Szenenbild-/Kostiimbildassistenz
— Locationscout

Ab 01.01.2017 werden dariiber hinaus im fiktiona-

len Bereich auch folgende Positionen kalkulierbar:

— Anteiliger Herstellungsleiter (Wochengage 1/3
Uiber Produktionsleiter)

— Producer (in der Regel 1%) der Netto-Ferti-
gungskosten)

— Headautor (Bei Serien (ab 6 Folgen) kann ein
Headautor kalkuliert werden, wobei damit nicht
automatisch ein W-Honoraranspruch entsteht.
Uber die Details (z.B. Honorarhdhe) miissen
sich die Vertragsparteien einigen.)
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5.2.

— Assistenz der Filmgeschaftsfiihrung (geméB Ta-
rifvertrag fur Produktions-Sekretariat)

— Motiv-Aufnahmeleiter

— Rechtsberatung (projektbezogen) in Héhe ei-
ner 0,5 Rechtsanwaltsgebiihr gemaf Rechtsan-
waltsvergitungsgesetz bezogen auf die Netto-
Fertigungskosten der Produktion

Unterhaltungsproduktionen

Ab 01.01.2017 werden im Unterhaltungsbereich

auch folgende Positionen kalkulierbar:

— Anteiliger Herstellungsleiter (Wochengage 1/3
Uber Produktionsleiter)

— Zusétzlicher Koordinierungsaufwand beim Pro-
duktionsleiter (Details in Anlage 3)

— Rechtsberatung (projektbezogen) in Héhe ei-
ner 0,5 Rechtsanwaltsgebiihr gemafB Rechtsan-
waltsvergitungsgesetz bezogen auf die Netto-
Fertigungskosten der Produktion

Dokumentarische Produktionen

— Datawrangler (bei HD-Produktionen)

— Continuity (nur bei Dokumentarspielen)

— Casting mit einem projektabhéngigen Hochst-
satz

— Kameraassistent

Dariber hinaus sind ab 01.01.2017 fir dokumen-
tarische Produktionen auch folgende Positionen
kalkulierbar:

— Produktionsleiter

— Producer (3,5%) der Netto-Fertigungskosten;
nur bei besonders aufwandigen Produktionen
gemal Anlage 3)

— Filmgeschéftsfihrung (nur bei besonders auf-
wandigen Produktionen gemaB Anlage 3)

— Rechtsberatung (projektbezogen) in Héhe ei-
ner 0,5 Rechtsanwaltsgebiihr gemafB Rechtsan-
waltsvergitungsgesetz bezogen auf die Netto-
Fertigungskosten der Produktion

— Kosten fiir Archivmaterial und Animationsteile

Bei Produktionen mit einem Archivanteil von mehr
als 20%) der Sendeldnge und geplanter Internet-
auswertung wird der Aufwand fir die Rechtekls-
rung als prozentualer Aufschlag in Héhe von — je
nach Umfang und Schwierigkeit der Recherche —
5%) bis 15 %) auf das flir Archivrechte vereinbarte
Budget abgegolten, jedoch maximal 2.000,00€.
Bei Produktionen, die nahezu oder komplett aus Ar-
chivmaterial bestehen, wird gesondert verhandelt.

Angesichts der Tatsache, dass die sog. »Heads of
Department« (Stabgagen wie z.B. Kamera, Schnitt,
Szenenbildner) in aller Regel tbertariflich verglitet
werden, erklart sich die ARD dem Prinzip der realis-
tischen Kalkulation folgend bereit, diese zukiinftig
mit den effektiven Gagen zu kalkulieren.
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5.3.

5.4.

5.5.

Die ARD-Landesrundfunkanstalten legen HU-S&tze
mit Bezug auf die Hohe der Nettofertigungskosten
fest. Ndhere Ausfiihrungen finden sich in Anlage 3
dieser Eckpunkte.

Die im Einzelfall bei Honoraren (Beispiel Schau-
spieler) vorgesehenen Kappungsgrenzen entfal-
len. Je nach Einzelfall kénnen einzelne Kalkulati-
onspositionen auch gar nicht anfallen. Weiter wird
klargestellt, dass Abschlage vom Honorar bzw. der
Vergutung von Werken nur im Ausnahmefall még-
lich sind.

Pensionskasse

Der projektbezogene mittels des Uberweisungstra-
gers nachgewiesene Betrag der Zahlungen an die
Pensionskasse wird ohne Details und ohne Zuschla-
ge (wie Handlungskosten oder Gewinn, jedoch
zzgl. MwSt.) von der ARD-Landesrundfunkanstalt
dem Produzenten erstattet.

6. Biirgschaftskosten

Die Kosten der von den ARD-Landesrundfunkanstalten
verlangten Besicherungen ihres jeweiligen Finanzierungs-
anteils sind in jeweils nachgewiesener Hohe bei Riickgabe
dieser Biirgschaften in marktiiblicher Héhe erstattungsfa-
hig und keine Kalkulationsposten.

7.

7.1.
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Entwicklungskosten und Pitchingkosten
Entwicklungskosten

Die ARD-Landesrundfunkanstalten erkléren weiter-
hin ihre Bereitschaft zur Beriicksichtigung von mit
ihnen abgestimmten Entwicklungskosten. Diese
Kosten sind im nachstehenden Umfang kalkulati-
onsfahig und kénnen auch im Rahmen von Projekt-
vorbereitungsvertragen (PVV) in Ansatz gebracht
werden. Die Projektvorschlage miissen derart ein-
gereicht werden, dass sie inhaltlich und wirtschaft-
lich beurteilungsfahig sind.

Als Entwicklungskosten gelten die im Rahmen der
Produktionsvorbereitung entstehenden Vorkosten
einer Produktion.

Hierzu zahlen im Bereich Fiktion und Unterhaltung
insbesondere Kosten der Recherche, Vorbereitungs-
arbeiten an einem Drehbuch, die nicht Teil des spa-
teren Drehbuchvertrages werden, Kosten fiir Mo-
tivsuche oder Casting, soweit sie als Vorbereitung
eines Drehbuchauftrages notwendig sind, und 3hn-
liche Projektentwicklungskosten, soweit diese nach-
weislich fiir die Entstehung des Buches oder der Pro-
duktion notwendig und wirtschaftlich geboten sind.

7.2.

7.3.

Fir Dokumentationen gilt: Die Recherche zahlt
grundsétzlich zum unternehmerischen Risiko der
Produzenten. Sind im Einzelfall bei dokumentari-
schen Produktionen besonders aufwandige pro-
duktionsvorbereitende MaBnahmen erforderlich,
erklaren die ARD-Landesrundfunkanstalten ihre
Bereitschaft, einen Produktionsvorbereitungsver-
trag abzuschlieBen.

Produktionsvorbereitungsvertrag

Verstarkt soll das Instrument des Produktionsvor-
bereitungsvertrages genutzt werden. Dies gilt ins-
besondere fur gréBere Produktionen wie Eventpro-
duktionen oder solchen Produktionen, bei denenin
der Entwicklungsphase friihzeitig nicht unerhebli-
che Kosten entstehen, wie z.B. erheblicher Recher-
cheaufwand. Uber die bei der Produktionsvorbe-
reitung entstehenden Kosten ist dem Auftraggeber
eine detaillierte Kalkulation vorzulegen. Die ARD-
Landesrundfunkanstalten gewé&hren hierauf von
ihnen festgelegte Handlungskosten (Anlage 3), die
mit dem spéateren Produktionsvertrag verrechnet
werden. Gewinnzuschlage sind hierfir nicht vorge-
sehen.

Fir Fiktion und Unterhaltung kénnen folgende Kos-

tenpositionen Gegenstand eines solchen Produkti-

onsvorbereitungsvertrages sein:

— Bau und Ausstattung bei besonders aufwéndi-
gen Produktionen

— Transport- und Reisekosten bei besonders auf-
wandigen Recherchen

— Rechtekosten bei Manuskripten/Drehbuch

Im dokumentarischen Bereich kénnen dies z.B. Rei-
sen, Vorbesichtigung, Motivsuche, Casting, Recher-
che, Fachberatung, Honorare wie z.B. fur Stringer,
etc. sein.

Kommt ein Produktionsvertrag nicht innerhalb ei-
nes Zeitraums von zwei Jahren nach Abnahme des
Drehbuchs/Treatments/Exposés zustande bzw. soll
das Projekt nicht unter Mitwirkung der jeweiligen
ARD-Landesrundfunkanstalt realisiert werden,
werden dem Vertragspartner nach dessen schriftli-
chem Antrag die Rechte gegen Erstattung der mit
dem Produktionsvorbereitungsvertrag ausgezahl-
ten Vergiitung zurlckibertragen .

Pitchingkosten

Ein senderseitig geforderter Aufwand wird auch
dann pauschal verglitet, wenn ein Produzent im
Rahmen eines Pitches nicht den Auftrag erhalt. Vo-
raussetzung fir den Ersatz ist die schriftliche Auf-
forderung zur Abgabe eines Angebotes durch eine
Landesrundfunkanstalt oder die Degeto. Zu den
konkreten Anforderungen fiir eine Erstattungsfa-
higkeit siehe Anlage 4.
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8. Leistungsmodell

Die ARD-Landesrundfunkanstalten haben ein am FFG
orientiertes Leistungsmodell entwickelt, bei welchem be-
sondere qualitative Leistungen im Auftrag des &ffentlich-
rechtlichen Fernsehens, die sich in herausragenden und
prestigetrachtigen Preisen und Nominierungen einer Pro-
duktion sowie in der Anzahl von Ausstrahlungen nieder-
schlagen, nach einem Punktemodell bewertet und kumu-
liert werden.

Pro Genre erhalten die Produzenten der 10 Produktionen
(im Genre Serie: 8 Produktionen) mit der jeweils hochsten
Punktezahl eines Jahres als Pramie fir diese besondere
Leistung einen zweckgebundenen Entwicklungsvertrag
fur ein neues Projekt fur die ARD-Landesrundfunkanstal-
ten. Damit wollen die ARD-Landesrundfunkanstalten Pro-
duzenten unterstiitzen, neue, qualitativ ansprechende, in-
novative, aber auch wettbewerbsféhige Produkte sowohl
fur die ARD-Landesrundfunkanstalten als auch fir den
internationalen Markt zu entwickeln und der nachhaltigen
Forderung nach einer Erh6hung der von den ARD-Landes-
rundfunkanstalten zur Verfigung gestellten Mittel fur die
Entwicklung neuer Stoffe und Formate nachkommen.

Das Leistungsmodell gilt hinsichtlich der Zurverfigung-
stellung der Mittel ab 01.01.2017 fir Punkte, die ab
01.01.2015 gesammelt wurden.

N&here Ausfiihrungen zum Leistungsmodell finden sich in
den Anlagen 5a und 5b dieser Eckpunkte, die mit Wirkung
zum 01.01.2019 nachjustiert wurden.

9. Zahlungsplan

Die Zahlungsabwicklung bei Auftragsproduktionen soll
vorsehen, dass 90%) der Vertragssumme spatestens mit
der Rohschnittabnahme vorausbezahlt werden.

Die Zahlungsplane sehen Vorauszahlungen von

20 % bei Vertragsschluss,

40 % bei Drehbeginn,

20 % bei Drehende,

10 % bei Rohschnittabnahme,
sowie als Schlussrate 10 % bei Endabnahme vor.
Bei projektindividuellen Besonderheiten (z.B. besonders
aufwandige Motivsuche) kénnen die Zahlungspléane indi-
viduell abweichend geregelt werden.

10. Verfahren zur Beschleunigung
des Abschlusses von Vertragen

Die ARD-Landesrundfunkanstalten werden die Vertrags-
abwicklung so effektiv wie méglich gestalten.

Ohne vertragliche Grundlage kdénnen (Voraus-)Zahlungen
nicht geleistet werden.
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Dies bedingt eine rechtzeitige Einreichung der Kalku-
lation.

Die Hauser bemiihen sich, dem Produzenten innerhalb
von 6 Wochen nach Abschluss der Kalkulationsverhand-
lung und Vorlage aller notwendigen Unterlagen ein Ver-
tragsangebot zukommen zu lassen, soweit die hauseigene
Geschaftsordnung dies zulasst. Das gilt nicht fiir Projekte,
die unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung stehen.

Zur gegenseitigen Bestatigung der Kalkulationsverhand-
lungen kann zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
das Ergebnis der Verhandlungen in einem Verhandlungs-
protokoll festgehalten werden.

11. Produzentenbindung

Soweit Stoffe und Formate von einem Produzenten oder
einem sonstigen Rechteinhaber entwickelt und von einem
Produzenten an eine oder mehrere der ARD-Landesrund-
funkanstalten herangetragen werden, ist als Gegenleis-
tung mit der Realisierung der Produktion der anbietende
Produzent zu beauftragen (Produzentenbindung).

Dies gilt nicht, soweit Griinde vorliegen, die in der Sphare
des anbietenden Produzenten liegen oder von ihm zu ver-
treten sind und deshalb der ARD-Landesrundfunkanstalt
nicht zumutbar ist, die Produktion mit diesem Produzenten
zu realisieren.

12. Ergénzende
Regelungen fiir Unterhaltungsformate

Wem das Format an einer Unterhaltungssendung (Unter-
haltungsformat) wirtschaftlich zusteht, richtet sich danach,
in welchem Umfang ARD-Landesrundfunkanstalt und
Produzent die Entwicklungskosten fiir das Format tragen.
Wird die Formatentwicklung ausschlieBlich von der ARD-
Landesrundfunkanstalt finanziert, steht das Format der
ARD-Landesrundfunkanstalt zu, wird sie ausschlieBlich
vom Produzenten finanziert, steht das Format dem Produ-
zenten zu. Diese wirtschaftliche Zuordnung beinhaltet kei-
ne rechtliche Anerkennung eines »Formatrechts«.

Zu den Entwicklungskosten eines Unterhaltungsformats
zdhlen alle zwischen Produzent und ARD-Landesrundfunk-
anstalt — ggf. auch nachtraglich — abgestimmten Aufwen-
dungen, die von der Entwicklung der Idee bis zum produ-
zierten Konzept, so wie es in Einzelfolgen auf Sendung
gehen soll, anfallen. Hierzu gehdéren die Kosten fur die
Entwicklung der Spiel-/Showidee, der Ausarbeitung des
schriftlich fixierten gestalterischen Konzepts, des Produkti-
onsplans, des Blihnenbildes und der Requisiten sowie die
Kosten der Herstellung einer Pilotfolge.

Fir den Fall, dass ein Unterhaltungsformat eingekauft
wird, gelten die durch den Produzenten oder die ARD-
Landesrundfunkanstalt fir Adaption und Pilotierung auf-
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gewendeten Kosten als Entwicklungskosten des Forma-
tes. Die fir diese Formatentwicklung anerkennungsfahi-
gen Kosten bediirfen der vorherigen Abstimmung mit der
ARD-Landesrundfunkanstalt.

Soweit sowohl der Produzent als auch die ARD-Landes-
rundfunkanstalt Entwicklungskosten tragen, steht das Un-
terhaltungsformat wirtschaftlich beiden Parteien gemein-
sam zu.

Im Fall der Umsetzung ist die ARD-Landesrundfunkanstalt
verpflichtet, die Einzelfolgen des Unterhaltungsformats
mit dem mitentwickelnden Produzenten zu realisieren.
Wird das Format verwertet (z.B. durch Verkauf ins Aus-
land oder durch Vermarktung von Begleitprodukten, die
vom Format abgeleitet sind), teilen sich Produzent und die
ARD-Landesrundfunkanstalt die hieraus erzielten Ertra-
ge. Die Verwertung erfolgt grundsatzlich nur durch eine
der beiden Parteien, die die andere Partei an den Erlosen
beteiligt. Die Entscheidung, ob und welche Art von Ver-
wertung des Formats erfolgen soll, treffen Produzent und
ARD-Landesrundfunkanstalt gemeinsam, wobei die Zu-
stimmung zu einer Verwertung nicht wider Treu und Glau-
ben verweigert werden darf. Wenn das Format verwertet
werden soll, hat der Produzent als erster das Recht, diese
Verwertung zu libernehmen.

Wird die Formatentwicklung ganz oder anteilig vom Pro-
duzenten finanziert und bietet er sie einer ARD-Landes-
rundfunkanstalt an, kann diese entweder die nachgewie-
senen Entwicklungskosten des Produzenten geméB Abs. 2
Ubernehmen oder er kann sie durch eine (ggf. auch antei-
lige) Entwicklungspauschale z.B. pro Sendung abgelten.

13. Einrichtung einer Schiedsstelle

ARD Landesrundfunkanstalten werden zusammen mit der
Allianz Deutscher Produzenten eine gemeinsame Schieds-
stelle einrichten. Die Schiedsstelle greift nicht in laufende
Verhandlungen ein, sondern befasst sich ex post mit kon-
kret benannten grundséatzlichen Anwendungsfragen der
Eckpunkte. Dazu kénnen Produzenten und ARD-Landes-
rundfunkanstalten Probleme und grundsatzliche Fragen
bei einer neutralen Vertrauensperson einreichen, die den
Vorgang vor der Befassung anonymisiert und abstrahiert.
Details finden sich in Anlage 6.

122

14. Geltungsdauer

Die neuen Eckpunkte gelten ab dem 01.01.2016 mit Aus-
nahme derjenigen Bestimmungen, die ausdriicklich erst
den Beginn zu einem anderen Zeitpunkt vorsehen. Bei der
zeitlichen Geltung ist auf den Vertragsschluss abzustellen.

Dabei gilt insbesondere:

— Zusatzliche Kalkulationspositionen gelten ab
01.01.2017.

— Das Leistungsmodell gilt hinsichtlich der Zurverfigung-
stellung der Mittel ab 01.01.2017 fir Punkte, die ab
01.01.2015 gesammelt wurden.

— Auftragsproduktionen aus dem Unterhaltungsgenre,
die zur Erstausstrahlung in einem der Dritten Program-
me vorgesehen sind, fallen erst nach dem 01.01.2019
unter den Anwendungsbereich, ausgenommen die
Eckpunkte 3 (Erlosbeteiligung) und 8 (Leistungsmo-
dell), die ab 01.01.2017 gelten.

Die Eckpunkte sind bis zum 31.12.2020 befristet und en-
den automatisch. Ein Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer
der Eckpunkte werden Gesprache Uber die Fortschrei-
bung unter Beriicksichtigung eines notwendigen Ande-
rungsbedarfs gefiihrt.

Sofern die von der ARD beantragten Programmmittel zur
Umsetzung der Eckpunkte von der KEF fiir die nachste
Beitragsperiode (2017-2020) nicht anerkannt werden, be-
steht ein Aufkiindigungsrecht.

15. Informationsveranstaltungen
und Evaluation

Die ARD-Landesrundfunkanstalten werden Infor-
mationsveranstaltungen fiir die fachlich zustandi-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchfiihren,
um die Umsetzung der komplexen Eckpunkte zu
erleichtern. Die ARD-Landesrundfunkanstalten
nehmen zur Kenntnis, dass die Allianz Deutscher
Produzenten vergleichbare Informationsveranstal-
tungen anbietet.

Eine Evaluierung der Eckpunkte wird nach dem
31.12.2018 durchgefiihrt.
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Anlage 1
22.12.2015
Umsetzungsleitfaden zum Schichtenmodell

Bisher bestand h&ufig Unsicherheit in der Bewertung von
Nutzungsrechten in Kalkulationsverhandlungen.

Unter Zuhilfenahme eines transparenten Modells zur
Rechtebewertung soll eine spiirbare Entwicklung bei der
Rechtefrage im Rahmen der Eckpunkte fur Auftragspro-
duktionen erreicht werden. Das Modell soll einen Aus-
gleich erméglichen, wenn z.B. die tatséchlichen Herstel-
lungskosten von den Finanzierungsmaoglichkeiten des
Senders abweichen.

Dabei ist unerheblich, ob der Produzent schon vor Beginn
der Verhandlungen eine Mitfinanzierung angeboten oder
sich die Notwendigkeit dazu erst im Laufe der Verhandlun-
gen ergeben hat.

Die gemeinschaftlich festgestellte Finanzierungsdiffe-
renz (»Gap«) zwischen dem Finanzierungsanteil der auf-
traggebenden Landesrundfunkanstalt und 100%) der
abgestimmten Herstellungskosten wird vollstdndig dem
Produzenten zugerechnet. Nicht relevant ist, aus welchen
Quellen er die Finanzierung deckt (z.B. Vertriebsgaranti-
en, Eigenmittel usw.). Unter Herstellungskosten verstehen
beide Seiten dabei das Ergebnis einer realistischen und
beidseitig abgestimmten Kalkulation (auf Basis der ge-
meinsam verabschiedeten Richtlinien zum Kalkulationsre-
alismus) der Kosten, die zur Umsetzung des miteinander
verabredeten Konzeptes notwendig sind.

Nattrlich ist es weiterhin méglich und von beiden Seiten
gewiinscht, eine Produktion auch als vollfinanzierte Auf-
tragsproduktion zu gestalten. Mit dem Schichtenmodel
sollen Produzenten insbesondere nichtin eine sogenannte
»Gap-Finanzierung« gedrangt werden. Falls der Produzent
eine festgestellte Finanzierungsliicke nicht tbernehmen,
der Sender die Produktion aber weiterhin beauftragen
méchte, wird entweder der Aufwand der Konzeption ge-
meinsam verringert oder die Produktion als vollfinanzierte
Auftragsproduktion ausgestattet. Fir diese gilt dann wei-
terhin der Grundsatz der uneingeschrénkten und vollstan-
digen Rechtelibertragung an die auftraggebende Landes-
rundfunkanstalt.

Das Modell erleichtert somit Sendervertretern und Produ-
zenten, sich tber die Aufteilung von Nutzungsrechten an
einem Projekt zu verstédndigen. Das Modell bietet dafir
einen Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens soll jedes Haus
— ggf. auch genredifferenziert — eine eigene Handhabung
entwickeln und entsprechende Handlungsanweisungen
fur die mit der Verhandlung von Auftragsproduktionen
befassten Mitarbeiter*innen erstellen.

In der Verstéandigung tber ein neues Projekt wird zun&chst
eine Kalkulation vom Produzenten erstellt, durch den
Sender geprift und beidseitig abgestimmt (in der Regel
in Form einer Kalkulationsverhandlung). Die prozentuale
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Netto-Beteiligung beider Partner (Sender und Produzent)
an den Netto-Gesamtherstellungskosten (inklusive HU
und Gewinn) dient als Ausgangspunkt zur Verstandigung
Uber die Aufteilung der Verwertungsrechte. Dazu einigen
sich die Partner auf der Basis des beigefligten Schichten-
modells (Anlage 2) tber eine projektindividuelle prozen-
tuale Bemessung der Verwertungsbausteine, deren Sum-
me 100%) ergibt. Diese Addition auf 100%) dient der
Klarstellung, dass die Summe aller Rechte ein Rechtepa-
ket von 100 %) ergibt. Die Aufteilung der Nutzungsrechte
erfolgt dann im Verhéltnis der Finanzierungsbeteiligung.
Eine Verstdndigung zwischen den Partnern nach dem
Schichtenmodell soll im Rahmen der Kalkulationsverhand-
lung und muss bis zum Vertragsschluss erfolgen, ist also
nicht im Nachhinein méglich.

Das Modell definiert die derzeit am Markt tiblichen Ver-
wertungsmoglichkeiten einer TV-Produktion. Die die-
ser Anlage beigefligte schematische Darstellung eines
»Schichtenmodells« (Anlage 2) liefert entsprechende
Anhaltspunkte. Dabei orientieren sich die prozentual be-
messenen Schichten an den jeweiligen Finanzierungsan-
teilen. Dass hierdurch ein Bezug zum Budget hergestellt
ist, erfolgt aus Praktikabilitdtsgriinden. Klarstellend wird
insoweit festgehalten, dass die Bewertung der jeweiligen
Rechte bzw. Rechtebereiche einer realistischen Marktbe-
trachtung im Einzelfall bedarf. Sie ist daher nicht linear
anhand des Budgets festzumachen, sondern produktions-
bezogen individuell festzustellen und Grundlage einer
Vermarktungs- und Erlésprognose. Hierfiir sind die u.a.
genannten Faktoren ausschlaggebend. Es handelt sich im
Ubrigen lediglich um Circa-Angaben.

Der Darstellung im Modell liegen folgende Bedingungen
zugrunde:

1. Die Werthaltigkeit der Schichten hangt

a. vom Genre,

b. von der konkreten Produktion (Story, Cast etc.),

c. von den Verwertungschancen der konkreten
Produktion, z.B. Vermarktungspotenzial im Aus-
land,

d. von der Reihenfolge der Verwertungsschritte
inkl. Verfigbarkeiten/Holdbacks, der Wechsel-
wirkung der Rechtebereiche und damit insbe-
sondere den Verweildauern in den Mediatheken
der LRA,

e. Verwertungsfenster/Lizenzzeiten,

f. sowie von der Exklusivitat des Verwertungsbau-
steins (im Verhaltnis zwischen auftraggebender
LRA und Produzent) ab.

2. Die Gesamtheit aller projekt-/genreindividuell be-
zifferten Rechteschichten ergibt immer 100 %) und
entspricht 100 %) der in der Kalkulationsverhand-
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lung beidseitig abgestimmten Netto-Herstellungs-
kosten.

Der auftraggebende Sender erwirbt grundsatz-
lich mindestens die zeitlich begrenzten exklusiven
deutschen Senderechte. Im Regelfall umfasst dies
auch das Recht zur Pay-TV-Nutzung (vor Erstaus-
strahlung), um die Exklusivitat der FreeTV-Premiere
zu schitzen. Das Modell weist das Recht zur PayTV-
Nutzung vor Erstausstrahlung zur transparenten
Darstellung im Modell als separaten Baustein aus.
Eine Nutzung dieses Rechts im Sinne einer Abgabe
an einen Pay-TV-Sender sieht das Modell aber nicht
vor, diese darf nur im Ausnahmefall und nur in Ab-
stimmung mit dem Produzenten erfolgen.

Auslandsverwertungsrechte (inkl. A/CH/AA) der
deutschen Fassung (Ton und/oder Untertitel) sowie
im Inland die, T-VoD-, DVD- und EST-Verwertung
bleiben bis zur Erstausstrahlung gesperrt; Abwei-
chungen sind im Einzelfall verhandelbar. Fir Aus-
landsverwertungsrechte der Produktion in einer
fremdsprachigen Fassung gilt der in Ziff. 4 genannte
Holdback nicht. Zur Frage des Geoblockings gilt:
Die ARD lehnt territoriale Beschrankungen der Ver-
breitung ihrer online gestellten Angebote grund-
satzlich ab. Ausnahmsweise kdnnen abweichende
Regelungen vereinbart werden. Bei Erwerb der
ARTE-Rechte durch den auftraggebenden Sender
gilt ein entsprechender Holdback auf eine Auswer-
tung durch den Produzenten in Frankreich fur die
Dauer des exklusiven ARTE-Fensters.

Auch eine Nutzung der S-VoD- und A-VoD-Rechte
durch den Produzenten ist fir die deutsche Sprach-
fassung erst nach Erstausstrahlung zul&ssig. Aus-
nahmen sind im Einzelfall verhandelbar. Der genaue
Zeitpunkt des Nutzungsbeginns ist zwischen den
Parteien individuell zu vereinbaren. Eine parallele
Mediathekennutzung und VoD-Verwertung ist még-
lich.

Bei Erwerb der kommerziellen Klammerteil-/Aus-
schnittverwertungsrechte durch den Produzenten
verbleibt ein nicht-exklusives, zeitlich unbegrenztes
Nutzungsrecht fur eigene Zwecke bei der auftrag-
gebenden Anstalt fiir eine Dauer von bis zu drei Mi-
nuten, siehe Ziff. 4 der Eckpunkte (das umfasst auch
den Einschnitt in andere Produktionen).

Die prozentuale Bezifferung des Bausteins »Wieder-
verfilmungsrechte« bzw. (nur fir Unterhaltungspro-
duktionen) »Format-Rechte« bezieht sich — wie alle
Bausteine — auf den Anteil an den Herstellungskos-
ten der Produktion. Die wirtschaftliche Zuordnung
eines Unterhaltungsformats richtet sich vorrangig
nach Ziffer 12 der Eckpunkte, nach der die wirt-
schaftliche Auswertung der Partei zusteht, die die
Entwicklungskosten eines Unterhaltungsformats im

10.

Vorfeld der Produktion getragen hat. Wenn diese
Entwicklung vollstandig oder teilweise durch den
Sender getragen wurde, stehen etwaige Verwer-
tungserldse aus einem Formatvertrieb entsprechend
zunachst vollstdndig oder teilweise dem Sender zu.
Das Schichtenmodell bietet dann dem Produzenten
die Moglichkeit, die Rechte zur Formatverwertung
gegen eine entsprechende Beteiligung an den Her-
stellungskosten der Produktion zu Gibernehmen. Er
wird in diesem Fall das Investment des Senders zur
Entwicklung des Formats vorrangig im 1. Rang aus
etwaigen Verwertungserlsen des Formatvertriebs
erstatten. In allen Fallen gilt: Eine Verwertung des
Wiederverfilmungs- bzw. (nur fiir Unterhaltungspro-
duktionen) »Format«-Rechts durch den Produzenten
darf nur auBerhalb Deutschlands stattfinden. Aus-
nahmen sind mit Zustimmung der auftraggebenden
LRA méglich.

Der Produzent erhélt im Gegenzug fir seine finan-
zielle Beteiligung entsprechend werthaltige Ver-
wertungsrechte, sodass schlieBlich alle Bausteine
— oder 100%) — zwischen Produzent und Sender
aufgeteilt sind. Fir alle beim Produzenten verblei-
benden Verwertungsrechte verpflichtet er sich, ein
entsprechendes Branding eng mit dem auftragge-
benden Sender abzustimmen.

Zur Frage einer wechselseitigen Beteiligung an Ver-
wertungserlosen gilt die Ziffer 3 der Eckpunkte.
Folgende Rechtebausteine des Modells gelten als
»Put-Optionk, d.h. deren Abgabe an den Produzen-
ten muss der Sender ausdriicklich zustimmen:
— ARTE (Frankreich) inklusive Online-Angebote
— 3sat-Rechte (als Fenster, nicht-exklusiv und
nachrangig)
— Pay-TV deutschsprachiger Raum nach TV-Erst-
ausstrahlung
— Nebenrechte (Drucknebenrechte, Phono, Mer-
chandising usw.)
— Verlédngerung deutsches exklusives Free-TV inkl.
Online-Angeboten nach 7 Jahren

Folgende Rechtebausteine des Modells gelten als
»Call-Option«, d.h. der Produzent darf sich bis zu
der Hohe seines Finanzierungsanteils entsprechen-
de Rechte aussuchen:

— Free-TV A, CH, AAinkl. Online-Angebote, wobei
eine Einstrahlung der aus A, CH, AA ausstrah-
lenden Sender in das Sendegebiet des Sen-
ders unerheblich ist. Ausgenommen von dieser
exklusiven Rechtseinrdumung ist die Vergabe
von Rechten an 3sat, fiir die das nicht-exklusive
Recht frihestens zwei Jahre nach EA bei der
ARD genutzt werden darf,

— Sonstiges Ausland (Verwertungspaket),

— T-VoD, DVD, EST/DTO,

— S-VoD, A-VoD,

— Kommerzielles Klammerteil-/Ausschnittrecht,
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— Wiederverfilmungsrechte/»Format«-Rechte
(letztere nur bezogen auf Unterhaltungspro-
duktionen).

Gedanklicher Ausgangspunkt des Modells ist die vollfi-
nanzierte Auftragsproduktion mit einer vollumfanglichen
Rechtelbertragung an den auftraggebenden Sender.
Alle im Modell nicht ausdriicklich benannten Nutzungs-
rechte gehen daher gemaB des jeweiligen vertraglichen

Standards in den einzelnen Hausern an die jeweilige LRA
Uber.

Diese Grundsatze des Schichtenmodells gelten nicht,
wenn der Auftragsproduktion ein vorbestehendes, vom
Produzenten erworbenes, internationales Entertainment-
format zu Grunde liegt. Der Produzent wird sich bemtihen,
die ARD méglichst frihzeitig in die Verhandlungen mit
dem Formatrechtegeber einzubinden.

Erganzung zum
Umsetzungsleitfaden zum Schichtenmodell vom 01.09.2018

In Ergdnzung zum Umsetzungsleitfaden zum Schichten-
modell vom 22.12.2015 soll Folgendes gelten:

Grundsatz

Bei teilfinanzierten Auftragsproduktionen beteiligen sich
die an der Herstellung des Werks beteiligten Partner ge-
maB dem Prinzip »rights follow risk« an der Finanzierung
und erwerben (bzw. behalten) damit entsprechende
Rechte an der Produktion. Dabei verabreden die Partner
gegenseitige Abstimmung, um ihre jeweiligen Rechte ent-
sprechend der gemeinsam vereinbarten Werthaltigkeit
auswerten zu kénnen.

Deutsches Free-TV inkl. Online-Angebote

Das Free-TV-Senderecht der auftraggebenden Landes-
rundfunkanstalt umfasst neben dem exklusiven deutschen
Senderecht (min. 7 Jahre) auch das Recht zur Einstellung
in Online-Angebote.

Online-Angebote umfassen insbesondere die Einstellung
der Produktion auf eigenen Plattformen der ARD-Landes-
rundfunkanstalten (insbesondere Mediatheken) und in
gebrandeten Senderprésenzen auf Drittplattformen. Eine
isolierte Einstellung auf Drittplattformen (ohne gleichzeiti-
ge Einstellung auf die sender- bzw. ARD-eigenen Plattfor-
men) ist nicht zulassig.

Content-ID

Sofern der Produzent ein oder mehrere Recht/e aus den
Schichten T-VoD, DVD (Europa), EST/DTO, S-VoD und/oder
A-VoD erwirbt, erklaren die Landesrundfunkanstalten im
Rahmen des rechtlich zulassigen und technisch Machba-
ren, ihre grundsétzliche Bereitschaft, dem Produzenten auf
Anforderung den Zugriff auf die YouTube Content-ID der
Produktion zu gewahren, um eine illegale Verbreitung zu
unterbinden. Der Produzent stellt jedoch sicher, dass die
Nutzung der Produktion durch die ARD-Landesrundfunk-
anstalten auf gebrandeten Senderprésenzen auf Drittplatt-
formen nicht beeintrachtigt wird. Uber die Details der Um-
setzung werden sich die Parteien gesondert verstandigen.
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Generelle Parameter fiir Verweildauern in
den Online-Angeboten und gebrandeten
Senderprasenzen auf Drittplattformen

Parameter fir Verweildauern von teilfinanzierten Auftrags-
produktionen sind:

— die jeweils zuldssige Verweildauer nach Rundfunk-
staatsvertrag oder Telemedienkonzept

— exklusiver/nicht-exklusiver Korridor
— Online-first — wird auf die Verweildauer angerechnet

— Aufteilung und Verwertungsreihenfolge der Schichten
(Put- + Call-Rechte)

— Anrechnung von (exklusiven) Verwertungsfenstern

Konkrete M&glichkeiten der Partner:

Fir die nachfolgend aufgefiihrten Rechteschichten beste-
hen verschiedene gegenseitige Steuerungsméglichkei-
ten. Fur andere Rechteschichten gehen Landesrundfunk-
anstalt und Produzent davon aus, dass Einschrankungen
nicht erforderlich sind.

Pay-TV

Erwirbt bzw. behalt der Produzent Pay-TV-Rechte, gibt es
folgende Méglichkeiten:

Pay-TV vor der Free-TV Erstausstrahlung: Die Landesrund-
funkanstalt kann erst nach Ablauf der Pay-TV-Auswertung
mit der Verbreitung (Free-TV und online(-first)) beginnen.
Da das Schichtenmodell die Pay-TV-Rechte vor Erstaus-
strahlung grundsatzlich als Minimalbeteiligung bei der
auftraggebenden Landesrundfunkanstalt verankert hat,
kann ein Erwerb dieser Rechte durch den Produzenten
nur in besonderen Ausnahmefallen und bei sehr hohem
Finanzierungsanteil des Produzenten erfolgen.

Pay-TV nach Free-TV Erstausstrahlung: Exklusives oder pa-
ralleles Verwertungsfenster (Free-TV und Online) méglich.
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D.h., es kann je nach Finanzierungsanteil des Produzenten
bzw. der Werthaltigkeit dieses Pay-TV-Rechts ein exklusi-
ves Verwertungsfenster fir eine Pay-TV-Nutzung verhan-
delt werden. Dabei ist ein Holdback fiir Wiederholungen
fur dieses Pay-TV-Fenster verhandelbar.

Auslandsverwertungsrechte (Free-TV A, CH, AA
und sonstiges Ausland)

Erwirbt bzw. behalt der Produzent Auslandsrechte, gibt es
folgende Méglichkeiten:

Auf Anforderung des Produzenten kann ein Geoblocking
fur die Online-Angebote der ARD-Landesrundfunkanstal-
ten vereinbart werden; die technische Wirksamkeit kann
jedoch nicht vertraglich garantiert werden. Diese Verein-
barung erstreckt sich auch auf Drittplattformen.

T-VoD/DVD/EST/DTO-Rechte

Erwirbt bzw. behilt der Produzent Rechte dieser Schicht,
gibt es folgende Méglichkeiten:

— Im Grundsatz ist die Verweildauer in den Online-Ange-
boten der ARD-Landesrundfunkanstalten nicht-exklusiv
und ohne Holdback nach der Erstausstrahlung der Lan-
desrundfunkanstalt. Ausnahmen gelten bei besonde-
rem Exklusivitatsinteresse der Landesrundfunkanstalt.

— Nach Erstausstrahlung ist eine Verkiirzung der Verweil-
dauer auf 7-30 Tage verhandelbar.

— Nach Wiederholungen ist eine Verkiirzung der nicht-
exklusiven Verweildauer auf 7-30 Tage verhandelbar.

— Eine Verkiirzung der Einstellung in gebrandeten Sen-
derprasenzen auf Drittplattformen ist verhandelbar.

— Exklusive Verwertungsfenster sind verhandelbar.

S-VoD/AVoD-Rechte

Erwirbt bzw. behilt der Produzent Rechte dieser Schicht,
gibt es folgende Méglichkeiten:

— Im Grundsatz ist die Auswertung in den Online-Ange-
boten der ARD-Landesrundfunkanstalten exklusiv im
Rahmen der Verweildauerkonzepte. Ausnahmen gelten
bei besonderem Interesse des Produzenten an einer
parallelen Auswertung (z.B. an einer Auswertung an
einem bestimmten Tag, etwa Jubildum, Todestag, etc.).

— Nach Erstausstrahlung ist eine Verkiirzung der exklusi-
ven Verweildauer auf  7-30 Tage verhandelbar.

— Nach Wiederholungen ist eine Verkiirzung der nicht-
exklusiven Verweildauer auf 7-30 Tage verhandelbar.
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— Eine Verkiirzung der Einstellung in gebrandeten Sen-
derpréasenzen auf Drittplattformen ist verhandelbar.

— Ein exklusives Verwertungsfenster fir die bessere Ver-
wertung dieser Rechteschicht ist verhandelbar.

— Eine Begrenzung der Mediatheken-Nutzung bei Aus-
strahlung der Produktion in den Dritten Programmen
ist verhandelbar. Der Sender kann sich dabei fiir einen
gewissen Zeitraum der Mediatheken-Nutzung enthal-
ten, um dem Produzenten eine Verwertung der S-VoD-
Rechte zu erméglichen. Die linearen Ausstrahlungen
sind hiervon nicht berihrt.

Es gibt ein Veto-Recht der auftraggebenden Landesrund-
funkanstalt. D.h., der Produzent kann trotz der »Call-Qua-
litdt« dieser Rechteschicht nicht ohne Zustimmung der
auftraggebenden Landesrundfunkanstalt diese Rechte-
schicht erwerben/behalten.

»Blue Chip«-Klausel

Eine besonders aufwéandige und anspruchsvolle Produk-
tion (»Blue Chip«) mit hoher Beteiligung des Produzenten
erfordert besondere, aus Sicht des Produzenten vorteil-
haftere vertragliche Verabredungen zu den o.g. Punkten.
Kriterien fir Blue Chip sind eine hohe prozentuale Be-
teiligung des Produzenten an der Finanzierung, min. 2,5
Mio.€ Budget je 90 Min., geplant fiir die Prime-Time und
hervorgehobene Sendeplatze sowie besondere Marketin-
gaufwendungen.

Evaluation
Eine Evaluation des Schichtenmodells ist im Rahmen der

Evaluation der Eckpunkte 2.0 nach dem 31.12.2018 vor-
gesehen.
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Anlage 2
22.12.2015
Schematische Darstellung zum Schichtenmodell

Minimalbeteiligung auftraggebende Landesrundfunkanstalt:

von bis
Pay-TV deutschsprachiger Raum vor TV-Erstausstrahlung 10% 20%
7 Jahre deutsches exkl. FreeTV inkl. Online-Angeboten ab 55%
= Minimalbeteiligung LRA: ab 65%

»Put«-Rechte — auftraggebende LRA muss Abgabe an Produzenten explizit zustimmen:

ARTE (Frankreich) inkl. Online-Angebote bis 7 %
3sat-Rechte (Fenster, nicht-exklusiv + nachrangig) bis 2%
Pay-TV deutschsprachiger Raum nach TV-Erstausstrahlung bis 10%
Nebenrechte (DruckN, Phono, Merchandising usw.) bis 5%
Verlangerung deutsches exklusives Free-TV inkl. Online-Angeboten nach 7 Jahren (in der Regel bis 8 %

unbefristet, sonst individuell gegen Abschlag auf den Prozentwert zu verhandeln. Wenn Baustein
bei Produzent liegt, gilt eine 1st-look/last-refusal-option fiir auftraggebende LRA)

»Call«-Rechte — Produzent kann Rechte gegen Finanzierungsbeteiligung fiir sich beanspruchen:

Free-TV A, CH, AA inkl. Online-Angebote (Zur exklusiven Nutzung; eine 3sat-Nutzung durch die bis 10 %
LRA ist aber méglich, solange der entsprechende Baustein durch sie erworben wurde.)

Sonstiges Ausland (Verwertungspaket) bis 10%
T-VoD (deutschsprachiger Raum) bis 6 %
DVD (Europa)

EST/DTO (deutschsprachiger Raum)

S-VoD (deutschsprachiger Raum) bis 6 %
A-VoD (deutschsprachiger Raum)

kommerzielles Klammerteilrecht /Ausschnittrecht bis 5%
Wiederverfilmungsrechte / »Format«recht bis 5%

(letzteres nur bezogen auf Unterhaltungsproduktionen)

GESAMT (maximal) 149 %

--> beide Seiten verstandigen sich projektindividuell auf eine Bemessung der einzelnen Schich- 100 %
ten, die sich in der Regel innerhalb des hier aufgelisteten Rahmens bewegt und in Summe zu

100 % aufaddiert. Jeder Rechtebaustein hat einen prozentual bezifferbaren Wert. Es kénnen aber

je nach genre-/projektindividuellen Auswertungsméglichkeiten auch mehrere Bausteine zusam-

mengelegt und gemeinsam — mit mindestens 1% — bewertet werden.
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Anlage 3
22.12.2015
Details und Definitionen zu Ziffer 5

Zuséatzlicher Koordinierungsaufwand beim Produktionsleiter bei Unterhaltungsproduktionen

Liegt nach folgenden MaBgaben vor und kann entsprechend langer kalkuliert werden:

Marktwert der Beistellung durch die Landesrundfunkanstalt Verlangerung in der Kalkulation beim Produktionsleiter

bis 150.000€ 1 Woche

bis 300.000€ 2 Wochen
bis 450.000€ 3 Wochen
bis 600.000€ und dariiber hinaus 4 Wochen

Die beistellungsbedingte Verlangerung beim Produktionsleiter darf nicht zu Lasten der bisher Gblicherweise kalkulierba-
ren Wochen beim Produktionsleiter erfolgen.

Definition: Besonders aufwandige dokumentarische Produktionen

Eine besonders aufwandige Produktion gemaB Eckpunktepapier muss zwei der folgenden Kriterien erfiillen:

— es handelt sich um eine investigative Dokumentation

— es gibt viele unterschiedliche Drehorte

— esist eine historische Doku mit Einsatz von Archivmaterial

— es gibt fiktionale Elemente

— es bedarf einer zeitintensiven (Protagonisten-) Recherche
— es bedarf einer komplizierten Organisation

Ansatz von Handlungskosten
Der Ansatz von Handlungskosten wird von den ARD-Landesrundfunkanstalten wie folgt festgelegt:

Fir die Bereiche Fiktion und Unterhaltung:

Netto-Fertigungskosten Handlungskosten (HU)
ab 150.001€ 6%

Die Hauser kénnen individuell fiir geringere Netto-Fertigungskosten nach oben abweichende HU-Sitze festlegen.

Dokumentarische Produktionen:

Netto-Fertigungskosten Handlungskosten (HU)
bis 25.000€ 16,5%
25.001€ -50.000€ 13,0%
50.001€ - 150.000€ 9.5%
150.001€ - 250.000€ 6,5%
ab 250.000€ 6,0%
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Anlage 4
22.12.2015
7 Regeln fur einen guten Pitch und Erstattung von Pitchingkosten

1. Begrenzung der Teilnehmerzahlen
Die Teilnehmer sollen je nach Genre begrenzt werden,
i.d.R. auf 3-5 Teilnehmer.

2. Transparentes Procedere
Fir das Procedere vor und nach dem Pitch werden kla-
re Rahmenbedingungen und Fristen an die Teilnehmer
kommuniziert.

3. Konkrete Vorgaben
Fir die Angebotseinholungen wird der Sender/die
Redaktion konkrete Vorgaben machen. Diese umfas-
sen i.d.R. Informationen zum zur Verfligung stehenden
Budget (GréBenordnung), zur Lénge, zum Format, zum
Sendeplatz, zum einzureichenden Material und zu den
Bewertungskriterien.

4. Sichere Finanzierung und sicherer Sendeplatz
Senderintern ist vor Angebotseinholung im Wege ei-
nes Pitches sicher zu stellen, dass fir das ausgeschrie-
bene Format sowohl Sendeplatz als auch Finanzierung
fur Entwicklung und Produktion eines Piloten gewahr-
leistet sind. Sollte das nicht mdglich sein, muss dies bei
der Ausschreibung transparent ausgewiesen werden

5. Erstattung von Pitching-Kosten

Eine Pitchingpauschale an die jeweiligen Teilnehmer
wird gezahlt, wenn die Teilnahme an einem Pitch hohe
Anforderungen an das zu liefernde Material beinhaltet
und/oder die exklusive Option fiir den Sender beinhal-
tet, sich fir eine gewisse Zeit die Entscheidung liber
den Stoff/das Format vorzubehalten. (Zu den Anforde-
rungen siehe am Ende.)

6. Ideenschutz
Bei einem Pitch wird durch eine Vertraulichkeitsverein-

barung sichergestellt, dass Urheberrecht und Format-
schutz Beachtung finden und die Programmidee nicht
ohne Zustimmung des Produzenten verwendet wird.

7. Einheitliche und fortlaufende Betreuung
Sowohl auf Produzenten- als auch auf Senderseite wer-
den feste Ansprechpartner*innen benannt, die fiir eine
Kontinuitat in der Entwicklung des Projektes stehen.

Anforderungen fiir eine Erstattung von Pitching-Kosten:

1. Wenn die Redaktion nur ein Exposé (1-3 Seiten) anfor-
dert: Keine Vergitung.

2. Bei Anforderung von Konzept/Treatment (3-10 Seiten)
ist zu unterscheiden:

a.Konzeptanforderung ohne Rechteeinrdumung:
Fiktion und Entertainment: Je nach konkreter
redaktioneller Anforderung 2.500€ bis max.
5.000€ fur Einzelstlcke, Serie oder Mehrteiler.

Dokumentation: 2.000€ bis 2.500€, bei Erfillung
einer der nachfolgenden Voraussetzungen:

Neuer Sendeplatz/neue Reihe/neues Format oder
- Mood-Tape oder

- Realistischer Cast (Doku-Drama) oder

- Besonders aufwéndige Produktion/Grundrecher-
che erforderlich

- (siehe Anlage 3)

- Realisierungskonzept

b. Konzeptanforderung inkl. Rechteeinrdumung:
Verfahren individuell nach senderiiblichen Vergu-
tungsregeln

Anlage 5a
01.01.2019
Umsetzungsleitfaden zum Leistungsmodell der ARD

Besondere qualitative Leistungen, die sich in herausragen-
den und prestigetrdachtigen Preisen und Nominierungen
einer Produktion niederschlagen und in intensiven pro-
grammlichen Nutzungen in den Angeboten der ARD zum
Ausdruck kommen, werden dhnlich dem FFA-Referenzmo-
dell nach einem Punktemodell bewertet und kumuliert.

Pro Genre erhalten die Produzenten der 10 Produktionen
(im Genre Serie: 8 Produktionen) mit der jeweils h6chsten
Punktezahl eines Jahres aus einem zentralen »Topf« einen
zweckgebundenen Entwicklungsvertrag fiir ein neues Pro-
jekt fur die ARD, der sich aus einer Pramie und einem fi-
nanziellen Beitrag zur Projektentwicklung zusammensetzt.
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Ziel

Besondere qualitative Leistungen fir die ARD sollen be-
lohnt und gleichzeitig soll die Entwicklung von neuen Pro-
jekten zweckgebunden fiir die ARD geférdert werden.

Folgende Kategorien sollen berlicksichtigt werden:
— Spielfilm/Fernsehfilm
— Dokumentarfilm (ab 60 Minuten)
— Dokumentation (bis 60 Minuten)
— Serie
— »groBe« Unterhaltung (ab 46 Minuten)
— »kleine« Unterhaltung (bis 45 Minuten)
— Kinder/Animation

129



— Fir einen Spiel-/Fernsehfilm erhalt der Produzent einen
Entwicklungsvertrag in Hohe von 60.000€ und muss
dafiir ein fertiges Drehbuch (inkl. entsprechender Rech-
te) flr ein neues Projekt in der ARD abliefern.

— Fir einen Dokumentarfilm erhélt der Produzent einen
Entwicklungsvertrag in Hohe von 40.000€ und muss
dafiir ein fertig ausrecherchiertes Treatment (inkl. ent-
sprechender Rechte) fiir ein neues Projekt in der ARD
abliefern.

— Fir eine Dokumentation erhélt der Produzent einen
Entwicklungsvertrag in Hohe von 25.000€ und muss
dafiir ein fertig ausrecherchiertes Treatment (inkl. ent-
sprechender Rechte) fiir ein neues Projekt in der ARD
abliefern.

— Fir eine Serie erhalt der Produzent einen Entwicklungs-
vertrag in Héhe von 100.000 € und muss dafir fertige
Drehbiicher inkl. Bibel/Konzept (inkl. entsprechender
Rechte) fiir ein neues Serien-Projekt in der ARD ablie-
fern.

— Fir eine Unterhaltungssendung ab 46 Minuten Lange
(»groBe« Unterhaltung) erhélt der Produzent einen Ent-
wicklungsvertrag in Hohe von 60.000 € und muss dafiir
ein fertiges Konzept/Drehbuch (inkl. entsprechender
Rechte) fuir ein neues Unterhaltungsprojekt in der ARD
abliefern.

— Fir eine Unterhaltungssendung bis 45 Minuten Lange
(»kleine« Unterhaltung) erhélt der Produzent einen Ent-
wicklungsvertrag in Hohe von 20.000 € und muss dafiir
ein fertiges Konzept/Drehbuch (inkl. entsprechender
Rechte) fuir ein neues Unterhaltungsprojekt in der ARD
abliefern.

— Fur eine Kindersendung erhalt der Produzent einen Ent-
wicklungsvertrag in Hohe von 25.000 € und muss dafur
ein fertiges Konzept/Drehbuch (inkl. entsprechender
Rechte) fiir ein neues Projekt in der ARD abliefern.

Sonderpramie Online-Produktionen:

In den Jahren 2019 und 2020 wird jeweils eine qualitativ
besonders hochwertige Produktion, die im Auftrag oder
unter Beteiligung einer ARD-Anstalt produziert und iiber-
wiegend fir eine Online-Auswertung konzipiert wurde,
mit einer Sonderpramie ausgezeichnet. Die Ermittlung
der prémierten Produktion erfolgt unter Zuhilfenahme
von Nominierungen und Preisen auf Online-Festivals des
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jeweiligen Vorjahres; die endgiiltige Entscheidung lber
die pramierte Produktion trifft die AG Eckpunkte in Ab-
stimmung mit den Programmkoordinationen der ARD.

— Im Rahmen dieser Sonderpramie erhalt der Produzent
einen Entwicklungsvertrag in H6he von 50.000€ und
muss dafiir ein fertiges Konzept (inkl. entsprechender
Rechte) fiir ein neues Online-Projekt in der ARD ablie-
fern.

Zum Verfahren:

— Fir jede Ausstrahlung einer Produktion erhalt diese
Punkte nach der beigefiigten Liste. Fiir die im Anhang
aufgelisteten Festivalpreise oder -nominierungen einer
Produktion kénnen ebenfalls Punkte gesammelt wer-
den.

— Die Punkte miissen in einem Zeitraum von max. 2 Jah-
ren ab Free-TV-Erstausstrahlung angesammelt worden
sein. Vor Free-TV-Erstausstrahlung gewonnene Festival-
preise oder -nominierungen werden zusatzlich ange-
rechnet.

— Nominierungs- und Preispunkte werden nicht kumu-
liert.

— Verschiedene Preise desselben Festivals bzw. Preisver-
leihers kénnen auch nicht kumuliert werden. Es gilt der
héchstdotierte Preis.

— Alle pramierten Produktionen werden nach der Aus-
zeichnung fiir ein Jahr gesperrt; die gesammelten
Punkte verfallen. Im Folgejahr kann die Produktion er-
neut Punkte sammeln und somit auch wieder pramiert
werden.

— Produktionen, die in der Kategorie ,Kinderprogramm®”
pramiert werden sollen, werden zun&chst daraufhin
Uberprift, ob sie auch in einer mdglichen Alternativka-
tegorie zu den Pramiengewinnern zahlen wiirden. Die
Produktion wird dann in der jeweils héchstdotierten Ka-
tegorie ausgezeichnet.

— Pro Jahr erhalten die Produzenten eine Pramie, deren
Produktion zu den zehn Produktionen (im Genre Se-
rie: 8 Produktionen) ihrer Kategorie mit dem héchsten
Punktwert zéhlen. Hinzu kommt eine Sonderpréamie fir
Online-Produktionen. Es werden somit jedes Jahr 69
Pramien fiur Produktionen vergeben:

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



Pramien

Anzahl Kategorie

10 x Spiel-/Fernsehfilm

10 x Dokumentarfilm (ab 60 Min.)
10 x Dokumentation
8 x Serie (mind. 6 Folgen)
10 x »groBe« Unterhaltung (ab 46 Min.)
10 x »kleine« Unterhaltung (bis 45 Min.)
10 x Kinder/Animation
1x Sonderpreis Online-Produktion
69 Pramien pro Jahr

Pramien in der Laufzeit 2017-20

dem 1.1.2015 und 31.12.2016.

Der Préamientopf:

wird zentral beim WDR gefiihrt. Die Pramie ist zweckge-
bunden und muss fiir ein Projekt der ARD ausgegeben
werden, das im Vorfeld der Ausschittung mit der feder-
fihrenden Redaktion des prémierten Projekts vereinbart
werden muss.

Der Vertrag:

wird von der LRA geschlossen, in deren Federfiihrung die
punktesammelnde Produktion entstanden ist. Der Produ-
zent muss drei Vorschlage unterbreiten und mit der feder-
fihrenden Redaktion darliber Einigung erzielen.

Der Entwicklungsvertrag wird grundsatzlich mit einer Pro-
duzentenbindung geschlossen. Ausgenommen hiervon
sind Weiterentwicklungen bestehender Formate, deren
Rechte bereits bei der beteiligten Landesrundfunkanstalt
liegen.
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Pramie GESAMT
60.000€ 600.000€
40.000€ 400.000€
25.000€ 250.000€

100.000€ 800.000€
60.000€ 600.000€
25.000€ 250.000€
25.000€ 250.000€
50.000€ 50.000€
Gesamtvolumen 3.200.000€
Gesamtvolumen 12.800.000€

Die erste Vergabe an die »Top Ten« erfolgt Anfang 2017 fiir solche Sendungen mit einem Erstsendetermin zwischen

Die Sendejahre 2016 und 2017 fiihren zur Vergabe der »Top Ten« Anfang 2018.
Die Sendejahre 2017 und 2018 fiihren zur Vergabe der »Top Ten« Anfang 2019.
Die Sendejahre 2018 und 2019 fiihren zur Vergabe der »Top Ten« Anfang 2020.

Produktion:

mit der Pramie und dem Entwicklungsvertrag geht die
ARD/die LRA keine Produktionsverpflichtung ein. Die mit
dem Entwicklungsvertrag noch fehlenden bzw. nicht ab-
gegoltenen Rechte werden Uber den Produktionsvertrag
erganzt.

Sollte es nach der Entwicklung nicht zu einem Produkti-
onsvertrag kommen, besteht ein grundsatzliches Riick-
kaufrecht des Produzenten in Hohe von 66 %. Der Préami-
enanteil (34 %) verbleibt beim Produzenten.

Punkte und Preise:

Die Liste der Festivals und Preise richtet sich nach Genre,
Renommee und deckt sowohl die féderale Landkarte der
Bundesrepublik wie auch die wichtigsten internationalen
Preise ab. Sammelféhig sind Preise in den Kategorien Re-
gie, bester Film, bestes Buch, Hauptdarsteller/in und bes-
te Kamera (im dokumentarischen Bereich).
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I. Punktetabelle Spiel-/Fernsehfilm

1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD) 1 Ausstrahlung 20.000 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

Ein 3. Programm 1 Ausstrahlung 3.000 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

ONE 1 Einbringung 1.600 Punkte
(beliebig oft in 6 Monaten)

KiKa 1 Einbringung 1.600 Punkte
(bis zu 5 x innerhalb von einem Monat)

arte 1 Einbringung 1.600 Punkte
(2 x plus 2 Wiederholungen)

3sat 1 Ausstrahlung 1.600 Punkte

2. Preise und Nominierungen

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefligten Tabelle entnommen werden.

Il. Punktetabelle Dokumentarfilm (Ldnge ab 60 Min.)
Punkte je Ausstrahlung und Nominierung/Preis = ca. 1/3 des Fernsehfilms

1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD) 1 Ausstrahlung 7.500 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

Ein 3. Programm 1 Ausstrahlung 1.200 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

ONE 1 Einbringung 700 Punkte
(beliebig oft in 6 Monaten)

Phoenix 1 Einbringung 700 Punkte
(bis zu 5 x innerhalb von einem Monat)

arte 1 Einbringung 700 Punkte
(2 x plus 2 Wiederholungen)

3sat 1 Ausstrahlung 700 Punkte

2. Preise und Nominierungen

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefligten Tabelle entnommen werden.
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lll. Punktetabelle Dokumentation (bis max. 60 Min.)

1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD)

Ein 3. Programm

ONE
Phoenix

Tagesschau24

arte

3sat

1 Ausstrahlung
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

1 Ausstrahlung
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

1 Einbringung
(beliebig oft in 6 Monaten)

1 Einbringung
(bis zu 5 x innerhalb von einem Monat)

1 Ausstrahlung
1 Einbringung
(2 x plus 2 Wiederholungen)
1 Ausstrahlung

2. Preise und Nominierungen

5.000 Punkte

800 Punkte

500 Punkte

500 Punkte

500 Punkte

500 Punkte

500 Punkte

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefiigten Tabelle entnommen werden.

IV. Punktetabelle Serie

1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD)

Ein 3. Programm

ONE

arte

3sat

1 Ausstrahlung
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

1 Ausstrahlung

einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

1 Einbringung

(beliebig oft in 6 Monaten)

1 Einbringung

(2 x plus 2 Wiederholungen)

1 Ausstrahlung

2. Preise und Nominierungen

20.000 Punkte

3.000 Punkte

1.600 Punkte

1.600 Punkte

1.600 Punkte

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefiigten Tabelle entnommen werden.
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V. Punktetabelle »groBe« Unterhaltung (ab 46 Min.)
1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD) 1 Ausstrahlung 20.000 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

Ein 3. Programm 1 Ausstrahlung 3.000 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

ONE 1 Einbringung 1.600 Punkte
(beliebig oft in 6 Monaten)

arte 1 Einbringung 1.600 Punkte
(2 x plus 2 Wiederholungen)

3sat 1 Ausstrahlung 1.600 Punkte

2. Preise und Nominierungen

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefligten Tabelle entnommen werden.

VI. Punktetabelle »kleine« Unterhaltung (bis 45 Min.)
1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD) 1 Ausstrahlung 10.000 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

Ein 3. Programm 1 Ausstrahlung 1.500 Punkte
einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

ONE 1 Einbringung 800 Punkte
(beliebig oft in 6 Monaten)

arte 1 Einbringung 800 Punkte
(2 x plus 2 Wiederholungen)

3sat 1 Ausstrahlung 800 Punkte

2. Preise und Nominierungen

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefligten Tabelle entnommen werden.
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VERTRAGSBEDINGUNGEN - ARD ECKPUNKTE 2.0

VII. Punktetabelle Kinder/Animation

1. Programmliche Nutzungen

Das Erste (ARD)

1 Ausstrahlung

7.500 Punkte

einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

Ein 3. Programm

1 Ausstrahlung

1.200 Punkte

einschlieBlich Servicewiederholungen (2 x innerhalb von 48 Stunden
bzw. 72 Stunden bei WE und Feiertag)

KiKa

1 Einbringung

(beliebig oft in 6 Monaten)

arte

1 Einbringung

(2 x plus 2 Wiederholungen)

3sat

2. Preise und Nominierungen

1 Ausstrahlung

700 Punkte

700 Punkte

700 Punkte

Die punkterelevanten Festivalpreise und -nominierungen kénnen der beigefiigten Tabelle entnommen werden.

Punkterelevante Festivalpreise und Nominierungen; Angabe in Tausend Punkte

Nom.
Festivals

Grimme

max. 12 Preise 40

Dokfilmtage
Leipzig
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Goldener Spatz
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

20

Max-Ophiils-Preis,
Saar-

briicken

Bester Film

Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

20

20

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

Spiel/FS-

Anlage 5b

Punktesystem zum Leistungsmodell der ARD

Serie

Preis Nom. Preis Nom. Preis Nom.
Film Dokumentarfilm
80 30 60 40
silb. T. gold.T.
20 40
20 40
40 20
10 20
40
40

Preis

80

40

Nom. Preis Nom. Preis
Unterhaltung Kinder/
Animation
40 80 40 80
15 30
20 40 20 40
20 40
20 40
20 40
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VERTRAGSBEDINGUNGEN — ARD ECKPUNKTE 2.0

Festivals

ITFS, Int. Trickfilm-
Festival Stuttgart
Bester Film

Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Hessischer Film-
und Kinopreis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Filmfest
Hamburg
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

FS-Film Festival
Baden-Baden
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Bernd-Burgemeis-
ter-Preis

Bester Film

Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Bayr. Fs-Preis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Dokville
Bester Film

Deutscher FS-Preis
Bester Film

Beste Regie
Bestes Buch

Beste Haupt-
darsteller/in

Beste Kamera

136

Nom. Preis
Spiel/FS-Film
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
20 40
40 80
40 80
40 80

80 160

N
o

N
o

N
o

30

30

60

Preis

N
o

D
o

i
o

Nom.

Preis

40

40

80

80

Nom. Preis Nom. Preis
Unterhaltung Kinder/
Animation
20 40
20 40
20 40 20 40
40 80 40 80
40 80
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VERTRAGSBEDINGUNGEN — ARD ECKPUNKTE 2.0

Festivals

Berlinale

Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Rose d'or
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Intern: Emmy
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Europaischer
Filmpreis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Deutscher
Comedypreis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

LOLA
Deutscher
Filmpreis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Oscar

Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Nom. Preis
Spiel/FS-Film
silb. gold.
Bar Bar

50 90
50 90
50 90
100 180
25 50
50 90
100 180
40 80
40 80
40 80
80 160
20 40
40 80
40 80
40 80
40 80
160 320
40 80
60 100
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Nom.

Preis

(S8,
oo

(9,
o

60

o
o

o~
o

©
o

Preis

N
o

D
o

S
o

Nom.

Preis

50

90

80

80

40

Nom. Preis
Unterhaltung
25 50
50 90
40 80
20 40
20 40
20 40
20 40

Nom. Preis
Kinder/

Animation

50 90
10 20
25 40
40 80
40 80
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Neue Festivals ab 01.01.2019

Festivals

Schlingel —
internationales
Kinder- und Ju-
gendfilmfestival
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Prix Jeunesse
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Ernst-Schneider-
Preis

Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

Studio Hamburg
Nachwuchspreis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

EMIL - Kinderfern-
sehpreis

Bester Film

Beste Regie
Bestes Buch

Beste Haupt-
darsteller/in

Beste Kamera

Bayerischer
Filmpreis
Bester Film
Beste Regie
Bestes Buch
Beste Haupt-
darsteller/in
Beste Kamera

40

o]
o

138

Preis

Preis

Preis - Preis

Preis - Preis

Kinder/
Animation

20 40

20 40

IS
<)

20 40

IS
o

20 40

IS
o
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Anlage 6

22.12.2015

Ausgestaltung Schiedsstelle

1 Zur Kldrung grundsétzlicher Anwendungsfragen der
Eckpunkte wird eine standige Schiedsstelle eingerich-
tet.

2 Die Schiedsstelle ist paritatisch mit Vertretern der ARD-
Landesrundfunkanstalten und der Produzentenseite
besetzt, wobei darauf zu achten ist, dass auf beiden
Seiten ein genrelibergreifendes Fachwissen vorhanden
ist. Der Schiedsstelle gehort weiterhin eine neutrale
Vertrauensperson an. Diese Vertrauensperson muss
ein/e neutrale/r Experte/in sein, der/die iiber genre-
Ubergreifendes Fachwissen zur Kalkulation von TV-
Produktionen verfligt. Beispiel: Ein/e Gutachter/in, der/
die von Versicherung zur Priifung von Kalkulationen im
Fall von Ausfallschdden o.5. beschéaftigt wird. Die Alli-
anz Deutscher Produzenten und die ARD-Landesrund-
funkanstalten werden sich bis zum Inkrafttreten der
Eckpunkte einvernehmlich abstimmen, wer als Vertrau-
ensperson eingesetzt wird.

3 Die Schiedsstelle greift nicht in laufende Verhandlun-
gen ein, sondern befasst sich ex post mit konkret be-
nannten grundsatzlichen Anwendungsfragen der Eck- 6
punkte. Sie nimmt keine zweite Kalkulationspriifung
vor und befasst sich nur dann mit Einzelfallen, wenn
diese konkrete, tiber die individuelle Produktion hinaus
reichende Fragen in Bezug auf die praktische Anwen-
dung der Eckpunkte aufwerfen.

4 Produzenten und Landesrundfunkanstalten reichen
die unter 3. beschriebenen grundsétzlichen Fragen bei
der Vertrauensperson ein. Die Einreichung muss unter
Benennung des Einreichenden, der jeweiligen Produk-

Anlage 7

tionsfirma und Landesrundfunkanstalt und der konkre-
ten Produktion erfolgen. Das jeweilige Problem bzw.
die Fragestellung muss konkret benannt werden. Eine
anonyme Einreichung ist explizit ausgeschlossen.

Das eingereichte Problem sollte im Regelfall beidersei-
tig anonymisiert und abstrakt (weder die Produktion,
noch der Produzent, noch der auftraggebende Sender
und die dort jeweils befassten Mitarbeiter/innen diirfen
erkennbar sein) in der Schiedsstelle behandelt werden.
Die Vertrauensperson prift jeden Einzelfall daraufhin,
ob dies mdglich und sinnvoll ist. Wenn ja, a nonymisiert
sie die entsprechenden Unterlagen und formuliert ei-
ne eigene Einschdtzung. Wenn nein, muss der einrei-
chende Produzent bzw. die einreichende Landesrund-
funkanstalt einer weiteren — dann nicht-anonymisierten
— Behandlung in der Schiedsstelle zustimmen. Tut er/
sie dies, informiert die Vertrauensperson die von der
jeweiligen Landesrundfunkanstalt benannte Kontakt-
person bzw. den Produzenten und gibt Gelegenheit zur
Stellungnahme. Der Fall wird dann unter Vorlage der
Positionen beider Seiten und einer Einschéatzung der
Vertrauensperson in der Schiedsstelle behandelt.

Die Schiedsstelle tritt 2 x jéhrlich zusammen und ent-
wickelt eine gemeinsame Position zu den bei der Ver-
trauensperson bis dahin aufgelaufenen Fragen. Diese
Einsch&dtzungen werden als anonymisierte/abstrahier-
te Empfehlung fiir kiinftige Falle allen verhandelnden
Stellen in der ARD zur Verfligung gestellt. Es handelt
sich dabei um eine ex-post-Betrachtung, d.h. dem je-
weils einreichenden Produzenten erwéchst aus dieser
Empfehlung kein Anspruch auf eine nachtragliche Bud-
geterhéhung/Vertragsanpassung.

22.12.2015

Leitfaden zur Umsetzung von Ziffer 4 (Verwertung
nicht genutzter Rechte)

A Fiktion und Unterhaltung
1 Anwendungsbereich/Fristberechnung

Eckpunkt 4 gilt fur voll- und teilfinanzierte Auftragspro-
duktionen.

Eckpunkt 4 gilt fir alle vollfinanzierten Produktionen,
die ab dem 01.03.2008 erstausgestrahlt worden sind.
Teilfinanzierte Produktionen werden ab 01.01.2014

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

von diesem Eckpunkt erfasst, soweit im Einzelfall keine
abweichende vertragliche Regelung erforderlich ist.

Die Regelung findet Anwendung auf alle voll- und teil-
finanzierten Auftragsproduktionen, auch wenn der ent-
sprechende Produktionsvertrag keinen ausdriicklichen
Verweis auf die Eckpunkte enthélt, soweit die Voraus-
setzungen fir eine Rechteriicklibertragung vorliegen.

Die 5-Jahres-Frist berechnet sich jeweils ab der Erstaus-
strahlung. Fallen Abnahme und Erstsendung wesent-
lich auseinander (z.B. mehr als 2 Jahre) ist der Fristbe-
ginn im Verhandlungswege zu klaren.
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Rechteriickiibertragungsanspruch

Nach 5 Jahren der Nichtnutzung eines konkre-
ten Rechts hat der Produzent einen Anspruch auf
Riuckiibertragung dieses Rechts bezogen auf kon-
krete Einzelproduktionen. Es erfolgt kein auto-
matischer Rechteriickfall. Eine Mitwirkung der
Sender bei der Rickibertragung ist erforderlich.
Bei einem nachgewiesenen Verwertungsinteresse au-
Berhalb des deutschsprachigen Auslands in Héhe von
mehr als 1.500€ ist eine Rechteriickiibertragung auch
vor Ablauf der 5-Jahres-Frist méglich. In Frankreich gilt
dies erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erstausstrah-
lung, wobei nach Ablauf dieser Frist in Frankreich die
Auswertung durch den Sender nicht-exklusiv ist.

DerProduzentkann und mussseinen Anspruch unterBe-
nennung der konkreten Produktion und des zur Nutzung
rickzulibertragenden Rechts (z.B. Senderecht, DVD-
Recht, Kino-, On-Demand-, Merchandisingrecht) bei der
auftraggebenden Rundfunkanstalt geltend machen.
(Liste der Ansprechstellen der Anstalten im Anhang)
Der Produzent wird dabei die Erlésperspektive erkenn-
bar darlegen. Die Plausibilitidt soll vergleichbar den
Marketingplanen im Bereich der Férderantréage bei der
Filmférderung sein.

Wenn der Sender bzw. der mit der Verwertung Beauf-
tragte mit entsprechenden Nachweisen darlegen kann,
dass er bereits mit Dritten (nicht Vertriebstochtergesell-
schaften der ARD) liber die Rechte verhandelt, ist der
Rechteriickerwerb durch den Produzenten gesperrt
und die Landesrundfunkanstalt kann selbst auswerten.

Rickiibertragbare Rechte

Ruckiibertragen werden nur Rechte an einer Produkti-
on (keine Ausschnittrechte) fiir die beispielhaft im Eck-
punkt 4 aufgezéhlten Nutzungen (Sendung, Kino, DVD
usw.), wobei das Senderecht nicht aufspaltbar ist in
Free- und Pay-TV. Bearbeitungs-, Ausschnitt-, Synchron-
rechte etc. werden nur in Verbindung mit der konkreten
Produktion und in dem fir die konkrete Verwertung er-
forderlichen Umfang riickiibertragen.

Wurde das Senderecht finf (5) Jahre lang in der BRD
nicht genutzt, so kann es der Produzent beanspruchen,
jedoch mit der MaBgabe, dass dem Sender nichtexklu-
sive Senderechte - einschlieBlich der Mediathekrech-
te in Form des 7-Tage Abrufes sowie Rechte zur Aus-
schnittnutzung in einem Umfang bis zu 3 Minuten — fur
die von der ARD veranstalteten oder mitveranstalteten
Programme verbleiben. Einzelvertraglich kénnen im
beiderseitigen Einvernehmen abweichende Abspra-
chen dergestalt getroffen werden, dass bei Nachweis
konkreter Verwertungsméglichkeiten durch den Produ-
zenten auch eine exklusive Rechtevergabe in den Ge-
bieten Osterreich, Schweiz und Frankreich durch den
Produzenten erfolgen kann. Diese Lizenzierung ist je-
doch auf 3 bis 5 Jahre begrenzt. Eine Ausstrahlung der
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B

1

Produktion in den Programmen 3sat und arte ist dann
befristet nicht méglich.

Die »Mediathekrechte« werden von der ARD (rund-
funkrechtlich) als Annex zum Senderecht betrachtet
und sind mit der Ausstrahlung durch die Landesrund-
funkanstalt (LRA) — unabh&ngig von einer tatséchlichen
Einstellung in Mediatheken — genutzt. Der Produzent
kann jedoch 5 Jahre nach Erstausstrahlung kommerzi-
elle VoD-Rechte zur Rechteriickiibertragung anfragen
und selbst auswerten, wenn diese durch Sender/Téch-
ter nicht selbst ausgewertet werden.

Verfahren fiir die Riickiibertragung von Rechten

Die Riickiibertragung wird von der ARD als Verwertungs-
vorgang gesehen und soll grundsétzlich Giber Tochter-
unternehmen bzw. die Degeto abgewickelt werden. Die
Geltendmachung des Rickiibertragungsanspruchs er-
folgt jedoch zunachst gegeniiber den Landesrundfunk-
anstalten/der Degeto selbst bei den in Anlage genann-
ten Stellen. Die konkrete Abwicklung der Rickibertra-
gung (Ansprechpartner, Priifung des Anwendungsbe-
reiches der Eckpunkte und des Standes der Auswertung
etc.) ist anstaltsindividuell unterschiedlich geregelt.

Fir die Rickibertragung wird ein gesonderter Vertrag
geschlossen, in dem Regelungen zur Erlésabrechnung
(Melde- und Abrechnungsfristen, ControllingmaB-
nahmen, Definition der abzugsfdhigen Positionen),
zum Rechtenacherwerb, zur Zahlung von Wiederho-
lungsvergiitung, Nutzung des Logos der LRA, aber
auch zur Befristung der Ubertragenen Rechte (auto-
matischer Rechteriickfall bei Nichtauswertung inner-
halb von 5 Jahren i. S. einer auflésenden Bedingung)
vorgesehen werden sollen. Geregelt wird weiter die
Einrdumung einer Ziehungsgenehmigung fir den
Fall, dass der Produzent Uber kein Material verfiigt.
In den konkreten Vertragen wird auch ausdriicklich der
Nacherwerb von Rechten (insbesondere auch Musik-
rechte) auf Kosten des Verwerters klargestellt.

Fiar den mit der Rechteriickiibertragung verbundenen
Aufwand kann pro Produktion fiir die Rechterickiiber-
tragung insgesamt, unabhéngig von dem Umfang der
rickzuiibertragenden Rechte, eine angemessene Ge-
biihr erhoben werden, die jedoch so zu bemessen ist,
dass der Rechteriickerwerb nicht behindert wird, im
Ubrigen jedoch maximal 250,00 € betragen soll. Im
Ergebnis der Erfahrungen bei der praktischen Umset-
zung wird der Betrag ggf. einvernehmlich angepasst.

dokumentarische Produktionen
Anwendungsbereich/Fristberechnung

Eckpunkt 4 gilt fur voll- und teilfinanzierte Auftragspro-
duktionen, die eine Programmlange von mindestens
15 Minuten aufweisen und inhaltlich in sich geschlos-

sen sind.
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Eckpunkt 4 gilt fir alle vollfinanzierten Produktionen,
die ab dem 01. Juli 2011 erstausgestrahlt worden sind.
Teilfinanzierte Produktionen werden ab 01.01.2014
von diesem Eckpunkt erfasst, soweit im Einzelfall keine
abweichende vertragliche Regelung erforderlich ist.

Die Regelung findet Anwendung auf alle voll- und teil-
finanzierten Auftragsproduktionen, auch wenn der ent-
sprechende Produktionsvertrag keinen ausdriicklichen
Verweis auf die Eckpunkte enthalt, soweit die Voraus-
setzungen fir eine Rechterlickiibertragung vorliegen.

Die 5-Jahres-Frist berechnet sich jeweils ab der Erstaus-
strahlung. Fallen Abnahme und Erstsendung wesent-
lich auseinander (z.B. mehr als 2 Jahre) ist der Fristbe-
ginn im Verhandlungswege zu klaren.

Rechteriickiibertragungsanspruch

Nach 5 Jahren der Nichtnutzung eines konkreten
Rechts hat der Produzent einen Anspruch auf Rick-
Ubertragung dieses Rechts bezogen auf konkrete
Einzelproduktionen. Bei einem nachgewiesenen Ver-
wertungsinteresse in Héhe von mindestens 1.500,00
EUR auBerhalb der deutschsprachigen Gebiete ist
eine Rechteriickiibertragung auch vor Ablauf der
5-Jahres-Frist moglich. Fir Frankreich gilt dies erst
nach Ablauf von 6 Monaten nach Erstausstrahlung,
wobei nach Ablauf dieser Frist in Frankreich die
Auswertung durch den Sender nicht-exklusiv ist.
Eserfolgtkein automatischerRechtertickfall. Eine Mitwir-
kungderSenderbeiderRiickiibertragungisterforderlich.
Der Produzent kann und muss seinen Anspruch un-
ter Benennung der konkreten Produktion und des zur
Nutzung riickzulibertragenden Rechts (z.B. Sende-
recht, DVD-Recht, Kino-, VoD-, Merchandisingrecht)
sowie unter Benennung eines konkret nachgewie-
senen Verwertungsinteresses (z.B. Vorlage des »let-
ters of interest« eines DVD-Vertriebs) bei der auf-
traggebenden Rundfunkanstalt geltend machen.
(Liste der Ansprechstellen der Anstalten im Anhang)

Wenn der Sender bzw. der mit der Verwertung Beauf-
tragte konkret nachweisen kann, dass er bereits tiber
die vom Produzenten beanspruchten Rechte verhan-
delt, ist der Rechtertickerwerb durch den Produzenten
fur einen Zeitraum von bis zu vier Wochen (Beginn der
Frist 1duft mit Beanspruchung der Rechte durch den
Produzenten) gesperrt. Weist der Sender nach Ablauf
dieser Frist nicht nach, dass er die durch den Produ-
zenten beanspruchten Rechte nunmehr an einen Drit-
ten (d.h. keine Sendertochter 0.3.) lizenziert hat, dann
vergleichen Landesrundfunkanstalt und Produzent ge-
meinsam die vorliegenden Angebote und legen fest,
welches Angebot nunmehr weiter verhandelt werden
soll; dabei legen sie auch einvernehmlich eine Frist fir
diese weitere Verhandlung fest. Sollte nach dem Ablauf
dieser Frist noch kein Vertrag abgeschlossen worden
sein, verstandigen sich Landesrundfunkanstalt und Pro-
duzent einvernehmlich Giber das weitere Vorgehen.
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3 Riickiibertragbare Rechte

1

Uckibertragen werden nur Rechte an einer Produk-
tion fur die beispielhaft im Eckpunkt 4 aufgezdhlten
Nutzungen (Sendung, Kino, DVD, VoD, usw.). Bearbei-
tungs-, Ausschnitt-, Synchronrechte etc. werden nur in
Verbindung mit der konkreten Produktion und in dem
fur die konkrete Verwertung erforderlichen Umfang
rickibertragen. Die Pay-TV Rechte sind nur dann an
den Produzenten riickzutibertragen, wenn die Verwer-
tungskommission des Senders der Vergabe der Pay-TV
Rechte fir diese Produktion grundsatzlich zugestimmt
hat.

Wurde das Senderecht funf (5) Jahre lang in der BRD
nicht genutzt, so kann es der Produzent beanspruchen,
jedoch mit der Ma3gabe, dass dem Sender nichtexklu-
sive Senderechte — einschlieBlich der Mediathekrechte
in Form des 7-Tage Abrufes sowie Rechte zur Nutzung
von Ausschnitten fiir eine Dauer von bis zu 3 Minuten
— fir die von der ARD veranstalteten oder mitveranstal-
teten Programme verbleiben. Einzelvertraglich kénnen
im beiderseitigen Einvernehmen abweichende Ab-
sprachen dergestalt getroffen werden, dass bei Nach-
weis konkreter Verwertungsmdoglichkeiten durch den
Produzenten auch eine exklusive Rechtevergabe in den
Gebieten Osterreich, Schweiz und Frankreich durch
den Produzenten erfolgen kann. Diese Lizenzierung ist
jedoch auf 3 bis 5 Jahre begrenzt. Eine Ausstrahlung
der Produktion in den Programmen 3sat und arte ist
dann befristet nicht méglich.

Verfahren fiir die Riickiibertragung von Rechten

Die Ruckibertragung wird von der ARD als Verwer-
tungsvorgang gesehen und soll grundsatzlich lber
Tochterunternehmen abgewickelt werden. Die Gel-
tendmachung des Riickiibertragungsanspruchs erfolgt
gegeniiber der jeweiligen Landesrundfunkanstalt. Die
konkrete Abwicklung der Riickiibertragung (Ansprech-
partner, Prifung des Anwendungsbereiches der Eck-
punkte und des Standes der Auswertung etc.) ist an-
staltsindividuell unterschiedlich geregelt.

Fir die Riickiibertragung wird ein gesonderter Vertrag
geschlossen, in dem Regelungen zur Erlésabrechnung
(Melde- und Abrechnungsfristen, ControllingmaBnah-
men, Definition der abzugsfdhigen Positionen), zum
Rechtenacherwerb, ggf. zur Zahlung von Wiederho-
lungsvergiitungen an Filmschaffende’, Nutzung des Lo-
gos der LRA, vorgesehen werden sollen. Geregelt wird
weiter die Einrdumung einer Ziehungsgenehmigung fur
den Fall, dass der Produzent liber kein Material verfugt.
In den konkreten Vertragen wird auch ausdriicklich der
Nacherwerb von Rechten (insbesondere auch Musik-
rechte) auf Kosten des Verwerters klargestellt.

Anmerkung: Werden zur Zeit nicht gezahlt.
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Die Bearbeitung des vom Produzenten geltend gemach-
ten Rickibertragungsanspruchs soll so effektiv und
zeitnah wie méglich erfolgen. Ziel ist es, dass LRA und
Produzent méglichst innerhalb von fiinf Wochen nach
entsprechender Geltendmachung des Riickiibertra-
gungsanspruchs einen entsprechenden Vertrag liber die
Ruckibertragung schlieBen bzw. im Fall der Ablehnung
des Anspruchs durch die LRA diese dem Produzenten
die Ablehnung unter Nennung von Griinden mitteilt.

Hat die LRA im Rahmen der Produktion Archivrechte
beigestellt, so stellt die LRA, soweit sie dartber verfiigt,
die fir die Auswertung durch den Produzenten erfor-
derlichen Rechte an dem Archivmaterial zur Verfligung;
diese Rechte sind mit dem Erlésanteil der LRA abgegol-
ten. Etwaige Erlosbeteiligungsanspriiche an Mitwirken-
de/Urheber sind zunachst vom Produzenten zu zahlen
und kénnen von diesem von den Bruttoerlésen aus der
Auswertung dieser Rechte in Abzug gebracht werden
(der verbleibende Betrag sind dann die zur Verteilung
zwischen Produzent und LRA zur Verfligung stehenden
Bruttoerldse).

Fir den mit der Rechtelibertragung verbundenen Auf-
wand kann im Einzelfall pro Produktion fiir die Rechte-
rickiibertragung insgesamt, unabhangig von dem Um-
fang der zuriickgerufenen Rechte, eine angemessene
Gebihr erhoben werden, die jedoch so zu bemessen
ist, dass der Rechtertickerwerb nicht behindert wird.
Diese sollte 250,00 € nicht Gberschreiten. Im Ergebnis
der Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung wird
der Betrag ggf. einvernehmlich angepasst. Bei einem
groBeren, mit der Archivrecherche verbundenen Auf-
wand verstdndigen sich Landesrundfunkanstalt und
Produzent zuvor Uber den beim Sender anfallenden
Aufwand und eine entsprechende zusétzliche Vergi-
tung hierfir.

Ansprechpartner in den Hausern

Bayerischer Rundfunk
Monika Piehler

Honorar- und Lizenzabteilung
Rundfunkplatz 1

80335 Miinchen

Tel. 089 5900-42214
Fax 089 5900-4990
Monika.piehler@br.de

Degeto Film GmbH
Claudia Faller

Am Steinernen Stock 1
60320 Frankfurt am Main

Tel. 069 1509-361
Fax 069 1509-360
claudia.faller@degeto.de
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Hessischer Rundfunk

Dieter Ochmann

Leiter Honorar- und Lizenzabteilung
BertramstraBe 8

60320 Frankfurt am Main

Tel. 069 155-2211
Dieter.Ochmann@hr.de

Mitteldeutscher Rundfunk
Dr. Arnold Seul

Stabsstelle Verwertung
Programmdirektion Leipzig
KantstraBe 71-73

04275 Leipzig

Tel. 0341 300-6327
Fax 0341 300-6339
arnold.seul@mdr.de

Norddeutscher Rundfunk

Violia von Liebieg/Dr. Isabel Blanke
Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

Tel. 040 4156-5830
v.liebieg@ndr.de/i.blanke@ndr.de

Radio Bremen

Christian Schmidt

Personal, Honorare und Lizenzen
Diepenau 10

28195 Bremen

Tel. 0421 246-41533
Fax 0421 246-51533
christian.schmidt@radiobremen.de

Rundfunk Berlin-Brandenburg
Carolin Zufall

Lizenzabteilung

Masurenallee 8-14

14057 Berlin

Tel. 030 97993-60500
Fax 030 97993-60509
Carolin.zufall@rbb-online.de

Saarlandischer Rundfunk
Karin Nonnweiler
Funkhaus Halberg
66100 Saarbriicken

Tel. 0681 602-3743
KNonnweiler@sr-online.de
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SWR Sidwestrundfunk
Jirgen Dossinger
Lizenzen und Rechtemanagement
Fernsehen
Hans-Bredow-StraBe
73530 Baden-Baden

Tel. 07221 929-23440
Fax 07221 929-22098
juergen.dossinger@swr.de

WDR Westdeutscher Rundfunk
Eva von Arnim
Abteilung Programmwirtschaft und Herstellung
Appellhofplatz 1
50667 Kdln

Tel. 0221 220-8746
Fax 0221 220-8040

Eva.vonArnim@wdr.de

Stand: Juni 2016

Anlage 8a
01.04.2018

Umsetzungsleitfaden zur Musterabrechnung
zu Ziffer 3 »Erl3sbeteiligung der Produzenten«

Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Degeto ver-
pflichten sich kiinftig die Musterabrechnung zur Anwen-
dung zu bringen, in der obligatorische und fakultative
Abrechnungsdaten einheitlich aufgefiihrt werden. Diese
soll allgemeingliltig sein und von allen als Grundlage fir
die Abrechnung der Erlésbeteiligung verwendet werden.
In der Abrechnung werden die einzelnen Erlése der je-
weiligen Rechteart fiir den Produzenten nachvollziehbar
aufgeschlisselt, sodass eine transparente Abrechnung
gewabhrleistet wird.

Neben den fir die Abrechnung zwingend erforderlichen
Angaben sollte der Aussteller der Rechnung auch weitere
Angaben machen, wenn er die Informationen vorliegen
hat. Diese fakultativen Angaben werden in der Musterab-
rechnung in sog. »Kann-Feldern« dargestellt. Der Ausstel-
ler kann dabei aber nur solche Angaben machen, die ihm
auch tatsachlich vorliegen. Ein Anspruch auf Angabe der
Daten in den Kann-Feldern besteht nicht.

1. Abrechnungszeitpunkt/Abrechnungszeitraum/Baga-
tellgrenze

Mit der Musterabrechnung wurde ein fester Abrech-
nungszeitpunkt zum 30.06. fir den Zeitraum des vor-
herigen Kalenderjahres (01.01.-31.12.) eingefl’.’lhrt.‘I
Die Bagatellgrenze betragt 1.500€ pro Jahr. Dies gilt
sowohl fir fiktionale als auch flir dokumentarische Pro-
duktionen. Abrechnungen ohne Ausschiittung (sog.
Nullmeldungen) erfolgen nicht.

2. Vertragspartner/Endkunde

Der unmittelbare Vertragspartner der LRA/Degeto wird

1  Bei der Degeto muss aus buchhalterischen Griinden auf den Buchungszeitpunkt
abgestellt werden, ansonsten ist der Zahlungseingang relevant.
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in der Musterabrechnung immer angegeben. Dane-
ben kann auch der Endkunde ausgewiesen werden,
wenn er der LRA/Degeto bekannt ist (Kann-Feld). Der
Endkunde ist der Lizenzpartner des unmittelbaren Ver-
tragspartners der LRA/Degeto. Weitere Angaben aus
der Geschéftsbeziehung zum Endkunden miissen nicht
erfolgen. Entscheidend ist der beim unmittelbaren Ver-
tragspartner der LRA/Degeto eingegangene Bruttoer-
16s, damit dieser als Bemessungsgrundlage verwendet
werden kann.

3. Verwertungsarten

Die Angabe von Verwertungsarten ist in der Musterab-
rechnung aufgefiihrt. Weitere nicht explizit aufgefiihrte
Verwertungsarten werden im Feld »Sonstige« subsu-
miert. Die zutreffenden Verwertungsarten sind vom
Aussteller anzukreuzen.

4. Art des Verkaufs

Bei der Art des Verkaufs ist fur die jeweilige Verwer-
tungsart anzukreuzen, ob der Verkaufspreis durch Mi-
nimumgarantie, Erlésbeteiligung oder Einmalzahlung
geleistet wurde. Daneben ist auch ein Bemerkungsfeld
fur etwaige Besonderheiten und die Héhe der Mini-
mumgarantie aufgefiihrt. Hier ist die entsprechende
Hoéhe Minimumgarantie anzugeben.

5. Kann-Felder

Folgende Daten sind fakultativ und werden als Kann-

Felder ausgewiesen:

a. Angabe von Territorien

b. Angabe des Endkunden

c. Angabe von Stiickzahlen bzw. digitalen Abrufen

d. Angabe des Bruttoerléses/Verkaufserléses pro Terri-
torium

Bei der Angabe der Territorien (a.) sollen die Lander

angeben werden, in die das jeweilige Recht verkauft
wurde.
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Stiickzahlen und digitale Abrufe (c.) werden in der
Musterabrechnung nur ausgewiesen, wenn der LRA/
Degeto diese Informationen vorliegen. Insbesondere
digitale Abrufzahlen kénnen nur angegeben werden,
sofern dies technisch méglich ist. In Deutschland wer-
den in der Regel die Stiickzahlen von T-VoD und EST
angegeben.

Liegt dem Aussteller die konkrete Aufschliisselung der
Verkaufs- bzw. Bruttoerlése in den einzelnen Territorien
(d.) vor, so kann diese ebenso angegeben werden. Der
Verkaufserlos ist der Bruttoerlés, der die Minimumga-
rantie Uberschreitet.

. Abzugsfidhige Kosten/Bearbeitungsgebiihren

Im Rahmen der Bruttoerldsbeteiligung diirfen von dem
Bruttoerlés nur einmalig pro Sprachfassung die Syn-
chronkosten bzw. die Kosten fiir fremdsprachige Unter-
titelung abgezogen werden. Alle weiteren abzugsfahi-
gen Positionen gehen nicht zu Lasten der Produzenten.
Der Produzent steht im ersten Rang und wird mit 17 %
am Bruttoerlds beteiligt.

Etwaige Bearbeitungsgebiihren bzw. -pauschalen, wie
sie im Nettomodell angewandt werden, erfolgen im
Brutto modell nicht.

. Lizenzentgelt

Der Bruttoerlds, anhand dessen die Bruttoerlosbeteili-
gung zu berechnen ist, wird in der Musterabrechnung
offengelegt. Das Lizenzentgelt eines Verwerters (ver-
minderter Bruttoverwertungserlds) wird in der Tabelle
ausgewiesen.

8. Paketverkaufe

Bei Paketverkaufen erfolgt die Allokation pro Titel. Zur
Feststellung einer aliquoten Verteilung der Bruttoerl6-
se wird dem Produzenten die Anzahl der Titel mitge-
teilt.

. ORF-Beteiligung

Dient die Beteiligung des ORFs der Finanzierung der
Herstellungskosten, ist bis zum Vertragsschluss des
Films die ORF-Beteiligung eine Ko-Produktion und es
gilt ggf. das Schichtenmodell. Erwirbt bzw. beteiligt
sich der ORF nach Vertragsschluss, handelt es sich um
einen Verwertungsvorgang, der abzurechnen ist. Der
Verwertungserlds ist nachzuweisen.

10.Einsichtsrecht in die Abrechnung von Verwertern

In begriindeten Einzelféllen steht dem Produzenten
ein Einsichtsrecht in die Abrechnung von den Verwer-
tern zu. Ob ein begriindeter Einzelfall vorliegt, hat der
Produzent substantiiert darzulegen. Kommt es dazu zu
keiner Verstandigung von Produzent und LRA/Degeto
kann die Schiedsstelle angerufen werden.

11.Verwertung aller Rechte

Grundsétzlich werden keine Rechte (z.B. Pay-TV-Rech-
te) vom Verwerter ausgenommen. Hier ist aber die Pra-
xis der ARD-Verwertungskommission zu beachten. Die
Verwertung bestimmter Rechte ist daher projektabhan-

9ig.

Anlage 8b
01.04.2018

Musterabrechnung: siehe nachste Seite.
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DAS ZDF UND DIE
FERNSEHPRODUZENTEN

Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit
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4. Forderung von Innovation, Stoffentwicklung

und Vielfalt durch den Innovationsfonds.............. 149
5. Auftragsvergabe und Pitchingverfahren .............. 150

6. Erhdhter Gewinnaufschlag bei langerer
Onlinenutzung fir Produktionen mit Vertragsschluss
ab 1.1.2017 .t 150

1. Prdambel
Inhalt und Ziel der Rahmenbedingungen

Das ZDF ist im deutschen TV-Produktionsmarkt der groBte
Einzelauftraggeber. Es versteht sich als Partner der Pro-
duzenten und Kreativen. Mit der vorliegenden Selbstver-
pflichtung werden die wesentlichen Rahmenbedingun-
gen des ZDF fiir eine faire Zusammenarbeit mit Film- und
Fernsehproduzenten definiert und ein verlasslicher Hand-
lungsrahmen fiir die Beauftragung von Auftragsprodukti-
onen geschaffen.

Damit setzt das ZDF das seit Jahrzehnten gepflegte part-
nerschaftliche Verhéltnis mit den Film- und Fernsehprodu-
zenten fort, modernisiert die Eckpunkte der vertraglichen
Zusammenarbeit und schafft dariiber hinaus neue Elemen-
te zur Férderung der deutschen Kreativwirtschaft und zur
innovativen Ideen- und Stoffentwicklung.

Gleichzeitig tragen die Rahmenbedingungen der Proto-
kollerklarung der Lédnder zum 19. Rundfunk&dnderungs-
staatsvertrag Rechnung. Darin haben die Lénder die Fort-
schritte hinsichtlich ausgewogener Vertragsbedingungen
zwischen dem o&ffentlich-rechtlichen Rundfunk und den
Film- und Fernsehproduktionsunternehmen anerkannt,
die in den letzten Jahren durch Vereinbarungen der Part-
ner erreicht wurden, und eine Fortschreibung angemesse-
ner Vertragsbedingungen eingefordert.

Vor diesem Hintergrund wird das ZDF den von der KEF
zur Verbesserung ,ausgewogener Vertragsbedingungen”

anerkannten Mehrbedarf fiir die Jahre 2017 bis 2020
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7. \Verbesserungen der Kalkulationsbedingungen ... 150
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zweckentsprechend im Rahmen der in dieser Selbstver-
pflichtung gegebenen Zusagen verwenden und der KEF
hierliber Auskunft erteilen. Dabei wird das ZDF auch antei-
lig die entsprechend anerkannten Mittel zur rundfunkspe-
zifischen Teuerungsrate beriicksichtigen.

Foérderung von Vielfalt

Weil das ZDF in einer diversifizierten Produktionsland-
schaft die Basis fur vielféltiges und qualitativ hochwertiges
Programm sieht, enthalten die vorliegenden Rahmenbe-
dingungen dariber hinaus auch Férderungselemente, die
vor allem kleineren und mittelstdndischen Produktions-
unternehmen zu Gute kommen sollen. Hierzu zahlt insbe-
sondere auch die Bereitstellung zusé&tzlicher Budgets fir
Konzept-, Projekt- und Stoffentwicklung.

Online-Nutzung und Partizipation am Vertriebserfolg

In der Verguitungsstruktur betritt das ZDF Neuland. Fir
eine langerfristige Online-Nutzung von Auftragsproduk-
tionen in den Telemedienangeboten wird erstmals ein
zusétzlicher Gewinnaufschlag eingefiihrt. Dartber hin-
aus erhoht das ZDF, das als erster deutscher Sender die
Produzenten an seinen Vertriebserlosen beteiligt hat, mit
den vorliegenden Rahmenbedingungen die Erlésbeteili-
gungsquote der Produzenten.

Verbesserungen der Kalkulationsbedingungen
Die hohe Qualitdt der ZDF-Programme und die Erfillung
des offentlich-rechtlichen Auftrages sind ohne eine starke

und vielféltige Kreativwirtschaft nicht denkbar. Mit den
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nunmehr modernisierten und weiterentwickelten Rah-
menbedingungen soll eine angemessene Ausstattung
der Auftragsproduktionen des ZDF sichergestellt werden.
Durch die grundsétzliche Anerkennung neuer Berufsbilder
und zusatzlicher Kalkulationspositionen werden unter der
Uberschrift , Kalkulationsrealismus” Rahmenbedingungen
geschaffen, die in den Einzelverhandlungen realistische
Budgetvereinbarungen abbilden.

Rechteteilung zwischen Sender und Produzent

Gleichzeitig wird vorgesehen, dass, immer dann, wenn das
ZDF eine Produktion nicht vollfinanziert, der Produzent im
Gegenzug zu seiner Investition entsprechende werthalti-
ge Rechte zur eigenen Verwertung erhalt.

Eigene Verwertungsmdoglichkeiten erhédlt der Produzent
auch dann, wenn Konzepte und Ideen, die er im Auftrag
des Senders entwickelt hat und die aus dem neu einge-
fuhrten Innovationsfonds nach Ziffer 4.1. geférdert wur-
den, nicht realisiert werden. In diesen Fallen kann der
Produzent zukiinftig die Ergebnisse seiner Arbeit auch fiir
Dritte verwenden.

Basis der Rahmenbedingungen

Mit den vorliegenden Rahmenbedingungen verpflichtet
sich das ZDF zu fairen und angemessenen Vertragsbe-
dingungen mit Produzenten. Sie beriicksichtigen einen
intensiven und konstruktiven Dialog mit deutschen Pro-
duzentenverbanden, insbesondere der Allianz Deutscher
Produzenten — Film & Fernsehen e.V.

Weitergehende Regelungen

Das ZDF hat im Austausch mit der Allianz Deutscher Pro-
duzenten in 2014 Eckpunkte fir die Transparenz der Zu-
sammenarbeit mit Fernsehauftragsproduzenten verlaut-
bart, die fortgelten.

2. Anwendungsbereich

Die Rahmenbedingungen gelten fiir Auftragsproduktio-
nen, die fiir das ZDF (hier: ZDF-Hauptprogramm, ZDFneo,
ZDFinfo, ZDF/3sat, Telemedienangebote in alleiniger Ver-
antwortung des ZDF)* in den Genrebereichen Fiktion (in-
kl. Dokudrama), Dokumentation und Entertainment (mit
Ausnahme von Talkshows) ab einem Umfang von 30 Min.
Schemaplatzldnge hergestellt werden. Sie finden ebenso
Anwendung auf vollfinanzierte Auftragsproduktionen wie
auf Auftragsproduktionen, bei denen sich der Produzent
an den Herstellungskosten beteiligt und in Folge eigene
Rechte behélt. Ihre Anwendung setzt voraus, dass es sich
bei der Produktion um ein neues eigenstandiges Werk
handelt, das sich aufgrund des selbstandigen Werkcharak-
ters und des entsprechenden Anteils an eigengedrehtem
Material nicht auf den Zusammenschnitt vorbestehender

*  Giltauch fiir vollfinanzierte Auftragsproduktionen, die im Auftrag des ZDF fiir ARTE
herstellt werden (Schreiben von ZDF-Justitiar Peter Weber vom 10.4.2017)
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Produktionen beschranken lasst. Auf geférderte Produkti-
onen und Koproduktionen' finden die Rahmenbedingun-
gen keine Anwendung.

3. Rechte
3.1.  Vollfinanzierte Auftragsproduktion

Fur das ZDF ist die vollfinanzierte Auftragsprodukti-
on weiterhin eine zentrale Sdule der Programmbe-
schaffung. Lasst das ZDF eine Produktion als voll-
finanzierte Auftragsproduktion herstellen, liegen
alle Rechte beim Sender.

3.2.  Rechteteilung zwischen Sender und Produzent

Soweit das ZDF eine Auftragsproduktion nicht voll-
finanziert, erhélt der Produzent entsprechend sei-
ner Beteiligung an den Herstellungskosten Rechte
zur eigenen Verwertung nach folgenden MaBga-
ben:

1.) Im Rahmen der Kalkulationsverhandlung zum
Einzelprojekt werden auf Basis der unter Punkt
7. getroffenen Festlegungen zu den Rahmen-
bedingungen des Kalkulationsrealismus die
angemessenen Herstellungskosten des jewei-
ligen Einzelprojekts einvernehmlich festge-
stellt.

2.) Auf Basis der so festgestellten Herstellungs-
kosten erklart das ZDF, ob es diese Herstel-
lungskosten vollumféanglich Gibernimmt.

3.) Ubernimmt das ZDF die festgestellten Herstel-
lungskosten, liegt eine Vollfinanzierung vor
mit der Folge, dass alle Rechte beim ZDF lie-
gen (Ziff. 3.1.).

4.) Ubernimmt das ZDF die festgestellten Herstel-
lungskosten nicht vollumfanglich, liegt eine
Teilfinanzierung vor mit der Folge, dass der
Produzent Auswertungsrechte an der Produk-
tion erhélt. Der Umfang der beim Produzenten
verbleibenden Rechte wird individualvertrag-
lich vereinbart. Er richtet sich zum einen nach
der Hohe der Beteiligung des Produzenten
an den Herstellungskosten und zum anderen
nach der Wertigkeit der jeweiligen Einzelrech-
te, die individuell im Hinblick auf die Produkti-
on und ihre Vertriebsprognosen zu bemessen
sind. Grundsétzlich verhandelbar sind alle
Verwertungsrechte, die das ZDF nicht zur Er-
fullung seines Funktionsauftrages benétigt.

1  Eine Koproduktion liegt in der Regel dann vor, wenn bei einer Produktion mehre-
re Finanzierungspartner zusammenwirken. Dabei wird eine Beteiligung von ZDF
Enterprises als Koproduzent dem ZDF zugerechnet.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



3.3. Rechteverwertung

Im Falle einer Rechteverwertung durch den Produ-
zenten steht dem ZDF eine Beteiligung an dessen
Erlésen zu. Die nach Ziffer 8. zu Gunsten des Produ-
zenten geltende Erlésbeteiligungsregelung findet
in diesem Fall reziprok zu Gunsten des ZDF Anwen-
dung. Dabei ist das ZDF erst nach Refinanzierung
des Investitionsbeitrages des Produzenten an den
Erlésen zu beteiligen.

Beteiligt sich ZDF Enterprises bis zum Abschluss
des Auftragsproduktionsvertrages als Koproduzent
an den Herstellungskosten einer Auftragsprodukti-
on, gewinnt auch ZDF Enterprises die Berechtigung
zur Beteiligung am Erlds, wie sie dem Produzenten
nach vorstehendem Absatz 1 Satz 3 als Recoup-
ment vorbehalten ist. Soweit ZDF Enterprises nach
Vertragsabschluss ein Angebot zur Mitfinanzierung
gegen Rechteerwerb anbietet, gelten die Mittel
von ZDF Enterprise als Mittel des ZDF im Hinblick
auf die in Ziffer 8 geregelte Erlésbeteiligung, d.h.
die Mittel der ZDF Enterprise kénnen nur aus dem
Anteil des ZDF zurlickgefiihrt werden, soweit nicht
im Einzelfall eine hiervon abweichende Vereinba-
rung getroffen ist.

3.4. Rechteriickiibertragung

Das ZDF ist grundséatzlich bereit, bei konkret nach-
gewiesenen Verwertungsméglichkeiten des Produ-
zenten im Einzelfall unter Beriicksichtigung der je-
weiligen Verwertungsinteressen des ZDF-Verbunds
Verwertungsrechte an den Produzenten zuriick zu
Ubertragen. Dies gilt auch rickwirkend fir Altpro-
duktionen. In den genannten Fallen gilt zugunsten
des ZDF die in Ziffer 8. genannte Erlésbeteiligung,
soweit nicht im Einzelfall eine vom Standard abwei-
chende Erlsbeteiligungsregelung vereinbart wird.

Im Falle der Riickiibertragung der Rechte ist der
Erwerb fehlender Verwertungsrechte und die Ab-
geltung von Vergltungsanspriichen insbesondere
der Drittberechtigten (Autor, Regisseur Darsteller,
Schnittmateriallizenzgeber) und Verwertungsge-
sellschaften Sache des Produzenten.

4. Foérderung von Innovation,
Stoffentwicklung und Vielfalt durch den
Innovationsfonds

Die Entwicklung vielfdltiger, qualitativ hochwertiger und
erfolgreicher Programme setzt eine effektive und innova-
tive Projekt- und Stoffentwicklung voraus. Um die Entwick-
lung erfolgreicher Programme und die Kreativwirtschaft
zu fordern, stellt das ZDF einen Innovationsfonds in Héhe
von 2 Mio.€ pro Jahr zur Verfligung?. Dieser beinhaltet

2 Dabeisind die einzelnen unter 4.1. und 4.2. beschriebenen Investitionstépfe unter-
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erstmals und fir alle Genres Projekt- und Stoffentwick-
lungsvertrdge fir Entwicklungsvorstufen (z.B. Exposés,
Treatments, Konzepte) und dariiber hinaus auch Projekt-
und Stoffentwicklungsvertrage zur Buch- und Projektent-
wicklung ebenfalls in allen Genrebereichen inkl. der Er-
stattung weiterer Vorkosten. Im Einzelnen:

4.1. Forderung von Ideen- und Konzeptentwicklung

Zur Forderung von kleinen und mittelstdndischen
Produktionsunternehmen einerseits und der Ide-
en- und Konzept-, sowie im Bereich Entertainment
auch Formatentwicklung andererseits schlieBt das
ZDF Vertrage fur Entwicklungsvorstufen ab. Kommt
es nicht zu einer weiteren Realisierung, haben Au-
tor und Produzent die Méglichkeit, die Ergebnisse
der Arbeit ohne Riickzahlung der ZDF-Férderung
auch fir Dritte nutzen zu kénnen. Eine Rickmel-
dung des ZDF zur Realisierung des Konzepts wird
innerhalb eines Jahres nach Ablieferung und Ab-
nahme erfolgen.

4.2. Drehbuch- und Projektentwicklung

Abgestimmte Kosten der Drehbuch- und Projekt-
entwicklung kénnen auch aus vorgenanntem In-
novationsfonds erstattet werden. In Abhéngigkeit
von Art und Umfang der beabsichtigten Produkti-
on kénnen hierbei neben den im Einzelfall zu ver-
einbarenden Kosten fir das Drehbuch/Treatment
individuell zu vereinbarende weitere Kosten fir
produktionsvorbereitende MaBnahmen erstattet
werden, wie beispielsweise:

— Vorbesichtigung / Motivsuche

— Reisekosten

— Casting

— Recherche und Fachberatung

- Honorare fiir Stringer und Ubersetzer

— Herstellungsplane

Sofern das ZDF innerhalb einer Frist von zwei Jah-
ren nach Abnahme des Drehbuchs/Treatment/Ex-
posés keine Produktion herstellt, ist das ZDF bereit,
die Verwertungsrechte hieran dem Produzenten
gegen Kostenriickerstattung zu Gbertragen, soweit
keine berechtigten Interessen des ZDF entgegen-
stehen. Fur Entertainment Produktionen betragt die
Frist ein Jahr (a) nach Ablieferung in dem Fall, dass
das ZDF eine Pilotsendung (mit-) finanziert hat oder
(b) nach Mitteilung des ZDF tber den Abbruch der
weiteren Entwicklungen in allen anderen Fallen.

einander deckungsféhig und die Gelder iiber einen Zeitraum von 4 Jahre {ber-
tragbar.
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5. Auftragsvergabe und Pitchingverfahren

Grundsétzlich ist das ZDF — auf der Basis seiner Programm-
autonomie — in der Auswahl von Stoffen und der Beauftra-
gung von Produzenten frei.

Die Auftragsvergabe erfolgt auf Basis folgender Kriterien:

— sendeplatzbezogene / portalbezogene Stoffeignung

— kreative Kompetenz des Produzenten

— fachliche Eignung, Qualifikation und Erfahrung des Pro-
duzenten

— wirtschaftliche Bedingungen

— Bonitat des Produzenten

Zur Forderung eines kreativen Wettbewerbs wird das ZDF
Pitchingverfahren durchfiihren. Diese kénnen offen durch-
geflihrt werden oder an einen begrenzten Teilnehmerkreis
gerichtet sein. Soweit das ZDF in einem Pitchingverfahren
Produzenten direkt zur Teilnahme einladt, wird es Entwick-
lungskosten anteilig und pauschal vergiten. Zum Schutz
von Urheber- und Formatrechten ist der Abschluss von
Vertraulichkeitsvereinbarungen méglich. Die Teilnahme-
bedingungen werden transparent dargelegt.

6. Erhohter Gewinnaufschlag bei
langerer Onlinenutzung fiir Produktionen mit
Vertragsschluss ab 1.1.2017

Bei der Nutzung einer Produktion in den eigenen oder
mitveranstalteten Telemedienangeboten des ZDF, die ei-
nen ununterbrochenen Zeitraum von 30 Tagen liberschrei-
tet, wird der Gewinnaufschlag des jeweiligen Produktions-
vertrages einmalig um bis zu 1 Prozentpunkt erhéht. Der
Gewinnaufschlag wird auf ein Produktionsvertragsvolu-
men von bis zu 1,5 Mio. € (Nettofertigungskosten zzgl. HU)
berechnet (Kappungsgrenze). Die Hohe dieser Vergiitung
wird individualvertraglich vereinbart und soll potentielle
temporare Einschrankungen bei der Vermarktung der Pro-
duktion abgelten. Der Aufschlag kann auch mit Vertrags-
unterzeichnung vereinbart werden.

7. Verbesserungen
der Kalkulationsbedingungen

Wesentlicher Bestandteil der vollfinanzierten Auftragspro-
duktion ist die Vereinbarung eines individuellen Festprei-
ses auf Basis einer vom Produzenten eingereichten und
zwischen den Vertragspartnern verhandelten projektin-
dividuellen Kalkulation. Ziel der Kalkulationsverhandlun-
gen ist die Vereinbarung einer Festpreissumme, die dem
Grundsatz des Budgetrealismus entspricht. Bei der Reali-
sierung eines Projektes bildet das zur Verfligung stehende
und dem Produzenten kommunizierte Budget den finanzi-
ellen Rahmen der Produktion.
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7.1.

7.2.

7.3.

Gagentarifvertrag

Fur die Kalkulation der Aufwénde im Bereich der
Gagen ist grundsatzlich in seinem jeweiligen An-
wendungsbereich der von der Produzentenallianz
ausgehandelte Mantel- und Gagentarifvertrag
maBgeblich. Dies betrifft die dort beschriebenen
Mindestgagen und die vereinbarte Zeitkonten-Re-
gelung einschlieBlich Mehrarbeitin der 11. und 12.
Stunde sowie Sonn- und Feiertagszuschlage. Vor-
aussetzung ist, dass der jeweilige Tarifvertrag dem
ZDF mitgeteilt und von ihm anerkannt wurde.

Gemeinsame Vergiitungsregelungen nach § 36 Ur-
heberrechtsgesetz

Die vom ZDF auch mit Vereinigungen von Produ-
zenten aufgestellten gemeinsamen Vergiitungsre-
gelungen nach §36 Urheberrechtsgesetz gelten
einschlieBlich der darin vereinbarten Gagenansét-
ze fur die Kalkulation.

Kalkulationsfahige Einzelaufwande
7.3.1. Genre Fiktion

— Producer
Der Producer ist kalkulationsfahig mit bis zu
1 % der Nettofertigungskosten.

— Herstellungsleiter

— Bei 90 minitigen Projekten orientiert sich die
Lange der Beschéftigungsdauer an der Dreh-
zeit.

— Bei Reihen und Serien mit weniger als 13 Fol-
gen betragt die kalkulationsfahige Beschéfti-
gungsdauer in der Regel bis zu 8 Wochen.

— Bei Reihen und Serien mit mehr als 13 Folgen
betragt die anerkennungsfahige Beschfti-
gungsdauer bis zu 12 Wochen.

Den besonderen Erfordernissen bei der
Neuimplementierung von Formaten im Bereich
Reihen und Serien wird bei der Bewertung der
anerkennungsfahigen Beschaftigungsdauer in-
dividualvertraglich Rechnung getragen.

— Headautor
Ein Headautor kann bei Reihen und Serien bei
Bedarf beriicksichtigt werden.

— Postproduktionskoordinator
Ein Postproduktionskoordinator ist im Bedarfs-
fall bei 90-minutigen Fernsehfilmprojekten kal-
kulationsfdhig mit einer Beschéftigungsdauer
von 2 Wochen, sofern diese Einsatzzeit nicht
Uber anderes produktionelles Personal abge-
deckt wird. Die Honorierung erfolgt analog
zum 1. Aufnahmeleiter. Bei Reihen und Serien
ist der Postproduktionskoordinator nicht kalku-
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lationsféhig, wenn der Produktionsleiter oder
anderes produktionelles Personal durchgéngig
beschaftigt wird.

Head of Departments

Bei den sog. Heads of Departments sind re-
gelmaBig die Tarifgagen zu Grunde zu legen.
Abweichungen koénnen in begriindeten Aus-
nahmefillen bei 90-minitigen Fernsehfilmpro-
jekten im Vorfeld besprochen werden.

Kostiim- und Szenenbild

Fur die Berufsbilder Kostim- und Szenenbild
werden die Pauschalen aufgehoben und es fin-
det der Tarifvertrag nach Zeitaufwand Anwen-
dung.

Szenen- oder Kostiimbildassistenz

Bei Projekten mit historischen Themen oder in
einer anderen Art sehr umfangreichen Produk-
tionen sind die Positionen Szenen- oder Kos-
timbildassistenz bei Bedarf kalkulationsfahig.

Filmgeschéftsfiihrung

Die Filmgeschaftsfiihrung ist kalkulationsfahig
fur den Zeitraum der Drehzeit zzgl. je einer Wo-
che Vor- und Nachbereitung.

Assistenz der Filmgeschéftsfiihrung

Die Assistenz der Filmgeschéftsfiihrung ist kal-
kulationsfahig. Bei singuléren Projekten ist die
Bemessungsgrundlage die Drehzeit, bei Serien
erfolgt eine individuelle Bemessung.

Arbeitsschutz

Angemessene produktionsbezogene Aufwén-
de im Bereich des Arbeitsschutzes sind pau-
schal kalkulationsfahig.

Rechtsberatungskosten

Bei Produktionen mit Nettoherstellungskosten
von bis zu 1,5 Mio. € sind allgemeine Rechts-
beratungskosten in Abhangigkeit zu den Net-
toherstellungskosten mit einer individualver-
traglich auszuhandelnden Pauschale kalkulati-
onsfahig.

Bei Produktionen mit dariiber hinausgehen-
den Produktionsbudgets werden die Rechts-
beratungskosten aus den Handlungskosten
gedeckt.

Bei Produktionen mit besonderen rechtlichen
Implikationen (z.B. auBergewdhnlich sensible
investigative Themenkomplexe oder schwieri-
ge Persénlichkeitsrechtsfragen) besteht dari-
ber hinaus die Mdglichkeit, im Rahmen der Ein-
zelverhandlung weitergehende Regelungen
zur Kostentragung zu treffen.
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— AuBerdem sind folgende Positionen kalkulati-
onsfahig:
— Setrunner als Hilfskraft
— Locationscout
— Motivaufnahmeleiter
— Datawrangler/DIT (Digital Imaging Technici-
an)
— Continuity
— Casting mit projektbezogenem Héchstsatz

7.3.2. Genre Dokumentation

— Producer
Der Producer ist kalkulationsfahig mit bis zu
3,5 % der Nettofertigungskosten.

— Produktionspauschale

Eine Produktionspauschale ist kalkulationsfa-
hig idR. bis zur Héhe der Tarifgage eines Pro-
duktionsleiters fiir mindestens zwei Arbeits-
wochen. Sollte ein erhdhter produktioneller
Aufwand dies rechtfertigen, kénnen produkti-
onelle Mitarbeiter fiir einen langeren Beschéf-
tigungszeitraum kalkuliert werden.

— Postproduktionskoordinator
Ein Postproduktionskoordinator ist im Be-
darfsfall kalkulationsfahig sofern seine Ein-
satzsatzzeit nicht Uber einen Produktionsleiter
abgedeckt wird. Die Honorierung erfolgt auf-
wandsbezogen und analog zum Honorar des 1.
Aufnahmeleiters.

— Filmgeschéftsfiihrer
Bei Projekten mit Nettofertigungskosten bis
zu€ 40.000,- sind 3 Tage Filmgeschéftsfihrer
anerkennungsfahig, bei anderen Projekten und
Reihen 1-5 Wochen. Abweichungen kénnen
erfolgen, sofern dies im Einzelfall erforderlich
oder angemessen ist.

— Herstellungsleiter
Bei Dokumentationen mit Spielszenen und
hochfrequenten Projekten wird die Beschéfti-
gungsdauer eines Herstellungsleiters bei Be-
darf individuell verhandelt.

— Arbeitsschutz
Angemessene, produktionsbezogene Aufwéan-
de im Bereich des Arbeitsschutzes sind pau-
schal kalkulationsfahig.

— Rechtsberatungskosten
Bei Produktionen mit Nettoherstellungskosten
von bis zu 1,5 Mio. € sind allgemeine Rechts-
beratungskosten in Abhéngigkeit zu den Net-
toherstellungskosten mit einer individualver-
traglich auszuhandelnden Pauschale kalkulati-
onsfahig.
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Bei Produktionen mit dariiber hinausgehen-
den Produktionsbudgets werden die Rechts-
beratungskosten aus den Handlungskosten
gedeckt.

Bei Produktionen mit besonderen rechtlichen
Implikationen (z.B. auBergewdhnlich sensible
investigative Themenkomplexe oder schwieri-
ge Persénlichkeitsrechtsfragen) besteht daru-
ber hinaus die Méglichkeit, im Rahmen der Ein-
zelverhandlung weitergehende Regelungen
zur Kostentragung zu treffen.

— AuBerdem sind folgende Positionen kalkulati-

onsfahig:

— Datawrangler/DIT (Digital Imaging Technici-
an)

— Continuity (nur bei Dokumentarspielen)

— Casting mit einem projektabhéngigen
Hochstsatz

— Kameraassistent

— Internetrecherche/Archivrecherche

7.3.3. Genre Entertainment

— Executive Producer
Der Executive Producer ist kalkulationsféhig zu
marktiblichen Bedingungen.

— Herstellungsleiter
Der Herstellungsleiter ist bei Bedarf individuell
zu verhandeln.

— Postproduktionskoordinator
Der Postproduktionskoordinator ist im Bedarfs-
fall kalkulationsfdhig mit aufwandsbezogener
Bemessung.

— Arbeitsschutz
Angemessene, produktionsbezogene Aufwén-
de im Bereich des Arbeitsschutzes sind pau-
schal kalkulationsféhig.

— Formatlizenzen

Soweit einer Entertainmentproduktion ein

vorbestehendes Format zugrunde liegt, wird

das ZDF die Handlungskosten, die durch den

Erwerb des Formats entstehen durch eine ge-

staffelte HU-Zahlung berechnet auf die Format-

lizenzkosten wie folgt abgelten:

—fir Pilotund 1. Staffel 100 % des vereinbarten
HU-Satzes

— fur die 2. Staffel 50 % des vereinbarten HU-
Satzes

— fur alle weiteren Staffeln 25 % des vereinbar-
ten HU-Satzes

Hochfrequente Produktionen sind von dieser

Regelung ausgenommen.

7.4.

7.5.

— Rechtsberatungskosten
Bei Produktionen mit Nettoherstellungskosten
von bis zu 1,5 Mio. € sind allgemeine Rechts-
beratungskosten in Abhéngigkeit zu den Net-
toherstellungskosten mit einer individualver-
traglich auszuhandelnden Pauschale kalkulati-
onsféhig.

Bei Produktionen mit dariiber hinausgehen-
den Produktionsbudgets werden die Rechts-
beratungskosten aus den Handlungskosten
gedeckt.

Bei Produktionen mit besonderen rechtlichen
Implikationen (z.B. auBergewdhnlich sensible
investigative Themenkomplexe oder schwieri-
ge Persdnlichkeitsrechtsfragen) besteht dari-
ber hinaus die Méglichkeit, im Rahmen der Ein-
zelverhandlung weitergehende Regelungen
zur Kostentragung zu treffen.

— AuBerdem sind folgende Positionen kalkulati-
onsfahig:
— Casting mit projektbezogenem Héchstsatz
— Datawrangler/DIT (Digital Imaging Technici-
an)
— Materialassistent, sofern erforderlich

Handlungskosten (HU)

Das ZDF wird individualvertraglich kleinere Pro-
duktionsbudgets proportional mit héheren Hand-
lungskosten ausstatten. Dies dient der Férderung
kleinerer unabhéangiger Produzenten.

Pensionskassenbeitrdge

Das ZDF erstattet dem Produzenten die projekt-
bezogen nachgewiesenen Arbeitgeberzahlungen
an die Pensionskasse. Dies gilt auch bei Personen-
identitdt von Produzent und Autor und/oder Re-
gisseur fir die Arbeitgeberanteile bezogen auf
die entsprechende Autoren- bzw. Regieleistung.
Die Zahlungen werden ohne Zuschlage wie Hand-
lungskosten oder Gewinn und zzgl. MwSt. erstattet.

8. Erlsbeteiligung fiir Produktionen
mit Vertragsschluss ab 1.1.2017

In Fortfilhrung und Erweiterung der bisherigen Praxis zur
Erlosbeteiligung der Produzenten durch das ZDF beteiligt
das ZDF die Produzenten an den Erlésen aus den Verwer-
tungen im Ausland, im inlandischen Pay-TV, bei Kinover-
wertung, bei DVD/VHS-Verwertungen und bei Video-on-
Demand-Verwertungen in angemessener Héhe von bis zu
20% an samtlichen Bruttoerlésen. Von den Bruttoerlésen
werden vorab eine Verwaltungskostenpauschale in Héhe
von bis zu 10 % und sodann nachgewiesene Synchronisa-
tionskosten in Abzug gebracht.
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Sofern das ZDF im Rahmen der jeweiligen vertraglichen
Vereinbarung mit dem Produzenten auch die Verwertungs-
rechte fir unbekannte Nutzungsarten erworben hat, erfolgt
bei einer Verwertung ebenfalls eine Erlésbeteiligung nach
Abs. 1.

Bei Verwertungen von Dokumentationen und Entertain-
mentproduktionen werden die Bruttoerlése zunachst um
bis zu 35% pauschal reduziert, um dem im Vergleich zu
fiktionalen Programmen im Vorfeld weit hdéheren Auf-
wand, insbesondere beziiglich der Aufbereitung fur den
internationalen Markt, Rechnung zu tragen.

Bei Bruttoerl6sen in Hohe von bis zu 1.500 € pro Vertriebs-
vorgang findet eine Erlésbeteiligung nicht statt.

9. Entertainmentformate3

9.1. Die Anerkennung als Entertainmentformat bedarf
einer Bewertung und einvernehmlichen Festlegung
zwischen ZDF und Produzent im Einzelfall. Fur fikti-
onale Produktionen einschlieBlich des Dokudramas
wird eine Anerkennung von Formatrechten ausge-
schlossen. Nur bei einvernehmlicher Anerkennung
eines Entertainmentformats im Einzelfall gelten
nachfolgende Absétze.

9.2. Wem das Format an einer Entertainment-Produk-
tion wirtschaftlich zusteht, richtet sich danach, in
welchem Umfang Sender und Produzent die Ent-
wicklungskosten fiir das Format tragen. Wird die
Entertainmentformatentwicklung  ausschlieBlich
vom Sender finanziert, steht das Format dem Sen-
der zu. Wird die Entwicklung ausschlieBlich vom
Produzenten finanziert, steht das Format dem Pro-
duzenten zu. Diese wirtschaftliche Zuordnung bein-
haltet keine rechtliche Anerkennung eines ,Enter-
tainmentformatrechts”.

9.3.  Zu den Entwicklungskosten eines Entertainment-
formats zéhlen alle zwischen Produzent und Sender
abgestimmten Aufwendungen, die von der Ent-
wicklung der Idee bis zum produzierten Konzept,
so wie es in Einzelfolgen auf Sendung gehen soll,
anfallen. Hierzu gehéren die Kosten fir die Ent-
wicklung der Spiel-/Showidee, der Ausarbeitung
des schriftlich fixierten gestalterischen Konzepts,
des Produktionsplans, des Biihnenbildes und der
Requisiten sowie die Kosten der Herstellung einer
Pilotfolge. Projektvorschlédge mussen derart aufbe-
reitet im ZDF eingereicht werden, dass diese inhalt-
lich und wirtschaftlich beurteilt werden kénnen. Die
Parteien sind sich dariiber einig, dass entsprechen-

3 Die nachstehenden Regelungen gelten nicht, wenn der Auftragsproduktion ein
vorbestehendes, vom Produzenten erworbenes internationales Entertainment-
format zu Grunde liegt. Da das ZDF fiir diese Félle darauf hinweist, dass aus der
Formatlizenz grundsétzlich keine Nutzungseinschréankungen fiir die konkrete voll-
finanzierte Auftragsproduktion erwachsen diirfen, ist es erforderlich, dass sich der
Produzent bemiiht, das ZDF méglichst friihzeitig in die Verhandlungen mit dem
Formatrechtegeber einzubinden.
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de Aufwendungen hierfiir zum unternehmerischen
Risiko zéhlen.

9.4. Soweit sowohl der Produzent als auch der Sender
Entwicklungskosten tragen, steht das Entertain-
ment Format wirtschaftlich beiden Parteien ge-
meinsam zu. Im Fall der Umsetzung ist der Sender
verpflichtet, die Einzelfolgen des Entertainmentfor-
mats mit dem mitentwickelnden Produzenten zu
realisieren. Ziffer 10 S. 2 gilt entsprechend.

9.5. Wird das Entertainmentformat, soweit es gemal
Ziffer 9.2 und 9.4 wirtschaftlich sowohl Produzent
als auch Sender gemeinsam zusteht, verwertet (z.B.
durch Verkauf ins Ausland oder durch Vermarktung
von Begleitprodukten, die vom Format abgeleitet
sind), teilen sich Produzent und Sender die hieraus
erzielten Bruttoerlése, abziiglich vertriebsbeding-
ter, direkt zurechenbare Einzelkosten, entspre-
chend dem Finanzierungsanteil bezogen auf das
Format. Die Verwertung erfolgt grundsétzlich nur
durch eine der beiden Parteien, die die andere Par-
tei an den Erlésen beteiligt. Die Entscheidung, ob
und welche Art von Verwertung des Formats erfol-
gen soll, treffen Produzent und Sender gemeinsam,
wobei die Zustimmung zu einer Verwertung nicht
wider Treu und Glauben verweigert werden darf.
Wenn das Format verwertet werden soll, hat der
Produzent als erster das Recht, diese Verwertung
zu Ubernehmen. Bei einer vom ZDF nachgewiese-
nen Verwertungsméglichkeit wird der Produzent
die Verwertung durch das ZDF bzw. ZDF Enterprise
nicht wider Treu und Glauben verweigern.

9.6. Wird die Formatentwicklung ganz oder anteilig
vom Produzenten finanziert und bietet er sie dem
ZDF an, verstandigen sich die Parteien dariiber, ob
der Sender die abgestimmten Entwicklungskosten
des Produzenten gemaB Ziffer 9.3 Gbernimmt oder
sie durch eine (gegebenenfalls auch anteilige) Ent-
wicklungspauschale z.B. pro Sendung abgilt, mit
der Folge, dass das Format wirtschaftlich ganz bzw.
anteilig dem ZDF zuzurechnen ist.

9.7. Hat der Produzent im Einzelfall fir ein von ihm ent-
wickeltes Entertainmentformat, das wirtschaftlich
dem ZDF zuzuordnen ist, eine nachgewiesene Ver-
wertungsmaglichkeit, gilt Ziffer 3.4. dieser Verein-
barung entsprechend. In diesem Fall teilen sich die
Parteien die erzielten Bruttoerlése i.S. von Ziffer 9.5
halftig.

10. Produzentenbindung

Soweit Stoffe und Formate von einem Produzenten oder
einem sonstigen Rechteinhaber entwickelt und von einem
Produzenten an das ZDF herangetragen werden, ist mit
der Realisierung der Produktion der anbietende Produzent
zu beauftragen. Dies gilt nicht, soweit aus Griinden, die in
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der Sphére des anbietenden Produzenten liegen oder von
ihm zu vertreten sind, dem ZDF die Realisierung der Pro-
duktion mit diesem Produzenten nicht zumutbar ist.

11. Zahlungsziele

Das ZDF vereinbart in seinen Auftragsproduktionsvertra-
gen regelmifBig folgende Zahlungsziele um eine ange-
messene Liquiditat im Produktionsprozess sicherzustellen:

— 20% bei Vertragsabschluss gegen Bankbiirgschaft

— 40% bei Drehbeginn gegen Bankbiirgschaft, Kreditli-
nie oder Konzernbiirgschaft

— 30% bei Rohschnitt

— 10% bei Abnahme gegen Erfiillung samtlicher vertrag-
licher Verpflichtungen

Produktionen aus dem Bereich Entertainment unterliegen
individuellen Zahlungszielen unter Berlicksichtigung ei-
nerseits der Aufzeichnung- und andererseits der Abnah-
me- bzw. Sendungsdaten der Produktion.

12. Biirgschaften und Kreditlinien

Sofern ein Produzent mehrjahrig mit dem ZDF (oder einer
Landesrundfunkanstalt) beanstandungsfrei zusammenge-
arbeitet hat, verzichtet das ZDF auf Biirgschaften fiir Vor-
auszahlungsvolumina (Kreditlinie) im Rahmen von Produk-
tions- und Entwicklungsvertragen wie folgt:

bei Fiktion und Entertainment ................. bis zu€ 300.000,
bei Dokumentationen ........cccccecevrcnunnne. bis zu€ 200.000,
im Falle von Debutfilmen, auf deren

Beitrag aus wichtigen programmlichen

Griinden nicht verzichtet werden soll,.....bis zu€ 100.000

pro Produzent.

Hat ein Produzent mindestens finf fiktionale Produkti-
onsvertrdge bzw. Vertrdge zu Entertainmentproduktionen
beanstandungsfrei fur das ZDF oder eine Landesrund-
funkanstalt erfillt, muss er Biirgschaften nur fur Voraus-
zahlungsvolumina erbringen, die 600.000 € pro Produzent
Uberschreiten .

Hat ein Produzent mindestens fiinf Vertrage zu Dokumen-
tationen beanstandungsfrei fiir das ZDF oder eine Lan-
desrundfunkanstalt erfillt, muss er Biirgschaften nur fur
Vorauszahlungsvolumina erbringen, die 400.000€ pro
Produzent liberschreiten 5.

Vorstehende Regelungen gelten nicht, sofern Umstande
bekannt sind, die Zweifel an einer ausreichenden Bonit&t
des Produzenten begriinden. Neben Bankbirgschaften
kénnen Konzernbiirgschaften als gleichwertig anerkannt
werden. Dariiber hinaus wir das ZDF im Einzelfall alterna-
tive Sicherungsmittel prifen.

4 Dies gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch den ZDF-Verwaltungsrat.
5 Dies gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch den ZDF-Verwaltungsrat.
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13. Vertrag und Vertragsschluss

Das ZDF ist bestrebt, die Vertragserstellung und -abwick-
lung so effektiv wie mdglich zu gestalten. Ohne vertragli-
che Grundlage kénnen Zahlungen nicht geleistet werden.
Damit Vertrdge méglichst frithzeitig, im angestrebten Re-
gelfall mindestens sechs Wochen vor Produktionsbeginn
abgeschlossen werden kénnen, miissen Kalkulationen mit
entsprechendem frithzeitigem Vorlauf eingereicht wer-
den.

14. Laufzeit

Das ZDF wird diese Rahmenbedingungen zunichst fiir
die Beitragsperiode vom 1.1.2017 bis 31.12.2020 bei der
Beauftragung von Auftragsproduktionen zur Anwendung
bringen. Zu Fragen der praktischen Umsetzung und zur
Anwendung der Rahmenbedingungen wird das ZDF in
der Regel jahrliche Konsultationen mit den Produzenten
oder den von ihnen benannten Produzentenverbanden
durchfihren.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.
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ECKPUNKTEVEREINBARUNG

Uber die vertragliche Zusammenarbeit zu

Film-/Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen und vergleichbare

PRAAMBEL

Nachdem die Bedingungen der Zusammenarbeit aus
dem Jahr 2015 zum 30.12.2016 von der Allianz Deut-
scher Produzenten — Film & Fernsehen elV. aufgekiin-
digt wurden, haben ARD und die Produzentenallianz
sowie — als neue, weitere Verhandlungspartner auf Pro-
duzentenseite — der VAFP sowie der Film und Medi-
en Verband NRW seit Ende 2016 Verhandlungen (ber
eine neue Eckpunktevereinbarung Uber die vertragli-
che Zusammenarbeit zu Film-/Fernseh-Gemeinschafts-
produktionen gefiihrt, die die entsprechende Verein-
barung aus dem Jahr 2015 fiur die ARD ersetzen soll.
Das nachstehende Verhandlungsergebnis setzt die Anfor-
derungen der Protokollerklarung aller Ldnder zu § 11 d
Abs. 2 des 22. Rundfunkénderungsstaatsvertrages fir die-
sen Bereich bereits vollumfanglich um.

Bei der Eckpunktevereinbarung handelt es sich um Rah-
menbedingungen, von denen zugunsten der Produzenten
und bei Sonderkonstellationen (z.B. internationale Kopro-
duktionen) abgewichen werden kann.

Diese Vereinbarung ersetzt fir Film-/Fernseh-Gemein-
schaftsproduktionen mit der ARD die Eckpunktevereinba-
rung vom 10.09./20.10.2015 Ulber die vertragliche Zusam-
menarbeit zu Film-/Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen
und vergleichbare Kino-Koproduktionen.

§1

Anwendungsbereich

Die Parteien sind sich einig, dass die vorliegend vereinbar-
ten Bedingungen zu Gemeinschaftsproduktionen inner-
halb des Filmférderabkommens (FFA)' fiir andere Produk-
tionsformen im Hinblick auf die dort regelméBig abwei-
chenden Finanzierungen nicht verbindlich sind. Die ARD
wird diese Bedingungen allerdings auch bei Kino-Kopro-
duktionen auBerhalb von Gemeinschaftsproduktionen,
die eine Produktionsférderung durch die FFA erhalten,

1 Protokollnotiz: Die Bedingungen dieser Vereinbarung gelten fiir Gemeinschafts-
produktionen innerhalb der FFA auch unabhéngig von etwaigen Zufinanzierungen
regionaler Filmférderungen; (in der Regel) jedoch nicht bei Finanzierungen allein
durch regionale Filmférderungen.
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Kino-Koproduktionen der ARD

Mai 2019

zugrunde legen, soweit die Finanzierungskonstellationen
vergleichbar sind.

Die hierin vereinbarten Bedingungen gelten fir alle Gen-
res von Gemeinschaftsproduktionen. Sie gelten nicht fir
Gemeinschaftsproduktionen, an denen sich ausschlieBlich
ARTE mit eigenem Finanzierungsanteil beteiligt.

§2
Clusterung der Gemeinschaftsproduktionen auf
Basis des Finanzierungsanteils der ARD

Zur Starkung der Auswertungsmdoglichkeiten der Produ-
zenten wird mit diesen neuen Eckpunkten erstmals durch-
géngig eine Differenzierung der Rechteeinrdumung nach
Finanzierungsbeteiligung der ARD vorgenommen. Da-
nach richtet sich der Umfang der zu erwerbenden Rechte
der ARD sowie die Auswertungsmaglichkeiten des Produ-
zenten zukinftig nach der Zugehorigkeit der Produktion
zu einem der folgenden Finanzierungs-Cluster. Die Ein-
gruppierung der individuellen Gemeinschaftsproduktion
erfolgt auf Basis des Verhéltnisses des Netto-Finanzie-
rungsanteils der ARD einschlieBlich der ARTE-Beteiligung
zu den deutschen Netto-Herstellungskosten:

Erstes Cluster
Finanzierungsanteil der ARD unter 18 % und bis zu Netto-

Gesamtherstellungskosten von maximal € 3 Mio.

Liegen die Netto-Gesamtherstellungskosten tiber € 3 Mio.
bedarf es einer gesonderten Vereinbarung.

Zweites Cluster
Finanzierungsanteil der ARD von 18 % bis unter 30 %.

Drittes Cluster
Finanzierungsanteil der ARD von 30 % bis unter 45 %.

Viertes Cluster
Finanzierungsanteil der ARD ab 45 %.
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(2)

(3)

§3
Exklusive Nutzungsphasen /
Anzahl von Nutzungen

Erstes Cluster

a) Die Dauer der ersten exklusiven Nutzungsphase
betragt regelméBig funf (5) Jahre. Wahrend der
ersten Nutzungsphase ist der ARD insbesonde-
re das Recht zur beliebig haufigen Ausstrahlung
im Rahmen aller von ihr veranstalteten und mit-
veranstalteten Free-TV-Programme eingerdumt
(einschlieBlich der Verwendung in ARTE gem. §
6 dieser Vereinbarung).

b) Betrégt der Gesamtfinanzierungsanteil der ARD
weniger als 18 % des deutschen Anteils an den
Netto-Gesamtherstellungskosten und weniger
als € 200.000,00 - bei ARTE-Mitfinanzierung
weniger als € 250.000,00 — sind innerhalb der
Lizenzzeit max. 5 Ausstrahlungen? jeweils zu-
zuglich einer Wiederholung innerhalb von 48
Stunden im selben Programm zuléssig, wobei 1
Ausstrahlung jeweils in 4 Ausstrahlungen in den
von der ARD veranstalteten Digitalprogrammen?®
oder mitveranstalteten Free-TV-Programmen*
eingetauscht werden kann. Alternativ kann eine
Verkiirzung der ersten Nutzungsphase auf vier
(4) Jahre mit unbeschrankten Ausstrahlungen
vereinbart werden.

Zweites Cluster

Die Dauer der ersten exklusiven Nutzungsphase be-
tréagt regelméBig funf (5) Jahre. Wahrend der ersten
Nutzungsphase ist der ARD insbesondere das Recht
zur beliebig haufigen Ausstrahlung im Rahmen aller
von ihr veranstalteten und mitveranstalteten Free-TV-
Programme eingerdumt (einschlieBlich der Verwen-
dung in ARTE gem. § 6 dieser Vereinbarung).

Drittes Cluster

Die Dauer der ersten exklusiven Nutzungsphase be-
tréagt regelméBig funf (5) Jahre. Wahrend der ersten
Nutzungsphase ist der ARD insbesondere das Recht
zur beliebig hdufigen Ausstrahlung im Rahmen aller
von ihr veranstalteten und mitveranstalteten Free-TV-
Programme eingerdumt (einschlieBlich der Verwen-
dung in ARTE gem. § 6 dieser Vereinbarung).

Hierbei gilt der sog. Teilrechteverbrauch im Rahmen der Nutzung durch die dritten
Programme der ARD, d. h. eine Ausstrahlung ist dann verbraucht, wenn alle dritten
Programme jeweils einmal ausgestrahlt haben.

Fiir den Fall, dass es zu einer Verkiirzung der Free-TV-Sperrfristen im FFG kommen
sollte, stimmen sich die Vertragspartner lber eine etwaig erforderliche Anpassung
ab.

Derzeit; Digitalprogramme: tagesschau24, ONE, ARD alpha sowie mitveranstaltete
Free-TV-Programme: KiKA, phoenix, arte, 3sat
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Viertes Cluster

Die Dauer der ersten exklusiven Nutzungsphase be-
tragt regelméaBig funf (5) Jahre. Wahrend der ersten
Nutzungsphase ist der ARD insbesondere das Recht
zur beliebig haufigen Ausstrahlung im Rahmen aller
von ihr veranstalteten und mitveranstalteten Free-TV-
Programme eingerdumt (einschlieBlich der Verwen-
dung in ARTE gem. § 6 dieser Vereinbarung).

Beginn der ersten Nutzungsphase

Die erste Nutzungsphase beginnt mit Erstausstrah-
lung, spatestens jedoch 15 Monate ab vertraglicher
Free-TV-Verflgbarkeit, entsprechende Mitteilung des
Produzenten an die ARD vorausgesetzt.

Der Produzent sichert zu, einen Antrag auf Verkdr-
zung der regelméBigen Sperrfrist fiir die Auswertung
durch frei empfangbares Fernsehen und Free-VoD
gemal den §§ 53 ff FFG zu stellen, soweit drei Mo-
nate nach Erstauffiihrung (Kino) keine vertragliche
Vereinbarung mit Dritten zur Pay-TV-Verwertung ge-
troffen wurde und alle sonstigen erforderlichen Vor-
aussetzungen fir eine Sperrfristenverkiirzung gemaB
FFG vorliegen.

Erste Nutzungsphase von sieben Jahren

Abweichend von § 3 Absatz 1 bis 4 betragt die erste
Nutzungsphase — mit oder ohne ARTE-Finanzierungs-
beitrag — sieben (7) Jahre, wenn der Finanzierungs-
anteil der ARD bei einem deutschen Finanzierungs-
anteil bis zu € 3 Mio. mindestens 45%, bei einem
Budget bis zu € 5 Mio. mindestens 35%, bei einem
Budget bis zu € 10 Mio. mindestens 30% und bei ei-
nem Budget tiber € 10 Mio. mindestens 25% betragt.

Zweite Nutzungsphase

Die ARD erhalt eine Option fiir weitere Nutzungen,
nach Vereinbarung auch uneingeschrankt, in einer
zweiten exklusiven Nutzungsphase. Die Option ist
spatestens bis zwdlf (12) Monate vor Ablauf der ers-
ten Nutzungsphase auszuliben. Die zweite Nutzungs-
phase betrdgt — mit oder ohne Wahrnehmung der
Option auch fir ARTE — drei (3) Jahre. Mit Wahrneh-
mung der Option fiir die zweite Nutzungsphase wird
ein angemessenes Lizenzentgelt zu marktiblichen
Bedingungen vereinbart. Mit entsprechender Verein-
barung gehen die Rechte auf die ARD iber.

Weitere Nutzungsphasen

Hat die ARD die Option fur die zweite Nutzungspha-
se ausgelbt, so werden die entsprechenden Rechte
der ARD durch den Produzenten fiir die Zeit nach
Ablauf der zweiten Nutzungsphase vorrangig dem
koproduzierenden Sender angeboten; die ARD wird
sich zu dem Angebot unverziglich duBern.
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§4
Falligkeit der Verglitung /Sendelizenz

(1) Die vereinbarte Vergiitung (Koproduktions- und Li-
zenzanteil) wird in der Regel wie folgt gegen Besi-
cherung im jeweils iiblichen Umfang fallig: 20% bei
Vertragsabschluss, 40% bei Drehbeginn, 30% bei
Rohschnittabnahme, 10% bei Endabnahme.

(2) Die ARD erklart weiterhin die Bereitschaft, auf den
pauschalen Abzug fiir redaktionelle Betreuung zu
verzichten.

§5

Einstrahlungsschutz / Geolocation

Die ARD ist bei der Nutzung ihrer Abrufrechte zur Anwen-
dung von Geolocation nach MaBgabe der nachstehenden
Regelungen in § 10 Absatz 1 lit. d) und § 10 Absatz 2 lit. i)
verpflichtet. Ein gleichzeitig mit einer Sendung erfolgen-
des Live-Streaming des Programms ist dem Senderecht
zuzuordnen.

§6
ARTE-Rechte

(1) ARTE-Nutzungsrechte fur Frankreich werden nur bei
einem Finanzierungsanteil von ARTE eingerdumt.

(2) Fir den Fall, dass ARTE-Rechte — zu einem spateren
Zeitpunkt — seitens der ARD begehrt werden, verfiig-
bar sind und vom Produzenten libertragen werden
kénnen, erhalt der Produzent 50 % der von ARTE ge-
leisteten Gesamtvergiitung unter Beriicksichtigung
der auch bisher vereinbarten Vorabzugskosten. Eine
Beteiligung des Produzenten an den Erlésen aus ei-
ner Ubertragung der ausschlieBlich deutschen Nut-
zungsrechte an ARTE findet nicht statt.

§7
Pay-TV-Rechte / Pay-TV-Nutzungen

(1) Pay-TV-Nutzung vor Erstausstrahlung im Free-TV
Im Hinblick auf die Pay-TV-Nutzung vor Erstausstrah-
lung im Free-TV wird folgende Regelung getroffen:

a) Erstes Cluster
Eine Pay-TV-Nutzung vor Erstausstrahlung im
Free-TV kann erfolgen, wenn die Pay-TV-Nutzung
keine zeitliche Verschiebung des derzeit iibli-
chen Free-TV-Nutzungsbeginns bewirkt ([Pay-TV-
Nutzung] maximal innerhalb der 18-monatigen
Kinovorabspielzeit).
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b) Zweites Cluster

Eine Pay-TV-Nutzung vor Erst-Ausstrahlung im
Free-TV kann erfolgen, wenn der Pay-TV-Veran-
stalter sich im Sinne eines Finanzierungsbeitra-
ges unmittelbar und nachweislich an der Herstel-
lung der Produktion beteiligt hat und unter der
Voraussetzung, dass die Pay-TV-Nutzung keine
zeitliche Verschiebung des derzeit tiblichen Free-
TV-Nutzungsbeginns bewirkt ([Pay-TV-Nutzung]
maximal innerhalb der 18-monatigen Kinovorab-
spielzeit).

Eine Pay-TV-Nutzung vor Erst-Ausstrahlung im
Free-TV kann ohne einen Finanzierungsbeitrag
des Pay-TV-Veranstalters nur im Ausnahmefall
und mit Zustimmung der ARD und grundsétzlich
innerhalb der 18-monatigen Kino-Vorabspielzeit
erfolgen.

Die Zustimmung fur eine Pay-TV-Nutzung vor
Erst-Ausstrahlung im Free-TV gilt als erteilt, wenn
ein bzw. mehrere Verleiher/Verwerter sich mit ei-
ner Minimum Garantie zur Erlangung der deut-
schen Verwertungsrechte beteiligen, die mindes-
tens 10 % der (bei internationalen Koproduktio-
nen: deutschen) Gesamtnettoherstellungskosten
abdeckt.

c) Dirittes Cluster

Eine Pay-TV-Nutzung vor Erst-Ausstrahlung im
Free-TV kann erfolgen, wenn der Pay-TV-Veran-
stalter sich im Sinne eines Finanzierungsbeitra-
ges unmittelbar, nachweislich und nicht unerheb-
lich an der Herstellung der Produktion beteiligt
hat und unter der Voraussetzung, dass die Pay-
TV-Nutzung keine zeitliche Verschiebung des
derzeit Ublichen Free-TV-Nutzungsbeginns be-
wirkt ([Pay-TV-Nutzung] maximal innerhalb der
18-monatigen Kinovorabspielzeit).

Eine Pay-TV-Nutzung vor Erst-Ausstrahlung im
Free-TV kann ohne einen Finanzierungsbeitrag
des Pay-TV-Veranstalters nur im Ausnahmefall
und mit Zustimmung der ARD und grundsétzlich
innerhalb der 18-monatigen Kino-Vorabspielzeit
erfolgen.

d) Viertes Cluster

Eine Pay-TV-Nutzung vor Erst-Ausstrahlung im
Free-TV kann erfolgen, wenn der Pay-TV-Ver-
anstalter sich im Sinne eines Finanzierungs-
beitrages unmittelbar, nachweislich und nicht
unerheblich an der Herstellung der Produktion
beteiligt hat und unter der Voraussetzung, dass
die Pay-TV-Nutzung keine zeitliche Verschiebung
des derzeit Ublichen Free-TV-Nutzungsbeginns
bewirkt ([Pay-TV-Nutzung] maximal innerhalb
der 18-monatigen Kinovorabspielzeit). In allen
anderen Fallen dieses Clusters liegen die Pay-TV-
Rechte bei der ARD.
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(2) Pay-TV-Nutzung nach den Nutzungsphasen der ARD
Pay-TV-Nutzungen nach Ablauf der Nutzungsphasen
der ARD bediirfen keiner Abstimmung mit der ARD.

(3) Pay-TV-Nutzung innerhalb der Nutzungsphasen der
ARD
Pay-TV-Nutzungen innerhalb der Nutzungsphasen
der ARD sind — nach vorheriger Abstimmung mit und
Zustimmung durch die ARD — im Sinne von Lizenz-
fenstern vorstellbar unter der Voraussetzung, dass
dadurch die jeweilige Nutzungsphase der ARD um
die Pay-TV-Nutzungszeit verlangert wird.

(4) Erlése aus Pay-TV-Nutzung
Finanzierungsbeitrage fir Pay-TV-Nutzungen nach
Absatz 1 dienen der Finanzierung der Produktion und
sind entsprechend zu verwenden.

§8

Programmfamilie

Es besteht Einvernehmen, dass die Nutzung von Free-TV-
Rechten an Gemeinschaftsproduktionen in allen eigen-
und mitveranstalteten Programmen der ARD erfolgen
kann. Fiir ARTE vgl. § 6 dieser Vereinbarung.

§9
Gemeinschaftsproduktion mit Beteiligung des
ORF/der SRF und &sterreichischer/schweizerischer
Foérderung/en

Die beim Produzenten verbleibenden exklusiven Rechte
fur die Lizenzgebiete Osterreich (einschlieBlich Siidtirol)/
Schweiz (mit Ausnahme der Nutzung der Rechte zur Ver-
wertung in 3sat, die der ARD in Osterreich (einschlieBlich
Sudtirol) und der Schweiz eingerdumt werden) dirfen
erstmals friihestens zeitgleich mit Erstausstrahlung durch
die ARD genutzt werden. Dies gilt nicht, wenn der Betrag
der finanziellen Beteiligung von ORF oder SRF Uber dem
der ARD (d.h. der beteiligten Landesrundfunkanstalten
zzgl. Degeto und/oder ARTE) liegt oder der Landeran-
teil (Senderanteil plus Férder- und Finanzierungsmittel)
von Osterreich oder der Schweiz bei iiber 50% der Ge-
samtherstellungskosten liegt.

Der jeweilige Inhaber des Erstausstrahlungsrechts be-
muiht sich, soweit moglich, um eine Abstimmung mit dem
jeweils anderen an der Finanzierung beteiligten Sender
hinsichtlich eines eventuellen gemeinsamen Erstausstrah-
lungstermins.

Die Sender werden auf Ersuchen des jeweils anderen an
der Finanzierung beteiligten Senders das Recht zur Zu-
génglichmachung nur unter Anwendung von Geoloca-
tionsmaBnahmen nutzen. Sie verwenden dabei handels-
Ubliche Systeme ohne fiir deren Wirksamkeit zu haften. Die
beteiligten Sender werden sich tber die Notwendigkeit
eines wechselseitigen Geolocation des Live-Streamings
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(Simulcast) bis jeweils beide die Erstausstrahlung vorge-
nommen haben bilateral verstdndigen. Das gilt entspre-
chend, wenn Produzent die exklusiven Rechte fir die Li-
zenzgebiete Osterreich und/oder Schweiz zuriickbehélt
und erst zu einem spé&teren Zeitpunkt an einen Sender in
diesen Gebieten lizensiert.

§10
Online-Rechte

Zum Erwerb und der Nutzung von VoD-Rechten werden
folgende Regelungen getroffen:

(1) Definitionen
Nachfolgend genannte Begriffe werden fir diese
Vereinbarung wie folgt definiert:

+Abrufrechte/Video-On-Demand (VoD)"

Unter Abrufrechten/Video-On-Demand (VoD) wird
das Recht der &ffentlichen Zuganglichmachung i. S.
d. § 19a UrhG verstanden.

.Free-VoD"

Bei einer Free-VoD-Nutzung erbringt der Abrufende
keine unmittelbare und/oder mittelbare entgeltliche
Gegenleistung fir den Abruf. Ausgenommen hiervon
sind Rundfunkbeitrage, Gebiihren oder Steuern, die
von staatlichen Einrichtungen oder von ihnen beauf-
tragten Dritten erhoben werden sowie Entgelte, die
an Kabelanbieter, Telekommunikationseinrichtungen
oder an sonstige Plattformbetreiber als Gebuhr fiir
den Zugang zu einem Biindel von Angeboten zu ent-
richten sind. Im Ubrigen wird beziiglich der Werbe-
und Sponsoring-Freiheit der VoD-Angebote der ARD
auf die staatsvertraglichen Vorgaben verwiesen.

+~Pay-VoD"

Bei einer Pay-VoD-Nutzung erbringt der Abrufende
eine unmittelbare oder mittelbare entgeltliche Ge-
genleistung fiir den Abruf, wobei insbesondere auch
die entgeltliche Méglichkeit des Bezugs einzelner
oder einer Mehrzahl von Abrufen, beispielsweise als
Abonnent eines Abrufdienstes oder nach vorheriger
Bezahlung (,Prepaid”) eine entgeltliche Gegenleis-
tung auch fur den einzelnen Abruf darstellt. Werbe-
und/oder sponsorfinanzierte VoD-Angebote stellen
keine Pay-VoD-Angebote dar. Die Bereitstellung von
Pay-VoD-Angeboten ergénzt bzw. substituiert die bis-
her im Rahmen des AV-Vertriebs erfolgte Verwertung
sowie die Vermietung von Bild/Tontrégern.

a) ,VoD-EST/VoD-DTO (Electronic-Sell-Through/
Download-To-Own)": Hierbei hat der Abrufende
gegen Entgelt (Pay-VoD) die Méglichkeit, die je-
weilige ausschlieBlich zum Download vorgesehe-
ne audiovisuelle Produktion, ganz, teilweise und/
oder ausschnittsweise dauerhaft zu vervielfilti-
gen und zu nutzen, sowie Eigentimer des oder
der Vervielfaltigungsstiicke zu werden.
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(2)

b)

c)

d)

.VoD-Rental": Hierbei hat der Abrufende gegen
Entgelt (Pay-VoD) die Méglichkeit, die zur vori-
bergehenden Speicherung und damit verbunde-
nen Vervielféltigung freigegebene audiovisuelle
Produktion ganz, teilweise und/oder ausschnitts-
weise flr einen begrenzten Zeitraum zu nutzen,
wobei jedoch der einzelne Abruf auf dem Rech-
ner des Nutzers max. 30 Tage verfiigbar sein darf.

»~Subscription-VoD (S-VoD)": Hierbei hat der Ab-
rufende gegen regelmaBig zu zahlendes Entgelt
(Pay-VoD) unbegrenzten Zugang zu spezifischen
VoD-Inhalten.

+Geolocation”: Der Einsatz von handelstiblichen
oder von der ARD generell angewendeten Tech-
niken zur territorialen Begrenzung des Abrufes
von VoD-Angeboten, ohne Garantie und Haftung
fur die Wirksamkeit.

Free-VoD-Rechte

Der ARD stehen fiir und in ihren Nutzungsgebieten
bis zum Ende ihrer Nutzungsphasen die Free-VoD-
Rechte exklusiv zu. Eine Verwertung der Free-VoD-
Rechte fiir und in den Nutzungsgebieten der ARD
durch den Produzenten oder von ihm beauftragten
Dritten ist vorbehaltlich nachstehender Regelung zur
Programmbewerbung ausgeschlossen. Die Nutzung
durch die ARD kann jedoch nur in folgendem Um-
fang erfolgen:

a)

b)

c)

d)

Erstes Cluster

Innerhalb dieses Clusters kann die ARD die je-
weilige Gemeinschaftsproduktion in voller Linge
(auch in Teilen) in deutscher Sprache innerhalb
von sieben (7) Tagen nach Erstausstrahlung und
nach jeder Wiederholung der Offentlichkeit zum
Abruf bereitstellen.

Zweites Cluster

Innerhalb dieses Clusters kann die ARD die je-
weilige Gemeinschaftsproduktion in voller Lange
(auch in Teilen) in deutscher Sprache innerhalb
von dreiBig (30) Tagen nach Erstausstrahlung so-
wie jeweils sieben (7) Tage nach jeder Wiederho-
lung der Offentlichkeit zum Abruf bereitstellen.

Drittes Cluster

Innerhalb dieses Clusters kann die ARD die je-
weilige Gemeinschaftsproduktion in voller Lange
(auch in Teilen) in deutscher Sprache innerhalb
von dreiBig (30) Tagen nach Erstausstrahlung so-
wie jeweils dreiBig (30) Tage nach jeder Wieder-
holung der Offentlichkeit zum Abruf bereitstel-
len.

Viertes Cluster

Innerhalb dieses Clusters kann die ARD die je-
weilige Gemeinschaftsproduktion in voller Linge
(auch in Teilen) in deutscher Sprache innerhalb
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e)

f)

9)

h)

von sechs (6) Monaten nach Erstausstrahlung so-
wie jeweils 30 Tage nach jeder Wiederholung der
Offentlichkeit zum Abruf bereitstellen.

Online First / Online Only

Im engen zeitlichen Umfeld, jedoch nicht fru-
her als 48 Stunden vor dem Tag der jeweiligen
Ausstrahlung und nur unter Wahrung der Sperr-
fristen des FFG bzw. der auf dessen Grundlage
ergangenen Vorgaben der FFA, kann die ARD
die Produktion ganz oder in Teilen 6ffentlich zu-
ganglich machen, wobei im Falle der Erstnutzung
deren Nutzungsphase dann spéatestens mit der
Bereitstellung zum Abruf beginnt.

Die ARD ist berechtigt, nach MaBgabe von
Telemedienkonzepten (z. B. besonderen Pro-
grammschwerpunkten oder aufgrund externer
Anl&sse) entsprechend den Vorgaben des Rund-
funkstaatsvertrages jede Produktion auch ohne
vorausgehende Fernsehausstrahlung im zweiten
Cluster fiir einen Zeitraum von bis zu 7 (sieben)
Tage bis zu zweimal pro Nutzungsphase und im
dritten und vierten Cluster fiir einen Zeitraum von
bis zu 30 (dreiBig) Tagen bis zu zweimal pro Nut-
zungsphase, in beiden Fallen jedoch frihestens
12 Monate nach Erstausstrahlung im Free-TV 6f-
fentlich zuganglich zu machen.

Ausschnittnutzung zur Bewerbung

Daneben sind beide Parteien auf nicht-exklusi-
ver Basis berechtigt, die jeweilige Produktion in
deutscher Sprache zur Bewerbung der Produk-
tion, insbesondere zur Programmbewerbung,
in Ausschnitten bis maximal 10 Minuten, jedoch
nicht mehr als 25 % der Gesamtlénge der Pro-
duktion, auch schon mit rundfunkiblichem Vor-
lauf vor Beginn des Nutzungszeitraumes, jedoch
nur bei Wahrung der Sperrfristen des FFG bzw.
der auf dessen Grundlage ergangenen Vorgaben
der FFA im Hinblick auf die Produktion zum Abruf
bereitzustellen.

Gemeinschaftsproduktion mit ARTE

Im Falle von Gemeinschaftsproduktionen mit
ARTE und/oder im Falle der mit dem Produzen-
ten gemeinsam erfolgenden Verwertung der
Rechte fir ARTE durch die ARD stehen ARTE bzw.
der ARD die vorgenannten Rechte auch beziig-
lich der franzésischen Sprache, fir letztere je-
doch nur nicht-exklusiv, soweit einzelvertraglich
nicht etwas anderes vereinbart ist, auch zur Nut-
zung in Abrufdiensten von ARTE zu.

Erwerb weitergehender Free-VoD-Rechte

Der Erwerb Uber lit. a) bis g) hinausgehender
Free-VoD-Rechte bedarf der gesonderten Ver-
einbarung mit dem Produzenten. Soweit Pro-
duktionen einvernehmlich zwischen ARD und
Produzent von vorneherein aufgrund besonderer
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Anl&sse und/oder im Hinblick auf besondere Ver-
anlassungen hin produziert werden, kann dieser
erweiterte Rechteumfang auch schon unmittel-
bar im zu schlieBenden Produktionsvertrag ver-
einbart werden.

Andernfalls ist ein ergénzender Rechteerwerb
notwendig, der nur zeitlich nachgelagert - re-
gelmaBig nicht vor Ablauf von 2 (zwei) Monaten
nach Kinostart — und unabhéangig vom Abschluss
des Produktionsvertrages vereinbart werden
darf. Der Abschluss des Produktionsvertrages
darf weder vom Verzicht der ARD auf die Mdg-
lichkeit dieses ergénzenden Rechteerwerbs,
noch vom Erwerb dieser ergédnzenden Rechte ab-
hangig gemacht werden. Der Produzent bemiiht
sich, im Rahmen seiner Vereinbarungen mit Drit-
ten dafiir Sorge zu tragen, dass ein ergéanzender
Rechteerwerb durch die ARD zu angemessenen
Konditionen méglich bleibt.

Geolocation

Die VoD-Angebote der ARD erfolgen, soweit es
sich nicht nur um eine ausschnittsweise Nutzung
handelt, nur unter Anwendung von Geolocation,
die einen Zugriff auBerhalb des deutschsprachi-
gen Europas (Deutschland, Osterreich, Schweiz
und Liechtenstein, nicht aber Sudtirol (Alto
Adige)) ausschlieBt. Dies gilt auch im Fall von
Nutzungen durch ARTE mit der MaBgabe, dass
zusétzlich der Zugriff aus Frankreich méglich
bleibt.®

(3) Pay-VoD-Rechte / S-VoD-Sperre

a)

b)

)

Erstes Cluster

Dem Produzenten stehen in- und auBerhalb der
Nutzungsgebiete der ARD die exklusiven Pay-
VoD-Rechte zu. Die Nutzung der S-VoD-Rechte
durch den Produzenten oder einen von ihm beauf-
tragten Dritten ist innerhalb von sieben (7) Tagen
nach Erstausstrahlung der ARD nicht zulassig.

Zweites Cluster

Dem Produzenten stehen in- und auB3erhalb der
Nutzungsgebiete der ARD die exklusiven Pay-
VoD-Rechte zu. Die Nutzung der S-VoD-Rechte
durch den Produzenten oder einen von ihm be-
auftragten Dritten ist einen (1) Monat vor und vier
(4) Monate nach Erstausstrahlung der ARD nicht
zulassig.

Drittes Cluster
Dem Produzenten stehen in- und auBerhalb der
Nutzungsgebiete der ARD die exklusiven Pay-

5  Beivertraglich vereinbarter Beschrankung des Nutzungsgebiets der ARD auf einen
Teil des deutschsprachigen Europas nimmt die ARD zur Kenntnis, dass nach Auffas-
sung der Produzenten in diesen Fallen die Anwendung von Geolocation -Techniken
auf eine entsprechende territoriale Beschrankung ausgerichtet sein sollte.
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d)

e)

f)

g)

h)

VoD-Rechte zu. Die Nutzung der S-VoD-Rechte
durch den Produzenten oder einen von ihm be-
auftragten Dritten ist einen (1) Monat vor und elf
(11) Monate nach Erstausstrahlung der ARD nicht
zulassig.

Viertes Cluster

Die Aufteilung der Pay-VoD-Rechte ist im Pro-
duktionsvertrag individuell zu vereinbaren. So-
weit auf Basis der individuellen Zuordnung die
S-VoD-Rechte beim Produzenten liegen, ist eine
Nutzung dieser Rechte einen (3) Monate vor und
zwolf (12) Monate nach Erstausstrahlung der
ARD ausgeschlossen.

Beginn der S-VoD-Sperren

Soweit eine Nutzung der S-VoD-Rechte zum
Schutze der Exklusivitdt der Senderechte ge-
sperrt ist, ist der Beginn diese Sperre regelmaBig
abhangig von der jeweiligen Erstausstrahlung
des Senders. § 3 Absatz 5 gilt entsprechend. In
keinem Fall beginnt die S-VoD Sperrfrist jedoch
vor Beginn der Free-TV-Verfligbarkeit.

Individuelle Regelung zur S-VoD- und Pay-VoD
Nutzung

Liegt der Finanzierungsanteil der ARD tber € 1,5
Mio. erfolgt eine individuelle Regelung zu S-VoD-
und Pay-VoD Nutzung.

Im Sinne der in der Préambel der Vereinbarung
enthaltenen Offnungsklausel werden die Par-
teien bei Produktionen des ersten und zweiten
Clusters auf jeweilige Anfrage hin im Einzelfall
wohlwollend prifen, ob unter Beriicksichtigung
der beiderseitigen Interessen eine Reduzierung
der Sperrfrist gegen beispielsweise eine Erho-
hung der Verweildauer erfolgen kann.

VoD-EST/VoD-DTO

VoD-EST/VoD-DTO steht dem Produzenten in al-
len Nutzungsphasen zur alleinigen Verwertung
zu. Die von den Abrufenden hierfiir zu entrich-
tenden Entgelte miissen marktiiblich sein®.

Rechteverwertung durch Dritte

Soweit die jeweilige Vertragspartei nach diesen
Regelungen Inhaber von VoD Rechten ist, kann
sie diese unter Beriicksichtigung der weiteren
Regelungen dieser Vereinbarung zur Verwertung
an Dritte lizenzieren.

Geolocation durch Produzenten

Der Produzent hat bei der Nutzung/Vergabe der
bei ihm verbleibenden Pay-VoD-Rechte zur Ver-
wertung auBerhalb der exklusiven Nutzungsge-

Dabei ist bei der Bemessung des Verbraucherendpreises die Substitution der her-
kémmlichen AV-Auswertung durch VoD-EST/VoD-DTO und die Unterscheidung zu
VoD-Rental als Substitut der Vermietung von Bild-/Tontrdgern zu beriicksichtigen.
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biete der ARD fiir einen Schutz vor Abrufmég-
lichkeiten in den exklusiven Nutzungsgebieten
von der ARD in deutscher Sprache und bei Nut-
zungen durch ARTE bei vereinbarter Exklusivitat
auch in franzdsischer Sprache durch einen Ein-
satz von Geolocation gemaf der in § 10 Absatz 1
lit. d) dargestellten Grundséatze Sorge zu tragen,
hiervon ausgenommen ist eine Verwertung lber
VoD-EST und VoD-DTO.

§11
Isolierte Online-Stellung auf Drittplattformen

Eine isolierte Online-Stellung ganzer Gemeinschaftspro-
duktionen durch die ARD auf Drittplattformen aufB3erhalb
der Senderprédsenzen der ARD findet nicht statt. Aus-
schnittsweise Nutzungen zur Bewerbung der Produktion
auf Drittplattformen bzw. in sozialen Netzwerken (z.B. Fa-
cebook, YouTube, Instagram, etc.) sind jedoch méglich.

§12
Entscheidung liber die Beteiligung der ARD an
einer Gemeinschaftsproduktion

Die ARD ist um eine jeweils zeitnahe Entscheidung iiber
eine Beteiligung der ARD an einer ihr angebotenen Ge-
meinschaftsproduktion bemiht. Fordert der Produzent die
ARD (den zustédndigen Redakteur) schriftlich auf, sich tiber
ihre jeweilige Beteiligung zu entscheiden, wird die ARD
ihre Entscheidung innerhalb von drei (3) Monaten nach Er-
halt dieser Aufforderung treffen. Erfolgt innerhalb dieser
Frist keine Antwort, gilt das Angebot als abgelehnt.

§13
Vertragsabwicklung

Die ARD ist jeweils bemiiht, den Produktionsvertrag
zeitnah nach der Beteiligungszusage zum Abschluss zu
bringen. Voraussetzung hierfiir ist, dass der Produzent
seinerseits alle erforderlichen Mitwirkungshandlungen
fristgerecht erbringt. Die Produzenten und die ARD wer-
den versuchen, die fiir eine zligige Vertragserstellung
erforderlichen weiteren Schritte und Ablaufe gemeinsam
abzustimmen.

§14
Geltungsdauer

Diese Eckpunktevereinbarung tritt drei (3) Monate nach
Unterzeichnung in Kraft und hat eine Mindestlaufzeit bis
31.12.2021. Sie verlangert sich automatisch jeweils um ein
(1) Jahr, wenn sie nicht sechs (6) Monate vor Ablauf der
Mindestlaufzeit bzw. des jeweiligen Jahres schriftlich ge-
geniiber allen Vertragsparteien gekiindigt wird.

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

Eine Evaluierung der Eckpunktevereinbarung, unter ande-
rem zur Nutzung der S-VoD Rechte durch den Produzenten
sowie den Auswirkungen der Sperrfristen auf kommerziel-
le Auswertungsmoglichkeiten des Produzenten, wird nach
dem 01.01.2020 durchgefiihrt. Beide Parteien erkléaren
sich grundsétzlich bereit, wesentliche Ergebnisse der Eva-
luierung, soweit erforderlich und im Einvernehmen festge-
stellt, in einer Anpassung des Vertrages umzusetzen.
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ANLAGE 1
KINO-KOPRODUKTIONEN:

vorab per E-Mail

Allianz Deutscher Produzenten - Film &
Fernsehen e.V.

Prof. Dr. Mathias Schwarz
KronenstraBe 3

70117 Berlin

Eckpunkte Kino-Gemeinschaftsproduktionen 2019

Sehr geehrter Herr Professor Schwarz,

nach zwei Jahren intensiver Verhandlungszeit darf ich lhnen als
Vertreter der Allianz Deutscher Produzenten und den Kollegin-
nen und Kollegen des VdFP und des Film und Medienverbandes
NRW fir den konstruktiven fachlichen Austausch zur Fortschrei-
bung der Eckpunktevereinbarung Uber die vertragliche Zusam-
menarbeit zu Kino-Koproduktionen danken.

Es freut uns, dass wir uns trotz unterschiedlicher Ausgangsvorstel-
lungen einvernehmlich auf eine Regelung und ein gemeinsames
Ergebnis verstandigen konnten. Fir diesen nicht einfachen, aber
stets kollegialen Prozess und das dennoch auf beiden Seiten im-
mer wieder entgegengebrachte Vertrauen nochmals unser aus-
dricklicher Dank an alle Gesprachspartner.

Uns ist bewusst, dass Sie als Vertreter der Produzenten fir diese
eine moglichst groBe Freiheit bei der Verwertung samtlicher nicht
an eine ARD-Anstalt oder die Degeto abgetretenen Rechte errei-
chen wollten, um eine bestmdégliche Verwertung der gemeinsam
realisierten Filme und damit eine Starkung der Eigenkapitalsitua-
tion der Produzenten erreichen wollten. Unser Anliegen war es
hingegen, die Rechte, die wir als Ko-Produzenten erwerben, ent-
sprechend unserem &ffentlich-rechtlichen Auftrag verbreiten zu
kénnen. Wir sind der Uberzeugung, dass die ARD ihr Verstindnis
flir die Position der Produzenten und ihren Einigungswillen durch
enorme substantielle Zugestandnisse im Vergleich zum Stand der
Eckpunkte Kino-Gemeinschaftsproduktionen aus 2015 sehr deut-
lich zum Ausdruck gebracht hat, die ich lhnen nachfolgend
nochmals schriftlich festhalten méchte:

Datenschutzinformationen: wwww.mdr de/datenschutzhinweise

Ergdnzungsbrief Prof. Dr. Schréder (MDR) an Prof. Dr. Schwarz (PA) 20.5.2019

Ay

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

JURISTISCHE DIREKTION

Kantstrafie 71-73

04275 Leipzig
Postanschrift 04360 Leipzig
Tel.: (0341)3000

www.mdr.de

Leipzig, 20.05.2019
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Honorarprofessor

Dr. Jens-Ole Schroder

Tel.: +49.(0)341.300-7500
Fax: +49.(0)341.300-7530
juristischedirektion@mdr.de

Gesetzlicher Vertreter des MDR ist die
Intendantin. Der MDR karin auch durch
von der Intendantin Bevoliméchtigte
vertreten werden, Auskinfte Gber den
Kreis der Bevollmachtigten und den
Umfang der Vollmachten erteilt der

Juristische Direktar des MDR
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1. Allgemeine Offnungsklausel in der Praambel
Die Parteien haben sich in einem konstruktiven Prozess auf eine allgemeine Off-
nungsklausel in der Praambel verstindigt, nach der im Einzelfall zugunsten des
Produzenten und bei Sonderkonstellationen von den Regelungen des Eckpunktepa-
piers abgewichen werden darf.

2. Differenzierung der Rechte nach Finanzierungsanteilen
Zur Starkung der Auswertungsmoglichkeiten der Produzenten wird mit den neuen
Eckpunkten erstmals durchgangig eine Differenzierung der Rechteeinraumung nach
Finanzierungsbeteiligung der ARD vorgenommen werden. Zur Clusterung der Finan-
zierunganteile haben wir uns bereits seit langerem verstandigt.

3.  Bedingungen sind ,nicht verbindlich”
Wir haben uns einvernehmlich darauf verstandigt, dass die in den Eckpunkten ver-
einbarten Bedingungen zu Gemeinschaftsproduktionen innerhalb des Filmférderab-
kommens (FFA) flr andere Produktionsformen im Hinblick auf die dort regelmaBig
abweichenden Finanzierungen ,nicht verbindlich” sind. Vorher hief3 es an dieser Stel-
le, dass die Bedingungen ,nicht sachgerecht” sind.

4,  Einschluss dokumentarischer Bereich und Kinder- und Jugendfilme
Auf ausdriicklichen Wunsch der Produzentenschaft haben wir nunmehr alle Genre
von Gemeinschaftsproduktionen in den Anwendungsbereich der Eckpunktevereinba-
rung aufgenommen.

5. Begrenzung der Ausstrahlungen fiir die Digitalprogramme

Die Sender haben flir den Fall, dass der Gesamtfinanzierungsanteil der ARD weniger
als 18 % des deutschen Anteils an den Netto-Gesamtherstellungskosten und weniger
als 200.000,00 € betragt, auf die Maglichkeit der uneingeschrédnkten Nutzung in den
Digitalkanalen verzichtet. Die Ausstrahlung in den Digitalkandlen ist nur noch im
Tausch mit den 5 moglichen Ausstrahlungen méglich, wobei 1 Ausstrahlung u.a. in 4
Ausstrahlungen in den von der ARD veranstalteten Digitalprogrammen eingetauscht
werden kann.

6.  Fiktion des Beginns der Nutzungsphase von 18 auf 15 Monate gekiirzt
Fir mehr Planungssicherheit der Produzenten haben sich die Parteien darauf ver-
standigt, dass, sollte noch keine Erstausstrahlung erfolgt sein, der Beginn der ersten
Nutzungsphase spatestens nach 15 Monaten, statt bisher nach 18 Monaten ab Free-
TV-Verfligbarkeit anzunehmen ist.

7.  Beschrénkung der Nutzungsanzahl fiir die zweite Nutzungsphase
Auf ausdricklichen Wunsch der Verbéande regelt die Option der ARD fiir die zweite
Nutzungsphase nunmehr nur noch die Mdglichkeit der Vereinbarung weiterer Nut-
zungen. Bisher wurden den Sendern hier flir die zweite Nutzungsphase weitere be-
liebig haufige Nutzungen zugesichert.

Handbuch Produktionswirtschaft 2019 1 65
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8. Pay-TV vor Erstausstrahlung
Die Pay-TV Auswertung vor Erstausstrahlung der Sender war ein Kernthema der Ver-
handlungen Gber das bis zum Schluss kontrovers und intensiv diskutiert wurde.

Nach Uberzeugung der Produzenten sollten zur Erméglichung der Finanzierung der
von ihnen zu realisierenden Produktionen bei Gemeinschaftsproduktionen mit einem
Finanzierungsanteil der Sender unter 18 % bzw. bis unter 30 %, diese (iber die Mdg-
lichkeit verfligen kdnnen, sémtliche Rechte, insbesondere aber Pay-TV Rechte, umfas-
send zu verwerten und so die wirtschaftlichen Potentiale der von ihnen hergestellten
Produktionen voll zu erschlieBen. Daraus resultierte u.a. die Forderung der Produ-
zenten nach einer Verlangerung der Free-TV-Sperrfrist.

Demgegentber ist die ARD weiterhin der Auffassung, dass ihre Stellung als Kopro-
duktionspartner und ihr Finanzierungsanteil (auch bei geringerer Beteiligung) an-
gemessenen Ausdruck in der Rechteverteilung finden muss. Insbesondere ist ange-
sichts der erheblichen Vorfinanzierungslast bei Kino-Koproduktionen eine frihe
Verwertung der Produktion im Free-TV wichtig. Die ARD hat daher von Beginn an
eine Verlangerung der Free-TV-Sperrfrist ausgeschlossen.

Die Parteien haben sich daher nach intensivem Austausch auf die allgemeine Off-
nungsklausel in der Préambel verstandigt, nach der im Einzelfall bei Sonderkonstel-
lationen zu Gunsten des Produzenten von den Regelungen des Eckpunktepapiers
abgewichen werden kann und damit im Einzelfall unter Ber{icksichtigung der beider-
seitigen Interessen und unter Wahrung der programmlichen Belange auch einer Ver-
langerung der Free-TV-Sperrfrist, die nach Auffassung der Produzenten in diesen Fal-
len dann 21 Monate betragen miisste, zugestimmt werden kann.

Hinsichtlich der fUr die Pay-TV Auswertung vor Erstausstrahlung erforderlichen Zu-
stimmung haben sich die Parteien deutlich aufeinander zubewegt und darauf geei-
nigt, dass die Zustimmung fir Produktionen mit einem Finanzierungsanteil
des Senders zwischen 18 % bis unter 30 % dann als erteilt gilt, wenn ein bzw.
mehrere Verleiher/Verwerter sich mit einer Minimumgarantie zur Erlangung der
deutschen Verwertungsrechte beteiligen, die mindestens 10 % der (bei internationa-
len Koproduktionen: deutschen) Gesamtnettoherstellungskosten — abdeckt.
Fir Gemeinschaftsproduktionen mit einem Finanzierungsanteil der ARD
unter 18 % hat die ARD auf das Zustimmungserfordernis zugunsten der Refinan-
zierbarkeit sogar verzichtet.

9. Deutliche Reduzierung der S-VOD Sperre

Auch zum Thema S-VoD-Verwertung und der im Eckpunktepapier geregelten Sperr-
fristen fir Produzenten konnte lange kein Konsens erzielt werden. Die Produzenten
haben im Sinne der gréBtmaoglichen Refinanzierbarkeit ihrer Produktionen von den
Sendern fur Gemeinschaftsproduktionen mit einem Finanzierungsanteil der ARD bis
unter 30 % einen Verzicht auf die Sperrfrist und damit auch einen Verzicht auf Ex-
klusivitat gefordert, um die ihnen zustehenden S-VoD-Rechte realistisch verwerten zu
kénnen, worauf die Sender aus Griinden der Wirtschaftlichkeit sowie aus programm-
lichen Interessen nicht eingehen konnten und auch nicht bereit waren einzugehen.

Die ARD hat in diesem Punkt bereits im Laufe der Verhandlungen enorme Zuge-
standnisse gemacht und die bisher im Eckpunktepapier geregelte Sperrfrist von 36
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Monaten ab Erstausstrahlung durch die ARD in Abhdngigkeit der Finanzierungsbetei-
ligung der ARD bereits bis auf 7 Tage nach Erstausstrahlung durch die ARD reduziert.
Da das Thema auch nach intensiver Diskussion nicht konsensfahig war, haben beide
Parteien den Austausch mit Verwertern gesucht, um Verwertungsmodelle im S-VoD-
Bereich zu verstehen und die Regelung der Sperrfristen mit diesen méglichst fur alle
Beteiligten zu optimieren. Mit der gewonnenen Erkenntnis, dass es in Abhangigkeit
vieler Faktoren unzahlige Verwertungsmodelle gibt, hat sich die ARD auch hier er-
neut auf die Produzenten zu bewegt und flir Gemeinschaftsproduktionen mit einem
Finanzierungsanteil der ARD bis unter 30 % fur eine groBtmagliche Flexibilitét eine
Offnung in die Eckpunktevereinbarung formuliert, nach der es im Einzelfall unter Be-
ricksichtigung der beiderseitigen Interessen moglich ist, die Sperrfrist gegen bei-
spielsweise eine Verlangerung der Verweildauer in den Mediatheken zu reduzieren.

10. Verzicht auf Erlése aus der Pay-TV Nutzung
Die ARD hat zu Gunsten und im Sinne bestmoglicher Refinanzierungsmoglichkeiten
der Produzenten auf eine Erlosbeteiligung verzichtet.

11. ORF Klausel — Regelung zur Erstausstrahlung und Schutz der Exklusivitdt
Im beiderseitigen Interesse hat sich die Verhandlungsgruppe mit Vertretern des ORF
und der &sterreichischen Produzentenschaft getroffen. Auch hier konnte zu allen
Themenkomplexen, die vordergriindig Fragen der Erstausstrahlung, Exklusivitdt und
das Geoblocking betrafen, Einigung und Konsens Uber eine angepasste Regelung im
Eckpunktepapier erzielt werden.

12. friihe Evaluierung, u.a. zu den Auswirkungen von Sperrfristen auf kommerzielle
Auswertungsmoglichkeiten der Produzenten und soweit erforderlich Anpassungen
wiéhrend der Laufzeit
Die Parteien sind abschlieBend Ubereingekommen, im Rahmen der Evaluierung unter
anderem besonderes Augenmerk auf die S-VoD Sperrfristen und deren Auswirkun-
gen auf die kommerziellen Auswertungsmoglichkeiten des Produzenten zu richten.

Auf dieser Basis und einer zu Gunsten der Sender in Abhangigkeit der Finanzierungsbetei-
ligung langeren Verweildauer der Gemeinschaftsproduktionen haben sich die Parteien auf
ein Gesamtpaket verstandigt, das am Ende eines langen Diskurses konsensfahig ist. Unter
Bezugnahme auf den 22. Rundfunkanderungsstaatsvertrag sind sich die Produzentenver-
bande und die ARD zudem einig, dass das Verhandlungsergebnis die Anforderungen der
Protokollerkldrung der Lander bereits vollstandig ausflllt. Die Vertreter der ARD hatten
die Verstandigung bereits im Vorfeld konsequent mit der zu erwartenden Protokollnotiz
der Lander in unmittelbaren Zusammenhang gebracht.

Im Rahmen des am 09. Oktober 2018 in Berlin unter der Teilnahme von Frau Professor Dr.
Karola Wille und Herrn Christoph Palmer erfolgten Spitzengesprachs zur Eruierung des
Verhandlungsstandes nach 2 Jahren intensiver Gesprdche und Fokussierung auf die ver-
bleibenden Kerhthemen haben sich die Sender und Produzentenverbadnde zudem das ge-
meinsame Ziel gesetzt, sich im Rahmen der Novellierung des Filmfordergesetzes im beider-
seitigen Interesse fir flexiblere Regelungen der Sperrfristen einzusetzen.
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AbschlieBend darf ich Ihnen nochmals im Namen der ARD-Verhandlungsgruppe fur die
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie spannende und intensive Gesprachsrunden in den
letzten 2 Jahren danken und freue mich auf eine baldige Umsetzung unseres gemeinsa-
men Erfolgs.

Mit freundlichen GriiBen

it

Honorarprof ssor-Dr. Jens-Ole Schroder
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ANLAGE 2
KINO-KOPRODUKTIONEN:

Ergénzungsbrief Prof. Dr. Schwarz (PA) an Prof. Dr. Schréder (MDR) 23.5.2019

S Bctwarz Roohisamalte Pestfach 20 17 £2 80017 Moadhen

MDR Mitteldeutscher Rundfunk
Herrn Prof. Jens-Ole Schroder
Frau Sandra Bertram
Kantstraiie 71-73

04275 Leipzig

Miinchen, den 23. Mai 2018

ARD und Produzentenverbinde
Eckpunkte zu Kino-Co-Produktionen
Unser Aktenzeichen: 7334/0%/M{1089-09)/MASHvip

Sehr geehrter Herr Prof. Schréder,
sehr geehrte Frau Bertram,

wir danken fir thre Schreiben, mil dem Sig die abzuschlieBenden Eckpunkte for mit
ARD-Anstalten und der Degefo zu vereinbarende Co-Produktionen und den
Gesprachsverlauf aus Sicht der ARD naher erldutern. Ich kann hiermit fir alle drei
Produzentenverbande bestatigen, dass auch wir froh sind. nach langjahrigen,
schwierigen und teils kontraversen Verhandlungen zu einem Abschluss gekommen
zu sein und hoffen, dass diese Eckpunkte nun den Weg fur eine vermehrte
Zusammenarbeit zwischen der ARD und den Produzenten zur Realisierung von
Kino-Co-Produktionen weisen werden.

Allerdings dirfen wir auf eine Unscharfe in ZIiff. 8 lhres Begleitschreibens hinweisen,
die wir in geeigneter Weise zu korrigieren bitten, Dort ist Bezug genommen, auf Pay-
TV Verwertungsmaglichkeiten des Produzenten, die - wie wir immer betont haben
und wie auch die Anhérung der Experten bestdtigt hat — im Regelfall eine
Verlangerung der Free-TV-Sperre auf 21 Monate erfordern. Hier haben Sie fir die
ARD anerkannt, dass hierzu von Fall zu Fall im Rahmen der Offnungsilause
Einzelfaliregelungen getroffen werden kénnen, die eine solche Pay-TV Verwertung
erméglichen wirrden. Wir haben nun zuletzt aber weiter darauf verwiesen, dass die
gleiche Ausgangslage auch bai einer méglichen Pay-VoD Verwertung gegeben ist
und die Grenzen zwischen Pay-TV und Pay-VoD immer mehr verschwimmen. Sie

Seite 443
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Recintsanwilte

hatten insofern zugesfimmt, dass das auch lhren Becbachtungen des Marktes
entsprechen wirde. Wir haben deshalb darum gebeten, dass die Ziff. § des
Begleitschreibens in der Uberschrift entsprechend um ,Pay-VoD' ung im Text der
Ziff. 8 die Moglichkeit der Pay-Tv-Verwertung um die Méglichkeit der Pay-VoD
Verwertung erganzt wird. Auf Seitenn der Produzenten waren wir insoweit der
Meinung, dass hieriber schon Einvernehmen erzieht worden war. Wir haben zur
Kenntnis genommen, dass das Begleitschreiben nun ohne diese Erganzung den
Intendanten zur Beschlussfassung vorlag. Deshald bitten wir Sie, uns doch zu
bestatigen, dass wir gegeniber der ARD auf eine vergleichbare Interessenlage bei
Pay-TV und Pay-VoD-Verwerfungsmaéglichkeiten hingewiesen haben, und die ARD
diese grundsatzliche Vergleichbarkeit durchaus nicht in Abrede gestelit hat Die
Produzentenverbande dehen alse davon aus, dass unter Nuizung der in der
Praambel der Eckpunkte vereinbarten Offaungsklausel auch zur Ermaglichung einer
solchen Pay-VoD Lizensierung von Falt zu Fall unter Berucksichtigung der
Interessenlage beider Partgien entsprechende Vereinbarungen gefroffen werden
kénnen.

Auch zu § 9 der Eckpunkte sowie FuBnote 5 zu § 10 der Eckpunkte hatten wir einen
erganzenden Formulierungsvorschlag unterbreitet, der sicherstelien solite, dass bei
Aufieilung der deutschsprachigen Rechte und einem Erwerb nur der Rechte for die
Bundesrepublik Deuischland durch den co-produzierenden Sender Kino-Co-
Produktionen im Hinblick auf die Anwendung von Geolocation-Mafnabmen nicht
schlechter gestelli werden solfen als teilfinanzierte Auftragsproduktionen, fur diz in
den Eckpunkten 2.0 ein grundsatzlicher Einsatz von Geolocation vereinbart wurde,
Auch hier war unser Verstandnis, dass die Verhandlungsiihrer der ARD durchaus
nachvoliziehen konnte, dass eine Schlechierbehandlung von Kine-Co-Produktionen,
bei denen die Beteiligung des Senders in der Regel deutlich niedriger liegen solite
als bei teilfinanzierten Auftragsproduktionen, nichi gerechifertigt sein kann, Wir
meinen deshalb, dass die Ubemahme giner mit der in den Eckpunkten 2.0 fir
teilfinanzierte  Auftragsprodukiicnen  wvereinbarten Regelung entsprechenden
Geolocation-Bestimmung in § ¢ der Co-Produktionseckpunkte oder in Fullnate 5 von
§ 10, fur die wir bereits Formulierungsvorschlage unterbreitet hatien, nahegelegen
hatte, Nun bleibt dies nach unserem Verstandnis der jeweiligen Einzelfaliregelung
vorbehalten, bei deren Anwendung wir allerdings auf eine Gleichbehandlung mit
teilfinanzierten Auftragsproduktionen verirauen.

Seite 213
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Fur beide Themen sollte zudem vereinbart werden, dass sie zum Gegeanstand der

ja bereits ab dem Jahr 2020 vereinbarter Evaluation gemacht werden sollen. Auch
hierzu erbitten wir ihre Bestatigung.

Mit freggdlichen Grofken

ol s
Prof. Dr. Mathias Schwarz
Rechtsanwalt
Wirtschaftsprifer
Mediator

Seite 373
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REGELUNGEN — ANLAGEN ARD KINO-KOPRODUKTIONEN 2019

ANLAGE 3

KINO-KOPRODUKTIONEN:

Ergdnzungsbrief Prof. Dr. Schréder (MDR) an Prof. Dr. Schwarz (PA) 27.5.2019

per E-Mail vorab

Allianz Deutscher Produzenten - Film und
Fernsehen e.V.

Herr Prof. Dr. Mathias Schwarz
Kronenstraf3e 3

10117 Berlin

Eckpunktevereinbarung Kino-Gemeinschaftsproduktionen 2019
Lieber Herr Professor Schwarz,

vielen Dank fiir die auf mein Schreiben vom 20.05.2019 (ber-
mittelte Positionierung lhrerseits vom 23.05.2019. Die beiden
Schreiben geben den Diskurs im Verlauf unserer Verhandlungen
im Kontext der Entstehung unserer neuen gemeinsamen Eck-
punktevereinbarung flr Kino-Gemeinschaftsproduktionen zu-
treffend wieder. Wir werden die nachsten drei Monate nutzen,
um die neue Regelungen in den Redaktionen und Lizenzbe-
reichen der ARD-Landesrundfunkanstalten zu schulen. Die von
Ihnen benannten Themen werden wir in die vereinbarte Evalua-
tion ab 2020 dann gemeinsam einflieBen lassen.

Ich méchte mich nochmals ausdriicklich fir die kollegiale Zu-
sammenarbeit bedanken und bin mir sicher, dass auf der Basis
dieser neuen Eckpunkte ARD und Produzenten ihr gemeinsames
Engagement fur Kino-Koproduktionen sehr erfolgreiche fort-
fithren werden.

Honorarprofessorl Dr. Jens-Ole Schroder

Datenschulzinformationen; www.mdr.de/datenschutzhinweise
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Dr. lens-Ole Schrider
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Juristische Direktor des MDR.

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



ECKPUNKTE FUR
DIE TRANSPARENZ

der Zusammenarbeit zwischen dem

ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten

1. Praambel

ZDF und Allianz Deutscher Produzenten verfligen zwi-
schenzeitlich Uber flaichendeckende Eckpunkte angemes-
sener Vertragsbedingungen zu vollfinanzierten Fernseh-
auftragsproduktionen. Eine leistungsfahige Produzenten-
landschaft ist gerade fiir das ZDF von her- ausragender
Bedeutung, da das ZDF seit Jahrzenten eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit Fernsehauftragsproduzenten
pflegt, als erste 6ffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt die
Produzenten an Erlésen aus dem Vertrieb auf vollfinan-
zierter Fernsehauftragsproduktionen beteiligt hat und mit
ca. 500 Mio.€ derzeit der gréBte Einzelauftraggeber von
Fernsehauftragsproduktionen ist. Gleichzeitig trégt eine
leistungsstarke Produzentenlandschaft erheblich zum Pro-
grammerfolg des ZDF bei und steht fiir kulturell vielfaltige
In- halte, die auch die Vielfalt der Regionen in Deutschland

abbilden.

ZDF und die Allianz Deutscher Produzenten wollen die
Transparenz bei der Auftragsvergabe férdern und den Pro-
duzenten die angemessene Beteiligung am Wettbewerb
um Programme erméglichen, um zum einen inhaltlich den
Qualitatsstandard zu optimieren und in wirtschaftlicher
Hinsicht den Grundsé&tzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeitim Umgang mit Beitragsmitteln gerechtzu werden.

ZDF und Allianz Deutscher Produzenten wollen zudem
gemeinsam einen Beitrag fur fairen, rechtstreuen und kor-
ruptionsfreien Wettbewerb leisten. In Ergédnzung der Eck-
punktevereinbarungen zwischen dem ZDF und der Allianz
Deutscher Produzenten vereinbaren die Parteien sich des-
halb wie folgt:

I. Transparenz in der Zusammenarbeit
zwischen ZDF und Produzenten bei der
Programmbeschaffung

1. Das ZDF wird auf seinem Informationsportal Basisinfor-
mationen zur Beschreibung benétigter Programmgen-
res, Konzeptionen und aktueller Wettbewerbssituatio-
nen verdffentlichen.

Dartber hinaus wird das ZDF in regelmaBigen Brie-
fings (ca. einmal jahrlich) interessierten Produzenten zu

vorgenannten Fragen Rede und Antwort stehen.
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2. Das ZDF wird auf seinen Unternehmensseiten oder
durch spezielle Information der Produzentenverbéande
eine transparente Darstellung von Ansprechpartnern
und Redaktionen fir die verschiedenen Programmstre-
cken bzw. Programmgenres gewahrleisten.

3. Auf Verlangen des Auftragsproduzenten wird das ZDF
innerhalb von 12 Wochen Auskunft Giber die Realisie-
rung des Projekts geben. Unterbleibt eine Auskunft in-
nerhalb der Frist gilt das Projekt als abgelehnt.

4. Das ZDF wird einmal j&hrlich Daten ber die Volumina
in Geld und Menge nach Genres und Produktionsarten
(Auftragsproduktion, Koproduktion) veroffentlichen. Es
wird die durchschnittlichen Kosten von Produktionen
nach Genres erldutern.

Das den Produzenten zugéngliche Informationsportal
des ZDF gibt weiterhin einen

Uberblick Giber abgeschlossene Projekte und Informati-
onen zu den Inhalten.

Il. Verhaltenskodex von ZDF
und Produzenten

Das ZDF, die Allianz Deutscher Produzenten und deren
Mitglieder verpflichten sich, sich bei ihrer Zusammenar-
beit am nachstehenden Verhaltenskodex zu orientieren
und diesen umzusetzen. Bei der Anwendung dieses Ko-
dex sind nicht nur der Wortlaut der einzelnen Vorschriften
und der in Bezug genommenen Regeln, sondern auch
deren Geist und Intention sowie die geltenden Gesetze,
insbesondere das Gesetz gegen unlauteren Wettbe- werb
(UWG), das StGB und die Vorschriften sowie die Recht-
sprechung Uber die Trennung von Werbung und Pro-
gramm zu beachten.

1. Bei der Auftragsvergabe ist jede Form der sachfrem-
den Beeinflussung insbesondere durch finanzielle Leis-
tungen zu unterlassen. ZDF, die Allianz Deutscher Pro-
duzenten und deren Mitglieder verpflichten sich, jede
Form der Korruption zu unterbinden und diese weder
zu dulden noch zu unterstiitzen.

2. Die Allianz Deutscher Produzenten und deren Mitglie-
der nehmen den in der Anlage beigefiigten Mitarbeiter-
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kodex vom 05.08.2010 sowie die ZDF-Vorschriften tiber

— Rechtsgeschafte mit Familienangehorigen oder
sonstigen nahestehenden Personen von ZDF-Mitar-
beitern (VWAO 192/10),

— Annahme von Geschenken und sonstiger Vorteile
durch Mitarbeiter des ZDF (VWAO 191/10)

— Ausiibung auBerdienstlicher Nebentatigkeit ge-
maB §9 MTV (VWAO 53/79),

die fur das ZDF und alle seine Mitarbeiter gelten, zur
Kenntnis (das ZDF wird den genannten Mitarbeiterkodex
sowie die zitierten Vorschriften in geeigneter Weise den
Produktionsunternehmen online zugénglich machen). Sie
verpflichten sich, die Bestimmungen ihrem Verhalten ge-
geniiber dem ZDF sowie gegeniiber ZDF-Mitarbeitern zu
Grunde legen.

3. Die Verpflichtungen nach diesem Kodex treffen das
ZDF und das Mitgliedsunternehmen auch dann, wenn
andere damit beauftragt werden, die von diesem Ko-
dex erfassten Aktivitaten zu gestalten oder durchzufiih-
ren.

4. ZDF, die Allianz Deutscher Produzenten und deren Mit-
glieder verpflichten sich, in ihren jeweiligen eigenen
Organisationen angemessene MaBnahmen zur Korrup-
tionsbekdmpfung zu ergreifen und Korruptionsgefah-
ren vorzubeugen.

5. Liegt ein begriindeter Verdacht der sachfremden Be-
einflussung der Auftraggeber, insbesondere durch fi-
nanzielle Leistungen, oder der begriindete Verdacht
der Beste- chung, der Veruntreuung von Geldern oder
des Versprechens von Vorteilen mit dem Ziel, hierdurch
Auftrédge zu erlangen, vor, kann das ZDF verlangen,
dass in seinem Auftrag ein zur Berufsverschwiegenheit
verpflichteter Rechtsanwalt oder Wirtschaftspriifer in
die relevanten Unterlagen der Produzenten Einblick
nimmt.

6. ZDF und Allianz Deutscher Produzenten werden wech-
selseitige Erfahrungen bei der Korruptionsbekamp-
fung regelmiaBig austauschen und die Zusammenar-
beit bei der Korruptionsbekdmpfung soweit notwendig

ren Geist und Intention sowie die geltenden Geset- ze,
insbesondere das StGB und das AGG, zu beachten.

. Das ZDF, die Allianz Deutscher Produzenten und deren

Mitglieder tragen dafiir Sorge, dass in ihrem Arbeits-
umfeld ein angemessener und respektvoller Umgang
zwi- schen den Beschéftigten gewahrleistet wird. Das
ZDF, die Allianz Deutscher Produzenten und deren Mit-
glieder verpflichten sich, jede Form von Belastigung,
Diskriminierung oder dhnliches Fehlverhalten zu unter-
binden und weder zu unterstiitzen noch zu dulden. Die
Parteien ergreifen deshalb angemessene MaBnahmen
zum Schutze ihrer Beschéftigten.

. Beschéftigte der Mitgliedsunternehmen, die im Auftrag

des ZDF tatig werden, kdnnen sich im Falle von Belas-

tigungs- oder Missbrauchsféllen jeglicher Art an ver-

schie- dene Stellen wenden:

— An die (AGG)-Beauftragte/n des jeweils betroffe-
nen Auftragsproduzenten

— An die Vertrauenspersonen des ZDF

— Hauptabteilung Personal, Frauke Liebscher-Kuhn

— (Telefon 06131-7014311; E-Mail: Liebscher-
Kuhn.F@zdf.de)

— Gleichstellungsbeauftragte, Marita Lewening

— (Telefon 06131-7014311, E-Mail: Lewening.M@
zdf.de)

— Zudem kénnen sich Beschéftigte an die verantwort-
lichen Direktoren des ZDF, den

— Justitiar und die jeweils verantwortliche Redaktion
des ZDF wenden.

— Des Weiteren besteht zukiinftig die Moglichkeit,
sich an die unabhéngige und lberbetriebliche An-
laufstelle der Film- und Fernsehbrache zu wenden.

. Das ZDF und die Allianz Deutscher Produzenten ver-

pflichten sich im Falle einer Beschwerde oder Anzeige
von Belastigungs- oder Missbrauchsféllen zusammen-
zuar- beiten und gemeinsam Aufklérungsarbeit zu leis-
ten. Dabei beachten sie insbesonde- re die Vertraulich-
keit der Informationen der Beschéftigten, die gelten-
den Datenschutzbestimmungen sowie die allgemein
geltende Unschuldsvermutung.

angemessen fortentwickeln.

lll. Verhaltenskodex von ZDF und
Produzenten bei sexueller Belastigung,
Gewalt oder

Diskriminierung

. Das ZDF, die Allianz Deutscher Produzenten und de-
ren Mitglieder verpflichten sich, sich bei der Herstel-
lung von Kino- und Fernsehproduktionen am nachste-
henden Ver- haltenskodex zu orientieren und diesen
umzusetzen. Bei der Anwendung dieses Kodex sind
nicht nur der Wortlaut der einzelnen Vorschriften und
der in Bezug genommenen Regeln, sondern auch de-
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Mainz, den 8. Juni 2018

Dr. Thomas Bellut

Intendant

Zweites Deutsches Fernsehen

Berlin, den 31. Mai 2018

Alexander Thies

Gesamtvorstands Deutscher Produzenten
Film & Fernsehen e.V

Berlin, den 30. Mai 2018

Dr. Christoph E. Palmer
Vorsitzender des Vorsitzender der
Geschéftsfihrung Allianz

Allianz Deutscher Produzenten
Film & Fernsehen e.V.
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LEITLINIEN FUR

DIE ZUSAMMENARBEIT

zwischen den ARD-Landesrundfunkanstalten und den Produzenten

Praambel

Im Zusammenwirken zwischen Produzenten und ARD-Lan-
desrundfunkanstalten entstehen hochwertige Inhalte, die
in besonderer Weise zur Auftragserfiillung des 6ffentlich-
rechtlichen Rundfunks beitragen. Produzenten und ARD-
Landesrundfunkanstalten sind sich darin einig, dass eine
starke Produktionswirtschaft im Zusammenwirken mit dem
offentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur ein reichhaltiges
Kreativitatsreservoir, sondern auch ein Garant fur kulturel-
le Vielfalt im Programmangebot ist und zugleich einen wir-
kungsvollen Beitrag zur Sicherung und Fortentwicklung
der kulturellen Identitat unseres Landes bildet. Die ARD-
Landesrundfunkanstalten und Produzenten wollen der da-
raus erwachsenden gemeinsamen Verantwortung durch
eine Intensivierung und Vertiefung ihrer vertrauensvollen
Zusammenarbeit Rechnung tragen.

1. Offentlich-rechtliche Rundfunkanstalten stehen in ei-
nem besonderen Verantwortungsverhéltnis gegeniiber
der Allgemeinheit, von der sie finanziert werden. Sie
sind an das Gebot von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit gebunden und verpflichtet, mit den Beitragsgel-
dern sorgsam umzugehen.

2. Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Produzen-
ten verpflichten sich zu einem respektvollen Umgang
miteinander. Dies bedeutet auch, dass Produzenten
ihren Kalkulationen angemessene und marktgerechte
Preise zugrunde legen. Die ARD-Landesrundfunkan-
stalten werden ihren Produktionen ebenfalls angemes-
sene und marktgerechte Preise zugrunde legen.

3. Die Transparenz beziglich der Produktionstatigkeit der
Produzenten sowie der ARD-Landesrundfunkanstalten
soll durch einen jahrlichen, von den Sendern vorzu-
nehmenden, Produzentenbericht erhéht werden. Der
Produzentenbericht soll die Programmstunden und die
Aufwendungen in den Bereichen Auftrags- sowie Ko-
produktion und Lizenzproduktion sowie nach Genres
im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 RStV darstellen.
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4. Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Produzen-
ten erklaren ihren festen Willen, jegliche Form von Kor-
ruption weder zu dulden noch zu unterstitzen.

Jede Form der sachfremden Beeinflussung der Auf-
tragsvergabe, insbesondere durch finanzielle Leistun-
gen, jede Form der Bestechung oder Veruntreuung von
Geldern sowie das Versprechen von Vorteilen mit dem
Ziel, hierdurch Auftrége zu erlangen, verstéBt gegen
die Grundsétze der Zusammenarbeit.

Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Produzen-
ten werden durch jeweils geeignete Antikorruptions-
maBnahmen dafir Sorge tragen, Korruptionsgefahren
in ihrem Bereich vorzubeugen.

Produzenten und ARD-Landesrundfunkanstalten wer-
den jeglichen Korruptionsversuch sofort abwehren und
sich wechselseitig informieren.

5. Sofern begriindete Verdachtsmomente dafiir vorlie-
gen, dass gegen Ziffer 4 verstoBen wird, hat ein zur
Berufsverschwiegenheit verpflichteter Buchprifer Ein-
sichtsrecht in die Unterlagen der Produzenten, um die
Verdachtsmomente zu tGberpriifen.

6. Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Produzen-
ten werden jeglicher Form von sexueller Gewalt, Miss-
brauch und sexualisierter Beldstigung entgegenwirken
und jeweils erforderliche MaBnahmen zum Schutz Be-
troffener sowie zur Aufarbeitung und Prévention sicher-
stellen.

Produzenten und ARD-Landesrundfunkanstalten werden
begriindete Verdachtsmomente, die Anhaltspunkte fiir
einen Versto3 gegen oben genannte Verbote liefern, um-
gehend priifen und im Einzelfall erforderliche und ange-
messene MaBnahmen zum Schutz Betroffener ergreifen.

Die bei den ARD-Landesrundfunkanstalten und den Pro-
duzenten jeweils fiir Beschwerden zustédndigen Anlaufstel-
len werden zukiinftig in geeigneter Form zusammenarbei-
ten.
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Praambel

Die betroffenen Rundfunkveranstalter im Verband Privater
Rundfunk und Telemedien e.V. (nachfolgend ,Veranstal-
ter” genannt),

die Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen
(nachfolgend ,Produzenten” genannt), sowie

die im Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft
(ZAW) e.V. organisierten betroffenen Branchen der wer-
bungtreibenden Wirtschaft

bekennen sich bei der Umsetzung von Produktplatzierun-
gen zu den nachstehend aufgefiihrten Verhaltensregeln.

Dieser Verhaltenskodex gilt fir die entgeltliche Erwéh-
nung oder Darstellung von Produkten im Sinne des Rund-
funkstaatsvertrages und der Richtlinie Giber audiovisuelle
Mediendienste (2007/65/EG) bei vom Veranstalter selbst
in Deutschland produzierten oder in Auftrag gegebenen
Rundfunksendungen.

Artikel 1:
Zulassige Programmgenres

Produktplatzierung ist nur in den ausdriicklich genannten
Programmgenres méoglich:

— Kinofilme, Filme und Serien

— Sendungen der leichten Unterhaltung

— Sportsendungen

Es wird klargestellt, dass Produktplatzierung in Nachrich-
tensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgesche-
hen, Gottesdiensten oder in Sendungen fiir Kinder unzu-
lassig ist.
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Artikel 5: Trennung inhaltlicher und wirtschaftlicher

KEVItETEN ..o 178

Artikel 6: Schritte der Programmerstellung.................... 178

Artikel 7: Evaluierung.......cccoccininiiicnniniicccinines 178
Artikel 2:

Kennzeichnung und Transparenz

Jede Produktplatzierung ist gemaB der geltenden Be-
stimmungen kenntlich zu machen. Zu diesem Zweck ist
vertraglich sicherzustellen, dass der Produzent dem Ver-
anstalter, der die Vereinbarung zur Produktplatzierung ge-
schlossen hat, rechtzeitig samtliche tatsachlich umgesetz-
ten Produktplatzierungen anzeigt.

Dariiber hinaus ist gegenseitige Transparenz beziiglich
Zahlungen Diritter fiir Produktplatzierungen herzustellen,
wenn und soweit dies zwischen Produzent und Veranstal-
ter einzelvertraglich vereinbart ist.

Artikel 3:
Inhaltliche Prioritdt und Unabhéngigkeit

Als grundlegendes Versténdnis gilt die MaBBgabe, dass
Produktplatzierungen nur in einer mit den redaktionellen
Vorgaben zu vereinbarenden Weise in die Handlung oder
das Geschehen eingebunden werden und die kreative,
inhaltliche Arbeit der Produzenten und Redaktionen des
Veranstalters unabhédngig von méglichen Produktplatzie-
rungen gestaltet wird.

Artikel 4:
Redaktionelle Verantwortung

Die Rundfunk- und Meinungsfreiheit darf durch Produkt-
platzierungen nicht beeintrachtigt werden. Veranstalter
und Produzenten diirfen zur Wahrung ihrer redaktionellen
Verantwortung nicht dahingehend beeinflusst werden,
Produktplatzierungen — auch fiir Genres, in denen Pro-
duktplatzierungen ausdriicklich gesetzlich gestattet sind
— zu dulden.
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Artikel 5:
Trennung inhaltlicher und wirtschaftlicher
Aktivitdten

Programme werden von Produzenten und Redaktionen
des Veranstalters (nachfolgend ,Programmentwickler” ge-
nannt) entwickelt. Der nachstehend beschriebene Prozess
der Programmentstehung soll die Unabhangigkeit durch
die Trennung redaktioneller und werblicher Aktivitaten
garantieren.

Die Erwdhnung oder Darstellung von Produktplatzierun-
gen soll ausschlieBlich von den Programmentwicklern
nach Fertigstellung der inhaltlichen Grundlage (z.B. Kon-
zept, Drehbuch) unter Beriicksichtigung der redaktionel-
len Vereinbarkeit umgesetzt werden.

Produktplatzierungen kénnen nicht ohne Ricksicht auf die
redaktionelle Vereinbarkeit akquiriert werden.

Artikel 6:
Schritte der Programmerstellung

1. Inhaltliche Grundlagen (z.B. Konzept, Drehbuch) und
Produktionsbudget liegen vor.

2. AnschlieBend werden Méglichkeiten fiir Produktplatzie-
rungen durch die Programmentwickler unter Federfih-
rung der Redaktion des Veranstalters bestimmt.

3. Vorschlage fiir Produktplatzierungen sind anschlieBend
von Seiten des Produzenten und des Veranstalters in
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jedem Einzelfall zu priifen. Naheres findet sich in den
jeweiligen vertraglichen Regelungen zwischen Veran-
stalter und Produzent.

4.Die Platzierung der von Seiten des Produzenten und des
Veranstalters genehmigten Produkte wird durch den je-
weiligen Produzenten in Abstimmung mit den Redak-
tionen des Veranstalters vorgenommen. Zur Wahrung
der inhaltlichen Unabhéngigkeit ist sicherzustellen,
dass die Programmentwickler keine vom Veranstalter
nicht genehmigten Zahlungen oder geldwerten Leis-
tungen von Werbetreibenden oder sonstigen Dritten
annehmen und insbesondere der Produzent keine Wei-
sungen oder Vorgaben von Seiten Werbetreibender
erhélt oder vom Veranstalter nicht genehmigte Abspra-
chen mit Werbetreibenden trifft. Die Einbindung hat
stets dem Grundsatz der redaktionellen Vereinbarkeit
zu folgen. Versuche unlauterer Einflussnahmen sind
dem Veranstalter anzuzeigen.

5. Die Letztentscheidung tiber die Einbindung einer Pro-
duktplatzierung obliegt dem Veranstalter im Rahmen
seiner alleinigen und uneingeschrénkten Verantwor-
tung fur das Programm.

Artikel 7:
Evaluierung
Die durch den Kodex Betroffenen werden eine regelma-

Bige Evaluierung der aufgefiihrten Verhaltensregeln erér-
tern.
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LIMBURGER LOSUNG

Vereinbarung zur Abflhrung und Erstattung von Anstaltsbeitrdgen
an die Pensionskasse Rundfunk VVaG

Die Arbeitsgemeinschaft der dffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD],

das Zweite Deutsche Fernsehen {ZDF),

die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V,,
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,

der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS),

und die Pensionskasse Rundfunk VVaG (PKR})

vereinbaren:

1. Beitragspflicht fiir Anstaltsmitglieder zur Pensionskasse Rundfunk

Die Verpflichiung zur AbfOhrung von Anstaltsbeitrdgen an die PKR gemidB deren
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) gilt fir sdmtliche Produktionen, die zwar
auch, aber nicht nur fiir ARD oder ZDF hergestellt werden.

Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Kino- und Kino-Koproduktionen sowie
Produktionen, an deren Finanzierung ARD oder ZDF nicht beteiligt sind.

2. Beitragsabflihrung durch Produktionsunternehmen und Erstattung durch ARD
und ZDF

2.1. Voll- und teilfinanzierie Auftragsproduktionen

Bei voll- und teilfinanzierten Auftragsproduktionen fiihit das Produktionsunternehmen
gemaB den AVB der PKR die Summe aus den Beitrdgen der ordentlichen Mitglieder und
den Anstaltsbeitrdgen vollstindig ab:

Die Erstattung der Anstaltsbeitrdge durch ARD und ZDF erfolgt bei voll- und teilfinanzierten
Auftragsproduktionen in voller Hhe und immer auf Nachweis’.

2.2. Fernsehkoproduktionen und Fernsehkoproduktionen mit Mitteln der Film- und
Fernsehtorderung

Die Fernsehfdrderinstitutionen werden die PK-Anstaltsbeitrige im Rahmen der Kalkulation
als Ausgabenposition anerkennen.

T ARD und ZDF erklaren sich bereit, entsprechend der Ziffern 2.1 und 2.2, auch den
Produktionsunternehmen, die nicht  Anstalismiiglied der Pensionskasse Rundfunk sind, die
Anstalisbeitrage aut Nachweis zu erstatten.
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ARD und ZDF bekréfiigen die bestehende Regelung, wonach die auf die
Senderfinanzierung entfallenden Anteile gegen Nachweis in tatsdchlicher Hohe zusétzlich
zu dem Finanzierungsanteil erstattet werden.

Der Produzent Obermimmi die Zahistellenfunktion fGr die Abfilhrung der Beitriige der
ordentlichen Mitglieder und der Anstaltsheitrige an die PKR. Bei geftrderten
Fernsehkoproduktionen gilt die Verpflichtung zur Abfihrung von Anstaltsbeitragen fiir die
Finanzigrungsanteile der Anstaltsmitglieder, der Fernsehforderinstitutionen und des
Produktionsunternehmens.

Im Rahmen des Schlusskostenstandes werden gegeniiber der Forderung die Beitrége fur
die PKR — unter Einschluss der vom Sender erstatteten Beitrage — abgerechnet. Soweit
Uberschreitungen gegeniiber der kalkulierten Summe und der tatsachlich anfallenden PK-
Kosten erfolgt sind, werden die Fernsehfdrderinstitutionen im Rahmen ihres
Ermegsensspielraums im Einzelfall priifen, inwieweit diese Mehrbetrdge im Rahmen des
Eigenmittelvorrangs anerkannt werden kénnen.

Der Produzent fihrt den Nachweis der Zahlung an die PKR gegenliber ARD und ZDF
durch Vorlage der PK-Abrechnung und des Uberweisungstragers.

2.3. Freiwillige Beitrage

Unbeschadet der Ziffer 1. und 2. sind freiwillige Beitragszahlungen an die PKR immer
moaglich.

3. AVB der Pensionskasse Rundfunk

ARD, ZDF, die Allianz Deutscher Produzenten und die Gewerkschaften verdi und der
Bundesverband Schauspiel werden ihren Einfluss geitend machen, um die AVB der PKR
dieser Vereinbarung anzupassen.

4. Anstaltsmitgliedschaft

ARD, ZDF und die Gewerkschaften verdi und der Bundesverband Schauspiel erwarten
von allen Produktionsunternehmen, Anstaltsmitglieder der Pensionskasse Rundfunk zu
werden bzw. zu bleiben. Die Allianz Deutscher Produzenten empfiehlt ihren Mitgliedern,
die noch nicht Anstaltsmitglied der PKR sind, dies zu werden.

5. Geltungsbeginn
Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.01.2018.
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SONSTIGE VEREINBARUNGEN - LIMBURGER LOSUNG

Limburg, den 01.12.2017

2, L L

Prof. Dr. Karola Wille
fir ARD
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Aléxgnfder Thies
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Gesamtvertrag

Zwischen

der GEMA, Gesellschaft fiir musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfdltigungsrechte,
Sitz Berlin,

vertreten durch ihren Vorstand, Dr. Harald Heker (Vorstandsvorsitzender), Georg Oeller,

Rainer Hilpert,

Bayreuther StraRe 37, 10787 Berlin,

Rosenheimer StralRe 11, 81667 Miinchen,

- im nachstehenden Text kurz ,,GEMA® genannt -

und

der Produzentenallianz, Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen eV,
vertreten durch dessen stv, Geschaftsfihrer, Herrn Prof. Dr. Johannes Kreile,
Brienner Str. 26, 80333 Miinchen,

- im nachstehenden Text kurz ,,Organisation” genannt -

wird folgender Gesamtvertrag geschlossen:
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1. Vertragshilfe
Die Organisation gewdhrt der GEMA Vertragshilfe. Die Vertragshilfe besteht darin,

(1) dass die Organisation der GEMA beim Abschluss des Vertrages die genauen
Anschriften ihrer Mitglieder - bei juristischen Personen auch den Namen und die
Adresse des Vorsitzenden bzw. Geschéftsfiihrers - in einem von der GEMA
bekanntzugebenden Portal online einpflegt und dort jede spatere Veranderung des
Mitgliederbestandes selbstandig erfasst (bis zur Freischaltung des Portals verpflichtet
sich die Organisation, bei Abschluss des Vertrages die Daten per Datei zur Verfligung
zu stellen und die GEMA in dieser Form auf dem Laufenden zu halten),

{2) dass die Mitglieder der Organisation angehalten werden, ihre Musikdarbietungen
vorher bei der GEMA anzumelden, die erforderliche Einwilligung der GEMA
rechtzeitig durch den Abschiuss eines Pauschalvertrages einzuholen und ihren
vertraglichen Verpflichtungen fristgemdf nachzukommen,

(3) dass die Mitglieder der Organisation angehalten werden, im Anschluss an selbst
veranstaltete Live-Darbietungen Musikfolgen einzureichen,

{4) dass die Erfullung der Aufgaben der GEMA in Wort und Schrift durch geeignete
Aufkldrungsarbeiten erleichtert wird,

(5}  dass die Organisation der GEMA jeweils 2 Exemplare ihrer Verdffentlichungen mit
GEMA-relevanten Themen (Verbandsmitteilungen, Rundschreiben, usw.} kostenlos
libersendet,

{6) dass die Organisation ihre Mitglieder zur Teilnahme am Lastschriftverfahren anhalt.

2. Vergitungssatze

(1) Der Gesamtvertrag bezieht sich ausschlie@lich auf die Vergitungssdtze, die vom
Aulendienst der GEMA betreut werden, nicht auf Nutzungen, die z.B. in die
Zustandigkeitsbereiche ~ der  Direktionen  Vervielfaltigung/Ausland und
Sendung/Online fallen. Die GEMA raumt der Organisation und ihren Mitgliedern fir
ihre Musikdarbietungen, soweit sie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
erfolgen und die Einwilligung vorher ordnungsgemaf nach den Bestimmungen
dieses Gesamtvertrages erworben wird, auf die jeweils glltigen Vergutungssatze,
insbesondere die Verglitungssatze VR-W |, wie sie im Bundesanzeiger veroffentlicht
sind, einen Gesamtvertragsnachlass von 20 % ein.

{2) Sollten neue Tarife oder Tarifpositionen an die Stelle der bisherigen Tarife treten,
gelten diese als vereinbart.

(3) Die Vergilitungssatze sind Nettobetrage, zu denen die Umsatzsteuer in der jeweils
gesetzlich festgelegten Hohe (z.Zt. 7 %) hinzuzurechnen ist.

(4) Mitgliedern werden die Vorzugssatze nach Meldung der Mitgliedschaft durch die
Organisation ab dem Zeitpunkt der nichsten Falligkeit des Einzelvertrages zwischen
Mitglied und Bezirksdirektion eingeraumt, erstmals aber ab dem ersten des der
Gesamtvertragsunterzeichnung folgenden Monats.
3. Programme

Veranstaiter von Live-Musik sind verpflichtet, der GEMA eine Aufsteilung iber die bei der
Veranstaftung benutzten Werke {Musikfolge} zu Ubersenden
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Kommt der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht nach, so entfdllt die Halfte des
Gesamtvertragsnachlasses.

4, Abschluss von Pauschalvertragen

{1} Die Einwilligung der GEMA ist rechtzeitig vor Durchfithrung von Musikdarbietungen
durch Abschluss eines Pauschalvertrages zu erwerben.

(2) Far die Anmeldung der Musikdarbietungen, die Zahlungsweise und den Umfang der
Einwilligung der GEMA gelten die aus den Pauschalvertragen ersichtlichen
Bedingungen.

{(3) Bei Jahrespauschalvertragen ist die GEMA im Falle eines Zahlungsverzuges
berechtigt, nach vorheriger Anmahnung des falligen Betrages die Vertrage
rechtzeitig zum tetzten eines jeden Vertragsmonats mit einer Frist von zehn Tagen
zu kundigen.

5. Uneriaubte Musikdarbietungen

Unberiihrt bleiben die Anspriiche der GEMA fiir Musikdarbietungen, fur die die Einwilligung
nicht ordnungsgemaR nach den Bestimmungen dieses Gesamtvertrages erworben wird. In
diesen Féllen gelten fiir die Berechnung die Normalvergitungssdtze. Das Recht der GEMA
zur Berechnung von Schadensersatz (doppelte Normalvergitung} bleibt unberihrt.

6. Meinungsverschiedenheiten

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit Mitgliedern der Organisation kann die GEMA
zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten die Organisation benachrichtigen, damit diese sich
mit dem Mitglied in Verbindung setzen kann. Wird jedoch innerhalb eines Monats nach der
Benachrichtigung eine gutliche Einigung nicht erreicht, hat jede Partei das Recht, den
ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.

7. Zahiungsweise

(1) Die Vergiitungssatze der GEMA sind, soweit sich aus der Rechnung nichts
Abweichendes ergibt, spatestens innerhalb einer Woche nach Rechnungserhalt
kostenfrei an die GEMA zu zahlen.

(2}  Fur jede Mahnung wird ein anteiliger Kostenersatz von zur Zeit mindestens EUR 4,-
erhoben.

8. Weitere Verwertungsgesellschaften

Sofern die GEMA fir weitere Verwertungsgesellschaften, von denen sie ein Inkassomandat
erhalten hat, Vergitungen geltend macht, werden deren jeweils im Bundesanzeiger
verdffentlichten Tarife der Berechnung zugrunde gelegt.

9. Ausschluss der Gewahrung des Gesamtvertragsnachlasses

Mitglieder der Organisation, die die Angemessenheit der in diesem Gesamtvertrag
vereinbarten GEMA-Tarife bei der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingerichteten
Schiedsstelie gemaf § 14 WahrnG oder einem ordentlichen Gericht angreifen, veriieren fur
alle ihre Musikdarbietungen den Anspruch auf Gewdhrung der jeweiligen Vorzugssdtze
(Normalvergltungssatze abziglich Gesamtvertragsnachtass).
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SONSTIGE VEREINBARUNGEN - GEMA GESAMTVERTRAG

10.  Vertragsdauer
Der Vertrag wird fir die Zeit
vom 01.05.2012 bis 31.12.2012

geschlossen.

11.  Allgemeine Bestimmungen
(1) Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

(2) Anderungen, Erganzungen oder die Aufhebung dieses Vertrages bedirfen fiir ihre
Rechtswirksamkeit der Schriftform.

(3) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
oder nicht durchfiihrbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchfiihrbarkeit
spater verlieren, so soll hierdurch die Giiltigkeit der tibrigen Bestimmungen des
Vertrages nicht beriihrt werden.

Miinchen, 2.2.06.2042 Miinchen, /16. 5. 2042

\
“ % d(/(\j (}\&%CMM, L/*—,»c, <
dé: eller)
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SONSTIGE VEREINBARUNGEN - GEMA GESAMTVERTRAG

Zusatzvereinbarung Nr. 1
zum Gesamtvertrag 2000859031
vom 16.05./22.06.2012

Zwischen

der GEMA, Gesellschaft fiir musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfiltigungsrechte,

Sitz Berlin,
vertreten durch ihren Vorstand, Dr. Harald Heker (Vorstandsvorsitzender), Lorenzo Colombini,

Georg Oeller,
Bayreuther Straf3e 37, 10787 Berlin,
Rosenheimer Strale 11, 81667 Miinchen,

- im nachstehenden Text kurz ,, GEMA* genannt -
und

der Produzentenallianz, Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehene.V.,
vertreten durch dessen stv. Geschéftsfiihrer, Herrn Prof. Dr. Johannes Kreile,

Brienner Strafle 26, 80333 Miinchen,
wird folgende Zusatzvereinbarung geschlossen:
Der Gesamtvertrag wird in Abdnderung von Ziffer 10

vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

geschlossen und verlédngert sich jeweils um ein Jahr, falls nicht einen Monat vor Ablauf schriftlich
gekiindigt wird.

Miinchen, Minchen, 7. 1. 29473

N

eller)

PRODUZENTENALLIANZ

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen eV,
German Producers Alliance

Brienner Strafe 26, D-80333 Miinchen

Tel: +49 (89) 286 28-385, Fax: +49 (89) 286 28-247
www.produzentenallianz.de
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GEMA

MUSIKINHALTE AUF WEBSEITEN

GEMA Tarif zur Lizenzierung von Onlinenutzungen (Music-on-Demand,

Video-on-Demand, Hintergrundmusik, Lineares Streaming) in geringem Umfang

Nettobetrage zuzliglich gesetzlicher Umsatzsteuer

01.07.2018

I. Anwendungsbereich

Tarif VR-OD 10

Die nachfolgenden Vergiitungssatze gelten ausschlieflich fiir die Nutzung von Werken und Rechten des GEMA-Repertoires (nach-
folgend ,,Musikwerk“ oder ,,Musikwerke“) durch Lizenznehmer, die ihren Endnutzern — bezogen auf den jeweils zu lizenzierenden
Zeitraum - in geringem Umfang Audioinhalte und/oder audiovisuelle Inhalte, die Musikwerke enthalten (zusammen nachfolgend
»Musikinhalte“) via Download und/oder Streaming zum Abruf, als Hintergrundmusik oder mittels Linearem Streaming liber einen

Online-Service anbieten.

1. Online-Service

Als ,,Online-Service“ werden internet- und/oder mobilfunkbasierte Dienste bezeichnet. Hierzu zdhlen auch separate in Apps,
Gutschein-/QR-Codes sowie E-Mails (z. B. als Anhang oder Abruflink) integrierte Dienste, wenn die dort zum Abruf bereitgestell-
ten Inhalte nicht inhaltsgleich liber einen eigenen internet- und/oder mobilfunkbasierten Dienst angeboten werden. Trifft Letz-
teres zu, ist ausschlielRlich der jeweilige internet- und/oder mobilfunkbasierte Dienst zu lizenzieren. Nutzungen von Musikwer-
ken in Form von Ruftonmelodien und Freizeichen-Untermalungsmelodien sowie im Rahmen von Abonnement-Diensten sind
vom Anwendungsbereich des vorliegenden Tarifs ausgenommen.

2. a) Lizenznehmer

sLizenznehmer® im Sinne dieses Tarifs sind Betreiber von Online-Services, liber die beim Erwerb einer Jahreslizenz jeweils
maximal folgende Anzahl von Abrufen von Musikinhalten seitens Endnutzern pro Jahr und pro Art des Abrufes, d.h. in gerin-

gem Umfang, erfolgt:

Im Online-Service eingebundene Musikinhalte

Art des Abrufes (Abkiirzung)

| Maximale Abrufe pro Jahr

Mu5|'kwerk, Mu5|kV|deo und Konzertmitschnitt Music-on-Demand Download (MoD DL) 15.000
(Audio und Video)
Mu5|_kwerk, Mu5|kV|deo und Konzertmitschnitt Music-on-Demand Streaming (MoD ST) 364.500
(Audio und Video)
Hintergrundmusik . .

Music-on-Demand Streaming (MoD ST) 364.500
Aydl0V|§ueII (Vldeo)'; insbesondere UGC, Video-on-Demand Download (VoD DL) 18.240
Videoclips, Werbeclips
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3.

Aydlov[suell (Vldeo)'; insbesondere UGC, Video-on-Demand Streaming (VoD ST) 410.040
Videoclips, Werbeclips
Audio (Musik)/ Audiovisuell (Video) Lineares Streaming 200.000

Vom Begriff des Lizenznehmers nach diesem Tarif ausgenommen sind Betreiber von Online-Services, bei denen die jahrlichen
kausal auf die Nutzung der Musikinhalte zurlickzufiihrenden Netto-Einnahmen des zu lizenzierenden Online-Services (Brut-
to-Einnahmen abziglich der geltenden Mehrwertsteuer) 24.000,00 € Ubersteigen. Zu den Netto-Einnahmen zahlen dabei
insbesondere der Netto-Endnutzerpreis fiir den jeweiligen Abruf von Musikinhalten, d.h. das jeweils vom Endnutzer gezahlte
Entgelt abziiglich der Mehrwertsteuer, sowie getrennt finanzierte oder berechnete geldwerte Leistungen und Gegenleistun-
gen, wie z.B. Ubermittlungs- und Bereitstellungsentgelte, oder Entgelte aus Werbung, Sponsoring, Tausch-, Kompensations-
oder Geschenkgeschaften. Gleiches gilt fiir Auslandseinnahmen, soweit diese den Betrieb des zu lizenzierenden Online-
Services in Deutschland betreffen.

b) Abruf
Als , Abruf gilt jeder Zugriff eines Endnutzers auf einen Musikinhalt. Jeder neue Zugriff — auch durch denselben Endnutzer -
zahlt als neuer Abruf. Eine Mindestverweildauer des Endnutzers besteht nicht. Auch nicht vollstandig durchgefiihrte Zugriffe,
sog. Abbriiche, gelten als Abrufe. Beim Zugriff auf ein Bundle (z.B. ein Album mit mehreren Einzeltiteln oder einen Konzert-
mitschnitt) gilt jedes enthaltene Musikwerk als einzelner Abruf.
Bei Linearen Streams gilt jeder ununterbrochene Zugriff als einzelner Abruf, sofern die Gesamtdauer des Zugriffs 12 (zwolf)
Stunden nicht tiberschreitet.

Abrufarten
Die dem Tarif unterfallenden Abrufarten sind wie folgt bestimmt:

Music-on-Demand und Video-on-Demand zum Download: Der Download bezeichnet das endgiiltige Abspeichern von Musikihal-
ten auf einem Speichermedium des Endnutzers von Orten und zu Zeiten seiner Wahl (,on demand*).

Music-on-Demand und Video-on-Demand zum Streaming: Der non-lineare Stream bezeichnet den Abruf von Musikinhalten
durch den Endnutzer von Orten und zu Zeiten seiner Wahl (,,on demand“) zum Zweck der Wiedergabe mittels eines Wiederga-

bemediums ohne eine im Nutzungsumfang beschrédnkte oder dauerhafte Kopie speichern zu kénnen .

Hintergrundmusik: Hintergrundmusik bezeichnet die Untermalung eines Online-Services mit Musikinhalten, bei dem der Abruf
der Musikinhalte unmittelbar beim Offnen des Services erfolgt.

Lineares Streaming: Lineares Streaming bezeichnet die Ubermittlung von Musikinhalten, die vom Lizenznehmer live oder zeit-
versetzt auf eine Weise bereitgestellt werden, dass diese von den Endnutzern nur gleichzeitig empfangen werden konnen.

Endnutzer
»Endnutzer® ist diejenige Person, welche den Online-Service entgeltlich oder unentgeltlich zum privaten Gebrauch nutzt.

Vergiitungen

Vergiitungspflichtigkeit

Die Verglitungspflicht entsteht,

a) durch die Vervielfaltigung von Musikwerken in Datenbanken, Dokumentationsservern oder in Speichern dhnlicher Art
(z. B. Serverrechner),

durch das o6ffentliche Zuganglichmachen von Musikwerken,
durch das Ubermitteln von Musikwerken,

cs

d) durch den tatsachlichen Abruf eines Musikwerks durch den Endnutzer oder
e) durch das Senden von Musikwerken.
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Soweit von diesem Tarif erfasste Nutzungshandlungen nach einer gesetzlichen Schrankenregelung (z.B. § 53 UrhG) erlaunisfrei
zuldssig sind, wird klargestellt, dass diese Nutzungshandlungen nicht als nach diesem Tarif vergiitet gelten, soweit die Voraus-
setzungen der gesetzlichen Schrankenregelung erfiillt sind.

2. Vergiitungssatze zur Lizenzierung von Onlinenutzungen in geringem Umfang
a) Lizenznehmer haben die Moglichkeit, fiir ihre Online-Services Nutzungsrechte an Musikwerken in Form unterschiedlicher Li-
zenzpakete zu erwerben. Die Lizenzpakete unterscheiden sich danach, welche Art von Abruf liber den zu lizenzierenden Onli-
ne-Service erfolgt. Je nach Abrufzahlen in dem zu lizenzierenden Zeitraum unterteilen sich die Lizenzpakete in unterschiedli-
che Abrufpakete. Musikwerke kénnen Endnutzern gegenliber je nach Lizenzpaket auf Abruf als Download, als Streaming o-
der als Hintergrundmusik angeboten werden. AuRerdem stehen Lizenzpakete fiir die nachfolgend naher bestimmte Nutzung
von Musikwerken im Rahmen von Linearem Streaming zur Verfligung.

b) Die Lizenzpakete sind nachfolgend naher definiert. Angegeben ist jeweils die Vergiitung der Jahreslizenz. Bei kiirzerer Lauf-
zeit (die Mindestlaufzeit betragt einen Monat) verringert sich die Zahl der zuldssigen maximalen Abrufe sowie die Vergiitung
jeweils linear. Die im Folgenden angegebenen Abrufzahlen sind jeweils als maximal zuldssige Abrufe pro Abrufpaket zu ver-
stehen.

(1) Lizenzpaket Music-on-Demand Download
Gegenstand des Lizenzpakets ,,Music-on Demand Download” sind Nutzungen von Musikwerken, Musikvideos und Kon-
zertmitschnitten (Audio und Video).

Abrufpaket1 = Abrufpaket2  Abrufpaket3 | Abrufpaket4 = Abrufpaket5

Paketpreis pro Jahr 240 € 480 € 720€ 960 € 1.200 €

Anzahl der Abrufe 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Bietet der Lizenznehmer dem Endnutzer zusatzlich zu dem Download-Angebot zum Zwecke der Verkaufsforderung Aus-
schnitte von Musikwerken mit einer Lange bis zu 90 Sekunden im Streaming-Verfahren und ohne Moglichkeit der end-
giltigen Abspeicherung auf einem Speichermedium des Endnutzers (sog. ,,Hérproben®) an, so betragt die zusatzliche
pauschale jahrliche Vergiitung hierfiir 180,00 €.

(2) Lizenzpaket Music-on-Demand Streaming
Gegenstand des Lizenzpakets ,,Music-on Demand Streaming” sind Nutzungen von Musikwerken, Musikvideos und Kon-
zertmitschnitten (Audio und Video).

Abrufpaket1 | Abrufpaket2 | Abrufpaket3 Abrufpaket4  Abrufpaket 5

Paketpreis pro Jahr 240 € 480 € 720 € 960 € 1.200 €
Anzahl der Abrufe 72.900 145.800 218.700 291.600 364.500
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(3) Lizenzpaket Hintergrundmusik
Gegenstand des Lizenzpakets ,Hintergrundmusik“ sind Nutzungen von Musikinhalten im Hintergrund zur Untermalung
eines Online-Services, bei dem der Abruf der Musikinhalte beim Offnen eines Online-Services automatisch erfolgt.

Abrufpaket 1 Abrufpaket 2 Abrufpaket 3 Abrufpaket 4 Abrufpaket 5

Paketpreis pro Jahr 240€ 480 € 720 € 960 € 1.200 €

Anzahl der Abrufe 72.900 145.800 218.700 291.600 364.500

(4) Lizenzpaket Video-on-Demand Download
Gegenstand des Lizenzpakets ,Video-on-Demand Download* sind Nutzungen von audiovisuellen Inhalten, die Musikwer-
ke enthalten, z.B. UGC, Videoclips, Werbeclips. Ausgenommen sind Konzertfilme/Musikformate, die eine tiber die reine
Wiedergabe hinausgehende redaktionell Uberarbeitete Berichterstattung aufweisen, sowie Spielfilme und Serien, deren
Episoden eine Spieldauer von mindestens vierzig Minuten haben.

Musikvideos und reine Konzertmitschnitte (Video) sind nicht Gegenstand des Lizenzpaketes (4) ,Video-on-Demand
Download“, sondern unterfallen dem Lizenzpaket (1) ,Music-on-Demand Download*.

Abrufpaket 1 Abrufpaket 2 ‘ Abrufpaket 3 Abrufpaket 4 Abrufpaket 5

Paketpreis pro Jahr 240 € 480 € 720 € 960 € 1.200 €

Anzahl der Abrufe 3.648 7.296 10.944 14.592 18.240

(5) Lizenzpaket Video-on-Demand Streaming
Gegenstand des Lizenzpakets ,Video-on-Demand Streaming” sind Nutzungen von audiovisuellen Inhalten, die Musikwer-
ke enthalten, z.B. UGC, Videoclips, Werbeclips. Ausgenommen sind Konzertfilme/Musikformate, die eine liber die reine
Wiedergabe hinausgehende redaktionell iiberarbeitete Berichterstattung aufweisen, sowie Spielfilme und Serien, deren
Episoden eine Spieldauer von mindestens vierzig Minuten haben.

Musikvideos und reine Konzertmitschnitte (Video) sind nicht Gegenstand des Lizenzpaketes (5) ,,Video-on-Demand
Streaming®, sondern unterfallen dem Lizenzpaket (2) ,Music-on-Demand Streaming*.

Abrufpaket 1 Abrufpaket 2 ‘ Abrufpaket 3 Abrufpaket 4 Abrufpaket 5

Paketpreis pro Jahr 240€ 480 € 720 € 960 € 1.200 €
Anzahl der Abrufe 82.008 164.016 246.024 328.032 410.040
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(6) Lizenzpaket Lineares Streaming
Gegenstand des Lizenzpakets ,Lineares Streaming” sind lineare Nutzungen (live oder zeitversetzt) von Musikinhalten aus
den folgenden drei Kategorien, die Musikwerke enthalten.

Bis zu 200.000 Inhalt der Kategorie Paketpreis pro Paketpreis pro

Abrufe im Jahr Jahr Monat

1. Kategorie Musik, Musikvideos, Konzerte, Konzertvideos 2.160,00 € 180,00 €
und/oder dhnliche Ereignisse

2. Kategorie Live-Shows, Galas, Produktprasentationen, Biih- 1.440,00 € 120,00 €
nenauffiihrungen und/oder dhnliche Ereignisse

3. Kategorie Sport, Politik und/ oder ahnliche Ereignisse 720,00 € 60,00 €

Werden von einem Online-Service Inhalte verschiedener Kategorien angeboten, ist die Lizenzierung nach der jeweils ho-
heren Kategorie vorzunehmen.

3. Gemeinwohlnachlass
Soweit der Lizenznehmer ein ehrenamtlich gefiihrter/betriebener Verein oder eine ehrenamtlich gefiihrte/betriebene Institution
ist und eine Bescheinigung seiner Gemeinniitzigkeit im Sinne von § 52 AO vorlegt, wird ein Gemeinwohlnachlass in Hohe von 15
% auf die Vergiitungen gemaf Ziffer Il 2. eingerdumt. Voraussetzung ist, dass mit dem Online-Service keine wirtschaftlichen Zie-
le verfolgt werden.

lll. Alilgemeine Bestimmungen

1. Umfang der Rechtseinraumung
a) Im Rahmen des jeweils erworbenen Lizenzpakets beschrankt sich die Rechtseinraumung auf das Recht gemaR § 16 UrhG,
Musikwerke zu vervielfaltigen, das Recht aus § 19a UrhG, Musikwerke 6ffentlich zugénglich zu machen (bei non-linearem
Streaming sowie Music-on-Demand Download und Video-on-Demand Download), und im Falle des Linearen Streamings das
Recht aus § 20 UrhG, Musikwerke zu senden. Im Rahmen des Betriebs des Online-Services des Lizenznehmers kénnen auf die-
se Weise, die ordnungsgemafe Lizenzierung vorausgesetzt,

. Musikwerke in Datenbanken, Dokumentationssystemen oder in Speichern dhnlicher Art (z. B. Serverrechner) einge-
bracht werden,

. Musikwerke 6ffentlich zuganglich gemacht werden (nur non-lineares Streaming sowie Music-on-Demand Download
und Video-on-Demand Download),

. Musikwerke als Download auf einem Endgerat beim Endnutzer zum privaten Gebrauch abgespeichert werden (nur Mu-
sic-on-Demand Download und Video-on-Demand Download),

= Musikwerke gesendet werden (nur Lineares Streaming).

Das Recht zur Kabelweitersendung sowie zu sonstigen Weitersendevorgangen, bei denen zeitgleich, unverandert und voll-
standig weiteriibertragen wird, wird nicht eingeraumt.

b) Die eingerdumten Nutzungsrechte sind einfach und nicht auf Dritte iibertragbar. Sie beschranken sich raumlich auf Nut-
zungshandlungen, die innerhalb Deutschlands bzw. fiir den deutschen Markt erfolgen. Zeitlich ist die Rechtseinrdumung
durch die Dauer der erworbenen Lizenz beschrankt.

c) Die Rechtseinraumung erstreckt sich nicht auf andere Rechte, insbesondere nicht auf Bearbeitungen sowie das Recht zur
Verbindung von Musikwerken mit Werken anderer Gattungen (Herstellungsrecht), und nicht auf das Angebot von drama-

tisch-musikalischen Werken, weder vollstdndig, noch als Querschnitt, noch in gréeren Teilen (sogenannte ,,GrofRe Rechte®),
sowie nicht auf graphische Rechte oder Rechte am Noten- oder Textbild. Ebenfalls nicht umfasst sind Leistungsschutzrechte.
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d) Das Urheberpersonlichkeitsrecht darf nicht verletzt werden. Anderungen an einem Werk, um dieses im Online-Service des Li-
zenznehmers zu verwenden, insbesondere die Kiirzung des Werkes, miissen den méglichen Anforderungen der §§ 14 und 39
UrhG gentigen. Soweit die Nutzung der Musikwerke unmittelbar oder mittelbar zu Werbezwecken erfolgt, missen vom Li-
zenznehmer, soweit urheberpersonlichkeitsrechtliche Belange betroffen sind, die entsprechenden Einwilligungen gesondert
eingeholt werden.

2. Rechtzeitiger Erwerb der Nutzungsberechtigung
Die tarifgegenstandlichen Rechte gelten nur als rechtzeitig eingeraumt, wenn die Einwilligung der GEMA vor der Nutzungsauf-
nahme, also insbesondere vor der Einbringung von Werken des GEMA-Repertoires in Datenbanken, Dokumentationssystemen
oder in Speichern dhnlicher Art eingeholt wurde.

3. Rechte Dritter
Rechte Dritter bleiben unberiihrt.

4. Raumliche Geltung
Dieser Tarif gilt fir Nutzungshandlungen und entsprechende Angebote, die innerhalb Deutschlands bzw. fiir den deutschen
Markt erfolgen.

5. Zeitliche Geltung
Die Verglitungssatze gelten flr die Zeit ab dem 01.01.2018.

6. Anpassungsvorbehalt
Die Festlegung der dem Tarif zugrunde gelegten Abrufzahlen sowie der Inhalte der Lizenzpakete unterliegt der fortgesetzten

Uberwachung und Analyse durch die GEMA. Anderungen der am Markt verfiigbaren Angebote sowie die Anderung des Nut-
zerverhaltens kénnen zukiinftige Anpassungen der festgelegten Parameter zur Folge haben.
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MUSTERVERTRAG
ARD DEGETO

Zwischen

Vertragspartner

Anschrift

Anschrift —

im Folgenden ,Vertragspartner” genannt -
und

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
(Bertramshof)

60320 Frankfurt am Main
- im Folgenden ,Degeto” genannt -

handelnd als Kommissionar im eigenen Namen fiir Rechnung der nachstehenden 9
Rundfunkanstalten:
BAYERISCHER RUNDFUNK
HESSISCHER RUNDFUNK
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
RADIO BREMEN
RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG
SAARLANDISCHER RUNDFUNK
SUDWESTRUNDFUNK
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
im Folgenden ,ARD" genannt

beide zusammen im Folgenden ,ARD Degeto” genannt

wird nachfolgender
TREATMENTENTWICKLUNGSVERTRAG, im Folgenden auch VERTR A G genannt,

geschlossen.
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Praambel

Die Degeto beabsichtigt eine Treatmententwicklung fir
ein fiktionales Fernsehfilmprojekt (Fernsehfilm von ca.
88'30" Lange).

200

§1 - Auftrag

Die Degeto erteilt dem Vertragspartner hiermit den
Auftrag, fur das Fernsehfilmprojekt unter dem Ar-
beitstitel

XXX

- im Folgenden als ,Produktion” bezeichnet -

durch den Autor XXX (nachfolgend auch ,Autor” ge-
nannt) ein Treatment (nachfolgend auch ,Werk" ge-
nannt) entwickeln und erstellen zu lassen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei der Erstel-
lung des Werkes zu beriicksichtigen, dass die Sende-
lange der Produktion ca. 88'30" betragt.

Der Vertragspartner wird das vertragsgegenstandli-
che Werk in enger Zusammenarbeit mit der Degeto
herstellen. Die Prifung und Abnahme des Werkes
hat durch die Degeto zu erfolgen, wobei der Ver-
tragspartner rechtzeitig vorab die Degeto Uber alle
fur Entscheidungen im Laufe der Projektentwicklung
erforderlichen Umsténde zu informieren hat. Die Ab-
gabe und Empfangnahme von diesen Vertrag betref-
fenden Erklarungen erfolgen tber die Degeto.

§2 - Lieferung

Als notwendigen Bestandteil seiner Leistungen nach
§ 3 dieses Vertrages hat der Vertragspartner das ab-
nahmefdhige Treatment bis zum XXX in einfacher
Ausfertigung an die Degeto Film GmbH, Am Steiner-
nen Stock 1,60320 Frankfurt zu liefern.

Der Vertragspartner garantiert, dass alle Anderungen
oder Uberarbeitungen des Werkes nur in enger Zu-
sammenarbeit zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto entschieden und vorgenommen werden. Die
Degeto wird spatestens 4 Wochen nach Vorlage einer
Anderung oder Uberarbeitung durch den Vertragspart-
ner entsprechende Wiinsche und Anmerkungen mittei-
len, sofern im Einzelfall nichts Anderes vereinbart ist.

Umaénderungen, Ergdnzungen und Nachbesserun-
gen sind mit der in diesem Vertrag festgelegten Ver-
glitung (§4) abgegolten. Soweit Anderungen oder
Ergénzungen, insbesondere ein schriftlich mit der
Degeto abzustimmender Autorenwechsel, zu Mehr-
kosten fiithren, bedarf die Ubernahme von Mehrkos-
ten durch die Degeto einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung.

§3 — Rechteeinrdumung

Die Degeto erwirbt samtliche ausschlieBlichen, zeit-
lich, rdumlich und inhaltlich unbeschriankten Bear-
beitungs-, Verfilmungs- und Nutzungsrechte an dem
vertragsgegenstandlichen Werk in all seinen Entwick-
lungsstufen mit dessen Entstehung bzw. gleichzeitig
mit dessen Ubertragung vom Autor auf den Vertrags-
partner, insbesondere:

a) das Werkbearbeitungsrecht,

d.h. das Recht, das Werk sowie Charaktere,
Handlungselemente, Dialoge, Szenen etc. des
Werkes bzw. der Produktion unter Wahrung der
Urheberpersonlichkeitsrechte abzuandern, neue
oder geadnderte Teile hinzuzufiigen oder heraus-
zunehmen oder die Handlungsabfolge umzustel-
len, das Werk und die darauf basierenden Bear-
beitungen in samtliche Sprachen zu Ubersetzen
und diese Bearbeitungen Dritten zugénglich zu
machen. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
fur die Nutzung in interaktiven Diensten umzuge-
stalten;

b) das Recht zur Verfilmung des Werkes,

d.h. das Recht, unter Verwendung des Werkes
oder von Teilen oder Bearbeitungen hiervon in
jeglicher Sprachfassung Produktionen herzu-
stellen oder das Werk wieder zu verfilmen, oder
sequels, prequels, spin-offs oder einen Kinofilm
oder eine Fernsehserie hieraus zu entwickeln und
herzustellen.

Klarstellend wird festgehalten, dass §88 Abs. 2
UrhG hiervon unberiihrt bleibt, d.h. den Vertrags-
parteien bekannt ist, dass der Degeto das einge-
raumte exklusive Recht zur Wiederverfilmung des
Werks nach Ablauf von 10 Jahren (beginnend
mit Vertragsabschluss zwischen dem Autor und
dem Vertragspartner, also ab dem XXX) nur nicht-
exklusiv zusteht. Die Degeto bleibt in diesem Fall
zur Nutzung und Weiteriibertragung des nicht-
exklusiven Wiederverfilmungsrechts berechtigt.

Sollte bis zum Ablauf der vorgenannten Exklusi-
vitdtsfrist von 10 Jahren eine abweichende Ver-
einbarung auf Grundlage gemeinsamer Vergu-
tungsregeln (§ 36 UrhG) oder eines Tarifvertrags
getroffen worden sein, an dem die Degeto als
Vertragspartei beteiligt ist oder den die Degeto
fur auf sich anwendbar erklart hat, geht diese vor.

Im Ubrigen gilt § 11;
c) dasTitelrecht,

d.h. das Recht, den Titel des Werkes auch zur Be-
zeichnung der Produktion zu verwenden, ohne je-
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doch hierzu verpflichtet zu sein. Sémtliche Rechte
an dem Titel liegen ausschlieBlich bei der Dege-
to; der Vertragspartner verpflichtet sich, etwaige
eigene Titelrechte im Verhaltnis zur Degeto nicht
geltend zu machen, insbesondere nicht nach Be-
endigung der Zusammenarbeit;

d) das Weiterentwicklungsrecht,

d.h. die Befugnis, die in dem Werk enthaltenen
Charaktere, Handlungselemente und Szenen
sowie sonstige Ideen und Gestaltungselemente
des Werkes uneingeschrénkt fir die Herstellung
dieser Produktion oder anderer Produktionen
zu verwenden, und zwar auch dann, wenn diese
ohne Mitwirkung des Autors des Werkes erstellt
werden.

2. Die Degeto erwirbt darliber hinaus samtliche aus-
schlieBlichen, zeitlich, rdumlich und inhaltlich un-
begrenzten Nutzungsrechte an dem Werk und der
hieraus entstehenden Produktion (beide gemeinsam
nachfolgend als ,Produktion” bezeichnet) zum Zeit-
punkt ihrer Entstehung und ihrer Ubertragung auf
den Vertragspartner, wie insbesondere:

a) das Senderecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise beliebig oft durch Ton- und Fernsehrund-
funk (einschlieBlich High Definition TV), Hérfunk,
Drahtfunk, Hertzsche Wellen, Laser, Mikrowellen
oder andere technische Einrichtungen, gleich-
gliltig ob digital oder analog, ganz oder in Teilen
in allen Sprachfassungen der Offentlichkeit zu-
ganglich zu machen. Dies gilt fir alle méglichen
Sendeverfahren und -wege (z.B. terrestrische
Sender, Kabelfernsehen, Kabelweitersendung,
Satellitenfernsehen Uber Satelliten aller Art un-
ter Einschluss von Direktsatelliten, Multiplexing,
Uber ahnliche technische Vorrichtungen: wie Te-
lefonnetz, ISDN, UMTS, DSL, Richtfunk, Lichtlei-
ter, Stromkabel, sonstige schmal- oder breitban-
dige Ubertragungswege), sowie im Wege des
Live Streaming tber IPTV (d.h. in geschlossenen
Netzwerkstrukturen), im Wege des Live Strea-
ming Uber das offene Internet (weltweit) sowie
deren Kombination und unabhéngig vom Emp-
fangsendgerat (wie z.B. Fernseh-, PC- oder sons-
tige Geréte einschlieBlich Tablet-PC wie z.B. iPad,
Mobilfunkgeréte und Smartphones, Personal Di-
gital Assistant PDA, Multimedia Home Plattform
MHP, Spielekonsolen, WAP-, GPRS-Handy), un-
abhangig von der Art des Sendeunternehmens,
von dessen Rechtsform (privatrechtlich oder
Sffentlich-rechtlich), von der Finanzierungsweise
und der Gestaltung des Rechtsverhéltnisses zwi-
schen dem Sender und dem Empfénger (Free-
TV, Pay-TV, Pay-per-View, Pay-per-Channel, Near-
Video-on-Demand, Multichannel, interaktives
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Fernsehen, Web-TV, etc.) und ob die Ausstrahlung
und/oder der Empfang verschliisselt oder unver-
schlisselt erfolgen. Eingeschlossen ist auch das
Recht auf 6ffentliches Senden und/oder Zugéng-
lichmachen mit oder ohne Zwischenspeicherung
Uber das Internet (Pufferung), simultan oder mit
Verzdgerung, an einen beschrankten oder unbe-
schrénkten Nutzerkreis, insbesondere das (Live-)
Streaming mit oder ohne Herunterladen. Einge-
schlossen ist das Recht auf 6ffentliche Wiederga-
be von Sendungen, also das Recht, die Produk-
tion ganz oder teilweise 6ffentlich wahrnehmbar
zu machen (z.B. Uber Fernseher in Hotels, Flug-
hafen, Schulen). Umfasst ist auch das Senden mit-
tels bzw. in Verbindung mit Videotextsignalen zur
Videotextuntertitelung oder dhnlichen Diensten;

das Recht zur Auswertung in interaktiven Formen
(Abruf- und Onlinerecht),

d.h. das Recht zur &ffentlichen und/oder nicht-
offentlichen Zuganglichmachung der Produkti-
on ganz oder teilweise fiir jeweils individuellen
Abruf und/oder gesammelten Abruf durch die
Nutzer von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl bzw.
zeit- und/oder ortsgebunden mittels Fernsehge-
rat, Computer oder sonstigen Endgerdten (wie
z.B. Mobilfunkgeréten, Smartphones, Tablet-PC
wie z.B. iPad, Personal Digital Assistant PDA, Mul-
timedia Home Plattform MHP, Spielekonsolen
oder einer Kombination solcher Gerate) mit oder
ohne Herunterladen, einschlieBlich des Rechts
der Zurverfugungstellung lber analoge, digitale
oder anderweitige Speicher- bzw. Dateniibertra-
gungstechnik, mit oder ohne (Zwischen-) Spei-
cherung (auch tber das Internet), unabhangig ob
drahtlos (z.B. terrestrische Funkanlagen, Satelli-
tenverbindungen unter Einschluss von Direktsa-
telliten) und/oder drahtgebunden (z.B. Telefon-
leitung, DSL, Lichtleiter, Stromkabel) und/oder
tiber sonstige Ubertragungswege sowie deren
Kombination, auch im Multiplexing-Verfahren, so-
wie unabhangig von der Art des Anbieters, von
dessen Rechtsform (privatrechtlich oder offent-
lich-rechtlich), von der Finanzierungsweise und
der Gestaltung des Rechtsverhaltnisses zwischen
dem Anbieter und dem Nutzer (z.B. <near> Te-
levision-on-Demand, Near-Video-on-Demand,
Video-on-Demand (,VoD"), Web-TV, Internet ein-
schlieBlich World Wide Web, Online-Dienste, In-
tranet, Extranet, Abo-Dienste, Push-Dienste, Pull-
Dienste, lineare und interaktive Telefon- und Tele-
faxdienste <z.B. SMS-, EMS-, MMS-Dienste> etc.).
Eingeschlossen ist das Recht zur Bearbeitung und
Umgestaltung und sonstigen Verénderung der
Produktion und ihrer Bestandteile (auch durch
Verbindung mit anderen Werken) durch den Nut-
zer, einschlieBlich des Rechts der Zurverfligung-
stellung oder sonstigen Wahrnehmbarmachung
solcher interaktiv gestalteten Fassungen der Pro-
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c)

duktion sowie einschlieBlich des Rechts zur Her-
stellung, Vervielféltigung und Verbreitung von
Bild-, Ton-, Datentréagern, auf denen die Produkti-
on als Ganze, in Teilen oder in solchermaBBen be-
arbeiteter Form derart gespeichert ist, dass eine
Wiedergabe nur durch Ubermittlung zusatzlicher
Dateninformation (zur Entschlisselung) ermdg-
licht wird.

Die VoD-Rechte umfassen derzeit insbesonde-
re die folgenden in Anlage 1 naher definierten
Dienstformen: Free Video-on-Demand (,FVoD"),
Advertised Video-on-Demand (,LAVoD"),
Subscription Video-on-Demand (,SVoD"), Tran-
sactional Video-on-Demand (,TVoD"), Electro-
nic-Sell-Through (,EST"), d.h. Download-To-Own
(,DTO") und Download-To-Burn (,DTB").

Eingeschlossen ist das Recht zur Nutzung auf So-
cial Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram
0.4.);

das Recht der Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Da-
tentrager (insbesondere Videogrammrecht),

d.h. das Recht zur gewerblichen oder nicht ge-
werblichen Vervielfdltigung und/oder Verbrei-
tung (Verkauf, Vermietung, Leihe etc.), ganz
oder in Teilen, zum Zwecke der offentlichen und
nicht-6ffentlichen Wiedergabe. Recht
umfasst insbesondere sdmtliche audio-visuellen
Systeme und Speichermedien wie Schmalfilm,
Videokassetten, Videobénder, Videoplatten aller
Art, Disketten, Chips, Video-CD, CD-I, CD-I-Music,
CD-DA, Foto-CD, EBG, EBXA, CD-ROM, MMCD,
CD-Recordable, HD-CD, MO-CD, MOD, Mini-
disc, DVD, DVD audio, DVD-ROM, HD-DVD, DAT,
Blu-ray sowie jede andere technische Art oder
Kombination der Bild-, Ton-, Datentrager oder
Wiedergabe, verschlisselt oder unverschlisselt,
unabhangig von ihrer technischen Ausgestaltung
(analog oder digital etc.) und der Art der Nutzung
(z.B.linear, interaktiv, auf Abruf etc.). Eingeschlos-
sen ist auch das Recht, die Produktion ganz oder
teilweise durch technische Verfahren/Vorrichtun-
gen jedweder Art jederzeit einem begrenzten
Empfangerkreis zuganglich zu machen (z.B. Kran-
kenhauser, Hotels, Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge
etc.), sogenanntes ,closed-circuit-Recht”;

Dieses

das Kino- und Vorfiihrungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
durch technische Einrichtungen aller Art, auch in
Verbindung mit anderen Werken, &ffentlich wahr-
nehmbar zu machen, unabhéngig von der Art des
Vorfiihrungssystems, der verwandten Bild-, Ton-,
Datentrager und der Art und Weise der Zuliefe-
rung der vorzufiihrenden Signale (analog, digital,
Uber Video-System etc.) sowie des Formats (70,

35, 16, 8 Millimeter-Film, Super-8-Film, etc.); um-
fasst ist die gewerbliche und nicht-gewerbliche
Filmvorfiihrung;

das Vervielféltigungs- und Verbreitungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
im Rahmen der vertraglich eingerdumten Rechte
beliebig in jeglicher Form, beliebig haufig und
auch auf anderen als den urspriinglich verwen-
deten Bild-, Ton-, Datentragern zu vervielfaltigen
und zu verbreiten, einschlieBlich des Rechts, ihn
in jeder Form zu archivieren, insbesondere digita-
lisiert zu erfassen, in Datenbanken, Datennetzen
und jeglichen Speichermedien aufzunehmen und
einzustellen, auch versehen mit einer Recherche-
Software und ihn Dritten in kérperlicher oder un-
kérperlicher Form, im Original oder als Vervielfal-
tigungsstiick, bereitzustellen;

das Recht zur Nutzung fir Prif-, Lehr- und
Forschungszwecke sowie auf Messen,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilwei-
se im Rahmen von Pilotprojekten, Testnutzungen
und zu wissenschaftlichen Zwecken sowie auf
Messen, Verkaufsausstellungen, Festivals, Wett-
bewerben und ahnlichen Veranstaltungen durch
technische Einrichtungen, unabhéngig von ihrer
Ausgestaltung und der technischen Art der Bild-,
Ton-, Datentrager 6ffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen, zu senden oder vorzufiihren;

das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
unter Wahrung der gesetzlichen Urheberpersén-
lichkeitsrechte fiir die vertragsgemaBen Zwecke
zu kirzen, zu teilen, zu unterbrechen, umzuge-
stalten, neu zu vertonen, die Laufzeit zur Wahrung
von Programmgrundsatzen und der allgemeinen
Kontinuitatsstandards anzupassen, mit anderen
Werken (auch im Rahmen einer Bildschirmauftei-
lung mit zeitgleicher Ausstrahlung von Werbung,
Programmankiindigung oder sonstigen Grafiken)
zu verbinden sowie Texte, Informationen und
Verweise auf Kommunikationsmdglichkeiten des
Nutzers (wie Telefonnummern, www-Adressen,
Links, etc.), interaktive Elemente, etc. einzufiigen,
den Titel neu festzusetzen und zu dndern, die Pro-
duktion ganz oder teilweise in alle Sprachen zu
Ubersetzen und neu- oder nachzusynchronisie-
ren, zu untertiteln, Voice over-Fassungen herzu-
stellen oder die Produktion ganz oder teilweise in
sonstiger Weise zu bearbeiten und die bearbeite-
te Fassung gemal der vertraglich eingerdumten
Nutzungsrechte zu verwerten;

das Recht zur Werbung und Ausschnittverwer-
tung,

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



)

d.h. das Recht, Ausschnitte (auch aus der Origi-
nalmusik und/oder dem Originalton) aus der Pro-
duktion herzustellen und diese auch im Zusam-
menhang mit anderen Produktionen oder sonsti-
gen Werken sowie zum Zwecke der Werbung in
allen Medien auszuwerten, wobei unter Werbung
auch die Senderwerbung und die Werbung fiir
und in allen Auswertungsformen (z.B. H6r- und
Fernsehrundfunk, Druckschriften, Kino, Video-
gramme, Internet-Angebote einschlieBlich so-
genannter Apps sowie Social Media Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram o0.3.)) zu verstehen ist.

Eingeschlossen sind auch alle begleitenden Nut-
zungen der libertragenen Nutzungsarten der Pro-
duktion, insbesondere im Internet einschlieBlich
World Wide Web (wie Banner-Werbung, Pop-up-
Windows, Framing, Datenerhebung bei Nutzern,
Hyperlinks, Meta-Tags etc.) sowie die Nutzung
fir E-Commerce-Anwendungen sowie das Recht
beispielsweise eine programmbegleitende Web-
Site und/oder eine sendeplatzbegleitende Face-
book- und/oder Instagram-Seite zu realisieren;

das Titelrecht,

d.h. das Recht, den endgiiltigen Titel des Werkes
auch zur Bezeichnung der Produktion zu verwen-
den und den Titel der Produktion in gleichem
Umfang wie die Produktion selbst zu nutzen, ein-
schlieBlich des Rechts, den Titel auch nach seiner
Veréffentlichung zu verandern oder ihn zu erset-
zen. Samtliche Rechte an dem Titel liegen aus-
schlieBlich bei der Degeto; der Vertragspartner
verpflichtet sich, etwaige eigene Titelrechte voll-
umfanglich an die Degeto zu Gbertragen;

das Merchandisingrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise in Verbindung mit der Herstellung und
dem Vertrieb von Waren aller Art oder der Ver-
marktung von Dienstleistungen aller Art, auch
interaktiver und/oder multimedialer Produkte
(wie Computerspiele) oder der Vermarktung von
Dienstleistungen aller Art unter Verwendung von
Vorkommnissen, Namen, Titeln, Figuren, Abbil-
dungen oder sonst in einer Beziehung zu der Pro-
duktion stehenden Zusammenhangen auszuwer-
ten. Eingeschlossen ist das Recht, unter Verwen-
dung derartiger Elemente und bearbeiteter oder
unbearbeiteter Ausschnitte aus dem Werk oder
der Produktion fir Waren oder Dienstleistungen
jeder Art zu werben; die unter diesem Absatz ge-
nannten Rechte diirfen nur unter der Mal3gabe
einer ausdriicklichen Zustimmung von Darstel-
lern ausgewertet werden, wobei die Auswertung
sonstiger Rechte, wie insbesondere die Rechte
zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Datentréger
(8§ 3 Ziffer 2 c)), zur Werbung und Ausschnittver-

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

wertung (§ 3 Ziffer 2 h)), das Tontragerrecht (§3
Ziffer 2 k)), sowie das Druck- und Druckneben-
recht (§ 3 Ziffer 2 1)) von dieser Einschrankung un-
berihrt bleiben;

das Tontrégerrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung, Vervielféltigung
und Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Leihe
etc.) von Schallplatten, Bandkassetten, CDs oder
sonstigen analogen oder digitalen Tontrégern,
insbesondere solcher nach lit. ¢), und unter Ein-
schluss aller Konfigurationen (wie Album, EP,
Single, Maxi-Single etc.), die unter vollstandiger
oder teilweiser Verwendung der Produktion oder
als Nacherzdhlung, Neugestaltung oder unter
sonstiger Bearbeitung der Inhalte der Produktion
gestaltet werden sowie das Recht zur Herstellung
von Horspielfassungen, Musikvideos und sonsti-
gen Bearbeitungen. Umfasst ist das Recht, diese
Tontrager im gleichen Umfang zu nutzen wie die
Produktion selbst, insbesondere sie durch Funk
zu senden oder offentlich vorzufiihren oder zu-
ganglich zu machen;

das Druck- und Drucknebenrecht,

d.h. das Recht, durch Wiedergabe oder Nacher-
zdhlung des Inhalts, auch in bearbeiteter oder
neugestalteter Form, bebilderte oder nicht-bebil-
derte Biicher, Hefte, Comicstreifen und sonstige
Druckwerke sowie sonstige (auch analoge und
digitale) Bild-, Ton-, Datentrager (einschlieBlich
Audio- und Videotextinhalte), die auf der Produk-
tion oder deren Herstellung basieren oder durch
photographische, gemalte oder gezeichnete Ab-
bildungen oder ahnliches abgeleitet sind, herzu-
stellen, zu vervielfaltigen, zu verbreiten und zu-
ganglich zu machen, einschlieBlich der Nutzung
in Werbeschriften im Zusammenhang mit der
Auswertung der Produktion;

Verglitungsanspriiche,

d.h. der Vertragspartner beabsichtigt, die Vergii-
tungsanspriiche aus §§54 Abs. 1,20 b), 27 Abs. 2,
45 a), 60 h) Abs. 1 sowie 49 Abs. 1 in Verbindung
mit § 94 UrhG zur Wahrnehmung in der Verwer-
tungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzen-
ten mbH (,VFF") einzubringen. Die Degeto wird
auf dieser Basis die Meldungen liber die Nutzung
dieser Produktion an die VFF abgeben. Sollte
der Vertragspartner diese Vergitungsanspriiche
nicht wahrnehmen oder in eine andere Verwer-
tungsgesellschaft einbringen wollen, wird er dies
der Degeto vor Einbringung der Anspriiche mit-
teilen;
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n) das Recht zur Herstellung eines Making-Of,

d.h. das Recht, zu der Produktion ein Making-Of
herzustellen oder herstellen zu lassen und die-
ses in allen, insbesondere in den in Ziffer 1 bis 3
genannten Verwertungsarten und formen zu ver-
wenden;

o) das Markenrecht,

d.h. die exklusive Berechtigung, die Wort- und
Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion) im Mar-
kenregister eintragen zu lassen. Das exklusive,
zeitlich und rdumlich unbeschrankte Recht an der
Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion)
im urheberrechtlichen und im markenrechtlichen
Sinn steht der Degeto zu. Die Degeto behalt sich
vor, diese auf ihren Namen bzw. auf den Namen
der ARD im Markenregister eintragen zu lassen.
Die Vertragsparteien sind sich dartiber einig, dass
die Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produk-
tion) vor Missbrauch oder Eingriffen durch Dritte
zu schutzen ist;

p) das Auffiihrungsrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung und Auswertung
einer Blihnenfassung des Werkes und/oder der
hieraus entstehenden Produktion — ganz oder
teilweise.

Variante: Es besteht Einvernehmen, dass das
Recht zur Herstellung und Auswertung einer
Biihnenfassung des Werkes und/oder der hieraus
entstehenden Produktion — ganz oder teilweise
— nicht eingerdumt ist. Der Vertragspartner ver-
pflichtet sich jedoch, in seinen Vertrdgen, insbe-
sondere mit den Drehbuchautoren und Kompo-
nisten, ein Erstanbietungsrecht zu Gunsten der
ARD Degeto zu vereinbaren.

Die Rechtelibertragung bezieht sich auf alle Arten
und Formen der Verwertung im Sinne von Ziffern 1
und 2, einzeln oder in beliebiger Kombination, so-
wie auf alle bekannten oder noch unbekannten Nut-
zungsarten.

Die Degeto ist berechtigt, die ihr Gbertragenen Aus-
wertungsrechte gemaB §3 ganz oder teilweise auf
Dritte zu lbertragen, mit oder ohne das Recht zur
Weiteriibertragung, und diesen Nutzungsrechte ein-
zuraumen.

Die Degeto ist zu einer Nutzung der ihr nach diesem
Vertrag Ubertragenen Rechte nicht verpflichtet. Der
Vertragspartner verpflichtet sich, im Rahmen seines
Vertrages mit dem Autor zu vereinbaren, dass das
Ruckrufrecht wegen Nichtauslibung fir die gesetzlich
langst mégliche Dauer nach §41 in Verbindung mit
§90 Abs. 1 Satz 3 UrhG ausgeschlossen wird.

§4 - Vergiitung

Als Entgelt fur alle vom Vertragspartner nach diesem
Vertrag einzurdumenden Rechte (Einrdumung von
Rechten nach Urheberrechtsgesetz) einschlieBlich et-
waiger Nebenleistungen zahlt die Degeto eine Pau-
schalvergiitung in Héhe von

€7.009,35 netto
(in Worten: siebentausendneun 35/100 Euro)

zuzliglich der Umsatzsteuer in der gesetzlich festge-
legten Hohe.

Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Die in Ziffer 1 genannte Verglitung wird wie folgt zur
Zahlung fallig:

€ 3.504,67 netto (50%) nach Vertragsabschluss

€ 3.504,68 netto (50%) nach Abnahme des endgiilti-
gen Treatments.

Die von der Degeto zu leistenden Zahlungen sind
ausschlieBlich und unmittelbar fir die Herstellung
des in § 1 genannten Werks zu verwenden.

Uber die falligen Betrage iibersendet der Vertrags-
partner an die Degeto jeweils eine auf die Degeto
ausgestellte Rechnung in zweifacher Ausfertigung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen muss, mit Angabe der Bankverbindung
und Kennzeichnung als Anzahlungsrechnung bzw.
Schlussrechnung. Die Bezahlung erfolgt nach Fallig-
keit und Rechnungseingang innerhalb von vier Wo-
chen. Die Zahlung kann verweigert werden, solange
vom Vertragspartner keine oder keine ordnungsge-
mafBe Rechnung vorgelegt worden ist.

Die USt-IdNr. der Degeto Film GmbH lautet
DE 114 105 209

Die USt-IdNr. des Vertragspartners lautet
XXX

Sollte sich der Umsatzsteuerstatus oder die USt-IdNr.
im Laufe der Vertragsbeziehungen dndern, werden
sich der Vertragspartner und die Degeto diesbeziig-
lich unverzuglich schriftlich informieren.

Anspriiche des Vertragspartners gegen die Degeto
aus diesem Vertrag diirfen weder ganz noch teilweise
ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Degeto
abgetreten und/oder verpfandet werden.

Mit der Pauschalvergiitung gemaB Ziffer 1 sind je-
weils auch alle Abgeltungen wie Wiederholungsho-
norare, Erlésbeteiligungen und dergleichen abgegol-
ten. § 13 dieses Vertrages bleibt unberihrt. Im Falle
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der Nichtrealisierung des Projekts und dem Verbleib
der Rechte bei der Degeto werden Kiinstlersozialab-
gaben sowie Arbeitgeberbeitrage zur Pensionskasse
von der Degeto auf Nachweis erstattet.

§5 — Realisierung des Projektes

Die Degeto ist nicht verpflichtet die Produktion zu
realisieren. Die Realisierung der Produktion liegt im
alleinigen Ermessen der Degeto. Insbesondere be-
steht auch kein Anspruch des Vertragspartners gegen
die Degeto oder gegen die ARD auf gemeinsame
Realisierung der Produktion. Fiir den Fall einer Ent-
scheidung fiir eine Projektrealisierung geht die De-
geto jedoch davon aus, dass sie den Vertragspartner
mit der Realisierung des Projekts beauftragen wird,
vorbehaltlich der Beauftragung sowie der Abnahme
des Drehbuchs sowie einer Einigung zwischen den
Vertragsparteien liber die Konditionen der Projektre-
alisierung. Sollte ein Drehbuch nicht beauftragt oder
nicht abgenommen werden oder sollte eine Einigung
zwischen den Parteien lber die Konditionen der Pro-
jektrealisierung nicht erreicht werden oder sollte die
Degeto aus sonstigen Griinden von der Realisierung
der Produktion Abstand nehmen, ist der Vertragspart-
ner berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Rechte
zurlick zu erwerben. Die Konditionen des Riicker-
werbs werden im Einzelfall verhandelt.

Sollte der Vertragspartner von der Mdglichkeit des
Rechteriickerwerbs keinen Gebrauch machen, ist die
Degeto berechtigt, das Projekt anderweitig zu reali-
sieren.

Die Beauftragung des Vertragspartners zur Reali-
sierung der Produktion bedarf der Schriftform. Eine
Abbedingung dieser Schriftformklausel bedarf eben-
falls der Schriftform.

Die Erstattung von nachweislich notwendigen und
wirtschaftlich gebotenen Aufwendungen, die der
Vertragspartner nach vorheriger Abstimmung mit
der Degeto vor Abschluss eines solchen schriftlichen
Vertrages im Vertrauen auf eine Realisierung der Pro-
duktion tatigt, bedarf der gesonderten schriftlichen
Vereinbarung mit der Degeto. Eine Haftung der De-
geto, insbesondere fiir Vertrauensschaden, ist ausge-
schlossen, soweit das Verhalten der Degeto oder ihres
Erfillungsgehilfen nicht einen VerstoB3 gegen §§134,
138 BGB begriindet hat oder der Schaden auf einer
Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit oder
einem vorsétzlichen oder grob fahrléssigen Verhalten
der Degeto oder ihres Erfiilllungsgehilfen beruht.

Wird der Vertragspartner ganz oder teilweise mit der
Realisierung der Produktion beauftragt, so wird die
nach §4 dieses Vertrages von der Degeto zu leisten-
de Vergitung in voller Héhe auf die Gesamtkosten
der Produktion angerechnet.
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5. Der Vertragspartner ist zur Riickzahlung der
nach diesem Vertrag zu leistenden Vergiitung nicht
verpflichtet, wenn die Degeto einen Dritten mit der
Realisierung der Produktion beauftragt oder von der
Realisierung Abstand nimmt.

§6 — Rechtegarantie

Der Vertragspartner versichert, dass ihm die durch
seine Mitwirkung nach diesem Vertrag entstehenden
sowie alle sonstigen Urheber- und Leistungsschutz-
rechte, deren die Degeto zu einer Verwendung des
Werkes nach diesem Vertrag bedarf, allein zustehen
oder er diese, insbesondere soweit es sich um Rech-
te des Treatmentautors handelt, erworben hat bzw.
ihm eine exklusive Option hierauf eingerdumt wurde,
welche er bei Bedarf ausliben wird, und dass er be-
fugt ist, iber diese Rechte zu Gunsten der Degeto al-
lein zu verfiigen. Ebenso versichert er, dass das Werk
als Ganzes oder in Teilen nicht bereits bestehenden
Werken entnommen ist, und dass dartiber hinaus das
Werk original geschaffen wurde. Der Vertragspart-
ner versichert, die in diesem Vertrag mit der Degeto
vereinbarten Honorare vollumfénglich an den Autor
auszuzahlen.

Der Vertragspartner gewahrleistet ferner, dass das
vertragsgegensténdliche Werk einschlieBlich des Ti-
tels keine Anspielungen auf Personen oder Ereignis-
se enthalt, die der Degeto nicht schriftlich mitgeteilt
wurden und auch sonstige Rechte Dritter nicht ver-
letzt werden.

Dem Vertragspartner ist bekannt, dass fir die ARD
Degeto das Gebot der Trennung von Werbung und
Programm gilt. Die ,ARD-Richtlinien iber Werbung,
Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe” in
der Fassung vom 12.03.2010 (siehe Anlage 2) sind
bei der Erstellung des Werks zu beachten und einzu-
halten.

Der Vertragspartner beachtet bei der Herstellung
der Produktion die allgemeinen Regelungen des Ju-
gendschutzes, insbesondere die in Ausfiihrung der
§§8 und 9 Abs. 1 JMStV von der ARD erlassene Richt-
linie vom 22.06.1988 in der Fassung vom 03.04.2017
(siehe Anlage 3).

Die Produktion hat fiir eine Ausstrahlung im Haupt-
abend (vor 22 Uhr) geeignet zu sein (entsprechend
einer FSK 12 Einschatzung).

Der Vertragspartner wird der Degeto die Autorenver-
trage vorlegen.

Durch die Vorlage dieser Vertrage bleibt die Haftung
des Vertragspartners fir den Bestand der tibertrage-
nen und zu gewahrleistenden Rechte (insbesondere
im Rahmen von §§ 3, 6 und 7) unberihrt. Eine Pri-
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fungspflicht oder eine Mithaftung der Degeto wird
nicht begriindet.

Der Vertragspartner garantiert, dass es sich bei dem
in §1 genannten Autor um den alleinigen Urheber
des diesem Vertrag zu Grunde liegenden Treatments
handelt. Bei Verwendung eines Pseudonyms ist der
Degeto der Echtname des Autors einschlieBlich Mel-
deanschrift unverziiglich schriftlich bekannt zu ge-
ben.

Der Vertragspartner versichert, dass beziiglich der
vertraglich eingerdumten Nutzungsrechte keine fort-
wirkende Vereinbarung besteht, der zufolge Rechte
und Befugnisse nach diesem Vertrag erléschen oder
an einen Dritten fallen, falls Giber das Vermdgen des
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt
oder er6ffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlun-
gen einstellt oder in Verzug gerét oder sonst aufl6-
sende Bedingungen fiir den eigenen Rechteerwerb
oder den der Degeto erfiillt werden.

Der Vertragspartner versichert, dass er alle der De-
geto gemal dieses Vertrages zur Verfligung zu stel-
lenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung
geltender Datenschutzbestimmungen erhoben bzw.
verarbeitet hat und er zur Ubermittlung an die Dege-
to zur Erfillung aller im Zusammenhang mit diesem
Vertrag stehenden Zwecke berechtigt ist.

§7 — Freistellung

Sollte sich herausstellen, dass dem Vertragspartner
nicht alle der der Degeto iibertragenen Rechte zuste-
hen, dass er nicht alle Rechte auf die Degeto lber-
tragen hat, deren diese nach diesem Vertrag bedurf-
te oder dass Dritte geltend machen, Rechte an dem
Werk zu haben, stellt der Vertragspartner die Degeto
sowie alle Personen, Gesellschaften oder Anstalten,
die Rechte von der Degeto herleiten, von allen An-
spriichen frei, die aus diesem Grunde von Dritten ge-
gen die Degeto erhoben werden sollten. Darin sind
auch die angemessenen Kosten einer Rechtsverteidi-
gung inbegriffen.

Dariiber hinausgehende Schadensersatzanspriiche
bleiben hiervon unberiihrt.

§8 — Allgemeine Bedingungen

Durch die in diesem Vertrag getroffenen Vereinba-
rungen wird kein Gesellschaftsverhéltnis zwischen
der Degeto und dem Vertragspartner oder Dritten,
soweit solche sich in irgendeiner Form an der Herstel-
lung des Werkes beteiligen, begriindet.

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam sein, so werden dadurch die Ubrigen Be-

stimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht
beriihrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung
muss fir diesen Fall mit anfanglicher Wirkung ei-
ne solche treten, die dem beabsichtigten Sinn und
Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach
durchfiihrbar ist.

3. Anderungen, Ergénzungen und Aufhebungen dieses
Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Gleiche gilt fir Anderungen, Ergénzun-
gen und Aufhebungen dieser Schriftformklausel. Zur
Wahrung der Schriftform gentligt Briefwechsel. E-Mail
ist nicht ausreichend. Miindliche Nebenabreden sind
nicht getroffen.

4. Fiur alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechts-
beziehungen zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto bzw. den Personen, Gesellschaften oder An-
stalten, die Rechte von der Degeto herleiten, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5. Erfullungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist
Frankfurt am Main.

Besondere Vereinbarungen

§9 -

Der Vertragspartner sichert bereits hiermit zu, in seinem
Vertrag mit dem Autor des Treatments festzulegen, dass
dieser an dem nach der Abnahme des Treatments nach
alleiniger Entscheidung durch die Degeto ggf. von ihm
zu schreibenden Drehbuch alle Rechte in dem in §3 be-
schriebenen Umfang einrdumt; die Degeto ist in diesem
Falle ggi. dem Vertragspartner zur Zahlung einer Vergii-
tung in Hohe von€ XXX (in Worten: XXX Euro) zuziiglich
der Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Héhe ver-
pflichtet, wobei die Zahlung der Vergilitung gemé&B §4 mit
der ersten Rate der nachfolgend aufgefiihrten Zahlungen
zu verrechnen ist. Die Zahlungen werden in diesem Fall
wie folgt fallig:

1/6 nach Vertragsabschluss, diese Rate wird mit den ge-
maB Treatmententwicklungsvertrag bereits geleisteten
Zahlungen entsprechend verrechnet;

1/6 nach Ablieferung der 1. Drehbuchfassung

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien,
dass bei der Degeto nach Ablieferung der 1. Drehbuch-
fassung und Zahlung der entsprechenden Rate sémtliche
Rechte am Rohdrehbuch in seiner jeweiligen Fassung ver-
bleiben, unabhangig davon, ob das endgiiltige Drehbuch
abgenommen wird und die Produktion zwischen den Par-
teien realisiert wird;

1/6 nach Abnahme des endgiiltigen Drehbuchs
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Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartei-
en, dass bei der Degeto nach Abnahme des endgiiltigen
Drehbuchs und Zahlung der entsprechenden Rate samtli-
che Rechte am Drehbuch verbleiben, unabhéngig davon,
ob die Produktion zwischen den Parteien realisiert wird;

1/2 nach Beginn der Dreharbeiten im Falle der Realisie-
rung auf der Grundlage des vertragsgegensténdlichen
Werks.

§10 — Produzentennennung

Die Degeto ist berechtigt, den Namen bzw. die Firmie-
rung des Vertragspartners in eine Produzentenliste aufzu-
nehmen, die Bestandteil eines zu veréffentlichenden Pro-
duzentenberichts wird. Auf ausdriicklichen schriftlichen
Wunsch des Vertragspartners unterbleibt dessen Nen-
nung in diesem Bericht.

§11 - first offer — last refusal

1. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Autor zugunsten der Degeto Folgendes vereinbaren:

a) der Autor wird der Degeto vor einer beabsichtig-
ten Einrdumung des Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten erstrangig und exklusiv ein erstes
Angebot auf Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts unterbreiten;

b) sofern sich der Autor und die Degeto nicht inner-
halb einer exklusiven Verhandlungsfrist von acht
Wochen ab Verhandlungsbeginn tber die Kon-
ditionen der Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts einigen kénnen, ist der
Autor berechtigt, mit Dritten Gber das nicht-exklu-
sive Recht zur Wiederverfilmung zu verhandeln;

c) vor Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten
ist der Autor verpflichtet, die Degeto liber die
Einzelheiten des Angebots des Dritten zu infor-
mieren und das darin enthaltene Recht zur Wie-
derverfilmung der Degeto zu den Bedingungen
anzubieten, zu denen der Autor die Einrdumung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten beabsichtigt. Die Degeto hat so-
dann das Recht, dieses Angebot innerhalb von
maximal 20 Tagen zu akzeptieren.

2. Es besteht keine Haftung des Vertragspartners ge-
geniiber der Degeto, wenn der Autor gegen die in
Ziffer 1 a) bis c) genannten Verpflichtungen verstst,
sofern der Vertragspartner diese seinem Vertrag mit
dem Autor zugrunde gelegt hat.
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§12 - Datenschutzhinweis

Informationen Uber die Verarbeitung der im Rahmen der
vertraglichen Beziehung erlangten personenbezogenen
Daten durch die Degeto und liber die entsprechenden
Rechte aus dem Datenschutzrecht sind dem Vertrag in An-
lage 4 beigefigt. Die Datenschutzweise sind auch im ARD
Degeto-Produzentenportal einzusehen (www.degeto.de/
produzentenbereich — Passwort: Degeto).

§13 - Anwepdbarkeit kiinftiger GVR
(Offnungsklausel)

1. Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im
Gesprach mit diversen Verbanden iiber gemeinsame
Vergutungsregelungen gemaB §36 UrhG (nachfol-
gend als ,GVR" bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine ndher zu bestimmende Re-
gelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Verglitung fir
Leistung gegeniiber Produzent) abgegolten ist, und
einen dariiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergi-
tungen (Nachverglitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fiir die vertragsgegen-
standliche Produktion vereinbart, dass die Nachver-
glitungsregelungen einer GVR, an denen die Degeto
beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwend-
bar erklart hat, auch auf bereits geschlossene Vertra-
ge Anwendung finden, soweit dies in der personlich,
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.

2. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin/dem Drehbuchautor/der
Drehbuchautorin die vorgenannte Regelung entspre-
chend zu Grunde legen (geméf Musteranlage 5).

Frankfurt am Main, XXX
Degeto Film GmbH
Christine Strobl
Gerhard Schneider

Ort, Datum

XXX
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1 -

Anlage 2 -

Anlage 3 -

Anlage 4 -

Anlage 5 -
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Erlduterung der Dienstformen EST, TVoD,
SVoD, AVoD, FVoD

ARD-Richtlinien iber Werbung, Sponsoring,
Gewinnspiele und Produktionshilfe vom
12.M&rz.2010

ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugend-
schutzes vom 22. Juni 1988 in der Fassung
vom 03. April 2017

Datenschutzhinweise der Degeto Film
GmbH fir Vertragspartner (gliltig ab 25.
Mai 2018, mit Stand vom 15. November
2018)

Anwendung kiinftiger GVR (Offnungsklau-
sel) — Musteranlage fiir Vertrag zwischen
Vertragspartner und Drehbuchautor/Regis-
seur
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MUSTERVERTRAG
ARD DEGETO

Zwischen

Vertragspartner

Anschrift

Anschrift

- im Folgenden ,Vertragspartner” genannt -
und

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
(Bertramshof)

60320 Frankfurt am Main
- im Folgenden ,Degeto” genannt -

handelnd als Kommissionar im eigenen Namen fiir Rechnung der nachstehenden 9
Rundfunkanstalten:
BAYERISCHER RUNDFUNK
HESSISCHER RUNDFUNK
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
RADIO BREMEN
RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG
SAARLANDISCHER RUNDFUNK
SUDWESTRUNDFUNK
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
im Folgenden ,ARD"” genannt
beide zusammen im Folgenden ,ARD Degeto” genannt

wird nachfolgender
BUCHENTWICKLUNGSVERTRAG, im Folgenden auch VERTR A G genannt,

geschlossen.
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Praambel

Die Degeto beabsichtigt eine Drehbuchentwicklung fir
ein fiktionales Fernsehfilmprojekt (Fernsehfilm von ca.
88'30" Lange).

210

§1 - Auftrag

Die Degeto erteilt dem Vertragspartner hiermit den
Auftrag, fur das Fernsehfilmprojekt unter dem Ar-
beitstitel

XXX
- im Folgenden als ,Produktion” bezeichnet -

durch den Autor XXX (nachfolgend auch ,Autor” ge-
nannt) ein Drehbuch (nachfolgend auch ,Werk" ge-
nannt) entwickeln und erstellen zu lassen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei der Erstel-
lung des Werkes zu beriicksichtigen, dass die Sende-
lange der Produktion ca. 88'30" betragt.

Der Vertragspartner wird das vertragsgegenstandli-
che Werk in enger Zusammenarbeit mit der Degeto
herstellen. Die Prifung und Abnahme des Werkes hat
durch die Degeto zu erfolgen, wobei der Vertrags-
partner rechtzeitig vorab die Degeto liber alle fiir Ent-
scheidungen im Laufe der Projektentwicklung erfor-
derlichen Umsténde zu informieren hat. Die Abgabe
und Empfangnahme von diesen Vertrag betreffende
Erklarungen erfolgen tber die Degeto.

§2 - Lieferung

Als notwendigen Bestandteil seiner Leistungen nach
§3 dieses Vertrages hat der Vertragspartner das
Drehbuch in einfacher Ausfertigung an die Degeto
Film GmbH, Am Steinernen Stock 1, 60320 Frankfurt
wie folgt zu liefern:

bis zum XXX
bis zum XXX

a) die erste Drehbuchfassung
b) das endgiiltige Drehbuch

Der Vertragspartner garantiert, dass alle Anderun-
gen oder Uberarbeitungen des Werkes nur in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Vertragspartner und
der Degeto entschieden und vorgenommen werden.
Die Degeto wird spatestens 4 Wochen nach Vorlage
einer Anderung oder Uberarbeitung durch den Ver-
tragspartner entsprechende Wiinsche und Anmer-
kungen mitteilen, sofern im Einzelfall nichts Anderes
vereinbart ist.

Umé&nderungen, Erganzungen und Nachbesserun-
gen sind mit der in diesem Vertrag festgelegten Ver-
glitung (§4) abgegolten. Soweit Anderungen oder

Ergénzungen, insbesondere ein schriftlich mit der
Degeto abzustimmender Autorenwechsel, zu Mehr-
kosten fithren, bedarf die Ubernahme von Mehrkos-
ten durch die Degeto einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung.

§3 — Rechteeinrdumung

Die Degeto erwirbt samtliche ausschlieBlichen, zeit-
lich, rdumlich und inhaltlich unbeschriankten Bear-
beitungs-, Verfilmungs- und Nutzungsrechte an dem
vertragsgegenstandlichen Werk in all seinen Entwick-
lungsstufen mit dessen Entstehung bzw. gleichzeitig
mit dessen Ubertragung vom Autor auf den Vertrags-
partner insbesondere:

a) das Werkbearbeitungsrecht,

d.h. das Recht, das Werk sowie Charaktere,
Handlungselemente, Dialoge, Szenen etc. des
Werkes bzw. der Produktion unter Wahrung der
Urheberpersonlichkeitsrechte abzuandern, neue
oder geadnderte Teile hinzuzufiigen oder heraus-
zunehmen oder die Handlungsabfolge umzustel-
len, das Werk und die darauf basierenden Bear-
beitungen in samtliche Sprachen zu Ubersetzen
und diese Bearbeitungen Dritten zugénglich zu
machen. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
fur die Nutzung in interaktiven Diensten umzuge-
stalten;

b) das Recht zur Verfilmung des Werkes,

d.h. das Recht, unter Verwendung des Werkes
oder von Teilen oder Bearbeitungen hiervon in
jeglicher Sprachfassung Produktionen herzu-
stellen oder das Werk wieder zu verfilmen, oder
sequels, prequels, spin-offs oder einen Kinofilm
oder eine Fernsehserie hieraus zu entwickeln und
herzustellen.

Klarstellend wird festgehalten, dass §88 Abs. 2
UrhG hiervon unberihrt bleibt, d.h. den Vertrags-
parteien bekannt ist, dass der Degeto das einge-
raumte exklusive Recht zur Wiederverfilmung des
Werks nach Ablauf von 10 Jahren (beginnend
mit Vertragsabschluss zwischen dem Autor und
dem Vertragspartner, also ab dem XXX) nur nicht-
exklusiv zusteht. Die Degeto bleibt in diesem Fall
zur Nutzung und Weiteriibertragung des nicht-
exklusiven Wiederverfilmungsrechts berechtigt.

Sollte bis zum Ablauf der vorgenannten Exklusi-
vitdtsfrist von 10 Jahren eine abweichende Ver-
einbarung auf Grundlage gemeinsamer Vergu-
tungsregeln (§ 36 UrhG) oder eines Tarifvertrags
getroffen worden sein, an dem die Degeto als
Vertragspartei beteiligt ist oder den die Degeto
fur auf sich anwendbar erklart hat, geht diese vor.

Im Ubrigen gilt § 12;
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c) das Titelrecht,

d.h. das Recht, den Titel des Werkes auch zur Be-
zeichnung der Produktion zu verwenden, ohne je-
doch hierzu verpflichtet zu sein. Sémtliche Rechte
an dem Titel liegen ausschlieBlich bei der Dege-
to; der Vertragspartner verpflichtet sich, etwaige
eigene Titelrechte im Verhaltnis zur Degeto nicht
geltend zu machen, insbesondere nicht nach Be-
endigung der Zusammenarbeit;

d) das Weiterentwicklungsrecht,

d.h. die Befugnis, die in dem Werk enthaltenen
Charaktere, Handlungselemente und Szenen
sowie sonstige Ideen und Gestaltungselemente
des Werkes uneingeschrénkt fir die Herstellung
dieser Produktion oder anderer Produktionen
zu verwenden, und zwar auch dann, wenn diese
ohne Mitwirkung des Autors des Werkes erstellt
werden;

2. Die Degeto erwirbt dariiber hinaus séamtliche aus-
schlieBlichen, zeitlich, rdumlich und inhaltlich un-
begrenzten Nutzungsrechte an dem Werk und der
hieraus entstehenden Produktion (beide gemeinsam
nachfolgend als ,Produktion” bezeichnet) zum Zeit-
punkt ihrer Entstehung und ihrer Ubertragung auf
den Vertragspartner wie insbesondere:

a) das Senderecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise beliebig oft durch Ton- und Fernsehrund-
funk (einschlieBlich High Definition TV), Hérfunk,
Drahtfunk, Hertzsche Wellen, Laser, Mikrowellen
oder andere technische Einrichtungen, gleich-
gliltig ob digital oder analog, ganz oder in Teilen
in allen Sprachfassungen der Offentlichkeit zu-
ganglich zu machen. Dies gilt fir alle méglichen
Sendeverfahren und -wege (z.B. terrestrische
Sender, Kabelfernsehen, Kabelweitersendung,
Satellitenfernsehen Uber Satelliten aller Art un-
ter Einschluss von Direktsatelliten, Multiplexing,
Uber ahnliche technische Vorrichtungen: wie Te-
lefonnetz, ISDN, UMTS, DSL, Richtfunk, Lichtlei-
ter, Stromkabel, sonstige schmal- oder breitban-
dige Ubertragungswege), sowie im Wege des
Live Streaming uber IPTV (d.h. in geschlossenen
Netzwerkstrukturen), im Wege des Live Strea-
ming Uber das offene Internet (weltweit) sowie
deren Kombination und unabhéngig vom Emp-
fangsendgerat (wie z.B. Fernseh-, PC- oder sons-
tige Geréte einschlieBlich Tablet-PC wie z.B. iPad,
Mobilfunkgeréte und Smartphones, Personal Di-
gital Assistant PDA, Multimedia Home Plattform
MHP, Spielekonsolen, WAP-, GPRS-Handy), un-
abhangig von der Art des Sendeunternehmens,
von dessen Rechtsform (privatrechtlich oder
Sffentlich-rechtlich), von der Finanzierungsweise
und der Gestaltung des Rechtsverhaltnisses zwi-
schen dem Sender und dem Empfanger (Free-
TV, Pay-TV, Pay-per-View, Pay-per-Channel, Near-
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Video-on-Demand, Multichannel, interaktives
Fernsehen, Web-TV, etc.) und ob die Ausstrahlung
und/oder der Empfang verschliisselt oder unver-
schlisselt erfolgen. Eingeschlossen ist auch das
Recht auf 6ffentliches Senden und/oder Zugéang-
lichmachen mit oder ohne Zwischenspeicherung
Uber das Internet (Pufferung), simultan oder mit
Verzdgerung, an einen beschrankten oder unbe-
schrénkten Nutzerkreis, insbesondere das (Live-)
Streaming mit oder ohne Herunterladen. Einge-
schlossen ist das Recht auf 6ffentliche Wiederga-
be von Sendungen, also das Recht, die Produk-
tion ganz oder teilweise 6ffentlich wahrnehmbar
zu machen (z.B. Uber Fernseher in Hotels, Flug-
hafen, Schulen). Umfasst ist auch das Senden mit-
tels bzw. in Verbindung mit Videotextsignalen zur
Videotextuntertitelung oder dhnlichen Diensten;

das Recht zur Auswertung in interaktiven Formen
(Abruf- und Onlinerecht),

d.h. das Recht zur &ffentlichen und/oder nicht-
offentlichen Zuganglichmachung der Produkti-
on ganz oder teilweise fiir jeweils individuellen
Abruf und/oder gesammelten Abruf durch die
Nutzer von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl bzw.
zeit- und/oder ortsgebunden mittels Fernsehge-
rat, Computer oder sonstigen Endgeraten (wie
z.B. Mobilfunkgeréten, Smartphones, Tablet-PC
wie z.B. iPad, Personal Digital Assistant PDA, Mul-
timedia Home Plattform MHP, Spielekonsolen
oder einer Kombination solcher Gerate) mit oder
ohne Herunterladen, einschlieBlich des Rechts
der Zurverfugungstellung lber analoge, digitale
oder anderweitige Speicher- bzw. Dateniibertra-
gungstechnik, mit oder ohne (Zwischen-) Spei-
cherung (auch lber das Internet), unabhangig ob
drahtlos (z.B. terrestrische Funkanlagen, Satelli-
tenverbindungen unter Einschluss von Direktsa-
telliten) und/oder drahtgebunden (z.B. Telefon-
leitung, DSL, Lichtleiter, Stromkabel) und/oder
iiber sonstige Ubertragungswege sowie deren
Kombination, auch im Multiplexing-Verfahren, so-
wie unabhangig von der Art des Anbieters, von
dessen Rechtsform (privatrechtlich oder offent-
lich-rechtlich), von der Finanzierungsweise und
der Gestaltung des Rechtsverhéltnisses zwischen
dem Anbieter und dem Nutzer (z.B. <near> Te-
levision-on-Demand, Near-Video-on-Demand,
Video-on-Demand (,VoD"), Web-TV, Internet ein-
schlieBlich World Wide Web, Online-Dienste, In-
tranet, Extranet, Abo-Dienste, Push-Dienste, Pull-
Dienste, lineare und interaktive Telefon- und Tele-
faxdienste <z.B. SMS-, EMS-, MMS-Dienste> etc.).
Eingeschlossen ist das Recht zur Bearbeitung und
Umgestaltung und sonstigen Verdnderung der
Produktion und ihrer Bestandteile (auch durch
Verbindung mit anderen Werken) durch den Nut-
zer, einschlieBlich des Rechts der Zurverfigung-
stellung oder sonstigen Wahrnehmbarmachung
solcher interaktiv gestalteten Fassungen der Pro-
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c)

duktion sowie einschlieBlich des Rechts zur Her-
stellung, Vervielféltigung und Verbreitung von
Bild-, Ton-, Datentréagern, auf denen die Produkti-
on als Ganze, in Teilen oder in solchermaBBen be-
arbeiteter Form derart gespeichert ist, dass eine
Wiedergabe nur durch Ubermittlung zusatzlicher
Dateninformation (zur Entschlisselung) ermdg-
licht wird.

Die VoD-Rechte umfassen derzeit insbesonde-
re die folgenden in Anlage 1 naher definierten
Dienstformen: Free Video-on-Demand (,FVoD"),
Advertised Video-on-Demand (,LAVoD"),
Subscription Video-on-Demand (,SVoD"), Tran-
sactional Video-on-Demand (,TVoD"), Electro-
nic-Sell-Through (,EST"), d.h. Download-To-Own
(,DTO") und Download-To-Burn (,DTB").

Eingeschlossen ist das Recht zur Nutzung auf Social
Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram o.3.);

das Recht der Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Da-
tentrager (insbesondere Videogrammrecht),

d.h. das Recht zur gewerblichen oder nicht-
gewerblichen Vervielféltigung und/oder Ver-
breitung (Verkauf, Vermietung, Leihe etc.), ganz
oder in Teilen, zum Zwecke der 6ffentlichen und
nicht-6ffentlichen Wiedergabe. Recht
umfasst insbesondere sdmtliche audio-visuellen
Systeme und Speichermedien wie Schmalfilm,
Videokassetten, Videobénder, Videoplatten aller
Art, Disketten, Chips, Video-CD, CD-I, CD-I-Music,
CD-DA, Foto-CD, EBG, EBXA, CD-ROM, MMCD,
CD-Recordable, HD-CD, MO-CD, MOD, Mini-
disc, DVD, DVD audio, DVD-ROM, HD-DVD, DAT,
Blu-ray sowie jede andere technische Art oder
Kombination der Bild-, Ton-, Datentrager oder
Wiedergabe, verschlisselt oder unverschlisselt,
unabhangig von ihrer technischen Ausgestaltung
(analog oder digital etc.) und der Art der Nutzung
(z.B.linear, interaktiv, auf Abruf etc.). Eingeschlos-
sen ist auch das Recht, die Produktion ganz oder
teilweise durch technische Verfahren/Vorrichtun-
gen jedweder Art jederzeit einem begrenzten
Empfangerkreis zuganglich zu machen (z.B. Kran-
kenhauser, Hotels, Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge
etc.), sogenanntes ,closed-circuit-Recht”;

Dieses

das Kino- und Vorfiihrungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
durch technische Einrichtungen aller Art, auch in
Verbindung mit anderen Werken, &ffentlich wahr-
nehmbar zu machen, unabhéngig von der Art des
Vorfiihrungssystems, der verwandten Bild-, Ton-,
Datentrager und der Art und Weise der Zuliefe-
rung der vorzufiihrenden Signale (analog, digital,
Uber Video-System etc.) sowie des Formats (70,
35, 16, 8 Millimeter-Film, Super-8-Film, etc.); um-
fasst ist die gewerbliche und nicht-gewerbliche
Filmvorfihrung;

e)

das Vervielféltigungs- und Verbreitungsrecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
im Rahmen der vertraglich eingerdumten Rechte
beliebig in jeglicher Form, beliebig haufig und
auch auf anderen als den urspriinglich verwen-
deten Bild-, Ton-, Datentrédgern zu vervielfaltigen
und zu verbreiten, einschlieBlich des Rechts, ihn
in jeder Form zu archivieren, insbesondere digita-
lisiert zu erfassen, in Datenbanken, Datennetzen
und jeglichen Speichermedien aufzunehmen und
einzustellen, auch versehen mit einer Recherche-
Software und ihn Dritten in korperlicher oder un-
kérperlicher Form, im Original oder als Vervielfal-
tigungsstiick, bereitzustellen;

das Recht zur Nutzung fir Prif-, Lehr- und For-
schungszwecke sowie auf Messen,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilwei-
se im Rahmen von Pilotprojekten, Testnutzungen
und zu wissenschaftlichen Zwecken sowie auf
Messen, Verkaufsausstellungen, Festivals, Wett-
bewerben und ahnlichen Veranstaltungen durch
technische Einrichtungen, unabhéngig von ihrer
Ausgestaltung und der technischen Art der Bild-,
Ton-, Datentréger &ffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen, zu senden oder vorzufiihren;

das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
unter Wahrung der gesetzlichen Urheberpersén-
lichkeitsrechte fiir die vertragsgemaBen Zwecke
zu kirzen, zu teilen, zu unterbrechen, umzuge-
stalten, neu zu vertonen, die Laufzeit zur Wahrung
von Programmgrundséatzen und der allgemeinen
Kontinuitatsstandards anzupassen, mit anderen
Werken (auch im Rahmen einer Bildschirmauftei-
lung mit zeitgleicher Ausstrahlung von Werbung,
Programmankiindigung oder sonstigen Grafiken)
zu verbinden sowie Texte, Informationen und
Verweise auf Kommunikationsmdglichkeiten des
Nutzers (wie Telefonnummern, www-Adressen,
Links, etc.), interaktive Elemente, etc. einzufiigen,
den Titel neu festzusetzen und zu dndern, die Pro-
duktion ganz oder teilweise in alle Sprachen zu
Ubersetzen und neu- oder nachzusynchronisie-
ren, zu untertiteln, Voice over-Fassungen herzu-
stellen oder die Produktion ganz oder teilweise in
sonstiger Weise zu bearbeiten und die bearbeite-
te Fassung gemaB der vertraglich eingerdumten
Nutzungsrechte zZu verwerten;

das Recht zur Werbung und Ausschnittverwer-
tung,

d.h. das Recht, Ausschnitte (auch aus der Origi-
nalmusik und/oder dem Originalton) aus der Pro-
duktion herzustellen und diese auch im Zusam-
menhang mit anderen Produktionen oder sonsti-
gen Werken sowie zum Zwecke der Werbung in
allen Medien auszuwerten, wobei unter Werbung
auch die Senderwerbung und die Werbung fir
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k)

und in allen Auswertungsformen (z.B. H6r- und
Fernsehrundfunk, Druckschriften, Kino, Video-
gramme, Internet-Angebote einschlieB3lich so-
genannter Apps sowie Social Media Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram o.3.)) zu verstehen ist.
Eingeschlossen sind auch alle begleitenden Nut-
zungen der Ubertragenen Nutzungsarten der
Produktion, ganz oder in Teilen, insbesondere
im Internet einschlieBlich World Wide Web (wie
Banner-Werbung, Pop-up-Windows, Framing,
Datenerhebung bei Nutzern, Hyperlinks, Meta-
Tags etc.) sowie die Nutzung fiir E-Commerce-
Anwendungen sowie das Recht beispielsweise
eine programmbegleitende Web-Site und/oder
eine sendeplatzbegleitende Facebook- und/oder
Instagram-Seite zu realisieren;

das Titelrecht,

d.h. das Recht, den endgiiltigen Titel des Werkes
auch zur Bezeichnung der Produktion zu verwen-
den und den Titel der Produktion in gleichem
Umfang wie die Produktion selbst zu nutzen, ein-
schlieBlich des Rechts, den Titel auch nach seiner
Veréffentlichung zu verdndern oder ihn zu erset-
zen. Samtliche Rechte an dem Titel liegen aus-
schlieBlich bei der Degeto; der Vertragspartner
verpflichtet sich, etwaige eigene Titelrechte voll-
umfanglich an die Degeto zu Gbertragen;

das Merchandisingrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise in Verbindung mit der Herstellung und
dem Vertrieb von Waren aller Art oder der Ver-
marktung von Dienstleistungen aller Art, auch
interaktiver und/oder multimedialer Produkte
(wie Computerspiele) oder der Vermarktung von
Dienstleistungen aller Art unter Verwendung von
Vorkommnissen, Namen, Titeln, Figuren, Abbil-
dungen oder sonst in einer Beziehung zu der Pro-
duktion stehenden Zusammenhangen auszuwer-
ten. Eingeschlossen ist das Recht, unter Verwen-
dung derartiger Elemente und bearbeiteter oder
unbearbeiteter Ausschnitte aus dem Werk oder
der Produktion fir Waren oder Dienstleistungen
jeder Art zu werben; die unter diesem Absatz ge-
nannten Rechte diirfen nur unter der Mal3gabe
einer ausdriicklichen Zustimmung von Darstel-
lern ausgewertet werden, wobei die Auswertung
sonstiger Rechte, wie insbesondere die Rechte
zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Datentrédger
(§ 3 Ziffer 2 c)), zur Werbung und Ausschnitt-
verwertung (§ 3 Ziffer 2 h)), das Tontragerrecht
(§ 3 Ziffer 2 k)), sowie das Druck- und Druckne-
benrecht (§ 3 Ziffer 2 1)) von dieser Einschréankung
unberihrt bleiben;

das Tontrégerrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung, Vervielféltigung
und Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Leihe
etc.) von Schallplatten, Bandkassetten, CDs oder
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o)

sonstigen analogen oder digitalen Tontrégern,
insbesondere solcher nach lit. ¢), und unter Ein-
schluss aller Konfigurationen (wie Album, EP,
Single, Maxi-Single etc.), die unter vollstandiger
oder teilweiser Verwendung der Produktion oder
als Nacherzdhlung, Neugestaltung oder unter
sonstiger Bearbeitung der Inhalte der Produktion
gestaltet werden sowie das Recht zur Herstellung
von Horspielfassungen, Musikvideos und sonsti-
gen Bearbeitungen. Umfasst ist das Recht, diese
Tontrager im gleichen Umfang zu nutzen wie die
Produktion selbst, insbesondere sie durch Funk
zu senden oder offentlich vorzufiihren oder zu-
ganglich zu machen;

das Druck- und Drucknebenrecht,

d.h. das Recht, durch Wiedergabe oder Nacher-
zdhlung des Inhalts, auch in bearbeiteter oder
neugestalteter Form, bebilderte oder nicht-bebil-
derte Blicher, Hefte, Comicstreifen und sonstige
Druckwerke sowie sonstige (auch analoge und
digitale) Bild-, Ton-, Datentrager (einschlieBlich
Audio- und Videotextinhalte), die auf der Produk-
tion oder deren Herstellung basieren oder durch
photographische, gemalte oder gezeichnete Ab-
bildungen oder ahnliches abgeleitet sind, herzu-
stellen, zu vervielfaltigen, zu verbreiten und zu-
génglich zu machen, einschlieBlich der Nutzung
in Werbeschriften im Zusammenhang mit der
Auswertung der Produktion;

Verglitungsanspriiche,

d.h. der Vertragspartner beabsichtigt, die Vergii-
tungsanspriiche aus §§54 Abs. 1,20 b), 27 Abs. 2,
45 a), 60 h) Abs. 1 sowie 49 Abs. 1 in Verbindung
mit § 94 UrhG zur Wahrnehmung in der Verwer-
tungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzen-
ten mbH (,VFF") einzubringen. Die Degeto wird
auf dieser Basis die Meldungen liber die Nutzung
dieser Produktion an die VFF abgeben. Sollte
der Vertragspartner diese Vergiitungsanspriiche
nicht wahrnehmen oder in eine andere Verwer-
tungsgesellschaft einbringen wollen, wird er dies
der Degeto vor Einbringung der Anspriiche mit-
teilen;

das Recht zur Herstellung eines Making-Of,

d.h. das Recht, zu der Produktion ein Making-Of
herzustellen oder herstellen zu lassen und dieses
in allen, insbesondere in den in Ziffer 1 bis 3 ge-
nannten Verwertungsarten und -formen zu ver-
wenden;

das Markenrecht,

d.h. die exklusive Berechtigung, die Wort- und
Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion) im Mar-
kenregister eintragen zu lassen. Das exklusive,
zeitlich und rdumlich unbeschrankte Recht an der
Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion)
im urheberrechtlichen und im markenrechtlichen
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Sinn steht der Degeto zu. Die Degeto behalt sich
vor, diese auf ihren Namen bzw. auf den Namen
der ARD im Markenregister eintragen zu lassen.
Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass
die Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produk-
tion) vor Missbrauch oder Eingriffen durch Dritte
zu schitzen ist;

p) das Auffihrungsrecht,
d.h. das Recht zur Herstellung und Auswertung
einer Blhnenfassung des Werkes und/oder der
hieraus entstehenden Produktion — ganz oder
teilweise.

Variante: Es besteht Einvernehmen, dass das
Recht zur Herstellung und Auswertung einer
Bithnenfassung des Werkes und/oder der hieraus
entstehenden Produktion — ganz oder teilweise
— nicht eingerdumt ist. Der Vertragspartner ver-
pflichtet sich jedoch, in seinen Vertrdgen, insbe-
sondere mit den Drehbuchautoren und Kompo-
nisten, ein Erstanbietungsrecht zu Gunsten der
ARD Degeto zu vereinbaren;

Die Rechtelibertragung bezieht sich auf alle Arten
und Formen der Verwertung im Sinne von Ziffern 1
und 2, einzeln oder in beliebiger Kombination, so-
wie auf alle bekannten oder noch unbekannten Nut-
zungsarten.

Die Degeto ist berechtigt, die ihr Gibertragenen Aus-
wertungsrechte gemaB §3 ganz oder teilweise auf
Dritte zu lbertragen, mit oder ohne das Recht zur
Weiteriibertragung, und diesen Nutzungsrechte ein-
zuraumen.

Die Degeto ist zu einer Nutzung der ihr nach diesem
Vertrag Ubertragenen Rechte nicht verpflichtet. Der
Vertragspartner verpflichtet sich, im Rahmen seines
Vertrages mit dem Autor zu vereinbaren, dass das
Ruckrufrecht wegen Nichtauslibung fir die gesetzlich
langst mégliche Dauer nach §41 in Verbindung mit
§ 90 Abs. 1 Satz 3 UrhG ausgeschlossen wird.

§4 - Vergiitung

Als Entgelt fur alle vom Vertragspartner nach diesem
Vertrag einzurdumenden Rechte (Einrdumung von
Rechten nach Urheberrechtsgesetz) einschlieBlich et-
waiger Nebenleistungen zahlt die Degeto eine Pau-
schalvergiitung in Héhe von

€ XXX netto
(in Worten: XXX Euro netto)

zuzliglich Umsatzsteuer in der gesetzlich festgeleg-
ten Hohe.

Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Die in Ziffer 1 genannte Verglitung wird wie folgt zur
Zahlung fallig:

1/6 nach Vertragsabschluss, diese Rate wird mit den
geméB Treatmententwicklungsvertrag vom XXX be-
reits geleisteten Zahlungen entsprechend verrechnet;

1/6 nach Ablieferung der 1. Drehbuchfassung

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspar-
teien, dass bei der Degeto nach Ablieferung der 1.
Drehbuchfassung und Zahlung der entsprechenden
Rate sémtliche Rechte am Rohdrehbuch in seiner je-
weiligen Fassung verbleiben, unabhangig davon, ob
das endgltige Drehbuch abgenommen wird und die
Produktion zwischen den Parteien realisiert wird;

1/6 nach Abnahme des endgiiltigen Drehbuchs

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspar-
teien, dass bei der Degeto nach Abnahme des end-
gtliltigen Drehbuchs und Zahlung der entsprechen-
den Rate samtliche Rechte am Drehbuch verbleiben,
unabhangig davon, ob die Produktion zwischen den
Parteien realisiert wird;

1/2 nach Beginn der Dreharbeiten im Falle der Reali-
sierung auf der Grundlage des vertragsgegenstand-
lichen Werks.

Die von der Degeto zu leistenden Zahlungen sind
ausschlieBlich und unmittelbar fir die Herstellung
des in § 1 genannten Werks zu verwenden.

Uber die filligen Betridge {ibersendet der Vertrags-
partner an die Degeto jeweils eine auf die Degeto
ausgestellte Rechnung in zweifacher Ausfertigung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen muss, mit Angabe der Bankverbindung
und Kennzeichnung als Anzahlungsrechnung bzw.
Schlussrechnung. Die Bezahlung erfolgt nach Féllig-
keit und Rechnungseingang innerhalb von vier Wo-
chen. Die Zahlung kann verweigert werden, solange
vom Vertragspartner keine oder keine ordnungsge-
mafBe Rechnung vorgelegt worden ist.

Die USt-IdNr. der Degeto
Film GmbH lautet DE 114 105 209
Die USt-IdNr. des Vertragspartners lautet XXX

Sollte sich der Umsatzsteuerstatus oder die USt-IdNr.
im Laufe der Vertragsbeziehungen &ndern, werden
sich der Vertragspartner und die Degeto diesbeziig-
lich unverziglich schriftlich informieren.

Anspriiche des Vertragspartners gegen die Degeto
aus diesem Vertrag diirfen weder ganz noch teilweise
ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Degeto
abgetreten und/oder verpfandet werden.

Mit der Pauschalvergiitung gemaB Ziffer 1 sind je-
weils auch alle Abgeltungen wie Wiederholungsho-
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norare, Erlésbeteiligungen und dergleichen abgegol-
ten. § 14 dieses Vertrages bleibt unberiihrt. Im Falle
der Nichtrealisierung des Projekts und dem Verbleib
der Rechte bei der Degeto werden Kiinstlersozialab-
gaben sowie Arbeitgeberbeitrage zur Pensionskasse
von der Degeto auf Nachweis erstattet.

§5 — Realisierung des Projektes

Die Degeto ist nicht verpflichtet die Produktion zu
realisieren. Die Realisierung der Produktion liegt im
alleinigen Ermessen der Degeto.

Sofern eine Realisierung der Produktion auf der
Grundlage des vertragsgegenstandlichen Werks als
vollfinanzierte oder teilfinanzierte Auftragsprodukti-
on gemalB den ,Eckpunkten fiir ausgewogene Ver-
tragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte bei Produktionen fiir die Genres Fikti-
on, Unterhaltung und Dokumentation in der Fassung
vom 22.12.2015, zuletzt geédndert in Eckpunkt 8 und
Anlagen 5 a/b (ARD-Leistungsmodell) mit Wirkung
zum 01.01.2019, zuvor geédndert zum 01.04.2018
in Eckpunkt 3 und Anlagen 8 a/b (Erlésbeteiligung)
sowie zum 01.09.2018 in Anlage 1 (Ergédnzung zum
Umsetzungsleitfaden zum ARD-Schichtenmodell)”
(,Eckpunktepapier”) von der Degeto beabsichtigt
wird (vorbehaltlich der erfolgten Abnahme des Dreh-
buchs, der erfolgten Verstdndigung und positiven Ei-
nigung Uber die Konditionen der Projektrealisierung
sowie der erfolgten Gremienzustimmung) und soweit
der Stoff vom Vertragspartner entwickelt und an die
Degeto herangetragen wurde, wird der Vertragspart-
ner mit der Realisierung beauftragt (,Produzenten-
bindung”).

Im Ubrigen besteht kein Anspruch des Vertragspart-
ners gegen die Degeto oder gegen die ARD auf ge-
meinsame Realisierung der Produktion. Fir den Fall
einer Entscheidung fiir eine Projektrealisierung geht
die Degeto jedoch davon aus, dass sie den Vertrags-
partner mit der Realisierung des Projekts beauftragen
wird, vorbehaltlich der Abnahme des Drehbuchs so-
wie einer Einigung zwischen den Vertragsparteien
Uber die Konditionen der Projektrealisierung.

Sollte das Drehbuch nicht abgenommen werden,
sollte eine Einigung zwischen den Parteien Uber die
Konditionen der Projektrealisierung nicht erreicht
werden oder sollte die Degeto aus sonstigen Griin-
den von der Realisierung der Produktion auf Basis
des Werks Abstand nehmen, ist der Vertragspartner
berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Rechte zu-
riick zu erwerben. Die Konditionen des Riickerwerbs
werden im Einzelfall verhandelt.

Die Beauftragung des Vertragspartners zur Reali-
sierung der Produktion bedarf der Schriftform. Eine
Abbedingung dieser Schriftformklausel bedarf eben-
falls der Schriftform.
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Die Erstattung von nachweislich notwendigen und
wirtschaftlich gebotenen Aufwendungen, die der
Vertragspartner nach vorheriger Abstimmung mit
der Degeto vor Abschluss eines solchen schriftlichen
Vertrages im Vertrauen auf eine Realisierung der Pro-
duktion tatigt, bedarf der gesonderten schriftlichen
Vereinbarung mit der Degeto. Eine Haftung der De-
geto, insbesondere fiir Vertrauensschaden, ist aus-
geschlossen, soweit das Verhalten der Degeto oder
ihres Erfullungsgehilfen nicht einen VerstoB gegen
§§134, 138 BGB begriindet hat oder der Schaden
auf einer Verletzung von Leben, Kérper und Gesund-
heit oder einem vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Verhalten der Degeto oder ihres Erfiillungsgehilfen
beruht.

Wird der Vertragspartner ganz oder teilweise mit der
Realisierung der Produktion beauftragt, so wird die
nach §4 dieses Vertrages von der Degeto zu leisten-
de Vergitung in voller Hohe auf die Gesamtkosten
der Produktion angerechnet.

Der Vertragspartner ist zur Riickzahlung der nach die-
sem Vertrag zu leistenden Vergiitung nicht verpflich-
tet, wenn die Degeto einen Dritten mit der Realisie-
rung des Projekts beauftragt oder von der Realisie-
rung Abstand nimmt.

§6 — Rechtegarantie

Der Vertragspartner versichert, dass ihm die durch
seine Mitwirkung nach diesem Vertrag entstehenden
sowie alle sonstigen Urheber- und Leistungsschutz-
rechte, deren die Degeto zu einer Verwendung des
Werkes nach diesem Vertrag bedarf, allein zustehen
oder er diese, insbesondere soweit es sich um Rechte
des Autors handelt, erworben hat bzw. ihm eine ex-
klusive Option hierauf eingerdumt wurde, welche er
bei Bedarf ausiiben wird, und dass er befugt ist, tber
diese Rechte zu Gunsten der Degeto allein zu verfu-
gen. Ebenso versichert er, dass das Werk als Ganzes
oder in Teilen nicht bereits bestehenden Werken ent-
nommen ist, und dass dariiber hinaus das Werk origi-
nal geschaffen wurde. Der Vertragspartner versichert,
die in diesem Vertrag mit der Degeto vereinbarten
Honorare vollumfénglich an den Autor auszuzahlen.

Der Vertragspartner gewahrleistet ferner, dass das
vertragsgegensténdliche Werk einschlieBlich des Ti-
tels keine Anspielungen auf Personen oder Ereignis-
se enthalt, die der Degeto nicht schriftlich mitgeteilt
wurden und auch sonstige Rechte Dritter nicht ver-
letzt werden.

Dem Vertragspartner ist bekannt, dass fir die ARD
Degeto das Gebot der Trennung von Werbung und
Programm gilt. Die ,ARD-Richtlinien iber Werbung,
Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe” in
der Fassung vom 12.03.2010 (siehe Anlage 2) sind
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bei der Erstellung des Werks zu beachten und einzu-
halten.

4. Der Vertragspartner beachtet bei der Herstellung
der Produktion die allgemeinen Regelungen des Ju-
gendschutzes, insbesondere die in Ausfiihrung der
§§8 und 9 Abs. 1 JMStV von der ARD erlassene Richt-
linie vom 22.06.1988 in der Fassung vom 03.04.2017
(siehe Anlage 3).

5. Die Produktion hat fir eine Ausstrahlung im Haupt-
abend (vor 22 Uhr) geeignet zu sein (entsprechend
einer FSK 12 Einschatzung).

6. Der Vertragspartner wird der Degeto die Autorenver-
trage vorlegen.
Durch die Vorlage dieser Vertrage bleibt die Haftung
des Vertragspartners fir den Bestand der tbertrage-
nen und zu gewahrleistenden Rechte (insbesondere
im Rahmen von §§ 3, 6 und 7) unbertihrt. Eine Pri-
fungspflicht oder eine Mithaftung der Degeto wird
nicht begriindet.

7. Der Vertragspartner garantiert, dass es sich bei dem
in §1 genannten Autor um den alleinigen Urheber
des diesem Vertrag zu Grunde liegenden Drehbuchs
handelt. Bei Verwendung eines Pseudonyms ist der
Degeto der Echtname des Autors einschlieBlich Mel-
deanschrift unverziiglich schriftlich bekannt zu ge-
ben.

8. Der Vertragspartner versichert, dass beziiglich der
vertraglich eingerdumten Nutzungsrechte keine fort-
wirkende Vereinbarung besteht, der zufolge Rechte
und Befugnisse nach diesem Vertrag erléschen oder
an einen Dritten fallen, falls ber das Vermogen des
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt
oder er6ffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlun-
gen einstellt oder in Verzug gerét oder sonst aufl6-
sende Bedingungen fir den eigenen Rechteerwerb
oder den der Degeto erfillt werden.

9. Der Vertragspartner versichert, dass er alle der De-
geto gemal dieses Vertrages zur Verfligung zu stel-
lenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung
geltender Datenschutzbestimmungen erhoben bzw.
verarbeitet hat und er zur Ubermittlung an die Dege-
to zur Erfillung aller im Zusammenhang mit diesem
Vertrag stehenden Zwecke berechtigt ist.

§7 — Freistellung

Sollte sich herausstellen, dass dem Vertragspartner nicht
alle der der Degeto Ulbertragenen Rechte zustehen, dass
er nicht alle Rechte auf die Degeto libertragen hat, deren
diese nach diesem Vertrag bedurfte oder dass Dritte gel-
tend machen, Rechte an dem Werk zu haben, stellt der
Vertragspartner die Degeto sowie alle Personen, Gesell-
schaften oder Anstalten, die Rechte von der Degeto her-
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leiten, von allen Anspriichen frei, die aus diesem Grunde
von Dritten gegen die Degeto erhoben werden sollten.
Darin sind auch die angemessenen Kosten einer Rechts-
verteidigung inbegriffen.

Dariiber hinausgehende Schadensersatzanspriiche blei-
ben hiervon unberiihrt.

§8 — Allgemeine Bedingungen

1. Durch die in diesem Vertrag getroffenen Vereinba-
rungen wird kein Gesellschaftsverhéltnis zwischen
der Degeto und dem Vertragspartner oder Dritten,
soweit solche sich in irgendeiner Form an der Herstel-
lung des Werkes beteiligen, begriindet.

2. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam sein, so werden dadurch die lbrigen Be-
stimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht
beriihrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung
muss fir diesen Fall mit anfanglicher Wirkung ei-
ne solche treten, die dem beabsichtigten Sinn und
Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach
durchfiihrbar ist.

3. Anderungen, Ergénzungen und Aufhebungen dieses
Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Gleiche gilt fir Anderungen, Ergénzun-
gen und Aufhebungen dieser Schriftformklausel. Zur
Wahrung der Schriftform gentligt Briefwechsel. E-Mail
ist nicht ausreichend. Miindliche Nebenabreden sind
nicht getroffen.

4. Fir alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechts-
beziehungen zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto bzw. den Personen, Gesellschaften oder An-
stalten, die Rechte von der Degeto herleiten, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5. Erfullungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist
Frankfurt am Main.

Besondere Vereinbarungen

§9 - Produzentennennung

Die Degeto ist berechtigt, den Namen bzw. die Firmie-
rung des Vertragspartners in eine Produzentenliste aufzu-
nehmen, die Bestandteil eines zu veréffentlichenden Pro-
duzentenberichts wird. Auf ausdriicklichen schriftlichen
Wunsch des Vertragspartners unterbleibt dessen Nen-
nung in diesem Bericht.
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§10 - Etatrealismus

Das vertragsgegenstandliche Drehbuch soll fiir den Sen-
deplatz am Donnerstag / Freitag / Samstag / an Feierta-
gen, 20:15 Uhr entwickelt werden.

Dem Vertragspartner ist der durchschnittliche Sendeplat-
zetat bekannt (dieser kann aktuell auch tUber die ARD-
Internetseite http://www.daserste.de/specials/ueber-uns/
ueber-uns-sendeplatzprofile102.html eingesehen wer-
den).

Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Stoffentwick-
lung dahingehend zu betreiben, dass eine Realisation des
Stoffes innerhalb des durchschnittlichen Sendeplatzetats
moglich ist.

§11 — Eckpunktepapier

Im Ubrigen gelten die ,Eckpunkte fiir ausgewogene
Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte bei Produktionen fiir die Genres Fiktion,
Unterhaltung und Dokumentation in der Fassung vom
22.12.2015, zuletzt gedndert in Eckpunkt 8 und Anlagen 5
a/b (ARD-Leistungsmodell) mit Wirkung zum 01.01.2019,
zuvor geandert zum 01.04.2017 in Eckpunkt 3 und An-
lagen 8 a/b (Erlésbeteiligung) sowie zum 01.09.2018 in
Anlage 1 (Ergédnzung zum Umsetzungsleitfaden zum ARD-
Schichtenmodell)”.

§12 - first offer — last refusal

1. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Autor zugunsten der Degeto Folgendes vereinbaren:

a) der Autor wird der Degeto vor einer beabsichtig-
ten Einrdumung des Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten erstrangig und exklusiv ein erstes
Angebot auf Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts unterbreiten;

b) sofern sich der Autor und die Degeto nicht inner-
halb einer exklusiven Verhandlungsfrist von acht
Wochen ab Verhandlungsbeginn tber die Kon-
ditionen der Verldangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts einigen kénnen, ist der
Autor berechtigt, mit Dritten Gber das nicht-exklu-
sive Recht zur Wiederverfilmung zu verhandeln;

c) vor Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten
ist der Autor verpflichtet, die Degeto liber die
Einzelheiten des Angebots des Dritten zu infor-
mieren und das darin enthaltene Recht zur Wie-
derverfilmung der Degeto zu den Bedingungen
anzubieten, zu denen der Autor die Einrdumung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten beabsichtigt. Die Degeto hat so-
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dann das Recht, dieses Angebot innerhalb von
maximal 20 Tagen zu akzeptieren.

2. Es besteht keine Haftung des Vertragspartners ge-
geniber der Degeto, wenn der Autor gegen die in
Ziffer 1 a) bis c) genannten Verpflichtungen verstst,
sofern der Vertragspartner diese seinem Vertrag mit
dem Autor zugrunde gelegt hat.

§13 - Datenschutzhinweis

Informationen Uber die Verarbeitung der im Rahmen der
vertraglichen Beziehung erlangten personenbezogenen
Daten durch die Degeto und liber die entsprechenden
Rechte aus dem Datenschutzrecht sind dem Vertrag in An-
lage 4 beigefiigt. Die Datenschutzweise sind auch im ARD
Degeto-Produzentenportal einzusehen (www.degeto.de/
produzentenbereich — Passwort: Degeto).

§14 — Anwendbarkeit kiinftiger GVR
(Offnungsklausel)

1. Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im
Gesprach mit diversen Verbanden iiber gemeinsame
Vergutungsregelungen gemaB §36 UrhG (nachfol-
gend als ,GVR" bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine ndher zu bestimmende Re-
gelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Verglitung fir
Leistung gegeniiber Produzent) abgegolten ist, und
einen dariiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergi-
tungen (Nachverglitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fiir die vertragsgegen-
standliche Produktion vereinbart, dass die Nachver-
glitungsregelungen einer GVR, an denen die Degeto
beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwend-
bar erklart hat, auch auf bereits geschlossene Vertra-
ge Anwendung finden, soweit dies in der personlich,
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.

2. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin/dem Drehbuchautor/der
Drehbuchautorin die vorgenannte Regelung entspre-
chend zu Grunde legen (geméfB Musteranlage 5).

Frankfurt am Main, XXX

Degeto Film GmbH

Christine Strobl

Gerhard Schneider

Ort, Datum

XXX
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Anlage 1 -

Anlage 2 -

Anlage 3 -

Anlage 4 -

Anlage 5 -
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Erlduterung der Dienstformen EST, TVoD,
SVoD, AVoD, FVoD

ARD-Richtlinien iber Werbung, Sponsoring,
Gewinnspiele und Produktionshilfe vom
12.Mérz 2010

ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugend-
schutzes vom 22. Juni 1988 in der Fassung
vom 03. April 2017

Datenschutzhinweise der Degeto Film
GmbH fir Vertragspartner (gliltig ab 25.
Mai 2018, mit Stand vom 15. November
2018)

Anwendung kiinftiger GVR (Offnungsklau-
sel) — Musteranlage fiir Vertrag zwischen
Vertragspartner und Drehbuchautor/Regis-
seur
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Zwischen

und

wird nachfolgender

geschlossen.
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MUSTERVERTRAG
ARD DEGETO

Vertragspartner
Anschrift

Anschrift

— im Folgenden ,Vertragspartner” genannt —

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
(Bertramshof)

60320 Frankfurt am Main
— im Folgenden ,Degeto” genannt —

handelnd als Kommission&r im eigenen Namen fiir Rechnung der nachstehenden 9
Rundfunkanstalten:
BAYERISCHER RUNDFUNK
HESSISCHER RUNDFUNK
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
RADIO BREMEN
RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG
SAARLANDISCHER RUNDFUNK
SUDWESTRUNDFUNK
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK

im Folgenden ,ARD"” genannt

beide zusammen im Folgenden ,ARD Degeto” genannt

VERTRAG
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§1 - Auftrag

1. Die Degeto beauftragt den Vertragspartner mit der
Herstellung einer Fernsehproduktion unter dem Titel:
XXX (Arbeitstitel)
Regie: XXX nachfolgend als
.Regisseur” bezeichnet
Drehbuch: XXX

(nachfolgend auch
Werk” genannt)

Lange:

nachfolgend als
LAutor” bezeichnet

88'30"

Hauptrollen: XXX

Herstellungsmaterial:

HD (Kamera gemaB Kalkulation)

- nachstehend als ,Produktion” bezeichnet.

2.
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Bei der Durchfiihrung der Produktion sind folgende
Vorgaben zu beachten:

a) Drehort: XXX

b) Drehbeginn: spatestens am XXX

c) Drehende: spatestens am XXX

d) Rohschnittabnahme: spatestens am XXX
e) Lieferung des in § 2 Ziffer 2 genannten Materials:
spatestens am XXX

Ort und Zeit der Rohschnittabnahme sind mit der De-
geto zu vereinbaren.

Die Herstellung der Produktion erfolgt auf der Grund-
lage eines mit der Degeto im Einzelnen abzustim-
menden und von der Degeto abgenommenen Dreh-
buches sowie des der Degeto vom Vertragspartner
vorgelegten und von ihr abgenommenen Budgets.

Gestalterisch relevante Entscheidungen bediirfen
der Zustimmung der Degeto, wobei der Vertrags-
partner rechtzeitig vorab die Degeto lber alle fir die
Entscheidung erforderlichen Umstande zu informie-
ren hat. Dies gilt insbesondere fiir Entscheidungen
betreffend:
— das Drehbuch (einschlieBlich Plotverlauf, Cha-
raktere, Dramaturgie)
— die Auswahl des Regisseurs
— die Auswahl des Kameramanns
— Besetzung von Stab (u. a. Kostiime, Ausstattung)
und Cast (d.h. alle wesentlichen Rollen)
— die Auswahl des Cutters
— die Auswahl des Komponisten und die Musik
(einschlieBlich Layout)
— die Tonmischung
— die Herstellungstechnik (Filtereinsatz, Farb- und

Lichtgebung) sowie die Postproduktionstechnik
(Farb- und Lichtgebung, Effekte)
— Anzahl der Drehtage

Der Vertragspartner verpflichtet sich, eine kinstle-
risch und fernsehtechnisch einwandfreie Fernseh-
fassung herzustellen. Er hat die in den ,Technischen
Richtlinien zur Herstellung von Fernsehproduktionen
fur die ARD, ZDF und ORF" in der jeweils giiltigen
Fassung niedergelegten Bedingungen (ARD Pflich-
tenhefte), herausgegeben vom Institut fir Rundfunk-
technik (IRT), FloriansmuhlstraBe 60, 80939 Minchen,
zu beachten und fir die Herstellung der Produktion
anzuwenden (Download-Méglichkeit der Techni-
schen Richtlinien unter http://www.irt.de/de/publika-
tionen/technische-richtlinien.html). Insbesondere hat
die Tonaussteuerung gemaB der Richtlinie EBU R128
zu erfolgen (kostenlose Downloadmdglichkeit unter
https://tech.ebu.ch/publications).

Die Pruffrist zur Abnahme gemiaB §8 Ziffer 2 e) be-
tréagt 4 (vier) Wochen.

Die Produktion hat fir eine Ausstrahlung im Haupt-
abendprogramm (vor 22 Uhr) geeignet zu sein (ent-
sprechend einer FSK 12-Einstufung).

Der Vertragspartner wird die Produktion in enger
Zusammenarbeit mit der Degeto herstellen. Die Pri-
fung und Abnahme der Produktion hat durch die De-
geto zu erfolgen. Etwaige Anderungswiinsche der
Degeto hat der Vertragspartner bei Herstellung der
Produktion zu berticksichtigen.

§2 - Material, Lieferung und Einlagerung

Als notwendiger Bestandteil seiner Leistung gemaB
§ 3 dieses Vertrages ist der Vertragspartner verpflich-
tet, sdmtliches fur die Produktion hergestellte Mate-
rial (Bild und Ton) bis zum Zeitpunkt der Ubergabe
an die Degeto ordnungsgemaB zu verwahren. Mit
dessen Entstehung erwirbt die Degeto das Eigentum
nach MaBgabe des Ubereignungsvertrages (Anla-
ge 1) am gesamten belichteten Bild- sowie am Ton-
material Anlage 1 ist Bestandteil dieses Vertrages.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Degeto
bis zu dem in §1 Ziffer 2 e) genannten Liefertermin
nachstehend aufgefiihrtes Material, als notwendiger
Bestandteil seiner Leistung gem&B §3 dieses Ver-
trages, geméaB den ,Richtlinien zur Anlieferung von
Files auf Datentrdgern” (nachfolgend ,Richtlinie zur
Materialanlieferung” genannt) in der jeweils aktuel-
len Fassung (einsehbar auf dem ARD Degeto-Produ-
zentenportal: www.degeto.de/produzentenbereich
— Passwort: Degeto), die Bestandteil dieses Vertrages
ist, zu liefern:
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d)

g)

h)

i. ein natives HD Sendefile im Originalprodukti-
onsformat (16:9 Vollbild), jeweils mit Haupt- und
Endetiteln sowie eventuell enthaltenen Zwischen-
titeln und Inserts in deutscher Fassung sowie mit
den vollstandigen, neutralen Titelhintergriinden
fur Anfangs- und Endetitel und eventuellen In-
serts,

ii. die deutsche Sendetonfassung (,national”) in
Stereo nach EBU Norm R 128 und die vollstan-
dige komplettierte M&E-Fassung mit der natio-
nalen Musikversion in Stereo;

.ein natives HD Sendefile im Originalproduk-
tionsformat (16:9 Vollbild), jeweils mit Haupt-
und Endetiteln sowie eventuell enthaltenen
Zwischentiteln und Inserts in deutscher Fassung
sowie mit den vollstdndigen, neutralen Titel-
hintergriinden fir Anfangs- und Endetitel und
eventuellen Inserts,

i. die deutsche Sendetonfassung (,international”)
gemaB Ziffer 2 d) in Stereo nach EBU Norm R
128 und die vollsténdige komplettierte M&E-
Fassung mit der internationalen Musikversion
in Stereo;

vollstandige Musiklisten auf CD-ROM (fir natio-
nale und ggf. internationale Fassung), die dem als
Anlage 2 beigefligten Muster zu entsprechen ha-
ben. Ein entsprechendes Muster in elektronischer
Form kann bei Bedarf bei der Degeto angefor-
dert werden;

im Falle der Verwendung von Musiken, an denen
die internationalen Auswertungsrechte und/oder
die Rechte zur Auswertung im Wege des Video-
on-Demand (auch weltweit Uber das Internet)
nicht eingerdumt werden kénnen, zusatzlich eine
M&E-Fassung, bei der diese Musiken durch ad-
dquate Austauschmusiken ersetzt sind und die
rechte- und lizenzkostenfrei auch fiir die vorge-
nannten Auswertungen der Produktion genutzt
werden kdnnen (,international”);

eine Dialogliste (Postproduktion) auf CD-ROM
(im rtf-Format);

Stab- und Besetzungsliste (mit Adressen und Te-
lefonnummern) (gemaB Ziffer 5);

Bild- und Pressematerial gemaB Ziffer 5;
Titelliste, welche im Falle der Inanspruchnahme
von Produktionshilfe gemaB §12 auch eine al-
phabetische Auflistung der Produktionshelfer
enthéalt (gemaB § 6);

die Logos der Produzenten als psd-Dateien;
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j) jJFremdmaterialliste, d.h. eine Liste liber das ggf.
enthaltene Fremdfilm- und Bildmaterial, bzw. Vor-
lage einer sog. ,Negativ-Meldung”.

Die redaktionelle und technische Priifung und Ab-
nahme des Materials hat innerhalb von 4 Wochen zu
erfolgen.

Sollte das Material technisch nicht abgenommen wer-
den, so hat der Vertragspartner innerhalb einer Frist
von 14 Tagen die entsprechenden Nachbesserungs-
arbeiten vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen
und einwandfreies Ersatzmaterial zu liefern. Ist nach
Ablauf dieser Frist kein einwandfreies Material ge-
liefert worden, ist die Degeto berechtigt, ein Studio
eigener Wahl mit der Durchfiihrung der notwendi-
gen Bearbeitungen zu beauftragen und die dadurch
entstehenden Kosten bei der letzten an den Vertrags-
partner zu leistenden Rate in Abzug zu bringen.

Dariiber hinaus hat der Vertragspartner der Degeto
in jedem Stadium wéhrend der Dreharbeiten und bis
einschlieBlich dem letzten Drehtag Muster (die Aus-
spielung soll entweder dem intendierten Look — ins-
besondere in Bezug auf Farbgebung und Licht — der
spateren Produktion entsprechen oder als neutrale
.Best-Light"-Ausspielung erfolgen) online zur Verfi-
gung zu stellen. Der Vertragspartner wird der Degeto
zum frithestméglichen Zeitpunkt der Produktion (je-
weils nach dem Drehtag, an dem die entsprechende
Stimmung erstmals anfllt) je eine aussagekréftige
Einstellung als ,Best-Light”-Ausspielung von den vier
Bildstimmungen Tag innen, Tag auB3en, Nacht innen,
Nacht auBBen als Online-Muster zur Verfligung stellen.

Nach Fertigstellung und Abnahmebestatigung durch
die Degeto sind sémtliche Bild-, Ton- und Schnittda-
ten unverschlisselt und unkomprimiert auf einem
LTO-5 Band mit Linear Tape File System (LTFS), ge-
ma&B der Richtlinie zur Materialanlieferung (einsehbar
auf dem ARD Degeto-Produzentenportal: www.de-
geto.de/produzentenbereich — Passwort: Degeto) zu
speichern und an die Adresse der Degeto zu liefern.

Darliber hinaus wird er gemaB § 2 Ziffer 1 der Degeto
das LTO-5 Band iibereignen.

Das Eigentum am Material verbleibt bei der Degeto
auch nach der Endabnahme/Lieferung.

Der Vertragspartner ist berechtigt, auf eigene Kosten
Kopien o.a. von dem Material zur Auswertung der bei
ihm gemaB § 4 sowie § 5 Ziffer 9 verbleibenden Rech-
te herzustellen und zu verwerten.

Der Vertragspartner liefert der Degeto als notwen-
diger Bestandteil seiner Leistung gemaB §3 dieses
Vertrages folgendes Presse- und Informationsmate-
rial, einschlieBlich der Rechte zur Verbreitung und
Nutzung in allen Medien, einschlieBlich Internet (ein-
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schlieBlich Social Media Plattformen, wie Facebook,
Instagram o.3.), weltweit:

a) Bildmaterial gemaB den in der Anlage 3 — Stand-
fotorichtlinien — formulierten Kriterien. Der Ver-
tragspartner verpflichtet sich, die ausschlieBli-
chen Vervielfdltigungs- und Verbreitungsrechte
an dem Bildmaterial von den Berechtigten zu er-
werben und auf die Degeto zu tUbertragen.

b) Sonstiges Pressematerial, das zur Veroffentli-
chung einer Drehstartmeldung (nach Absprache
mit der Degeto) und zur Erstellung eines Presse-
heftes erforderlich ist: Stab- und Besetzungsliste
(mit Adressen und Telefonnummern), Inhaltsan-
gaben und nach Absprache evtl. Interviews mit
den prominenten Mitwirkenden sowie Produkti-
onsnotizen. Weiterhin aktuelle Bio- und Filmogra-
phien der wichtigsten Darsteller sowie von Re-
gisseur und Drehbuchautor. Die Bio- und Filmo-
graphien sind mit den Mitwirkenden oder deren
Agenturen abzustimmen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei Materialer-
stellung die in der Anlage 3 — Standfotorichtlinien
— festgelegten Qualitatsanforderungen zu beachten.
Der Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, bei
Produktionen mit einer Drehzeit unter 30 Tagen spa-
testens nach dem 5. Drehtag, bei langeren Produkti-
onen spatestens nach 10 Drehtagen, erstes Bildmate-
rial vorzulegen, um eine Beurteilung der technischen
und kiinstlerischen Qualitét zu erméglichen. Der Ver-
tragspartner wird umgehend informiert, ob der Qua-
litdtsstandard ausreichend ist.

Wenn das Material nicht den Qualitdtsanforderungen
geniigt bzw. die Motive nicht termingerecht vorge-
legt werden, beauftragt die Degeto einen Fotogra-
fen, der die fur eine effektive Pressearbeit unerlass-
lichen Motive aufnimmt. Der Vertragspartner hat zu
gewahrleisten, dass Schauspieler, Maske und gege-
benenfalls Beleuchter fiir mindestens einen halben
Drehtag zur Verfligung stehen. Honorar, Reisekosten
und Spesen des Fotografen gehen zu Lasten des Ver-
tragspartners. Zusétzlich muss Agenturfotografen
bzw. freien Fotografen die Méglichkeit eingerdumt
werden, am Set zu fotografieren.

§3 — Rechteeinrdumung

Die Degeto erwirbt mit Abschluss dieses Vertrages
samtliche ausschlieBlichen, zeitlich, rdumlich und
inhaltlich unbeschréankten Rechte, die Produktion
einschlieBlich der fiir die Produktion geschaffenen
Filmmusik in allen hergestellten Schnitt- und Sprach-
fassungen beliebig oft zu verwerten oder verwerten
zu lassen. Dies umfasst insbesondere die folgenden
Rechte:

a) das Senderecht,

d.h.das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
beliebig oft durch Ton- und Fernsehrundfunk (ein-
schlieBlich High Definition TV), Hérfunk, Draht-
funk, Hertzsche Wellen, Laser, Mikrowellen oder
andere technische Einrichtungen, gleichgiltig ob
digital oder analog, ganz oder in Teilen in allen
Sprachfassungen der Offentlichkeit zuganglich zu
machen. Dies gilt fir alle méglichen Sendeverfah-
ren und -wege (z.B. terrestrische Sender, Kabel-
fernsehen, Kabelweitersendung, Satellitenfern-
sehen Uber Satelliten aller Art unter Einschluss
von Direktsatelliten, Multiplexing, tber dhnliche
technische Vorrichtungen: wie Telefonnetz, ISDN,
UMTS, DSL, Richtfunk, Lichtleiter, Stromkabel,
sonstige schmal- und breitbandige Ubertra-
gungswege), sowie im Wege des Live Streaming
Uber IPTV (d.h. in geschlossenen Netzwerkstruk-
turen), im Wege des Live Streamings lber das of-
fene Internet (weltweit) sowie deren Kombination
und unabhéngig vom Empfangsgerat (wie z.B.
Fernseh-, PC- oder sonstige Gerate einschlieB3-
lich Tablet-PC wie z.B. iPad, Mobilfunkgeréte und
Smartphones, Personal Digital Assistant PDA,
Multimedia Home Plattform MHP, Spielekonso-
len, WAP-, GPS-Handy), unabhéngig von der Art
des Sendeunternehmens, von dessen Rechtsform
(privatrechtlich oder &ffentlich-rechtlich), von
der Finanzierungsweise und der Gestaltung des
Rechtsverhaltnisses zwischen dem Sender und
dem Empfanger (Free-TV, Pay-TV, Pay-per-View,
Pay-per-Channel, Near-Video-on-Demand, Mul-
tichannel, interaktives Fernsehen, Web-TV, etc.)
und ob die Ausstrahlung und/oder der Empfang
verschlisselt oder unverschlisselt erfolgen.

Eingeschlossen ist auch das Recht auf &ffentli-
ches Senden und/oder Zugénglichmachen mit
oder ohne Zwischenspeicherung lber das Inter-
net (Pufferung), simultan oder mit Verzégerung,
an einen beschrankten oder unbeschrénkten
Nutzerkreis, insbesondere das (Live-) Streaming
mit oder ohne Herunterladen. Eingeschlossen ist
das Recht der &ffentlichen Wiedergabe von Sen-
dungen, also das Recht, die Produktion ganz oder
teilweise 6ffentlich wahrnehmbar zu machen (z.B.
Uber Fernseher in Hotels, Flughafen, Schulen).
Umfasst ist auch das Senden mittels bzw. in Ver-
bindung mit Videotextsignal zur Videotextunter-
titelung oder &hnlichen Diensten;

b) das Recht zur Auswertung in interaktiven Formen
(Abruf- und Onlinerechte),
d.h. das Recht zur 6ffentlichen und/oder nicht-
offentlichen Zugénglichmachung der Produktion
ganz oder teilweise fur jeweils individuellen Abruf
und/oder gesammelten Abruf durch die Nutzer
von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl bzw. zeit- und/
oder ortsgebunden mittels Fernsehgerat, Com-
puter oder sonstigen Endgeraten (wie z.B. Mo-
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bilfunkgerate, Smartphones, Tablet-PC wie iPad,
Personal Digital Assistant PDA, Multimedia Home
Plattform MHP, Spielekonsolen oder einer Kombi-
nation solcher Gerate) mit oder ohne Herunterla-
den, einschlieBlich des Rechts der Zurverfiigung-
stellung Uber analoge, digitale oder anderweiti-
ge Speicher- bzw. Datenlibertragungstechnik, mit
oder ohne (Zwischen-) Speicherung (auch Uber
das Internet), unabhéngig ob drahtlos (z.B. ter-
restrische Funkanlagen, Satellitenverbindungen
unter Einschluss von Direktsatelliten) und/oder
drahtgebunden (z.B. Telefonleitung, DSL, Licht-
leiter, Stromkabel) und/oder iiber sonstige Uber-
tragungswege sowie deren Kombination, auch
im Multiplexing-Verfahren sowie unabhangig von
der Art des Anbieters, von dessen Rechtsform
(privatrechtlich oder &ffentlich-rechtlich), von
der Finanzierungsweise und der Gestaltung des
Rechtsverhaltnisses zwischen dem Anbieter und
dem Nutzer (z.B. <near> Television-on-Demand,
Near-Video-on-Demand, Video-on-Demand
(,VoD"), Web-TV, Internet einschlieBlich World
Wide Web, Online-Dienste, Intranet, Extranet,
Abo-Dienste, Push-Dienste, Pull-Dienste, lineare
und interaktive Telefon- und Telefaxdienste (z.B.
SMS-, EMS-, MMS-Dienste) etc.). Eingeschlossen
ist das Recht zur Bearbeitung und Umgestaltung
und sonstigen Verédnderung der Produktion und
ihrer Bestandteile (auch durch Verbindung mit
anderen Werken) durch den Nutzer, einschlief3-
lich des Rechts der Zurverfiigungstellung oder
sonstigen Wahrnehmbarmachungen solcher in-
teraktiv gestalteten Fassungen der Produktion
sowie einschlieBlich des Rechts zur Herstellung,
Vervielfaltigung und Verbreitung von Bild-, Ton-,
Datentragern, auf denen die Produktion als Gan-
ze, in Teilen oder in solchermaBBen bearbeiteter
Form derart gespeichert ist, dass eine Wiederga-
be nur durch Ubermittlung zusatzlicher Datenin-
formation (zur Entschliisselung) ermdéglicht wird.

Die VoD-Rechte umfassen derzeit insbesonde-
re die folgenden in Anlage 4 naher definierten
Dienstformen: Free Video-on-Demand (,,FVoD"),
Advertised Video-on-Demand (,LAVoD"),
Subscription Video-on-Demand (,SVoD"), Tran-
sactional-Video-on Demand (,TVoD"), Electro-
nic-Sell-Through (,EST"), d.h. Download-To-Own
(,DTO") und Download-To-Burn (,DTB").

Eingeschlossen ist das Recht zur Nutzung auf So-
cial Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram
0.4.);

das Recht zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Da-
tentréger (insbesondere Videogrammrecht),

d.h. das Recht zur gewerblichen oder nicht-
gewerblichen Vervielfaltigung und/oder Ver-
breitung (Verkauf, Vermietung, Leihe etc.), ganz
oder in Teilen, zum Zwecke der nicht-6ffentlichen
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f)

Wiedergabe. Dieses Recht umfasst insbesondere
sédmtliche audio-visuellen Systeme und Speicher-
medien wie Schmalfilm, Videokassetten, Video-
bander, Videoplatten aller Art, Disketten, Chips,
Video-CD, CD-l, CD-I-Music, CD-DA, Foto-CD,
EBG, EBXA, CD-ROM, MMCD, CD-Recordable,
HD-CD, MO-CD, MOD, Minidisc, DVD, DVD audio,
DVD-ROM, HD-DVD, DAT, Blu-ray sowie jede an-
dere technische Art oder Kombination der Bild-,
Ton-, Datentréger oder Wiedergabe, verschliisselt
oder unverschlisselt, unabhangig von ihrer tech-
nischen Ausgestaltung (analog oder digital etc.)
und der Art der Nutzung (z.B. linear, interaktiv, auf
Abruf etc.). Eingeschlossen ist auch das Recht, die
Produktion ganz oder teilweise durch technische
Verfahren/Vorrichtungen jedweder Art jederzeit
einem begrenzten Empfangerkreis zugénglich zu
machen (z.B. Krankenhduser, Hotels, Flugzeuge,
Schiffe, Fahrzeuge etc.), sogenanntes ,closed-
circuit-Recht”;

das Kino- und Vorfiihrungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
durch technische Einrichtungen aller Art, auch in
Verbindung mit anderen Werken, 6ffentlich wahr-
nehmbar zu machen, unabhéngig von der Art des
Vorfihrungssystems, der verwandten Bild-, Ton-,
Datentrager und der Art und Weise der Zuliefe-
rung der vorzufiihrenden Signale (analog, digital,
Uber Video-System etc.) sowie des Formats (70,
35, 16, 8 Millimeter-Film, Super-8-Film, etc.); um-
fasst ist die gewerbliche und nicht-gewerbliche
Filmvorfiihrung;

das Vervielfaltigungs- und Verbreitungsrecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise im Rahmen der vertraglich eingerdaumten
Rechte beliebig in jeglicher Form, beliebig haufig
und auch auf anderen als den urspriinglich ver-
wendeten Bild-, Ton-, Datentrédgern zu vervielfalti-
gen und zu verbreiten, einschlieBlich des Rechts,
sie in jeder Form zu archivieren, insbesondere di-
gitalisiert zu erfassen, in Datenbanken, Datennet-
zen und jeglichen Speichermedien aufzunehmen
und einzustellen, auch versehen mit einer Recher-
chesoftware und sie Dritten in kdrperlicher oder
unkérperlicher Form, im Original oder als Verviel-
faltigungsstuck, bereitzustellen;

das Recht zur Nutzung fir Prif-, Lehr- und For-
schungszwecke sowie auf Messen,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilwei-
se im Rahmen von Pilotprojekten, Testnutzungen
und zu wissenschaftlichen Zwecken sowie auf
Messen, Verkaufsausstellungen, Festivals, Wett-
bewerben und ahnlichen Veranstaltungen durch
technische Einrichtungen, unabhéngig von ihrer
Ausgestaltung und der technischen Art der Bild-,
Ton-, Datentrager &ffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen, zu senden oder vorzufiihren;
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g) das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
unter Wahrung der gesetzlichen Urheberperson-
lichkeitsrechte fiir die vertragsgemaBen Zwecke
zu kirzen, zu teilen, zu unterbrechen, umzuge-
stalten, neu zu vertonen, die Laufzeit zur Wahrung
von Programmgrundséatzen und der allgemeinen
Kontinuitatsstandards anzupassen, mit anderen
Werken (auch im Rahmen einer Bildschirmauftei-
lung mit zeitgleicher Ausstrahlung von Werbung,
Programmankiindigungen oder sonstigen Grafi-
ken) zu verbinden sowie Texte, Informationen und
Verweise auf Kommunikationsmdglichkeiten des
Nutzers (wie Telefonnummern, www-Adressen,
Links, etc.), interaktive Elemente, etc. einzufiigen,
den Titel neu festzusetzen und zu dndern, die Pro-
duktion ganz oder teilweise in alle Sprachen zu
Ubersetzen und neu- oder nachzusynchronisieren
bzw. zu untertiteln bzw. Voice over-Fassungen
herzustellen oder die Produktion ganz oder teil-
weise in sonstiger Weise zu bearbeiten und die
bearbeitete Fassung gemé&B der vertraglich ein-
gerdumten Nutzungsrechte zu verwerten;

das Recht zur Werbung und Ausschnittverwer-
tung,

d.h. das Recht, Ausschnitte (auch aus der Origi-
nalmusik und/oder dem Originalton) aus der Pro-
duktion herzustellen und diese auch im Zusam-
menhang mit anderen Produktionen oder sonsti-
gen Werken sowie zum Zwecke der Werbung in
allen Medien auszuwerten, wobei unter Werbung
auch die Senderwerbung und die Werbung fiir
und in allen Auswertungsformen (z.B. H6r- und
Fernsehrundfunk, Druckschriften, Kino, Video-
gramme, Internet-Angeboten einschlieBlich so-
genannter Apps sowie Social Media Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram 0.3.)) zu verstehen ist.

Eingeschlossen sind auch alle begleitenden Nut-
zungen der Ubertragenen Nutzungsarten der
Produktion, ganz oder in Teilen, insbesondere
im Internet einschlieBlich World Wide Web (wie
Banner-Werbung, Pop-up-Windows, Framing,
Datenerhebungen bei Nutzern, Hyperlinks, Meta-
Tags etc.) sowie die Nutzung fiir E-Commerce-
Anwendungen sowie das Recht, beispielsweise
eine programmbegleitende Web-Site und/oder
eine sendeplatzbegleitende Facebook- und/oder
Instagram-Seite zu realisieren;

das Titelrecht,

d.h. das Recht, den Titel der Produktion in glei-
chem Umfang zu nutzen wie die Produktion selbst,
einschlieBlich des Rechts, den Titel auch nach sei-
ner Verdffentlichung zu verandern oder ihn zu er-
setzen. Samtliche Rechte an dem Titel liegen aus-
schlieBlich bei der Degeto; der Vertragspartner
verpflichtet sich, etwaige eigene Titelrechte voll-
umfanglich an die Degeto zu libertragen;

)

das Merchandisingrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
in Verbindung mit der Herstellung und dem Ver-
trieb von Waren aller Art oder der Vermarktung
von Dienstleistungen aller Art, auch interaktiver
und/oder multimedialer Produkte (wie Compu-
terspiele) oder der Vermarktung von Dienstleis-
tungen aller Art unter Verwendung von Vorkomm-
nissen, Namen, Titeln, Figuren, Abbildungen
oder sonst in einer Beziehung zu der Produktion
stehenden Zusammenhéngen auszuwerten. Ein-
geschlossen ist das Recht, unter Verwendung
derartiger Elemente und bearbeiteter oder un-
bearbeiteter Ausschnitte aus dem Werk oder der
Produktion fiir Waren oder Dienstleistungen jeder
Art zu werben; die unter diesem Absatz genann-
ten Rechte dirfen nur unter der MaBgabe einer
ausdriicklichen Zustimmung von Darstellern aus-
gewertet werden, wobei die Auswertung sonsti-
ger Rechte wie insbesondere die Rechte zur Wie-
dergabe durch Bild-, Ton-, Datentréger (§ 3 Ziffer 1
c)), zur Werbung und Ausschnittsverwertung (§ 3
Ziffer 1 h)), das Tontragerrecht (§ 3 Ziffer 1 k)), so-
wie das Druck- und Drucknebenrecht (§ 3 Ziffer 1
1)) von dieser Einschréankung unberiihrt bleiben;

das Tontrégerrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung, Vervielfaltigung
und Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Leihe
etc.) von Schallplatten, Bandkassetten, CDs oder
sonstigen analogen oder digitalen Tontrégern,
insbesondere solcher nach lit. ¢), und unter Ein-
schluss aller Konfigurationen (wie Album, EP, Sin-
gle, Maxi-Single etc.) die unter vollsténdiger oder
teilweiser Verwendung der Produktion oder als
Nacherzdhlung, Neugestaltung oder unter sons-
tiger Bearbeitung der Inhalte der Produktion ge-
staltet werden sowie das Recht zur Herstellung
von Hérspielfassungen, Musikvideos und sonsti-
gen Bearbeitungen. Umfasst ist das Recht, diese
Tontréger im gleichen Umfang zu nutzen wie die
Produktion selbst, insbesondere sie durch Funk
zu senden oder o&ffentlich vorzufiihren oder zu-
ganglich zu machen;

das Druck- und Drucknebenrecht,

d.h. das Recht, durch Wiedergabe oder Nacher-
zdhlung des Inhalts, auch in bearbeiteter oder
neugestalteter Form, bebilderte oder nicht-bebil-
derte Blicher, Hefte, Comicstreifen und sonstige
Druckwerke sowie sonstige (auch analoge und
digitale) Bild-, Ton-, Datentréger (einschlieBlich
Audio- und Videotextinhalte), die auf der Produk-
tion oder deren Herstellung basieren oder durch
photographische, gemalte oder gezeichnete Ab-
bildungen oder dhnliches abgeleitet sind, herzu-
stellen, zu vervielféltigen, zu verbreiten und zu-
ganglich zu machen, einschlieBlich der Nutzung
in Werbeschriften im Zusammenhang mit der
Auswertung der Produktion;

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



m) Vergutungsanspriiche,

d.h. der Vertragspartner beabsichtigt, die Vergii-
tungsanspriiche aus §§54 Abs. 1,20 b), 27 Abs. 2,
45 a), 60 h) Abs. 1 sowie 49 Abs. 1 in Verbindung
mit § 94 UrhG zur Wahrnehmung in der Verwer-
tungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzen-
ten mbH (,VFF") einzubringen. Die Degeto wird
auf dieser Basis die Meldungen liber die Nutzung
dieser Produktion an die VFF abgeben. Sollte
der Vertragspartner diese Vergiltungsanspriiche
nicht wahrnehmen oder in eine andere Verwer-
tungsgesellschaft einbringen wollen, wird er dies
der Degeto vor Einbringung der Anspriiche mit-
teilen;

n) das Recht zur Herstellung eines Making-Of,
d.h. das Recht, zu der Produktion ein Making-Of
herzustellen oder herstellen zu lassen und die-
ses in allen, insbesondere in den in Ziffer 1 bis 2
genannten Verwertungsarten und formen zu ver-
wenden;

o) das Markenrecht,

d.h. die exklusive Berechtigung, die Wort- und
Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion) im Mar-
kenregister eintragen zu lassen. Das exklusive,
zeitlich und rdumlich unbeschrankte Recht an der
Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion)
im urheberrechtlichen und im markenrechtlichen
Sinn steht der Degeto zu. Die Degeto behilt sich
vor, diese auf ihren Namen bzw. auf den Namen
der ARD im Markenregister eintragen zu lassen.
Die Vertragsparteien sind sich darlber einig, dass
die Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produk-
tion) vor Missbrauch oder Eingriffen durch Dritte
zu schiitzen ist.

p) das Auffilhrungsrecht,
d.h. das Recht zur Herstellung und Auswertung
einer Bihnenfassung des Werkes und/oder der
hieraus entstehenden Produktion — ganz oder
teilweise.

Variante: Es besteht Einvernehmen, dass das
Recht zur Herstellung und Auswertung einer
Biihnenfassung des Werkes und/oder der hieraus
entstehenden Produktion — ganz oder teilweise
— nicht eingerdumt ist. Der Vertragspartner ver-
pflichtet sich jedoch, in seinen Vertrédgen, insbe-
sondere mit den Drehbuchautoren und Kompo-
nisten, ein Erstanbietungsrecht zu Gunsten der
ARD Degeto zu vereinbaren;

Die Rechtelibertragung bezieht sich auf alle Arten
und Formen der Verwertung im Sinne von Ziffer 1,
einzeln oder in beliebiger Kombination, sowie auf al-
le bekannten oder noch unbekannten Nutzungsarten.
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Variante 1

Die Rechte geméB Ziffern 1 und 2 wurden im Hinblick
auf den zugrunde liegenden Stoff bzw. das Drehbuch
in dem mit Buchentwicklungsvertrag vom XXX ver-
einbarten Umfang eingerdumt. Die dort gegebenen-
falls vereinbarten Nutzungseinschrankungen, insbe-
sondere bzgl. § 3 Ziffer 1 b) in Verbindung mit §12,
sind zu beachten.

Variante 2

Die Degeto erwirbt dariiber hinaus an dem Dreh-
buch (nachfolgend auch ,Werk"” genannt) samtliche
in Ziffern 1 und 2 genannten ausschlieBlichen, zeit-
lich, rdumlich und inhaltlich unbeschréankten Rechte
sowie die folgenden ausschlieBlichen, zeitlich, raum-
lich und inhaltlich unbeschréankten Bearbeitungs-,
Verfilmungs- und Nutzungsrechte mit deren Entste-
hung bzw. gleichzeitig mit deren Ubertragung vom
Autor auf den Vertragspartner:

a) das Werkbearbeitungsrecht,

d.h. das Recht, das Werk sowie Charaktere,
Handlungselemente, Dialoge, Szenen etc. des
Werkes bzw. der Produktion unter Wahrung der
Urheberpersonlichkeitsrechte abzuandern, neue
oder gednderte Teile hinzuzufiigen oder heraus-
zunehmen oder die Handlungsabfolge umzustel-
len, das Werk und die darauf basierenden Bear-
beitungen in samtliche Sprachen zu lbersetzen
und diese Bearbeitungen Dritten zugénglich zu
machen. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
fiir die Nutzung in interaktiven Diensten umzuge-
stalten;

b) das Recht zur Verfilmung des Werkes,

d.h. das Recht, unter Verwendung des Werkes
oder von Teilen oder Bearbeitungen hiervon in
jeglicher Sprachfassung Produktionen herzu-
stellen oder das Werk wieder zu verfilmen, oder
sequels, prequels, spin-offs oder einen Kinofilm
oder eine Fernsehserie hieraus zu entwickeln und
herzustellen.

Klarstellend wird festgehalten, dass § 88 Abs. 2
UrhG hiervon unberiihrt bleibt, d.h. den Vertrags-
parteien ist bekannt, dass der Degeto das ein-
gerdumte exklusive Recht zur Wiederverfilmung
des Werks nach Ablauf von 10 Jahren (begin-
nend mit Vertragsabschluss zwischen dem Autor
und dem Vertragspartner, also ab dem XXX) nur
nicht-exklusiv zusteht. Die Degeto bleibt in die-
sem Fall zur Nutzung und Weiteriibertragung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts
berechtigt.

Sollte bis zum Ablauf der vorgenannten Exklusi-
vitatsfrist von 10 Jahren eine abweichende Ver-
einbarung auf Grundlage gemeinsamer Vergii-
tungsregeln (§ 36 UrhG) oder eines Tarifvertrags
getroffen worden sein, an dem die Degeto als
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Vertragspartei beteiligt ist oder den die Degeto
fiir auf sich anwendbar erklart hat, geht diese vor.

Im Ubrigen gilt § 25;

c) das Titelrecht,
d.h. das Recht, den Titel des Werkes in gleichem
Umfang zu nutzen, wie das Werk selbst — auch zur
Bezeichnung der Produktion — einschlieBlich des
Rechts, den Titel nach seiner Veroffentlichung zu
verandern oder ihn zu ersetzen. Samtliche Rechte
an dem Titel liegen ausschlieBlich bei der Dege-
to; der Vertragspartner verpflichtet sich, etwaige
eigene Titelrechte vollumfanglich an die Degeto
zu libertragen;

d) das Weiterentwicklungsrecht,

d.h. die Befugnis, die in dem Werk enthaltenen
Charaktere, Handlungselemente und Szenen
sowie sonstige Ideen und Gestaltungselemente
des Werkes uneingeschrankt fiir die Herstellung
dieser Produktion oder anderer Produktionen
zu verwenden, und zwar auch dann, wenn diese
ohne Mitwirkung des Autors des Werkes erstellt
werden.

Bei vorbestehenden Werken, die zum Repertoire
der GEMA gehdren, ist, soweit die vertragsgegen-
standlichen Rechte von der GEMA wahrgenommen
werden bzw. gegeniiber der GEMA abzugelten sind,
der Vertragspartner nur verpflichtet, der Degeto ei-
ne Musikliste nach MaBgabe von §2 Ziffer 2 c) mit
allen erforderlichen Angaben zuzusenden, die dem
als Anlage 2 beigefligten Muster zu entsprechen hat.
Fir Neukompositionen und alle nicht von der GEMA
wahrgenommenen Rechte an vorbestehenden Wer-
ken hat der Vertragspartner die nach diesem Vertrag
einzurdumenden Nutzungsrechte insoweit zu erwer-
ben, als diese nicht von der GEMA wahrgenommen
werden. Dieser Absatz gilt entsprechend fiir vorbe-
stehende Werke, die zum Repertoire der GVL gehé-
ren.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, vor einer etwa-
igen Auswertung der ihm nach diesem Vertrag ver-
bleibenden Rechte das Einverstidndnis der GEMA,
der GVL bzw. sonstiger Berechtigter fiir die geplan-
te Verwertung einzuholen, sofern in der Produktion
Werke oder Leistungen verwendet worden sind, an
denen der GEMA, der GVL oder sonstigen Berechtig-
ten Rechte zustehen.

Sofern fur die Filmmusik der Produktion vorbestehen-
de Werke Verwendung finden, ist der Vertragspartner
nicht verpflichtet, das Recht zur Kinoauswertung (Zif-
fer 1 d)), das Recht zur Werbung (Ziffer 1 h)) sowie das
Tontragerrecht (Ziffer 1 k)) an dem vorbestehenden
Werk einzurdumen. Der Vertragspartner ist in diesem
Fall verpflichtet, vorab schriftlich die Zustimmung der
Degeto Uber die im Einzelnen zu verwendenden Titel

mit eingeschranktem Rechteumfang einzuholen. Auf
der gemaB §2 Ziffer 2 c) zu liefernden Musikliste ist
der insoweit eingeschrankte Rechteumfang entspre-
chend zu vermerken.

Soweit der Vertragspartner in der Produktion urhe-
berrechtlich geschiitzte Beitrdge anderer Urheber
verwendet, ist er verpflichtet, vorab samtliche An-
spriche der Betroffenen abzugelten, und zwar fir
jegliche Nutzung, zeitlich und rdumlich unbegrenzt.

Im Falle der Verwendung von Musikwerken, an de-
nen die internationalen Auswertungsrechte und/oder
die Rechte zur Auswertung im Wege des Video-on-
Demand (auch weltweit liber das Internet) nicht ein-
gerdumt werden kénnen, wird der Vertragspartner
eine separate M&E-Fassung gemaB §2 Ziffer 2 b) ii)
sowie eine separate deutsche Tonfassung gemaB §2
Ziffer 2 a) ii) liefern, bei der diese Musikwerke durch
addquate Austauschmusiken rechtefrei und lizenz-
kostenfrei fiir die in § 3 genannten Auswertungen der
Produktion ersetzt sind.

Die Degeto ist berechtigt, alle ihr Gbertragenen Rech-
te ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen, mit
dem oder ohne das Recht zur Weiteriibertragung,
oder Dritten die Nutzung der Rechte zu liberlassen.

Die Degeto ist zu einer Nutzung der ihr nach diesem
Vertrag Uibertragenen Rechte nicht verpflichtet.

§4 — Rechte des Vertragspartners

Zum Zwecke der Klarstellung wird festgehalten, dass ei-
ne Rechteaufteilung nach dem Schichtenmodell bei der
vorliegenden Produktion nicht zur Anwendung gelangt,
weiterhin, dass keine Rechte beim Vertragspartner ver-
bleiben, wobei §3 Ziffer 1 m) sowie §5 Ziffer 9 hiervon
unberiihrt bleiben.

§5 — Weitere Hauptleistungspflichten

Dem Vertragspartner obliegt die gesamte Durchfiih-
rung der Produktion einschlieBlich der Durchfiihrung
der Aufnahmen und der Bereitstellung der fur die
Bearbeitung und Fertigstellung der Produktion er-
forderlichen Aufnahmerdume sowie des gesamten
kiinstlerischen, technischen und organisatorischen
Aufnahmestabes einschlieBlich der Bihnenkrafte
und Dekorationen auf seine Kosten. Ferner beschafft
der Vertragspartner das zur Durchfiihrung der Film-
aufnahmen notwendige Gerat und Rohmaterial (Bild-
und Tonmaterial) zu seinen Lasten und tGbernimmt
alle bei den Filmaufnahmen entstehenden Kosten.
Fir jegliche Schaden, die dem Vertragspartner in Ver-
bindung mit der Erfillung dieses Vertrages entste-
hen, wird jegliche Haftung der Degeto ausdriicklich
ausgeschlossen.
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Der Vertragspartner iibernimmt alle vertraglichen
Verpflichtungen Dritten gegeniiber im eigenen Na-
men und fir eigene Rechnung und haftet Dritten ge-
geniber allein und unmittelbar auf die im Rahmen
dieser Produktion eingegangenen Verpflichtungen.
Eine Haftung der Degeto Dritten gegeniiber ist aus-
geschlossen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Degeto
unaufgefordert die Vertrage mit dem Autor, dem
Regisseur und den wesentlichen Darstellern in digi-
talisierter Form (pdf-Dokument) zu Gbersenden, und
zwar spatestens bis zu dem in § 1 Ziffer 2 d) genann-
ten Termin zur Rohschnittabnahme. Durch die Vorla-
ge dieser Vertrage bleibt die Haftung des Vertrags-
partners fir den Bestand der tbertragenen und zu
gewahrleistenden Rechte (insbesondere im Rahmen
von §8§ 3 und 7) unberihrt. Eine Prifungspflicht oder
eine Mithaftung der Degeto wird nicht begriindet.

Der Vertragspartner wird als notwendigen Bestand-
teil seiner Leistungen geméB § 3 dieses Vertrages die
publizistischen BegleitmaBnahmen der Produktion
(Anlage 5) Ubernehmen, wobei alle MaBnahmen in
enger Abstimmung und gegebenenfalls mit Unter-
stitzung der Degeto erfolgen miissen. Mit diesen, in
der Anlage 5 beispielhaft aufgefiihrten, produktions-
begleitenden MaBnahmen kann der Vertragspartner
auch eine Agentur beauftragen, die jedoch der Ge-
nehmigung der Degeto bedarf.

Der Vertragspartner verpflichtet sich sicherzustellen,
dass die Hauptdarsteller und ggf. weitere Darstel-
ler sowie ggf. der Regisseur wahrend der Dauer der
Produktion sowie zu spéateren Pressevorfiihrungen
im Zusammenhang mit der Erstausstrahlung der
Produktion fiir programmbezogene PR-Zwecke (z.B.
Fototermine, Interviews, Talkshows, Fernseh-, Soci-
al Media- und Werbeaktivitdten, Beitrage fiir Social
Media-Plattformen (z.B. Facebook, Instagram 0.3.)) in
angemessenem und brancheniblichem Umfang zur
Verfiigung stehen, soweit keine jeweils in ihrer Person
liegenden gewichtigen Griinde einem persénlichen
Erscheinen entgegenstehen. Die Wahrnehmung die-
ser Termine inklusive der Ubertragung der erforder-
lichen Rechte (gemaB § 3) ist mit der durch den Ver-
tragspartner gezahlten Vergiitung abgegolten.

Dadurch etwaig entstehende Reise- und Hotelkosten
fur Hauptdarsteller werden in Absprache mit der De-
geto Pressestelle entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften gegen entsprechenden Nachweis erstattet.

Die Degeto wird sich im jeweiligen Einzelfall mit dem
Vertragspartner ins Benehmen setzen, wer zu entspre-
chenden Veranstaltungen herangezogen werden soll.

Die vorgenannten Verpflichtungen erstrecken sich
nicht auf die Teilnahme an Branchentreffs, Unterneh-
mensveranstaltungen und Festivals.
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Der Vertragspartner wird die Degeto laufend tber die
Abwicklung des Produktionsvorhabens unterrichten.
Mitarbeiter sowie Beauftragte der Degeto (insbeson-
dere Mitarbeiter der von der Degeto beauftragten
Social Media-Agentur) haben jederzeit das Recht, bei
den Filmaufnahmen zugegen zu sein.

Der Vertragspartner Ubersendet der Degeto unauf-
gefordert

a) den Drehplan vor Beginn der Dreharbeiten;
b) die Stab- und Besetzungslisten;

c) taglich eine Dispo und wéchentlich einmal per E-
Mail alle Tagesberichte;

d) Mitteilungen Uber alle eventuell anfallenden
Schaden und deren Regulierung;

e) die laufend aktualisierten Postproduktionsplane
in der jeweils aktuellen Fassung;

f) Nachweis tUber Hohe und Zahlungsempfanger
der geleisteten Beitrdge zur Pensionskasse fir
freie Mitarbeiter.

Die Degeto schlieBt die fiir die Produktion erforder-
lichen Versicherungen bei dem Versicherungsmak-
ler Howden Caninenberg GmbH auf ihre Kosten ab.
Der Produzent ist als Mitversicherter in der Police
benannt. Etwaige Schadensregulierungen erfolgen
Uber die Versicherung direkt mit dem Produzenten.
Im Ubrigen gilt § 10.

Der Vertragspartner hat bei der Herstellung der Pro-
duktion zu beachten, dass fiir ARD Degeto das Gebot
der Trennung von Werbung und Programm gilt. Der
Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, bei der
Herstellung der Produktion die ,ARD-Richtlinien tGber
Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele und Produkti-
onshilfe” vom 12.03.2010, die Bestandteil dieses Ver-
trages sind (Anlage 6), einzuhalten.

Im Ubrigen gilt §12.

Die beigefliigte Anlage 7 ,Erkldrungsbogen Produk-
tion" ist Bestandteil dieses Vertrages. Der Vertrags-
partner steht fir die Richtigkeit der von ihm in dieser
Anlage 7 gemachten Angaben ein.

Die Anlage 7 ,Erklarungsbogen Produktion” ist
vom Vertragspartner bis zur Rohschnittabnahme
vollstandig ausgefillt an die Degeto zu Ubersen-
den.

Ankiindigungen, bildliche Darstellungen sowie Mit-
teilungen, die auf die Leistungen des Vertragspart-
ners fir die ARD Degeto Bezug haben, darf nur die
ARD Degeto verbreiten oder verbreiten lassen. Dem
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Vertragspartner und den Mitwirkenden ist es nicht
gestattet, unter Bezugnahme auf ihre vertragsmaBi-
ge Leistung ihre Namen oder Bezeichnungen, unter
denen sie allein oder mit anderen im Fernsehen auf-
treten, zum Zweck der Werbung zu verwenden oder
sie Dritten hierfiir entgeltlich oder unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen. ARD Degeto sind berechtigt,
VerstéBe gegen diese Bestimmungen auch im Na-
men des Vertragspartners zu verfolgen. Der Vertrags-
partner hat dafiir Sorge zu tragen, dass von ihm be-
auftragte Agenturen usw. von diesen Bestimmungen
Kenntnis erhalten.

Der Vertragspartner behalt das einfache Recht, die
Produktion im Rahmen eigener Vortrags- und Lehr-
tatigkeit in Ausschnitten im Umfang von bis zu drei
Minuten, jedoch nicht mehr als 25% der Gesamtlan-
ge der Produktion zu nutzen. Des Weiteren behélt
er das einfache Recht, die Produktion zur nicht-kom-
merziellen Eigendarstellung auf der eigenen Unter-
nehmenshomepage in Ausschnitten im Umfang von
insgesamt bis zu drei Minuten, nicht downloadbar
zu nutzen (,Eigenwerbung”). Das Zuriickbehalten
der Rechte gemé&B den vorstehenden Satzen 1 und 2
erfolgt vorbehaltlich Rechte Dritter, die der Vertrags-
partner zu kléren hat. Die vorgenannten Nutzungen
gemaB Satz 1 und 2 diirfen friihestens ab der ersten
Programmankiindigung durch die ARD (in der Regel
6 Wochen vor Erstausstrahlung im Ersten) erfolgen.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, bei diesen Nut-
zungen darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Pro-
duktion fir die ARD Degeto handelt. Der Zeitpunkt
der Nutzungsaufnahme durch den Vertragspartner
bedarf daher der vorherigen Zustimmung durch die
federfiihrende Redaktion.

Die Degeto libernimmt keinerlei Haftung fur etwai-
ge Anspriiche, die aufgrund der Verwendung die-
ser Ausschnitte gegen den Vertragspartner gestellt
werden kénnten. Der Vertragspartner ist zudem ver-
pflichtet, selbst zu kléren, ob der Rechteumfang, ins-
besondere an der fir diesen Produktionsausschnitt
verwandten Filmmusik, die in dieser Ziffer 9 beschrie-
bene Ausschnittverwertung umfasst.

Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Herstellung
einer kinstlerisch und technisch einwandfreien Pro-
duktion. Hierbei hat er auch den in den geltenden
Rundfunkgesetzen der Bundesrepublik Deutschland
festgelegten Programmgrundsé&tzen zu entsprechen.
Der Vertragspartner beachtet bei der Herstellung
der Produktion die allgemeinen Regelungen des Ju-
gendschutzes, insbesondere die in Ausfiihrung der
§§8 und 9 Abs. 1 JMStV von der ARD erlassene Richt-
linie vom 22.06.1988 in der Fassung vom 03.04.2017
(Anlage 8).

Sollte der Vertragspartner eine Vorlage der Produk-
tion bei der FSK beabsichtigen, hat er dies zuvor mit
der Degeto abzustimmen. Bei der FSK-Antragstel-

11.

lung sind die Bewertungen der Degeto durch den
Vertragspartner beizufligen. Der Vertragspartner
wird der Degeto die Einstufung der Produktion durch
die FSK einschlieBlich der Griinde der Einstufung un-
verzlglich nach Bekanntgabe schriftlich mitteilen, da-
mit die Rundfunkanstalt insbesondere im Falle einer
Abweichung von der redaktionellen Eigenbewertung
fristgerecht die Einlegung von Rechtsmitteln prifen
kann.

Im Falle einer Abweichung der FSK-Bewertung von
der redaktionellen Eigenbewertung verpflichtet sich
der Vertragspartner, in Zusammenarbeit mit der De-
geto Rechtsmittel gegen die Verwaltungsakte der
FSK einzulegen, sofern dies die Degeto verlangt. Die
Kosten der FSK-Antragstellung sowie der Einlegung
von Rechtsmitteln tragt der Vertragspartner.

Soweit der Vertragspartner Dekorations-, Ausstat-
tungsmaterial, Requisiten und Kostiime kauflich er-
wirbt, geht das Eigentum daran unmittelbar von dem
Vertragspartner auf die Degeto Uber. Dies ist notwen-
diger Bestandteil der Leistung des Vertragspartners
gemal §3 dieses Vertrages. Der Vertragspartner (ibt
den Besitz, solange er Besitzer ist, als Besitzmittler
(Verwahrer) fur die Degeto aus. Die selbstandig ver-
wertbaren Dekorations- und Ausstattungsgegenstan-
de oder Requisiten hat der Vertragspartner in einem
gesonderten Verzeichnis bis spatestens zwei Wochen
nach dem letzten Drehtag mit Angaben iiber Wert
und Lagerort der einzelnen Gegenstiande der De-
geto in einfacher Ausfertigung vorzulegen, wobei er
Vorschlage iber die Verwertung der Gegenstdnde
machen soll. Das Verfligungsrecht iber die Gegen-
stdnde steht ausschlieBlich der Degeto zu, die sich
dem Vertragspartner gegeniber innerhalb von sechs
Wochen nach Eingang des Verzeichnisses liber die
Verwertung der Gegensténde zu erklaren hat.

§6 — Titelgestaltung, Nennung

Die Degeto wird in allen Presseveréffentlichungen
sowie im Titelvor- und -nachspann genannt, und zwar
bei jeglicher Auswertung der Produktion in allen Nut-
zungsarten im In- und Ausland. Der Produzent wird
im Vor- und Abspann genannt.

Vor der Fertigstellung der Produktion miissen alle
endgliltigen Titel sowie der Vor- und Nachspann der
Degeto zur redaktionellen und schriftlichen Geneh-
migung vorgelegt werden.

Der Titel ist mit der ARD-Trademark entsprechend
den jeweils im Produzentenportal eingestellten
Richtlinien zur ,Absenderintegration in Vorspédnnen
— ARD-Trademark” (einsehbar auf dem ARD Degeto-
Produzentenportal: www.degeto.de/produzentenbe-
reich — Passwort: Degeto) zu versehen.
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Der Vorspann sowie die Schlusssequenz sind mit
einem sogenannten ,Etikett” entsprechend den je-
weils im Produzentenportal eingestellten Richtlinien
zur ,Absenderintegration in Vorspannen — Etikett”
(einsehbar auf dem ARD Degeto-Produzentenportal:
www.degeto.de/produzentenbereich — Passwort: De-
geto) zu versehen.

Bei Erstellung des Abspanns ist darauf zu achten,
dass dieser erst nach dem dramaturgisch abgeschlos-
senen Film beginnt, d.h. bevor der Abspann bzw. die
Nennungen laufen. Ndhere Absprachen sind mit der
Redaktion festzulegen.

Als notwendiger Bestandteil seiner Leistung nach §3
dieses Vertrages ist der Vertragspartner zur Herbei-
fuhrung des Titelschutzes auf den Namen der Dege-
to, einschlieBlich der Klarung der rechtlichen Unbe-
denklichkeit des Titels verpflichtet. Im Einzelfall, so-
fern produzentenseitig ernsthafte rechtliche Beden-
ken gegeniiber einem beabsichtigten Titel bestehen,
wird eine Verstandigung tber die Auswahl des Titels
zwischen Degeto und Vertragspartner herbeigefiihrt.
Der Vertragspartner hat dabei auf seine Kosten eine
Titelschutzanzeige zu schalten, die frithestméglich zu
erfolgen hat. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die
Titelschutzanzeige jeweils bis zur Erstausstrahlung
zu verlangern und/oder — bei Anderung des Titels
— frihestmdglich eine neue Titelschutzanzeige mit
diesem Titel vorzunehmen und diese bis zum Erstaus-
strahlungstermin auf seine Kosten zu verldngern. Die
Degeto erkennt im Rahmen der Kalkulation einmalig
einen Pauschalbetrag in Hohe von € 200,00 netto fir
die dem Vertragspartner entstehenden Titelschutz-
kosten an. Dieser Betrag ist in der Abgeltung gemaf
§ 8 Ziffer 1 enthalten.

Die Sendekopie fiir die Degeto muss einen speziellen
Fernseh-Nachspann enthalten, der nicht Ianger als 30
Sekunden sein darf. Uber die Auswahl der einzelnen
Titel im Vor- und Nachspann sowie liber die optische
Gestaltung ist das Einverstédndnis der Degeto einzu-
holen, die auch das Recht hat, einzelne Personen fur
die Nennung im Vor- und/oder Nachspann zu benen-
nen.

Der Fernseh-Nachspann muss ferner im Falle der zu-
lassigen Produktionshilfe gemaf3 § 12 am Ende eine
alphabetische Auflistung der Personen und Unter-
nehmen enthalten, die Produktionshilfe geleistet ha-
ben.

§7 — Garantie, Rechtefreistellung

Der Vertragspartner garantiert die Fertigstellung und
Lieferung der Produktion bis zum XXX.

Die Rechtelibertragung umfasst alle Nutzungsrech-
te, Einwilligungsrechte, Leistungsschutzrechte und
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sonstige Rechte des Vertragspartners, der an der
Produktion beteiligten Urheber, der Inhaber von Leis-
tungsschutzrechten und sonstigen Beteiligten sowie
Urheber und Inhaber von Leistungsschutzrechten,
deren Werke und Leistungen zur Herstellung der Pro-
duktion benutzt worden sind. Der Vertragspartner ga-
rantiert, zu diesen Rechtelibertragungen berechtigt
zu sein und sich alle zur Verwertung der Produktion
erforderlichen Zustimmungen, insbesondere von fol-
genden Berechtigten, beschafft zu haben:

Urheber, oder — falls diese ihre Rechte Dritten ein-
gerdumt haben — Inhaber der ausschlieBlichen Nut-
zungsrechte an den zur Herstellung der Produktion
benutzten Werken, Film-Urheber, ausiibende Kiinst-
ler, die bei der Herstellung der Produktion mitgewirkt
haben oder deren Darbietungen zur Herstellung der
Produktion benutzt worden sind, Kameraleute (Licht-
bildner), Inhaber von Leistungsschutzrechten an den
zur Herstellung der Produktion benutzten Leistungen
(z.B. Lichtbilder, Tontréager, wissenschaftliche Ausga-
ben, Ausgaben nachgelassener Werke usw.) sowie
alle sonstigen Personen, denen im Zusammenhang
mit der Produktion Urheberrechte, Leistungsschutz-
rechte oder sonstige Rechte zustehen (z.B. von Ver-
wertungsgesellschaften wahrgenommene urheber-
rechtliche Nutzungsrechte).

Der Vertragspartner steht daflr ein, dass samtliche
natirlichen oder juristischen Personen, die an der
Produktion, Bearbeitung oder Synchronisation der
Produktion beteiligt sind und denen irgendwelche
Rechte in Gestalt von Urheber-, Leistungsschutz- und
Eigentumsrechten oder Anspriichen in wettbewerbs-
rechtlicher Hinsicht zustehen, alle Einverstandnis-
erklarungen gegeben haben, die erforderlich sind,
damit die Produktion im vereinbarten Umfang ausge-
wertet werden kann. Das gleiche gilt fiir die Autoren-
und Verlagsrechte sowie fiir urheberrechtlich und/
oder leistungsschutzrechtlich geschitzte Beitrage
Dritter.

Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend fir allgemeine
Personlichkeitsrechte oder sonstige geschiitzte Rech-
te, die nattirlichen oder juristischen Personen zuste-
hen, welche durch die vereinbarte Auswertung der
Produktion beriihrt oder verletzt werden kénnten.

Der Vertragspartner steht insbesondere dafir ein,
dass

a) die Produktion keine Anspielungen auf Personen
oder Ereignisse und keine Ahnlichkeiten mit an-
deren Werken, deren Inhalt und Titel enthalt, die
der Degeto nicht bekanntgegeben sind;

b) die zur Herstellung der Produktion benutzten
Werke, deren einzelne Teile oder ihr Inhalt nicht
widerrechtlich dem geschitzten Inhalt anderer
Werke entnommen sind;
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c) die der Degeto Ubertragenen Rechte nicht auf
Dritte libertragen oder mit den Rechten Dritter
belastet, auch Dritte nicht mit ihrer Ausiibung be-
auftragt sind;

d) er bei der Erfiillung der vertragsgeméBen Leis-
tungspflichten nicht fremde Urheberrechte, Leis-
tungsschutzrechte oder sonstige Rechte verletzt;

e) bei Vertragsabschluss keine anderweitigen Ver-
pflichtungen bestehen, die die in diesem Vertrag
vereinbarten Leistungen des Vertragspartners be-
hindern kénnten;

f) kein VerstoB gegen §§ 1 bis 5 erfolgt.

Der Vertragspartner garantiert, dass es sich bei dem
genannten Autor um den alleinigen Urheber des der
Produktion zu Grunde liegenden Drehbuchs handelt.
Bei Verwendung eines Pseudonyms ist der Degeto
der Personenname des Autors einschlieBlich Melde-
adresse schriftlich bekannt zu geben.

Der Vertragspartner versichert, dass bezliglich der
vertraglich eingerdumten Nutzungsrechte keine fort-
wirkende Vereinbarung besteht, der zufolge Rechte
und Befugnisse nach diesem Vertrag erléschen oder
an einen Dritten fallen, falls Giber das Vermdgen des
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt
oder er6ffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlun-
gen einstellt oder in Verzug gerét oder sonst aufl6-
sende Bedingungen fir den eigenen Rechteerwerb
oder den der Degeto erfiillt werden.

Unbeschadet etwaiger darliber hinausgehender An-
spriche und Rechte der Degeto wird der Vertrags-
partner die Degeto und andere Personen, Gesell-
schaften oder Anstalten, die Rechte von ARD Degeto
herleiten, von allen gegen diese erhobenen Anspri-
chen Dritter einschlieBlich der Kosten einer etwai-
gen angemessenen Rechtsverteidigung freistellen.
Soweit Dritte gegen die Degeto Anspriiche erheben,
ist diese verpflichtet, den Vertragspartner hiervon un-
verziglich in Kenntnis zu setzen. Es ist dem Vertrags-
partner erlaubt, seine Rechte selbst zu vertreten und
zu verteidigen.

Die S&tze 1 und 2 gelten entsprechend fir Lizenzneh-
mer der Degeto.

Unbeschadet hiervon sind ARD Degeto berechtigt,
selbst geeignete MaBnahmen zur Abwehr von Beein-
trachtigungen durch Dritte zu ergreifen.

Darliber hinausgehende Schadenersatzanspriiche
bleiben hiervon unberiihrt.

Der Vertragspartner garantiert, dass er alle der De-
geto gemal dieses Vertrages zur Verfligung zu stel-
lenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung

geltender Datenschutzbestimmungen erhoben bzw.
verarbeitet hat und er zur Ubermittlung an die Dege-
to zur Erfillung aller im Zusammenhang mit diesem
Vertrag stehenden Zwecke berechtigt ist.

§8 - Vergiitung

Als Entgelt fur alle vom Vertragspartner nach diesem
Vertrag einzurdumenden Rechte (Einrdumung von
Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz) einschlief3-
lich etwaiger Nebenleistungen zahlt die Degeto ei-
nen Betrag in Hohe von

€ XXX netto
(in Worten: XXX Euro netto)

zuziiglich der Umsatzsteuer in der gesetzlich fest-
gelegten Hohe.

Der in Ziffer 1 genannte Betrag wird wie folgt zur Zah-
lung fallig:

a) 20%
(=€ XXX netto zzgl. USt.)

Bei Vertragsabschluss und bei Vorliegen der Versi-
cherungsbestétigung (finale Deckungsnote) gem.
§ 10 sowie gegen Stellung einer selbstschuldneri-
schen Biirgschaft einer deutschen GroBbank iber
die Bruttosumme /Fertigstellungsgarantie der XXX.

Diese Rate wird mit den gemafB Buchentwicklungs-
vertrag vom XXX bereits geleisteten Zahlungen ent-
sprechend verrechnet.

b) 40%
(=€ XXX netto zzgl. USt.)

Nach Beginn der Dreharbeiten und bei Vorliegen
der Versicherungsbestatigung (finale Deckungsnote)
gem. § 10 sowie gegen Stellung einer selbstschuld-
nerischen Biirgschaft einer deutschen GroBbank tiber
die Bruttosumme /Fertigstellungsgarantie der XXX.

c) 20%
(=€ XXX netto zzgl. USt.)

Nach Drehende und bei Vorliegen der Versiche-
rungsbestatigung (finale Deckungsnote) gem. § 10
sowie nach Vorlage einer entsprechenden Drehen-
demeldung, Ubersendung des letzten Tagesberichts
sowie gegen Stellung einer selbstschuldnerischen
Biirgschaft einer deutschen GroBbank tiber die Brut-
tosumme/einer Fertigstellungsgarantie der XXX.

d) 10%
(=€ XXX netto zzgl. USt.)
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Nach Rohschnittabnahme und gegen Vorlage der
Vertragsanlage 7 ,Erklarungsbogen Produktion” ge-
maB §5 Ziffer 7, gegen Vorlage einer Bestdtigung,
dass samtliche RAW-Daten auf den Namen der De-
geto verwahrt werden sowie gegen Vorlage derin § 5
Ziffer 2 genannten Vertrage.

Nach Eintritt aller vorgenannten Voraussetzungen
wird die Biirgschaft / Fertigstellungsgarantie zuriick-
gegeben.

e) 10%

(=€ XXX netto zzgl. USt.)

Nach Lieferung sowie technischer und redaktioneller
Abnahme der Produktion einschlieB3lich des in § 2 ge-
nannten Materials und Vorlage der Musikliste sowie
nach Vorlage der von der Degeto abgenommenen
endgliltigen Titellisten (Vor- und Abspann) gemaB § 2
Ziffer 2 h) sowie der Logos der Produzenten gemafB
§ 2 Ziffer 2 ).

3. In der Abgeltung gemaB Ziffer 1 ist ein Betrag in
Hohe von

€ 8.000,00 netto
(in Worten: achttausend Euro netto)

enthalten, mit dem die gemaB §5 Ziffer 3 zu erbrin-
genden Leistungen abgegolten werden. Vor Ver-
wendung dieses Betrags hat der Vertragspartner die
geplanten publizistischen BegleitmaB3nahmen mit
der Degeto abzustimmen und von der Degeto die
vorherige Zustimmung zu den geplanten Ausgaben
einzuholen. Uber die im Rahmen von §5 Ziffer 3 tat-
séchlich entstandenen Kosten wird nach vollstandig
erbrachter Leistung, spéatestens aber nach der Erst-
ausstrahlung der Produktion eine Schlussabrechnung
gegeniiber der Degeto erfolgen, wonach alle dem
Vertragspartner tatséchlich entstandenen Kosten bei
diesem verbleiben und ein gegebenenfalls zuguns-
ten der Degeto verbleibender Differenzbetrag an
diese zuriickzuzahlen ist.

Uber die falligen Betridge (ibersendet der Vertrags-
partner an die Degeto jeweils eine auf die Degeto
ausgestellte Rechnung in zweifacher Ausfertigung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen muss, mit Angabe der Bankverbindung
und Kennzeichnung als Anzahlungsrechnung bzw.
Schlussrechnung. Die Bezahlung erfolgt nach Féllig-
keit und Rechnungseingang innerhalb von 14 Tagen.
Die Zahlung kann verweigert werden, solange vom
Vertragspartner keine oder keine ordnungsgeméBe
Rechnung vorgelegt worden ist.

Die USt-IdNr. der Degeto Film GmbH lautet

DE 114 105 209

Die USt-IdNr. des Vertragspartners lautet
DE XXX
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Sollte sich der Umsatzsteuerstatus oder die USt-IdNr.
im Laufe der Vertragsbeziehungen &ndern, werden
sich der Vertragspartner und die Degeto diesbeziig-
lich unverziglich schriftlich informieren.

Die Degeto nimmt die Abnahme (Rohschnitt, Fein-
schnitt, Endfassung) nach inhaltlicher, kiinstlerischer
und technischer Uberpriifung vor. Die Priiffrist fiir
das Material gemaB §2 Ziffer 2 betragt 4 (vier) Wo-
chen. Kommt eine Abnahme innerhalb dieser Frist
aus Grinden, die die Degeto zu vertreten hat, nicht
zustande, gilt die Abnahme als erfolgt.

Die Abnahme bedeutet keine Billigung der Produkti-
on unter rechtlichen Gesichtspunkten. Der Vertrags-
partner haftet weiterhin fiir alle Rechtsverletzungen,
insbesondere fir die Verletzung von Persdnlichkeits-
rechten, die durch die Herstellung und Ausstrahlung
der Produktion eintreten.

Mit der Zahlung des in Ziffer 1 vereinbarten Entgelts
sind auch alle im Zusammenhang mit der Produktion
zu leistenden Abgeltungen (z.B. Wiederholungsent-
gelte, Erlésbeteiligungen, Beitrédge zur Kiinstlersozi-
alkasse und dergleichen) abgegolten.

§ 32 a) Urhebergesetz sowie die §§22 und 23 dieses
Vertrages bleiben unberiihrt.

Als zusétzliches Entgelt gemal3 §8 Ziffer 1 dieses
Vertrages Ubernimmt die Degeto den auf den Ver-
tragspartner im Verhéltnis zu den Produktionskosten
entfallenden Arbeitgeberanteil an den Beitrdgen zur
Pensionskasse Rundfunk (zu 100 %) ohne Zuschlage
(Handlungskosten und Gewinn), jedoch zuziiglich der
Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Hohe.
Der Vertragspartner legt der Degeto zum Drehende
die Hebeliste zzgl. einer Hochrechnung fiir die noch
entstehenden Kosten bis Sendebandabgabe vor. Die
Erstattung erfolgt durch die Degeto nach entspre-
chender Rechnungstellung innerhalb einer Frist von
vier Wochen.

Sollte der Vertragspartner nicht bereits Anstaltsmit-
glied der Pensionskasse Rundfunk — Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit — BertramstraB3e 8, 60320
Frankfurt am Main, sein, so verpflichtet er sich zum
Beitritt zu dieser Pensionskasse als Anstaltsmitglied,
falls er im Rahmen der Herstellung der Produktion
Mitarbeiter beschaftigt, die Mitglied der Pensions-
kasse sind und Anspriiche hinsichtlich der Abfiihrung
des Anstaltsanteils an die Pensionskasse geltend ma-
chen.

Sollte dem Vertragspartner aus wichtigem Grund
eine Mitgliedschaft in der Pensionskasse Rundfunk
— Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit — nicht
maéglich sein, so verpflichtet er sich die Beitrage zur
Pensionskasse abzufiihren, falls er im Rahmen der
Herstellung der Produktion Mitarbeiter beschaftigt,
die Mitglieder der Pensionskasse sind.
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Nachforderungen, gleich welcher Art und welchen
Rechtscharakters, sind ausgeschlossen.

§9 — Gesamtproduktionskosten

Die Gesamtproduktionskosten, exklusive der Kosten
fur die Versicherungen sowie exklusive der auf Nach-
weis zu erstattenden Beitrdge zur Pensionskasse ge-
mé&B § 8 Ziffer 6 sowie exklusive der auf Nachweis zu
erstattenden Blrgschaftskosten bzw. Kosten fiir die
Fertigstellungsgarantie (sofern eine Birgschaft oder
Fertigstellungsgarantie vereinbart ist), betragen ge-
maB der von der Degeto im Kalkulationsgespréch
vom xx.xx.xxxxx genehmigten Kalkulation€ X.XXX.
XXX, XX (in Worten: XXXXXXXXXXXXXXXX Euro),
exklusive der Umsatzsteuer in der gesetzlich festge-
legten Héhe.

Der Vertragspartner hat der Degeto Vereinbarungen
Uber finanzielle oder geldwerte Leistungen Dritter
offenzulegen, soweit sie nicht bereits aus der Kalku-
lation ersichtlich sind. Derartige Vereinbarungen be-
dirfen der Zustimmung der Degeto.

Kostenrelevante Anderungen (gleichgiiltig, ob kos-
tenerhéhend oder kostenmindernd) bei der
Umsetzung des Stoffes gegeniiber dem abgenom-
menen Drehbuch bedirfen der Zustimmung der
Degeto. Soweit dadurch Anderungen im Budget
(gleichgliltig, ob kostenerhéhend oder kostenmin-
dernd) eintreten, hat der Vertragspartner den Sach-
verhalt umgehend der Degeto schriftlich mitzuteilen
und die Genehmigung der Degeto einzuholen.

Sofern sich in den folgend aufgefiihrten Kalkulations-
bereichen kostenmindernde Verédnderungen
ergeben, fihren diese obligatorisch zu einer Vertrags-
anderung. Das gleiche gilt fiir Kostenerhéhungen in
diesen Bereichen, sofern diese von der Degeto an-
erkannt werden kénnen (die Anerkennung von Kos-
tenerhéhungen bedarf in jedem Fall der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Degeto):
— Nutzungsrechte
— Honorare fir Regisseur und wesentliche Darstel-
ler einschlieBlich Folgekosten
(Folgekosten sind z.B. Reisekosten, die aufgrund von
Umbesetzungen des Regisseurs und/oder der/des
Hauptdarsteller(s) anfallen, aber auch Kostenverén-
derungen, die durch eine Konzeptionsédnderung in
der Folge einer Umbesetzung entstehen).

Der Vertragspartner wird der Degeto Uber alle mit
den vorgenannten Bereichen zusammenhéngenden
Vorgénge und Vertrdge oder Verpflichtungen Aus-
kunft erteilen und Rechnung legen sowie der Dege-
to die entsprechenden Abrechnungsunterlagen und
Vertrége zur Einsichtnahme vorlegen.

Eingetretene Kostenerhéhungen oder -minderun-
gen, die eine oder mehrere Positionen betreffen und
in der Summe nicht mehr als€ 1.000,00 ausmachen,
ziehen keine Festpreisanderung nach sich.

Die Degeto ist berechtigt — sofern dies bei Abschluss
der Kalkulationsverhandlungen von ihr angekiindigt
wird -, auf eigene Kosten eine Wirtschaftspriifungsge-
sellschaft ihrer Wahl mit der Prifung des Schlusskos-
tenstands der Nettofertigungskosten der Produktion
zu beauftragen. Die Wirtschaftspriifungsgesellschaft
ist berechtigt, der Degeto das Ergebnis ihrer Priifung,
d.h. die Summe der tatsachlichen Nettofertigungs-
kosten mitzuteilen, nicht jedoch Angaben zu den Ein-
zelpositionen der Kalkulation zu machen. Sollten sich
Abweichungen von mehr als 5% ggi. den kalkulier-
ten Kosten ergeben, werden die Vertragsparteien ei-
ne Anpassung des Vertrages prifen. Der vorliegende
Vertrag unterféllt nicht der Abschlussprifung.

§10 — Versicherung

Die Filmversicherungen werden gemafB des Vertra-
ges mit dem Versicherungsmakler Howden Caninen-
berg GmbH von der Degeto auf eigene Kosten ab-
geschlossen. Der Vertragspartner bestatigt, dass ihm
der Versicherungsumfang (z.B. Film-Material-, Film-
Ausfall-, Film-Requisiten-, Ausfallversicherung fur
die Hauptdarsteller und Regisseur(e), Terror-Risiken
sowie ggf Vorauszahlungsausfall-Versicherung) und
die Versicherungsbedingungen bekannt sind bzw.
vorliegen. Als Versicherungssumme gelten die Net-
toherstellungskosten gemaB der von der Degeto ge-
nehmigten Kalkulation abziiglich der Position Rechte
(Drehbuch inkl. Buyout), Musik, Service Producers Fee
sowie Gewinn. Der Vertragspartner hat das Recht, auf
eigene Kosten den Versicherungsumfang zu erhé-
hen, die Selbstbeteiligungen auszuschlieBen sowie
den Gewinnzuschlag zu versichern. Er ist berechtigt,
auf eigene Kosten eine Erhéhung der Versicherungs-
summe zu verlangen, sobald sich ergibt, dass das
angemeldete Produktionsbudget Gberschritten wird.

Die Anmeldung der Produktion bei der Versicherung
erfolgt mittels Formblatt durch den Vertragspartner.
Die Schadenabwicklung einschlieBlich der Schaden-
regulierung erfolgt unmittelbar zwischen dem Versi-
cherungsgeber Special Risk Consortium GmbH (SRC)
und dem Vertragspartner. Eventuelle Selbstbeteili-
gungen gehen zu Lasten des Vertragspartners.

Schaden aus den Bereichen

a) Personenausfall-Versicherung

b) Filmmaterial-Versicherung oder

c) Produktionsmehrkosten-Versicherung
d) Vorauszahlungsausfall-Versicherung

sind der Degeto, mit der zu erwartenden Schadens-
hohe, mitzuteilen.
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§11 — Vorzeitige Beendigung des Vertrages,
Leistungsstérungen

Die Degeto ist jederzeit berechtigt, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist zu kiindigen und gleichzeitig
Herausgabe samtlicher Materialien und aller Produk-
tionsunterlagen zu verlangen. Ubt sie dieses Recht
aus, hat sie, sofern nicht ein Tatbestand der folgenden
Ziffern gegeben ist, dem Vertragspartner die bis da-
hin im Rahmen des genehmigten Budgets entstande-
nen Aufwendungen zu erstatten und fur die Abwick-
lung aller zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden,
aus der Produktion resultierenden notwendigen Ver-
pflichtungen einzustehen. Im Gegenzug verbleiben
die geméfB § 3 Gibertragenen Rechte bei der Degeto,
die berechtigt ist, anstelle des Vertragspartners in die
von ihm fir die Durchfiihrung der Produktion abge-
schlossenen Vertrage einzutreten und die gemal3 §4
beim Vertragspartner verbliebenen Rechte zu liber-
nehmen. Der Vertragspartner ist zur Rechnungsle-
gung gegeniiber der Degeto verpflichtet.

Kénnen sich die Vertragsparteien nicht einigen, sind
die Parteien berechtigt, die gemeinsame Schiedsstelle
von ARD und Allianz Deutscher Produzenten anzuru-
fen.

Verst6Bt der Vertragspartner oder ein von ihm be-
auftragter Dritter gegen einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages, so ist die Degeto berechtigt, von
dem Vertrag zuriickzutreten, falls der Vertragspart-
ner innerhalb der ihm gesetzten, angemessenen Frist
die Vertragsverletzung bzw. deren Folgen nicht be-
seitigt. Im Falle eines solchen Rucktritts entfallt der
Anspruch des Vertragspartners auf die Vergltung.
Bereits geleistete Zahlungen sind dann von dem
Vertragspartner an die Degeto zuriickzuzahlen. Bei
VerstoB3 gegen § 7 und § 13 dieses Vertrages kann die
Degeto auch ohne Fristsetzung von diesem Vertrag
zurlicktreten. Die Degeto kann anstelle des Riicktritts
mit der Rechtsfolge von Ziffer 1 jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen mit der Einschrénkung, dass
die Anspriiche des Vertragspartners auf Handlungs-
kosten und Gewinnzuschlag entfallen.

Die Degeto ist dariiber hinaus dann zum sofortigen
Rucktritt und zur fristlosen Kiindigung von diesem
Vertrag berechtigt, wenn der Vertragspartner zah-
lungsunfdhig wird oder gegen ihn ein Antrag auf
Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegt oder
Forderungen des Vertragspartners gegen die Dege-
to gepfédndet werden und der Vertragspartner die
Aufhebung der ZwangsvollstreckungsmaBnahmen
innerhalb einer von der Degeto gesetzten Frist nicht
herbeifiihrt.

Die gesetzlichen Gewahrleistungs- und Schadener-
satzanspriiche bleiben hiervon unberihrt.
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5.

Im Falle der Rechteriickiibertragung im Rahmen der
Ziffern 2 oder 3 gehen die der Degeto libertragenen
Rechte nur Zug um Zug gegen Erstattung der bereits
an den Vertragspartner geleisteten Zahlungen auf
den Vertragspartner tber.

§12 - Verbot der Schleichwerbung, der
Themenplatzierung und entsprechender
Praktiken

a) Der Vertragspartner hat bei der Herstellung der
Produktion zu beachten, dass fiir die ARD Degeto
das Gebot der Trennung von Werbung und Pro-
gramm gilt. Der Vertragspartner ist insbesondere
verpflichtet, bei der Herstellung von Produktionen
die ARD-Richtlinien fir Werbung, Sponsoring, Ge-
winnspiele und Produktionshilfe in der Fassung
vom 12.03.2010 einzuhalten. Diese Richtlinien
sind diesem Vertrag als Anlage 6 beigefiigt und
werden Vertragsbestandeteil.

b) Danach ist die Erwdhnung oder Darstellung von
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder
Tatigkeiten eines Herstellers von Waren oder ei-
nes Erbringers von Dienstleistungen in werbli-
cher Absicht ausgeschlossen. Die Entgegennah-
me von Entgelten oder geldwerten Vorteilen in
diesem Zusammenhang ist unzulassig.

c) Der Vertragspartner versichert, dass er die Pro-
duktion ohne sachfremde/vertragswidrige Ein-
flussnahme Dritter realisiert hat oder realisieren
wird. Er versichert insbesondere, dass er im Zu-
sammenhang mit der Herstellung der Produktion
oder der Entwicklung der Idee, insbesondere fir
die Platzierung von Inhalten oder Themen, keine
finanziellen Zuwendungen und/oder geldwerten
Vorteile von Dritter Seite erhalten hat oder erhal-
ten soll.

d) Bedientsich der Vertragspartner bei der Erfillung
seiner Pflichten nach diesem Vertrag Erfillungs-
gehilfen (§278 BGB) oder sonstiger Dritter, so
verpflichtet sich der Vertragspartner, diesen die
gleichen Pflichten aufzuerlegen. Der Vertrags-
partner wird darliber hinaus geeignete MaBnah-
men ergreifen, die die Einhaltung dieser Pflichten
sicherstellen.

e) In Zweifelsféllen wird der Vertragspartner recht-
zeitig mit der Degeto Einvernehmen herstellen.
Das Letztentscheidungsrecht steht der Degeto zu.

f) Der Vertragspartner garantiert der ARD Degeto
die Einhaltung der Verpflichtungen der vorge-
nannten Absatze. Im Fall der Verletzung dieser
Garantie ist der Vertragspartner verpflichtet, der
ARD Degeto einen pauschalierten Schadenser-
satz in Héhe von 10 % des gesamten Entgelts fiir

233



234

c)

die Herstellung der Produktion zu zahlen. Dem
Vertragspartner steht der Nachweis offen, dass
der Schaden iiberhaupt nicht entstanden oder
wesentlich niedriger als die Pauschale ist. Der
ARD Degeto bleibt die Geltendmachung eines
héheren Schadens unbenommen.

Beabsichtigt der Vertragspartner Produktionshilfe
im Sinne von Nr. 9.1 Satz 2 f. (Produktionshil-

fe von bedeutendem Wert) sowie Nr. 9.2.3 (Sons-
tige Produktionshilfe) der ARD-Richtlinien in
Anspruch zu nehmen, so hat er dies der Degeto
anzuzeigen. Er teilt der Degeto dabei schriftlich
die Identitdt des die Produktionshilfe Gewahren-
den sowie detailliert Art und Umfang der Pro-
duktionshilfe mit. Erteilt der Vertragspartner kei-
ne Auskunft, so gilt dies als Garantie, dass keine
Produktionshilfe in Anspruch genommen wurde.
Wird der Inanspruchnahme der Produktionshil-
fe durch die Degeto nicht unverziiglich (inner-
halb von zwei Wochen) widersprochen, kann der
Vertragspartner vom Einverstédndnis der Degeto
ausgehen. Der Vertragspartner erklart sich damit
einverstanden, auch im Namen des die Produkti-
onshilfe Gewahrenden, dass ein Hinweis auf die
Produktionshilfe im Abspann nach MaBgabe von
Nr. 9.4 der ARD-Richtlinien erfolgen kann und si-
chert zu, zu dieser Erklarung erméchtigt zu sein.

Dem Vertragspartner ist bekannt, dass Produkti-
onshilfe im Sinne von Nr. 9.1 Satz 2 f. der ARD-
Richtlinien (Produktionshilfe von bedeutendem
Wert) in Nachrichten, Sendungen zum politischen
Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersen-
dungen, Sendungen fiir Kinder sowie Ubertra-
gungen von Gottesdiensten gesetzlich verboten
ist. Der Vertragspartner garantiert der ARD De-
geto die Einhaltung dieses Verbotes. Im Falle der
Verletzung dieser Garantie gilt § 12 Ziffer 1 f) Satz
2 ff. dieses Vertrages.

In Zweifelsféllen wird der Vertragspartner recht-
zeitig mit der Degeto Einvernehmen herstellen.
Das Letztentscheidungsrecht steht der Degeto zu.

Die Degeto oder ein von ihr beauftragter und zur Ver-
schwiegenheit verpflichteter Wirtschaftsprifer haben
bei begriindeten Anhaltspunkten fiir einen Verstof3
gegen die Einhaltung der Bestimmungen Uber die
Trennung von Werbung und Programm (vorstehende
Ziffern 1 und 2) ein Einsichtsrecht in die Bicher und
Geschéftsunterlagen des Vertragspartners. Sollte sich
nach Prifung herausstellen, dass der Vertragspartner
gegen diese Bestimmungen verstoB3en hat, gehen die
Kosten der Priifung zu Lasten des Vertragspartners.

VerstdBt der Vertragspartner gegen die Bestimmun-
gen nach den vorstehenden Ziffern 1 und 2 so kén-
nen ARD Degeto

a) vom Vertragspartner eine nach billigem Ermes-
sen zu bestimmende und gegebenenfalls vom
zustédndigen Gericht zu Uberprifende Vertrags-
strafe bis zur Héhe der vereinbarten Gesamtver-
giitung verlangen

und

b) vom Vertragspartner Schadensersatz verlangen
und/oder vom Vertrag zurlicktreten.

Die Verpflichtung zur Leistung einer Vertragsstra-
fe entfdllt, wenn der Vertragspartner nachweist,
dass weder er selbst noch seine gesetzlichen Ver-
treter oder seine Erfillungsgehilfen (§278 BGB)
vorsatzlich oder grob fahrlassig die Bestimmun-
gen der vorstehenden Ziffern 1 und 2 verletzt ha-
ben. Die Vertragsstrafe kann vom Vertragspartner
nicht gegen noch ausstehende Zahlungen der
Degeto auf die Produktionsvergiitung gemaf § 8
aufgerechnet werden.

§13 — Abtretbarkeit

Die Anspriiche des Vertragspartners aus diesem Vertrag
kénnen nicht abgetreten werden, sie verjahren innerhalb
von drei Jahren nach Falligkeit. Ausgenommen hiervon
sind Abtretungen des Vergiitungsanspruchs zu Finanzie-
rungszwecken gegenlber einer europaischen GroB3bank
oder einer deutschen Bank, die Mitglied des Verbunds
der deutschen Sparkassen- und Raiffeisenbanken ist. Die
Degeto ist jedoch berechtigt, dem Kreditinstitut sédmtliche
Einwendungen, die vor oder nach der Abtretung gegen
den Vertragspartner begriindet waren oder begriindet
werden, insbesondere Einwendungen aus nicht oder un-
vollkommen erfiilltem Vertrag, entgegenzusetzen.

§14 - Kein Gesellschaftsverhiltnis

Durch diesen Vertrag wird zwischen der Degeto und dem
Vertragspartner oder Dritten, soweit solche sich in irgend-
einer Form an der Herstellung der Produktion beteiligen,
keine Gesellschaft im Sinne der §§ 705 ff. BGB gegriindet.

§15 — Weitergabe von Produktionsunterlagen

Der Vertragspartner darf das Konzept, die Aufzeichnung
sowie andere Unterlagen oder Teile davon nur den an
der Produktion Beteiligten und nur zum Zweck der Her-
stellung der Produktion zugénglich machen. Jede weitere
Uberlassung sowie die Bekanntgabe des Inhalts dieser
Unterlagen oder von Teilen bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der Redaktion sowie der Degeto. Die-
se Verpflichtung hat der Vertragspartner auch den an der
Produktion Beteiligten aufzuerlegen.
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§16 — Verschwiegenheitsklausel

Der Vertragspartner stellt durch geeignete MafBnahmen
sicher, dass Uber die Inhalte dieses Vertrages, lber das
Produktionsvorhaben selbst — insbesondere seine Durch-
fihrung und seine Inhalte — sowie lber Honorare und
Verglitungen, die im Rahmen dieser Produktion sowie in
Zusammenarbeit mit ihr gezahlt werden, nichts gegen-
Uber Dritten verlautet oder bekannt wird, soweit dies nicht
unmittelbar zur Durchfiihrung der Produktionsarbeiten er-
forderlich ist. Er wird entsprechend seine Mitarbeiter, die
Mitwirkenden und sonstige an der Produktion Beteiligte
verpflichten.

§17 - Allgemeine Bedingungen

1. Fur alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechts-
beziehungen zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto bzw. den Personen, Gesellschaften oder An-
stalten, die Rechte von der Degeto herleiten, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Anderungen, Ergénzungen und Aufhebungen dieses
Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Gleiche gilt fiir Anderungen, Erganzun-
gen und Aufhebungen dieser Schriftformklausel. Zur
Wahrung der Schriftform geniigt Briefwechsel. E-Mail
ist nicht ausreichend. Miindliche Nebenabreden sind
nicht getroffen.

3. Sollte eine oder sollten mehrere Regelungen dieses
Vertrages aus irgendeinem Grunde unwirksam sein,
bleibt die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen hier-
von unberihrt, sofern wesentliche Voraussetzungen
des Vertrages dem nicht entgegenstehen.

4. Erfillungsort im Rahmen dieses Vertrages ist Frank-
furt am Main. AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle
mit diesem Vertrag zusammenhangenden Streitigkei-
ten einschlieBlich Fragen seiner Rechtsverbindlich-
keit und seines Zustandekommens ist, soweit recht-
lich zulassig, Frankfurt am Main.

Besondere Vereinbarungen:
§18 — Eckpunktepapier

1. Im Ubrigen gelten die ,Eckpunkte fiir ausgewogene
Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der
Verwertungsrechte bei Produktionen fir die Genres
Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation (in der
Fassung vom 22.12.2015, zuletzt geédndert in Eck-
punkt 8 und Anlagen 5 a/b (ARD-Leistungsmodell)
mit Wirkung zum 01.01.2019, zuvor geandert zum
01.04.2018 in Eckpunkt 3 und Anlagen 8 a/b (Erl6s-
beteiligung) sowie zum 01.09.2018 in Anlage 1 (Er-
génzung zum Umsetzungsleitfaden zum ARD-Schich-
tenmodell)”.
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2. Der Vertragspartner stimmt hiermit unwiderruflich
dem Vertrieb und/oder einer Verwertung einzelner
oder mehrerer Rechte an der Produktion zu Gunsten
eines Drittverwerters zu. Fiir diese an den Drittver-
werter erbrachte Leistung erhalt der Produzent die
nachstehend beschriebene gesonderte Vergiitung
unmittelbar vom Drittverwerter. Der Vertragspartner
stimmt zu, dass die Degeto Drittverwerter ihrer Wahl
mit dem Vertrieb und/oder der Verwertung einzelner
Rechte beauftragen kann.

Der Vertragspartner stimmt weiterhin zu, dass die De-
geto ihre sich aus dem Eckpunktepapier ergebenden
und gegenliber dem Vertragspartner zu erfiilllenden
Verpflichtungen auf Verwertungserlésbeteiligung
an die jeweils beauftragten Drittverwerter mit be-
freiender Wirkung libertragen kann. Etwaige im Zu-
sammenhang mit der vorbezeichneten entgeltlichen
Leistung des Vertragspartners an den Drittverwerter
einschlieBlich der Verwertungserlésbeteiligung ent-
stehenden Anspriiche des Vertragspartners kann die-
ser nur gegeniber dem jeweils beauftragten Dritt-
verwerter geltend machen. Die Degeto wird den Ver-
tragspartner Uber abgeschlossene Vertriebsvertrage
mit Drittverwertern informieren. Der Vertragspartner
verpflichtet sich, dem jeweils beauftragten Drittver-
werter etwaige Anderungen abrechnungsrelevanter
Rahmenbedingungen (z.B. Firmierung, Anschrift,
Kontodaten 6. 8.) unaufgefordert mitzuteilen.

Die Degeto wird in ihrem jeweiligen Vertrag mit dem
Drittverwerter regelmaBig die Regelungen in Anlage
9 dieses Vertrages zu Grunde legen.

Zum Zwecke der Klarstellung wird schlieBlich festge-
halten, dass die vom Drittverwerter an den Vertrags-
partner gezahlte Erlosbeteiligung weder Entgelt fur
die Leistung der Degeto gegeniber dem Drittver-
werter noch nachtragliches Entgelt fir die Leistung
des Vertragspartners an die Degeto darstellt. Viel-
mehr liegt eine Zustimmungsleistung des Produzen-
ten unmittelbar gegeniliber dem Drittverwerter vor,
die der jeweilige Drittverwerter mit der Erlésbeteili-
gung vergitet.

§19 - Kalkulationsmemorandum

Es gelten im Ubrigen die im Kalkulationsmemoran-
dum vom XXX vereinbarten Nachweispositionen.

§20 - Produzentennennung

Die Degeto ist berechtigt, den Namen bzw. die Firmie-
rung des Vertragspartners in eine Produzentenliste aufzu-
nehmen, die Bestandteil eines zu veréffentlichenden Pro-
duzentenberichts wird. Auf ausdriicklichen schriftlichen
Wunsch des Vertragspartners unterbleibt dessen Nen-
nung in diesem Bericht.
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§21 - Datenschutzhinweise

Informationen Uber die Verarbeitung der im Rahmen der
vertraglichen Beziehungen erlangten personenbezoge-
nen Daten durch die Degeto und tiber die entsprechenden
Rechte aus dem Datenschutzrecht sind dem Vertrag als
Anlage 10 beigefiigt. Die Datenschutzhinweise sind auch
im ARD Degeto-Produzentenportal einzusehen(www.de-
geto.de/produzentenbereich — Passwort: Degeto).
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§22 - Anwendbarkeit kiinftiger
GVR (Offnungsklausel)

Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im
Gesprach mit diversen Verbanden tiber gemeinsame
Vergutungsregelungen gemaB §36 UrhG (nachfol-
gend als ,GVR" bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine nadher zu bestimmende Re-
gelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Verglitung fir
Leistung gegeniiber Produzent) abgegolten ist, und
einen darliiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergi-
tungen (Nachverglitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fir die vertragsgegen-
standliche Produktion vereinbart, dass die Nachver-
glitungsregelungen einer GVR, an denen die Degeto
beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwend-
bar erklart hat, auch auf bereits geschlossenen Vertra-
ge Anwendung finden, soweit dies in der personlich,
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.

Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin/dem Drehbuchautor/der
Drehbuchautorin die vorgenannte Regelung entspre-
chend zu Grunde legen (geméf Musteranlage 11).

§23 - Selbstverpflichtung fiir
das Gewerk Regie

Bis zum Vorliegen einer GVR-Regie werden die Lan-
desrundfunkanstalten der ARD den Schlichterspruch
Regie vom 11.09.2018 als freiwillige Selbstverpflich-
tung fur voll- und teilfinanzierte 90-mindtige fiktio-
nale Auftragsproduktionen der Degeto zu Gunsten
der Regisseure/Regisseurinnen ab dem 01.01.2019
(Abschluss des Produktionsvertrages) fir Nutzungen
(Ausstrahlungen, Nutzungen und kommerzielle Ver-
wertungen) zugrunde legen. Dementsprechend ist an
die vorgenannten Urheber seitens des Produzenten
die im Schlichterspruch festgelegte Mindestgrund-
verglitung in Hoéhe von€ 61.000,00 netto fir die
vollumféngliche Rechteiiberlassung des Urhebers an
den Produzenten zu leisten. Ist in der abgenomme-
nen Kalkulation eine geringere Grundvergiitung ver-
einbart, erklart sich die Degeto bereit, dem Vertrags-
partner die ihm hieraus entstehenden Mehrkosten zu

erstatten. Schuldner der Nachvergiitung bzw. der Er-
|6sbeteiligung fiir die Leistungen der Regisseure/ Re-
gisseurinnen ist bzw. sind ausschlieBlich die jeweils
nutzende/n Landesrundfunkanstalt/en.

Die Degeto bzw. die jeweilige Landesrundfunkan-
stalt der ARD wird den Regisseur/die Regisseurin
informieren, wenn die Schwelle zur Nachvergitung
von Ausstrahlungen/Nutzungen aus dem Schlichter-
spruch Uberschritten ist oder wenn auszuschiittende
Erlse erzielt wurden.

Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin einen Hinweis auf die vor-
genannte Selbstverpflichtungsregelung aufnehmen
(gemaB Musteranlage 12). Die Degeto bevollmach-
tigt hiermit den Vertragspartner, mit Wirkung fir die
Landesrundfunkanstalten der ARD — Zustimmungs-
erklarungen des Regisseurs/der Regisseurin zu einer
unbeschrankten Nutzung der auf den Produzenten
Ubertragenen Rechte auch durch ARD Degeto gem.
lit. b der Musteranlage 12 entgegenzunehmen.

§24 - Klausel gegen sexuelle
Gewalt und Belastigung

Beide Parteien lehnen jede Form von Diskriminierung
im Sinne des AGG, insbesondere jede Form von se-
xueller Gewalt, Missbrauch und sexueller Belastigung
ab.

Der Vertragspartner stellt die Einhaltung diesbeziig-
lich bestehender brancheniiblicher MaBnahmen (z.B.
einen Verhaltenskodex) sicher und wird die tGberbe-
triebliche Vertrauensstelle ,Themis — Vertrauensstelle
gegen sexuelle Belastigung und Gewalt” nutzen.

Der Vertragspartner versichert, alles Zumutbare un-
ternommen zu haben, um jede Form von sexueller
Gewalt, Missbrauch und sexueller Belastigung im
Zusammenhang mit dieser Produktion durch ihn als
Auftragnehmer und seine Mitarbeiter zu vermeiden,
Verdachtsmomenten nachzugehen und VerstéBen
durch geeignete MaBBnahmen (z.B. arbeits- und ver-
tragsrechtliche Mittel, bis hin zu strafrechtlichen An-
zeigen) entgegenzuwirken.

Der Vertragspartner erkennt dies durch seine Un-
terschrift unter den Vertrag an und versichert aus-
driicklich, dass er keine Kenntnis von VerstofBen oder
konkreten Verdachtsmomenten im Zusammenhang
mit dieser Produktion gegen ihn als Auftragnehmer
und seine Mitarbeiter wegen sexueller Gewalt, Miss-
brauch und sexueller Belastigung hat.

Der Vertragspartner wird — die Degeto unter Wah-
rung berechtigter Datenschutz — und Persénlichkeits-
rechte der betroffenen Personen und der Geschafts-
geheimnisse seines Unternehmens iber konkrete

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.


http://www.degeto.de/produzentenbereich
http://www.degeto.de/produzentenbereich

Verdachtsmomente und VerstéBe gegen Ziffer 3
oder 4 unverziiglich informieren und einer gemein-
sam bestimmten geeigneten Stelle (z.B. einer/einem
Rechtsanwaltin/Rechtsanwalt oder einer/einem Psy-
chologin/Psychologen) Einsicht in seine produkti-
onsbezogenen Unterlagen gewéhren, um diese Ver-
dachtsmomente zu Gberprifen.

Unbeschadet sonstiger Rechte ist die Degeto im Falle
des VerstoBBes gegen die in den Ziffern 3,4 und 5 ge-
nannten Verpflichtungen zu weiteren verhaltnismaBi-
gen MaBnahmen berechtigt. Dies kann im Einzelfall
bis zur auBerordentlich fristlosen Kiindigung oder
zum Rucktritt vom Vertrag fiihren.

Variante: Wenn kein vorgeschalteter Entwicklungsver-
trag, also §3 Ziffer 3 Variante 2 einschldgig ist, § 25 mit
aufnehmen:

§25 - first offer — last refusal

Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Autor zugunsten der Degeto Folgendes vereinbaren:

a) der Autor wird der Degeto vor einer beabsichtig-
ten Einrdumung des Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten erstrangig und exklusiv ein erstes
Angebot auf Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts unterbreiten;

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

b) sofern sich der Autor und die Degeto nicht inner-
halb einer exklusiven Verhandlungsfrist von acht
Wochen ab Verhandlungsbeginn tber die Kon-
ditionen der Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts einigen kénnen, ist der
Autor berechtigt, mit Dritten Giber das nicht-exklu-
sive Recht zur Wiederverfilmung zu verhandeln;

c) vor Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten
ist der Autor verpflichtet, die Degeto Uber die
Einzelheiten des Angebots des Dritten zu infor-
mieren und das darin enthaltene Recht zur Wie-
derverfilmung der Degeto zu den Bedingungen
anzubieten, zu denen der Autor die Einrdumung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten beabsichtigt. Die Degeto hat so-
dann das Recht, dieses Angebot innerhalb von
maximal 20 Tagen zu akzeptieren.

Es besteht keine Haftung des Vertragspartners ge-
geniuber der Degeto, wenn der Autor gegen die in
Ziffer 1 a) bis c) genannten Verpflichtungen verstdft,
sofern der Vertragspartner diese seinem Vertrag mit
dem Autor zugrunde gelegt hat.

Frankfurt am Main, XXX

Degeto Film GmbH
Christine Strobl
Gerhard Schneider

Ort, Datum

XXX
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Zwischen

und

wird nachfolgender

geschlossen.
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MUSTERVERTRAG
ARD DEGETO

Vertragspartner
Anschrift

Anschrift

- im Folgenden ,Vertragspartner” genannt -

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
(Bertramshof)

60320 Frankfurt am Main
- im Folgenden ,Degeto” genannt -

handelnd als Kommission&r im eigenen Namen fiir Rechnung der nachstehenden 9
Rundfunkanstalten:
BAYERISCHER RUNDFUNK
HESSISCHER RUNDFUNK
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
RADIO BREMEN
RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG
SAARLANDISCHER RUNDFUNK
SUDWESTRUNDFUNK
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK

im Folgenden ,ARD"” genannt

beide zusammen im Folgenden ,ARD Degeto” genannt

TREATMENTENTWICKLUNGSVERTRAG, im Folgenden auch VERTR A G genannt,
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Praambel

Die Degeto beabsichtigt in Kooperation mit dem LRA eine
Treatmententwicklung unter redaktioneller Federfiihrung
des LRA firr ein fiktionales Fernsehfilmprojekt (Fernsehfilm
von ca. 88'30"Lange).

Die Degeto hat zum Zwecke der Herstellung der ver-
tragsgegenstandlichen Treatmententwicklung dem LRA
(zustédndiger Redakteur: Name XY) die redaktionelle Fe-
derfiihrung Ubertragen. Bei der Degeto begleitet ein
Koordinator (Name. XY) die Stoffentwicklung. Alle ver-
tragsrelevanten Erklarungen beziiglich der vertragsge-
gensténdlichen Treatmententwicklung werden von der
Degeto abgegeben bzw. sind vom Vertragspartner an die
Degeto abzugeben.

Der redaktionelle Federfuhrer ist ausschlieBlich Vertrags-
partner der Degeto. Die Degeto ist alleiniger Vertrags-
partner des Vertragspartners (Produzent). Sie ist allein
gegeniiber dem Vertragspartner aus dem vorliegenden
Vertrag verantwortlich und entsprechend ausschlieBlich
Rechnungsempfénger.

§1 - Auftrag

1. Die Degeto erteilt dem Vertragspartner hiermit den
Auftrag, fur das Fernsehfilmprojekt unter dem Ar-
beitstitel

XXX
- im Folgenden als ,Produktion” bezeichnet -

durch den Autor XXX (nachfolgend auch ,Autor” ge-
nannt) ein Treatment (nachfolgend auch ,Werk" ge-
nannt) entwickeln und erstellen zu lassen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei der Erstel-
lung des Werkes zu beriicksichtigen, dass die Sende-
lange der Produktion ca. 88'30" betragt.

2. Der Vertragspartner wird das vertragsgegenstandli-
che Werk in enger Zusammenarbeit mit dem redak-
tionellen Federfihrer herstellen. Die Abnahme des
Werkes hat durch die Degeto zu erfolgen, wobei der
Vertragspartner rechtzeitig vorab den LRA uber alle
fur Entscheidungen im Laufe der Projektentwicklung
erforderlichen Umsténde zu informieren hat. Die Ab-
gabe und Empfangnahme von vertragsrelevanten Er-
klarungen erfolgen liber die Degeto.

§2 - Lieferung

1. Als notwendigen Bestandteil seiner Leistungen nach
§ 3 dieses Vertrages hat der Vertragspartner das ab-
nahmefdhige Treatment bis zum XXX in einfacher
Ausfertigung an den XXX (LRA), Abteilung Fernseh-
film, Adresse zu liefern.
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Der Vertragspartner garantiert, dass alle Anderun-
gen oder Uberarbeitungen des Werkes nur in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Vertragspartner und
dem LRA entschieden und vorgenommen werden.
Der LRA wird spéatestens 4 Wochen nach Vorlage
einer Anderung oder Uberarbeitung durch den Ver-
tragspartner entsprechende Winsche und Anmer-
kungen mitteilen, sofern im Einzelfall nichts anderes
vereinbart ist.

Uménderungen, Ergénzungen und Nachbesserun-
gen sind mit der in diesem Vertrag festgelegten Ver-
giitung (§4) abgegolten. Soweit Anderungen oder
Ergénzungen, insbesondere ein schriftlich mit der
Degeto abzustimmender Autorenwechsel, zu Mehr-
kosten fithren, bedarf die Ubernahme von Mehrkos-
ten durch die Degeto einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung.

§3 — Rechteeinrdumung

Die Degeto erwirbt samtliche ausschlieBlichen, zeit-
lich, rdumlich und inhaltlich unbeschriankten Bear-
beitungs-, Verfilmungs- und Nutzungsrechte an dem
vertragsgegenstandlichen Werk in all seinen Entwick-
lungsstufen mit dessen Entstehung bzw. gleichzeitig
mit dessen Ubertragung vom Autor auf den Vertrags-
partner, insbesondere:

a) das Werkbearbeitungsrecht,

d.h. das Recht, das Werk sowie Charaktere,
Handlungselemente, Dialoge, Szenen etc. des
Werkes bzw. der Produktion unter Wahrung der
Urheberpersonlichkeitsrechte abzuandern, neue
oder geadnderte Teile hinzuzufiigen oder heraus-
zunehmen oder die Handlungsabfolge umzustel-
len, das Werk und die darauf basierenden Bear-
beitungen in samtliche Sprachen zu Ubersetzen
und diese Bearbeitungen Dritten zugénglich zu
machen. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
fur die Nutzung in interaktiven Diensten umzuge-
stalten;

b) das Recht zur Verfilmung des Werkes,

d.h. das Recht, unter Verwendung des Werkes
oder von Teilen oder Bearbeitungen hiervon in
jeglicher Sprachfassung Produktionen herzu-
stellen oder das Werk wieder zu verfilmen, oder
sequels, prequels, spin-offs oder einen Kinofilm
oder eine Fernsehserie hieraus zu entwickeln und
herzustellen.

Klarstellend wird festgehalten, dass §88 Abs. 2
UrhG hiervon unberiihrt bleibt, d.h. den Vertrags-
parteien bekannt ist, dass der Degeto das einge-
raumte exklusive Recht zur Wiederverfilmung des
Werks nach Ablauf von 10 Jahren (beginnend
mit Vertragsabschluss zwischen dem Autor und
dem Vertragspartner, also ab dem XXX) nur nicht-
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exklusiv zusteht. Die Degeto bleibt in diesem Fall
zur Nutzung und Weiterilibertragung des nicht-
exklusiven Wiederverfilmungsrechts berechtigt.

Sollte bis zum Ablauf der vorgenannten Exklusi-
vitatsfrist von 10 Jahren eine abweichende Ver-
einbarung auf Grundlage gemeinsamer Vergi-
tungsregeln (§ 36 UrhG) oder eines Tarifvertrags
getroffen worden sein, an dem die Degeto als
Vertragspartei beteiligt ist oder den die Degeto
fur auf sich anwendbar erklart hat, geht diese vor.

Im Ubrigen gilt§11;

c) das Titelrecht,

d.h. das Recht, den Titel des Werkes auch zur Be-
zeichnung der Produktion zu verwenden, ohne je-
doch hierzu verpflichtet zu sein. Sémtliche Rechte
an dem Titel liegen ausschlieBlich bei der Dege-
to; der Vertragspartner verpflichtet sich, etwaige
eigene Titelrechte im Verhaltnis zur Degeto nicht
geltend zu machen, insbesondere nicht nach Be-
endigung der Zusammenarbeit;

d) das Weiterentwicklungsrecht,

d.h. die Befugnis, die in dem Werk enthaltenen
Charaktere, Handlungselemente und Szenen
sowie sonstige Ideen und Gestaltungselemente
des Werkes uneingeschrankt fir die Herstellung
dieser Produktion oder anderer Produktionen
zu verwenden, und zwar auch dann, wenn diese
ohne Mitwirkung des Autors des Werkes erstellt
werden.

2. Die Degeto erwirbt dartiber hinaus sédmtliche aus-
schlieBlichen, zeitlich, rdumlich und inhaltlich un-
begrenzten Nutzungsrechte an dem Werk und der
hieraus entstehenden Produktion (beide gemeinsam
nachfolgend als ,Produktion” bezeichnet) zum Zeit-
punkt ihrer Entstehung und ihrer Ubertragung auf
den Vertragspartner, wie insbesondere:

a) das Senderecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise beliebig oft durch Ton- und Fernsehrund-
funk (einschlieBlich High Definition TV), Hérfunk,
Drahtfunk, Hertzsche Wellen, Laser, Mikrowellen
oder andere technische Einrichtungen, gleich-
gliltig ob digital oder analog, ganz oder in Teilen
in allen Sprachfassungen der Offentlichkeit zu-
ganglich zu machen. Dies gilt fir alle méglichen
Sendeverfahren und -wege (z.B. terrestrische
Sender, Kabelfernsehen, Kabelweitersendung,
Satellitenfernsehen Uber Satelliten aller Art un-
ter Einschluss von Direktsatelliten, Multiplexing,
Uber ahnliche technische Vorrichtungen: wie Te-
lefonnetz, ISDN, UMTS, DSL, Richtfunk, Lichtlei-
ter, Stromkabel, sonstige schmal- oder breitban-
dige Ubertragungswege), sowie im Wege des
Live Streaming uber IPTV (d.h. in geschlossenen
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Netzwerkstrukturen), im Wege des Live Strea-
ming Uber das offene Internet (weltweit) sowie
deren Kombination und unabhéngig vom Emp-
fangsendgerat (wie z.B. Fernseh-, PC- oder sons-
tige Geréte einschlieB3lich Tablet-PC wie z.B. iPad,
Mobilfunkgeréte und Smartphones, Personal Di-
gital Assistant PDA, Multimedia Home Plattform
MHP, Spielekonsolen, WAP-, GPRS-Handy), un-
abhéngig von der Art des Sendeunternehmens,
von dessen Rechtsform (privatrechtlich oder
offentlich-rechtlich), von der Finanzierungsweise
und der Gestaltung des Rechtsverhaltnisses zwi-
schen dem Sender und dem Empfanger (Free-
TV, Pay-TV, Pay-per-View, Pay-per-Channel, Near-
Video-on-Demand, Multichannel, interaktives
Fernsehen, Web-TV, etc.) und ob die Ausstrahlung
und/oder der Empfang verschliisselt oder unver-
schlisselt erfolgen. Eingeschlossen ist auch das
Recht auf 6ffentliches Senden und/oder Zugang-
lichmachen mit oder ohne Zwischenspeicherung
Uber das Internet (Pufferung), simultan oder mit
Verzdgerung, an einen beschrankten oder unbe-
schréankten Nutzerkreis, insbesondere das (Live-)
Streaming mit oder ohne Herunterladen. Einge-
schlossen ist das Recht auf 6ffentliche Wiederga-
be von Sendungen, also das Recht, die Produk-
tion ganz oder teilweise 6ffentlich wahrnehmbar
zu machen (z.B. Uber Fernseher in Hotels, Flug-
hafen, Schulen). Umfasst ist auch das Senden mit-
tels bzw. in Verbindung mit Videotextsignalen zur
Videotextuntertitelung oder dhnlichen Diensten;

das Recht zur Auswertung in interaktiven Formen
(Abruf- und Onlinerecht),

d.h. das Recht zur &ffentlichen und/oder nicht-
offentlichen Zugénglichmachung der Produkti-
on ganz oder teilweise fiir jeweils individuellen
Abruf und/oder gesammelten Abruf durch die
Nutzer von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl bzw.
zeit- und/oder ortsgebunden mittels Fernsehge-
rat, Computer oder sonstigen Endgeraten (wie
z.B. Mobilfunkgeréten, Smartphones, Tablet-PC
wie z.B. iPad, Personal Digital Assistant PDA, Mul-
timedia Home Plattform MHP, Spielekonsolen
oder einer Kombination solcher Gerate) mit oder
ohne Herunterladen, einschlieBlich des Rechts
der Zurverfugungstellung lber analoge, digitale
oder anderweitige Speicher- bzw. Dateniibertra-
gungstechnik, mit oder ohne (Zwischen-) Spei-
cherung (auch liber das Internet), unabhéngig ob
drahtlos (z.B. terrestrische Funkanlagen, Satelli-
tenverbindungen unter Einschluss von Direktsa-
telliten) und/oder drahtgebunden (z.B. Telefon-
leitung, DSL, Lichtleiter, Stromkabel) und/oder
iiber sonstige Ubertragungswege sowie deren
Kombination, auch im Multiplexing-Verfahren, so-
wie unabhangig von der Art des Anbieters, von
dessen Rechtsform (privatrechtlich oder 6ffent-
lich-rechtlich), von der Finanzierungsweise und
der Gestaltung des Rechtsverhéltnisses zwischen
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c)

dem Anbieter und dem Nutzer (z.B. <near> Te-
levision-on-Demand,  Near-Video-on-Demand,
Video-on-Demand (,VoD"), Web-TV, Internet ein-
schlieBlich World Wide Web, Online-Dienste, In-
tranet, Extranet, Abo-Dienste, Push-Dienste, Pull-
Dienste, lineare und interaktive Telefon- und Tele-
faxdienste <z.B. SMS-, EMS-, MMS-Dienste> etc.).
Eingeschlossen ist das Recht zur Bearbeitung und
Umgestaltung und sonstigen Veradnderung der
Produktion und ihrer Bestandteile (auch durch
Verbindung mit anderen Werken) durch den Nut-
zer, einschlieBlich des Rechts der Zurverfigung-
stellung oder sonstigen Wahrnehmbarmachung
solcher interaktiv gestalteten Fassungen der Pro-
duktion sowie einschlieBlich des Rechts zur Her-
stellung, Vervielfdltigung und Verbreitung von
Bild-, Ton-, Datentrégern, auf denen die Produkti-
on als Ganze, in Teilen oder in solchermafBBen be-
arbeiteter Form derart gespeichert ist, dass eine
Wiedergabe nur durch Ubermittlung zusatzlicher
Dateninformation (zur Entschlisselung) ermdg-
licht wird.

Die VoD-Rechte umfassen derzeit insbesonde-
re die folgenden in Anlage 1 ndher definierten
Dienstformen: Free Video-on-Demand (,FVoD"),
Advertised Video-on-Demand (,LAVoD"),
Subscription Video-on-Demand (,SVoD"), Tran-
sactional Video-on-Demand (,TVoD"), Electro-
nic-Sell-Through (,EST"), d.h. Download-To-Own
(,DTO") und Download-To-Burn (,DTB").

Eingeschlossen ist das Recht zur Nutzung auf So-
cial Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram
0.4.);

das Recht der Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Da-
tentrager (insbesondere Videogrammrecht),

d.h. das Recht zur gewerblichen oder nicht-
gewerblichen Vervielféltigung und/oder Ver-
breitung (Verkauf, Vermietung, Leihe etc.), ganz
oder in Teilen, zum Zwecke der 6ffentlichen und
nicht-6ffentlichen Wiedergabe. Dieses Recht
umfasst insbesondere sdmtliche audio-visuellen
Systeme und Speichermedien wie Schmalfilm,
Videokassetten, Videobénder, Videoplatten aller
Art, Disketten, Chips, Video-CD, CD-I, CD-I-Music,
CD-DA, Foto-CD, EBG, EBXA, CD-ROM, MMCD,
CD-Recordable, HD-CD, MO-CD, MOD, Mini-
disc, DVD, DVD audio, DVD-ROM, HD-DVD, DAT,
Blu-ray sowie jede andere technische Art oder
Kombination der Bild-, Ton-, Datentrager oder
Wiedergabe, verschlisselt oder unverschlisselt,
unabhangig von ihrer technischen Ausgestaltung
(analog oder digital etc.) und der Art der Nutzung
(z.B.linear, interaktiv, auf Abruf etc.). Eingeschlos-
sen ist auch das Recht, die Produktion ganz oder
teilweise durch technische Verfahren/Vorrichtun-
gen jedweder Art jederzeit einem begrenzten
Empfangerkreis zuganglich zu machen (z.B. Kran-

kenh&user, Hotels, Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge
etc.), sogenanntes ,closed-circuit-Recht”;

das Kino- und Vorfiihrungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
durch technische Einrichtungen aller Art, auch in
Verbindung mit anderen Werken, 6ffentlich wahr-
nehmbar zu machen, unabhéngig von der Art des
Vorfiihrungssystems, der verwandten Bild-, Ton-,
Datentrager und der Art und Weise der Zuliefe-
rung der vorzufiihrenden Signale (analog, digital,
Uber Video-System etc.) sowie des Formats (70,
35, 16, 8 Millimeter-Film, Super-8-Film, etc.); um-
fasst ist die gewerbliche und nicht-gewerbliche
Filmvorfiihrung;

das Vervielfaltigungs- und Verbreitungsrecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
im Rahmen der vertraglich eingerdumten Rechte
beliebig in jeglicher Form, beliebig haufig und
auch auf anderen als den urspriinglich verwen-
deten Bild-, Ton-, Datentragern zu vervielfaltigen
und zu verbreiten, einschlieBlich des Rechts, ihn
in jeder Form zu archivieren, insbesondere digita-
lisiert zu erfassen, in Datenbanken, Datennetzen
und jeglichen Speichermedien aufzunehmen und
einzustellen, auch versehen mit einer Recherche-
Software und ihn Dritten in korperlicher oder un-
korperlicher Form, im Original oder als Vervielfal-
tigungsstiick, bereitzustellen;

das Recht zur Nutzung fir Prif-, Lehr- und For-
schungszwecke sowie auf Messen,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilwei-
se im Rahmen von Pilotprojekten, Testnutzungen
und zu wissenschaftlichen Zwecken sowie auf
Messen, Verkaufsausstellungen, Festivals, Wett-
bewerben und ahnlichen Veranstaltungen durch
technische Einrichtungen, unabhangig von ihrer
Ausgestaltung und der technischen Art der Bild-,
Ton-, Datentréger &ffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen, zu senden oder vorzufiihren;

das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
unter Wahrung der gesetzlichen Urheberperson-
lichkeitsrechte fur die vertragsgeméaBen Zwecke
zu kirzen, zu teilen, zu unterbrechen, umzuge-
stalten, neu zu vertonen, die Laufzeit zur Wahrung
von Programmgrundséatzen und der allgemeinen
Kontinuitatsstandards anzupassen, mit anderen
Werken (auch im Rahmen einer Bildschirmauftei-
lung mit zeitgleicher Ausstrahlung von Werbung,
Programmankiindigung oder sonstigen Grafiken)
zu verbinden sowie Texte, Informationen und
Verweise auf Kommunikationsmdglichkeiten des
Nutzers (wie Telefonnummern, www-Adressen,
Links, etc.), interaktive Elemente, etc. einzufiigen,
den Titel neu festzusetzen und zu dndern, die Pro-
duktion ganz oder teilweise in alle Sprachen zu
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Ubersetzen und neu- oder nachzusynchronisie-
ren, zu untertiteln, Voice over-Fassungen herzu-
stellen oder die Produktion ganz oder teilweise in
sonstiger Weise zu bearbeiten und die bearbeite-
te Fassung gemaB der vertraglich eingerdumten
Nutzungsrechte zu verwerten;

das Recht zur Werbung und Ausschnittverwer-
tung,

d.h. das Recht, Ausschnitte (auch aus der Origi-
nalmusik und/oder dem Originalton) aus der Pro-
duktion herzustellen und diese auch im Zusam-
menhang mit anderen Produktionen oder sonsti-
gen Werken sowie zum Zwecke der Werbung in
allen Medien auszuwerten, wobei unter Werbung
auch die Senderwerbung und die Werbung fiir
und in allen Auswertungsformen (z.B. H6r- und
Fernsehrundfunk, Druckschriften, Kino, Video-
gramme, Internet-Angebote einschlieBlich so-
genannter Apps sowie Social Media Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram o0.3.)) zu verstehen ist.

Eingeschlossen sind auch alle begleitenden Nut-
zungen der libertragenen Nutzungsarten der Pro-
duktion, insbesondere im Internet einschlieBlich
World Wide Web (wie Banner-Werbung, Pop-up-
Windows, Framing, Datenerhebung bei Nutzern,
Hyperlinks, Meta-Tags etc.) sowie die Nutzung
fur E-Commerce-Anwendungen sowie das Recht
beispielsweise eine programmbegleitende Web-
Site und/oder eine sendeplatzbegleitende Face-
book- und/oder Instagram-Seite zu realisieren;

das Titelrecht,

d.h. das Recht, den endgiiltigen Titel des Werkes
auch zur Bezeichnung der Produktion zu verwen-
den und den Titel der Produktion in gleichem
Umfang wie die Produktion selbst zu nutzen, ein-
schlieBlich des Rechts, den Titel auch nach seiner
Veréffentlichung zu verdndern oder ihn zu erset-
zen. Samtliche Rechte an dem Titel liegen aus-
schlieBlich bei der Degeto; der Vertragspartner
verpflichtet sich, etwaige eigene Titelrechte voll-
umfanglich an die Degeto zu Gbertragen;

das Merchandisingrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise in Verbindung mit der Herstellung und
dem Vertrieb von Waren aller Art oder der Ver-
marktung von Dienstleistungen aller Art, auch
interaktiver und/oder multimedialer Produkte
(wie Computerspiele) oder der Vermarktung von
Dienstleistungen aller Art unter Verwendung von
Vorkommnissen, Namen, Titeln, Figuren, Abbil-
dungen oder sonst in einer Beziehung zu der Pro-
duktion stehenden Zusammenhangen auszuwer-
ten. Eingeschlossen ist das Recht, unter Verwen-
dung derartiger Elemente und bearbeiteter oder
unbearbeiteter Ausschnitte aus dem Werk oder
der Produktion fiir Waren oder Dienstleistungen
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jeder Art zu werben; die unter diesem Absatz ge-
nannten Rechte dirfen nur unter der MaBBgabe
einer ausdricklichen Zustimmung von Darstel-
lern ausgewertet werden, wobei die Auswertung
sonstiger Rechte, wie insbesondere die Rechte
zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Datentréager
(8§ 3 Ziffer 2 c)), zur Werbung und Ausschnittver-
wertung (§ 3 Ziffer 2 h)), das Tontrdgerrecht (§3
Ziffer 2 k)), sowie das Druck- und Druckneben-
recht (§ 3 Ziffer 2 1)) von dieser Einschrankung un-
berihrt bleiben;

das Tontrégerrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung, Vervielféltigung
und Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Leihe
etc.) von Schallplatten, Bandkassetten, CDs oder
sonstigen analogen oder digitalen Tontrégern,
insbesondere solcher nach lit. ¢), und unter Ein-
schluss aller Konfigurationen (wie Album, EP,
Single, Maxi-Single etc.), die unter vollstandiger
oder teilweiser Verwendung der Produktion oder
als Nacherzdhlung, Neugestaltung oder unter
sonstiger Bearbeitung der Inhalte der Produktion
gestaltet werden sowie das Recht zur Herstellung
von Horspielfassungen, Musikvideos und sonsti-
gen Bearbeitungen. Umfasst ist das Recht, diese
Tontrager im gleichen Umfang zu nutzen wie die
Produktion selbst, insbesondere sie durch Funk
zu senden oder offentlich vorzufiihren oder zu-
ganglich zu machen;

das Druck- und Drucknebenrecht,

d.h. das Recht, durch Wiedergabe oder Nacher-
zdhlung des Inhalts, auch in bearbeiteter oder
neugestalteter Form, bebilderte oder nicht-bebil-
derte Blicher, Hefte, Comicstreifen und sonstige
Druckwerke sowie sonstige (auch analoge und
digitale) Bild-, Ton-, Datentrager (einschlieBlich
Audio- und Videotextinhalte), die auf der Produk-
tion oder deren Herstellung basieren oder durch
photographische, gemalte oder gezeichnete Ab-
bildungen oder ahnliches abgeleitet sind, herzu-
stellen, zu vervielféltigen, zu verbreiten und zu-
génglich zu machen, einschlieBlich der Nutzung
in Werbeschriften im Zusammenhang mit der
Auswertung der Produktion;

Verglitungsanspriiche,

d.h. der Vertragspartner beabsichtigt, die Vergii-
tungsanspriiche aus §§54 Abs. 1,20 b), 27 Abs. 2,
45 a), 60 h) Abs. 1 sowie 49 Abs. 1 in Verbindung
mit § 94 UrhG zur Wahrnehmung in der Verwer-
tungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzen-
ten mbH (,VFF") einzubringen. Die Degeto wird
auf dieser Basis die Meldungen liber die Nutzung
dieser Produktion an die VFF abgeben. Sollte der
Vertragspartner diese Vergltungsanspriiche nicht
wahrnehmen oder in eine andere Verwertungs-
gesellschaft einbringen wollen, wird er dies der
Degeto vor Einbringung der Anspriiche mitteilen;
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n) das Recht zur Herstellung eines Making-Of,
d.h. das Recht, zu der Produktion ein Making-Of
herzustellen oder herstellen zu lassen und die-
ses in allen, insbesondere in den in Ziffer 1 bis 3
genannten Verwertungsarten und formen zu ver-
wenden;

o) das Markenrecht,

d.h. die exklusive Berechtigung, die Wort- und
Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktio) im Mar-
kenregister eintragen zu lassen. Das exklusive,
zeitlich und rdumlich unbeschrankte Recht an der
Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion)
im urheberrechtlichen und im markenrechtlichen
Sinn steht der Degeto zu. Die Degeto behalt sich
vor, diese auf ihren Namen bzw. auf den Namen
der ARD im Markenregister eintragen zu lassen.
Die Vertragsparteien sind sich dartiber einig, dass
die Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produk-
tion) vor Missbrauch oder Eingriffen durch Dritte
zu schutzen ist;

p) das Auffiihrungsrecht,
d.h. das Recht zur Herstellung und Auswertung
einer Blihnenfassung des Werkes und/oder der
hieraus entstehenden Produktion - ganz oder teil-
weise.

Variante: Es besteht Einvernehmen, dass das
Recht zur Herstellung und Auswertung einer
Biihnenfassung des Werkes und/oder der hie-
raus entstehenden Produktion - ganz oder teil-
weise - nicht eingerdumt ist. Der Vertragspartner
verpflichtet sich jedoch, in seinen Vertragen, ins-
besondere mit den Drehbuchautoren und Kom-
ponisten, ein Erstanbietungsrecht zu Gunsten der
ARD Degeto zu vereinbaren.

Die Rechtelibertragung bezieht sich auf alle Arten
und Formen der Verwertung im Sinne von Ziffern 1
und 2, einzeln oder in beliebiger Kombination, so-
wie auf alle bekannten oder noch unbekannten Nut-
zungsarten.

Die Degeto ist berechtigt, die ihr Gbertragenen Aus-
wertungsrechte gemaB §3 ganz oder teilweise auf
Dritte zu Ubertragen, mit oder ohne das Recht zur
Weiteriibertragung, und diesen Nutzungsrechte ein-
zuraumen.

Die Degeto ist zu einer Nutzung der ihr nach diesem
Vertrag Ubertragenen Rechte nicht verpflichtet. Der
Vertragspartner verpflichtet sich, im Rahmen seines
Vertrages mit dem Autor zu vereinbaren, dass das
Ruckrufrecht wegen Nichtausilibung fir die gesetzlich
langst mégliche Dauer nach §41 in Verbindung mit
§ 90 Abs. 1 Satz 3 UrhG ausgeschlossen wird.

§4 - Vergiitung

Als Entgelt fur alle vom Vertragspartner nach diesem
Vertrag einzurdumenden Rechte (Einrdumung von
Rechten nach Urheberrechtsgesetz) einschlieBlich et-
waiger Nebenleistungen zahlt die Degeto eine Pau-
schalvergiitung in Héhe von

€ 7.009,35 netto
(in Worten: siebentausendneun 35/100 Euro netto)

zuzliglich der Umsatzsteuer in der gesetzlich festge-
legten Hohe.

Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Die in Ziffer 1 genannte Verglitung wird wie folgt zur
Zahlung fallig:

€ 3.504,67 netto (50%) nach Vertragsabschluss

€ 3.504,68 netto (50%) nach Abnahme des endgiilti-
gen Treatments.

Die von der Degeto zu leistenden Zahlungen sind
ausschlieBlich und unmittelbar fir die Herstellung
des in § 1 genannten Werks zu verwenden.

Uber die falligen Betriage iibersendet der Vertrags-
partner an die Degeto jeweils eine auf die Degeto
ausgestellte Rechnung in zweifacher Ausfertigung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen muss, mit Angabe der Bankverbindung
und Kennzeichnung als Anzahlungsrechnung bzw.
Schlussrechnung. Die Bezahlung erfolgt nach Fallig-
keit und Rechnungseingang innerhalb von vier Wo-
chen. Die Zahlung kann verweigert werden, solange
vom Vertragspartner keine oder keine ordnungsge-
mafBe Rechnung vorgelegt worden ist.

Die USt-IdNr. der Degeto Film GmbH lautet
DE 114 105 209

Die USt-IdNr. des Vertragspartners lautet
XXX

Sollte sich der Umsatzsteuerstatus oder die USt-IdNr.
im Laufe der Vertragsbeziehungen &dndern, werden
sich der Vertragspartner und die Degeto diesbeziig-
lich unverzuglich schriftlich informieren.

Anspriiche des Vertragspartners gegen die Degeto
aus diesem Vertrag diirfen weder ganz noch teilweise
ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Degeto
abgetreten und/oder verpfandet werden.

Mit der Pauschalvergiitung gemaB Ziffer 1 sind je-
weils auch alle Abgeltungen wie Wiederholungsho-
norare, Erlésbeteiligungen und dergleichen abgegol-
ten. § 13 dieses Vertrages bleibt unberihrt. Im Falle
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der Nichtrealisierung des Projekts und dem Verbleib
der Rechte bei der Degeto werden Kiinstlersozialab-
gaben sowie Arbeitgeberbeitrage zur Pensionskasse
von der Degeto auf Nachweis erstattet.

§5 — Realisierung des Projektes

Die Degeto ist nicht verpflichtet die Produktion zu
realisieren. Die Realisierung der Produktion liegt im
alleinigen Ermessen der Degeto. Insbesondere be-
steht auch kein Anspruch des Vertragspartners gegen
die Degeto oder gegen die ARD auf gemeinsame
Realisierung der Produktion. Fiir den Fall einer Ent-
scheidung fiir eine Projektrealisierung geht die De-
geto jedoch davon aus, dass sie den Vertragspartner
mit der Realisierung des Projekts beauftragen wird,
vorbehaltlich der Beauftragung sowie der Abnahme
des Drehbuchs sowie einer Einigung zwischen den
Vertragsparteien liber die Konditionen der Projektre-
alisierung. Sollte ein Drehbuch nicht beauftragt oder
nicht abgenommen werden oder sollte eine Einigung
zwischen den Parteien lber die Konditionen der Pro-
jektrealisierung nicht erreicht werden oder sollte die
Degeto aus sonstigen Griinden von der Realisierung
der Produktion Abstand nehmen, ist der Vertragspart-
ner berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Rechte
zurlick zu erwerben. Die Konditionen des Riicker-
werbs werden im Einzelfall verhandelt.

Sollte der Vertragspartner von der Méglichkeit des
Rechterlickerwerbs keinen Gebrauch machen, ist die
Degeto berechtigt, das Projekt anderweitig zu realisie-
ren.

Die Beauftragung des Vertragspartners zur Reali-
sierung der Produktion bedarf der Schriftform. Eine
Abbedingung dieser Schriftformklausel bedarf eben-
falls der Schriftform.

Die Erstattung von nachweislich notwendigen und
wirtschaftlich gebotenen Aufwendungen, die der
Vertragspartner nach vorheriger Abstimmung mit
der Degeto vor Abschluss eines solchen schriftlichen
Vertrages im Vertrauen auf eine Realisierung der Pro-
duktion tatigt, bedarf der gesonderten schriftlichen
Vereinbarung mit der Degeto. Eine Haftung der De-
geto, insbesondere fir Vertrauensschaden, ist aus-
geschlossen, soweit das Verhalten der Degeto oder
ihres Erfullungsgehilfen nicht einen Versto3 gegen
§§134, 138 BGB begriindet hat oder der Schaden
auf einer Verletzung von Leben, Kérper und Gesund-
heit oder einem vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Verhalten der Degeto oder ihres Erfiillungsgehilfen
beruht.

Wird der Vertragspartner ganz oder teilweise mit der
Realisierung der Produktion beauftragt, so wird die
nach §4 dieses Vertrages von der Degeto zu leisten-
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de Vergiitung in voller Héhe auf die Gesamtkosten
der Produktion angerechnet.

Der Vertragspartner ist zur Riickzahlung der nach die-
sem Vertrag zu leistenden Vergiitung nicht verpflich-
tet, wenn die Degeto einen Dritten mit der Realisie-
rung der Produktion beauftragt oder von der Realisie-
rung Abstand nimmt.

§6 — Rechtegarantie

Der Vertragspartner versichert, dass ihm die durch
seine Mitwirkung nach diesem Vertrag entstehenden
sowie alle sonstigen Urheber- und Leistungsschutz-
rechte, deren die Degeto zu einer Verwendung des
Werkes nach diesem Vertrag bedarf, allein zustehen
oder er diese, insbesondere soweit es sich um Rech-
te des Treatmentautors handelt, erworben hat bzw.
ihm eine exklusive Option hierauf eingerdumt wurde,
welche er bei Bedarf ausliben wird, und dass er be-
fugt ist, iber diese Rechte zu Gunsten der Degeto al-
lein zu verfiigen. Ebenso versichert er, dass das Werk
als Ganzes oder in Teilen nicht bereits bestehenden
Werken entnommen ist, und dass dartiber hinaus das
Werk original geschaffen wurde. Der Vertragspart-
ner versichert, die in diesem Vertrag mit der Degeto
vereinbarten Honorare vollumfénglich an den Autor
auszuzahlen.

Der Vertragspartner gewahrleistet ferner, dass das
vertragsgegensténdliche Werk einschlieBlich des Ti-
tels keine Anspielungen auf Personen oder Ereignis-
se enthalt, die der Degeto nicht schriftlich mitgeteilt
wurden und auch sonstige Rechte Dritter nicht ver-
letzt werden.

Dem Vertragspartner ist bekannt, dass fir die ARD
Degeto das Gebot der Trennung von Werbung und
Programm gilt. Die ,ARD-Richtlinien iber Werbung,
Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe” in
der Fassung vom 12.03.2010 (siehe Anlage 2) sind
bei der Erstellung des Werks zu beachten und einzu-
halten.

Der Vertragspartner beachtet bei der Herstellung
der Produktion die allgemeinen Regelungen des Ju-
gendschutzes, insbesondere die in Ausfiihrung der
§§8 und 9 Abs. 1 JMStV von der ARD erlassene Richt-
linie vom 22.06.1988 in der Fassung vom 03.04.2017
(siehe Anlage 3).

Die Produktion hat fiir eine Ausstrahlung im Haupt-
abend (vor 22 Uhr) geeignet zu sein (entsprechend
einer FSK 12 Einschatzung).

Der Vertragspartner wird der Degeto die Autorenver-

trage vorlegen.
Durch die Vorlage dieser Vertrage bleibt die Haftung
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des Vertragspartners fiir den Bestand der tbertrage-
nen und zu gewahrleistenden Rechte (insbesondere
im Rahmen von §§ 3, 6 und 7) unberihrt. Eine Pru-
fungspflicht oder eine Mithaftung der Degeto wird
nicht begriindet.

7. Der Vertragspartner garantiert, dass es sich bei dem
in §1 genannten Autor um den alleinigen Urheber
des diesem Vertrag zu Grunde liegenden Treatments
handelt. Bei Verwendung eines Pseudonyms ist der
Degeto der Echtname des Autors einschlieBlich Mel-
deanschrift unverziiglich schriftlich bekannt zu ge-
ben.

8. Der Vertragspartner versichert, dass beziiglich der
vertraglich eingerdumten Nutzungsrechte keine fort-
wirkende Vereinbarung besteht, der zufolge Rechte
und Befugnisse nach diesem Vertrag erléschen oder
an einen Dritten fallen, falls Giber das Vermdgen des
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt
oder er6ffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlun-
gen einstellt oder in Verzug gerét oder sonst aufl6-
sende Bedingungen fir den eigenen Rechteerwerb
oder den der Degeto erfillt werden.

9. Der Vertragspartner versichert, dass er alle der De-
geto gemal dieses Vertrages zur Verfligung zu stel-
lenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung
geltender Datenschutzbestimmungen erhoben bzw.
verarbeitet hat und er zur Ubermittlung an die Dege-
to zur Erfillung aller im Zusammenhang mit diesem
Vertrag stehenden Zwecke berechtigt ist.

§7 — Freistellung

Sollte sich herausstellen, dass dem Vertragspartner nicht
alle der der Degeto Ulbertragenen Rechte zustehen, dass
er nicht alle Rechte auf die Degeto libertragen hat, deren
diese nach diesem Vertrag bedurfte oder dass Dritte gel-
tend machen, Rechte an dem Werk zu haben, stellt der
Vertragspartner die Degeto sowie alle Personen, Gesell-
schaften oder Anstalten, die Rechte von der Degeto her-
leiten, von allen Anspriichen frei, die aus diesem Grunde
von Dritten gegen die Degeto erhoben werden sollten.
Darin sind auch die angemessenen Kosten einer Rechts-
verteidigung inbegriffen.

Dariiber hinausgehende Schadensersatzanspriiche blei-
ben hiervon unberihrt.

§8 — Allgemeine Bedingungen

1. Durch die in diesem Vertrag getroffenen Vereinba-
rungen wird kein Gesellschaftsverhéltnis zwischen
der Degeto und dem Vertragspartner oder Dritten,
soweit solche sich in irgendeiner Form an der Herstel-
lung des Werkes beteiligen, begriindet.
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2. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam sein, so werden dadurch die lbrigen Be-
stimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht
beriihrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung
muss fur diesen Fall mit anfanglicher Wirkung ei-
ne solche treten, die dem beabsichtigten Sinn und
Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach
durchfihrbar ist.

3. Anderungen, Erganzungen und Aufhebungen dieses
Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Gleiche gilt fir Anderungen, Ergénzun-
gen und Aufhebungen dieser Schriftformklausel. Zur
Wahrung der Schriftform gentligt Briefwechsel. E-Mail
ist nicht ausreichend. Miindliche Nebenabreden sind
nicht getroffen.

4. Fiur alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechts-
beziehungen zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto bzw. den Personen, Gesellschaften oder An-
stalten, die Rechte von der Degeto herleiten, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5. Erfullungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist
Frankfurt am Main.

Besondere Vereinbarungen

§9 -

Der Vertragspartner sichert bereits hiermit zu, in seinem
Vertrag mit dem Autor des Treatments festzulegen, dass
dieser an dem nach der Abnahme des Treatments nach
alleiniger Entscheidung durch die Degeto ggf. von ihm
zu schreibenden Drehbuch alle Rechte in dem in §3 be-
schriebenen Umfang einrdumt; die Degeto ist in diesem
Falle ggi. dem Vertragspartner zur Zahlung einer Vergii-
tung in Héhe von€ XXX (in Worten: XXX Euro) zuziiglich
der Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Héhe ver-
pflichtet, wobei die Zahlung der Vergilitung gemé&B §4 mit
der ersten Rate der nachfolgend aufgefiihrten Zahlungen
zu verrechnen ist. Die Zahlungen werden in diesem Fall
wie folgt fallig:

1/6 nach Vertragsabschluss, diese Rate wird mit den ge-
maB Treatmententwicklungsvertrag bereits geleisteten
Zahlungen entsprechend verrechnet;

1/6 nach Ablieferung der 1. Drehbuchfassung

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien,
dass bei der Degeto nach Ablieferung der 1. Drehbuch-
fassung und Zahlung der entsprechenden Rate sémtliche
Rechte am Rohdrehbuch in seiner jeweiligen Fassung ver-
bleiben, unabhangig davon, ob das endgtltige Drehbuch
abgenommen wird und die Produktion zwischen den Par-
teien realisiert wird;

1/6 nach Abnahme des endgiiltigen Drehbuchs
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Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartei-
en, dass bei der Degeto nach Abnahme des endgiiltigen
Drehbuchs und Zahlung der entsprechenden Rate samtli-
che Rechte am Drehbuch verbleiben, unabhéngig davon,
ob die Produktion zwischen den Parteien realisiert wird;

1/2 nach Beginn der Dreharbeiten im Falle der Realisie-
rung auf der Grundlage des vertragsgegensténdlichen
Werks.

§10 — Produzentennennung

Die Degeto ist berechtigt, den Namen bzw. die Firmie-
rung des Vertragspartners in eine Produzentenliste aufzu-
nehmen, die Bestandteil eines zu veréffentlichenden Pro-
duzentenberichts wird. Auf ausdriicklichen schriftlichen
Wunsch des Vertragspartners unterbleibt dessen Nen-
nung in diesem Bericht.

§11 - first offer - last refusal

1. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Autor zugunsten der Degeto Folgendes vereinbaren:

a) der Autor wird der Degeto vor einer beabsichtig-
ten Einrdumung des Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten erstrangig und exklusiv ein erstes
Angebot auf Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts unterbreiten;

b) sofern sich der Autor und die Degeto nicht inner-
halb einer exklusiven Verhandlungsfrist von acht
Wochen ab Verhandlungsbeginn tber die Kon-
ditionen der Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts einigen kénnen, ist der
Autor berechtigt, mit Dritten Gber das nicht-exklu-
sive Recht zur Wiederverfilmung zu verhandeln;

c) vor Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten
ist der Autor verpflichtet, die Degeto liber die
Einzelheiten des Angebots des Dritten zu infor-
mieren und das darin enthaltene Recht zur Wie-
derverfilmung der Degeto zu den Bedingungen
anzubieten, zu denen der Autor die Einrdumung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten beabsichtigt. Die Degeto hat so-
dann das Recht, dieses Angebot innerhalb von
maximal 20 Tagen zu akzeptieren.

2. Es besteht keine Haftung des Vertragspartners ge-
geniiber der Degeto, wenn der Autor gegen die in
Ziffer 1 a) bis c) genannten Verpflichtungen verstst,
sofern der Vertragspartner diese seinem Vertrag mit
dem Autor zugrunde gelegt hat.
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§12 - Datenschutzhinweis

Informationen Uber die Verarbeitung der im Rahmen der
vertraglichen Beziehung erlangten personenbezogenen
Daten durch die Degeto und liber die entsprechenden
Rechte aus dem Datenschutzrecht sind dem Vertrag in An-
lage 4 beigefligt. Die Datenschutzweise sind auch im ARD
Degeto-Produzentenportal einzusehen (www.degeto.de/
produzentenbereich - Passwort: Degeto).

§13 - Anwepdbarkeit kiinftiger GVR
(Offnungsklausel)

1. Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im
Gesprach mit diversen Verbanden iiber gemeinsame
Vergutungsregelungen gemaB §36 UrhG (nachfol-
gend als ,GVR" bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine ndher zu bestimmende Re-
gelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Verglitung fir
Leistung gegeniiber Produzent) abgegolten ist, und
einen dariiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergi-
tungen (Nachverglitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fiir die vertragsgegen-
standliche Produktion vereinbart, dass die Nachver-
glitungsregelungen einer GVR, an denen die Degeto
beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwend-
bar erklart hat, auch auf bereits geschlossene Vertra-
ge Anwendung finden, soweit dies in der personlich,
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.

2. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin/dem Drehbuchautor/der
Drehbuchautorin die vorgenannte Regelung entspre-
chend zu Grunde legen (gemafB Musteranlage 5).

Frankfurt am Main, XXX
Degeto Film GmbH
Christine Strobl
Gerhard Schneider
Ort, Datum

XXX
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1 -

Anlage 2 -

Anlage 3 -

Anlage 4 -

Anlage 5 -
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Erlauterung der Dienstformen EST, TVoD,
SVoD, AVoD, FVoD

ARD-Richtlinien Uber Werbung, Sponso-
ring, Gewinnspiele und Produktionshilfe
vom 12. Mérz 2010

ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugend-
schutzes vom 22. Juni 1988 in der Fassung
vom 03. April 2017

Datenschutzhinweise der Degeto Film
GmbH fiir Vertragspartner (glltig ab 25.
Mai 2018, mit Stand vom 15. November
2018)

Anwendung kiinftiger GVR (Offnungsklau-
sel) - Musteranlage fiir Vertrag zwischen
Vertragspartner und Drehbuchautor/Regis-
seur
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MUSTERVERTRAG
ARD DEGETO

Zwischen

Vertragspartner

Anschrift

Anschrift

- im Folgenden ,Vertragspartner” genannt -
und

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
(Bertramshof)

60320 Frankfurt am Main
- im Folgenden ,Degeto” genannt -

handelnd als Kommissionar im eigenen Namen fiir Rechnung der nachstehenden 9
Rundfunkanstalten:
BAYERISCHER RUNDFUNK
HESSISCHER RUNDFUNK
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
RADIO BREMEN
RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG
SAARLANDISCHER RUNDFUNK
SUDWESTRUNDFUNK
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK

im Folgenden ,ARD"” genannt
beide zusammen im Folgenden ,ARD Degeto” genannt

wird nachfolgender

BUCHENTWICKLUNGSVERTRAG, im Folgenden auch VERTR A G genannt,

geschlossen.
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Praambel

Die Degeto beabsichtigt in Kooperation mit dem LRA eine
Drehbuchentwicklung unter redaktioneller Federfiihrung
des LRA firr ein fiktionales Fernsehfilmprojekt (Fernsehfilm
von ca. 88'30"Lange).

Die Degeto hat zum Zwecke der Herstellung der ver-
tragsgegenstandlichen Drehbuchentwicklung dem LRA
(zustandiger Redakteur: Name XY) die redaktionelle
Federfiihrung tibertragen. Bei der Degeto begleitet ein
Koordinator (Name. XY) die Stoffentwicklung. Alle ver-
tragsrelevanten Erklarungen beziiglich der vertragsge-
gensténdlichen Drehbuchentwicklung werden von der
Degeto abgegeben bzw. sind vom Vertragspartner an die
Degeto abzugeben.

Der redaktionelle Federfuhrer ist ausschlieBlich Vertrags-
partner der Degeto. Die Degeto ist alleiniger Vertrags-
partner des Vertragspartners (Produzent). Sie ist allein
gegeniiber dem Vertragspartner aus dem vorliegenden
Vertrag verantwortlich und entsprechend ausschlieBlich
Rechnungsempfénger.

§1 - Auftrag

1. Die Degeto erteilt dem Vertragspartner hiermit den Auf-
trag, fur das Fernsehfilmprojekt unter dem Arbeitstitel

XXX
- im Folgenden als ,Produktion” bezeichnet -

durch den Autor XXX (nachfolgend auch ,Autor” ge-
nannt) ein Drehbuch (nachfolgend auch ,Werk" ge-
nannt) entwickeln und erstellen zu lassen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei der Erstel-
lung des Werkes zu beriicksichtigen, dass die Sende-
lange der Produktion ca. 88'30" betragt.

2. Der Vertragspartner wird das vertragsgegenstandli-
che Werk in enger Zusammenarbeit mit dem redak-
tionellen Federfihrer herstellen. Die Abnahme des
Werkes hat durch die Degeto zu erfolgen, wobei der
Vertragspartner rechtzeitig vorab den LRA uber alle
fur Entscheidungen im Laufe der Projektentwicklung
erforderlichen Umsténde zu informieren hat. Die Ab-
gabe und Empfangnahme von vertragsrelevanten Er-
klarungen erfolgen liber die Degeto.

§2 - Lieferung

1. Als notwendigen Bestandteil seiner Leistungen nach
§3 dieses Vertrages hat der Vertragspartner das
Drehbuch sowie alle Uberarbeitungen in einfacher
Ausfertigung an den LRA, Abteilung Fernsehfilm, Ad-
resse wie folgt zu liefern:
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bis zum XXX
bis zum XXX.

a) die erste Drehbuchfassung
b) das endgiiltige Drehbuch

Der Vertragspartner garantiert, dass alle Anderun-
gen oder Uberarbeitungen des Werkes nur in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Vertragspartner und
dem LRA entschieden und vorgenommen werden.
Der LRA wird spatestens 4 Wochen nach Vorlage
einer Anderung oder Uberarbeitung durch den Ver-
tragspartner entsprechende Winsche und Anmer-
kungen mitteilen, sofern im Einzelfall nichts anderes
vereinbart ist.

Uménderungen, Ergénzungen und Nachbesserun-
gen sind mit der in diesem Vertrag festgelegten Ver-
giitung (§4) abgegolten. Soweit Anderungen oder
Ergénzungen, insbesondere ein schriftlich mit der
Degeto abzustimmender Autorenwechsel, zu Mehr-
kosten fithren, bedarf die Ubernahme von Mehrkos-
ten durch die Degeto einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung.

§3 — Rechteeinrdumung

Die Degeto erwirbt samtliche ausschlieBlichen, zeit-
lich, rdumlich und inhaltlich unbeschriankten Bear-
beitungs-, Verfilmungs- und Nutzungsrechte an dem
vertragsgegenstandlichen Werk in all seinen Entwick-
lungsstufen mit dessen Entstehung bzw. gleichzeitig
mit dessen Ubertragung vom Autor auf den Vertrags-
partner, insbesondere:

a) das Werkbearbeitungsrecht,

d.h. das Recht, das Werk sowie Charaktere,
Handlungselemente, Dialoge, Szenen etc. des
Werkes bzw. der Produktion unter Wahrung der
Urheberpersonlichkeitsrechte abzuandern, neue
oder gednderte Teile hinzuzufiigen oder heraus-
zunehmen oder die Handlungsabfolge umzustel-
len, das Werk und die darauf basierenden Bear-
beitungen in samtliche Sprachen zu Ubersetzen
und diese Bearbeitungen Dritten zugénglich zu
machen. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
fur die Nutzung in interaktiven Diensten umzuge-
stalten;

b) das Recht zur Verfilmung des Werkes,

d.h. das Recht, unter Verwendung des Werkes
oder von Teilen oder Bearbeitungen hiervon in
jeglicher Sprachfassung Produktionen herzu-
stellen oder das Werk wieder zu verfilmen, oder
sequels, prequels, spin-offs oder einen Kinofilm
oder eine Fernsehserie hieraus zu entwickeln und
herzustellen.

Klarstellend wird festgehalten, dass §88 Abs. 2
UrhG hiervon unberihrt bleibt, d.h. den Vertrags-
parteien bekannt ist, dass der Degeto das einge-
raumte exklusive Recht zur Wiederverfilmung des
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Werks nach Ablauf von 10 Jahren (beginnend
mit Vertragsabschluss zwischen dem Autor und
dem Vertragspartner, also ab dem XXX) nur nicht-
exklusiv zusteht. Die Degeto bleibt in diesem Fall
zur Nutzung und Weiterilibertragung des nicht-
exklusiven Wiederverfilmungsrechts berechtigt.

Sollte bis zum Ablauf der vorgenannten Exklusi-
vitatsfrist von 10 Jahren eine abweichende Ver-
einbarung auf Grundlage gemeinsamer Vergi-
tungsregeln (§ 36 UrhG) oder eines Tarifvertrags
getroffen worden sein, an dem die Degeto als
Vertragspartei beteiligt ist oder den die Degeto
fur auf sich anwendbar erklart hat, geht diese vor.

Im Ubrigen gilt§12;

c) das Titelrecht,

d.h. das Recht, den Titel des Werkes auch zur Be-
zeichnung der Produktion zu verwenden, ohne je-
doch hierzu verpflichtet zu sein. Sémtliche Rechte
an dem Titel liegen ausschlieBlich bei der Dege-
to; der Vertragspartner verpflichtet sich, etwaige
eigene Titelrechte im Verhaltnis zur Degeto nicht
geltend zu machen, insbesondere nicht nach Be-
endigung der Zusammenarbeit;

d) das Weiterentwicklungsrecht,

d.h. die Befugnis, die in dem Werk enthaltenen
Charaktere, Handlungselemente und Szenen
sowie sonstige Ideen und Gestaltungselemente
des Werkes uneingeschrankt fir die Herstellung
dieser Produktion oder anderer Produktionen
zu verwenden, und zwar auch dann, wenn diese
ohne Mitwirkung des Autors des Werkes erstellt
werden.

2. Die Degeto erwirbt dariber hinaus sédmtliche aus-
schlieBlichen, zeitlich, rdumlich und inhaltlich un-
begrenzten Nutzungsrechte an dem Werk und der
hieraus entstehenden Produktion (beide gemeinsam
nachfolgend als ,Produktion” bezeichnet) zum Zeit-
punkt ihrer Entstehung und ihrer Ubertragung auf
den Vertragspartner, wie insbesondere

a) das Senderecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
beliebig oft durch Ton- und Fernsehrundfunk (ein-
schlieBlich High Definition TV), Hérfunk, Draht-
funk, Hertzsche Wellen, Laser, Mikrowellen oder
andere technische Einrichtungen, gleichgiiltig ob
digital oder analog, ganz oder in Teilen in allen
Sprachfassungen der Offentlichkeit zugénglich zu
machen. Dies gilt fiir alle méglichen Sendeverfah-
ren und -wege (z.B. terrestrische Sender, Kabel-
fernsehen, Kabelweitersendung, Satellitenfern-
sehen Uber Satelliten aller Art unter Einschluss
von Direktsatelliten, Multiplexing, Gber dhnliche
technische Vorrichtungen: wie Telefonnetz, ISDN,
UMTS, DSL, Richtfunk, Lichtleiter, Stromkabel,
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sonstige schmal- oder breitbandige Ubertra-
gungswege), sowie im Wege des Live Streaming
tber IPTV (d.h. in geschlossenen Netzwerkstruk-
turen), im Wege des Live Streamings lber das
offene Internet (weltweit) sowie deren Kombi-
nation und unabh&ngig vom Empfangsendgerat
(wie z.B. Fernseh-, PC- oder sonstige Gerate ein-
schlieBlich Tablet-PC wie z.B. ipad; Mobilfunkge-
rate und Smartphones, Personal Digital Assistant
PDA, Multimedia Home Platform MHP, Spielekon-
solen, WAP-, GPRS-Handy), unabhéngig von der
Art des Sendeunternehmens, von dessen Rechts-
form (privatrechtlich oder &ffentlich-rechtlich),
von der Finanzierungsweise und der Gestaltung
des Rechtsverhéltnisses zwischen dem Sender
und dem Empfanger (Free-TV, Pay-TV, pay-per-
view, pay-per-channel, near-video-on-demand,
Multichannel, interaktives Fernsehen, Web TV,
etc.) und ob die Ausstrahlung und/oder der Emp-
fang verschlisselt oder unverschliisselt erfolgen.
Eingeschlossen ist auch das Recht auf 6ffentliches
Senden und/oder Zuganglichmachen mit oder
ohne Zwischenspeicherung iiber das Internet
(Pufferung), simultan oder mit Verzégerung, an
einen beschréankten oder unbeschrankten Nut-
zerkreis, insbesondere das (Live-) Streaming mit
oder ohne Herunterladen. Eingeschlossen ist das
Recht auf &ffentliche Wiedergabe von Sendun-
gen, also das Recht, die Produktion ganz oder
teilweise offentlich wahrnehmbar zu machen
(z.B. Uber Fernseher in Hotels, Flughafen, Schu-
len). Umfasst ist auch das Senden mittels bzw. in
Verbindung mit Videotextsignalen zur Videotext-
untertitelung oder dhnlichen Diensten;

das Recht zur Auswertung in interaktiven Formen
(Abruf- und Onlinerecht),

d.h. das Recht zur &ffentlichen und/oder nicht-
offentlichen Zugénglichmachung der Produktion
ganz oder teilweise fiir jeweils individuellen Ab-
ruf und/oder gesammelten Abruf durch die Nut-
zer von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl bzw. zeit-
und/oder ortsgebunden mittels Fernsehgerat,
Computer oder sonstigen Endgeréten (wie z.B.
Mobilfunkgeraten, Smartphones, Tablet-PC wie
z.B. ipad, Personal Digital Assistant PDA, Multi-
media Home Platform MHP Spielekonsolen oder
einer Kombination solcher Ger&te) mit oder ohne
Herunterladen, einschlieBlich des Rechts der Zur-
verfugungstellung Uber analoge, digitale oder
anderweitige Speicher- bzw. Datenlibertragungs-
technik, mit oder ohne (Zwischen-) Speicherung
(auch Uber das Internet), unabhéngig ob drahtlos
(z.B. terrestrische Funkanlagen, Satellitenverbin-
dungen unter Einschluss von Direktsatelliten)
und/oder drahtgebunden (z.B. Telefonleitung,
DSL, Lichtleiter, Stromkabel) und/oder tiber sons-
tige Ubertragungswege sowie deren Kombina-
tion, auch im Multiplexing-Verfahren, sowie un-
abhangig von der Art des Anbieters, von dessen
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c)

Rechtsform (privatrechtlich oder &ffentlich-recht-
lich), von der Finanzierungsweise und der Ge-
staltung des Rechtsverhéltnisses zwischen dem
Anbieter und dem Nutzer (z.B. <near> television-
on-demand, near-video-on-demand, Video-on-
Demand (,VoD"), Web TV, Internet einschlieBlich
World Wide Web, Online-Dienste, Intranet, Ext-
ranet, Abo-Dienste, Push-Dienste, Pull-Dienste,
lineare und interaktive Telefon- und Telefaxdiens-
te <z.B. SMS-, EMS-, MMS-, Dienste> etc.). Ein-
geschlossen ist das Recht zur Bearbeitung und
Umgestaltung und sonstigen Verdnderung der
Produktion und ihrer Bestandteile (auch durch
Verbindung mit anderen Werken) durch den Nut-
zer, einschlieBlich des Rechts der Zurverfigung-
stellung oder sonstigen Wahrnehmbarmachung
solcher interaktiv gestalteten Fassungen der Pro-
duktion sowie einschlieBlich des Rechts zur Her-
stellung, Vervielfdltigung und Verbreitung von
Bild-, Ton-, Datentrégern, auf denen die Produkti-
on als Ganze, in Teilen oder in solchermafBen be-
arbeiteter Form derart gespeichert ist, dass eine
Wiedergabe nur durch Ubermittlung zusatzlicher
Dateninformation (zur Entschlisselung) ermdg-
licht wird.

Die VoD-Rechte umfassen derzeit insbesonde-
re die folgenden in Anlage 1 naher definierten
Dienstformen: Free Video-on-Demand (,FVoD"),
Advertised Video-on-Demand (,AVoD"),
Subscription Video-on-Demand (,SVoD"), Tran-
sactional Video-on-Demand (,TVoD"), Electro-
nic-Sell-Through (,EST"), d.h. Download-To-Own
(,DTO") und Download-To-Burn (,DTB").

Eingeschlossen ist das Recht zur Nutzung auf So-
cial Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram
0.4.);

das Recht der Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Da-
tentrager (insbesondere Videogrammrecht),

d.h. das Recht zur gewerblichen oder nicht-
gewerblichen Vervielféltigung und/oder Ver-
breitung (Verkauf, Vermietung, Leihe etc.), ganz
oder in Teilen, zum Zwecke der 6ffentlichen und
nicht-6ffentlichen Wiedergabe. Dieses Recht
umfasst insbesondere sdmtliche audio-visuellen
Systeme und Speichermedien wie Schmalfilm,
Videokassetten, Videobander, Videoplatten aller
Art, Disketten, Chips, Video-CD, CD-I, CD-I-Music,
CD-DA, Foto-CD, EBG, EBXA, CD-ROM, MMCD,
CD-Recordable, HD-CD, MO-CD, MOD, Mini-
disc, DVD, DVD audio, DVD-ROM, HD-DVD, DAT,
Blu-ray sowie jede andere technische Art oder
Kombination der Bild-, Ton-, Datentrdger oder
Wiedergabe, verschliisselt oder unverschlisselt,
unabhangig von ihrer technischen Ausgestaltung
(analog oder digital etc.) und der Art der Nutzung
(z.B. linear, interaktiv, auf Abruf etc.). Eingeschlos-
sen ist auch das Recht, die Produktion ganz oder

9)

teilweise durch technische Verfahren/Vorrichtun-
gen jedweder Art jederzeit einem begrenzten
Empfangerkreis zuganglich zu machen (z.B. Kran-
kenhauser, Hotels, Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge
etc.), sogenanntes ,closed-circuit-Recht”;

das Kino- und Vorfiihrungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
durch technische Einrichtungen aller Art, auch in
Verbindung mit anderen Werken, éffentlich wahr-
nehmbar zu machen, unabhéngig von der Art des
Vorfiihrungssystems, der verwandten Bild-, Ton-,
Datentrager und der Art und Weise der Zuliefe-
rung der vorzufiihrenden Signale (analog, digital,
Uber video-System etc.) sowie des Formats (70,
35, 16, 8 Millimeter-Film, Super-8-Film, etc.); um-
fasst ist die gewerbliche und nicht-gewerbliche
Filmvorfiihrung;

das Vervielfaltigungs- und Verbreitungsrecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
im Rahmen der vertraglich eingerdumten Rechte
beliebig in jeglicher Form, beliebig haufig und
auch auf anderen als den urspriinglich verwen-
deten Bild-, Ton-, Datentragern zu vervielfaltigen
und zu verbreiten, einschlieBlich des Rechts, ihn
in jeder Form zu archivieren, insbesondere digita-
lisiert zu erfassen, in Datenbanken, Datennetzen
und jeglichen Speichermedien aufzunehmen und
einzustellen, auch versehen mit einer Recherche-
Software und ihn Dritten in kérperlicher oder un-
kérperlicher Form, im Original oder als Vervielfal-
tigungsstiick, bereitzustellen;

das Recht zur Nutzung fir Prif-, Lehr- und For-
schungszwecke sowie auf Messen,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilwei-
se im Rahmen von Pilotprojekten, Testnutzungen
und zu wissenschaftlichen Zwecken sowie auf
Messen, Verkaufsausstellungen, Festivals, Wett-
bewerben und ahnlichen Veranstaltungen durch
technische Einrichtungen, unabhéngig von ihrer
Ausgestaltung und der technischen Art der Bild-,
Ton-, Datentrager &ffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen, zu senden oder vorzufihren;

das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht,

d.h.das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
unter Wahrung der gesetzlichen Urheberperson-
lichkeitsrechte fiir die vertragsgemafB3en Zwecke
zu kirzen, zu teilen, zu unterbrechen, umzuge-
stalten, neu zu vertonen, die Laufzeit zur Wahrung
von Programmgrundsatzen und der allgemeinen
Kontinuitatsstandards anzupassen, mit anderen
Werken (auch im Rahmen einer Bildschirmauftei-
lung mit zeitgleicher Ausstrahlung von Werbung,
Programmankiindigung oder sonstigen Grafiken)
zu verbinden sowie Texte, Informationen und
Verweise auf Kommunikationsmdglichkeiten des
Nutzers (wie Telefonnummern, www-Adressen,
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Links, etc.), interaktive Elemente, etc. einzufiigen,
den Titel neu festzusetzen und zu &ndern, die Pro-
duktion ganz oder teilweise in alle Sprachen zu
Ubersetzen und neu- oder nachzusynchronisie-
ren, zu untertiteln, voice over-Fassungen herzu-
stellen oder die Produktion ganz oder teilweise in
sonstiger Weise zu bearbeiten und die bearbeite-
te Fassung gemaB der vertraglich eingerdumten
Nutzungsrechte Zu verwerten;

das Recht zur Werbung und Ausschnittverwer-
tung,

d.h. das Recht, Ausschnitte (auch aus der Origi-
nalmusik und/oder dem Originalton) aus der Pro-
duktion herzustellen und diese auch im Zusam-
menhang mit anderen Produktionen oder sonsti-
gen Werken sowie zum Zwecke der Werbung in
allen Medien auszuwerten, wobei unter Werbung
auch die Senderwerbung und die Werbung fiir
und in allen Auswertungsformen (z.B. H6r- und
Fernsehrundfunk, Druckschriften, Kino, Video-
gramme, Internet-Angebote einschlieBlich so-
genannter Apps sowie Social Media Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram o0.3.)) zu verstehen ist.

Eingeschlossen sind auch alle begleitenden Nut-
zungen der Ubertragenen Nutzungsarten der
Produktion, ganz oder in Teilen, insbesondere
im Internet einschlieBlich World Wide Web (wie
Banner-Werbung, Pop-up-Windows, Framing,
Datenerhebung bei Nutzern, Hyperlinks, Meta-
Tags etc.) sowie die Nutzung fiir E-Commerce-
Anwendungen sowie das Recht beispielsweise
eine programmbegleitende Web-Site und/oder
eine sendeplatzbegleitende Facebook- und/oder
Instagram-Seite zu realisieren;

das Titelrecht,

d.h. das Recht, den endgiiltigen Titel des Werkes
auch zur Bezeichnung der Produktion zu verwen-
den und den Titel der Produktion in gleichem
Umfang wie die Produktion selbst zu nutzen, ein-
schlieBlich des Rechts, den Titel auch nach seiner
Veréffentlichung zu verdndern oder ihn zu erset-
zen. Samtliche Rechte an dem Titel liegen aus-
schlieBlich bei der Degeto; der Vertragspartner
verpflichtet sich, etwaige eigene Titelrechte voll-
umfanglich an die Degeto zu Gbertragen;

das Merchandisingrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise in Verbindung mit der Herstellung und
dem Vertrieb von Waren aller Art oder der Ver-
marktung von Dienstleistungen aller Art, auch
interaktiver und/oder multimedialer Produkte
(wie Computerspiele) oder der Vermarktung von
Dienstleistungen aller Art unter Verwendung von
Vorkommnissen, Namen, Titeln, Figuren, Abbil-
dungen oder sonst in einer Beziehung zu der Pro-
duktion stehenden Zusammenh&ngen auszuwer-
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m)

ten. Eingeschlossen ist das Recht, unter Verwen-
dung derartiger Elemente und bearbeiteter oder
unbearbeiteter Ausschnitte aus dem Werk oder
der Produktion fiir Waren oder Dienstleistungen
jeder Art zu werben; die unter diesem Absatz ge-
nannten Rechte dirfen nur unter der Mal3gabe
einer ausdriicklichen Zustimmung von Darstel-
lern ausgewertet werden, wobei die Auswertung
sonstiger Rechte wie insbesondere die Rechte
zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Datentrdger
(§ 3 Zziffer 2 c)), zur Werbung und Ausschnitt-
verwertung (§ 3 Ziffer 2 h)), das Tontragerrecht
(§ 3 Ziffer 2 k)), sowie das Druck- und Druckne-
benrecht (§ 3 Ziffer 2 1)) von dieser Einschrankung
unberihrt bleiben;

das Tontrégerrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung, Vervielféltigung
und Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Leihe
etc.) von Schallplatten, Bandkassetten, CDs oder
sonstigen analogen oder digitalen Tontrégern,
insbesondere solcher nach lit. ¢), und unter Ein-
schluss aller Konfigurationen (wie Album, EP,
Single, Maxi-Single etc.), die unter vollstandiger
oder teilweiser Verwendung der Produktion oder
als Nacherzdhlung, Neugestaltung oder unter
sonstiger Bearbeitung der Inhalte der Produktion
gestaltet werden sowie das Recht zur Herstellung
von Horspielfassungen, Musikvideos und sonsti-
gen Bearbeitungen. Umfasst ist das Recht, diese
Tontrager im gleichen Umfang zu nutzen wie die
Produktion selbst, insbesondere sie durch Funk
zu senden oder offentlich vorzufiihren oder zu-
ganglich zu machen;

das Druck- und Drucknebenrecht,

d.h. das Recht, durch Wiedergabe oder Nacher-
zdhlung des Inhalts, auch in bearbeiteter oder
neugestalteter Form, bebilderte oder nicht-bebil-
derte Biicher, Hefte, Comicstreifen und sonstige
Druckwerke sowie sonstige (auch analoge und
digitale) Bild-, Ton-, Datentrager (einschlieBlich
Audio- und Videotextinhalte), die auf der Produk-
tion oder deren Herstellung basieren oder durch
photographische, gemalte oder gezeichnete Ab-
bildungen oder dhnliches abgeleitet sind, herzu-
stellen, zu vervielféltigen, zu verbreiten und zu-
ganglich zu machen, einschlieBlich der Nutzung
in Werbeschriften im Zusammenhang mit der
Auswertung der Produktion;

Vergutungsanspriiche,

d.h. der Vertragspartner beabsichtigt, die Ver-
glitungsanspriiche aus §§54 Abs. 1, 20 b), 27
Abs. 2, 45 a), 60 h) Abs. 1 sowie 49 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 94 UrhG zur Wahrnehmung in der
Verwertungsgesellschaft der Film und Fernseh-
produzenten mbH (VFF) einzubringen. Die Dege-
to wird auf dieser Basis die Meldungen iber die
Nutzung dieser Produktion an die VFF abgeben.
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Sollte der Vertragspartner diese Vergiitungsan-
spriiche nicht wahrnehmen oder in eine andere
Verwertungsgesellschaft einbringen wollen, wird
er dies der Degeto vor Einbringung der Ansprii-
che mitteilen;

n) das Recht zur Herstellung eines Making-Of,
d.h. das Recht, zu der Produktion ein Making-Of
herzustellen oder herstellen zu lassen und dieses
in allen, insbesondere in den in Ziffer 1 bis 3 ge-
nannten Verwertungsarten und -formen zu ver-
wenden;

o) das Markenrecht,

d.h. die exklusive Berechtigung, die Wort- und
Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion) im Mar-
kenregister eintragen zu lassen. Das exklusive,
zeitlich und rdumlich unbeschrinkte Recht an der
Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion)
im urheberrechtlichen und im markenrechtlichen
Sinn steht der Degeto zu. Die Degeto behalt sich
vor, diese auf ihren Namen bzw. auf den Namen
der ARD im Markenregister eintragen zu lassen.
Die Vertragsparteien sind sich dartiber einig, dass
die Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produk-
tion) vor Missbrauch oder Eingriffen durch Dritte
zu schutzen ist;

p) das Auffiihrungsrecht,
d.h. das Recht zur Herstellung und Auswertung
einer Blihnenfassung des Werkes und/oder der
hieraus entstehenden Produktion - ganz oder teil-
weise.

Variante: Es besteht Einvernehmen, dass das
Recht zur Herstellung und Auswertung einer
Bithnenfassung des Werkes und/oder der hie-
raus entstehenden Produktion -ganz oder teil-
weise - nicht eingerdumt ist. Der Vertragspartner
verpflichtet sich jedoch, in seinen Vertrégen, ins-
besondere mit den Drehbuchautoren und Kom-
ponisten, ein Erstanbietungsrecht zu Gunsten der
ARD Degeto zu vereinbaren.

Die Rechtelibertragung bezieht sich auf alle Arten
und Formen der Verwertung im Sinne von Ziffern 1
und 2, einzeln oder in beliebiger Kombination, so-
wie auf alle bekannten oder noch unbekannten Nut-
zungsarten.

Die Degeto ist berechtigt, die ihr Gibertragenen Aus-
wertungsrechte gemaB §3 ganz oder teilweise auf
Dritte zu Ubertragen, mit oder ohne das Recht zur
Weiteriibertragung, und diesen Nutzungsrechte ein-
zuraumen.

Die Degeto ist zu einer Nutzung der ihr nach diesem
Vertrag Ubertragenen Rechte nicht verpflichtet. Der
Vertragspartner verpflichtet sich, im Rahmen seines
Vertrages mit dem Autor zu vereinbaren, dass das

Ruckrufrecht wegen Nichtauslibung fiir die gesetzlich
langst mégliche Dauer nach §41 in Verbindung mit
§ 90 Abs. 1 Satz 3 UrhG ausgeschlossen wird.

§4 - Vergiitung

Als Entgelt fur alle vom Vertragspartner nach diesem
Vertrag einzurdumenden Rechte (Einrdumung von
Rechten nach Urheberrechtsgesetz) einschlieBlich et-
waiger Nebenleistungen zahlt die Degeto eine Pau-
schalvergiitung in Héhe von

EUR XXX netto
(in Worten: Euro XXX netto)

zuzliglich Umsatzsteuer in der gesetzlich festgeleg-
ten Hohe

Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Die in Ziffer 1 genannte Verglitung wird wie folgt zur
Zahlung fallig:

1/6 nach Vertragsabschluss, diese Rate wird mit den
gemaB Treatmententwicklungsvertrag vom XXX be-
reits geleisteten Zahlungen entsprechend verrech-
net;

1/6 nach Ablieferung der 1. Drehbuchfassung

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspar-
teien, dass bei der Degeto nach Ablieferung der 1.
Drehbuchfassung und Zahlung der entsprechenden
Rate sémtliche Rechte am Rohdrehbuch in seiner je-
weiligen Fassung verbleiben, unabhéngig davon, ob
das endgiltige Drehbuch abgenommen wird und die
Produktion zwischen den Parteien realisiert wird.

1/6 nach Abnahme des endgiiltigen Drehbuchs

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspar-
teien, dass bei der Degeto nach Abnahme des end-
gtliltigen Drehbuchs und Zahlung der entsprechen-
den Rate sdmtliche Rechte am Drehbuch verbleiben,
unabhangig davon, ob die Produktion zwischen den
Parteien realisiert wird.

1/2 nach Beginn der Dreharbeiten im Falle der Reali-
sierung auf der Grundlage des vertragsgegenstand-
lichen Werks

Die von der Degeto zu leistenden Zahlungen sind
ausschlieBlich und unmittelbar fir die Herstellung
des in § 1 genannten Werks zu verwenden.

Uber die falligen Betrage iibersendet der Vertrags-
partner an die Degeto jeweils eine auf die Degeto
ausgestellte Rechnung in zweifacher Ausfertigung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen muss, mit Angabe der Bankverbindung
und Kennzeichnung als Anzahlungsrechnung bzw.
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Schlussrechnung. Die Bezahlung erfolgt nach Fallig-
keit und Rechnungseingang innerhalb von vier Wo-
chen. Die Zahlung kann verweigert werden, solange
vom Vertragspartner keine oder keine ordnungsge-
maBe Rechnung vorgelegt worden ist.

Die USt-IdNr. der Degeto Film GmbH lautet
DE 114 105 209

Die USt-IdNr. des Vertragspartners lautet
XXX

Sollte sich der Umsatzsteuerstatus oder die USt-IdNr.
im Laufe der Vertragsbeziehungen &ndern, werden
sich der Vertragspartner und die Degeto diesbeziig-
lich unverziglich schriftlich informieren.

Anspriiche des Vertragspartners gegen die Degeto
aus diesem Vertrag diirfen weder ganz noch teilweise
ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Degeto
abgetreten und/oder verpfandet werden.

Mit der Pauschalvergitung geméaB Ziffer 1 sind je-
weils auch alle Abgeltungen wie Wiederholungsho-
norare, Erlésbeteiligungen und dergleichen abgegol-
ten. § 14 dieses Vertrages bleibt unberiihrt. Im Falle
der Nichtrealisierung des Projekts und dem Verbleib
der Rechte bei der Degeto werden Kiinstlersozialab-
gaben sowie Arbeitgeberbeitrdge zur Pensionskasse
von der Degeto auf Nachweis erstattet.

§5 — Realisierung des Projektes

Die Degeto ist nicht verpflichtet die Produktion zu
realisieren. Die Realisierung der Produktion liegt im
alleinigen Ermessen der Degeto.

Sofern eine Realisierung der Produktion auf der
Grundlage des vertragsgegenstandlichen Werks als
vollfinanzierte oder teilfinanzierte Auftragsprodukti-
on gemaB den ,Eckpunkten fiir ausgewogene Ver-
tragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte bei Produktionen fiir die Genres Fikti-
on, Unterhaltung und Dokumentation in der Fassung
vom 22.12.2015, zuletzt geandert in Eckpunkt 8 und
Anlagen 5 a/b (ARD-Leistungsmodell) mit Wirkung
zum 01.01.2019, zuvor gedndert zum 01.04.2018
in Eckpunkt 3 mit Anlagen 8 a/b (Erlsbeteiligung)
sowie zum 01.09.2018 in Anlage 1 (Ergédnzung zum
Umsetzungsleitfaden zum ARD-Schichtenmodell)”
(,Eckpunktepapier”) von der Degeto beabsichtigt
wird (vorbehaltlich der erfolgten Abnahme des Dreh-
buchs, der erfolgten Verstdndigung und positiven Ei-
nigung Uber die Konditionen der Projektrealisierung
sowie der erfolgten Gremienzustimmung) und soweit
der Stoff vom Vertragspartner entwickelt und an die
Degeto herangetragen wurde, wird der Vertragspart-
ner mit der Realisierung beauftragt (,Produzenten-
bindung”).
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Im Ubrigen besteht kein Anspruch des Vertragspart-
ners gegen die Degeto oder gegen die ARD auf ge-
meinsame Realisierung der Produktion. Fir den Fall
einer Entscheidung fiir eine Projektrealisierung geht
die Degeto jedoch davon aus, dass sie den Vertrags-
partner mit der Realisierung des Projekts beauftragen
wird, vorbehaltlich der Abnahme des Drehbuchs so-
wie einer Einigung zwischen den Vertragsparteien
Uber die Konditionen der Projektrealisierung.

Sollte das Drehbuch nicht abgenommen werden,
sollte eine Einigung zwischen den Parteien tGber die
Konditionen der Projektrealisierung nicht erreicht
werden oder sollte die Degeto aus sonstigen Grin-
den von der Realisierung der Produktion auf Basis
des Werks Abstand nehmen, ist der Vertragspartner
berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Rechte zu-
riick zu erwerben. Die Konditionen des Riickerwerbs
werden im Einzelfall verhandelt.

Die Beauftragung des Vertragspartners zur Reali-
sierung der Produktion bedarf der Schriftform. Eine
Abbedingung dieser Schriftformklausel bedarf eben-
falls der Schriftform.

Die Erstattung von nachweislich notwendigen und
wirtschaftlich gebotenen Aufwendungen, die der
Vertragspartner nach vorheriger Abstimmung mit
der Degeto vor Abschluss eines solchen schriftlichen
Vertrages im Vertrauen auf eine Realisierung der Pro-
duktion tatigt, bedarf der gesonderten schriftlichen
Vereinbarung mit der Degeto. Eine Haftung der De-
geto, insbesondere fiir Vertrauensschaden, ist aus-
geschlossen, soweit das Verhalten der Degeto oder
ihres Erfullungsgehilfen nicht einen Versto3 gegen
§§134, 138 BGB begriindet hat oder der Schaden
auf einer Verletzung von Leben, Kérper und Gesund-
heit oder einem vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Verhalten der Degeto oder ihres Erfiillungsgehilfen
beruht.

Wird der Vertragspartner ganz oder teilweise mit der
Realisierung der Produktion beauftragt, so wird die
nach §4 dieses Vertrages von der Degeto zu leisten-
de Vergiitung in voller Héhe auf die Gesamtkosten
der Produktion angerechnet.

Der Vertragspartner ist zur Riickzahlung der nach die-
sem Vertrag zu leistenden Vergiitung nicht verpflich-
tet, wenn die Degeto einen Dritten mit der Realisie-
rung des Projekts beauftragt oder von der Realisie-
rung Abstand nimmt.

§6 — Rechtegarantie

Der Vertragspartner versichert, dass ihm die durch
seine Mitwirkung nach diesem Vertrag entstehenden
sowie alle sonstigen Urheber- und Leistungsschutz-
rechte, deren die Degeto zu einer Verwendung des
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Werkes nach diesem Vertrag bedarf, allein zustehen
oder er diese, insbesondere soweit es sich um Rechte
des Autors handelt, erworben hat bzw. ihm eine ex-
klusive Option hierauf eingerdumt wurde, welche er
bei Bedarf austiben wird, und dass er befugt ist, tGber
diese Rechte zu Gunsten der Degeto allein zu verfu-
gen. Ebenso versichert er, dass das Werk als Ganzes
oder in Teilen nicht bereits bestehenden Werken ent-
nommen ist, und dass darliber hinaus das Werk origi-
nal geschaffen wurde. Der Vertragspartner versichert,
die in diesem Vertrag mit der Degeto vereinbarten
Honorare vollumfanglich an den Autor auszuzahlen.

Der Vertragspartner gewahrleistet ferner, dass das
vertragsgegenstandliche Werk einschlieBlich des Ti-
tels keine Anspielungen auf Personen oder Ereignis-
se enthalt, die der Degeto nicht schriftlich mitgeteilt
wurden und auch sonstige Rechte Dritter nicht ver-
letzt werden.

Dem Vertragspartner ist bekannt, dass fir die ARD
Degeto das Gebot der Trennung von Werbung und
Programm gilt. Die ,ARD-Richtlinien Giber Werbung,
Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe” in
der Fassung vom 12.03.2010 (siehe Anlage 2) sind
bei der Erstellung des Werks zu beachten und einzu-
halten.

Der Vertragspartner beachtet bei der Herstellung
der Produktion die allgemeinen Regelungen des Ju-
gendschutzes, insbesondere die in Ausfiihrung der
§§8 und 9 Abs. 1 JMStV von der ARD erlassene Richt-
linie vom 22.06.1988 in der Fassung vom 03.04.2017
(siehe Anlage 3).

Die Produktion hat fir eine Ausstrahlung im Haupt-
abend (vor 22 Uhr) geeignet zu sein (entsprechend
einer FSK 12 Einsch&tzung).

Der Vertragspartner wird der Degeto die Autorenver-
trdge vorlegen.

Durch die Vorlage dieser Vertrage bleibt die Haftung
des Vertragspartners fur den Bestand der tGbertrage-
nen und zu gewahrleistenden Rechte (insbesondere
im Rahmen von §§ 3, 6 und 7) unberihrt. Eine Pru-
fungspflicht oder eine Mithaftung der Degeto wird
nicht begriindet.

Der Vertragspartner garantiert, dass es sich bei dem
in §1 genannten Autor um den alleinigen Urheber
des diesem Vertrag zu Grunde liegenden Drehbuchs
handelt. Bei Verwendung eines Pseudonyms ist der
Degeto der Echtname des Autors einschlieBlich Mel-
deanschrift unverziiglich schriftlich bekannt zu ge-
ben.

Der Vertragspartner versichert, dass beziglich der
vertraglich eingerdumten Nutzungsrechte keine fort-
wirkende Vereinbarung besteht, der zufolge Rechte

und Befugnisse nach diesem Vertrag erléschen oder
an einen Dritten fallen, falls Gber das Vermdgen des
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt
oder erdffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlun-
gen einstellt oder in Verzug gerét oder sonst aufls-
sende Bedingungen fir den eigenen Rechteerwerb
oder den der Degeto erfiillt werden.

10. Der Vertragspartner versichert, dass er alle der De-
geto gemalB dieses Vertrages zur Verfligung zu stel-
lenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung
geltender Datenschutzbestimmungen erhoben bzw.
verarbeitet hat und er zur Ubermittlung an die Dege-
to zur Erfillung aller im Zusammenhang mit diesem
Vertrag stehenden Zwecke berechtigt ist.

§7 — Freistellung

Sollte sich herausstellen, dass dem Vertragspartner nicht
alle der der Degeto iibertragenen Rechte zustehen, dass
er nicht alle Rechte auf die Degeto libertragen hat, deren
diese nach diesem Vertrag bedurfte oder dass Dritte gel-
tend machen, Rechte an dem Werk zu haben, stellt der
Vertragspartner die Degeto sowie alle Personen, Gesell-
schaften oder Anstalten, die Rechte von der Degeto her-
leiten, von allen Anspriichen frei, die aus diesem Grunde
von Dritten gegen die Degeto erhoben werden sollten.
Darin sind auch die angemessenen Kosten einer Rechts-
verteidigung inbegriffen.

Dariiber hinausgehende Schadensersatzanspriiche blei-
ben hiervon unberiihrt.

§8 — Allgemeine Bedingungen

1. Durch die in diesem Vertrag getroffenen Vereinba-
rungen wird kein Gesellschaftsverhéltnis zwischen
der Degeto und dem Vertragspartner oder Dritten,
soweit solche sich in irgendeiner Form an der Herstel-
lung des Werkes beteiligen, begriindet.

2. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam sein, so werden dadurch die lbrigen Be-
stimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht
beriihrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung
muss fir diesen Fall mit anfanglicher Wirkung ei-
ne solche treten, die dem beabsichtigten Sinn und
Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach
durchfihrbar ist.

3. Anderungen, Erganzungen und Aufhebungen dieses
Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Gleiche gilt fir Anderungen, Ergénzun-
gen und Aufhebungen dieser Schriftformklausel. Zur
Wahrung der Schriftform gentligt Briefwechsel. E-Mail
ist nicht ausreichend. Miindliche Nebenabreden sind
nicht getroffen.
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4. Fir alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechts-
beziehungen zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto bzw. den Personen, Gesellschaften oder An-
stalten, die Rechte von der Degeto herleiten, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5. Erfillungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand ist
Frankfurt am Main.

Besondere Vereinbarungen

§9 - Produzentennennung

Die Degeto ist berechtigt, den Namen bzw. die Firmie-
rung des Vertragspartners in eine Produzentenliste aufzu-
nehmen, die Bestandteil eines zu veréffentlichenden Pro-
duzentenberichts wird. Auf ausdriicklichen schriftlichen
Wunsch des Vertragspartners unterbleibt dessen Nen-
nung in diesem Bericht.

§10 - Etatrealismus

Das vertragsgegenstandliche Drehbuch soll fiir den Sen-
deplatz am Donnerstag / Freitag / Samstag / an Feierta-
gen, 20:15 Uhr entwickelt werden.

Dem Vertragspartner ist der durchschnittliche Sendeplat-
zetat bekannt (dieser kann aktuell auch tUber die ARD-
Internetseite http://www.daserste.de/specials/ueber-uns/
ueber-uns-sendeplatzprofile102.html eingesehen wer-
den).

Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Stoffentwick-
lung dahingehend zu betreiben, dass eine Realisation des
Stoffes innerhalb des durchschnittlichen Sendeplatzetats
moglich ist.

§11 — Eckpunktepapier

Im Ubrigen gelten die ,Eckpunkte fiir ausgewogene
Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte bei Produktionen fiir die Genres Fiktion,
Unterhaltung und Dokumentation in der Fassung vom
22.12.2015, zuletzt gedndert in Eckpunkt 8 und Anlagen 5
a/b (ARD-Leistungsmodell) mit Wirkung zum 01.01.2019,
zuvor geandert zum 01.04.2017 in Eckpunkt 3 und An-
lagen 8 a/b (Erlésbeteiligung) sowie zum 01.09.2018 in
Anlage 1 (Ergédnzung zum Umsetzungsleitfaden zum ARD-
Schichtenmodell)”.

§12 - first offer - last refusal
1. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem

Autor zugunsten der Degeto Folgendes vereinbaren:

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

a) der Autor wird der Degeto vor einer beabsichtig-
ten Einrdumung des Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten erstrangig und exklusiv ein erstes
Angebot auf Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts unterbreiten;

b) sofern sich der Autor und die Degeto nicht inner-
halb einer exklusiven Verhandlungsfrist von acht
Wochen ab Verhandlungsbeginn iliber die Kon-
ditionen der Verldangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts einigen kénnen, ist der
Autor berechtigt, mit Dritten Gber das nicht-exklu-
sive Recht zur Wiederverfilmung zu verhandeln;

c) vor Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten
ist der Autor verpflichtet, die Degeto Uber die
Einzelheiten des Angebots des Dritten zu infor-
mieren und das darin enthaltene Recht zur Wie-
derverfilmung der Degeto zu den Bedingungen
anzubieten, zu denen der Autor die Einrdumung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten beabsichtigt. Die Degeto hat so-
dann das Recht, dieses Angebot innerhalb von
maximal 20 Tagen zu akzeptieren.

2. Es besteht keine Haftung des Vertragspartners ge-
geniber der Degeto, wenn der Autor gegen die in
Ziffer 1 a) bis c) genannten Verpflichtungen verst5t,
sofern der Vertragspartner diese seinem Vertrag mit
dem Autor zugrunde gelegt hat.

§13 - Datenschutzhinweis

Informationen Uber die Verarbeitung der im Rahmen der
vertraglichen Beziehung erlangten personen-bezogenen
Daten durch die Degeto und liber die entsprechenden
Rechte aus dem Datenschutzrecht sind dem Vertrag in An-
lage 4 beigefligt. Die Datenschutzweise sind auch im ARD
Degeto-Produzentenportal einzusehen (www.degeto.de/
produzentenbereich - Passwort: Degeto).

§14 - Anwendbarkeit kiinftiger GVR
(Offnungsklausel)

1. Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im
Gesprach mit diversen Verbanden iiber gemeinsame
Vergutungsregelungen gemaB §36 UrhG (nachfol-
gend als ,GVR" bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine ndher zu bestimmende Re-
gelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Verglitung fir
Leistung gegeniiber Produzent) abgegolten ist, und
einen dariiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergi-
tungen (Nachverglitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fiir die vertragsgegen-
standliche Produktion vereinbart, dass die Nachver-
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gltungsregelungen einer GVR, an denen die Degeto Anlagenverzeichnis
beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwend-
bar erklart hat, auch auf bereits geschlossene Vertra- Anlage 1 — Erlduterung der Dienstformen EST, TVoD,
ge Anwendung finden, soweit dies in der personlich, SVoD, AVoD, FVoD
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.
Anlage 2 — ARD-Richtlinien tber Werbung, Sponsoring,

2. Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem Gewinnspiele und Produktionshilfe vom 12.
Regisseur/der Regisseurin/dem Drehbuchautor/der Marz 2010
Drehbuchautorin die vorgenannte Regelung entspre-
chend zu Grunde legen (gemaB Musteranlage 5). Anlage 3 — ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugend-
schutzes vom 22. Juni 1988 in der Fassung
Frankfurt am Main, XXX vom 03. April 2017
Degeto Film GmbH Anlage 4 — Datenschutzhinweise der Dsegeto Film GmbH
Christine Strobl fur Vertragspartner (gliltig ab 25. Mai 2018,
Gerhard Schneider mit Stand vom 15. November 2018)
Ort, Datum Anlage 5 — Anwendung kiinftiger GVR (Offnungsklausel)
- Musteranlage fiir Vertrag zwischen Vertrags-
XXX partner und Drehbuchautor/Regisseur
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Zwischen

und

wird nachfolgender

geschlossen.
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MUSTERVERTRAG
ARD DEGETO

Vertragspartner
Anschrift

Anschrift

- im Folgenden ,Vertragspartner” genannt -

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
(Bertramshof)

60320 Frankfurt am Main
- im Folgenden ,Degeto” genannt -

handelnd als Kommissionar im eigenen Namen fiir Rechnung der nachstehenden 9
Rundfunkanstalten:
BAYERISCHER RUNDFUNK
HESSISCHER RUNDFUNK
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK
RADIO BREMEN
RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG
SAARLANDISCHER RUNDFUNK
SUDWESTRUNDFUNK
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK

im Folgenden ,ARD"” genannt

beide zusammen im Folgenden ,ARD Degeto” genannt

VERTRAG
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Praambel

Die Degeto beabsichtigt in Kooperation mit dem (LRA)
die Herstellung der vertragsgegenstandlichen Fernseh-
produktion unter redaktioneller Federfiihrung des (LRA)
fur ein fiktionales Fernsehfilmprojekt (Fernsehfilm von ca.
88'30"Lange).

Die Degeto hat zum Zwecke der Herstellung der vertrags-
gegenstandlichen Fernsehproduktion dem (LRA; zustén-
diger Redakteur: Name XY) (im folgenden redaktioneller
Federfiihrer) die redaktionelle Federfiihrung tbertragen.
Bei der Degeto begleitet ein Koordinator (Name XY) die
Herstellung der Produktion.

Der redaktionelle Federfuihrer ist ausschlieBlich Vertrags-
partner der Degeto. Die Degeto ist alleiniger Vertrags-
partner des Vertragspartners (Produzent). Sie ist allein
gegeniiber dem Vertragspartner aus dem vorliegenden
Vertrag verantwortlich und entsprechend ausschlieBlich
Rechnungsempfénger.

§1 - Auftrag

1. Die Degeto beauftragt den Vertragspartner mit der
Herstellung einer Fernsehproduktion unter dem Titel:

XXX (Arbeitstitel)

Regie: XXX

nachfolgend als ,Regisseur”
bezeichnet
Drehbuch: XXX

(nachfolgend auch  nachfolgend als
Werk" genannt) +Autor” bezeichnet

Lange: 88'30”
Hauptrollen: XXX

Herstellungsmaterial: HD (Kamera gemaf3
Kalkulation)

- nachstehend als ,Produktion” bezeichnet.

2. Bei der Durchfiihrung der Produktion sind folgende
Vorgaben zu beachten:
a) Drehort: XXX
b) Drehbeginn:

) Drehende:

) Rohschnittabnahme:

) Lieferung des in § 2 Ziffer 2

genannten Materials:

spatestens am XXX
spatestens am XXX
spatestens am XXX

® 0 0

spatestens am XXX

Ort und Zeit der Rohschnittabnahme sind mit der De-
geto zu vereinbaren.
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Die Herstellung der Produktion erfolgt auf der
Grundlage eines mit dem redaktionellen Federfiihrer
im Einzelnen abzustimmenden und von der Degeto
abgenommenen Drehbuches sowie des der Degeto
vom Vertragspartner vorgelegten und von ihr abge-
nommenen Budgets.

Gestalterisch relevante Entscheidungen bedtirfen der

Zustimmung des redaktionellen Federfiihrers, wobei

der Vertragspartner rechtzeitig vorab den redaktio-

nellen Federfiihrer (iber alle fiir die Entscheidung er-

forderlichen Umstande zu informieren hat. Dies gilt

insbesondere fiir Entscheidungen betreffend:

— das Drehbuch (einschlieBlich Plotverlauf, Charak-
tere, Dramaturgie)

— die Auswahl des Regisseurs

— die Auswahl des Kameramanns

— Besetzung von Stab (u. a. Kostiime, Ausstattung)
und Cast (d.h. alle wesentlichen Rollen)

— die Auswahl des Cutters

— die Auswahl des Komponisten und die Musik
(einschlieBlich Layout)

— die Tonmischung

— die Herstellungstechnik (Filtereinsatz, Farb- und
Lichtgebung) sowie die Postproduktionstechnik
(Farb- und Lichtgebung, Effekte)

— Anzahl der Drehtage

Der Vertragspartner verpflichtet sich, eine kinstle-
risch und fernsehtechnisch einwandfreie Fernseh-
fassung herzustellen. Er hat die in den ,Technischen
Richtlinien zur Herstellung von Fernsehproduktionen
fur die ARD, ZDF und ORF" in der jeweils giiltigen
Fassung niedergelegten Bedingungen (ARD Pflich-
tenhefte), herausgegeben vom Institut fir Rundfunk-
technik (IRT), FloriansmuhlstraBBe 60, 80939 Miinchen,
zu beachten und fiir die Herstellung der Produktion
anzuwenden (Download-Méglichkeit der Techni-
schen Richtlinien unter http://www.irt.de/de/publika-
tionen/technische-richtlinien.html). Insbesondere hat
die Tonaussteuerung gemafB der Richtlinie EBU R128
zu erfolgen (kostenlose Downloadmdglichkeit unter
https://tech.ebu.ch/publications).

Die Pruffrist zur Abnahme gemiB §8 Ziffer 2 e) be-
tragt 4 (vier) Wochen.

Die Produktion hat fiir eine Ausstrahlung im Haupt-
abendprogramm (vor 22 Uhr) geeignet zu sein (ent-
sprechend einer FSK 12-Einstufung).

Der Vertragspartner wird die Produktion in enger Zu-
sammenarbeit mit dem redaktionellen Federfiihrer
herstellen. Etwaige redaktionelle Anderungswiin-
sche des redaktionellen Federfiihrers hat der Ver-
tragspartner bei Herstellung der Produktion zu be-
ricksichtigen, soweit diese kostenneutral sind oder
soweit diese durch vom redaktionellen Federfiihrer
genehmigte Kosteneinsparungen im redaktionellen
Bereich ausgeglichen werden und somit im Hinblick
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auf die geméB §9 vereinbarten Gesamtkosten kos-
tenneutral sind. Nur soweit der redaktionelle Ande-
rungswunsch seitens des redaktionellen Federfiihrers
zu nicht ausgleichbaren Mehrkosten fiihrt, bedarf der
Vetragspartner der ausdriicklichen Zustimmung zu
dieser Anderung durch die Degeto (§9 Ziffer 3 die-
ses Vertrages).

Die Erklarung der technischen und redaktionellen
Abnahme der Produktion erfolgt durch die Degeto,
jedoch erst nach technischer Priifung und redaktionel-
ler Prifung (Rohschnitt, Endfassung) der Produktion
durch die Degeto und den redaktionellen Federfihrer.

§2 - Material, Lieferung
und Einlagerung

Als notwendiger Bestandteil seiner Leistung gemaf3
§ 3 dieses Vertrages ist der Vertragspartner verpflich-
tet, sémtliches fir die Produktion hergestellte Mate-
rial (Bild und Ton) bis zum Zeitpunkt der Ubergabe
an die Degeto ordnungsgemaB zu verwahren. Mit
dessen Entstehung erwirbt die Degeto das Eigentum
nach MaBgabe des Ubereignungsvertrages (Anlage
1) am gesamten belichteten Bild- sowie am Tonmate-
rial. Anlage 1 ist Bestandteil dieses Vertrages.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Degeto
bis zu dem in §1 Ziffer 2 e) genannten Liefertermin
nachstehend aufgefiihrtes Material, als notwendiger
Bestandteil seiner Leistung gemé&B §3 dieses Ver-
trages, gemaB den ,Richtlinien zur Anlieferung von
Files auf Datentragern” (nachfolgend ,Richtlinie zur
Materialanlieferung” genannt) in der jeweils aktuel-
len Fassung (einsehbar auf dem ARD Degeto-Produ-
zentenportal: www.degeto.de/produzentenbereich
- Passwort: Degeto), die Bestandteil dieses Vertrages
ist, zu liefern:

a) i.ein natives HD Sendefile im Originalproduk-
tionsformat (16:9 Vollbild), jeweils mit Haupt-
und Endetiteln sowie eventuell enthaltenen
Zwischentiteln und Inserts in deutscher Fassung
sowie mit den vollstdndigen, neutralen Titel-
hintergriinden fir Anfangs- und Endetitel und
eventuellen Inserts,

i. die deutsche Sendetonfassung (,national”) in
Stereo nach EBU Norm R 128 und die vollstan-
dige komplettierte M&E-Fassung mit der natio-
nalen Musikversion in Stereo;

b)

.ein natives HD Sendefile im Originalproduk-
tionsformat (16:9 Vollbild), jeweils mit Haupt-
und Endetiteln sowie eventuell enthaltenen
Zwischentiteln und Inserts in deutscher Fassung
sowie mit den vollsténdigen, neutralen Titel-
hintergriinden fir Anfangs- und Endetitel und
eventuellen Inserts,
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. die deutsche Sendetonfassung (,international”)
gemal Ziffer 2 d) in Stereo nach EBU Norm R
128 und die vollstdindige komplettierte M&E-
Fassung mit der internationalen Musikversion
in Stereo;

c) vollstdndige Musiklisten auf CD-ROM (fur natio-
nale und ggf. internationale Fassung), die dem als
Anlage 2 beigefligten Muster zu entsprechen ha-
ben. Ein entsprechendes Muster in elektronischer
Form kann bei Bedarf bei der Degeto angefor-
dert werden;

d) im Falle der Verwendung von Musiken, an denen
die internationalen Auswertungsrechte
und/oder die Rechte zur Auswertung im Wege
des Video on Demand (auch weltweit Uber das
Internet) nicht eingerdumt werden kénnen, zu-
satzlich eine M&E-Fassung, bei der diese Musi-
ken durch addquate Austauschmusiken ersetzt
sind und die rechte- und lizenzkostenfrei auch fir
die vorgenannten Auswertungen der Produktion
genutzt werden kdnnen (,international”);

e) eine Dialogliste (Postproduktion) auf CD-ROM
(im rtf-Format);

f) Stab- und Besetzungsliste (mit Adressen und Te-
lefonnummern) (gemaB Ziffer 5);

g) Bild- und Pressematerial gemaB Ziffer 5;

h) Titelliste, welche im Falle der Inanspruchnahme
von Produktionshilfe gem&B §12 auch eine al-
phabetische Auflistung der Produktionshelfer
enthalt (gemal § 6);

i) die Logos der Produzenten als psd-Dateien;

j)  Fremdmaterialliste, d.h. eine Liste iiber das ggf.
enthaltene Fremdfilm- und Bildmaterial, bzw. Vor-
lage einer sog. ,Negativ-Meldung”.

Die redaktionelle und technische Prifung und Ab-
nahme des Materials hat innerhalb von 4 Wochen zu
erfolgen.

Sollte das Material technisch nicht abgenommen wer-
den, so hat der Vertragspartner innerhalb einer Frist
von 14 Tagen die entsprechenden Nachbesserungs-
arbeiten vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen
und einwandfreies Ersatzmaterial zu liefern. Ist nach
Ablauf dieser Frist kein einwandfreies Material ge-
liefert worden, ist die Degeto berechtigt, ein Studio
eigener Wahl mit der Durchfiihrung der notwendi-
gen Bearbeitungen zu beauftragen und die dadurch
entstehenden Kosten bei der letzten an den Vertrags-
partner zu leistenden Rate in Abzug zu bringen.
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Daruber hinaus hat der Vertragspartner dem redak-
tionellen Federfihrer in jedem Stadium wahrend
der Dreharbeiten und bis einschlieBlich dem letzten
Drehtag Muster (die Ausspielung soll entweder dem
intendierten Look - insbesondere in Bezug auf Farb-
gebung und Licht - der spateren Produktion entspre-
chen oder als neutrale ,Best-Light”-Ausspielung er-
folgen) online zur Verfiigung zu stellen. Der Vertrags-
partner wird der Degeto zum frilhestmdglichen Zeit-
punkt der Produktion (jeweils nach dem Drehtag, an
dem die entsprechende Stimmung erstmals anféllt)
je eine aussagekraftige Einstellung als ,Best-Light"-
Ausspielung von den vier Bildstimmungen Tag innen,
Tag auBen, Nacht innen, Nacht auBen als Online-Mus-
ter zur Verfliigung stellen.

Nach Fertigstellung und Abnahmebestatigung durch
die Degeto sind samtliche Bild-, Ton- und Schnittda-
ten unverschlisselt und unkomprimiert auf einem
LTO-5 Band mit Linear Tape File System (LTFS), ge-
maB der Richtlinie zur Materialanlieferung (einsehbar
auf dem ARD Degeto-Produzentenportal: www.de-
geto.de/produzentenbereich - Passwort: Degeto) zu
speichern und an die Adresse der Degeto zu liefern.

Dariiber hinaus wird er geméB § 2 Ziffer 1 der Degeto
das LTO-5 Band lbereignen.

Das Eigentum am Material verbleibt bei der Degeto
auch nach der Endabnahme/Lieferung.

Der Vertragspartner ist berechtigt, auf eigene Kosten
Kopien o.4a. von dem Material zur Auswertung der bei
ihm gemaB § 4 sowie § 5 Ziffer 9 verbleibenden Rech-
te herzustellen und zu verwerten.

Der Vertragspartner liefert als notwendigen Bestand-
teil seiner Leistung gemaB § 3 dieses Vertrages fol-
gendes Presse- und Informationsmaterial, einschlie3-
lich der Rechte zur Verbreitung und Nutzung in allen
Medien, einschlieB3lich Internet (einschlieBlich Social
Media Plattformen, wie Facebook, Instagram o0.3.),
weltweit jeweils wie folgt:

a) an den redaktionellen Federfuhrer Bildmaterial
gemal den in der Anlage 3 - Standfotorichtlinien
- formulierten Kriterien sowie eine Kopie dieses
Bildmaterials an die Degeto. Der Vertragspartner
verpflichtet sich, die ausschlieBlichen Vervielfalti-
gungs- und Verbreitungsrechte an dem Bildma-
terial von den Berechtigten zu erwerben und auf
die Degeto zu libertragen.

b) anden redaktionellen Federfiihrer sonstiges Pres-
sematerial, das zur Veréffentlichung einer Dreh-
startmeldung und zur Erstellung eines Pressehef-
tes erforderlich ist: Stab- und Besetzungsliste (mit
Adressen und Telefonnummern), Inhaltsangaben
und nach Absprache evtl. Interviews mit den pro-
minenten Mitwirkenden sowie Produktionsnoti-

zen. Weiterhin aktuelle Bio- und Filmographien
der wichtigsten Darsteller sowie von Regisseur
und Autor. Die Bio- und Filmographien sind mit
den Mitwirkenden oder deren Agenturen abzu-
stimmen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei Materialer-
stellung die in der Anlage 3 - Standfotorichtlinien -
festgelegten Qualitdtsanforderungen zu beachten.
Der Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, bei
Produktionen mit einer Drehzeit unter 30 Tagen spa-
testens nach dem 5. Drehtag, bei langeren Produkti-
onen spétestens nach 10 Drehtagen, erstes Bildmate-
rial vorzulegen, um eine Beurteilung der technischen
und kiinstlerischen Qualitét zu erméglichen. Der Ver-
tragspartner wird umgehend informiert, ob der Qua-
litdtsstandard ausreichend ist.

Wenn das Material nicht den Qualitdtsanforderungen
geniigt bzw. die Motive nicht termingerecht vorge-
legt werden, beauftragt der redaktionelle Federfiih-
rer einen Fotografen, der die fiir eine effektive Pres-
searbeit unerlasslichen Motive aufnimmt. Der Ver-
tragspartner hat zu gewéhrleisten, dass Schauspieler,
Maske und gegebenenfalls Beleuchter fiir mindes-
tens einen halben Drehtag zur Verfiigung stehen.
Honorar, Reisekosten und Spesen des Fotografen ge-
hen zu Lasten des Vertragspartners. Zusé&tzlich muss
Agenturfotografen bzw. freien Fotografen die Még-
lichkeit eingerdumt werden, am Set zu fotografieren.

§3 — Rechteeinrdumung

Die Degeto erwirbt mit Abschluss dieses Vertrages
samtliche ausschlieBlichen, zeitlich, rdumlich und
inhaltlich unbeschréankten Rechte, die Produktion
einschlieBlich der fir die Produktion geschaffenen
Filmmusik in allen hergestellten Schnitt- und Sprach-
fassungen beliebig oft zu verwerten oder verwerten
zu lassen. Dies umfasst insbesondere die folgenden
Rechte:

a) das Senderecht,
d.h.das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
beliebig oft durch Ton- und Fernsehrundfunk (ein-
schlieBlich High Definition TV), Hérfunk, Draht-
funk, Hertzsche Wellen, Laser, Mikrowellen oder
andere technische Einrichtungen, gleichgiiltig ob
digital oder analog, ganz oder in Teilen in allen
Sprachfassungen der Offentlichkeit zuganglich zu
machen. Dies gilt firr alle méglichen Sendeverfah-
ren und -wege (z.B. terrestrische Sender, Kabel-
fernsehen, Kabelweitersendung, Satellitenfern-
sehen Uber Satelliten aller Art unter Einschluss
von Direktsatelliten, Multiplexing, tber dhnliche
technische Vorrichtungen: wie Telefonnetz, ISDN,
UMTS, DSL, Richtfunk, Lichtleiter, Stromkabel,
sonstige schmal- und breitbandige Ubertra-
gungswege), sowie im Wege des Live Streaming
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Uber IPTV (d.h. in geschlossenen Netzwerkstruk-
turen), im Wege des Live Streamings tiber das of-
fene Internet (weltweit) sowie deren Kombination
und unabhéngig vom Empfangsgerét (wie z.B.
Fernseh-, PC- oder sonstige Gerate einschlieB3-
lich Tablet-PC wie z.B. iPad, Mobilfunkgerate und
Smartphones, Personal Digital Assistant PDA,
Multimedia Home Plattform MHP, Spielekonso-
len, WAP-, GPS-Handy), unabhéngig von der Art
des Sendeunternehmens, von dessen Rechtsform
(privatrechtlich oder &ffentlich-rechtlich), von
der Finanzierungsweise und der Gestaltung des
Rechtsverhaltnisses zwischen dem Sender und
dem Empfanger (Free-TV, Pay-TV, Pay-per-View,
Pay-per-Channel, Near-Video-onDemand, Mul-
tichannel, interaktives Fernsehen, Web-TV, etc.)
und ob die Ausstrahlung und/oder der Empfang
verschlisselt oder unverschlusselt erfolgen.

Eingeschlossen ist auch das Recht auf &ffentli-
ches Senden und/oder Zugénglichmachen mit
oder ohne Zwischenspeicherung tber das Inter-
net (Pufferung), simultan oder mit Verzégerung,
an einen beschriankten oder unbeschrankten
Nutzerkreis, insbesondere das (Live-) Streaming
mit oder ohne Herunterladen. Eingeschlossen ist
das Recht der &ffentlichen Wiedergabe von Sen-
dungen, also das Recht, die Produktion ganz oder
teilweise offentlich wahrnehmbar zu machen (z.B.
Uber Fernseher in Hotels, Flugh&fen, Schulen).
Umfasst ist auch das Senden mittels bzw. in Ver-
bindung mit Videotextsignal zur Videotextunter-
titelung oder dhnlichen Diensten;

das Recht zur Auswertung in interaktiven Formen
(Abruf- und Onlinerechte),

d.h. das Recht zur 6ffentlichen und/oder nicht-
offentlichen Zuganglichmachung der Produktion
ganz oder teilweise fir jeweils individuellen Abruf
und/oder gesammelten Abruf durch die Nutzer
von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl bzw. zeit- und/
oder ortsgebunden mittels Fernsehgerdt, Com-
puter oder sonstigen Endgeraten (wie z.B. Mo-
bilfunkgeréte, Smartphones, Tablet-PC wie iPad,
Personal Digital Assistant PDA, Multimedia Home
Plattform MHP, Spielekonsolen oder einer Kombi-
nation solcher Gerate) mit oder ohne Herunterla-
den, einschlieBlich des Rechts der Zurverfigung-
stellung Uber analoge, digitale oder anderweiti-
ge Speicher- bzw. Datenlibertragungstechnik, mit
oder ohne (Zwischen-) Speicherung (auch tber
das Internet), unabhangig ob drahtlos (z.B. ter-
restrische Funkanlagen, Satellitenverbindungen
unter Einschluss von Direktsatelliten) und/oder
drahtgebunden (z.B. Telefonleitung, DSL, Licht-
leiter, Stromkabel) und/oder liber sonstige Uber-
tragungswege sowie deren Kombination, auch
im Multiplexing-Verfahren sowie unabhangig von
der Art des Anbieters, von dessen Rechtsform
(privatrechtlich oder 6ffentlich-rechtlich), von

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

der Finanzierungsweise und der Gestaltung des
Rechtsverhéltnisses zwischen dem Anbieter und
dem Nutzer (z.B. <near> Television-on-Demand,
Near-Video-on-Demand, Video-on-Demand
(,VoD"), Web-TV, Internet einschlieBlich World
Wide Web, Online-Dienste, Intranet, Extranet,
Abo-Dienste, Push-Dienste, Pull-Dienste, lineare
und interaktive Telefon- und Telefaxdienste (z.B.
SMS-, EMS-, MMS-Dienste) etc.). Eingeschlossen
ist das Recht zur Bearbeitung und Umgestaltung
und sonstigen Veranderung der Produktion und
ihrer Bestandteile (auch durch Verbindung mit
anderen Werken) durch den Nutzer, einschlieB3-
lich des Rechts der Zurverfligungstellung oder
sonstigen Wahrnehmbarmachungen solcher in-
teraktiv gestalteten Fassungen der Produktion
sowie einschlieBlich des Rechtes zur Herstellung,
Vervielfaltigung und Verbreitung von Bild-, Ton-,
Datentrégern, auf denen die Produktion als Gan-
ze, in Teilen oder in solchermaBen bearbeiteter
Form derart gespeichert ist, dass eine Wiederga-
be nur durch Ubermittlung zusatzlicher Datenin-
formation (zur Entschliisselung) ermdglicht wird.

Die VoD-Rechte umfassen derzeit insbesonde-
re die folgenden in Anlage 4 naher definierten
Dienstformen: Free Video-on-Demand (,FVoD"),
Advertised Video-on-Demand (,LAVoD"),
Subscription Video-on-Demand (,SVoD"), Tran-
sactional Video-on-Demand (,TVoD"), Electro-
nic-Sell-Through (,EST”), d.h. Download-To-Own
(,DTO") und Download-To-Burn (,DTB").

Eingeschlossen ist das Recht zur Nutzung auf So-
cial Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram
0.a.);

das Recht zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Da-
tentrager (insbesondere Videogrammrecht),

d.h. das Recht zur gewerblichen oder nicht-
gewerblichen Vervielféltigung und/oder Ver-
breitung (Verkauf, Vermietung, Leihe etc.), ganz
oder in Teilen, zum Zwecke der nicht-6ffentlichen
Wiedergabe. Dieses Recht umfasst insbesondere
samtliche audio-visuellen Systeme und Speicher-
medien wie Schmalfilm, Videokassetten, Video-
béander, Videoplatten aller Art, Disketten, Chips,
Video-CD, CD-l, CD-I-Music, CD-DA, Foto-CD,
EBG, EBXA, CD-ROM, MMCD, CD-Recordable,
HD-CD, MO-CD, MOD, Minidisc, DVD, DVD audio,
DVD-ROM, HD-DVD, DAT, Blu-ray sowie jede an-
dere technische Art oder Kombination der Bild-,
Ton-, Datentrédger oder Wiedergabe, verschliisselt
oder unverschlisselt, unabhéngig von ihrer tech-
nischen Ausgestaltung (analog oder digital etc.)
und der Art der Nutzung (z.B. linear, interaktiv, auf
Abruf etc.). Eingeschlossen ist auch das Recht, die
Produktion ganz oder teilweise durch technische
Verfahren/Vorrichtungen jedweder Art jederzeit
einem begrenzten Empfangerkreis zugénglich zu
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e)

f)

machen (z.B. Krankenhauser, Hotels, Flugzeuge,
Schiffe, Fahrzeuge etc.), sogenanntes ,closed-
circuit-Recht”;

das Kino- und Vorflihrungsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
durch technische Einrichtungen aller Art, auch in
Verbindung mit anderen Werken, 6ffentlich wahr-
nehmbar zu machen, unabhangig von der Art des
Vorfiihrungssystems, der verwandten Bild-, Ton-,
Datentrager und der Art und Weise der Zuliefe-
rung der vorzufiihrenden Signale (analog, digital,
Uber Video-System etc.) sowie des Formats (70,
35, 16, 8 Millimeter-Film, Super-8-Film, etc.); um-
fasst ist die gewerbliche und nicht-gewerbliche
Filmvorfiihrung;

das Vervielfaltigungs- und Verbreitungsrecht,
d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise im Rahmen der vertraglich eingerdumten
Rechte beliebig in jeglicher Form, beliebig h&ufig
und auch auf anderen als den urspriinglich ver-
wendeten Bild-, Ton-, Datentragern zu vervielfalti-
gen und zu verbreiten, einschlieBlich des Rechts,
sie in jeder Form zu archivieren, insbesondere di-
gitalisiert zu erfassen, in Datenbanken, Datennet-
zen und jeglichen Speichermedien aufzunehmen
und einzustellen, auch versehen mit einer Recher-
chesoftware und sie Dritten in kérperlicher oder
unkérperlicher Form, im Original oder als Verviel-
faltigungsstick, bereitzustellen;

das Recht zur Nutzung fir Prif-, Lehr- und For-
schungszwecke sowie auf Messen,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilwei-
se im Rahmen von Pilotprojekten, Testnutzungen
und zu wissenschaftlichen Zwecken sowie auf
Messen, Verkaufsausstellungen, Festivals, Wett-
bewerben und &hnlichen Veranstaltungen durch
technische Einrichtungen, unabhéngig von ihrer
Ausgestaltung und der technischen Art der Bild-,
Ton-, Datentrager &ffentlich wahrnehmbar zu ma-
chen, zu senden oder vorzufuhren;

das Bearbeitungs- und Synchronisationsrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teilweise
unter Wahrung der gesetzlichen Urheberpersén-
lichkeitsrechte fiir die vertragsgemaBen Zwecke
zu kirzen, zu teilen, zu unterbrechen, umzuge-
stalten, neu zu vertonen, die Laufzeit zur Wahrung
von Programmgrundsatzen und der allgemeinen
Kontinuitatsstandards anzupassen, mit anderen
Werken (auch im Rahmen einer Bildschirmauftei-
lung mit zeitgleicher Ausstrahlung von Werbung,
Programmankiindigungen oder sonstigen Grafi-
ken) zu verbinden sowie Texte, Informationen und
Verweise auf Kommunikationsmdglichkeiten des
Nutzers (wie Telefonnummern, www-Adressen,
Links, etc.), interaktive Elemente, etc. einzufiigen,
den Titel neu festzusetzen und zu dndern, die Pro-

duktion ganz oder teilweise in alle Sprachen zu
Ubersetzen und neu- oder nachzusynchronisieren
bzw. zu untertiteln bzw. Voice over-Fassungen
herzustellen oder die Produktion ganz oder teil-
weise in sonstiger Weise zu bearbeiten und die
bearbeitete Fassung gemaB der vertraglich ein-
gerdumten Nutzungsrechte zu verwerten;

das Recht zur Werbung und Ausschnittverwer-
tung,

d.h. das Recht, Ausschnitte (auch aus der Origi-
nalmusik und/oder dem Originalton) aus der Pro-
duktion herzustellen und diese auch im Zusam-
menhang mit anderen Produktionen oder sonsti-
gen Werken sowie zum Zwecke der Werbung in
allen Medien auszuwerten, wobei unter Werbung
auch die Senderwerbung und die Werbung fur
und in allen Auswertungsformen (z.B. H6r- und
Fernsehrundfunk, Druckschriften, Kino, Video-
grammen, Internet-Angeboten einschlieBlich so-
genannter Apps sowie Social Media Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram o0.3.)) zu verstehen ist.

Eingeschlossen sind auch alle begleitenden Nut-
zungen der Ubertragenen Nutzungsarten der
Produktion, ganz oder in Teilen, insbesondere
im Internet einschlieBlich World Wide Web (wie
Banner-Werbung, Pop-up-Windows, Framing,
Datenerhebungen bei Nutzern, Hyperlinks, Meta-
Tags etc.) sowie die Nutzung fiir E-Commerce-
Anwendungen sowie das Recht beispielsweise
eine programmbegleitende Web-Site und/oder
eine sendeplatzbegleitende Facebook- und/oder
Instagram-Seite zu realisieren;

das Titelrecht,

d.h. das Recht, den Titel der Produktion in glei-
chem Umfang zu nutzen wie die Produktion
selbst, einschlieBlich des Rechts, den Titel auch
nach seiner Veréffentlichung zu verédndern oder
ihn zu ersetzen. Samtliche Rechte an dem Titel
liegen ausschlieBlich bei der Degeto; der Ver-
tragspartner verpflichtet sich, etwaige eigene
Titelrechte vollumfénglich an die Degeto zu tiber-
tragen;

das Merchandisingrecht,

d.h. das Recht, die Produktion ganz oder teil-
weise in Verbindung mit der Herstellung und
dem Vertrieb von Waren aller Art oder der Ver-
marktung von Dienstleistungen aller Art, auch
interaktiver und/oder multimedialer Produkte
(wie Computerspiele) oder der Vermarktung von
Dienstleistungen aller Art unter Verwendung von
Vorkommnissen, Namen, Titeln, Figuren, Abbil-
dungen oder sonst in einer Beziehung zu der Pro-
duktion stehenden Zusammenhéngen auszuwer-
ten. Eingeschlossen ist das Recht, unter Verwen-
dung derartiger Elemente und bearbeiteter oder
unbearbeiteter Ausschnitte aus dem Werk oder
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der Produktion fir Waren oder Dienstleistungen
jeder Art zu werben; die unter diesem Absatz ge-
nannten Rechte diirfen nur unter der Mal3gabe
einer ausdriicklichen Zustimmung von Darstel-
lern ausgewertet werden, wobei die Auswertung
sonstiger Rechte, wie insbesondere die Rechte
zur Wiedergabe durch Bild-, Ton-, Datentrager
(8§ 3 Ziffer 1 ¢)), zur Werbung und Ausschnittsver-
wertung (§ 3 Ziffer 1 h)), das Tontrdgerrecht (§3
Ziffer 1 k)), sowie das Druck- und Druckneben-
recht (§ 3 Ziffer 1 1)) von dieser Einschrénkung un-
berihrt bleiben;

das Tontrégerrecht,

d.h. das Recht zur Herstellung, Vervielféltigung
und Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Leihe
etc.) von Schallplatten, Bandkassetten, CDs oder
sonstigen analogen oder digitalen Tontrégern,
insbesondere solcher nach lit. ¢), und unter Ein-
schluss aller Konfigurationen (wie Alboum, EP, Sin-
gle, Maxi-Single etc.) die unter vollstdndiger oder
teilweiser Verwendung der Produktion oder als
Nacherzédhlung, Neugestaltung oder unter sons-
tiger Bearbeitung der Inhalte der Produktion ge-
staltet werden sowie das Recht zur Herstellung
von Horspielfassungen, Musikvideos und sonsti-
gen Bearbeitungen. Umfasst ist das Recht, diese
Tontrager im gleichen Umfang zu nutzen wie die
Produktion selbst, insbesondere sie durch Funk
zu senden oder 6ffentlich vorzufiihren oder zu-
ganglich zu machen;

das Druck- und Drucknebenrecht,

d.h. das Recht, durch Wiedergabe oder Nacher-
zdhlung des Inhalts, auch in bearbeiteter oder
neugestalteter Form, bebilderte oder nicht-bebil-
derte Biicher, Hefte, Comicstreifen und sonstige
Druckwerke sowie sonstige (auch analoge und
digitale) Bild-, Ton-, Datentréger (einschlieBlich
Audio- und Videotextinhalte), die auf der Produk-
tion oder deren Herstellung basieren oder durch
photographische, gemalte oder gezeichnete Ab-
bildungen oder dhnliches abgeleitet sind, herzu-
stellen, zu vervielféltigen, zu verbreiten und zu-
ganglich zu machen, einschlieBlich der Nutzung
in Werbeschriften im Zusammenhang mit der
Auswertung der Produktion;

Vergutungsanspriiche,

d.h. der Vertragspartner beabsichtigt, die Vergu-
tungsanspriiche aus §§54 Abs. 1,20 b), 27 Abs. 2,
45 a), 60 h) Abs. 1 sowie 49 Abs. 1 in Verbindung
mit § 94 UrhG zur Wahrnehmung in der Verwer-
tungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzen-
ten mbH (,VFF") einzubringen. Die Degeto wird
auf dieser Basis die Meldungen liber die Nutzung
dieser Produktion an die VFF abgeben. Sollte
der Vertragspartner diese Verglitungsanspriiche
nicht wahrnehmen oder in eine andere Verwer-
tungsgesellschaft einbringen wollen, wird er dies
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der Degeto vor Einbringung der Anspriiche mit-
teilen;

n) das Recht zur Herstellung eines Making-Of,
d.h. das Recht, zu der Produktion ein Making-Of
herzustellen oder herstellen zu lassen und die-
ses in allen, insbesondere in den in Ziffer 1 bis 2
genannten Verwertungsarten und formen zu ver-
wenden;

o) das Markenrecht,

d.h. die exklusive Berechtigung, die Wort- und
Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion) im Mar-
kenregister eintragen zu lassen. Das exklusive,
zeitlich und rdumlich unbeschrénkte Recht an der
Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produktion)
im urheberrechtlichen und im markenrechtlichen
Sinn steht der Degeto zu. Die Degeto behalt sich
vor, diese auf ihren Namen bzw. auf den Namen
der ARD im Markenregister eintragen zu lassen.
Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass
die Wort- und Bildmarke ,XXX" (Titel der Produk-
tion) vor Missbrauch oder Eingriffen durch Dritte
zu schiitzen ist.

p) das Auffiihrungsrecht,
d.h. das Recht zur Herstellung und Auswertung
einer Bihnenfassung des Werkes und/oder der
hieraus entstehenden Produktion - ganz oder teil-
weise.

Variante: Es besteht Einvernehmen, dass das Recht
zur Herstellung und Auswertung einer Biihnenfas-
sung des Werkes und/oder der hieraus entstehenden
Produktion - ganz oder teilweise - nicht eingerdumt
ist. Der Vertragspartner verpflichtet sich jedoch, in
seinen Vertrédgen, insbesondere mit den Drehbuch-
autoren und Komponisten, ein Erstanbietungsrecht
zu Gunsten der ARD Degeto zu vereinbaren;

Die Rechtelibertragung bezieht sich auf alle Arten
und Formen der Verwertung im Sinne von Ziffer 1,
einzeln oder in beliebiger Kombination, sowie auf al-
le bekannten oder noch unbekannten Nutzungsarten.

Variante 1

Die Rechte gemaB Ziffern 1 und 2 wurden im Hinblick
auf den zugrunde liegenden Stoff bzw. das Drehbuch
in dem mit Buchentwicklungsvertrag vom XXX ver-
einbarten Umfang eingerdumt. Die dort gegebenen-
falls vereinbarten Nutzungseinschrankungen, insbe-
sonder bzgl. §3 Ziffer 1 b) in Verbindung mit §12,
sind zu beachten.

Variante 2

Die Degeto erwirbt dariiber hinaus an dem Dreh-
buch (nachfolgend auch ,Werk"” genannt) sdmtliche
in Ziffern 1 und 2 genannten ausschlieBlichen, zeit-
lich, rdumlich und inhaltlich unbeschréankten Rechte
sowie die folgenden ausschlieBlichen, zeitlich, rdum-
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lich und inhaltlich unbeschrankten Bearbeitungs-,
Verfilmungs- und Nutzungsrechte mit deren Entste-
hung bzw. gleichzeitig mit deren Ubertragung vom
Autor auf den Vertragspartner:

a) das Werkbearbeitungsrecht,

d.h. das Recht, das Werk sowie Charaktere,
Handlungselemente, Dialoge, Szenen etc. des
Werkes bzw. der Produktion unter Wahrung der
Urheberpersonlichkeitsrechte abzuidndern, neue
oder gednderte Teile hinzuzufiigen oder heraus-
zunehmen oder die Handlungsabfolge umzustel-
len, das Werk und die darauf basierenden Bear-
beitungen in samtliche Sprachen zu libersetzen
und diese Bearbeitungen Dritten zugénglich zu
machen. Eingeschlossen ist das Recht, das Werk
fiir die Nutzung in interaktiven Diensten umzuge-
stalten;

b) das Recht zur Verfilmung des Werkes,

d.h. das Recht, unter Verwendung des Werkes
oder von Teilen oder Bearbeitungen hiervon in
jeglicher Sprachfassung Produktionen herzu-
stellen oder das Werk wieder zu verfilmen, oder
sequels, prequels, spin-offs oder einen Kinofilm
oder eine Fernsehserie hieraus zu entwickeln und
herzustellen.

Klarstellend wird festgehalten, dass §88 Abs. 2
UrhG hiervon unberiihrt bleibt, d.h. den Vertrags-
parteien ist bekannt, dass der Degeto das ein-
gerdumte exklusive Recht zur Wiederverfilmung
des Werks nach Ablauf von 10 Jahren (begin-
nend mit Vertragsabschluss zwischen dem Autor
und dem Vertragspartner, also ab dem XXX) nur
nicht-exklusiv zusteht. Die Degeto bleibt in die-
sem Fall zur Nutzung und Weiteriibertragung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts
berechtigt.

Sollte bis zum Ablauf der vorgenannten Exklusi-
vitétsfrist von 10 Jahren eine abweichende Ver-
einbarung auf Grundlage gemeinsamer Vergi-
tungsregeln (§ 36 UrhG) oder eines Tarifvertrags
getroffen worden sein, an dem die Degeto als
Vertragspartei beteiligt ist oder den die Degeto
fuir auf sich anwendbar erklart hat, geht diese vor.

Im Ubrigen gilt § 25;

c) das Titelrecht,
d.h. das Recht, den Titel des Werkes in gleichem
Umfang zu nutzen, wie das Werk selbst - auch zur
Bezeichnung der Produktion - einschlieB3lich des
Rechts, den Titel nach seiner Veréffentlichung zu
verandern oder ihn zu ersetzen. Sémtliche Rechte
an dem Titel liegen ausschlieBlich bei der Dege-
to; der Vertragspartner verpflichtet sich, etwaige
eigene Titelrechte vollumféanglich an die Degeto
zu libertragen;

d) das Weiterentwicklungsrecht,

d.h. die Befugnis, die in dem Werk enthaltenen
Charaktere, Handlungselemente und Szenen
sowie sonstige Ideen und Gestaltungselemente
des Werkes uneingeschrénkt fiir die Herstelung
dieser Produktion oder anderer Produktionen
zu verwenden, und zwar auch dann, wenn diese
ohne Mitwirkung des Autors des Werkes erstellt
werden.

Bei vorbestehenden Werken, die zum Repertoire
der GEMA gehéren, ist, soweit die vertragsgegen-
sténdlichen Rechte von der GEMA wahrgenommen
werden bzw. gegeniiber der GEMA abzugelten sind,
der Vertragspartner nur verpflichtet, der Degeto ei-
ne Musikliste nach MaBgabe von §2 Ziffer 2 c) mit
allen erforderlichen Angaben zuzusenden, die dem
als Anlage 2 beigefiigten Muster zu entsprechen hat.
Fir Neukompositionen und alle nicht von der GEMA
wahrgenommenen Rechte an vorbestehenden Wer-
ken hat der Vertragspartner die nach diesem Vertrag
einzurdumenden Nutzungsrechte insoweit zu erwer-
ben, als diese nicht von der GEMA wahrgenommen
werden. Dieser Absatz gilt entsprechend fiir vorbe-
stehende Werke, die zum Repertoire der GVL gehé-
ren.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, vor einer etwa-
igen Auswertung der ihm nach diesem Vertrag ver-
bleibenden Rechte das Einverstidndnis der GEMA,
der GVL bzw. sonstiger Berechtigter fir die geplan-
te Verwertung einzuholen, sofern in der Produktion
Werke oder Leistungen verwendet worden sind, an
denen der GEMA, der GVL oder sonstigen Berechtig-
ten Rechte zustehen.

Sofern fuir die Filmmusik der Produktion vorbestehen-
de Werke Verwendung finden, ist der Vertragspartner
nicht verpflichtet, das Recht zur Kinoauswertung (Zif-
fer 1 d)), das Recht zur Werbung (Ziffer 1 h)) sowie das
Tontragerrecht (Ziffer 1 k)) an dem vorbestehenden
Werk einzurdumen. Der Vertragspartner ist in diesem
Fall verpflichtet, vorab schriftlich die Zustimmung der
Degeto lber die im Einzelnen zu verwendenden Titel
mit eingeschrénktem Rechteumfang einzuholen. Auf
der gemaB §2 Ziffer 2 c) zu liefernden Musikliste ist
der insoweit eingeschrankte Rechteumfang entspre-
chend zu vermerken.

Soweit der Vertragspartner in der Produktion urhe-
berrechtlich geschiitzte Beitrdge anderer Urheber
verwendet, ist er verpflichtet, vorab sémtliche An-
spriiche der Betroffenen abzugelten, und zwar fiir
jegliche Nutzung, zeitlich und raumlich unbegrenzt.

Im Falle der Verwendung von Musikwerken, an de-
nen die internationalen Auswertungsrechte und/oder
die Rechte zur Auswertung im Wege des Video-on-
Demand (auch weltweit liber das Internet) nicht ein-
gerdumt werden konnen, wird der Vertragspartner
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eine separate M&E-Fassung gemaB §2 Ziffer 2 b) ii)
sowie eine separate deutsche Tonfassung gemal §2
Ziffer 2 a) ii) liefern, bei der diese Musikwerke durch
adadquate Austauschmusiken rechtefrei und lizenz-
kostenfrei fir die in § 3 genannten Auswertungen der
Produktion ersetzt sind.

7. Die Degeto ist berechtigt, alle ihr Gbertragenen Rech-
te ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen, mit
oder ohne das Recht zur Weiterlibertragung, oder
Dritten die Nutzung der Rechte zu iiberlassen.

8. Die Degeto ist zu einer Nutzung der ihr nach diesem
Vertrag libertragenen Rechte nicht verpflichtet.

§4 - Rechte des Vertragspartners

Zum Zwecke der Klarstellung wird festgehalten, dass ei-
ne Rechteaufteilung nach dem Schichtenmodell bei der
vorliegenden Produktion nicht zur Anwendung gelangt,
weiterhin, dass keine Rechte beim Vertragspartner ver-
bleiben, wobei §3 Ziffer 1 m) sowie §5 Ziffer 9 hiervon
unberiihrt bleiben.

§5 — Weitere Hauptleistungspflichten

1. Dem Vertragspartner obliegt die gesamte Durchfiih-
rung der Produktion einschlieBlich der Durchfiihrung
der Aufnahmen und der Bereitstellung der fur die
Bearbeitung und Fertigstellung der Produktion er-
forderlichen Aufnahmerdume sowie des gesamten
kiinstlerischen, technischen und organisatorischen
Aufnahmestabes einschlieBlich der Bihnenkrafte
und Dekorationen auf seine Kosten. Ferner beschafft
der Vertragspartner das zur Durchfiihrung der Film-
aufnahmen notwendige Gerat und Rohmaterial (Bild-
und Tonmaterial) zu seinen Lasten und libernimmt
alle bei den Filmaufnahmen entstehenden Kosten.
Fir jegliche Schaden, die dem Vertragspartner in Ver-
bindung mit der Erfillung dieses Vertrages entste-
hen, wird jegliche Haftung der Degeto ausdriicklich
ausgeschlossen.

Der Vertragspartner tbernimmt alle vertraglichen
Verpflichtungen Dritten gegeniiber im eigenen Na-
men und fir eigene Rechnung und haftet Dritten ge-
geniber allein und unmittelbar auf die im Rahmen
dieser Produktion eingegangenen Verpflichtungen.
Eine Haftung der Degeto Dritten gegeniiber ist aus-
geschlossen.

2. Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Degeto
unaufgefordert die Vertrage mit dem Autor, dem
Regisseur und den wesentlichen Darstellern in digi-
talisierter Form (pdf-Dokument) zu Gbersenden, und
zwar spatestens bis zu dem in § 1 Ziffer 2 d) genann-
ten Termin zur Rohschnittabnahme. Durch die Vorla-
ge dieser Vertrage bleibt die Haftung des Vertrags-
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partners fir den Bestand der lbertragenen und zu
gewahrleistenden Rechte (insbesondere im Rahmen
von §§ 3 und 7) unberihrt. Eine Priifungspflicht oder
eine Mithaftung der Degeto wird nicht begriindet.

Der Vertragspartner wird als notwendigen Bestand-
teil seiner Leistungen gemaB § 3 dieses Vertrages die
publizistischen BegleitmaBnahmen der Produktion
(Anlage 5) Ubernehmen, wobei alle MaBnahmen in
enger Abstimmung und gegebenenfalls mit Unter-
stitzung des redaktionellen Federfihrers erfolgen
mussen. Mit diesen, in der Anlage 5 beispielhaft auf-
geflihrten, produktionsbegleitenden MaBnahmen
kann der Vertragspartner auch eine Agentur beauf-
tragen, die jedoch der Genehmigung des redaktio-
nellen Federfiihrers bedarf.

Der Vertragspartner verpflichtet sich sicherzustellen,
dass die Hauptdarsteller und ggf. weitere Darstel-
ler sowie ggf. der Regisseur wahrend der Dauer der
Produktion sowie zu spéteren Pressevorfihrungen
im Zusammenhang mit der Erstausstrahlung der
Produktion fiir programmbezogene PR-Zwecke (z.B.
Fototermine, Interviews, Talkshows, Fernseh-, Soci-
al Media- und Werbeaktivitidten, Beitrage fiir Social
Media-Plattformen (z.B. Facebook, Instagram 0.4.)) in
angemessenem und brancheniblichem Umfang zur
Verfligung stehen, soweit keine jeweils in ihrer Person
liegenden gewichtigen Griinde einem persénlichen
Erscheinen entgegenstehen. Die Wahrnehmung die-
ser Termine inklusive der Ubertragung der erforder-
lichen Rechte (gemé&B § 3) ist mit der durch den Ver-
tragspartner gezahlten Vergilitung abgegolten.

Dadurch etwaig entstehende Reise- und Hotelkosten
fur Hauptdarsteller werden in Absprache mit dem re-
daktionellen Federfiihrer entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften gegen entsprechenden Nachweis
erstattet.

Die Degeto wird sich tGber den redaktionellen Feder-
fuhrer im jeweiligen Einzelfall mit dem Vertragspart-
ner ins Benehmen setzen, wer zu entsprechenden
Veranstaltungen herangezogen werden soll.

Die vorgenannten Verpflichtungen erstrecken sich
nicht auf die Teilnahme an Branchentreffs, Unterneh-
mensveranstaltungen und Festivals.

Der Vertragspartner wird den redaktionellen Feder-
fuhrer laufend Gber die Abwicklung des Produkti-
onsvorhabens unterrichten. Beauftragte des redakti-
onellen Federfiihrers haben jederzeit das Recht, bei
den Filmaufnahmen zugegen zu sein. Darlber hinaus
haben Mitarbeiter sowie Beauftragte der Degeto
(insbesondere Mitarbeiter der von der Degeto beauf-
tragten Social Media-Agentur) jederzeit das Recht,
bei den Filmaufnahmen zugegen zu sein.
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Der Vertragspartner libersendet der Degeto und

dem redaktionellen Federfiihrer unaufgefordert

a) den Drehplan vor Beginn der Dreharbeiten;

b) die Stab- und Besetzungslisten;

c) téglich eine Dispo und wéchentlich einmal per E-
Mail alle Tagesberichte;

d) die laufend aktualisierten Postproduktionspléne
in der jeweils aktuellen Fassung.

Der Vertragspartner tUbersendet der Degeto unauf-
gefordert:

e) Mitteilungen Ulber alle eventuell anfallenden
Schaden und deren Regulierung;

f) Nachweis tUber Héhe und Zahlungsempfanger
der geleisteten Beitrdge zur Pensionskasse fiir
freie Mitarbeiter.

Die Degeto schlieBt die fir die Produktion erforder-
lichen Versicherungen bei dem Versicherungsmak-
ler Howden Caninenberg GmbH auf ihre Kosten ab.
Der Produzent ist als Mitversicherter in der Police
benannt. Etwaige Schadensregulierungen erfolgen
tber die Versicherung direkt mit dem Produzenten.
Im Ubrigen gilt §10.

Der Vertragspartner hat bei der Herstellung der Pro-
duktion zu beachten, dass fir ARD Degeto das Gebot
der Trennung von Werbung und Programm gilt. Der
Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, bei der
Herstellung der Produktion die ,ARD-Richtlinien Gber
Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele und Produkti-
onshilfe” vom 12.03.2010, die Bestandteil dieses Ver-
trages sind (Anlage 6), einzuhalten.

Im Ubrigen gilt §12.

Die beigefliigte Anlage 7 ,Erklarungsbogen Produk-
tion” ist Bestandteil dieses Vertrages. Der Vertrags-
partner steht fir die Richtigkeit der von ihm in dieser
Anlage 7 gemachten Angaben ein.

Die Anlage 7 ,Erklarungsbogen Produktion” ist vom
Vertragspartner bis zur Rohschnittabnahme vollstan-
dig ausgefillt an die Degeto zu tibersenden.

Ankiindigungen, bildliche Darstellungen sowie Mit-
teilungen, die auf die Leistungen des Vertragspart-
ners fir ARD Degeto Bezug haben, diirfen nur ARD
Degeto verbreiten oder verbreiten lassen. Dem
Vertragspartner und den Mitwirkenden ist es nicht
gestattet, unter Bezugnahme auf ihre vertragsméaBi-
ge Leistung ihre Namen oder Bezeichnungen, unter
denen sie allein oder mit anderen im Fernsehen auf-
treten, zum Zweck der Werbung zu verwenden oder
sie Dritten hierfur entgeltlich oder unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen. ARD Degeto sind berechtigt,
Verstée gegen diese Bestimmungen auch im Na-
men des Vertragspartners zu verfolgen. Der Vertrags-

10.

partner hat dafiir Sorge zu tragen, dass von ihm be-
auftragte Agenturen usw. von diesen Bestimmungen
Kenntnis erhalten.

Der Vertragspartner behalt das einfache Recht, die
Produktion im Rahmen eigener Vortrags- und Lehr-
tatigkeit in Ausschnitten im Umfang von bis zu drei
Minuten, jedoch nicht mehr als 25% der Gesamtlan-
ge der Produktion zu nutzen. Des Weiteren behalt
er das einfache Recht, die Produktion zur nicht-kom-
merziellen Eigendarstellung auf der eigenen Unter-
nehmenshomepage in Ausschnitten im Umfang von
insgesamt bis zu drei Minuten, nicht downloadbar
zu nutzen (,Eigenwerbung”). Das Zurlickbehalten
der Rechte gemé&B den vorstehenden Satzen 1 und 2
erfolgt vorbehaltlich Rechte Dritter, die der Vertrags-
partner zu kldren hat. Die vorgenannten Nutzungen
gemaB Satz 1 und 2 dirfen frilhestens ab der ersten
Programmankiindigung durch die ARD (in der Regel
6 Wochen vor Erstausstrahlung im Ersten) erfolgen.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, bei diesen Nut-
zungen darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Pro-
duktion fir die ARD Degeto handelt. Der Zeitpunkt
der Nutzungsaufnahme durch den Vertragspartner
bedarf daher der vorherigen Zustimmung durch die
federfiihrende Redaktion.

Die Degeto libernimmt keinerlei Haftung fir etwai-
ge Anspriiche, die aufgrund der Verwendung die-
ser Ausschnitte gegen den Vertragspartner gestellt
werden koénnten. Der Vertragspartner ist zudem ver-
pflichtet, selbst zu kléren, ob der Rechteumfang, ins-
besondere an der fur diesen Produktionsausschnitt
verwandten Filmmusik, die in dieser Ziffer 9 beschrie-
bene Ausschnittverwertung umfasst.

Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Herstellung
einer kinstlerisch und technisch einwandfreien Pro-
duktion. Hierbei hat er auch den in den geltenden
Rundfunkgesetzen der Bundesrepublik Deutschland
festgelegten Programmgrundsé&tzen zu entsprechen.
Der Vertragspartner beachtet bei der Herstellung
der Produktion die allgemeinen Regelungen des Ju-
gendschutzes, insbesondere die in Ausfiihrung der
§§8 und 9 Abs. 1 JMStV von der ARD erlassene Richt-
linie vom 22.06.1988 in der Fassung vom 03.04.2017
(Anlage 8).

Sollte der Vertragspartner eine Vorlage der Produk-
tion bei der FSK beabsichtigen, hat er dies zuvor mit
dem redaktionellen Federfiihrer abzustimmen. Bei
der FSK-Antragstellung sind die Bewertungen des
redaktionellen Federfiihrers durch den Vertragspart-
ner beizufiigen. Der Vertragspartner wird dem re-
daktionellen Federfiihrer und der Degeto die Einstu-
fung der Produktion durch die FSK einschlieBlich der
Griinde der Einstufung unverziiglich nach Bekannt-
gabe schriftlich mitteilen, damit der redaktionelle Fe-
derfiihrer in Abstimmung mit der Degeto insbeson-
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dere im Falle einer Abweichung von der redaktionel-
len Eigenbewertung fristgerecht die Einlegung von
Rechtsmitteln priifen kann.

Im Falle einer Abweichung der FSK-Bewertung von
der redaktionellen Eigenbewertung verpflichtet sich
der Vertragspartner in Zusammenarbeit mit der De-
geto und dem redaktionellen Federfiihrer, Rechtsmit-
tel gegen die Verwaltungsakte der FSK einzulegen,
sofern dies die Degeto verlangt. Die Kosten der FSK-
Antragstellung sowie der Einlegung von Rechtsmit-
teln tragt der Vertragspartner.

Soweit der Vertragspartner Dekorations-, Ausstat-
tungsmaterial, Requisiten und Kostiime kauflich er-
wirbt, geht das Eigentum daran unmittelbar von dem
Vertragspartner auf die Degeto Ulber. Dies ist notwen-
diger Bestandteil der Leistung des Vertragspartners
gemalB § 3 dieses Vertrages. Der Vertragspartner tibt
den Besitz, solange er Besitzer ist, als Besitzmittler
(Verwahrer) fur die Degeto aus. Die selbstandig ver-
wertbaren Dekorations- und Ausstattungsgegenstan-
de oder Requisiten hat der Vertragspartner in einem
gesonderten Verzeichnis bis spatestens zwei Wochen
nach dem letzten Drehtag mit Angaben iber Wert
und Lagerort der einzelnen Gegenstédnde der De-
geto in einfacher Ausfertigung vorzulegen, wobei er
Vorschlage liber die Verwertung der Gegenstédnde
machen soll. Das Verfligungsrecht liber die Gegen-
sténde steht ausschlieBlich der Degeto zu, die sich
dem Vertragspartner gegeniber innerhalb von sechs
Wochen nach Eingang des Verzeichnisses lber die
Verwertung der Gegenstande zu erklaren hat.

§6 — Titelgestaltung, Nennung

Die ARD Degeto und der redaktionelle Federfiihrer
werden in allen Presseverdffentlichungen sowie im
Titelvor- und -nachspann genannt, und zwar bei jeg-
licher Auswertung der Produktion in allen Nutzungs-
arten im In- und Ausland. Der Produzent wird im Vor-
und Abspann genannt.

Vor der Fertigstellung der Produktion miissen alle
endgliltigen Titel sowie der Vor- und Nachspann dem
redaktionellem Federfiihrer zur redaktionellen und
schriftlichen Genehmigung vorgelegt werden.

Der Titel ist mit der ARD-Trademark entsprechend
den jeweils im Produzentenportal eingestellten Richt-
linien zur ,Absenderintegration in Vorspannen - ARD-
Trademark” (einsehbar auf dem ARD Degeto-Produ-
zentenportal: www.degeto.de/produzentenbereich
- Passwort: Degeto) zu versehen.

Der Vorspann sowie die Schlusssequenz sind mit
einem sogenannten ,Etikett” entsprechend den je-
weils im Produzentenportal eingestellten Richtlinien
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zur ,Absenderintegration in Vorspannen - Etikett”
(einsehbar auf dem ARD Degeto-Produzentenportal:
www.degeto.de/produzentenbereich - Passwort: De-
geto) zu versehen.

Bei Erstellung des Abspanns ist darauf zu achten,
dass dieser erst nach dem dramaturgisch abgeschlos-
senen Film beginnt, d.h. bevor der Abspann bzw. die
Nennungen laufen. N&dhere Absprachen sind mit dem
redaktionellem Federfiihrer festzulegen.

Als notwendiger Bestandteil seiner Leistung nach § 3
dieses Vertrages ist der Vertragspartner zur Herbei-
fuhrung des Titelschutzes auf den Namen der Dege-
to, einschlieBlich der Klarung der rechtlichen Unbe-
denklichkeit des Titels verpflichtet. Im Einzelfall, so-
fern produzentenseitig ernsthafte rechtliche Beden-
ken gegeniber einem beabsichtigten Titel bestehen,
wird eine Verstandigung tber die Auswahl des Titels
zwischen Degeto und Vertragspartner herbeigefiihrt.
Der Vertragspartner hat dabei auf seine Kosten eine
Titelschutzanzeige zu schalten, die frihestméglich zu
erfolgen hat. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die
Titelschutzanzeige jeweils bis zur Erstausstrahlung
zu verlangern und/oder — bei Anderung des Titels
— frihestmdglich eine neue Titelschutzanzeige mit
diesem Titel vorzunehmen und diese bis zum Erstaus-
strahlungstermin auf seine Kosten zu verldngern. Die
Degeto erkennt im Rahmen der Kalkulation einmalig
einen Pauschalbetrag in Hohe von € 200,00 netto fir
die dem Vertragspartner entstehenden Titelschutz-
kosten an. Dieser Betrag ist in der Abgeltung gemafB
§ 8 Ziffer 1 enthalten.

Die Sendekopie fiir die Degeto muss einen speziellen
Fernseh-Nachspann enthalten, der nicht Ianger als 30
Sekunden sein darf. Uber die Auswahl der einzelnen
Titel im Vor- und Nachspann sowie lber die optische
Gestaltung ist das Einverstandnis des redaktionellen
Federfihrers einzuholen, der auch das Recht hat, ein-
zelne Personen fir die Nennung im Vor- und/oder
Nachspann zu benennen.

Der Fernseh-Nachspann muss ferner im Falle der zu-
Iassigen Produktionshilfe gemal3 § 12 am Ende eine
alphabetische Auflistung der Personen und Unter-
nehmen enthalten, die Produktionshilfe geleistet ha-
ben.

§7 - Garantie, Rechtefreistellung

Der Vertragspartner garantiert die Fertigstellung und
Lieferung der Produktion bis zum XXX.

Die Rechteilibertragung umfasst alle Nutzungsrech-
te, Einwilligungsrechte, Leistungsschutzrechte und
sonstige Rechte des Vertragspartners, der an der
Produktion beteiligten Urheber, der Inhaber von Leis-

269


http://www.degeto.de/produzentenbereich
http://www.degeto.de/produzentenbereich

270

tungsschutzrechten und sonstigen Beteiligten sowie
Urheber und Inhaber von Leistungsschutzrechten,
deren Werke und Leistungen zur Herstellung der Pro-
duktion benutzt worden sind. Der Vertragspartner ga-
rantiert, zu diesen Rechtelibertragungen berechtigt
zu sein und sich alle zur Verwertung der Produktion
erforderlichen Zustimmungen, insbesondere von fol-
genden Berechtigten, beschafft zu haben:

Urheber, oder - falls diese ihre Rechte Dritten ein-
gerdumt haben - Inhaber der ausschlieBlichen Nut-
zungsrechte an den zur Herstellung der Produktion
benutzten Werken, Film-Urheber, austibende Kinst-
ler, die bei der Herstellung der Produktion mitgewirkt
haben oder deren Darbietungen zur Herstellung der
Produktion benutzt worden sind, Kameraleute (Licht-
bildner), Inhaber von Leistungsschutzrechten an den
zur Herstellung der Produktion benutzten Leistungen
(z.B. Lichtbilder, Tontréager, wissenschaftliche Ausga-
ben, Ausgaben nachgelassener Werke usw.) sowie
alle sonstigen Personen, denen im Zusammenhang
mit der Produktion Urheberrechte, Leistungsschutz-
rechte oder sonstige Rechte zustehen (z.B. von Ver-
wertungsgesellschaften wahrgenommene urheber-
rechtliche Nutzungsrechte).

Der Vertragspartner steht dafir ein, dass samtliche
natlrlichen oder juristischen Personen, die an der
Produktion, Bearbeitung oder Synchronisation der
Produktion beteiligt sind und denen irgendwelche
Rechte in Gestalt von Urheber-, Leistungsschutz- und
Eigentumsrechten oder Anspriichen in wettbewerbs-
rechtlicher Hinsicht zustehen, alle Einverstandniser-
klarungen gegeben haben, die erforderlich sind, da-
mitdie Produktionim vereinbarten Umfang ausgewer-
tet werden kann. Das gleiche gilt fir die Autoren- und
Verlagsrechte sowie flir urheberrechtlich und/oder
leistungsschutzrechtlich geschiitzte Beitrége Dritter.
Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend fur allgemeine
Persénlichkeitsrechte oder sonstige geschiitzte Rech-
te, die natiirlichen oder juristischen Personen zuste-
hen, welche durch die vereinbarte Auswertung der
Produktion beriihrt oder verletzt werden kénnten.

Der Vertragspartner steht insbesondere dafir ein, dass

a) die Produktion keine Anspielungen auf Personen
oder Ereignisse und keine Ahnlichkeiten mit an-
deren Werken, deren Inhalt und Titel, enthalt, die
der Degeto nicht bekanntgegeben sind;

b) die zur Herstellung der Produktion benutzten
Werke, deren einzelne Teile oder ihr Inhalt nicht
widerrechtlich dem geschiitzten Inhalt anderer
Werke entnommen sind;

c) die der Degeto Ubertragenen Rechte nicht auf
Dritte Ubertragen oder mit den Rechten Dritter
belastet, auch Dritte nicht mit ihrer Ausiibung be-
auftragt sind;

d) er bei der Erfillung der vertragsgeméBen Leis-
tungspflichten nicht fremde Urheberrechte, Leis-
tungsschutzrechte oder sonstige Rechte verletzt;

e) bei Vertragsabschluss keine anderweitigen Ver-
pflichtungen bestehen, die die in diesem Vertrag
vereinbarten Leistungen des Vertragspartners be-
hindern kdnnten;

f) kein Versto3 gegen §§ 1 bis 5 erfolgt.

Der Vertragspartner garantiert, dass es sich bei dem
genannten Autor um den alleinigen Urheber des der
Produktion zu Grunde liegende Drehbuchs handelt.
Bei Verwendung eines Pseudonyms ist der Degeto
der Personenname des Autors einschlieBlich Melde-
adresse schriftlich bekannt zu geben.

Der Vertragspartner versichert, dass bezlglich der
vertraglich eingerdumten Nutzungsrechte keine fort-
wirkende Vereinbarung besteht, der zufolge Rechte
und Befugnisse nach diesem Vertrag erléschen oder
an einen Dritten fallen, falls Gber das Vermdgen des
Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt
oder erdffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlun-
gen einstellt oder in Verzug gerat oder sonst aufl6-
sende Bedingungen fiir den eigenen Rechteerwerb
oder den der Degeto erfiillt werden.

Unbeschadet etwaiger dartiber hinausgehender An-
spriche und Rechte der Degeto wird der Vertrags-
partner die Degeto und andere Personen, Gesell-
schaften oder Anstalten, die Rechte von ARD Degeto
herleiten, von allen gegen diese erhobenen Ansprii-
chen Dritter einschlieBlich der Kosten einer etwai-
gen angemessenen Rechtsverteidigung freistellen.
Soweit Dritte gegen die Degeto Anspriiche erheben,
ist diese verpflichtet, den Vertragspartner hiervon un-
verziglich in Kenntnis zu setzen. Es ist dem Vertrags-
partner erlaubt, seine Rechte selbst zu vertreten und
zu verteidigen.

Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend fiir Lizenzneh-
mer der Degeto.

Unbeschadet hiervon sind ARD Degeto berechtigt,
selbst geeignete MaBBnahmen zur Abwehr von Beein-
tréchtigungen durch Dritte zu ergreifen.

Dariber hinausgehende Schadenersatzanspriiche
bleiben hiervon unberiihrt.

Der Vertragspartner garantiert, dass er alle der De-
geto gemaB dieses Vertrages zur Verfligung zu stel-
lenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung
geltender Datenschutzbestimmungen erhoben bzw.
verarbeitet hat und er zur Ubermittlung an die Dege-
to zur Erfillung aller im Zusammenhang mit diesem
Vertrag stehenden Zwecke berechtigt ist.
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§8 - Vergiitung

Als Entgelt fir alle vom Vertragspartner nach diesem
Vertrag einzurdumenden Rechte (Einrdumung von
Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz) einschlie3-
lich etwaiger Nebenleistungen zahlt die Degeto ei-
nen Betrag in Hohe von

€ XXX netto
(in Worten: Euro XXX netto)

zuziiglich Umsatzsteuer in der gesetzlich festgeleg-
ten Héhe

Der in Ziffer 1 genannte Betrag wird wie folgt zur Zah-
lung fallig:

a) 20%
(=€ XX netto zzgl. USt.)

Bei Vertragsabschluss und bei Vorliegen der
Versicherungsbestétigung (finale Deckungsno-
te) gem. § 10 sowiegegen Stellung einer selbst-
schuldnerischen Biirgschaft einer deutschen
GroBbank Uber die Bruttosumme /Fertigstel-
lungsgarantie der XXX.

Diese Rate wird mit den gemé&B Buchentwick-
lungsvertrag vom xx.xx.xxxx bereits geleisteten
Zahlungen entsprechend verrechnet.

b) 40%
(=€ XX netto zzgl. USt.)

Nach Beginn der Dreharbeiten und bei Vorlie-
gen der Versicherungsbestatigung (finale De-
ckungsnote) gem. § 10sowie gegen Stellung ei-
ner selbstschuldnerischen Biirgschaft einer deut-
schen GroBbank iiber die Bruttosumme / Fertig-
stellungsgarantie der XXX.

c) 20%
(=€ XX netto zzgl. USt.)

Nach Drehende und bei Vorliegen der Versiche-
rungsbestatigung (finale Deckungsnote) gem.
§10 sowie nach Vorlage einer entsprechenden
Drehendemeldung, Ubersendung des letzten
Tagesberichts sowie gegen Stellung einer selbst-
schuldnerischen Biirgschaft einer deutschen
GroBbank Uber die Bruttosumme/ Fertigstel-
lungsgarantie der XXX.

d) 10%
(=€ XX netto zzgl. USt.)

Nach Rohschnittabnahme und gegen Vorlage der
Vertragsanlage 7 ,Erklarungsbogen Produktion”
gemaB §5 Ziffer 7, gegen Vorlage einer Bestéti-
gung, dass samtliche RAW-Daten auf den Namen
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der Degeto verwahrt werden sowie gegen Vorla-
ge der in § 5 Ziffer 2 genannten Vertrage

Nach Eintritt aller vorgenannten Voraussetzun-
gen wird die Blirgschaft / Fertigstellungsgarantie
zuriickgegeben.

e) 10%
(=€ XX netto zzgl. USt.)

Nach Lieferung sowie technischer und redakti-
oneller Abnahme der Produktion einschlieBlich
des in §2 genannten Materials und Vorlage der
Musikliste sowie nach Vorlage der von der Dege-
to abgenommenen endgiiltigen Titellisten (Vor-
und Abspann) gemaB §2 Ziffer 2 h) sowie der
Logos der Produzenten geméB § 2 Ziffer 2 i).

In der Abgeltung geméB Ziffer 1 ist ein Betrag in H6-
he von

€ 8.000,00 netto
(in Worten: achttausend Euro)

enthalten, mit dem die gemaB §5 Ziffer 3 zu erbrin-
genden Leistungen abgegolten werden. Vor Verwen-
dung dieses Betrags hat der Vertragspartner die ge-
planten publizistischen BegleitmaBnahmen mit dem
redaktionellen Federfiihrer abzustimmen und von
dem redaktionellen Federfiihrer die vorherige Zu-
stimmung zu den geplanten Ausgaben einzuholen.
Uber die im Rahmen von §5 Ziffer 3 tatsichlich ent-
standenen Kosten wird nach vollstandig erbrachter
Leistung, spatestens aber nach der Erstausstrahlung
der Produktion eine Schlussabrechnung gegeniiber
der Degeto erfolgen, wonach alle dem Vertrags-
partner tatsdchlich entstandenen Kosten bei diesem
verbleiben und ein gegebenenfalls zugunsten der
Degeto verbleibender Differenzbetrag an diese zu-
riickzuzahlen ist.

Uber die falligen Betridge (ibersendet der Vertrags-
partner an die Degeto jeweils eine auf die Degeto
ausgestellte Rechnung in zweifacher Ausfertigung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen muss, mit Angabe der Bankverbindung
und Kennzeichnung als Anzahlungsrechnung bzw.
Schlussrechnung. Die Bezahlung erfolgt nach Fallig-
keit und Rechnungseingang innerhalb von 14 Tagen.
Die Zahlung kann verweigert werden, solange vom
Vertragspartner keine oder keine ordnungsgemaéBe
Rechnung vorgelegt worden ist.

Die USt-IdNr. der Degeto Film GmbH lautet
DE 114 105 209

Die USt-IdNr. des Vertragspartners lautet
DE XXX
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Sollte sich der Umsatzsteuerstatus oder die USt-IdNr.
im Laufe der Vertragsbeziehungen &ndern, werden
sich der Vertragspartner und die Degeto diesbeziig-
lich unverziglich schriftlich informieren.

Der redaktionelle Federfiihrer befindet nach inhalt-
licher und kiinstlerischer Uberpriifung gemeinsam
mit der Degeto liber die redaktionelle Abnahmefa-
higkeit (Rohschnitt und Endfassung) der Produktion,
die gemeinsame, einheitliche Entscheidung wird
dem Produzenten durch die Degeto gemaB § 1 Ziffer
6 mitgeteilt. Die redaktionelle Uberpriifung des Fein-
schnitts erfolgt durch den redaktionellen Federfihrer.
Uber die technische Abnahmefahigkeit der Produkti-
on befindet die Degeto. Die verbindliche Erklarung
der technischen und redaktionellen Abnahme (Roh-
schnitt, Feinschnitt, Endfassung) gegeniiber dem Ver-
tragspartner erfolgt durch die Degeto.

Die Priffrist fir das Material gemafB §2 Ziffer 2 be-
tragt 4 (vier) Wochen. Kommt eine Abnahme inner-
halb dieser Frist aus Grinden, die die Degeto zu
vertreten hat, nicht zustande, gilt die Abnahme als
erfolgt.

Die Abnahme bedeutet keine Billigung der Produkti-
on unter rechtlichen Gesichtspunkten. Der Vertrags-
partner haftet weiterhin fir alle Rechtsverletzungen,
insbesondere fiir die Verletzung von Persénlichkeits-
rechten, die durch die Herstellung und Ausstrahlung
der Produktion eintreten.

Mit der Zahlung des in Ziffer 1 vereinbarten Entgelts
sind auch alle im Zusammenhang mit der Produktion
zu leistenden Abgeltungen (z.B. Wiederholungsent-
gelte, Erldsbeteiligungen, Beitrdge zur Kiinstlersozi-
alkasse und dergleichen) abgegolten.

§32 a) Urhebergesetz sowie die §§22 und 23 dieses
Vertrages bleiben unberihrt.

Als zusétzliches Entgelt gemaB §8 Ziffer 1 dieses
Vertrages Gbernimmt die Degeto den auf den Ver-
tragspartner im Verhéltnis zu den Produktionskosten
entfallenden Arbeitgeberanteil an den Beitrédgen zur
Pensionskasse Rundfunk (zu 100 %) ohne Zuschléage
(Handlungskosten und Gewinn), jedoch zuziiglich der
Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Héhe.
Der Vertragspartner legt der Degeto zum Drehende
die Hebeliste zzgl. einer Hochrechnung fiir die noch
entstehenden Kosten bis Sendebandabgabe vor. Die
Erstattung erfolgt durch die Degeto nach entspre-
chender Rechnungstellung innerhalb einer Frist von
vier Wochen.

Sollte der Vertragspartner nicht bereits Anstaltsmit-
glied der Pensionskasse Rundfunk - Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit - Bertramstra3e 8, 60320
Frankfurt am Main, sein, so verpflichtet er sich zum
Beitritt zu dieser Pensionskasse als Anstaltsmitglied,

falls er im Rahmen der Herstellung der Produktion
Mitarbeiter beschaftigt, die Mitglied der Pensions-
kasse sind und Anspriiche hinsichtlich der Abfiihrung
des Anstaltsanteils an die Pensionskasse geltend ma-
chen.

Sollte dem Vertragspartner aus wichtigem Grund
eine Mitgliedschaft in der Pensionskasse Rundfunk
- Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - nicht
méglich sein, so verpflichtet er sich die Beitrdge zur
Pensionskasse abzufuihren, falls er im Rahmen der
Herstellung der Produktion Mitarbeiter beschéftigt,
die Mitglieder der Pensionskasse sind.

Nachforderungen, gleich welcher Art und welchen
Rechtscharakters, sind ausgeschlossen.

§9 — Gesamtproduktionskosten

Die Gesamtproduktionskosten, exklusive der Kosten
fur die Versicherungen sowie exklusive der auf Nach-
weis zu erstattenden Beitrage zur Pensionskasse ge-
maB § 8 Ziffer 6 sowie exklusive der auf Nachweis zu
erstattenden Blirgschaftskosten bzw. Kosten fir die
Fertigstellungsgarantie (sofern eine Biirgschaft oder
Fertigstellungsgarantie vereinbart ist), betragen ge-
malB der von der Degeto im Kalkulationsgesprach
vom Xx.xx.xxxxx genehmigten Kalkulation

£ X XXX XXX, XX (in Worten: XXXXXXXXXXX Euro)
exklusive der Umsatzsteuer in der gesetzlich festge-
legten Hohe.

Sie werden in voller Héhe durch die Degeto erbracht
und an den Vertragspartner gemaB der Regelung in
§ 8 gezahlt. Im ARD-Innenverhéltnis werden die Ge-
samtproduktionskosten wie folgt aufgebracht:

€ XXX netto
€ XXX netto

Anteil Degeto 90 %
Anteil red. Federfithrer 10%

Die Parteien halten klarstellend fest, dass die vorbe-
zeichnete Aufteilung zwischen der Degeto und dem
redaktionellen Federfiihrer lediglich informativen
Charakter hat. Ein Leistungsaustausch zwischen dem
Vertragspartner und dem redaktionellen Federfihrer
findet nicht statt; insbesondere bestehen keine Zah-
lungsanspriiche des Vertragspartners gegen den re-
daktionellen Federfihrer.

Der Vertragspartner hat der Degeto Vereinbarungen
Uber finanzielle oder geldwerte Leistungen Dritter
offenzulegen, soweit sie nicht bereits aus der Kalku-
lation ersichtlich sind. Derartige Vereinbarungen be-
dirfen der Zustimmung der Degeto.

Kostenrelevante Anderungen (gleichgiiltig, ob kos-
tenerhéhend oder kostenmindernd) bei der Umset-

zung des Stoffes gegenliber dem abgenommenen
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Drehbuch bediirfen der Zustimmung der Degeto. So-
weit dadurch Anderungen im Budget (gleichgiiltig,
ob kostenerhéhend oder kostenmindernd) eintreten,
hat der Vertragspartner den Sachverhalt umgehend
der Degeto schriftlich mitzuteilen und die Genehmi-
gung der Degeto einzuholen.

Sofern sich in den folgend aufgefiihrten Kalkulati-
onsbereichen kostenmindernde Verédnderungen er-
geben, fihren diese obligatorisch zu einer Vertrags-
anderung. Das gleiche gilt fir Kostenerhéhungen in
diesen Bereichen, sofern diese von der Degeto an-
erkannt werden kénnen (die Anerkennung von Kos-
tenerhdhungen bedarf in jedem Fall der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Degeto):
— Nutzungsrechte
— Honorare fir Regisseur und wesentliche Dar-
steller einschlieBlich Folgekosten (Folgekosten
sind z.B. Reisekosten, die aufgrund von Umbe-
setzungen des Regisseurs und/oder der/des
Hauptdarsteller(s) anfallen, aber auch Kostenver-
adnderungen, die durch eine Konzeptionsénde-
rung in der Folge einer Umbesetzung entstehen).

Der Vertragspartner wird der Degeto Uber alle mit
den vorgenannten Bereichen zusammenhangenden
Vorgénge und Vertrdge oder Verpflichtungen Aus-
kunft erteilen und Rechnung legen sowie der Dege-
to die entsprechenden Abrechnungsunterlagen und
Vertrdge zur Einsichtnahme vorlegen.

Eingetretene Kostenerhdhungen oder -minderun-
gen, die eine oder mehrere Positionen betreffen und
in der Summe nicht mehr als€ 1.000,00 ausmachen,
ziehen keine Festpreisédnderung nach sich.

Die Degeto ist berechtigt - sofern dies bei Abschluss
der Kalkulationsverhandlungen von ihr angekiindigt
wird -, auf eigene Kosten eine Wirtschaftspriifungsge-
sellschaft ihrer Wahl mit der Priifung des Schlusskos-
tenstands der Nettofertigungskosten der Produktion
zu beauftragen. Die Wirtschaftspriifungsgesellschaft
ist berechtigt, der Degeto das Ergebnis ihrer Priifung,
d.h. die Summe der tatsidchlichen Nettofertigungs-
kosten mitzuteilen, nicht jedoch Angaben zu den Ein-
zelpositionen der Kalkulation zu machen. Sollten sich
Abweichungen von mehr als 5% ggii. den kalkulier-
ten Kosten ergeben, werden die Vertragsparteien ei-
ne Anpassung des Vertrages prifen. Der vorliegende
Vertrag unterfallt nicht der Abschlussprifung.

§10 — Versicherung

Die Filmversicherungen werden gemafB des Vertra-
ges mit dem Versicherungsmakler Howden Caninen-
berg GmbH von der Degeto auf eigene Kosten ab-
geschlossen. Der Vertragspartner bestétigt, dass ihm
der Versicherungsumfang (z.B. Film-Material-, Film-
Ausfall-, Film-Requisiten-, Ausfallversicherung fir
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die Hauptdarsteller und Regisseur(e), Terror-Risiken
sowie ggf Vorauszahlungsausfall-Versicherung) und
die Versicherungsbedingungen bekannt sind bzw.
vorliegen. Als Versicherungssumme gelten die Net-
toherstellungskosten gemaf der von der Degeto ge-
nehmigten Kalkulation abziiglich der Position Rechte
(Drehbuch inkl. Buyout), Musik, Service Producers Fee
sowie Gewinn. Der Vertragspartner hat das Recht, auf
eigene Kosten den Versicherungsumfang zu erhd-
hen, die Selbstbeteiligungen auszuschlieBen sowie
den Gewinnzuschlag zu versichern. Er ist berechtigt,
auf eigene Kosten eine Erhéhung der Versicherungs-
summe zu verlangen, sobald sich ergibt, dass das
angemeldete Produktionsbudget liberschritten wird.

Die Anmeldung der Produktion bei der Versicherung
erfolgt mittels Formblatt durch den Vertragspartner.
Die Schadenabwicklung einschlieBlich der Schaden-
regulierung erfolgt unmittelbar zwischen dem Versi-
cherungsgeber Special Risk Consortium GmbH (SRC)
und dem Vertragspartner. Eventuelle Selbstbeteili-
gungen gehen zu Lasten des Vertragspartners.

Schaden aus den Bereichen

a) Personenausfall-Versicherung

b) Filmmaterial-Versicherung oder

c) Produktionsmehrkosten-Versicherung
d) Vorauszahlungsausfall-Versicherung

sind der Degeto, mit der zu erwartenden Schadens-
hohe, mitzuteilen.

§11 - Vorzeitige Beendigung des Vertrages,
Leistungsstérungen

Die Degeto ist jederzeit berechtigt, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist zu kiindigen und gleichzeitig
Herausgabe samtlicher Materialien und aller Produk-
tionsunterlagen zu verlangen. Ubt sie dieses Recht
aus, hat sie, sofern nicht ein Tatbestand der folgenden
Ziffern gegeben ist, dem Vertragspartner die bis da-
hin im Rahmen des genehmigten Budgets entstande-
nen Aufwendungen zu erstatten und fur die Abwick-
lung aller zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden,
aus der Produktion resultierenden notwendigen Ver-
pflichtungen einzustehen. Im Gegenzug verbleiben
die gemafB § 3 Gibertragenen Rechte bei der Degeto,
die berechtigt ist, anstelle des Vertragspartners in die
von ihm fiir die Durchfiihrung der Produktion abge-
schlossenen Vertrdge einzutreten und die gemal §4
beim Vertragspartner verbliebenen Rechte zu liber-
nehmen. Der Vertragspartner ist zur Rechnungsle-
gung gegeniiber der Degeto verpflichtet.

Kénnen sich die Vertragsparteien nicht einigen, sind
die Parteien berechtigt, die gemeinsame Schiedsstel-
le von ARD und Allianz Deutscher Produzenten anzu-
rufen.
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Verst6Bt der Vertragspartner oder ein von ihm be-
auftragter Dritter gegen einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages, so ist die Degeto berechtigt, von
dem Vertrag zurlickzutreten, falls der Vertragspart-
ner innerhalb der ihm gesetzten, angemessenen Frist
die Vertragsverletzung bzw. deren Folgen nicht be-
seitigt. Im Falle eines solchen Ruicktritts entfallt der
Anspruch des Vertragspartners auf die Vergiitung.
Bereits geleistete Zahlungen sind dann von dem
Vertragspartner an die Degeto zuriickzuzahlen. Bei
Versto3 gegen § 7 und § 13 dieses Vertrages kann die
Degeto auch ohne Fristsetzung von diesem Vertrag
zurlicktreten. Die Degeto kann anstelle des Riicktritts
mit der Rechtsfolge von Ziffer 1 jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen mit der Einschrénkung, dass
die Anspriiche des Vertragspartners auf Handlungs-
kosten und Gewinnzuschlag entfallen.

Die Degeto ist darliber hinaus dann zum sofortigen
Rucktritt und zur fristlosen Kiindigung von diesem
Vertrag berechtigt, wenn der Vertragspartner zah-
lungsunfahig wird oder gegen ihn ein Antrag auf
Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegt oder
Forderungen des Vertragspartners gegen die Dege-
to gepfandet werden und der Vertragspartner die
Aufhebung der Zwangsvollstreckungsma3nahmen
innerhalb einer von der Degeto gesetzten Frist nicht
herbeifihrt.

Die gesetzlichen Gewahrleistungs- und Schadener-
satzanspriiche bleiben hiervon unberihrt.

Im Falle der Rechteriickiibertragung im Rahmen der
Ziffer 2 oder 3 gehen die der Degeto lbertragenen
Rechte nur Zug um Zug gegen Erstattung der bereits
an den Vertragspartner geleisteten Zahlungen auf
den Vertragspartner tGber.

§12 — Verbot der Schleichwerbung,
der Themenplatzierung und entsprechender
Praktiken

a) Der Vertragspartner hat bei der Herstellung der
Produktion zu beachten, dass fir die

ARD Degeto das Gebot der Trennung von Wer-
bung und Programm gilt. Der Vertragspartner ist
insbesondere verpflichtet, bei der Herstellung von
Produktionen die ARD-Richtlinien fir Werbung,
Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe
in der Fassung vom 12.03.2010 einzuhalten. Die-
se Richtlinien sind diesem Vertrag als Anlage 6
beigefligt und werden Vertragsbestandteil.

b) Danach ist die Erwdhnung oder Darstellung von
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder
Tatigkeiten eines Herstellers von Waren oder ei-
nes Erbringers von Dienstleistungen in werbli-
cher Absicht ausgeschlossen. Die Entgegennah-

e)

a)

me von Entgelten oder geldwerten Vorteilen in
diesem Zusammenhang ist unzulassig.

Der Vertragspartner versichert, dass er die Produk-
tion ohne sachfremde/vertragswidrige Einfluss-
nahme Diritter realisiert hat oder realisieren wird.
Er versichert insbesondere, dass er im Zusammen-
hang mit der Herstellung der Produktion oder der
Entwicklung der Idee, insbesondere fiir die Platzie-
rung von Inhalten oder Themen, keine finanziellen
Zuwendungen und/oder geldwerten Vorteile von
Dritter Seite erhalten hat oder erhalten soll.

Bedient sich der Vertragspartner bei der Erfullung
seiner Pflichten nach diesem Vertrag Erfiillungs-
gehilfen (§278 BGB) oder sonstiger Dritter, so
verpflichtet sich der Vertragspartner, diesen die
gleichen Pflichten aufzuerlegen. Der Vertrags-
partner wird dariiber hinaus geeignete MaBnah-
men ergreifen, die die Einhaltung dieser Pflichten
sicherstellen.

In Zweifelsfallen wird der Vertragspartner recht-
zeitig mit der Degeto Einvernehmen herstellen.
Das Letztentscheidungsrecht steht der Degeto zu.

Der Vertragspartner garantiert der ARD Degeto
die Einhaltung der Verpflichtungen der vorge-
nannten Absatze. Im Fall der Verletzung dieser
Garantie ist der Vertragspartner verpflichtet, der
ARD Degeto einen pauschalierten Schadenser-
satz in Hohe von 10 % des gesamten Entgelts fir
die Herstellung der Produktion zu zahlen. Dem
Vertragspartner steht der Nachweis offen, dass
der Schaden uberhaupt nicht entstanden oder
wesentlich niedriger als die Pauschale ist. Der
ARD Degeto bleibt die Geltendmachung eines
héheren Schadens unbenommen.

Beabsichtigt der Vertragspartner Produktionshil-
fe im Sinne von Nr. 9.1 Satz 2 f. (Produktionshilfe
von bedeutendem Wert) sowie Nr. 9.2.3 (Sonstige
Produktionshilfe) der ARD-Richtlinien in Anspruch
zu nehmen, so hat er dies der Degeto anzuzeigen.
Er teilt der Degeto dabei schriftlich die Identitat
des die Produktionshilfe Gewahrenden sowie
detailliert Art und Umfang der Produktionshilfe
mit. Erteilt der Vertragspartner keine Auskunft, so
gilt dies als Garantie, dass keine Produktionshilfe
in Anspruch genommen wurde. Wird der Inan-
spruchnahme der Produktionshilfe durch die De-
geto nicht unverziglich (innerhalb von zwei Wo-
chen) widersprochen, kann der Vertragspartner
vom Einverstédndnis der Degeto ausgehen. Der
Vertragspartner erklart sich damit einverstanden,
auch im Namen des die Produktionshilfe Gewah-
renden, dass ein Hinweis auf die Produktionshilfe
im Abspann nach MaBgabe von Nr. 9.4 der ARD-
Richtlinien erfolgen kann und sichert zu, zu dieser
Erklarung ermachtigt zu sein.
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b) Dem Vertragspartner ist bekannt, dass Produkti-
onshilfe im Sinne von Nr. 9.1 Satz 2 f. der ARD-
Richtlinien (Produktionshilfe von bedeutendem
Wert) in Nachrichten, Sendungen zum politischen
Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersen-
dungen, Sendungen fiir Kinder sowie Ubertra-
gungen von Gottesdiensten gesetzlich verboten
ist. Der Vertragspartner garantiert der ARD De-
geto die Einhaltung dieses Verbotes. Im Falle der
Verletzung dieser Garantie gilt § 12 Ziffer 1 f) Satz
2 ff. dieses Vertrages.

c) In Zweifelsféllen wird der Vertragspartner recht-
zeitig mit der Degeto Einvernehmen herstellen.
Das Letztentscheidungsrecht steht der Degeto zu.

3. Die Degeto oder ein von ihr beauftragter und zur Ver-
schwiegenheit verpflichteter Wirtschaftsprifer haben
bei begriindeten Anhaltspunkten fir einen VerstoB3
gegen die Einhaltung der Bestimmungen uber die
Trennung von Werbung und Programm (vorstehende
Ziffern 1 und 2) ein Einsichtsrecht in die Blicher und
Geschaftsunterlagen des Vertragspartners. Sollte sich
nach Priifung herausstellen, dass der Vertragspartner
gegen diese Bestimmungen verstoB3en hat, gehen die
Kosten der Priifung zu Lasten des Vertragspartners.

4. Verst6Bt der Vertragspartner gegen die Bestimmun-
gen nach den vorstehenden Ziffern 1 und 2 so kén-
nen ARD Degeto

a) vom Vertragspartner eine nach billigem Ermes-
sen zu bestimmende und gegebenenfalls vom
zustédndigen Gericht zu Uberprifende Vertrags-
strafe bis zur Héhe der vereinbarten Gesamtver-
glitung verlangen

und

b) vom Vertragspartner Schadensersatz verlangen
und/oder vom Vertrag zuriicktreten.

Die Verpflichtung zur Leistung einer Vertragsstra-
fe entfdllt, wenn der Vertragspartner nachweist,
dass weder er selbst noch seine gesetzlichen Ver-
treter oder seine Erfillungsgehilfen (§278 BGB)
vorsétzlich oder grob fahrlassig die Bestimmun-
gen der vorstehenden Ziffern 1 und 2 verletzt ha-
ben. Die Vertragsstrafe kann vom Vertragspartner
nicht gegen noch ausstehende Zahlungen der
Degeto auf die Produktionsverglitung gemaB § 8
aufgerechnet werden.

§13 — §13 - Abtretbarkeit

Die Anspriiche des Vertragspartners aus diesem Vertrag
kénnen nicht abgetreten werden, sie verjahren innerhalb
von drei Jahren nach Falligkeit. Ausgenommen hiervon
sind Abtretungen des Vergiitungsanspruchs zu Finanzie-
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rungszwecken gegeniiber einer europaischen GroBbank
oder einer deutschen Bank, die Mitglied des Verbunds
der deutschen Sparkassen- und Raiffeisenbanken ist. Die
Degeto ist jedoch berechtigt, dem Kreditinstitut samtliche
Einwendungen, die vor oder nach der Abtretung gegen
den Vertragspartner begriindet waren oder begriindet
werden, insbesondere Einwendungen aus nicht oder un-
vollkommen erfiilltem Vertrag, entgegenzusetzen.

§14 - Kein Gesellschaftsverhiltnis

Durch diesen Vertrag wird zwischen der Degeto und dem
Vertragspartner oder Dritten, soweit solche sich in irgend-
einer Form an der Herstellung der Produktion beteiligen,
keine Gesellschaft im Sinne der §§ 705 ff. BGB gegriindet.

§15 — Weitergabe von Produktionsunterlagen

Der Vertragspartner darf das Konzept, die Aufzeichnung
sowie andere Unterlagen oder Teile davon nur den an
der Produktion Beteiligten und nur zum Zweck der Her-
stellung der Produktion zugénglich machen. Jede weitere
Uberlassung sowie die Bekanntgabe des Inhalts dieser
Unterlagen oder von Teilen bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des redaktionellen Federfiihrers sowie
der Degeto. Diese Verpflichtung hat der Vertragspartner
auch den an der Produktion Beteiligten aufzuerlegen.

§16 — Verschwiegenheitsklausel

Der Vertragspartner stellt durch geeignete MaBnahmen
sicher, dass Uber die Inhalte dieses Vertrages, liber das
Produktionsvorhaben selbst — insbesondere seine Durch-
fuhrung und seine Inhalte — sowie iiber Honorare und
Vergiitungen, die im Rahmen dieser Produktion sowie in
Zusammenarbeit mit ihr gezahlt werden, nichts gegen-
Uber Dritten verlautet oder bekannt wird, soweit dies nicht
unmittelbar zur Durchfiihrung der Produktionsarbeiten er-
forderlich ist. Er wird entsprechend seine Mitarbeiter, die
Mitwirkenden und sonstige an der Produktion Beteiligte
verpflichten.

§17 — Allgemeine Bedingungen

1. Fur alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechts-
beziehungen zwischen dem Vertragspartner und der
Degeto bzw. den Personen, Gesellschaften oder An-
stalten, die Rechte von der Degeto herleiten, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Anderungen, Ergénzungen und Aufhebungen dieses
Vertrages bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Das Gleiche gilt fiir Anderungen, Ergénzun-
gen und Aufhebungen dieser Schriftformklausel. Zur
Wahrung der Schriftform geniigt Briefwechsel. E-Mail
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ist nicht ausreichend Miindliche Nebenabreden sind
nicht getroffen.

Sollte eine oder sollten mehrere Regelungen dieses
Vertrages aus irgendeinem Grunde unwirksam sein,
bleibt die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen hier-
von unberihrt, sofern wesentliche Voraussetzungen
des Vertrages dem nicht entgegenstehen.

Erfullungsort im Rahmen dieses Vertrages ist Frank-
furt am Main. AusschlieBlicher Gerichtsstand fur alle
mit diesem Vertrag zusammenhangenden Streitigkei-
ten einschlieBlich Fragen seiner Rechtsverbindlich-
keit und seines Zustandekommens ist, soweit recht-
lich zulassig, Frankfurt am Main.

Besondere Vereinbarungen:

§18 — Eckpunktepapier

Im Ubrigen gelten die ,Eckpunkte fiir ausgewogene
Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der
Verwertungsrechte bei Produktionen fir die Gen-
res Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation in der
Fassung vom 22.12.2015, zuletzt geédndert in Eck-
punkt 8 und Anlagen 5 a/b (ARD-Leistungsmodell)
mit Wirkung zum 01.01.2019, zuvor geédndert zum
01.04.2018 in Eckpunkt 3 und Anlagen 8 a/b (Erl6s-
beteiligung) sowie zum 01.09.2018 in Anlage 1 (Er-
génzung zum Umsetzungsleitfaden zum ARD-Schich-
tenmodell)”.

Der Vertragspartner stimmt hiermit unwiderruflich
dem Vertrieb und/oder einer Verwertung einzelner
oder mehrerer Rechte an der Produktion zu Gunsten
eines Drittverwerters zu. Fir diese an den Drittver-
werter erbrachte Leistung erhalt der Produzent die
nachstehend beschriebene gesonderte Vergiitung
unmittelbar vom Drittverwerter. Der Vertragspartner
stimmt zu, dass die Degeto Drittverwerter ihrer Wahl
mit dem Vertrieb und/oder der Verwertung einzelner
Rechte beauftragen kann.

Der Vertragspartner stimmt weiterhin zu, dass die De-
geto ihre sich aus dem Eckpunktepapier ergebenden
und gegeniliber dem Vertragspartner zu erfiillenden
Verpflichtungen auf Verwertungserlésbeteiligung
an die jeweils beauftragten Drittverwerter mit be-
freiender Wirkung tbertragen kann. Etwaige im Zu-
sammenhang mit der vorbezeichneten entgeltlichen
Leistung des Vertragspartners an den Drittverwerter
einschlieBlich der Verwertungserldsbeteiligung ent-
stehenden Anspriiche des Vertragspartners kann die-
ser nur gegeniiber dem jeweils beauftragten Dritt-
verwerter geltend machen. Die Degeto wird den Ver-
tragspartner tber abgeschlossene Vertriebsvertrage
mit Drittverwertern informieren. Der Vertragspartner

verpflichtet sich, dem jeweils beauftragten Drittver-
werter etwaige Anderungen abrechnungsrelevanter
Rahmenbedingungen (z.B. Firmierung, Anschrift,
Kontodaten 6. 3.) unaufgefordert mitzuteilen.

Die Degeto wird in ihrem jeweiligen Vertrag mit dem
Drittverwerter regelmé&Big die Regelungen in Anlage
9 dieses Vertrages zu Grunde legen.

Zum Zwecke der Klarstellung wird schlieBlich festge-
halten, dass die vom Drittverwerter an den Vertrags-
partner gezahlte Erlésbeteiligung weder Entgelt fur
die Leistung der Degeto gegeniiber dem Drittver-
werter noch nachtréagliches Entgelt fiir die Leistung
des Vertragspartners an die Degeto darstellt. Viel-
mehr liegt eine Zustimmungsleistung des Produzen-
ten unmittelbar gegeniiber dem Drittverwerter vor,
die der jeweilige Drittverwerter mit der Erlésbeteili-
gung verglitet.

§19 - Kalkulationsmemorandum

Es gelten im Ubrigen die im Kalkulationsmemorandum
vom XXX vereinbarten Nachweispositionen.

§20 — Produzentennennung

Die Degeto ist berechtigt, den Namen bzw. die Firmie-
rung des Vertragspartners in eine Produzentenliste aufzu-
nehmen, die Bestandteil eines zu veréffentlichenden Pro-
duzentenberichts wird. Auf ausdriicklichen schriftlichen
Wunsch des Vertragspartners unterbleibt dessen Nen-
nung in diesem Bericht.

§21 - Datenschutzhinweise

Informationen liber die Verarbeitung der im Rahmen der
vertraglichen Beziehungen erlangten personenbezoge-
nen Daten durch die Degeto und tiber die entsprechenden
Rechte aus dem Datenschutzrecht sind dem Vertrag als
Anlage 10 beigefuigt. Die Datenschutzhinweise sind auch
im ARD Degeto-Produzentenportal einzusehen(www.de-
geto.de/produzentenbereich - Passwort: Degeto).

§22 - Anwendbarkeit kiinftiger
GVR (Offnungsklausel)

1. Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im
Gesprach mit diversen Verbanden tiber gemeinsame
Vergutungsregelungen gemaB §36 UrhG (nachfol-
gend als ,GVR" bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine naher zu bestimmende Re-
gelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Vergtitung fiir
Leistung gegeniiber Produzent) abgegolten ist, und
einen dariiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
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ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergu-
tungen (Nachvergiitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fiir die vertragsgegen-
standliche Produktion vereinbart, dass die Nachver-
gltungsregelungen einer GVR, an denen die Degeto
beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwend-
bar erklart hat, auch auf bereits geschlossenen Vertra-
ge Anwendung finden, soweit dies in der personlich,
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.

Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin/dem Drehbuchautor/der
Drehbuchautorin die vorgenannte Regelung entspre-
chend zu Grunde legen (geméfB Musteranlage 11).

§23 — Selbstverpflichtung
fiir das Gewerk Regie

Bis zum Vorliegen einer GVR-Regie werden die Lan-
desrundfunkanstalten der ARD den Schlichterspruch
Regie vom 11.09.2018 als freiwillige Selbstverpflich-
tung fir voll- und teilfinanzierte 90-mindtige fiktio-
nale Auftragsproduktionen der Degeto zu Gunsten
der Regisseure/Regisseurinnen ab dem 01.01.2019
(Abschluss des Produktionsvertrages) fiir Nutzungen
(Ausstrahlungen, Nutzungen und kommerzielle Ver-
wertungen) zugrunde legen. Dementsprechend ist an
die vorgenannten Urheber seitens des Produzenten
die im Schlichterspruch festgelegte Mindestgrund-
verglitung in Héhe von€ 61.000,00 netto fir die
vollumféngliche Rechteliberlassung des Urhebers an
den Produzenten zu leisten. Ist in der abgenomme-
nen Kalkulation eine geringere Grundvergiitung ver-
einbart, erklart sich die Degeto bereit, dem Vertrags-
partner die ihm hieraus entstehenden Mehrkosten zu
erstatten. Schuldner der Nachvergiitung bzw. der Er-
|6sbeteiligung fiir die Leistungen der Regisseure/ Re-
gisseurinnen ist bzw. sind ausschlieBlich die jeweils
nutzende/n Landesrundfunkanstalt/en.

Die Degeto bzw. die jeweilige Landesrundfunkan-
stalt der ARD wird den Regisseur/die Regisseurin
informieren, wenn die Schwelle zur Nachvergiitung
von Ausstrahlungen/Nutzungen aus dem Schlichter-
spruch Uberschritten ist oder wenn auszuschiittende
Erlése erzielt wurden.

Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Regisseur/der Regisseurin einen Hinweis auf die vor-
genannte Selbstverpflichtungsregelung aufnehmen
(gemaB Musteranlage 12). Die Degeto bevollmach-
tigt hiermit den Vertragspartner, mit Wirkung fiir die
Landesrundfunkanstalten der ARD - Zustimmungser-
klarungen des Regisseurs/der Regisseurin zu einer
unbeschrankten Nutzung der auf den Produzenten
Ubertragenen Rechte auch durch ARD Degeto gem.
lit. b der Musteranlage 12 entgegenzunehmen.
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§24 - Klausel gegen sexuelle
Gewalt und Belastigung

1. Beide Parteien lehnen jede Form von Diskriminierung
im Sinne des AGG, insbesondere jede Form von se-
xueller Gewalt, Missbrauch und sexueller Belastigung
ab.

2. Der Vertragspartner stellt die Einhaltung diesbeziig-
lich bestehender brancheniiblicher MaBnahmen (z.B.
einen Verhaltenskodex) sicher und wird die Gberbe-
triebliche Vertrauensstelle ,Themis - Vertrauensstelle
gegen sexuelle Belastigung und Gewalt” nutzen.

3. Der Vertragspartner versichert, alles Zumutbare un-
ternommen zu haben, um jede Form von sexueller
Gewalt, Missbrauch und sexueller Belastigung im
Zusammenhang mit dieser Produktion durch ihn als
Auftragnehmer und seine Mitarbeiter zu vermeiden,
Verdachtsmomenten nachzugehen und VerstéBen
durch geeignete MaBBnahmen (z.B. arbeits- und ver-
tragsrechtliche Mittel, bis hin zu strafrechtlichen An-
zeigen) entgegenzuwirken.

4. Der Vertragspartner erkennt dies durch seine Un-
terschrift unter den Vertrag an und versichert aus-
driicklich, dass er keine Kenntnis von VerstoBen oder
konkreten Verdachtsmomenten im Zusammenhang
mit dieser Produktion gegen ihn als Auftragnehmer
und seine Mitarbeiter wegen sexueller Gewalt, Miss-
brauch und sexueller Belastigung hat.

5. DerVertragspartner wird - die Degeto unter Wahrung
berechtigter Datenschutz - und Persoénlichkeitsrechte
der betroffenen Personen und der Geschéftsgeheim-
nisse seines Unternehmens tiber konkrete Verdachts-
momente und VerstoBe gegen Ziffer 3 oder 4 unver-
zuglich informieren und einer gemeinsam bestimm-
ten geeigneten Stelle (z.B. einer/einem Rechtsan-
waltin/Rechtsanwalt oder einer/einem Psychologin/
Psychologen) Einsicht in seine produktionsbezoge-
nen Unterlagen gew&hren, um diese Verdachtsmo-
mente zu Uberprifen.

6. Unbeschadet sonstiger Rechte ist die Degeto im Falle
des VerstoBBes gegen die in den Ziffern 3, 4 und 5 ge-
nannten Verpflichtungen zu weiteren verhaltnismaBi-
gen MaBnahmen berechtigt. Dies kann im Einzelfall
bis zur auBerordentlich fristlosen Kiindigung oder
zum Rucktritt vom Vertrag fiihren.

Variante: Wenn kein vorgeschalteter Entwicklungsver-

trag, also §3 Ziffer 3 Variante 2 einschlagig ist, § 25 mit
aufnehmen:
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§25 - first offer - last refusal

Der Vertragspartner wird in seinem Vertrag mit dem
Autor zugunsten der Degeto Folgendes vereinbaren:

a)

c)

der Autor wird der Degeto vor einer beabsichtig-
ten Einrdumung des Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten erstrangig und exklusiv ein erstes
Angebot auf Verlangerung der Exklusivitét des
Wiederverfilmungsrechts unterbreiten;

sofern sich der Autor und die Degeto nicht inner-
halb einer exklusiven Verhandlungsfrist von acht
Wochen ab Verhandlungsbeginn lber die Kon-
ditionen der Verlangerung der Exklusivitat des
Wiederverfilmungsrechts einigen kénnen, ist der
Autor berechtigt, mit Dritten Gber das nicht-exklu-
sive Recht zur Wiederverfilmung zu verhandeln;

vor Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten
ist der Autor verpflichtet, die Degeto lber die
Einzelheiten des Angebots des Dritten zu infor-
mieren und das darin enthaltene Recht zur Wie-
derverfilmung der Degeto zu den Bedingungen
anzubieten, zu denen der Autor die Einrdumung
des nicht-exklusiven Wiederverfilmungsrechts an
einen Dritten beabsichtigt. Die Degeto hat so-
dann das Recht, dieses Angebot innerhalb von
maximal 20 Tagen zu akzeptieren.

Es besteht keine Haftung des Vertragspartners ge-
geniiber der Degeto, wenn der Autor gegen die in
Ziffer 1 a) bis c) genannten Verpflichtungen verstsft,
sofern der Vertragspartner diese seinem Vertrag mit
dem Autor zugrunde gelegt hat.

Frankfurt am Main, XXX

Degeto Film GmbH
Christine Strobl
Gerhard Schneider

Ort, Datum

XXX

278

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 -
Anlage 2 -
Anlage 3 -
Anlage 4 -
Anlage 5 -
Anlage 6 -

Anlage 7 -
Anlage 8 —

Anlage 9 -

Anlage 10 -

Anlage 11 -

Anlage 12 -

Ubereignungsvertrag

Musikliste

Standfotorichtlinien

Erlduterung der Dienstformen EST, TVoD,
SVoD, AVoD, FVoD

publizistischen BegleitmaBnahmen
ARD-Richtlinien liber Werbung, Sponsoring,
Gewinnspiele und Produktionshilfe vom 12.
Marz 2010

Erklarungsbogen Produktion
ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugend-
schutzes vom 22. Juni 1988 in der Fassung
vom 03. April 2017

Erlésbeteiligung und Direktabrechnung
durch Drittverwerter

Datenschutzhinweise der Degeto Film
GmbH fiir Vertragspartner (giiltig ab 25. Mai
2018, mit Stand vom 15. November 2018)
Anwendung kiinftiger GVR (Offnungsklau-
sel) - Musteranlage fur Vertrag zwischen Ver-
tragspartner und Drehbuchautor/Regisseur
Selbstverpflichtung fiir das Gewerk Regie -
Musteranlage fur Vertrag zwischen Vertrags-
partner und Drehbuchautor/Regisseur
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Anlagen der Degeto Mustervertrage

Anlage 10
ARD®Degeto

Datenschutzhinweise der Degeto Film GmbH flir Vertragspartner

Giltig ab 25.05.2018

Informationen Uber die Verarbeitung der im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten
personenbezogenen Daten durch die Degeto Film GmbH und Uber die entsprechenden Rechte aus
dem Datenschutzrecht:

1. Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Stelle ist:

Degeto Film GmbH
Am Steinernen Stock 1
60320 Frankfurt am Main

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

Degeto Film GmbH

Die Datenschutzbeauftragte

Am Steinernen Stock 1

60320 Frankfurt am Main

E-Mail: degeto-datenschutz@degeto.de

2. Quelle der verarbeiteten personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Zuge unserer Geschéaftsbeziehung von unseren
Vertragspartnern erhalten.

3. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten folgende Kategorien von personenbezogenen Daten: Stammdaten (z.B. Name,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) von Ansprechpartnern, Auftragsdaten, Gesundheitsdaten,
Daten zur Erfillung unserer vertraglichen Verpflichtungen, Korrespondenz (z.B. Schriftverkehr), sowie
andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten.

4. Zwecke der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlagen und Dauer der Verarbeitung

Die im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten personenbezogenen Daten werden von der
Degeto Film GmbH unter Einhaltung der jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen,
insbesondere auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a), b), ¢) und f) DS-GVO verarbeitet:

Stand: 15.11.2018
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Anlage 10

ARD®Degeto

- Art. 6 Abs. 1 a): Einwilligung

Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fir bestimmte
Zwecke (z.B. Verwendung der Daten fur Marketingzwecke, Abschluss von
Versicherungsvertréagen) erteilt wurde, ist die RechtméaBigkeit dieser Verarbeitung auf Basis
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft
widerrufen werden. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der
Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

- Art. 6 Abs.1 b): Zur Erflillung eines Vertrages

Die Degeto Film GmbH verarbeitet Daten, um ihren vertraglichen Pflichten als Auftraggeber aus
dem Produktionsvertrag nachzukommen einschlieBlich der ggf. vorzunehmenden Zahlung von
Folgevergltungen.

- Art. 6 Abs. 1 ¢): Zur Erfillung einer rechtlichen Verpflichtung

Die Degeto Film GmbH unterliegt unterschiedlichen rechtlichen Verpflichtungen (gesetzliche
Anforderungen  wie z.B. arbeitsrechtliche-,  handelsrechtliche, steuerliche- und
sozialversicherungsrechtliche Aufbewahrungsvorschriften). Zu den Zwecken der Verarbeitung
gehdéren unter anderem die Erflllung steuerrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher
Kontroll- und Meldepflichten sowie urheberrechtlicher Auskunfts-, Vertragsanpassungs- und
sonstigen urhebervertragsrechtlichen Anspriichen

- Art. 6 Abs. 1 f): Zur Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich, werden die Daten Uber die eigentliche Erfillung des Vertrages hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen der Degeto Film GmbH oder Dritter verarbeitet. Zum Beispiel
zum Nachweis der Rechtekette bzw. des -erwerbs, insbesondere fir den Fall von
Rechteinterventionen, oder zur Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei
rechtlichen Streitigkeiten

Die Datenverarbeitung erfolgt, solange sie fir die angegebenen Zwecke erforderlich ist, ggfs. auch
Uber den Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und urheberrechtlichen Schutzfristen hinaus,
solange das berechtigte Interesse der Degeto Film GmbH am Nachweis der Rechtekette besteht.

5. Weitergabe von Daten an Dritte

Innerhalb der Degeto Film GmbH sind die Stellen zugriffsberechtigt, die diese zur Erfiillung der
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benétigen. Die Degeto Film GmbH lasst auBerdem einzelne
der Serviceleistungen durch sorgféltig ausgewahlte und datenschutzkonform beauftragte Dienstleister
ausfuhren, die ihren Sitz innerhalb der EU haben. Dies sind u.a. Unternehmen in den Kategorien IT-
und Versicherungsdienstleistungen.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an weitere Empféanger werden persénlichen Daten nur
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erfordern, eine Einwilligung vorliegt oder die
Befugnis zur Weitergabe vorliegt. Dies beinhaltet insbesondere die Weitergabe innerhalb der ARD.

Die weitergegebenen Daten diurfen auch von etwaigen Dritten ausschlieBlich zu den genannten
Zwecken verwendet werden.

Stand: 15.11.2018
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6. Kriterien fiir die Festlegung der Dauer, fiir die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden

Die Kriterien zur Festlegung der Dauer der Speicherung bemessen sich nach Ende des Zwecks und
anschlieBender gesetzlicher Aufbewahrungsfrist. Sind die Daten fir die Erflllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelméaBig geldscht, es sei denn, deren —
befristete und ggf. eingeschrénkte — Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:

— Erfullung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind das
Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Danach sind die Aufbewahrungs-
bzw. Dokumentationsfristen auf bis zu 10 Jahre vorgegeben.

— Erbaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften: Geman
den §§ 195 ff. des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) betragt die regelmaBige Verjahrungsfrist
3 Jahre, unter besonderen Umsténden allerdings bis zu 30 Jahren.

7. Verpflichtung zur Bereitstellung und mégliche Folgen einer Nichtbereitstellung von Daten

Im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung missen diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt
werden, die fir die Aufnahme und Durchfiihrung der Vertragsbeziehung und der Erfillung der damit
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag zu
schlieBen oder diesen auszuflhren.

8. Betroffenenrechte
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat jede(r) Betroffene folgende Rechte:

e gemaB Artikel 15 DS-GVO das Recht, Auskunft Uber die von der Degeto Film GmbH verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen,

e gemaB Artikel 16 DS-GVO das Recht, unverziglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollstandigung der bei der Degeto Film GmbH gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen,

e gemaB Artikel 17 DS-GVO das Recht, die Léschung der bei der Degeto Film GmbH
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,

e gemaB Artikel 18 DS-GVO das Recht, die Einschrankung der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten durch die Degeto Film GmbH zu verlangen,

e gemaB Artikel 20 DS-GVO das Recht, die personenbezogenen Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Ubermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen (Dateniibertragbarkeit),

e gemaB Artikel 77 DS-GVO das Recht, sich bei der zustandigen Datenschutzaufsichtsbehérde zu
beschweren.

Die vorgenannten Rechte kénnen schriftlich bei der Datenschutzbeauftragten der Degeto Film GmbH
geltend gemacht werden.

Stand: 15.11.2018
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Information Uber Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e) DSGVO (Datenverarbeitung im 6ffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwéagung) erfolgt, Widerspruch
einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei
denn, wir kdnnen zwingende schutzwirdige Griinde fir die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

2. Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung fiir Zwecke der Direktwerbung

In Einzelféllen verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie
haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch fir das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung fir Zwecke der Direktwerbung, so werden wir lhre
personenbezogenen Daten nicht mehr fir diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch kann formfrei
erfolgen und sollte méglichst gerichtet werden an:

Degeto Film GmbH

Die Datenschutzbeauftragte

Am Steinernen Stock 1

60320 Frankfurt am Main

E-Mail: degeto-datenschutz@degeto.de

Stand: 15.11.2018
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(Bestandteil des Vertrags zwischen Degeto und Produzent sowie Bestandteil des Vertrags zwischen
Produzent und Regie/Drehbuch)

Anwendbarkeit kiinftiger GVR (Offnungsklausel)

Die ARD Degeto und die Produzentenallianz sind im Gesprach mit diversen Verbanden tiber gemeinsame
Vergiitungsregelungen gemaR § 36 UrhG (nachfolgend als ,,GVR“ bezeichnet). Die angestrebten GVR
sollen insbesondere eine ndher zu bestimmende Regelnutzung, die mit der Erstvergiitung (Vergiitung fiir
Leistung gegenlber Produzent) abgegolten ist, und einen dariiberhinausgehenden Nutzungsumfang bei
ebenfalls ndher zu bestimmenden weiteren Vergiitungen (Nachvergiitung fiir Leistung gegeniiber den
Landesrundfunkanstalten der ARD) regeln.

Vor diesem Hintergrund wird fiir die vertragsgegenstandliche Produktion vereinbart, dass die
Regelungen einer GVR, an denen die Degeto beteiligt ist oder die die Degeto auf fiir sich anwendbar
erklart hat, auf die jeweils geschlossenen Vertrage Anwendung finden, soweit dies in der personlich,
zeitlich, sachlich anwendbaren GVR vorgesehen ist.
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Musterklausel zur Nachvergiitung als Teil des Regievertrages:

Regievertrag vom XXX

§ XX Nachvergiitungen

a)

284

Es besteht Einvernehmen, dass mit der vom Produzenten an den Regisseur zu bezahlenden
Grundvergiitung alle einzurdumenden Rechte (Einrdumung von Rechten nach dem
Urheberrechtsgesetz) einschlieBlich etwaiger Nebenleistungen vollumfanglich tibertragen
und, vorbehaltlich der nachstehend geregelten von den ARD-Landesrundfunkanstalten
(,LRA*) zu leistenden Nachvergiitungen fiir die von den LRAs getatigten Nutzungen und
Beteiligungsregelungen fur die von den LRAs vorgenommenen kommerziellen
Verwertungen, vollstandig abgegolten sind.

Dem Regisseur ist bekannt, dass der Produzent die Produktion im Auftrag der Degeto
realisiert und dementsprechend Rechte an der Produktion als weitertibertragbare Rechte
an die Degeto ubertragen wird, die ihrerseits entweder im Auftrag der LRA handelt oder
diesen Rechte lizensiert. Der Regisseur stimmt hiermit ausdriicklich einer entsprechenden
Nutzung und Verwertung zu. Der Produzent nimmt diese Zustimmung hiermit fiir LRA
entgegen.

Der Regisseur und der Produzent stimmen darin tberein, dass die vom Produzenten
bezahlte Grundvergiitung nur ein bestimmtes Mal3 von Nutzungen abgilt und bei einer
uber eine Regelnutzung hinausgehenden Nutzung der Fernsehrechte durch die LRA und
bei einer kommerziellen Verwertung der Produktion durch die LRA von diesen
Nachvergiitungen fir die Leistungen der Regisseure/Regisseurinnen zu leisten sind.

Zur Bestimmung der Hohe der fir eine liber die Regelnutzung hinausgehende Nutzung der
Fernsehrechte durch die LRA bzw. bei einer kommerziellen Verwertung von der Degeto
bzw. den LRA zu leistenden zusatzlichen Vergltungen haben ARD, Degeto,
Produzentenallianz und Bundesverband Regie e.V. ein Schlichtungsverfahren nach § 36
UrhG durchgefiihrt, das am 11.9.2018 mit einem Schlichtungsspruch endete. Dieser sieht
vor, dass nach Verbrauch eines durch die Grundvergutung abgegoltenen
Nutzungsumfangs von 420 Punkten die jeweils nutzende LRA/s als Gegenleistung fur die
nach lit. b erfolgte Zustimmungsleistung fiir weitere Ausstrahlungen Nachvergiitungen zu
leisten hat und der Regisseur an kommerziellen Erl6sen aus der Verwertung der
Produktion zu beteiligen ist. Einzelheiten ergeben sich aus dem Schlichtungsspruch,
(Link).Der Bundesverband Regie hat diesem Schlichtungsspruch nicht zugestimmt. Die LRA
und die Degeto haben in der Folge mit Selbstverpflichtungserklarung vom [.......... ] (Link)
erklart, als zusatzliche Gegenleistung fir die Zustimmung des Regisseurs gem. lit. b)
zugunsten des Regisseurs die Regelungen des Schlichtungsspruchs anzuwenden. Aufgrund
dieser Selbstverpflichtungserklarung erhalt der Regisseur die Mitteilung, wenn durch die
LRA Nutzungen vorgenommen wurden, durch die die mit der Grundvergltung
abgegoltenen 420 Punkte verbraucht wurden, und welche Zahlungen dem Regisseur
aufgrund der Selbstverpflichtungserklarung der LRA und der Degeto jeweils zustehen.
Dem Regisseur ist bekannt, dass sich samtliche Anspriiche auf Auskunft und
Nachvergltung aus der Selbstverpflichtungserklarung der LRA und der Degeto
ausschlieBlich gegen die die LRA richten. Die sich aus der Selbstverpflichtungserklarung
von LRA und Degeto ergebenden Anspriiche des Regisseurs auf gesonderte
nutzungsabhangige Vergltung stellen eine eigenstandige Verpflichtung der LRA dar

Der Produzent weist darauf hin, dass die ARD Degeto in der Selbstverpflichtungserklarung
ausdriicklich erklart hat (s. Link), dass sie fiir den Fall, dass es kiinftig zu einer verbindlichen
GVR kommen sollte, die in sachlicher, zeitlicher und personlicher Hinsicht auf diesen
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Vertrag anwendbar ist, anstelle der Regelungen der Selbstverpflichtungserklarung die
Regelungen einer solchen GVR anwenden wird.

e) Der Regisseur gibt hiermit keine Erklarung zur Angemessenheit der in der
Selbstverpflichtungserklarung von LRA und Degeto in Bezug genommenen Regelungen
des Schlichterspruchs und erkennt diese mit Unterzeichnung dieses Vertrages auch nicht
als fiir sich verbindlich an.

f)  Der Regisseur erklart sein Einverstandnis, dass der Produzent der Degeto Film GmbH den
Namen und die Anschrift des Regisseurs sowie den Titel der Produktion Gbermittelt, um
LRA und Degeto zu ermoglichen, dem Regisseur die sich aus der
Selbstverpflichtungserklarung der ARD Degeto ergebenden Auskunfte mitteilen zu
konnen. Voraussetzung fuir die Auszahlung der sich ggf. ergebenden Nachvergltungen ist,
dass der Regisseur die hierfur erforderlichen Daten zuliefert.

Handbuch Produktionswirtschaft 2019 285






Kenn-Nr.

00 0000000
Vertrags-Nr.
00006900
Dokument-Nr.

Stand:

PRODUKTIONSVERTRAG (F)

Zwischen dem

ZNEITEN DEUTSCHEN FERNSEHEN
Anstalt des o6ffentlichen Rechts
55100 Mainz

- nachstehend ZDF genannt -

und

F kA
ek
Ed.2 3
k3.2

*k%

- nachstehend Produzent genannt -

wird Folgendes vereinbart:

l. Vertragsgegenstand
{1}  Produktionsdaten
Der Produzent wird zu den beigefiigten Allgemeinen Bedingungen zum Produktions-
vertrag (F) in der Fassung vom 01.01.2017 ein Produktionsvorhaben fur das ZDF mit

folgenden Daten verwirklichen:

Titel {(Arbeitstitel) der Produktion:

KR%E

Produktions-Nr.; ***
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ZDF/ *** . Produktionsvertrag ***, Prod.-Nr.. ***

Art der Produktion: Fernsehaufzeichnung
Anzahl| der Programmteile: ***

Lange insgesamt: *** Min., *** Sek.
Langentoleranz: +/~ *** %

Technisches Verfahren: ***
Aufzeichnungsmaterial: ***
Produktionsstatte: ***

Vergesehener Drehbeginn: i
Ende: wex

Vorgesehene Rohschnittabnahme: in Abstimmung mit dem ZDF
Vorgesehene Ablieferung: ***

Autor: ***

Regie: ***

Mitwirkende:  Besetzung in Abstimmung mit dem ZDF

k%

{2) Charakteristik der Produktion

“**Die Produktion erfolgt in Abstimmung mit dem ZDF. Das ZDF behdlt sich das
Recht vor, in jedem Stadium der Produktionsdurchfihrung gestalterischen Einfluss
auf die Produktion, insbesondere auf ihre Form und ihren Inhalt zu nehmen. Das ZDF
hat seinen zur Wahrnehmung dieses Rechts Beauftragten dem Produzenten schrift-
lich namhaft zu machen.

Xk%x

{3} Abazulieferndes Material

Der Produzent liefert im Rahmen des Festpreises und in Ergénzung zu § 13 der All-
gemeinen Bedingungen zum Produktionsvertrag (F)***pro Folige:

***1 x Festplatte (SSD) 1080/p25 gemafl Materialspezifikation (s. Anlage
***17) ink!. folgender Files:
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“*Sendefile (ZDF-S01)

***Neutrale Titethintergriinde (ZDF-S02)
***Clean-Feed-Fassung (ZDF-S03)
“**Online-Zusatzmaterial (ZDF-S04)
**Sonstiges Zusatzmaterial (ZDF-S05)

* & o o o

***3 x DVD mit Files gemafll Materialspezifikation (ZDF-S08, ZDF-S07, ZDF-
$08); s. Anlage ***17

***1 x Sendeband HDCam SR 1080/psF25 mit neutralem Titelhintergrund im
Anschluss an das Programm

***2 x DVD-Master (Format 16:9), ***jeweils eine mit und eine ohne Timecode

***1 x Audio-CD der Score-Musik (Einzeltracks) inkl. Trackliste mit Anfangs-
Timecode versehen

***1 x digitale Ausspielung der Musikmischung auf separatem Datentrager
(beispielhaft ProTools)

***bei Dolby Surround: Anlieferung der 5.1 Mischung sowie der einzelnen
Tonkanale

Audiospurbelegung Bandmaterial (STEREQO-Produktion):

***A1. Sendeton / Full Mix stereo links

A2: Sendeton / Full Mix stereo rechts

**A3: gemischter IT stereo links (Voll-IT ohne Tonpegelnachsteuerung)
A4:  gemischter IT stereo rechts (Voll-IT ohne Tonpegelnachsteuerung)

Der Produzent wird gebeten, sich vor Ausspielung der Materialien beim Produkti-
onsmanagement fiktionale Programme des ZDF zu erkundigen, ob sich hinsichtlich
des Ablieferungsumfangs Anderungen ergeben haben.

II. Vergiitung
{1}  Festpreis
Zur Abgeltung aller nach diesem Vertrag vom Produzenten geschuldeten Ubertra-
gungen urheberrechtlicher Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstiger Rechte und

der zur Auswertung dieser Rechte erforderlichen Nebenleistungen zahlt das ZDF auf
der Grundlage der von ihm genehmigten Kalkulation einen Festpreis von
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[Bei ausldandischem Vertragspartner Umsatzsteuer weglaséen; der auslindi-
sche Vertragspartner hat nur Anspruch auf die Nettovergiitung; Steuerschuld-
ner ist das ZDF:]

***netto EUR 0,00

***zzgl. 7 % Umsatzsteuer EUR 0,00
EUR 0,00

(in Worten: EUR Zehntausendsiebenhundert)

*** Die Abgaben an die Kinstlersozialkasse fur die Drittberechtigten sind im Fest-
preis enthalten. Der Praoduzent ist verpflichtet, die anfallenden Beitrage an die Kinst-
lersozialkasse entsprechend abzufihren.

***Im Festpreis enthalten ist ein einmaliger pauschaler Gewinnaufschlag in Héhe von
***% der Nettofertigungskosten zzgl. HU (Kappungsgrenze bei 1,5 Mio. €) fir die
Nutzung der Produktion in den eigenen oder mitveranstalteten Telemedienangeboten
gemal Ziffer 6 der ab 01.01.2017 glltigen Rahmenbedingungen des ZDF
(www.zdf.de/zdfunternehmen/poisitonen-berichte-100.html).

(2) Zahlungsabfolge

Das ZDF wird den in Absatz (1) genannten Betrag - Vertragsabschluss und jeweilige
Rechnungstellung vorausgesetzt - wie folgt zahlen:

a) EUR 0,00 nach Vertragsabschluss
EUR 0,00 anteilige Umsatzsteuer
- sieche Absatz (4) -
b) EUR 0,00 nach Drehbeginn a-conto Rohschnittabnahme
EUR 0,00 anteilige Umsatzsteuer
***- siehe Absatz " (4) -
¢) EUR 0,00 nach Rohschnittabnahme bzw. bei live aufgezeichneten
Sendungen nach Beendigung der Aufzeichnung
EUR 0,00 anteilige Umsatzsteuer
d) EUR 0,00 nach Abnahme der sendefertigen Produktion durch das ZDF

und Erfillung aller nach diesem Vertrag vom Produzenten
tubernommenen Verpflichtungen
EUR 0,00 restliche Umsatzsteuer.
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***Der Produzent ist verpflichtet, in die Rechnung die Umsatzsteueridentifikations-
nummer des ZDF aufzunehmen, die wie folgt lautet: DE 149 065 327. Auf die Steu-
erschuldnerschaft des ZDF in Deutschland ist in allen Rechnungen hinzuweisen. Der
Produzent wird seine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer ebenfalls in der
Rechnung angeben.

***Leistungsumfang und Kosten des Projeki-/Stoffrechteentwicklungsvertrages vom
*** sind im Volumen dieses Vertrages enthalten. Bereits geleistete Zahlungen aus
dem Projekt-/Stoffrechteentwicklungsvertrag vom *** sind mit der gemag Ziffer [l. (2)
“**b) angefithrten Rate zu verrechnen.

ODER

**Mit dem in Absatz Abs. (1) ausgewiesenen Festpreis sind die Rechte an dem
Drehbuch ,**** nicht mit abgegoiten. Ma3gebend hierfur ist der zwischen dem ZDF
und dem Produzenten geschlossene Projekt-/Stoffrechteentwicklungsverirag vom

**k

(3} a-conto-Zahlungen

Auf die in Absatz (2) d) aufgefithrte Rate kannen im Einvernehmen zwischen der Ab-
teilung Produktionsmanagement *** und der Hauptabteilung Rechiemanagement und
Zentraleinkauf a-conto-Zahlungen geleistet werden.

{4) Biirgschaft ***/ Krediflinie / Verzinsung von Vorauszahiungen im Falle
der vorzeitigen Beendigung des Vertrages

Biirgschaft

Die Zahlung der unter Absatz (2) a) ***und b) ausgewiesenen Rate ***zuzlglich an-
teilige Umsatzsteuer ist von folgenden Voraussetzungen abhangig:

a) Der Produzent stellt dem ZDF eine unbefristete selbstschuidnerische Biirg-
schaft eines dem ZDF genehmen Bankinstitutes zur Verfiigung. Die Bank-
blrgschaft ist fur das ZDF kostenfrei.

b) Die Bankbirgschaft wird nach Rohschnittabnahme und Erfullung aller bis zu
diesem Zeitpunkt zu erfillenden Verpflichtungen zurlickgegeben.

Kreditlinie / 2. Rate

Sofern zum Zeitpunkt der Zahlung der unter Absatz {2} b) ausgewiesenen 2. Rate

keine Umstande voriiegen, die ein Sicherungshediirfnis des ZDF begriinden, verzich-

tet das ZDF auf eine Besicherung dieser Vorausleistung unter folgenden Vorausset-
zungen und im nachfolgend genannten Umfang:
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Die Summe aus allen vom ZDF an den Vertragspartner geleisteten unbesicherten
Vorausleistungen (auch aus anderen Projekten) und die aus diesem Vertrag fallige
weitere unbesicherte Vorausleistung (Kreditlinie) kann im Zahlungszeitpunkt maximal
% zuziglich Umsatzsteuer betragen.

Fir den diesen Betrag tberschreitenden Teil der nach diesem Vertrag falligen Vo-
rausleistung ist Sicherheit mittels Bankbiirgschaft (s.0.) zu leisten; sofern der Ver-
tragspartner insoweit keine Sicherheit leistet, wird dieser Teilbetrag der 2. Rate erst
nach erfolgter Rohschnittabnahme zur Zahlung fallig.

Die etwaig durch unbesicherte Vorausleistungen nach diesem Vertrag in Anspruch
genommene Kreditlinie wird nach Rohschnittabnahme und Erflillung aller bis zu die-
sem Zeitpunkt zu erfiillenden Verpflichtungen in entsprechender Héhe wieder frei.

e e K

Verzinsung von Vorauszahlungen im Falle der vorzeitigen Beendigung des Ver-
trages

Vorauszahlungen sind im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vertrages dem ZDF
zu dem marktiblichen Zinssatz, der dem entgangenen Zinsgewinn entsprechen
muss, zu verzinsen. Die Berechnung dieser Zinsen erfolgt vom Tage der Auszahlung
des Betrages durch das ZDF bis zum Tage der Riickzahlung (Geldeingang beim
ZDF). In diesem Falle gehen die vom Produzenten dem ZDF eingerdumten Rechte
im Zeitpunkt der Rickzahlung der Rate einschlieBlich des dem ZDF entgangenen
Zinsgewinns auf den Produzenten Uber.

[Textbaustein , EinlagerungProduzent“ oder ,UbergabeRohschnitt“ einfiigen,
sofern dies in der Produktionsbewilligung ausnahmsweise vorgesehen ist]

(***5) Weitere Voraussetzungen fiir die Zahlung nach Rohschnittabnahme /
Gewihrleistung der Materialsicherheit

In Ergénzung zu § 6 der Allgemeinen Bedingungen zum Produktionsvertrag (F) ver-
einbaren die Parteien folgende weitere Voraussetzungen fiir die Zahlung nach Roh-
schnittabnahme (Gewahrleistung der Materialsicherheit):

a) Der Produzent ist zur Sicherung des vollsténdigen Aufzeichnungsmaterials
einschlieRBlich der Schnittliste (NLE-Projektdatei) der Rohschnittfassung auf
separaten Datentragern (Festplatte, optische oder sonstige vergleichbare Da-
tentrager), soweit das Material nicht ohnehin auf separaten Datentragern ge-
dreht wurde (z.B. Band, Professional Disk 0.4.), sowie zur detaillierten techni-
schen Dokumentation des Aufzeichnungsmaterials (insb. Abtast-
/Kompressions-/Fileformat, Anzah! Speichermedien) verpflichtet.
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b) Die separaten Datentrager sind genau (d.h. mit ZDF-Produktions-Nr. und Pro-
duktions-Titel, ggf. Anzahl des Materials, wie z.B. 1/3) als Eigentum des ZDF
und zur alleinigen Verfigungsbefugnis des ZDF zu kennzeichnen.

c) Der Produzent ist zur sachgerechten Aufbewahrung der separaten Datentra-
ger verpflichtet. Die Aufbewahrung hat durch Einlagerung hei einem Kopier-
werk oder einem Postproduktionsbetrieb zur alleinigen Verfligungsbefugnis
des ZDF zu erfolgen. Der Produzent ist verpflichiet, dem ZDF eine unwiderruf-
liche Ziehungsgenehmigung zu Gunsten des ZDF vorzulegen. Dem Produzen-
ten ist es nach der Rohschnittabnahme gestattet, bis zur Endabnahme auf das
eingelagerte Restmaterial in den Raumlichkeiten des Postprodukiionsbetrie-
bes zuzugreifen, soweit dies zur Fertigstellung der Produktion erforderlich ist.
Eine Verlagerung des Materials ist allein dem ZDF gestattet.

d) Die Aufbewahrung hat so zu erfoigen, dass das Kopierwerk / der Postproduk-
tionsbetrieb in der Lage ist, das vollsténdige Aufzeichnungsmaterial dem ZDF
unverzlglich auf Anforderung herauszugeben.

Nach Ablauf einer Frist von 4 Wochen nach Ubergabe der Produktion hat der Produ-
zent das Restmaterial {Bild und Ton) unverziglich zu vernichten, es sei denn, das
ZDF erteilt dem Produzenten anderslautende Weisungen.

{***6) Nachweiskosten

***a} Pensionskasse

FOr den Fall, dass der Produzent an die Pensionskasse fur freie Mitarbeiter der deut-
schen Rundfunkanstalten Beitragsanteile geleistet hat, werden ihm die projektbezo-
gen mittels des Uberweisungstragers an die Pensionskasse nachgewiesenen Betra-
ge zuziglich gesetzlicher Umsatzsteuer aulerhalb der in Absatz (1) ausgewiesenen
Festpreissumme ohne Details und ohne Zuschizge (wie Handlungskosten oder Ge-
winn) erstattet.

**h} Klinstlersozialversicherung

Fir den Fall, dass Abgaben an die Kiinstlersozialkasse geleistet wurden, werden
diese Kosten dem Produzenten gegen entsprechenden Nachweis zuziglich ZDF-
ublicher Zuschidge und gesetzlicher Umsatzsteuer erstattet, wobei die festgelegte
Berechnungsbasis jedoch auf die in der Kalkulation festgelegten und anerkannten
Vergutungssatze limitiert ist.

Das dem Produzenten ausgehéndigte Merkblatt betreffend ,Auswirkungen des
Kunstlersozialversicherungsgesetzes im Verhaltnis zwischen ZDF und Auftragspro-
duzenten“ ist wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. Das ZDF wird die ihm ggf.
vem Produzenten in Rechnung gestellten Anteile der von ihm abgefihrten Abgaben
an die Kunstlersozialkasse zurlickfordern, sofern durch die Erhebung der Abgabe
aus Rechtsgriinden keine endguitige Belastung des Produzenten entsteht.

***¢)} Weitere Kosten
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Dem Produzenten werden auflerhaib der in Absatz (1) ausgewiesenen Festpreis-
summe auf Nachweis folgende Kosten zuzuglich ZDF-Ublicher Zuschlage ***und ge-
setzlicher Umsatzsteuer erstattet:

khk

Ii. Drittvertrage

Der Preduzent hat umfassende Rechte geméaR dieses Vertrages in Verbindung mit
§ 1 der Allgemeinen Bedingungen zum Produktionsvertrag (F) insbesondere auch im
Hinblick auf alle an der Produktion beteiligten Dritten zu erwerben und entsprechend
auf das ZDF zu tbertragen. GemaR § 1 VIII. 1. der AGB sind im Rahmen der Dritt-
vertrége mit

1. **dem Urheber die Bedingungen nach der UO-Anlage zum 1-Korb-Modell
(Anlage™™*)

“**dem Urheber die Bedingungen nach der UGC-Anlage zum 3-Korb-Modell
{Anlage™**)

***dem Urheber die Bedingungen nach der UO-Anlage zum Wiederholungs-
honorar-Modell (Anlage™*)

***dem Verlag der Werknutzungsvertrag fir Auftragswerke verlagsgebundener
Autoren nach dem 1-Korb-Modell (Anlage™*)

***dem Verlag der Werknutzungsvertrag fur Auftragswerke verlagsgebundener
Autoren nach dem 3-Korb-Modell (Anlage™**)

***dem Verlag der Werknutzungsvertrag fur Auftragswerke verlagsgebundener
Autoren nach dem Wiederholungshonorar-Modell (Anlage™*™)

2. ***dem Urheber ohne Wiederholungshonorar- und Erldsheteiligungsanspruch
die Bedingungen der UP-Anlage (Anlage ***}

3. dem ***Haupt-***Regisseur mit Wiederholungshenorar- ***und/oder/ohne Er-
|3sbeteiligungsanspruch die Bedingungen der ¥**RW-Anlage {Anlage ***)

4. ***dem Regisseur ohne Wiederholungshonorar- und Erlésheteiligungsan-
spruch die Bedingungen der RA-Anlage (Aniage ***)

5. **den Mitwirkenden mit Wiederholungshonorar- ***und/oder/ohne
Erlésbeteiligungsanspruch die Bedingungen MW/MWEF-Anlage (Anlage ***)

8. den Mitwirkenden ***/intetviewpartnern ohne Wiederholungshonorar- und Er-
I6sbeteiligungsanspruch die Bedingungen der MA-Anlage (Anlage ***)
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entsprechend zu vereinbaren. Die vorgenannten und anliegend beigefiigten Drittver-
tragsanlagen sind Bestandteil des Produktionsvertrages.

**Fur die Rechte am Drehbuch ,*** von *** gelten die Bedingungen und Vergi-
tungsséatze gemaR Projekt-/Stoffrechteentwicklungsvertrag vom *** in Verbindung mit
dem dem ZDF vorgelegten Autorenvertrag vom ***,

[Buy-out des Drehbuchautors] ‘

***Fur die Rechte an dem Drehbuch von *** ist die Anlage zum Urhebervertrag (UP)
zu vereinbaren. Zur Abgeltung der Rechte am Drehbuch wird eine Total-Buyout-
Verglitung in H6he von EUR *** brutto auf Wunsch des Autors vereinbart. Der Betrag
von EUR *** setzt sich zusammen aus dem Honorar von EUR *** und einem Buyout-
Anteil von EUR ***, die jeweils vom Produzenten im Vertrag auszuweisen sind.

[Buy-out des Regisseurs]

***Fir die Leistungen des Regisseurs ist die Anlage MA zu vereinbaren. Zur Abgel-
tung der Rechte wird eine Total-Buyout-Verglitung in Héhe von EUR *** brutto auf
Wunsch des Regisseurs vereinbart. Der Betrag von EUR *** setzt sich zusammen
aus dem Honorar von EUR *** und einem Buyout-Anteil von EUR ***, die jeweils vom
Produzenten im Vertrag auszuweisen sind.

IV. Leistungen des ZDF

*** Das ZDF erbringt fur die Durchfilhrung der Produktion gemaR Kalkulation keine
weiteren Leistungen.

***Das ZDF erbringt fur die Durchftihrung der Produktion gemaB Kalkulation folgende
Leistungen:

***(1) Filmversicherung (Anlage ***7/\V/1 Filmversicherung einschlieBlich Kurzdarstel-
lung)

Ausfallversicherung fur *** Personen gemafl besonderer Anmeldung
Entscheidend fiir die Qualitdt und den Umfang der Personenausfallversiche-
rung ist das Approbationsverfahren. Relevant sind zum einen der Deckungs-
schutz nach Anmeldung und vor Approbation, zum anderen die Ausschliisse /
Einschrankungen durch den Risikotréager. Der Produzent hat sicherzustellen,
dass die erforderlichen Risikoinformationen (Schweigepflichtsentbindungs-
Erkldrung und bei Produktionskosten > 2,0 Mio. € Gesundheitsselbstauskunft
und/oder Vertrauensarztbericht) dem Versicherer rechtzeitig Gberlassen wer-
den. Entstehende nicht versicherte Kosten durch verspétete Uberlassung der
Risiko-/ Gesundheitsinformationen gehen zu Lasten des Produzenten.
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Bild-Ten-Datentrager-Versicherung inklusive Sach-Betriebsunterbrechungs-
versicherung (Anlage ***7/V1 Filmversicherung einschlieRlich Kurzdarstellung).

Requisiten-, Preduktionskassen-, Gerate- und Filmproduktionshaftpflichtversi-
cherung (Nebenspartenversicherung — Anlage ***7/\/1 Filmversicherung ein-
schlieBlich Kurzdarstellung).

***(2) Veranstaltungsausfailversicherung (Anlage ***8/V2 Veranstaltungsausfallversi-
cherung einschiiefifich Kurzdarstetiung)

Versicherungsschutz besteht flr Vermégensschaden, die durch den Ausfall,
Abbruch oder Anderung der Durchfiihrung der zur Versicherung angemelde-
ten Veranstaltung/Produktion unmittelbar entstehen. Ein Versicherungsfall
liegt vor, wenn durch Ereignisse, die nachweislich auRerhalb des Einflusshe-
reichs des Produzenten oder der von ihm beauftragten Organisatoren liegen,
die Veranstaltung ausfallt, abgebrochen oder in der Durchfthrung geandert
wird.

(3} Bis max. ™ Minuten rechte- und kostenfreies ZDF-Archivmaterial - soweit
vorhanden - in Abstimmung mit dem ZDF. Das ZDF-Archivmaterial ist aus-
schiieBlich Uber die federfihrende Redaktion abzufordern. Recherche- und
Ausleihwiinsche sind vorab an die fiir die Produktion federfiihrende Redakti-
onsleitung zu richten.

***(4) Im Rahmen der Kooperation zwischen ZDF und *** stellt das ZDF dem Produ-
zenten kostenfrei ***-Fahrzeuge leihweise als Requisiten im Zeitraum vom vo-
raussichtlich *** bis *** zur Verfugung.

(5) *k N

Fir die vorgenannten Versicherungen sind entsprechende Merkblatter in der Anlage
beigefiigt. Umfang, Obliegenheiten und die sonstigen vom Produzenten zu beach-
tenden Bedingungen dieser Versicherungen ergeben sich aus der dem Produzenten
vom Versicherer/Makler zu Ubermittelnden Deckungsnote. Die vereinbarten Selbst-
beteiligungen gehen zu Lasten des Produzenten.

V. Besondere Vereinbarungen
{1) Musik
Zur Erfauterung von § 1 V. der Allgemeinen Bedingungen zum Produktionsvertrag (F)
wird festgehalten, dass von den vom Produzenten zu erwerbenden und auf das ZDF

zu {ibertragenden Rechten die von der GEMA verwaiteten Herstellungs- und Sen-
derechte sowie das Recht der dffentlichen Zugéngiichmachung und die von der GVL
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verwalteten VerglUtungsanspriche fiir die Sendung an der in der Auftragsproduktion
enthaltenen Musik ausgenommen sind.

Dariiber hinaus ist der Erwerb des Rechts der offentlichen Zuganglichmachung an
ggf. eingeschnittenen Tontragern fiir die vom ZDF eigen- und mitveranstalteten Onli-
ne-Angebote sowie flr Drittplatifformen ebenfalls vom Rechteerwerb ausgenommen,
soweit die GVL {tber die entsprechenden Rechte verfiigt oder das ZDF diese Rechte
Ober Rahmenvertrage erworben hat, wobei Tontrager, an denen die GVL Uber das
Recht der &ffentlichen Zuganglichmachung verfiigt, vorrangig zu nutzen sind.

Der Produzent stellt hinsichtlich ggf. eingeschnittener Musik von Tontragern, an de-
nen die GVL Uber das nichtexkiusive Recht der éffentlichen Zuganglichmachung ver-
fugt, sicher, dass die in Nummer 3. (¢} oder Nummer 3. (d) genannten Vorausset-
zungen der Anlage 2 zum GVL Wahrnehmungsvertrag (Betriebsvoraussetzung Po-
dcasting) erfullt sind. Abweichungen sind nur in Abstimmung mit der Redaktion mog-
lich.

Dariiber hinaus gilt das vertragsgegenstandliche Merkblatt ,Online-Nutzung von Ton-
fragern’, das als Anlage ™** diesem Vertrag beigefugt ist.

Sofern in der Produktion Auftragskompositionen verwendet werden sollen, verpflich-
tet sich der Produzent, die Leistungsschutzrechte, insbesondere auch fiir die Nut-
zung im Wege der offentlichen Wiedergabe auf Abruf {z.B. Video-on-Demand-
Nufzungen, Online-Dienste), zu erwerben.

(2) Musikmeldungen / Produktionsprotokoll

In Erganzung zu § 13 1. 7. der AGB verpflichtet sich der Produzent, die im Rahmen
des elektronischen Produktionsprotokolis zu erstellende Musikmeldung spatestens 7
Tage nach Endabnahme der Produktion bzw. bei Serien und / oder mehrteiligen Pro-
duktionen nach Endabnahme der einzelnen Folge einzugeben und dem ZDF zur Ver-
fligung zu stellen. Dies gilt entsprechend fiir die in § 1 VI. der AGB normierte Mittei-
lungsverpflichtung. Das Produktionsprotokol! selbst ist spatestens 4 Wochen nach
Endabnahme, spatestens jedoch 7 Tage nach Sendung, bzw. bei Serien und / oder
mehrteiligen Produktionen — scfern keine Einzelproduktionsprotokolie erstellt werden
- entsprechend nach Endabnahme der letzten Folge, dem ZDF zu Ubermitteln.
Schéaden, die sich aus der Verletzung dieser Verpflichtungen ergeben, gehen zu Las-
ten des Produzenten.

{***3) Musikkomposition

Der Produzent ist verpflichtet, mit dem Komponisten Gber eine Kooperation mit
Enterprises Sonor Musik GmbH oder einem anderen Musikverlag zu verhandeln.
Falls diese Musik-Kooperation nicht méglich ist, wird der Produzent im Rahmen der

Abrechnung die Grinde darlegen. Der Produzent erhalt aullerhalb der in Ziffer 1.
Absatz (1) ausgewiesenen Festpreissumme auf Nachweis die Aufwendungen fir die

11
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Komposition und fiir die Herstellung eines fertigen Musikbandes von *** Minuten
Lange bis max. € *** zuziiglich ZDF-Ublicher Zuschlage ***und gesetzlicher Umsatz-
steuer erstattet.

Die Eckdaten der Musikproduktion sind mit der ZDF-Redaktion und der ZDF-
Musikredaktion abzustimmen.

Der Produzent schickt nach Abschluss der Produktion das Musikmasterband (Audio-
CD) an *** zur Einlagerung.

Der Produzent sichert und Ubertragt dem ZDF alle gemaR § 1 der Allgemeinen Be-
dingungen zum Produktionsvertrag (F) dieses Vertrages bendtigten Rechte an der
Musik. Bei einer Musik-Kooperation mit Enterprises Sonor Musik GmbH - unbescha-
det der Tontragerauswertung an der eingespielten Komposition durch den Verlag -
muss sichergestellt sein, dass die Nutzung der Produktion einschlieBlich der Musik
durch das ZDF bzw. Dritte in jeder Hinsicht unbehindert ist.

Diesbezliglich wird eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Komponis-
ten/Produzent und Enterprises Sonor Musik GmbH getroffen.

[Passus streichen, wenn keine Filmversicherung beigestellt wird]
EE(4) Produktionshaftpflichtversicherung

In Abanderung von § 9 Absatz Il. der Alilgemeinen Bedingungen zum Produktionsver-
trag (F) stellt das ZDF im Rahmen der Filmversicherung gemaB Ziffer IV. u.a. eine
Produktionshaftpflichtversicherung bei. Sollte bei der vorliegenden Produktion vo-
raussichtlich ein héheres Haftungsrisiko fiir Personen- und Sachschéaden entstehen,
als dies durch die dem Produzenten Ubermittelte Deckungsnote abgedeckt wird, hat
der Produzent selbst eine entsprechend héhere Haftpflichtversicherung abzuschlie-
Ren. Die demnach erforderlichen Deckungszusagen sind vor Beginn der Produktion
dem ZDF vorzulegen. Aufgetretene Schadensfalle sind dem ZDF unverzlglich zu
melden.

(***5) Erldsbeteiligung des Produzenten

Das ZDF gewahrt dem Produzenten eine Beteiligung in H6he von *** % an samtli-
chen Bruttoerlésen abziglich einer Verwaltungspauschale in Héhe von *** % die bei
der Verwertung im Ausland, im inlandischen Pay-TV, bei einer Kinoverwertung, bei
einer Verwertung der Videogrammrechte (DVD, VHS) sowie bei einer Verwertung der
kommerziellen VoD-Rechte im In- und Ausland erzielt werden. Bruttoerldse sind die
Lizenzeinnahmen abziglich nachgewiesener Synchronisationskosten.

Im Falle von Bruttoerlésen (abziiglich nachgewiesener Synchronisationskosten) in
Hohe von bis zu 1.500,00 EUR pro Vertriebsvorgang findet eine Erlésbeteiligung
nicht statt. :

12
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Die Erldsbeteiligung erfolgt auch bei der Aufnahme von Verwertungen in bis zu die-
sem Zeitpunkt unbekannten Nutzungsarten, sofern sich das ZDF im Rahmen der
Auftragsproduktionsvertrage die Verwertungsrechte fur unbekannte Nutzungsarten
Obertragen lasst.

KOPRODUKTIONSKLAUSEL

Finanzierungsbeitrage aus Co-Produktionen mit ausidndischen Rundfunkanstalten
oder Rundfunkunternehmen stehen ausschiiefllich dem ZDF zur Deckung der Ge-
samtherstellungskosten zu.

Dies gilt bei Co-Produktionen mit Rundfunkanstalten oder Rundfunkunternehmen im
deutschsprachigen Raum auch dann, wenn diese nach Abschiuss des Produktions-
vertrages nachtraglich als Co-Produzent der Produktion beitreten. Soweit der Produ-
zent in diesem Fall zusatzliche Rechte nachtraglich erwerben muss, verpfiichtet sich:
das ZDF, die Zusatzaufwendungen sowie die auf die Zusatzaufwendungen anfallen-
den Handlungskosten und Gewinnzuschlage zu Gbernehmen.

AUSKUNFTSRECHT

Der Produzent ist berechtigt, in die vom ZDF erstellten Abrechnungen und der diesen
zugrundeliegenden Vertragen unter Wahrung der Anonymitat der Agentur Einsicht zu
nehmen. Dariliber hinaus ist der Produzent berechtigt, durch die Einschaltung einer
Wirtschaftspriifungs- / Treuhandgesellschaft die Abrechnung mit der Agentur zu kon-
trollieren. Die Prifungskosten hat der Produzent zu tragen.

(***6) Ausnahme zum Abtretungsverhot

Das ZDF ist bereit, das Abtretungsverbot nach § 19 der Allgemeinen Bedingungen
zum Produktionsvertrag (F) fir die vertragsgegenstandliche Produktion aufzuheben.
Die Aufhebung bezieht sich nur auf die gemaf} Ziffer 1. (1) vereinbarte Festpreis-
summe ***einschliellich gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Zusage gilt unter dem
Vorbehalt, dass die im Vertrag genannten Voraussetzungen erflllt sind. Weiterhin
wird sich das ZDF vorbehalten, zum Zahlungszeitpunkt mit eigenen Forderungen
aufrechnen zu kénnen.

ok (xhk ) Content-Logo

§ 12 der Allgemeinen Bedingungen zum Produktionsvertrag (F) wird um folgenden
Absatz [1]. erganzt:

Content-Logo

Der Produzent ist verpflichtet, ein sog. ,Conteni-Logo* in die Produktion einzubinden.
Das Content-Loge sollte zu Beginn der Produktion, in der Regel nach dem Sen-
dungstitel und vor den Namenseinblendungen, insertiert werden. Der genaue Zeit-
punkt der Einblendung ist mit der Redaktion abzustimmen. Im Falle der etwaigen Ab-
forderung einer Ciean Feed-Version des Programms, die zum Vertrieb bestimmt ist,
muss das Content-Logo ebenfalls enthalten sein. Die Logos sowie der Guide fiir die

13
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Kkk

Umsetzung sind tiber das ZDF abzufordern (siehe hierzu auch das Schreiben von
an *** vom *** zu dem Stichwort ,Kennzeichnungspflicht® (Seite 2)).

{(***8) ***Weitere besondere Vereinbarungen

[Achtung Il Werden hier Vereinbarungen getroffen, die den geman Ziffer lll. zu tber-
fragenden Rechteumfang ausweiten oder einschranken, so sind diese Anderungen
auch in der RUKAS-Vertragstabelle zu codieren.f

Ex x

Mainz, den *** ,

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN *re
Anstalt des 6ffentlichen Rechts ok

o ek

{Name des/der Unterzgichnerss in Druckbuchstaben)

14
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Anlagen zum Produktionsvertrag {F): ,,***“

Anlage 1

Anlage 2

***Anlage 2

“**Anlage 2a -

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

**Anlage ***7/V/1 -

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

Allgemeine Bedingungen zum Produktionsvertrag (F)
in der Fassung vom 01.01.2017

Anlage zum Urhebervertrag — 1-Korb-Modell inklusive Merkblatt

-fUr nicht verlagsgebundene Autoren

Anlage zum Urhebervertrag — 3-Korb-Modell inklusive Merkblatt
fuir nicht verlagsgebundene Autoren

Anlage zum Urhebervertrag — Wiederholungshonorar-Modell in-
klusive Merkblatt flr nicht verlagsgebundene Autoren

Werknutzungsvertrag fur Auftragswerke
verlagsgebundener Autoren —  1-Korb-Modell inklusive Merkblatt
fur verlagsgebundene Autoren

Werknutzungsvertrag fur Auftragswerke

verlagsgebundener Autoren — 3-Korb-Modell inklusive Merkblatt
fur verlagsgebundene Autoren

Werknutzungsvertrag fur Auftragswerke

verlagsgebundener Autoren Wiederholungshonorar-Modell
inklusive Merkblatt fir verlagsgebundene Autoren

Trennung des Autors vom Verlag /Anlage zum Urheberverirag
Urheber (UQ) (Stand: ***)

Anlage zum Urhebervertrag, z. B. Komponist (UP)

Anlage zum Anstellungsvertrag
fur Fiimschaffende/***Haupt-***Regisseur

Anlage zum Anstellungsvertrag
fur Filmschaffende/Mitwirkende (MWF)

Anlage zum Anstellungsvertrag
fur Filmschaffende/Mitwirkende (MA)

Kurzinformation zur Filmversicherung des ZDF einschlieBlich
Kurzdarstellung tber den Versicherungsumfang (Stand: 10/2015)
—Aniage V 1
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“**Anlage ***8/V2 - Kurzinformation zur Veranstaltungsausfallversicherung des ZDF
einschlieflich Kurzdarstellung Uber den Versicherungsumfang
(Stand:; 10/2015) — Anlage V 2

Anlage 9 - Rundschreiben ,Sendepauschalvertrag VG Bild-Kunst / ZDF*

Anlage 10 - Merkblatt Kiinstlersozialversicherung Stand 01/1996

Anlage 11 - Merkblatt zur Erstellung der elekironischen Tagesberichte und
des elektronischen Produkiionsprotokolis (ePP)

Antage 12 - Merkblatt zur Online Nutzung von Tontragern

Anlage 13 - Merkblatt zur Erstellung von Musikmeidungen

Anlage 14 - Versandbedingungen des ZDF (Stand: 01.08.2011)

Anlage 15 - ZDF- Richtlinien fiir Werbung, Spensoring, Gewinnspiele und
Produkiionshiife vom 12. Marz 2010

**Antage 16 - Textmuster Blrgschaft

“**Anlage 17 - Materialspezifikation

**Anlage 18 - ZDF-Richtlinien zur Bildanforderung an Produktions- und Pressefotos

{(siehe § 17 1. 1. der AGB zum Produktionsvertrag)

16

302 Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e V.



e'.)F Allgemeine Bedingungen zum Produktionsvertrag {F) in der Fassung vom 01.01.2017

§ 1 Rechteeinrdumung

. Rechteeinrdumung

Der Produzent Gbertragt dem ZDF samtliche im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Vorhabens bei ihm entstande-

nen, entstehenden oder hierflir von ihm erworbenen oder zu erwerbenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte, Leistungs-

schutz- und sonstigen Schulzrechte.

Der Produzent ist verpflichtet, Ulber den Umfang der Rechte dem ZDF durch Vorlage der entsprechenden Vertrége im

Einzelnen Auskunft zu geben. Die Verirage (iber den erforderlichen Erwerb der Werknutzungsrechte von den Verlagen und

Autoren hat der Produzent unaufgefordert sofort nach Abschluss der Vertrage vorzulegen.

II. Einzelbefugnisse

Der Produzent hat inshesondere folgende ausschlieRlichen, zeitlich und raumlich unbeschrankten Rechte zu erwerben und

auf das ZDF zu (bertragen:

Das ZOF ist insbesondere ausschlieRlich berechtigt, selbst ader durch Dritte oder gemeinsam mit ihnen die {eistungen des

Produzenten bzw, der an der Produkiion beteitigten Dritten im In- und Ausland ganz oder teilweise ohne zeitliche Begren-

zung
1. durch Rundfunk jeder Art zu senden. Dieses Recht umfasst die Verbreitung von Rundfunkprogrammen, einschiieRlich
Live-Streaming, in jeder technischen Art und Weise {einschliefllich der Nutzung des sog. ,Internetprotokolls®: ,IP-TV"),
insbesondere
. temestisch (wie bspw. durch DVB-T, DVB-H, DMB oder entsprechende Nachfolge-Technologien wie bspw.
DXB},
via Kabel (in jedem technischen Verfahren wie bspw. Breitband, DSL oder entsprechende Nachfolge-
Technologien (X-DSL), einschlieflich der Berechtigung zur integraten (iKabel-)Weitersendung der Programme im
In- und Ausland und des Rechts der Weitersendung zum Betrieb eines Online-Videorecorders),

- sowie durch Satellitenausstrahlung.

Mitumfasst sind
Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext und vergleichbaren Texidiensten sowie
Pay-Dienste wie beispielsweise in Pay-Radio, Pay-TV einschlieRlich Pay-per-channel, Pay-per-view, Near-video-
on-demand und/oder
sonstige Verbreitungsarten und/oder Medien.

2. offentlich aufzufiihren, vorzutragen, vorzufithren {inkl. Kino- und Blihnenvorfiihrung) und mittels Bild- und/oder
Tontrager sowie auch aulerhalb des Raumes, in dem die personliche Darbiefung stattfindet, durch Bildschirm,
Lautsprecher oder &hnliche technische Einrichtungen dffentlich wahrnehmbar zu machen;

3. zu vepvielfdltigen und zu verbreiten, insbesondere aber auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild-
undfoder Tonfolgen zu libertragen und die so hergestellten Bild- und/oder Tontrager oder sonstigen Vervieffditigungs-
stiicke in derselben Weise wie das Werk zu nutzen, wobei die Verwendung im audiovisuelien Bereich alle Arten der
audiovisuellen Nutzung, inshesondere auch multimediale Verwertungen (z.B. durch Videokassetten, CDI/CD-ROM,
Schallplatten, Audickassetien, CD, COV, DVD usw.) auRerhalb des Rundfunks umfasst und die Fixierung/Mfiedergabe
eines Bild- undfoder Tontragers durch jedes technische Mittel (beispielsweise Festplatten, Festspeicher etc.) und in je-
dem technischen Standard (wie beispielsweise High Definition) erfolgen kann;

4. unter Wahrung des Urheberpersénlichkeitsrechts (,droit moral® des Urhebers und des Filmherstellers, § 93 UrhG) zu
bearbeiten, insbesondere zu kirzen, und zwar auch fir Verteildienste, zu teilen, mit einem anderen Titel zu versehen,
es sei denn, dass der Titel urheber- oder wetthewerbsrechtlichen Schutz genielt, sowie den Titel flir eine andere Pro-
duktion zu verwenden, in andere Sprachen zu iibersetzen, mit anderen Werken zu verbinden oder in andere Werke
aufzunehmen oder in andere Werkformen zu bertragen (2.B. Buch, Bihne) sowie zur Herstellung eines Filmwerkes
zu nutzen oder in sonstiger Weise umzugestalten und zu &ndem und die Bearbeitung, Umgestaitung oder Anderung
wie die vertragsgegenstandliche Produktion zu verwerten;

5. zu archivieren sowie gewerblich oder nichtgewerblich zu nutzen, insbesondere in Transkriptionsdiensten, in Pro-
grammvorschauen, Programmiibersichien, Inhaltsangaben, Werbeschriften des ZDF, Imagefrailem undfoder Besu-
cherfilmen u.A. oder sonst fiir Public-Relation-Zwecke, auf Messen, Ausstellungen, Festivals und Wetibewerben, flr
Prif-, Lehr- und Forschungszwecke sowie im Rahmen der politischen oder kulturellen Bildungsarbeit zu verwerten.
Das ZDF kann bestimmen, ob es die Produktion zur Teilnahme an Festivals oder Wetthewerben meldet oder dem
Produzenten die Teilnahme mit der Produktion an derartigen Veranstaltungen gestaitet. Das ZDF bestimmi die Art der
Ankiindigung der Produktion. Soweit bei einer Teilnahme des Produzenten die Produktion Geldpreise erringt, stehen
diese dem Produzenten zu, andere Preise stehen in jedem Fall dem ZDF zu. Der Produzent kann sich, vorausgesetzt,
dass er das ZDF als Auftraggeber nennt, auf eine Auszeichnung berufen. Meldet das ZDF die Produktion zu einer der-
arligen Veranstaitung, hat der Produzent sich den Wettbewerbsbestimmungen zu unterwerfen,
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6. in Datenbanken zu speichern und in allen Abrufdiensten (2.B. Video- und Audio-on-demand-Nutzungen, Podcasting
bzw. Video-Podcasting, Online-Dienste) bei denen Text-, Ton- oder Bilddarbietungen auf Anforderung aus elektroni-
schen Speichern zur Nutzung tibermittelt werden, dffentlich wiederzugeben, wobei die &ffentliche Zugénglichmachung
des Werkes in der Weise erfolgen kann, dass Angehdrige der Offentiichkeit an einem von diesen individuell gewéhlten
Ort oder 2u einer von diesen individuell gewabhlten Zeit Zugang zu diesen Werken haben. Die Rechteeinrdumung er-
folgt unabhéngig davon, ob das Angebot nicht downloadfahig oder downloadiahig ist (beispielsweise ,Podcasting” und
Yideo-Podcasting”) oder ob es entgeltlich oder unentgeltlich angeboten wird.

7. Die Verwendung nach den vorstehenden Absatzen umfasst das Recht der &ffentlichen Wiedergabe von Funksendun-
gen sowie das Recht, die Produktion einem begrenzten Empfangerkreis (closed circuit, wie z.B, Hotels, Krankenhdu-
ser, Schulen, Flugzeuge, Schiffe etc.) zuganglich zu machen.

8.  Die vorstehend genannten Rechte werden unabhangig von der verwendeten Speicher- bzw. Dateniibertragungstech-
nik und unabhéngig davon eingeraumt, ob die Nutzung mit oder ohne Zwischenspeicherung und/oder mittels eines in-
dividuellen Abrufs erfolgt und/oder ob der Empfang bzw. die Wiedergabe mittels Fernseher, Computer oder sonstiger —
auch mobiler — Endgerate erfolgt.

9. Des Weiteren hat das ZDF auch das ausschlieliche, zeitlich, raumlich und inhaltlich unbeschrankte Recht, das Werk -
d.h. das Buch / Drehbuch / Treatment - oder die Produktion oder die davon hergesteliten Vervielfaltigungsstiicke sowie
die zum Ton- undfoder Bildtrager gehdrenden Einzelbitder oder Ausschnitte oder sonstigen im Zusammenhang mit der
Produktion hergestellten Aufnahmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Waren aller Art sowie zur Vermarktung von
Diensileistungen alier Art unter Verwendung von Namen, Titeln, fikfiven oder tatsachlichen Figuren, Abbildungen,
Stimmen, Szenen, Handlungsablaufen, Vorkommnissen und Gegenstanden, die in giner Beziehung zu dem Werk oder
der Produktion stehen, kommerziell zu nutzen sowie unter Verwendung derartiger Elemente aus dem Werk bzw. der
Produktion fir Waren und Dienstleistungen jeder Art zu werben {Merchandising). Eingeschlossen sind auch sog.
"Themen-Park"-Nutztuingen sowie das Recht, das Werk / die Produktion ganz oder teilweise durch Herstellung und Ver-
trieb von Spielen / Computerspielen einschlieBlich interaktiver Computerspiele und / oder sonstiger Multimedia-
Produktionen auszuwerten,

10. Dem ZDF steht auBerdem das Recht zu, die veriragsgegenstandliche Produktion unter Einschluss des Werkes litera-
risch als Buch, Druckschriften oder Presseerzeugnisse und dergleichen zu nutzen oder nutzen zu lassen.

11. Das ZDF ist berechtigt, das Werk und die Produktion in zum Zeitpunkt des Vertragsabschiusses noch nicht bekannten
kiinftigen Nuzungsarten i.S.d. § 31 a UrhG auszuwerten. Das ZOF wird den Urheber Gber die Aufnahme der neuen
Nutzung unverziiglich unterrichten.

. Titel- und Titeiverwendungsrechte

Von der Rechtesinraumung sind auch samtliche Titel- sowie Titelweiterverwendungsrechte (bspw. als Reihentitel} mitum-

fasst. Eingeschlossen ist das Recht zur Weiterverwendung des Titels bei anderen Produktionen sowie im Rahmen anderer

Projekte. Der Produzent ist verpflichtet, jegliche titel- bzw. markenschutzrechilichen Eintragungen des Titels zu seinen

Gunsten oder zu Gunsten Dritter zu unterassen. Fr den Fall, dass bereits eing Eintragung fiir den Produzenten oder zu

Gunsten eines Dritten erfolgt ist, verpflichtet sich der Produzent, einer Ubertragung an das ZDF bzw, einer L.oschung oder

Anderung zu Gunsten des ZDF zuzustimmen.

IV, Weiteriihertragung der Rechte

Das ZDF kann die Nutzungsrechte ohne Zustimmung des Praduzenten ganz ader teilweise auf Oritte bertragen; es kann

diesen auch einfache Nutzungsrechte ohne Zustimmung des Produzenten einrdumen. Die Pflichten des ZDF gegeniiber

dem Produzenten bleiben in diesem Falle unverandert.

V. Ausnahmen vom Rechteerwerb

1. Ausgenommen von dem Erwerb durch den Produzenten sind die von der GEMA verwalteten Rechte sowie die von der

Geselischaft fiir Leistungsschutzrechte (GVL) verwalteten Rechte der Hersteller von Tontrégemn.
Der Produzent hat allerdings die vergiitungsfreie Einwilligung des Berechtigten (Urheber, Musikverleger, Musikveriag)
einzuholen, wenn es sich um die Verwendung von Titeln oder Einlagen aus dramatisch-musikalischen Werken in an-
deren dramatisch-musikalischen oder dramatischen Werken oder in Fernsehproduktionen oder bei anderen Bildtontrd-
gern handelt, die eine Verbindung mehrerer Musiktitel unter einem Leitgedanken und mit einem Handlungsfaden dar-
stellen,

2. Erganzend kdnnen vom Erwerb durch den Produzenten auch die von der VG Bild-Kunst verwalteten Rechte ausge-
nommen werden, soweit das ZDF auf Anfrage des Produzenten und nach Priifung des zwischen der VG Bild-Kunst
und dem ZDF abgeschiossenen Pauschalvertrages ausdriicklich zustimmt.

VI. Mitteilungsverpflichtung

Stelit sich wahrend der Verwirklichung des Vorhabens heraus, dass die Rechte einschlieBlich derjenigen am eingeschnitte-

nen Material nicht in dem geforderten Umfang erworben werden kdnnen, hat der Produzent das ZOF unverziiglich entspre-

chend zu unterrichten. Dies gilt auch fiir den Fall, dass die Auswertung eines Teils der (iberfragenen Rechte (z.B. Wiederho-
lungssendung) an die Zahiung einer Vergiitung gekniipit ist, die nicht in diesem Vertrag auigefiihrt ist.

VIl Zeitpunkt der Rechteiibertragung

Die in § 1 Absatz L., If. und lil. aufgefiihrten Rechte gehen mit der Bezahlung der ersten nach Ziffer 4. {2) des Produktions-

vertrages falligen Rate auf das ZDF (iber, soweit sie bereils beim Produzenten liegen. Spater beim Produzenten entstehen-

de oder von ihm erworbene Rechte werden im Zeitpunkt ihres Entstehens oder Erwerhs auf das ZDF (ibertragen.
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VIIl. Vertrage mit Drittberechtigten

1. Der Produzent verpflichtet sich, die im Produktionsvertrag unter Ziffer lll. aufgefiihrten Anlagen mit den an der Produk-
tion beteiligten Dritten (insbesondere den Drehbuchautoren, Regisseuren und Darstellern), auch Drittberechtigte ge-

- nannt, vertragsgegensténdlich zu machen und (ibertragt die ihm so {iberiragenen Rechte an das ZDF. Das ZDF ver-

pilichtet sich, die Wiederholungshonerare und Erldsbeteiligungen an die Drittberechtigten mit Folgevergiitungsan-
spruch aus den vertraglichen Vereinbarungen des Produzenten mit den Drittberechiigten nach Malgabe der nach die-
sem Vertrag zu vereinbarenden jeweiligen ZDF-Vertragsanlage fiir Drittberechtigte auszuzahlen.

2. Vereinbart der Produzent andere Bedingungen, Vergiitungssatze oder Vergiitungen, die sich zum Nachteil des ZDF
auswirken, hat der Produzent das ZDF insoweit von Anspriichen der Berechtigten freizustellen.

§ 2 Garantie

| Der Produzent garantiert den wirksamen Erwerb der in § 1 genannten Rechte sowohl nach Art als auch nach Umfang
ebenso wie die Berechtigung, diese Rechte in dem genannten Umfang weiteriibertragen zu diirfen.

Der Produzent garantiert des Weiteren die vertragsgemafe Abgeltung auch aller sonstigen, von ihm nach dem Pro-
duktiensvertrag zu erbringenden Leistungen, insbesondere hinsichtlich der gemal § 1 VIII. mit den Drittherechtigten
abzuschlieBenden Verirage sowie hinsichilich des etwaigen eingeschnittenen Materials.

IIl.  Der Produzent steht dafiir ein, dass die vertragsgegenstandliche Produktion und Produktionsbestandteile einschlieR-
lich des zugrunde liegenden Werkes sowie deren inhalte
1. keine Anspielungen auf Personen oder Ereignisse enthalten, die dem ZDF nicht bekannt sind,

2. keine Persinlichkeitsrechte verletzen,
3. nicht widerrechtlich urheberrechtiich geschiitzten Werken anderer Urheber entnommen sind und
4. nicht unter Mitwirkung von Dritten, die dem ZDF nicht bekannt sind, entstanden ist.

ll. Der Produzent steht ferner dafiir ein, dass die dem ZDF eingerdumten Rechte weder ganz noch teilweise von ihm
genutzt werden oder Dritten zur Nutzung Uberiassen sind und dass kein Dritter mit ihrer Wahraehmung beaufiragt ist.

V. Der Produzent garantiert dem ZDF, dass die Rechte nicht mit dem Recht eines Dritten belastet, insbesondere ver-
pfandet sind.

V. Der Praduzent verpflichtet sich, das Aufzeichnungsmaterial (vgl. § 6) von allen Rechten Dritter (Eigentums-, Pfand-,
Zurlickbehaltungs- und anderen Sicherungsrechten) freizuhalten oder freizustellen. Auf Verlangen des ZDF oder sei-
nes Beauftragien hat der Produzent Bestatigungen der Lieferer oder Bearbeiter des Materials vorzulegen, die die Frei-
heit von derartigen Rechten nachweisen,

VI, Der Produzent verpflichtet sich, das ZDF von sdmilichen wie auch immer gearteten Anspriichen Dritter freizustellen,
die diese wegen der vertragsgeméaRen Ausiibung der gemaR § 1 1. bis IV. sowie § 6 Ubertragenen Rechte durch das
ZDF geltend machen.

VI, Falls durch Dritte eine Beeintréchtigung der in den § 1 1. bis 1V. sowie § 6 genannten Rechie erfolgt oder angedroht
wird, ist der Produzent verpflichtet
1. dem ZDF hiervon unverziiglich Mitteilung zu machen,

2. alles zu unternehmen und zu veranlassen, was erforderlich ist, die Beeintrachtigungen abzuwehren und das ZDF
von Anspriichen Dritter freizustellen.

Unbeschadet hiervon ist das ZDF berechfigt, jedoch nicht verpflichtet, selbst geeignete MaRnahmen zur Abwehr derar-

tiger Beeintrachtigungen zu treffen. Es wird den Produzenten gegebenenfalls hiervon versténdigen.

VIIl. Der Produzent sichert die Einhaitung der gesetzlichen Vorgaben des Mindestiohngeseizes durch sich und etwaige
Unterauftragnehmer, deren Beauftragung gemaR § 19 [, Satz 3 der Ailgemeinen Bedingungen zum Produkiionsvertrag
(F) zustimmungsbediirftig ist, zu. [n diesem Rahmen ist er u.a. verpflichtet, auf schriftliche Anforderung des ZDF
Nachweise (iber die Zahlung des Mindestiohns durch ihn bzw. durch seine Unterauftragnehmer vorzulegen. Der Pro-
duzent stellt das ZDF von samtlichen Anspriichen im Zusammenhang mit Mindestiohnforderungen frei. Er verpflichtet
sich ferner, das ZDF umgehend zu informieren, falis der Verdacht besteht, dass er oder einer seiner Unterauftragneh-
mer gegen gesetzliche Mindestiohnvorgaben verstdit.

§ 3 Vergiitung

I, Festpreis

Durch den vereinbarten Festpreis sind - unbeschadet Absatz I1. - samtliche Anspriiche des Veriragspartners zur Herstellung

einer sendefertigen Produktion gema8 den in diesem Vertrag festgelegten Konditionen, insbesondere auch im Hinblick auf

den einzurdumenden Rechieumfang, abgegolten.

Il. Festpreisdnderungen i

Der Wegfall, die erhebliche Verminderung oder Anderung einzelner fiir die Festpreishemessung maRgebender Positionen

der Kalkulation bediirfen der Zustimmung des ZDF und berechtigen dieses zu einer angemessenen Herabsetzung des

Festpreises:

1. Eine detaillierte Kalkutation ist Grundiage der Festpreisproduktion,

2. Das ZDF hat laufende Kontroll- und Uberwachungsmdglichkeiten (Drehplan, Tagesberichte). Sofern sich in den nach-
folgend aufgefihrten Kalkulationsbereichen kostenmindernde Veranderungen ergeben, fiihren diese obligatorisch zu
einer Vertragsandernung. Das Gleiche gilt fir Kostenerhdhungen in diesen Bereichen, sofern diese vom ZDF anerkannt
werden kénnen:

Nufzungsrechte
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- Honorare fiir Regisseur und Hauptdarsteller einschliefilich Folgekosten.
Folgekosten sind z.B. Reisekosten, die aufgrund von Umbesetzungen des Regisseurs und/oder derfdes Hauptdar-
steller(s) entfallen, aber auch Kostenverénderungen, die durch eine Konzeptionsénderung in der Folge einer Um-
besetzung entstehen.

- Atelier-Bau-Dreh-Ausstattung
2.B. bei Wegfall ganzer Dekorationen, bei Verlegung von studiokalkulierten Dekorationen an Auflenschauplatze,
bei Nichtabnahme von vertragsgemal vereinbarten sachlichen und personellen Atelierleistungen.

Eingefretene Kostenminderungen, die eing oder mehrere Positionen befreffen und in der Summe nicht mehr als

€ 250,00 ausmachen, ziehen keine Festpreisanderung nach sich.

3. Im Bereich der Positionen ohne obligatorische Festpreisanderung behélt der Produzent seinen unterehmerischen
Spielraum. Das heift: Unterschreitungen des vereinbarten Festpreises, die innerhalb dieses Kalkulationsbergiches er-
wirtschaftet werden, gehen zu Gunsten des Produzenten. Uberschreitungen gehen zu Lasten des Produzenten.

4, Redaktionelle Anderungen bediirfen der schriftlichen Bestatigung durch das ZDF. Sofern sie kostenwirksam sind und
nicht innerhalb der Kalkulation aufgefangen werden kdnnen, hat der Produzent unverziiglich die zusténdige Redakiion
sowie die zustandige Abt. Produktionsmanagement unter Angabe der fiir diese MaRnahmen erforderiichen Kosten zu
informieren. Ohne schrifiiche Genehmigung durch das ZDF ~ in eiligen Fallen miindlich vorab ~ ist der Produzent
nicht berechtigt, die beabsichtigten redakiionellen Anderungen produktionsseitig umzusetzen.

§ 4 Erstattungspflicht

Sofem der Produzent Leistungen des ZDF in Anspruch nimmt, die den im Produktionsvertrag festgelegten Umfang liber-
schreiten, ist er verpflichtet, dem ZDF diese Leistungen auf der Basis der Kalkulationsrichtlinien des ZDF gegen Reci-
nungsstellung zu erstatten.

§ 5 Verwertungsgesellschaftsrechtliche Verglitungsanspriiche

Der Protuzent beabsichtigt, die Vergitungsanspriiche aus §§ 54 Abs. 1, 20b, 27 Abs. 2, 453, 52a, 52b sowie 49 Abs. 1in
Verbindung mit § 94 UrhG zur Wahmehmung in die VFF einzubringen. Das ZDF wird auf dieser Basis die Meldungen tiber
die Nutzung dieser Produktion an die VFF abgeben. Solite der Auftragsproduzent diese Vergiitungsanspriiche nicht wahr-
nehmen oder in eine andere Verwerfungsgesellschaft einbringen wollen, wird er dies dem ZDF vor Einbringung der Vergl-
tungsanspriiche mitteilen.

§ 6 Eigentumsiibertragung und Einlagerung

Das Eigentum an samilichen Datentrdgern undioder Filmbandern mit dem gesamten Aufzeichnungsmaterial (Bild und Ton)
der vertragsgegensténdlichen Produktion geht, soweit es nicht bereits im Eigentum des ZDF steht, mit der Bezahlung der
ersten nach Ziffer Il. (2} des Produktionsvertrages falligen Rate auf das ZDF (Ober. Sollte der Produzent erst zu einem spate-
ren Zeitpunkt Eigentum an den Datentragem erwerben, geht das Eigentum in diesem Zeitpunkt auf das ZDF Uber.

Vom Zeitpunkt des Ubergangs des Eigentums geméR Absatz |. an, hat der Produzent das volistandige Aufzeichnungs-
material nach den im Produktionsvertrag unter Ziffer ll. gemachten Vorgaben sachgerecht aufzubewahren. Die Umsetzung
dieser Vorgaben (d.h. die Gewahrieistung der Materialsicherheit} ist eine Voraussetzung fiir die Zahlung nach Roh-
schnittabnahme.

§ 7 Technische Richtlinien

[ Technische Daten und Eigenschaften der Produktion missen den jeweiis geltenden technischen Richtlinien des ZDF
entsprechen. .

Il.  Der Produzent garantiert eine zur Ausstrahlung im Fernsehen technisch einwandifreie Ton- und Bildqualitét der Pre-
duktion.

Hl. Werden aufgrund der ersten technischen Abnahme Mangel festgestellt, die eine Nachbesserung der Produktion not-
wendig machen, sind die Kosten hierflir sowie fiir jede weitere danach noch erforderliche technische Abnahme bis zur
endgittigen Abnahme (§ 11 1V.) vom Produzenten zu erstatien.

§ 8 Verwendung von Dekorations- und Ausstattungsmaterial

Soweit der Produzent Dekorations-, Ausstattungsmaterial und Requisiten kauflich erwirbt, geht das Eigentum daran unmit-
telbar von dem Dritten (Lieferer) auf das ZDF Gber. Er (ibt den Besitz, solange er Besitzer ist, als Besitzmittler {Verwahrer)
fir das ZDF aus. Die seibstandig verwertbaren Gegensténde dieser Art hat er in einem besonderen Verzeichnis innerhalb
von 2 Wochen nach dem letzten Drehtag mit Angabe {iber Wert und Lagerort der einzelnen Gegensténde dem ZDF bzw.
dessen Beauftragten in dreifacher Ausfertigung vorzulegen, wobei der Produzent Vorschlage Gber die Verwertung dieser
Gegenstande machen soll. Das Verfligungsrecht (iber diese Gegenstande steht ausschiiefilich dem ZDF zu, das sich ge-
geniiber dem Produzenten innerhalb von 3 Wochen nach Eingang der Meldung Gber die Verwertung der Gegenstande zu
erklaren hat.

§ 9 Versicherungen

. Der Produzent hat zur Erlangung der Anspriiche der vom ZOF zugesagten Leistungen nach Ziffer [V. des Produktions-
vertrages die Obliegenheiten zu erfiillen, die in den Anlagen V 1 und V 2 zum Produktionsvertrag aufgefithrt sind. Im
Versicherungsfall erhalt der Produzent den von dem Versicherungssachverstandigen festgestellten, auf seine Leistun-
gen entfallenden Schadensbetrag.
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Der Produzent verpflichtet sich, zur Abdeckung evtl. Schadensfélle eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzu-
schlieRen, und zwar mit einer Mindestversicherungssumme von 3 Mio. € fiir Personen- und Sachschaden und 1 Mio. €
fiir Mietsachschaden durch Feuer- oder sonstige Umweitschéden. Die Verpflichiung zum Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung gilt auch fr die Abdeckung von Schaden bei der Benutzung von Beleuchtungseinrichtungen der Hallen,
Ateliers etc. und Requisiten, die vom Produzenten verursacht worden sind. Bei voraussichtlich héheren Haftungsrisi-
ken hat der Produzent eine entsprechend hhere Haftpflichtversicherung abzuschlieBen. Die demnach erforderlichen
Deckungszusagen sind vor Beginn der Produkfion dem ZDF vorzulegen. Aufgetretene Schadensfalle sind dem ZDF
unverziiglich zu melden.

§ 10 Voraussetzung fiir den Drehbeginn, Information tiber den Produktionsablauf

Voraussetzung fiir den Drehbeginn ist die Ubereinstimmung zwischen dem Produzenten und dem ZDF iiber die end-
gliltige Fassung des Drehbuches - bei Programmiteilen der Drehbiicher - sowie zur Stab- und Besetzungsliste und die
Vorlage des in § 1 1. geforderten Nachweises durch den Produzenten beziiglich der notwendigen Werknutzungsrechte
von Verlagen und Autoren.

Bei Drehbeginn sind dem ZDF der Orehplan sowie ab Drehbeginn laufend die Tagesdlsposmonen und Tagesberichte
mit genauen Angaben (iber den Produktionsabiauf zu libersenden.

§ 11 Abnahme

.
1.

2

.

Umfang der Abnahme

Das ZDF (berpruft die Qualitat der Produktion in vollem Umfang, d.h. inhaltlich, insbesondere in kinstlerischer Hin-

sicht, sowie technisch, im Rohschnitt (vgl. Absatz I}, gegebenenfalls im Feinschnitt {vgl. Absatz IIl.) sowie nach Fer-

figsteliung {vgl. Absatz IV.). Das Ergebnis der Abnahme wird dem Produzenten vom ZDF unverzliglich schriftiich mit-
getailt.

Das ZDF kann die Abnahme der Produktion abiehnen, wenn

a) durch die Herstellung oder Ausstrahlung der Produktion gegen die allgemeinen Gesetze und die Bestimmungen

© dieses Vertrages in nicht nur unwesentlicher Weise verstoRen wird;

b) gegen die §§ 5, 6 und 8 des Staatsvertrages iiber die Erichtung der Anstalt des offenthchen Rechis ,Zweites
Deutsches Fernsehen” vom 06.06.1961, gegen die ,Richtiinien fir die Sendungen des Zweiten Deutschen Fern-
sehens" undfoder gegen die .,Richttinien des Zweiten Deutschen Femsehens zur Sicherung des Jugendschutzes
{ZDF-Jdugendschutzrichtlinie)* verstoften wird;

¢} in nicht nur unerheblicher Weise der Produzent von dem mit dem ZDF abgestimmten Drehbuch oder den sensti-
gen inhaltlichen Yorgaben abgewichen ist oder auf andere Weise, insbesondere durch Anderung der Besetzung
einschlieRlich des Regisseurs, der Ausstattung und der Gestaltung von den in Ziffer |, des Produktionsvertrags
getroffenen Vereinbarungen abgewichen worden ist.

Die Abnahme bedeutet keine Billigung der Produktion unter rechtlichen Gesichtspunkien. Der Produzent haftet viel-

mebhr weiterhin fur alle Rechisverletzungen, inshesondere fiir die Verietzung von Personlichkeitsrechten, die durch die

Hersiellung und Ausstrahlung der Produktion einfreten, und filr VerstéRe gegen das Verbot der Werbung.

Rohschnittabnahme

Als Rohschnitt gilt die auf die ungefahre Sendelange gebrachte Arbeitskopie mit dem zum Versténdnis der Konzeption

gekoppeiten Criginalton.

Dem ZDF ist der Rohschnitt vorzuflibren. Der Produzent hat dem ZDF die Fertigsteliung des Rohschmttes mitzuteilen

und mit ihm Termin und Ort der Vorflinrung zu vereinbaren. _

Feinschnittabnahme

Das ZDF behélt sich das Recht vor, die Vorfiihrung des Feinschnittes zu verlangen. Dieses Recht ist bei Rohschnittabnah-
me geltend zu machen. Als Feinschnitt gilt die sendefertige Schnittfassung mit dem sendereifen, noch nicht synchronisierten
Text, den nicht gemischten Originalidnen, Musiken und Gerduschen. Der Produzent hat dem ZDF die Fertigstellung des
Feinschnittes mitzuteilen und mit ihm Termin und Ort der Vorfithrung zu vereinbaren.
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Abnahime des Endproduktes

Die Abnahme erfolgt an einem vom ZOF zu bestimmenden Ot hei allen Aufzeichnungsverfahren durch Vorfiihrung
des sendeferfigen Endprodukies.

Der Produzent teilt dem ZDF rechizeitig vor dem Ablieferungstermin den Zeitpunkt der Fertigstellung des Endproduk-
tes schriftlich mit. Ein Vorfiihriermin fir die Abnahme ist mit dem ZDF abzustimmen. Die Abnahme bei Live-
Sendungen erfolgt nach durchgefihrter Sendung.

" Auf Yerlangen des ZDF hat der Produzent nachzuweisen, dass keine Sicherungstechte oder sonstigen Rechte mehr

an dem Produktionsmaterial besiehen. In diesem Fall gilt die Endabnahme erst als erfolgt, wenn dieser Nachweis ge-
fuhrt ist. Anstelie der eigenen Abgeltung kann der Produzent mit Zustimmung des ZDF diesem eine unwiderufliche
Zahlungsermachtigung in Hohe der von ihm an den einzelnen Sicherungsnehmer zu zahlenden Gesamivergiitung er-
teilen. Der vom ZDF gemaR Ziffer Il. (2) des Produktionsvertrages als Schlussrate an den Produzenten zu zahiende
Betrag vermindert sich gegebenenfalls entsprechend.

Abnahmefrist

Der Produzent hat die Termine geman den Absatzen i1., lii. ung V. mindestens 2 Wochen vorher schriftlich dem ZDF
bekannt zu geben.
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2. Das ZDF teilt dem Produzenten die Abnahmen i.S.d. Absatze II., lIl. und IV. jeweils innerhalb von & Wochen nach dem
Vorfihriermin bzw. nach Ablieferung/Erhalt des Endproduktes schriftlich mit. Bis zur schriftlichen Mitteilung durch das
ZDF gilt das Material als nicht abgenommen. Wird vom ZOF innerhalb dieser Frist keine Erklarung abgegeben, gilt die
Leistung bzw. das Werk nach Ablauf dieser Frist als abgenommen.

§ 12 Genehmigung der Titelvorlagen

. Zustimmungspflicht

Die Zeichenvorlagen fiir Vor-, Nachspann und Zwischentitel sowie sonstige Zeichen- oder Trickvorlagen hat der Produzent
dem ZDF rechtzeitig vor der Aufrahme zur Zustimmung vorzulegen. Bei MAZ- und FAZ-Produktionen ist die Zustimmung
vor der Aufzeichnung, bei Live-Sendungen vor der Sendung, in allen Failen so rechizeitig einzuholen, dass Anderungen auf
Wunsch des ZDF noch méglich sind.

II.  Abspannregelung

Der Produzent verpflichtet sich, als letzten Titel im Nachspann folgenden Vermerk aufzunehmen:

" Eine Produkfion der
(in normaler GroRe)
im Auftrag des

eDF (in gréReren Buchstaben)
© ZDF - jeweilige Jahreszahl, die zum Zeitpunkt der redaktionellen Abnahme zufrifit ".

§ 13 Ubergabe des Aufzeichnungsmaterials und sonstiger Unterlagen

I Entsprechend dem in Ziffer I. des Produktionsvertrages vereinbarten technischen Produktionsvorhaben sind dem ZDF
vom Produzenten zur Auswertung der nach diesem Vertrag zu (iberiragenden urheberrechtlichen Nutzungs-, Leis-
tungsschutz- und sonstigen Rechte das im Produktionsvertrag vereinbarte Aufzeichnungsmaterial in sendefertigem
Zustand entsprechend den technischen Richtlinien des ZDF und die folgenden sonstigen Unterlagen zu bergeben;

1. Drei vollstandige Dialoglisten bzw. Kommentartextfassungen; bei Aufiragskompositionen die Partitur und bei Herstel-
lung des Auftlihrungsmaterials auf Kosten des ZDF auch dieses vollstandig und getrennt nach Einzeltiteln unter Anga-
be von Titel der Produktion, Produktionsnummer, Komponist und Arrangeur auf jedem Exemplar.

2. Das gesamte von der Produktion stammende Fotonegativ- und Positivmaterial auf digitalem Datentrager.

3. Dié Tagesbherichte sowie das Produktionsprotokoll einschlieBlich der Anlagen unter Beifligung aller Vertrage mit Verla-
gen, Autoren, Regisseuren, Mitwirkenden, Lizenzgebern ung sonstigen Berechtigten. Soweit eine Meldung an die
Verwertungsgesellschaft erforderlich ist, ist der Praduzent verpflichtet, dem ZDF die dafiir erforderlichen Angaben (Au-
tor, Komponist, Bearbeiter, Arrangeur, Textdichter, Verlag usw.) mitzuteilen.

Die zu erstellenden Tagesberichte sowie das Produktionsprotokoll sind dem ZDF ausschiieRlich elekironisch nach
dem im Merkblait zur Erstellung der Tagesberichte und des elektronischen Produktionsprotokolis festgelegten Verfah-
ren fristgerecht entsprechend der Regelung im Merkblatt bzw. Ziffer V. des Produktionsvertrages zuzuliefern.

Der Produzent garantiert, dass nur durch ihn autorisierte Mitarheiter Zugang zu den elekfronischen Tagesberichten
sowie dem Produktionsprotokoll erhalten und berechtigt sind, es zu bearbeiten und an das ZDF zu libermitteln. Der
Produzent garantiert die Authentizitét der in den elektronischen Tagesherichten sowie im Produktionsprotokoll enthal-
tenen Daten. :

Der Praduzent garantiert die Richtigkeit und die Vollstandigkeit der an das ZDF elekironisch zugelieferten Daten.

4. Die gliliige Stab- und Besetzungsliste mit genauen Gagenangaben entsprechend dem in der genehmigten Kalkulation
festgelegten Umfang.

Il. Beim Versand von Datentragern ist der Produzent verpflichtet, die als Anlage beigeflgten Versandbedingungen zu
beachten.

Il. Erfolgt die Ubergabe gemal Absatz ). 1. - 4. durch Einlagerung des Materials bei einem Dritten, git die Ubergabe als
volizogen, wenn der Produzent dem ZDF eine entsprechende Einlagerungsbestatigung des Dritten vorlegt.

IV.  Die Transportkosten fur die Ubergabe tragt der Produzent.

V. BeiUbermittlung des Materials in Form eines Filetransfers werden die Bedingungen einzelvertraglich abgestimmt.

§ 14 Unteriassung von Werbung und Cffentegungspftichten

. Unterlassung von Werbung, Schleichwerbung, Produkt. und Themenplatzierungen

1. Der Praduzent verpflichtet sich keine Namen, Texte und bildliche Darstellungen, die als direkte oder indirekte Werbung
zu werten sind, in die Produktion aufzunehimen. Insbesondere sind Schieichwerbung, Produkt- und Themenplatzierun-
gen sowie dhnliche Prakiiken zu unteriassen. Ausgenommen hiervon ist jedoch die kostenlose Bereitstellung von Wa-
ren oder Dienstleistungen (Produklionshilfe), sofern diese mit Zustimmung der ZDF-Clearingstelle in die Produktion
eingebracht wird.

2. Dem Produzenten ist nicht gestaitet, ohne schriftliche Zustimmung der Clearingstelle des ZDF Geld oder geldwerte
Leistungen Dritter fiir die Produktion enigegenzunehmen. Angebote fiir Kooperationen, bspw. Fordermittel staatlicher,
gemeinniitziger oder privater Einrichfungen - ausgenommen Mitte! der Filmférderung -, Medienpartnerschaften, Bar-
teringgeschéfte, Sachbeistellungen sowie verbilligte oder unentgeltiiche Sach- und Dienstleitungen sind schriitlich der
Clearingstelle des ZDF anzuzeigen. Soweit das Angebot den Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags entspricht und -
inshesondere unter dem Gesichtspunkt der journalistischen Unabhéngigkeit und Glaubwiirdigkeit - vom ZDF fiir zulas-
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sig erachtet wird, wird das ZDF direkt Gesprache mit den Kooperafionspartnern fiihren, die Ausfertigung von Veriragen
veranlassen und die Leistung des Kooperationspartners fiir die Produktion beistellen. Unzulassig sind jegliche unent-
geltlichen Produktbeistellungen {z.8. Produkiionshilfen und Preise} fiir folgende Sendeformate, sofern sie von bedeu-
tendem Wert sind: Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersendungen,
Sendungen fir Kinder und Ubertragung von Gottesdiensten.

3. Der Produzent stelit sicher, dass zuldssige Produkibeistellungen in der Produktion nicht zu stark herausgestellt werden
und Werbeeffekte ausgeschlossen werden.

4.  Die Einhaltung der.ZDF-Richtiinien fir Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe, die dem Produkti-
onsvertrag als Anlage beigefligt sind, ist unmitteibare Vertragspilicht des Produzenten.

5. Der Produzent hat diese Verpflichtung seinen Mitarbeitern, Représentanten und sonstigen Personen aufzuerlegen,
deren er sich zur Efillung seiner veriraglichen Verpflichtungen bedient und fiir die Einhaltung dieser Verpflichtung zu
sorgen.

fl.  Offeniegungspflicht von Werbevertrdgen
Der Produzent hat in die mit den Drittberechtigten abzuschlieRenden Vertrage eine Verpflichtung aufzunehmen, wo-
nach der Drittberechtigte etwaige von ihm abgeschlossene Werbeverirdge, die sich unmittelbar oder mittelbar im
Rahmen der vertragsgegenstandlichen Produktion auswirken kdnnen, unter Angabe des Produkis und des Herstellers
dem Produzenten unverziglich schriftlich zu benennen hat. Der Produzent wird derartige Informationen unverziglich
schrifilich an das fir die Produktion zusténdige Erwerbsreferat der Hauptabteilung Rechtemanagement und Zentral-
einkauf des ZDF weitergeben.

lll. Offenlegungspflicht von Kiinstlernamen / Pseudonymen sowie Verwandtschaftsverhdltnissen

1. Der Produzent ist verpfiichtet, den Kiinstlernamen, das Pseudonym o.A. von den an der Produktion beteiligten Dritten
(Autor, Regisseur, Darsteller) vor Vertragsschluss abzufragen und das ZDF im gegebenen Falle unverzlglich zu in-
formieren, damit eventuell erforderiiche Regularien eingehalten werden kénnen.

2. Entsprechendes gilt fiir unmitielbare Verwandischaftsbeziehungen der an der Produktion beteiligten Dritten zu Mitar-
beiterfinnen des ZDF (wie Ehe, Lebensparinerschaft, Eltern/Kind-Verhaltnis, Geschwister) sowie im Falle der Beschaf-
figung von Festangestellten sowie Versorgungsempfangemn des ZDF und/oder einer anderen Rundfunkanstalt
undfoder jeweils den entsprechenden Tochierunternehmen.

3. Sollte ein an der Produktion beteiligter Dritter (Autor, Regisseur, Darsteller) anstelie seines blirgerlichen Namens einen
Kanstlernamen, ein Pseudonym o.A. nutzen, so ist der Produzent verpflichtet, dem ZDF im Rahmen des Produktions-
protokolls (§ 13 Nr. 7 der AGB) sowohi den birgeriichen Namen des an der Produktion beteiligten Dritten als auch den
genutzten Kiinstiernamen bzw. das Pseudonym o.A. mitzuteilen.

§ 15 Datenschutz

[ Das ZDF ist berechtigt, zur Vertragsabwicklung die im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten personenbe-
zogenen Daten gemaB den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz im erforderiichen Um-
fang zu nuizen. Der Produzent hat Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung nach den gesetzlichen Vorgaben.

Il.  Der Praduzent verpflichtet sich, die einschlagigen datenschutzrechtlichen Vorschriften beif der Durchfiihrung dieses
Verirages einzuhalten. Diese Verpflichtung ist auch allen Personen aufzueriegen, die der Produzent mit der Bearbei-
tung oder Erflllung dieses Vertrages befraut. Sollte es im Rahmen der vereinbarien Leistungen erforderlich werden,
dass der Produzent personenbezogene Daten bearbeiten muss, ist der Umfang der Daten genau festzulegen und vor
Kenninisnahme dem ZDF bekannt zu geben. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

§ 16 Keine Nutzungsverpflichtung

Das ZDF ist alleine berechtigt, den Zeitpunkt fiir die Ausstrahlung sowie die Nutzung der Leistungen und Werke fiir andere
Zwecke zu hestimmen. Das ZDF ist nicht zur Nutzung der ihm eingerdumten Rechte verpflichitet. Insbesondere besteht
keine Pflicht, die Produktion zu senden. Der Anspruch des Produzenten auf die im Produktionsverirag vereinbarte Vergu-
tung bleibt hiervon unberdhrt.

§ 17 Presseverlautbarungen, Fotos und Eigendarstellungen von Produktionsheteiligten

. Verdffenflichungen und Eigendarstellungen von Produktionsbeteiligten

1. Das Recht zu Verdffentichungen jeder Art, inshesondere fiir Presseveriautbarungen, einschlieRlich des Bildmateriats,
iiber die nach diesem Vertrag vorgesehene Produktion steht ausschlieBlich dem ZDF zu. Der Produzent ist nur be-
rechtigt, nach vorheriger Abstimmung mit der Pressestelle des ZDF bzw. der an den Produktionsorien befindlichen
Pressekontaktstelle des ZDF Verdffentlichungen vorzunehmen.

2. Das ZDF gestatiet dem Produzenten, Ausschnitte aus der vertragsgegensténdlichen Produktion bis zu einer Lange
von 3 Minuten (jedoch nicht mehr als 25 % der Gesamtlénge der Praduktion) fiir seine Eigendarstellung zu verwenden.
Dies qilt insbesondere fir die Eigendarstellung auf gigenen Homepages und auf Dritiplattformen einschliefllich soge-
nannter sozialer Netzwerke.
Der Produzent hat die hierflir erforderiichen Rechie (bspw. Musikrechte, Rechte Diritier, insbesondere Persénlichkeits-
rechie Dritter im Bild) selbst einzuholen und, soweit durch die Nutzung Vergiitungsanspriiche ausgeldst werden, diese
abzugelten. Eine diesbezligliche Haftung des ZDF ist ausgeschlossen.
Die Nutzung des ZDF-Logos bedarf, soweit das Logo nicht als Senderkennung im Bild enthalten ist, einer gesonderten
Zustimmung des ZDF,
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Der Produzent hat auf Wunsch der Produktionsbeteiligten diesen die o. g. Nutzungsbefugnis entsprechend einzuréu-
men.

fl. Spezifikation Bildmaterial, technische Anforderungen, Anlieferung

1. Der Produzent ist verpfiichtet, dem ZDF, in Belichtung und Scharie einwandireies Fotomaterial nach den Bestimmun-
gen der vertragsgegenstandlichen ,ZDF-Richtlinien zur Bildanforderung an Produktions- und Pressefotos” zur Verfi-
gung zu stellen, die als Anlage dem Produktionsverirag beigefiigt sind.

2. Den Bildern muss eine genaue Beschiiftung der Einzelmotive und der Darsteller bzw. Betelligten, eine Besetzungsliste
sowie eine Inhaitsangabe der Produkiion von etwa zwei Textseiten (jeweils 30 Zeilen) beigefligt sein.

3. Vor Produktionsbeginn ist seitens des Produzenten ein Gesprach mit Produktionsleitung, Kostiimbildner, Requisiteur,
Redakteur, Standfotograf und dem ZDF-Bilderdienst unter Einhaltung des Drehplanes einzuberufen, um eine konkrete
Motivauswaht zu treffen.

4. Nach Beginn der Dreharbeiten sind die Standfotografien unmittelbar und laufend der Abt. Presse und Information vor-
2ulegen. Seitens des Produzenten und Standfotografen ist der standige Kontakt zur Abt. Presse und Information zu
haiten. Der Name des Fotografen sowie eventueile Namensnennungsanspriiche bei der Veréffentlichung von Fotos
sind dem ZDF anzugeben.

[l Eigentum, Nutzungsrechte

1. Das Eigentum an dem Fotomaterial geht mit der Ubergabe vollstandig auf das ZDF iiber.

2. Mit der Ubergabe des Foto- und Textmaterials erfolgt zugleich die Ubertragung samtlicher ausschlieRlicher urheber-
rechtlicher Nutzungsrechte und sonstiger Schutzrechie an diesem Material auf das ZDF gemaR § 1. Die in § 2 nor-
mierte Garantie gilt entsprechend.

§ 18 Weitergabe von Produktionsunterlagen etc., Verschwiegenheit

.. Weitergabe von Produktionsunterlagen efc,

Der Produzent darf das Drehbuch, den Kommentartext, die Aufzeichnung sowie andere Unterlagen oder Teile davon nur
den an der Produktion Beteiligten und nur zum Zweck der Herstellung der Produktion zugénglich machen. Jede weitere
Uberlassung sowie Bekanntgabe des Inhalis dieser Unterlagen oder von Teilen davon bedarf der vorhetigen schyiftlichen
Zustimmung des ZDF. Diese Verpflichtungen hat der Produzent auch den an der Produktion Beteiligten aufzuerlegen.

il. Verschwiegenheit

Der Produzent ist zur Verschwiegenheit uber die internen Angelegenheiten und Vorgange des ZDF verpflichiet. Entspre-
chende Verpflichtungen legt der Produzent seinen Mitarbeitern und zwar auch fiir die Zeit nach Ende ihrer Dienstverh@ltnis-
se auf.

§19 Qbertragbarkeit der Rechte und Pflichten, Aufrechnung/Pfandrechte etc.

[.  Ubertragharkeit der Rechte und Pflichten

Der Produzent ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte zu Ubertragen bzw. die Aus-
libung dieser Rechte und Pflichten Driften zu (iberlassen. § 354 a HGB bleibt hiervon unberiihrt. Soweit er beabsichtigt,
Vertrage iiber die Lieferung von Teilen dieser Produktion oder dergleichen mit Dritten abzuschlieRen, hat er hierzu die Zu-
stimmung des ZDF einzuhoten.

IIl.  Aufrechnung/Pfandrechte etc.

Der Produzent verzichtet auf das Recht zur Aufrechnung sowie auf die Geltendmachung von Zurtickbehaltungsrechten und
etwaigen Pfandrechten. Unberlhrt bleibt das Recht zur Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgesteliten
sowie mit enischeidungsreifen Gegenforderungen.

§ 20 Vorzeitige Beendigung des Vertrages

I.  Das ZDF ist ohne Riicksicht auf den Stand der Produktionsarbeiten berechtigt, jederzeit den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist zu kiindigen und gleichzeitig die Herausgabe sémtiichen Materials und sonstiger Produktionsunterlagen zu
verlangen. Ubt es dieses Recht aus, hat das ZDF, sofern nicht einer der Tatbestéinde der folgenden Abséatze gegeben
ist, dem Produzenten die bis dahin im Rahmen der vom ZDF genehmigten Kalkuiation angefallenen Aufwendungen zu
erstatten und fiir die Abwicklung aller zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden, aus der Produktion resultierenden Ver-
pfiichtungen einzustehen. Der Anspruch des Produzenten auf die in der Kalkulation vom ZDF anerkannten Handlungs-
kosten und den Gewinnzuschiag bleibt unberiihrt,

Die gemal § 1 und § 17 liberiragenen Rechte verbleiben beim ZDF, das berechtigt ist, anstelle des Produzenten in die
von ihm fiir die Durchfiihrung der Produkiion abgeschlossenen Vertrdge einzutreten. Der Produzent ist zur Rech-
nungslegung gegeniiber dem ZDF verpflichtet.

[Il.  Verstdlt der Produzent gegen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages bzw. verletzt er seine vertraglichen Piiichien
in nicht nur unerheblicher Weise, ist das ZDF berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten (vgi. § 346 ff BGB), falis der Pro-
duzent innerhalb einer hm vom ZDF gesetzten angemessenen Frist die Veriragsverletzung bzw. deren Folgen nicht
bessiligt. In diesem Fall entfalit der Anspruch des Produzenten auf das Entgelt; bereits geleistete Zahlungen sind zu-
riickzuerstatten. Hat das ZDF das Rohmaterial (Bild und Ton) fiir die Produktion zur Verfiigung gestellt, ist es verpflich-
tet, dem Produzenten das Eigentum an diesem Material gegen Ersatz der ihm entstandenen Kosten zu (bertragen.
Bei VerstoR gegen die §§ 2, 14, 18 und § 20 kann das ZDF auch ohne Fristsetzung vom Vertrag zurlickireten. Das
ZDF kann anstelle des Riickiritts den Vertrag mit den Rechisfolgen des Absatzes . jederzeit ohne Einhaltung einer
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Frist kiindigen mit der Einschrankung, dass der Anspruch des Produzenten auf Handlungskosten und Gewinnzuschlag
entjalit.

lll.  Gesetzliche Gewahileistungs- und Schadenersatzanspriiche bleiben von Vorstehendem unberiihrt. Soweit in dem
Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestimmungen (iber den Werkverirag.

§ 21 Nebenabreden, Schriftform, Unwirksamkeit von Einzelbestimmungen

. Nebenahreden

Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

. Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages, die vor oder bei Vertragsschluss getroffen werden, bedlrfen zu ihrer Giil-
tigkeit der Schriftform.

HL.  Unwirksamkeit von Einzelbestimmungen )

Die Unwirksamkeit von Einzelbestimmungen bertihrt nicht den rechtlichen Bestand des Vertrages im Ubrigen.

§ 22 Erfiillungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

. Erfiillungsort

Erfiillungsort ist Mainz, wenn der Produzent Kaufmann ist und soweit als Erflillungsort fir die Materiallieferungsverpfiichtung

des Produzenten nicht ein vom ZDF benanntes Filmlager bzw. Kopierwerk ader ein sonstiger vom ZDF benannter Drifter

vereinbart ist.

il. Gerichtsstand

Bei Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichisstand Mainz/Rhein, wenn

1. der Produzent Kaufmann ist oder

2. der Produzent keinen allgemeinen Gerichtsstand im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat oder

3. der Produzent seinen Wohnsitz ader gewdhnlichen Aufenthaitsort nach Vertragsschluss aus dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschiand verlegt oder

4, im Zeitpunkt der Klageerhebung der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthaltsort des Produzenten nicht bekannt ist.

lll. Anzuwendendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschiand.
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Anlage
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zum Produktionsvertrag *** Produktionsnummer

Anlage zum Vertrag fir Filmschaffende mit

vom

Mitwirkende mit Wiederholungshonoraranspruch (MWF)

Der/Die Filmschaffende — nachfolgend Filmschaffender genannt — Gibertrégt dem Filmhersteller zur Weiteriibertragung an
das ZDF Rechte gemal den folgenden Regelungen:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

211

212

213

N
N
~
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Rechteeinrdumung

Der Filmschaffende ibertragt dem Filmhersteller zur Weiterlibertragung an das ZDF die ausschlieBlichen sowie
zeitlich, raumlich und inhaltlich unbeschrankten Rechte an seiner Darbietung oder sonstigen Leistung. Stehen dem
Filmschaffenden Urheberrechte oder sonstige Rechte zu, raumt er dem Filmhersteller zur Weiterlibertragung an
das ZDF an dem Werk oder an seiner sonstigen Leistung das ausschliefliche sowie zeitlich, raumlich und inhaltlich
unbeschrénkte Nutzungsrecht ein.

Beschafft der Filmschaffende zur Erbringung seiner Darbietung, Leistung oder des Werkes Requisiten oder
verwendet er eigene Requisiten, (bertragt er dem Filmhersteller zur Weiterlibertragung an das ZDF die zur
Verwendung dieser Requisiten im Zusammenhang mit der Verwertung seiner Darbietung, Leistung oder des
Werkes nach diesem Vertrag erforderlichen Rechte.

Das ZDF kann die vom Filmhersteller solchermaflen erworbenen Nutzungsrechte ohne Zustimmung des
Filmherstellers und des Filmschaffenden ganz oder teilweise auf Dritte iibertragen; es kann diesen auch einfache
Nutzungsrechte ohne Zustimmung des Filmherstellers und des Filmschaffenden einrdumen.

Der Filmschaffende steht dem Filmhersteller fiir den Bestand der nach diesem Vertrag zu (ibertragenden Rechte
und Befugnisse ein und versichert, dass er diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Gbertragen oder mit Rechten
Dritter belastet, auch Dritte nicht mit ihrer Wahrehmung beauftragt hat. Er stellt den Filmhersteller insoweit von
allen Anspriichen Dritter frei.

Einzelbefugnisse des ZDF
Das ZDF ist mit Blick auf die vom Filmhersteller erworbenen Nutzungsrechte insbesondere ausschlieBlich
berechtigt, selbst oder durch Dritte oder gemeinsam mit ihnen die Leistungen des Filmschaffenden im In- und
Ausland ganz oder teilweise beliebig oft ohne zeitliche Begrenzung
durch Rundfunk jeder Art zu senden. Dieses Recht umfasst die Verbreitung von Rundfunkprogrammen,
einschlieBlich Live-Streaming, in jeder technischen Art und Weise (einschlieflich der Nutzung des sog.
,,Internetprotokolls“ ,IP-TV¥), insbesondere

terrestrisch (wie bspw. durch DVB-T, DVB-H, DMB oder entsprechende Nachfolge-Technologien wie bspw.

DXB),

via Kabel (in jedem technischen Verfahren wie bspw. Breitband, DSL oder entsprechende Nachfolge-

Technologien (X-DSL), einschlieBlich der Berechtigung zur integralen (Kabel-) Weitersendung der Programme

im In- und Ausland und des Rechts der Weitersendung zum Betrieb eines Online-Videorecorders),

sowie durch Satellitenausstrahlung.
M|tumfasst sind

Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext und vergleichbaren Textdiensten sowie

Pay-Dienste wie beispielsweise in Pay-Radio, Pay-TV einschlieBlich Pay-per-channel, Pay-per-view, Near-

video-on-demand und/oder

sonstige Verbreitungsarten und/oder Medien;
die Darbietung, Leistung oder das Werk &ffentlich aufzufiihren, vorzutragen, vorzufiihren und mittels Bild- und/oder
Tontrager sowie auch auBerhalb des Raumes, in dem die personliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm,
Lautsprecher oder ahnliche technische Einrichtungen offentlich wahrnehmbar zu machen;
von der Darbietung, Leistung oder dem Werk Bild- und/oder Tontrager jeder Art herzustellen, sie zu vervielfaltigen
und zu archivieren sowie Bild- und/oder Tontréger in jeder Art in und auBerhalb des Rundfunks z. B. im
Transkriptionsdienst, im Kino oder im sonstigen audiovisuellen Bereich gewerblich oder nicht gewerblich durch
Verkauf, Vermietung und Verleih oder auf andere Weise zu verwerten und zu verbreiten. Die Verwendung im
audiovisuellen Bereich umfasst alle Arten der audiovisuellen Nutzung, insbesondere auch multimediale
Verwertungen (z. B. durch Videokassetten, CDI/CD-ROM, Schallplatten, Audiokassetten, CD, CDV, DVD usw.)
auferhalb des Rundfunks, wobei die Fixierung/Wiedergabe eines Bild- und/oder Tontragers durch jedes
technische Mittel (beispielsweise Festplatten, Festspeicher etc.) und in jedem technischen Standard (wie
beispielsweise High Definition) erfolgen kann;
die auf Bild- und/oder Tontrager (bertragene Darbietung oder Leistung oder das Werk unter Wahrung des
Urheberpersonlichkeitsrechts (§ 93 UrhG) zu bearbeiten, insbesondere zu kirzen und zwar auch fiir
Videotextuntertitelung, zu teilen, mit einem anderen Titel zu versehen, es sei denn, dass der Titel urheber- oder
wettbewerbsrechtlichen Schutz genieft, in andere Sprachen zu ibersetzen, mit anderen Werken zu verbinden
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2.15

216

217

218

219

2.1.10

22

3.1

oder in andere Werke aufzunehmen sowie in sonstiger Weise umzugestalten und zu andern und die Bearbeitung,
Umgestaltung oder Anderung wie die Darbietung oder Leistung oder das Werk zu verwerten;

die Darbietung, Leistung oder das Werk sowie bildliche Darstellungen davon einschlieRlich des Bildes des
Filmschaffenden als schriftiches Begleitmaterial zu Sendungen zu vervielfaltigen und zu verbreiten, in
Programmvorschauen und Programmibersichten, Inhaltsangaben, Werbeschriften des ZDF oder sonst fiir Public-
Relation-Zwecke, auf Messen, Ausstellungen, Festivals und Wettbewerben, fiir Prif-, Lehr- und
Forschungszwecke sowie im Rahmen der politischen und kulturellen Bildungsarbeit zu verwerten, ebenso die von
der Darbietung, Leistung oder dem Werk hergestellten Bild- und/oder Tontrager.

Das ZDF ist berechtigt, zu diesem Zweck selbst Fotos vom Filmschaffenden und seiner Darbietung aufzunehmen
oder durch Dritte (z. B. Pressefotografen) machen zu lassen und entsprechend zu verwerten.

Dem Filmschaffenden ist bekannt, dass im Rahmen der Dreharbeiten ggf. zusatzlich weiteres Bonus-Material wie
beispielsweise ,Making-Ofs* zur Produktion, Behind the Scene-Beitrage, Online-Material etc. hergestellt wird, auf
dem ggf. auch der Filmschaffende aufgenommen ist. Der Filmschaffende Ubertragt dem Filmhersteller zur
Weiterlibertragung auf das ZDF auch fiir dieses Material umfassende Rechte nach Nummern 1 und 2 (dies
umfasst auch die Rechte zur Nutzung auf Drittplattformen unter Anerkennung der jeweils geltenden
Nutzungsbedingungen (YouTube, Facebook etc.)) zur beliebig haufigen Nutzung.

Die Verwendung nach den vorstehenden Absatzen umfasst insbesondere auch die Einspeicherung in
Datenbanken und die o&ffentliche Wiedergabe in allen Abrufdiensten (z.B. Video- und Audio-on-demand-
Nutzungen, Podcasting bzw. Video-Podcasting, Online-Dienste), bei denen Text-, Ton- oder Bilddarbietungen auf
Anforderung aus elektronischen Speichern zur Nutzung Ubermittelt werden, wobei die oOffentliche
Zuganglichmachung des Werkes in der Weise erfolgen kann, dass Angehérige der Offentlichkeit an einem von
diesen individuell gewahlten Ort oder zu einer von diesen individuell gewahlten Zeit Zugang zu diesen Werken
haben. Die Rechteeinraumung erfolgt unabhangig davon, ob das Angebot nicht downloadfahig oder downloadfahig
ist (beispielsweise ,Podcasting” und ,Video-Podcasting“) oder ob es entgeltlich oder unentgeltlich angeboten wird.
Die vorstehend genannten Rechte werden unabhdngig von der verwendeten Speicher- bzw.
Dateniibertragungstechnik  und unabhéngig davon eingerdumt, ob die Nutzung mit oder ohne
Zwischenspeicherung und/oder mittels eines individuellen Abrufs erfolgt und/oder ob der Empfang bzw. die
Wiedergabe mittels Fernseher, Computer oder sonstiger — auch mobiler — Endgeréte erfolgt.

Des Weiteren hat das ZDF auch das ausschlieRliche, zeitlich, rdumlich und inhaltlich unbeschrénkte Recht, die
Produktion oder die davon hergestellten Vervielfaltigungsstiicke sowie die zum Ton- und/oder Bildtrager
gehdrenden Einzelbilder oder Ausschnitte oder sonstigen im Zusammenhang mit der Produktion hergestellten
Aufnahmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Waren aller Art sowie zur Vermarktung von Dienstleistungen
aller Art unter Verwendung von Namen, Titeln, fiktiven oder tats&chlichen Figuren, Abbildungen, Stimmen, Szenen,
Handlungsablaufen, Vorkommnissen und Gegenstanden, die in einer Beziehung zu dem Werk oder der Produktion
stehen, kommerziell zu nutzen sowie unter Verwendung derartiger Elemente aus dem Werk bzw. der Produktion
fir Waren und Dienstleistungen jeder Art zu werben (Merchandising). Eingeschlossen sind auch sog. "Themen-
Park"-Nutzungen sowie das Recht, das Werk / die Produktion ganz oder teilweise durch Herstellung und Vertrieb
von Spielen / Computerspielen einschlieRlich interaktiver Computerspiele und/oder sonstiger Multimedia-
Produktionen auszuwerten.

Die Ubertragung dieser Merchandising-Rechte gilt mit der Mallgabe, dass - ohne die ausdriickliche Zustimmung
des Filmschaffenden im Einzelfall - keine Abbildungen seiner Person genutzt werden durfen, die lediglich der
Bewerbung von Waren und Dienstleistungen Dritter dienen, die keinen Bezug zur vertragsgegensténdlichen
Produktion haben.

Der Einzelzustimmung bedarf jedoch nicht die Herstellung und der Vertrieb von Produkten unter Verwendung des
Abbildes des/der Schauspieler/in, die aus der Produktion selbst abgeleitet werden (z.B. Buch, Spiel oder Bild-
und/oder Tontréger zum Film, Filmplakate, Postkarten, etc.).

Dem ZDF steht auRerdem das Recht zu, die Produktion unter Einschluss der Leistungen kiinstlerisch oder
literarisch in anderen Medien wie Biihne, Buch, Druckschriften oder Presseerzeugnissen und dergleichen zu
nutzen oder nutzen zu lassen.

Das ZDF ist berechtigt, die Leistungen des Filmschaffenden in zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht
bekannten kiinftigen Nutzungsarten auszuwerten.

Eine Namensnennung des Filmschaffenden erfolgt nur, soweit dies rundfunkiblich ist.

Verpflichtungen des Filmschaffenden

Der Filmschaffende steht zur Durchfiihrung von Fototerminen gemaR Nummer 2.1.5 uneingeschrankt sowie bei
Bedarf zur Anfertigung von zusétzlichem Bonus-Material fiir Crosspromotion-Aktionen nach Absprache zur
Verfiugung. Sofern hierfir kein Zusatzaufwand entsteht, bspw. wenn die Aufnahmen im Rahmen von Drehpausen
bzw. im Zusammenhang mit den Dreharbeiten erfolgen, sind diese Leistungen und deren Nutzung geméR
Nummern 1 und 2 durch die Verglitung nach Nummer 4.1 mit abgegolten. Sofern nichts Anderweitiges im Einzelfall
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3.2

3.3

41

4.2

vereinbart ist, sind die Teilnahme an Fototerminen und die Verwertung der Aufnahmen ebenfalls mit der Vergltung
nach Nummer 4.1 abgegolten.

Falls der Filmschaffende Aufflihrungsmaterial benutzt, das nicht vom Filmhersteller zur Verfligung gestellt ist, hat
er die zur Abrechnung mit den Autoren, Komponisten und Verlegern notwendigen Angaben spéatestens bei
Vertragsabschluss dem Filmhersteller schriftlich einzureichen. Der Filmhersteller Gbernimmt die Befriedigung der
sich aus der Verwendung des Auffuhrungsmaterials ergebenden Anspriiche nur bei rechtzeitiger Mitteilung.
Unterbleibt dies, hat der Filmschaffende den Filmhersteller von Anspriichen Dritter freizustellen.

Der Filmschaffende hat seine vertraglichen Leistungen personlich zu erbringen.

Vergiitung

Mit dem im Vertrag mit dem Filmhersteller vereinbarten Honorar sind alle Anspriiche des Filmschaffenden aus
diesem Vertrag abgegolten, einschlieRlich der Mitwirkung des Filmschaffenden bei evil. notwendigen
Synchronaufnahmen, auch wenn diese nach der im Vertrag genannten Produktionszeit erfolgen, soweit im
Folgenden nichts Weiteres vereinbart ist. Die gesetzlichen und nicht abdingbaren Anspriiche des Filmschaffenden
auf angemessene Vergitung nach §§ 79 Abs. 2a, 32 UrhG und auf weitere Beteiligung des Filmschaffenden nach
§§ 79 Abs. 2a, 32a UrhG bleiben unberiihrt.

Insbesondere sind abgegolten:

- die Erstsendung im Programm des ZDF

- eine Ausstrahlung im ZDF-Vormittagsprogramm

- eine Ausstrahlung durch ORF

- eine Ausstrahlung durch SRF

- eine Ausstrahlung im 3SAT-Programm

- im Falle einer Koproduktion mit ARTE gemaB Nummer 4.12: eine Ausstrahlung in ARTE sowie 2
Wiederholungen innerhalb von 21 Tagen, auch zeitversetzt zwischen Deutschland und Frankreich, jedoch am
gleichen Programmtag

- beliebig haufige Ausstrahlungen in den neuen ausschlieBlich digital ausgestrahlten und digital empfangbaren
Programmen des ZDF (zur Zeit ZDFinfo und ZDFneo)

- die Nutzung in Abrufdiensten innerhalb von 1 Tag vor und 7 Tagen nach der jeweiligen Sendung (Erst- oder
Wiederholungssendung) sowie die Nutzung in Abrufdiensten durch Dritte

- die entgeltliche Abgabe der Produktion zur rundfunkmaRigen und aulerrundfunkmaRigen Verwertung
einschlieBlich der entgeltlichen Abgabe an ORF, SRF und ARTE

- Nutzungen geméaR Nummern 2.1.8 und 2.1.9

- Nutzungen von zusétzlich angefertigtem Bonus-Material insbesondere fiir Crosspromotion-Aktionen (vgl.
Nummern 2.1.5 und 3.1).

Des Weiteren ist eine Wiederholung innerhalb von 48 Stunden nach der jeweiligen Sendung (Erstsendung oder
Wiederholung) abgegolten, es sei denn, die Wiederholung erfolgt in der prime time (18:00 bis 22:00 Uhr). Bei
Berechnung der 48 Stunden bleiben Sonn- und Feiertage unberiicksichtigt.

Filmschaffender und Filmhersteller haben bei der Bemessung der Vergiitung beriicksichtigt, dass es sich um eine
(Teil-)Pauschalabgeltung der Rechte handelt.

Das wiederholungshonorarfahige Honorar (Bemessungsgrundlage) betragt brutto EUR pro
Drehtag, hochstens jedoch insgesamt brutto EUR

Die Bruttovergttung schlieft die Umsatzsteuer mit ein.

Angaben fiir die Kontoverbindung:

Angaben zum Begiinstigten (Name, Vorname/Firma):

IBAN / Konto-Nr.:

BIC / SWIFT:

Routing-No./ABA-Code:
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Kreditinstitut:

Geburtsdatum:

Standiger Wohnsitz:

UST-ID-Nr.:

Die im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten personenbezogenen Daten des Filmschaffenden
werden im erforderlichen Umfang geméR den gesetzlichen Bestimmungen vom Filmhersteller an das ZDF
zur Verarbeitung libermittelt. Der Filmschaffende hat Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung nach den
gesetzlichen Vorgaben.

43 Bei Wiederholungssendungen im ZDF-Programm wird ein Wiederholungshonorar von 10 % des vereinbarten
wiederholungshonorarfahigen Honorars gezahlt.

44 Bei Wiederholungen im Nachtprogramm (0.00-5.30 Uhr) des ZDF wird eine Wiederholungsvergiitung in H6he von
2,5 % des wiederholungshonorarfahigen Honorars gezahlit.

4.5 Bei Wiederholungen im Vormittagsprogramm des ZDF (5.30-12.00 Uhr) wird eine Wiederholungsvergitung in
Hohe von 5 % des wiederholungshonorarfahigen Honorars gezahlt.

4.6 Bei Wiederholungen bzw. Vorabausstrahlungen in Satellitenprogrammen, die das ZDF selbst veranstaltet oder an
denen es als Programmveranstalter beteiligt ist (insbesondere 3sat), wird ein Wiederholungshonorar in Héhe von
4 % des wiederholungshonorarfahigen Honorars fiir bis zu 3 Ausstrahlungen innerhalb eines Quartals gezahlt,
sofern es sich nicht um kostenlose Wiederholungen innerhalb von 48 Stunden gem&B Nummer 4.1 handelt.
Vorabausstrahlungen sind Sendungen von Produktionen in den Spartenkanélen (insbesondere ZDFinfo, ZDFneo
sowie KINDERKANAL und PHOENIX) und in den Satellitenprogrammen (Nummer 4.6), die fiir das
Hauptprogramm produziert werden und deren Erstsendung im Hauptprogramm zeitlich nach der
Wiederholungssendung in den Spartenkanalen oder Satellitenprogrammen liegt. Sie werden wie Wiederholungen
in den Spartenkandlen und in den Satellitenprogrammen behandelt.

4.7 Bei Ausstrahlungen in den Spartenkanélen KINDERKANAL und PHOENIX erhalt der Filmschaffende 5 % des
wiederholungshonorarfahigen Honorars jeweils fiir bis zu 5 Sendungen innerhalb von 30 Tagen, sofern es sich
nicht um kostenlose Wiederholungen innerhalb von 48 Stunden gem&R Nummer 4.1 handelt. Nummer 4.6 S. 2 und
S. 3 gelten entsprechend.

4.8 Die Sendung im jeweiligen Programm ist erst dann abgeschlossen, wenn die Ausstrahlung im gesamten
Sendegebiet des Programms, sei es gleichzeitig oder zeitversetzt, erfolgt ist. Diese Regelung gilt im Falle von
Wiederholungssendungen entsprechend.

4.9 Die zeitgleiche unveranderte Verbreitung der Sendung Uber das Internet (Live-Streaming) ist mit der jeweiligen
Vergiitung fiir die Ausstrahlung im Fernsehen abgegolten.

410  Bei einer Nutzung des Werkes bzw. der Produktion in Abrufdiensten gema® Nummer 2.1.6 durch das ZDF, die
Uber den unter Nummer 4.1 vereinbarten Zeitraum und Umfang hinausgeht, erhalt der Filmschaffende eine
einmalige pauschale Vergitung i.H.v. 4,5 % des wiederholungshonorarfahigen Honorars bei der erstmaligen
Nutzung. Die Nummern 4.13 und 4.15 gelten entsprechend.

4.11 Bei einer gleichzeitigen oder innerhalb des gleichen Programmtages zeitlich versetzten Ausstrahlung der Sendung
des ZDF (Erst- oder Wiederholungssendung) durch in- oder ausléndische Sendeunternehmen (z. B. Eurovision)
besteht kein Anspruch auf Vergltung.

412  Im Falle einer Koproduktion erhalt der Filmschaffende, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart und kein
Direktanschluss entsprechend Nummer 4.11 gegeben ist, fir jede Sendung im Bereich eines dieser
Sendeunternehmen 5 % des vereinbarten wiederholungshonorarfahigen Honorars, wobei im Falle einer
Koproduktion mit ARTE die Vergltung insgesamt 1 Ausstrahlung zuziglich zweier kurzfristiger Wiederholungen
innerhalb von 21 Tagen, auch zeitversetzt zwischen Deutschland und Frankreich, jedoch am gleichen
Programmtag, mitumfasst. Die Abrechnung erfolgt halbjahrlich.

413  Fur eine Verwertung des Werkes auf oder anlasslich von Messen, Ausstellungen, Festivals und Wettbewerben
sowie fir eine ausschnittweise Verwendung des Werkes bis zu 5 Minuten Sendedauer, wobei im letzten Fall jedoch
nicht mehr als 25 % des gesamten Werkes verwendet werden diirfen, des Weiteren fiir die Verwendung in
Programmankiindigungen und -vorschauen, fir Prif-, Lehr-, Anschauungs- und Forschungszwecke sowie fiir die
Nutzung im Rahmen der politischen und kulturellen Bildungsarbeit besteht kein Anspruch auf Vergitung.
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4.14

4.15
4.16

5.2

5.3

54

7.2

7.3

Fir eine neue Art der Werknutzung gemanR Nummer 2.1.10, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart,
aber noch unbekannt war, wird die in diesem Zeitpunkt beim ZDF Ubliche Verglitung gezahlt.

Bei Verwendung eines Teiles des Werkes ermafRigt sich die Vergiitung entsprechend.

Eine individuelle Zahlung von Wiederholungshonoraren an den Filmschaffenden erfolgt nur dann, wenn eine
Bagatellgrenze von € 15,00 im Jahr (iberschritten wird. Wiederholungshonorare werden bei Uberschreitung dieser
Grenze von € 15,00 innerhalb des jeweiligen Jahres unmittelbar ausbezahlt. Alle nicht nach Satz 1 individuell zur
Auszahlung gelangenden Wiederholungshonorare werden dem Kreativitatsfonds des ZDF zur Verfiigung gestellt.

Zahlung der Vergiitungen

Die Zahlung der Erstvergiitung richtet sich nach den Vereinbarungen des zwischen dem Filmhersteller und dem
Filmschaffenden abgeschlossenen Vertrages.

Die Vergltung fir Wiederholungssendungen wird nach der Wiederholungssendung fallig, unbeschadet Nummer
4.10. Das ZDF ist bereit, die Wiederholungshonorare an den Filmschaffenden nach Malgabe dieser Anlage
auszuzahlen.

Nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen ist die Entstehung neuer Zahlungsanspriiche aus diesem Vertrag
ausgeschlossen.

Der Filmschaffende ist verpflichtet, zuviel empfangene Vergiitungen, insbesondere Honorare, unverziiglich und
unaufgefordert an den Zahlenden zuriickzuzahlen.

Abtretung, Verpfandung
Die Anspriiche des Filmschaffenden aus dem Vertrag mit dem Filmhersteller kénnen nicht abgetreten oder
verpfandet werden. § 354 a HGB bleibt hiervon unberiihrt.

Steuern

Ist der Filmschaffende in Deutschland nicht einkommensteuerpflichtig, so hat er dies anzuzeigen. Von den an den
Filmschaffenden zu leistenden Vergltungen werden die gesetzlich geregelten Abzlige (beschrankte deutsche
Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) vorgenommen.

Der Filmschaffende stellt auf Anforderung die erforderlichen Nachweise und Unterlagen zur Erflillung der
entsprechenden Priifungspflichten in steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht in der jeweiligen
Fassung zur Verfligung.

Soweit es sich um eine selbststandige Tatigkeit handelt, wird in der Abrechnung die in der Vergiitung enthaltene
Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen, es sei denn, dass Schuldner der Umsatzsteuer (§ 13 b
Umsatzsteuergesetz) der Leistungsempfanger ist. Unterliegt der Filmschaffende trotz selbstandiger Tatigkeit nicht
der Umsatzsteuer, hat er dies unverziglich mitzuteilen.

*kk *kk

Filmhersteller Filmschaffender
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Anlage zum Vertrag fir Filmschaffende mit

vom

Mitwirkende ohne Wiederholungshonorar- und/oder Erlésbeteiligungsanspruch (MA)

Der/Die Filmschaffende — nachfolgend Filmschaffender genannt — ibertradgt dem Filmhersteller zur Weiterlibertragung an
das ZDF Rechte gemaR den folgenden Regelungen:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1.1

212

213

214

Rechteeinrdumung

Der Filmschaffende dbertrdgt dem Filmhersteller zur Weiteriibertragung an das ZDF die ausschlieflichen sowie
zeitlich, rdumlich und inhaltlich unbeschrénkten Rechte an seiner Darbietung oder sonstigen Leistung. Stehen dem
Filmschaffenden Urheberrechte oder sonstige Rechte zu, raumt er dem Filmhersteller zur Weiterlibertragung an
das ZDF an dem Werk oder an seiner sonstigen Leistung das ausschlieRliche sowie zeitlich, raumlich und inhaltlich
unbeschrankte Nutzungsrecht ein.

Beschafft der Filmschaffende zur Erbringung seiner Darbietung, Leistung oder des Werkes Requisiten oder
verwendet er eigene Requisiten, Ubertragt er dem Filmhersteller zur Weiterlibertragung an das ZDF die zur
Verwendung dieser Requisiten im Zusammenhang mit der Verwertung seiner Darbietung, Leistung oder des
Werkes nach diesem Vertrag erforderlichen Rechte.

Das ZDF kann die vom Filmhersteller solchermallen erworbenen Nutzungsrechte ohne Zustimmung des
Filmherstellers und des Filmschaffenden ganz oder teilweise auf Dritte Ubertragen; es kann diesen auch einfache
Nutzungsrechte ohne Zustimmung des Filmherstellers und des Filmschaffenden einrdumen.

Der Filmschaffende steht dem Filmhersteller fir den Bestand der nach diesem Vertrag zu (ibertragenden Rechte
und Befugnisse ein und versichert, dass er diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Ubertragen oder mit Rechten
Dritter belastet, auch Dritte nicht mit ihrer Wahrnehmung beauftragt hat. Er stellt den Filmhersteller insoweit von
allen Anspriichen Dritter frei.

Einzelbefugnisse des ZDF
Das ZDF ist mit Blick auf die vom Filmhersteller erworbenen Nutzungsrechte insbesondere ausschlieflich
berechtigt, selbst oder durch Dritte oder gemeinsam mit ihnen die Leistungen des Filmschaffenden im In- und
Ausland ganz oder teilweise beliebig oft ohne zeitliche Begrenzung
durch Rundfunk jeder Art zu senden. Dieses Recht umfasst die Verbreitung von Rundfunkprogrammen,
einschlieflich Live-Streaming, in jeder technischen Art und Weise (einschlieBlich der Nutzung des sog.
,,Internetprotokolls“. ,IP-TV¥), insbesondere

terrestrisch (wie bspw. durch DVB-T, DVB-H, DMB oder entsprechende Nachfolge-Technologien wie bspw.

DXB),

via Kabel (in jedem technischen Verfahren wie bspw. Breitband, DSL oder entsprechende Nachfolge-

Technologien (X-DSL), einschlieBlich der Berechtigung zur integralen (Kabel-) Weitersendung der Programme

im In- und Ausland und des Rechts der Weitersendung zum Betrieb eines Online-Videorecorders),

sowie durch Satellitenausstrahlung.
Mltumfasst sind

Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext und vergleichbaren Textdiensten sowie

Pay-Dienste wie beispielsweise in Pay-Radio, Pay-TV einschlieBlich Pay-per-channel, Pay-per-view, Near-

video-on-demand und/oder

sonstige Verbreitungsarten und/oder Medien;
die Darbietung, Leistung oder das Werk &ffentlich aufzufiihren, vorzutragen, vorzufiihren und mittels Bild- und/oder
Tontrager sowie auch aulerhalb des Raumes, in dem die personliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm,
Lautsprecher oder &hnliche technische Einrichtungen 6ffentlich wahrnehmbar zu machen;
von der Darbietung, Leistung oder dem Werk Bild- und/oder Tontréger jeder Art herzustellen, sie zu vervielféltigen
und zu archivieren sowie Bild- und/oder Tontréger in jeder Art in und auferhalb des Rundfunks z. B. im
Transkriptionsdienst, im Kino oder im sonstigen audiovisuellen Bereich gewerblich oder nicht gewerblich durch
Verkauf, Vermietung und Verleih oder auf andere Weise zu verwerten und zu verbreiten. Die Verwendung im
audiovisuellen Bereich umfasst alle Arten der audiovisuellen Nutzung, insbesondere auch multimediale
Verwertungen (z. B. durch Videokassetten, CDI/CD-ROM, Schallplatten, Audiokassetten, CD, CDV, DVD usw.)
auBerhalb des Rundfunks, wobei die Fixierung/Wiedergabe eines Bild- und/oder Tontragers durch jedes
technische Mittel (beispielsweise Festplatten, Festspeicher etc.) und in jedem technischen Standard (wie
beispielsweise High Definition) erfolgen kann;
die auf Bild- und/oder Tontrager ibertragene Darbietung oder Leistung oder das Werk unter Wahrung des
Urheberpersonlichkeitsrechts (§ 93 UrhG) zu bearbeiten, insbesondere zu kirzen und zwar auch fir
Videotextuntertitelung, zu teilen, mit einem anderen Titel zu versehen, es sei denn, dass der Titel urheber- oder
wettbewerbsrechtlichen Schutz genieft, in andere Sprachen zu (ibersetzen, mit anderen Werken zu verbinden
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oder in andere Werke aufzunehmen sowie in sonstiger Weise umzugestalten und zu andern und die Bearbeitung,
Umgestaltung oder Anderung wie die Darbietung oder Leistung oder das Werk zu verwerten;

2.1.5 die Darbietung, Leistung oder das Werk sowie bildliche Darstellungen davon einschlieRlich des Bildes des
Filmschaffenden als schriftiches Begleitmaterial zu Sendungen zu vervielfaltigen und zu verbreiten in
Programmvorschauen und Programmiibersichten, Inhaltsangaben, Werbeschriften des ZDF oder sonst fiir Public-
Relation-Zwecke, auf Messen, Ausstellungen, Festivals und Wettbewerben, fiir Prif-, Lehr- und Forschungszwecke
sowie im Rahmen der politischen und kulturellen Bildungsarbeit zu verwerten, ebenso die von der Darbietung,
Leistung oder dem Werk hergestellten Bild- und/oder Tontrager.

Das ZDF ist berechtigt, zu diesem Zweck selbst Fotos vom Filmschaffenden und seiner Darbietung aufzunehmen
oder durch Dritte (z. B. Pressefotografen) machen zu lassen und entsprechend zu verwerten.

Dem Filmschaffenden ist bekannt, dass im Rahmen der Dreharbeiten ggf. zusatzlich weiteres Bonus-Material wie
beispielsweise ,Making-Ofs* zur Produktion, Behind the Scene-Beitrdge, Online-Material etc. hergestellt wird, auf
dem ggf. auch der Filmschaffende aufgenommen ist. Der Filmschaffende dbertrdgt dem Filmhersteller zur
Weiteriibertragung auf das ZDF auch fir dieses Material umfassende Rechte nach Nummern 1 und 2 (dies
umfasst auch die Rechte zur Nutzung auf Drittplattformen unter Anerkennung der jeweils geltenden
Nutzungsbedingungen (YouTube, Facebook etc.)) zur beliebig haufigen Nutzung.

21.6  Die Verwendung nach den vorstehenden Absétzen umfasst insbesondere auch die Einspeicherung in
Datenbanken und die &ffentliche Wiedergabe in allen Abrufdiensten (z.B. Video- und Audio-on-demand-Nutzungen,
Podcasting bzw. Video-Podcasting, Online-Dienste), bei denen Text-, Ton- oder Bilddarbietungen auf Anforderung
aus elektronischen Speichern zur Nutzung (bermittelt werden, wobei die Gffentliche Zugénglichmachung des
Werkes in der Weise erfolgen kann, dass Angehdrige der Offentlichkeit an einem von diesen individuell gewahlten
Ort oder zu einer von diesen individuell gewéhlten Zeit Zugang zu diesen Werken haben. Die Rechteeinrdumung
erfolgt unabhangig davon, ob das Angebot nicht downloadfahig oder downloadfahig ist (beispielsweise
,Podcasting” und ,Video-Podcasting“) oder ob es entgeltlich oder unentgeltlich angeboten wird.

21.7 Die vorstehend genannten Rechte werden unabhangig von der verwendeten Speicher- bzw.
Datenlbertragungstechnik  und unabh&ngig davon eingerdumt, ob die Nutzung mit oder ohne
Zwischenspeicherung und/oder mittels eines individuellen Abrufs erfolgt und/oder ob der Empfang bzw. die
Wiedergabe mittels Fernseher, Computer oder sonstiger — auch mobiler — Endgeréte erfolgt.

2.1.8 Des Weiteren hat das ZDF auch das ausschlieRliche, zeitlich, rdumlich und inhaltlich unbeschrénkte Recht, die
Produktion oder die davon hergestellten Vervielfaltigungsstiicke sowie die zum Ton- und/oder Bildtrager
gehdrenden Einzelbilder oder Ausschnitte oder sonstigen im Zusammenhang mit der Produktion hergestellten
Aufnahmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Waren aller Art sowie zur Vermarktung von Dienstleistungen
aller Art unter Verwendung von Namen, Titeln, fiktiven oder tats&chlichen Figuren, Abbildungen, Stimmen, Szenen,
Handlungsabldufen, Vorkommnissen und Gegensténden, die in einer Beziehung zu dem Werk oder der Produktion
stehen, kommerziell zu nutzen sowie unter Verwendung derartiger Elemente aus dem Werk bzw. der Produktion
fur Waren und Dienstleistungen jeder Art zu werben (Merchandising). Eingeschlossen sind auch sog. "Themen-
Park"-Nutzungen sowie das Recht, das Werk / die Produktion ganz oder teilweise durch Herstellung und Vertrieb
von Spielen / Computerspielen einschlieflich interaktiver Computerspiele und/oder sonstiger Multimedia-
Produktionen auszuwerten.

Die Ubertragung dieser Merchandising-Rechte gilt mit der Maflgabe, dass - ohne die ausdriickliche Zustimmung
des Filmschaffenden im Einzelfall - keine Abbildungen seiner Person genutzt werden diirfen, die lediglich der
Bewerbung von Waren und Dienstleistungen Dritter dienen, die keinen Bezug zur vertragsgegensténdlichen
Produktion haben.

Der Einzelzustimmung bedarf jedoch nicht die Herstellung und der Vertrieb von Produkten unter Verwendung des
Abbildes des/der Schauspieler/in, die aus der Produktion selbst abgeleitet werden (z.B. Buch, Spiel oder Bild-
und/oder Tontréger zum Film, Filmplakate, Postkarten, etc.).

21.9 Dem ZDF steht auBerdem das Recht zu, die Produktion unter Einschluss der Leistungen kiinstlerisch oder

literarisch in anderen Medien wie Bihne, Buch, Druckschriften oder Presseerzeugnissen und dergleichen zu

nutzen oder nutzen zu lassen.

2.1.10 Das ZDF ist berechtigt, die Leistungen des Filmschaffenden in zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht

bekannten kiinftigen Nutzungsarten auszuwerten.

2.2 Eine Namensnennung des Filmschaffenden erfolgt nur, soweit dies rundfunkiblich ist.

Verpflichtungen des Filmschaffenden

3.1 Der Filmschaffende steht zur Durchfiihrung von Fototerminen gem&R Nummer 2.1.5 uneingeschrankt sowie bei
Bedarf zur Anfertigung von zusétzlichem Bonus-Material fiir Crosspromotion-Aktionen nach Absprache zur
Verfugung. Sofern hierfir kein Zusatzaufwand entsteht, bspw. wenn die Aufnahmen im Rahmen von Drehpausen
bzw. im Zusammenhang mit den Dreharbeiten erfolgen, sind diese Leistungen und deren Nutzung geméaR
Nummern 1 und 2 durch die Vergltung nach Nummer 4 mit abgegolten. Sofern nichts Anderweitiges im Einzelfall
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3.2

vereinbart ist, sind die Teilnahme an Fototerminen und die Verwertung der Aufnahmen ebenfalls mit der Verglitung
nach Nummer 4 abgegolten.

Falls der Filmschaffende Aufflinrungsmaterial benutzt, das nicht vom Filmhersteller zur Verfligung gestellt ist, hat
er die zur Abrechnung mit den Autoren, Komponisten und Verlegern notwendigen Angaben spatestens bei
Vertragsabschluss dem Filmhersteller schriftlich einzureichen. Der Filmhersteller Gbernimmt die Befriedigung der
sich aus der Verwendung des Auffihrungsmaterials ergebenden Anspriiche nur bei rechtzeitiger Mitteilung.
Unterbleibt dies, hat der Filmschaffende den Filmhersteller von Anspriichen Dritter freizustellen.

Der Filmschaffende hat seine vertraglichen Leistungen persdnlich zu erbringen.

Vergiitung

Mit dem im Vertrag mit dem Filmhersteller vereinbarten Honorar sind alle fernsehméaRigen und nicht-
fernsehmaRigen Verwertungen — mit Ausnahme der Auswertung in zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch
nicht bekannten kiinftigen Nutzungsarten — abgegolten, einschlieBlich der Mitwirkung des Filmschaffenden bei evtl.
notwendigen Synchronaufnahmen, auch wenn diese nach der im Vertrag genannten Produktionszeit erfolgen. Fr
eine neue Art der Werknutzung gemaR Nummer 2.1.10, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart, aber
noch unbekannt war, wird die in diesem Zeitpunkt beim ZDF dbliche Vergiitung gezahlt. Filmschaffender und
Filmhersteller haben bei der Bemessung der Vergitung beriicksichtigt, dass es sich im Ubrigen um eine
Pauschalabgeltung der Rechte handelt. Die gesetzlichen und nicht abdingbaren Anspriiche des Filmschaffenden
auf angemessene Vergitung nach §§ 79 Abs. 2a, 32 UrhG und auf weitere Beteiligung des Filmschaffenden nach
8§ 79 Abs. 2a, 32a UrhG bleiben unberihrt.

Abtretung, Verpféandung
Die Anspriiche des Filmschaffenden aus dem Vertrag mit dem Filmhersteller kénnen nicht abgetreten oder
verpfandet werden. § 354 a HGB bleibt hiervon unberihrt.

Datenschutz

Die im Rahmen der vertraglichen Beziehungen erlangten personenbezogenen Daten des Filmschaffenden
werden im erforderlichen Umfang gemé&R den gesetzlichen Bestimmungen vom Filmhersteller an das ZDF
zur Verarbeitung iibermittelt. Der Filmschaffende hat Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung nach den
gesetzlichen Vorgaben.

*kk *kk

Filmhersteller Filmschaffender

Handbuch Produktionswirtschaft 2019

321












	1 Selbstverständnis Produzentenallianz
	Leitbild Produzent/in — Eine Begriffsbestimmung 9
	Verhaltenskodex gegen sexuelle Belästigung und Gewalt 11

	2 Tarifverträge
	Tarifvertrag für auf Produktionsdauer  beschäftigte Film- und Fernsehschaffende — Manteltarifvertrag, Gagentarifvertrag,  Tarifvertrag für Kleindarsteller — Mai 2018 15
	Tarifvertrag Debüt- und Abschlussfilm — Juli 2018
	Tarifvertrag für Schauspielerinnen und Schauspieler — Mai 2018
	Ergänzungstarifvertrag Erlösbeteiligung Kinofilm — Mai 2014
	Verteilungstarifvertrag zum Ergänzungs-Tarifvertrag Erlösbeteiligung Kinofilm —März 2018

	3 Gemeinsame Vergütungsregeln (GVR)
	GVR VDD, ARD/Degeto, PA – finaler Verhandlungsstand Mai 2019
	Einigungsvorschlag im Schlichtungsverfahren BVR, ARD/Degeto, PA — September 2018
	Ergebnis der Verhandlungen VDD, ZDF, PA für ZDF-Produktionen — 2012
	Vergütungsregeln BVR, ZDF, PA — Fernsehfilm, Reihen und Serien, Dokumentarfilm —März 2016
	2. Ergänzungsvereinbarung zur GVR BVR, ZDF, PA — Juli 2018
	2. GVR Dokumentationen BVR, ZDF, PA —Januar 2019

	4 Regelungen zu fairen Vertragsbedingungen
	ARD-Eckpunkte 2.0 — Eckpunkte für ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte bei Produktionen für dieGenres Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation — Stand 2019
	Das ZDF und die Fernsehproduzenten — Rahmenbedingungen einer fairenZusammenarbeit — Stand 2016

	5 Regelungen mit Sendern
	Eckpunktevereinbarung über die vertragliche Zusammenarbeit zu Film-/Fernsehgemeinschaftsproduktionen und vergleichbare Kino-Koproduktionender ARD — Mai 2019
	Anlagen zur Eckpunktevereinbarung zu Kino-Koproduktionen
	Eckpunkte für die Transparenz der Zusammenarbeit ZDF, PA — Juni 2018
	Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischenden ARD-Landesrundfunkanstalten und den Produzenten — Juni 2018
	Verhaltenskodex Produktplatzierung — Oktober 2012

	6 Sonstige Vereinbarungen
	Limburger Lösung — Vereinbarung zurAbführung und Erstattung vonAnstaltsbeiträgen an die Pensionskasse Rundfunk — Dezember 2017
	Gesamtvertrag zwischen GEMA undPA (Juni 2012) mit Zusatzvereinbarung (Januar 2013)
	GEMA-Tarif zur Lizensierung von Onlinenutzungen — Juli 2018

	7 Musterverträge
	Degeto Treatmententwicklung
	Degeto Buchentwicklung
	Degeto Produktion
	Degeto Treatmententwicklung 90—10
	Degeto Buchentwicklung 90—10
	Degeto Produktion 90—10
	Anlagen der Degeto Musterverträge:Datenschutzhinweise Anwendbarkeit zukünftigerGVR, Selbstverpflichtungserklärung
	ZDF-Produktionsvertrag
	Allgemeine Bedingungen zum ZDFProduktionsvertrag
	ZDF-Vertragsmuster für Mitwirkende mitWiederholungshonoraranspruch
	ZDF-Vertragsmuster für Mitwirkende ohneWiederholungshonoraranspruch




